Deutscher Bundestag Drucksache 21/6400

21. Wahlperiode 04.06.2026

Unterrichtung
durch die Bundesregierung

Achter Bericht der Bundesrepublik Deutschland gemaR Artikel 15 Absatz 1 der
Europaischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen

Inhaltsverzeichnis
Seite

1 VorbemerKungen ...........c.ccoccoeviiiiinieniinienienieneeseenee e 17
2 Aktualisierte geographische und demographische Angaben... 18
3 Allgemeine Entwicklungen................coccooviiniiiniininienenieneee 19
31 Verinderte Rahmenbedingungen.................ccoccovvinieniinennnne. 19
3.1.1 Erweiterung der Sprachencharta in Brandenburg und im

Freistaat SachSen.........coevirieienininiicieee 19
3.1.2 Gesetz zur Anderung des Ehenamens- und

Geburtsnamensrechts und des Internationalen Namensrechts....... 19
3.1.3 Fiinftes Finanzierungsabkommen fiir die Stiftung fiir das

SOTDISChE VOIK ..coeoiiiiiiiiiiiiccc e 20
3.1.4 Niederdeutschgesetz in Brandenburg............cccoeevevviiiiieeieniennnne. 20
3.1.5 Saarldndische Rahmenvereinbarung mit dem

Landesverband Deutscher Sinti und Roma..........ccccecvevienvneenne. 20
3.1.6 Vertrag der rheinland-pfilzischen Landesregierung mit dem

Verband Deutscher Sinti und Roma..........cceceeveniniiininincnnnnn. 21
3.1.7 Rahmenvereinbarung des Landes Nordrhein-Westfalen mit

dem Verband deutscher Sinti und Romae. V.........cccovvvninennnn. 21
3.1.8 Bund-Lander-Kommission gegen Antiziganismus und fiir

das Leben der Sinti und Roma in Deutschland.............ccccoceeeeee. 21
3.1.9 Mehrsprachigkeitskonzept in Brandenburg .............ccocevvvvivrenenne. 21

Zugeleitet mit Schreiben des Bundesministeriums des Innern vom 3. Juni 2026.



Drucksache 21/6400 -2- Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode

3.2
3.2.1

322
323
324
3.2.5

33

34

3.5

3.6

3.7

3.8

4.1
4.1.1
4.1.2

4.1.2.1
4122
4123
4124
4.1.2.5
4.1.2.6
4.1.2.7
4.1.2.8
4.1.2.9
4.1.2.10
4.1.2.11
4.1.2.12

413

4.13.1
4132
4133

Seite
Entwicklungen zu weiteren Themen ............................ 22
Entschliefung des Bundesrates zur Aufnahme einer
Achtensklausel fiir nationale Minderheiten in
das GruNAESELZ.......ccueevieiieiieiieieeieeieee ettt 22
ONliNEZUZANGSZESCLZ ....evveeeeenrenreeiieeieieieeeeeeteeeseeseeeeeneesseeseeneenees 22
Verwendung der Sprache vor Gericht............ccooevvrircienencniene, 23
Zweisprachige Autobahnbeschilderung............cccceevveeienieniennnnnne. 24
Markenrecht.......c..coeecveierinieieiinneeceeeee e 24
InformationsmaBBinahmen auf Bundesebene............................... 25
Empfehlung der KMK zur Wissensvermittlung iiber die
vier autochthonen nationalen Minderheiten und
Volksgruppen Deutschlands und die Sprechergruppe
Niederdeutsch..........cccooiiiiiiiiiiiiiiiceceeeecee e 26
Jahrliche Implementierungskonferenz .........................c........... 27
Broschiire des Bundesministeriums des Innern........................ 27
Finanzielle Forderung im Bereich der Regional- und
Minderheitensprachen...................ccooooiiiiie 27
Entwicklungen in Mecklenburg-Vorpommern......................... 30
Beurteilungen des Sachverstindigenausschusses...................... 31
Diénisch in Schleswig-Holstein ...............cc.ccoccooviniininininnnne 31
Artikel 6 — Information ........c.coccoeveriecnininerninccreeeeene 31
Artikel 7 — Ziele und Grundsatze............coeeveceeerenieneecnenenencenens 32
Artikel 7 Absatz 1 1it. @)..cc.evveevenieninieieiineeeeeeeeee e 32
Artikel 7 Absatz 1 1it. B) .ecvevveeveniininiiieieneneeeeceeee e 33
Artikel 7 AbSatz 1 1it. €)cveeveeiieiieiieiceeeeceeee e 33
Artikel 7 Absatz 1 Lit. d) co.ecveceeerinieieirinecceenececeeeeeceine 34
Artikel 7 AbSatz 1 1it. €)..evevueeienieniinieieiineceeeieeeeee e 35
Artikel 7 Absatz 1 1it. £) oocvviieiiiiiiieece e 36
Artikel 7 AbSatz 1 1it. @) wevvevveeieiiniinieieieeeeeec e 36
Artikel 7 Absatz 1 Tit. h) co.eceeceeininiiieininiccecccneceecne 36
Artikel 7 AbSatz 1 1t 1) cveeeveeiiiiieieiicieeeeeeee e 36
ATtIKEl 7 ADSALZ 2 ...ttt 36
Artikel 7 ADSAZ 3 ....oeieiiiiiiieieee e 37
ATtKEl 7 ADSAIZ 4 ... 37
Artikel 8 — BildUng .......ccveviieiiieiieieieieseeeee e 37
Artikel 8 Absatz 1 1it. 8) 1V...ccoievieiieriieieeeeeeeceeee e 37
Artikel 8 Absatz 1 lit. b) 1V ..ccceerinieieiriniiecenececcnenceeceane 38

Artikel 8 Absatz 1 1it. ©) 11 ..ccvveeevieeiieeiie e 39



Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode -3- Drucksache 21/6400

Seite
4.1.3.4 Artikel 8 Absatz 1 1it. €) 1V..ecevuieeeiiiiciiecciecceeceeee e 39
4.1.3.5 Artikel 8 Absatz 1 lit. d) il ..cceevverrieeeieriiiiieieieieeeeeeeeie e 39
4.1.3.6 Artikel 8 Absatz 1 1it. €) 11 .cceecveeieeiieiiciecieceeeee e 39
4.1.3.7 Artikel 8 Absatz 1 1it. £) f..cceeeceiiiiiiiciiciecece e 40
4.1.3.8 Artikel 8 Absatz 1 lit. £) fi..c.cccueeeiieiiiiiciiciecece e 40
4.1.3.9 Artikel 8 Absatz 1 1it. @) ccoecvvveeieieeieeiece e 40
4.1.3.10 Artikel 8 Absatz 1 lit. h) c.oceeveiiiiieiieieieiccecceeeeeeeee e 40
4.1.3.11 Artikel 8 AbSatz 1 1it. 1) ccveevieiieiiciiciecece e 40
4.1.3.12  Artikel 8 ADSALZ 2 .....eeveiiiieeieieieeee e 41
4.1.4 Artikel 9 — JustizbehOrden ..........ccocverienienienieieeeee 41
4.1.4.1  Artikel 9 Absatz 1 lit. B) T .eeveverrieieieriiriieeeieieeeeeeeeie e 41
4.1.4.2 Artikel 9 Absatz 1 1it. €) 111 .eeevreeerieiiieecieceieecree e 41
4.1.43  Artikel 9 Absatz 2 1it. @)....cccviviieiieiicieeie e 42
4.1.5 Artikel 10 — Verwaltungsbehdrden und staatliche
DienstleiStUNZEN. ......ccuveieiieeieieieeieeeeee e 42
4.1.5.1  Artikel 10 Absatz 1 lit. @) V..eoeoveeieeiieiieieeiecie e 42
4.1.5.2  Artikel 10 AbSatz 1 lit. ©).veeevreeeieeieeiiieiiiciecie e 42
4.1.5.3  Artikel 10 AbSatZ 2 1it. @) cveeveieiieiieieierie e 44
4.1.5.4  Artikel 10 ADSAtZ 4 Tit. C).ecveeevenreiieiieiieiecie ettt 44
4.1.5.5 Artikel 10 ADSALZ 5....cviiiiiieieieieeieeeeee et 44
4.1.6 ATtIKel 11 — Medi@N...ueeiieiieiieiieiieieeieeeesee e 44
4.1.6.1  Artikel 11 Absatz 1 1it. D) 11 ceeevereieeieieieieeieeeeeeeeeee e 44
4.1.6.2 Artikel 11 Absatz 1 lit. ©) 11 ceeeveeeeeiieiieieeieeie e 45
4.1.6.3 Artikel 11 Absatz 1 1it. d) ...oocvevveviieieieiicieceeeceeeeeeee e 45
4.1.6.4  Artikel 11 Absatz 1 1it. €) i1 .ecvevvevrieeieieieiiieieieieeeeeeeeie e 45
4.1.6.5 Artikel 11 Absatz 1 lit. ©) 11...ccceeeieeciiiiiciicecece e 45
4.1.6.6  Artikel 11 ADSAZ 2...occveiieieieieieeeeeeee e 46
4.1.7 Artikel 12 — Kulturelle Aktivititen und Einrichtungen.................. 46
4.1.7.1  Artikel 12 AbSatz 1 1it. @)..c.eccveieriieiieieiecieeieieieeeeeeeeie e 46
4.1.7.2  Artikel 12 Absatz 1 1it. D) .ueeveiiiieiieicieiecceeeeeeeee e 46
4.1.7.3  Artikel 12 AbSatZ 1 Tit. C).ecveeeveniiiieiieieiecieceeeeteee e 47
4.1.7.4  Artikel 12 Absatz 1 1it. d) .ceeeveieriieieieeeeeeeeeeee e 47
4.1.7.5 Artikel 12 AbSatz 1 lit. €)..ccveevieeieeiieiiieieeie et 47
4.1.7.6  Artikel 12 Absatz 1 1it. ©) ..ceecveeiiiiieieiciiieeceeeeeee e 47
4.1.7.7  Artikel 12 AbSatz 1 1it. @) cveeveieiieiieieieieeeeeee e 48
4.1.7.8  Artikel 12 ADSAZ 2 ....cviiiiieiienieiieieeieieie ettt 48
4.1.7.9  Artikel 12 ADSAtZ 3 ...oceiiiiieieeeeeeeee e 48
4.1.8 Artikel 13 — Wirtschafts- und Gesellschaftsleben.......................... 49
4.1.8.1  Artikel 13 AbSatz 1 lit. @)....cccvevieviiiiieieiiiieieieieceeeeeeie e 49
4.1.8.2  Artikel 13 AbSatZ 1 Tit. C).ecveeeveieiieiieiieiecieeeeeee et 49

4.1.8.3  Artikel 13 Absatz 1 lit. d) c.cocoouevieieiiiiciceeceeeeee 49



Drucksache 21/6400 —4- Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode

Seite
4.1.8.4  Artikel 13 AbSatz 2 Lit. €).eveuereerieieieiriereie e 49
4.1.9 Artikel 14 — Grenziiberschreitender Austausch ...........c.ccoeveeeneene. 49
4.1.9.1  Artikel 14 Tit. @) ..coveieiiiieeeeeee e 49
4.1.9.2  Artikel 14 Tit. B) weeeeriniiicieirineceeneccceeete e 50
4.2 Obersorbisch in Sachsen .............ccccocciiiiiiiiniinieee 52
4.2.1 Artikel 6 — Information ..........cceeerereevienininieenceeee 52
4.2.2 Artikel 8 — BildUung ......ccoevveieieiiiieieee e 52
4.2.2.1 Artikel 8 Absatz 1 1it. @) ccveeviviieieeieeiece e 52
4222  Artikel 8 AbSAtZ 1 1. 1) cveeeuerinieiciiinineiccnereceeee e 52
423 Artikel 9 — JustizbehOrden ........c.cceveevienininieninincceceeee 52
4.2.3.1  Artikel 9 ADSAtZ 1 @) fl.ucccueeciieeieiieiieiecie et 52
424 Artikel 10 — Verwaltungsbehdrden und staatliche
DienstleiStUNZEN. ......eocvieiieiieiieieeieeeeeee e 53
4241  Artikel 10 ADSAtZ 5 ...oiuiieieiieiieeee e 53
4.2.5 ArtiKel 11 — Medien....co.evveieciiiriniiieininicicceencceecee e 53
4251 Artikel 11 Absatz 1 lit. ) 11 c.ceereereeieirinieieeeeeeeeee e 53
4.2.52  Artikel 11 Absatz 1 lit. ©) 11 ceeeceeereeiieiieieeieeie et 54
4253 Artikel 11 Absatz 1 lit. d) bis ) ..cceecerenineniiiiicccccen 55
4254  Artikel 11 ADSALZ 2 ..ot 55
4.2.6 Artikel 12 — Kulturelle Aktivitdten und Einrichtungen.................. 55
4.2.7 Artikel 13 — Wirtschafts- und Gesellschaftsleben............cccc.c....... 55
4.3 Niedersorbisch in Brandenburg ... 56
43.1 Artikel 6 — Information ........c.cocceeveviecinininennnccneneecene 56
432 Artikel 7 — Ziele und GrundSatze...........coeveveevienenenveeneneneeenn 56
432.1 Artikel 7 Absatz 1 1it. @)..cccoeeeviieiiiiiiecciecceeeee e 56
4322 Artikel 7 Absatz 1 lit. D) cooeeeiiiiieeeee e 56
4.3.2.3  Artikel 7 AbSatz 1 1it. €).cveeeeieiieieciicieeeee e 56
4324 Artikel 7 Absatz 1 1it. d) c..cccvveiieiieiicieccceceee e 56
4325 Artikel 7 AbSAtZ 1 1t €)c.cceeeeriiniiiiiiiniieiecrereeeceee e 56
432.6 Artikel 7 Absatz 1 lit. £) coeeeeiiiieeie e 57
4.3.2.7  Artikel 7 AbSatz 1 lit. @) c.eoveveeieriiniieiiieicneecececeee e 57
4328 Artikel 7 Absatz 1 1it. h) cooeeiiiii e 57
4329 Artikel 7 AbSAtZ 1 1. 1) coveceeeerinieieiiininetecnereeeeee e 57
4.3.2.10 Artikel 7 ADSAZ 2...couoviiiiiiiiiniiicieieneeeeee e 57
43211 Artikel 7 ADSAZ 3 ...oouiiiiiiieiieieiee e 57
43212 Artikel 7 ADSAZ 4 ...oooiuiiiieiiieeeee e 57
433 Artikel 8 — BildUng ......ccoevvieieiiiieeeeeeee s 57
4.3.3.1 Artikel 8 Absatz 1 1it. @) 1V....cccieeiieciieiieiicieeeee e 57

4.3.3.2 Artikel 8 Absatz 1 1it. B) iV c.cocvieiieiiciiciiceceee e 58



Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode -5- Drucksache 21/6400

Seite
4.3.3.3 Artikel 8 Absatz 1 1it. €) 1V..ecoouieeeiiiiiieecieceeeceeee e 58
4334 Artikel 8 Absatz 1 1it. €) 111 ..oceveeevieeciiiecieeeieeereeeee e 58
4.3.3.5 Artikel 8 Absatz 1 lit. £) fi..c.ccceiveieeiiiiiciiciecece e 58
4.3.3.6  Artikel 8 AbSatz 1 lit. @) c.evveeeeieiieiieieieeeeeee e 58
4.3.3.7 Artikel 8 Absatz 1 Llit. h) c.ocveeieieiieieieeceee e 58
4.33.8 Artikel 8 AbSatz 1 Tit. 1) coveeeeiiirieieieceeee e 59
434 Artikel 9 — JustizbehOrden ...........occvevecierinieieeeeeee e 59
4341  Artikel 9 ADSAtZ 1 @) fh.eecueceieeeieiieiieieierieeeeeeee e 59
4342  Artikel 9 ADSAtZ 1 @) lii.euecueeeeieriieeieieiesie e 59
4.3.43 Artikel 9 AbSatz 1 D) 1l ccveevieeiieiiciicieciece e 59
4344 Artikel 9 ABSAtZ 1 C) llluueeerieeeiieeiieeiieeciie et 60
434.5 Artikel 9 ABSAtZ 2 @) ..cuvvieeiiieiieeie e 60
4.3.5 Artikel 10 — Verwaltungsbehérden und staatliche
DienstleiStUNZEN. ......ccueeieiieeieieieeieeeeee e 60
4351  Artikel 10 Absatz 1 lit. @) 1V..eocerereeeieinereieeeee e 60
4.3.5.2  Artikel 10 Absatz 1 lit. @) V...oeoveeeieeieeieeiecie et 60
4.3.53  Artikel 10 Absatz 2 lit. ) c.cccvvvrveieieieirieieieeeeeeee s 60
4.3.54  Artikel 10 AbSatZ 2 1it. @) cveeeeeieiieieieieie e 60
4355 Artikel 10 Absatz 3 1it. D) c.coeverieieieireeeee e 61
4.3.5.6  Artikel 10 AbSatz 3 Lit. €).eveeeruirieieieirereeeee e 61
4.3.5.7 Artikel 10 AbSatz 4 lit. @)...ceeevieieeiieiieieeiecie et 61
4.3.5.8  Artikel 10 ADSAtZ 5...ooveiieieieeeeeeeee e 61
4.3.6 ATtIKel 11 — MedI@N....veeuiieiieiieiieieeeeiteeeee e 61
4.3.6.1 Artikel 11 Absatz 1 lit. ) 11 c.ceeruereeieiririeieeereeeeeee e 61
43.6.2  Artikel 11 Absatz 1 lit. €) Tl ceeereereeeeinereieceee e 61
43.6.3 Artikel 11 Absatz 1 lit. d) .oocvevvreieieieiieieieeceeeeee e 61
4.3.6.4 Artikel 11 Absatz 1 lit. €) ©ocveeeieieeiieiieiecie et 61
4.3.6.5 Artikel 11 ADSALZ 2 ....ooviieieeieiiieieieinieieieeeee e 62
43.7 Artikel 12 — Kulturelle Aktivititen und Einrichtungen.................. 62
4.3.7.1  Artikel 12 Absatz 1 lit. @)..ccceeererieieiriereecere e 62
4.3.7.2  Artikel 12 Absatz 1 1it. D) ccoeviieieiiiieeeeeee e 62
4.3.7.3  Artikel 12 AbSatz 1 lit. ©).eeeevreeeieeieeiiieieeiecie e 62
43.7.4  Artikel 12 Absatz 1 lit. d) c.oocvevrveieieiniieieieeceeeee e 62
4.3.7.5 Artikel 12 AbSatz 1 Lit. €).cceeeereerieieinerieeeere e 62
4.3.7.6  Artikel 12 Absatz 1 lit. ) .ccceoevirieeiieeeee e 62
4.3.7.7  Artikel 12 Absatz 1 lit. @) ceeeeviiieieieieeee e 62
4.3.7.8 Artikel 12 Absatz 1 lit. h) .ccooeevieiiciiciieececeee e 62
4.3.7.9  Artikel 12 ADSALZ 2....ooviieeieeieiiieieieisieieeeee et 63
4.3.7.10 Artikel 12 ADSAtZ 3 ..o 63
4.3.8 Artikel 13 — Wirtschafts- und Gesellschaftsleben.......................... 63

4.3.8.1 Artikel 13 Absatz 1 lit. @)....ccoocevueveevieininieicieineceeeseeeee 63



Drucksache 21/6400 —6— Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode

Seite
4.3.8.2 Artikel 13 AbSatz 1 Tit. C).eoveeevenieiieiieieieieeeeeee e 63
4.3.8.3 Artikel 13 Absatz 1 1it. d) ...oocveieriiiieieiiiiceceeeeeeeeee e 63
4.4 Nordfriesisch in Schleswig-Holstein .................cccccoooeninnnnne 64
4.4.1 Artikel 6 — Information ...........cceeevieierienisieeeeeeee e 64
4.4.2 Artikel 7 — Ziele und GrundSatze..........occvevvevvenienienieneesieeeene 64
4.42.1 Artikel 7 Absatz 1 1it. @)..cccueeevieeiiieiieecieeceeeee e 64
4.4.2.2 Artikel 7 Absatz 1 Tit. B) coocveeeeeiiiieiieicieeeeceeee e 65
4423 Artikel 7 Absatz 1 1it. €).eecvvreeeiieeiieciiecceceeeeee e 65
4.4.2.4 Artikel 7 Absatz 1 Lit. d) c.oceeeeeieieieeeeeeee e 66
4.4.2.5 Artikel 7 AbSatz 1 1it. €)..cecevieiieiieiicieciecece e 66
4.42.6 Artikel 7 Absatz 1 1it. £) ccoooviiiiiiciicecc e 67
4.42.7 Artikel 7 Absatz 1 1it. @) cceevcvvviieieeiieeee e 67
4.4.2.8 Artikel 7 Absatz 1 lit. h) c.ocveeeveiiiieieieieeccceeeeeee e 67
4429 Artikel 7 AbSatz 1 1it. 1) cocveeeieiieieeiicieeee e 68
4.4.2.10 Artikel 7 ADSALZ 2 ....ooveiieieeieieeeeee e 68
44211 Artikel 7 ADSAtZ 3 .....ooiiiieiieieeeee e 69
4.4.2.12 Artikel 7 ADSAtZ 4 ......ccvoviiieeieieieeeeeetee ettt 69
443 Artikel 8 — BildUung ......ccovvievieieiiieieeeeeee e 69
4.4.3.1 Artikel 8 Absatz 1 1it. @) 11l ceeeceeeieeiieiiciiciecee e 69
4.4.3.2 Artikel 8 Absatz 1 1it. @) 1V....cccieeiieciiiiicieciecee e 70
4.4.3.3 Artikel 8 Absatz 1 1it. B) iV c..oceieiieiiciiciececeee e 70
4434 Artikel 8 Absatz 1 1it. €) 1V..ecevuieeeiiicieicieiceeceecee e 72
4435 Artikel 8 Absatz 1 1it. €) 11 c.ecevvreeeuiiiciieiiieeeieecee e 72
44.3.6 Artikel 8 Absatz 1 lit. £) fl...cceevierieieieriiriieieieieee e 73
4.4.3.7 Artikel 8 AbSatz 1 lit. @) c.ovveeeeieiieiieieieieeeeee e 73
4.4.3.8 Artikel 8 Absatz 1 1it. h) c..occviviieiiciiciicieceeeee e 73
4.4.3.9 Artikel 8 AbSatz 1 Tit. 1) cvecveeieieiieiieieiecie ettt 74
4.4.3.10 Artikel 8 ADSALZ 2 ...c.cccveiiiiieiieieiieiieietee ettt 74
4.4.4 Artikel 9 — JustizbehOrden ...........ocveeeeierieieieeeceee e 74
4441  Artikel 9 ADSAtZ 1 D) Tl cveuveereeirienieieiniesieieeee e 74
4.4.42  Artikel 9 ADSAtZ 1 C) Tll.cccuiceieiieieeiieieeie ettt 74
4443  Artikel 9 ADSAtZ 2 @) ..cooouieeieieieeeee e 74
44.5 Artikel 10 — Verwaltungsbehdrden und staatliche
DienstleiStUNZEN. ......eecvieiieiieiieteiteieetet e 74
4.4.5.1 Artikel 10 AbSatz 1 1it. @) Vieeoveoveriieieieiecieeieieieee e 74
4.4.5.2 Artikel 10 AbSatz 1 Tit. ©).ecvveevenieiieiieieieieceeeee e 75
4.4.53 Artikel 10 AbSatZ 2 Tit. @) cveevveieiieiieieiecieceeeee et 75
4.4.54  Artikel 10 AbSatZ 4 Tit. ©).eeeeveeeeeeeieeiieieeiecie et 75
4.4.5.5 Artikel 10 ADSAtZ S ...oovoiiiieieeieeeeeee e 75
4.4.6 Artikel 11 — Medien......coovieeieieiecieieee e 76

4.4.6.1 Artikel 11 Absatz 1 lit. b) 1 c.coevveieeieiniiciciiieceeeeeee 76



Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode -7- Drucksache 21/6400

Seite
4.4.6.2 Artikel 11 AbSatz 1 1it. ©) 1l cecvevveriieieieiecieeieieieseeeeeeie e 77
4.4.6.3 Artikel 11 Absatz 1 1it. d) ...ooceeeveriieiieieieieeeceeeeeeeeee e 77
4.4.6.4 Artikel 11 Absatz 1 lit. €) 11 ceeeeveeveeeieiieiieiecie e 78
4.4.6.5 Artikel 11 Absatz 1 lit. £) 11...cccveeeieeciieiieiicieceee e 78
4.4.6.6 Artikel 11 ADSAZ 2 ......ooevieeiieiieieeeeceeeee e 78
4.4.7 Artikel 12 — Kulturelle Aktivitdten und Einrichtungen.................. 78
4.4.7.1  Artikel 12 AbSatz 1 1it. @)..c.ecveieriieiieieiecieceeieeeeeeee e 78
44.7.2 Artikel 12 Absatz 1 1it. D) ...oeveiieieiieeeeeceeeeeeeee e 79
4473  Artikel 12 AbSatz 1 lit. ©).eeeevreeeieeiieiiieieeiecie et 80
4474 Artikel 12 Absatz 1 1it. d) ...oooveveeeieieeceeeceeeeeeeeee e, 80
4.4.7.5 Artikel 12 AbSatz 1 1it. €).ccveeeeeieiieiieiciiiecieeeee et 80
4.4.7.6 Artikel 12 Absatz 1 1it. ©) .oceeveeiiiiieieiciieceeeeeeeee e 80
4477  Artikel 12 AbSatz 1 Lit. @) cvocvevrieieieieeieieeeecee e 80
44.7.8 Artikel 12 Absatz 1 1it. h) ...ocoooviiieieiiecceeeee e, 81
4479  Artikel 12 ADSAZ 2 ......ooeuvieeiieiicieeeeeeeee et 81
4.4.7.10 Artikel 12 ADSAtZ 3 ...ocviiiiieieieieeieeteete et 81
4.4.8 Artikel 13 — Wirtschafts- und Gesellschaftsleben.......................... 82
4.4.8.1 Artikel 13 AbSatz 1 1it. @)..c.cccvevieviieiieieiiiecieieieee et 82
4.4.8.2 Artikel 13 AbSatz 1 lit. ©).eevevreeeieieeiiicieeiecie et 82
4.4.8.3 Artikel 13 Absatz 1 lit. d) .oceeevieiieiiciieiece e 82
4.4.9 Artikel 14 — Grenziiberschreitender Austausch ...........ccccoeeuvenneeee. 82
4.4.9.1  ArtiKel 14 it @) c.voiuieeieiiiiciieieierie ettt enaens 82
4.5 Saterfriesisch in Niedersachsen .................c.cccccoevviiniiiiiininnnn, 84
4.5.1 Artikel 6 — Information .............cceeveerierienieniecieceeeee e 84
452 Artikel 7 — Ziele und GrundSatze..........cceeeeveevieecieeecrieciie e 84
452.1 Artikel 7 Absatz 1 1it. @)..ccueeevieeiiiiiieeciecceeee e 84
4.5.2.2 Artikel 7 Absatz 1 it d) c.oceeveiiiieieieieieeeeeeeeeeee e 84
4523 Artikel 7 Absatz 1 1it. €)..ccvveeviieiiieiieeceeeceeee e 84
4.52.4 Artikel 7 Absatz 1 1it. £) .ccoooviiiiiiciiceccce e 84
4.5.2.5 Artikel 7 AbSatz 1 lit. @) c.eevveeeieiieiieieeeeeeee e 85
4.52.6 Artikel 7 Absatz 1 1it. h) c.c.occoiviiiiieiiciiceceeceee e 85
4.5.2.7 Artikel 7 AbSatz 1 Tit. 1) cveoveeeeieiieiieieieie et 85
453 Artikel 8 — BildUung ......cceevivieieiiieeeeeee s 85
4.53.1 Artikel 8 Absatz 1 1it. @) 1V....ccceeiieciiiiieiicieeeeee e 85
4.5.4 Artikel 10 — Verwaltungsbehdrden und staatliche
DienstleiStUNZEN.......ccueeieiieiieieiecieeeee et 86
4.54.1 Artikel 10 AbSatz 2 lit. @)...ceeeveeieeiieiieiecieeieeee e 86
4.5.5 Artikel 11 — MedieN......ooooviiiiiiiiiiieeiie e 86
4.5.5.1 Artikel 11 Absatz 1 1it. D) 11 ceceevveviieieieiiiieieieieceeeceee e, 86

4552 Artikel 11 Absatz 1 lit. €) 11 c.eoevveveieinienicicieirccceeesceee 87



Drucksache 21/6400 -8 Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode

Seite
4.5.5.3 Artikel 11 Absatz 1 1it. d) ...oocveeveviiiieieiiiicecceeeeeee e 87
4554 Artikel 11 Absatz 1 Tit. €) 11 ceeeeeeeeeeieeieeie e 87
4555 Artikel 11 Absatz 1 Iit. ©) fl..eceeeieeieeeiicieeieeeeeeeeee e 87
4556  ATtKEL 11 ADSALZ 2 ..oooiieeiiieeeieeeeeee et 88
4.5.6 Artikel 12 — Kulturelle Aktivititen und Einrichtungen.................. 88
4.5.6.1 Artikel 12 Absatz 1 Tit. @)...cceeeeieeeeiieieeieee e 88
4.5.6.2 Artikel 12 AbSatz 1 Tit. ©).eeeeveeeeeeeieeieeie e 88
4.5.6.3 Artikel 12 Absatz 1 lit. d) DiS &) cveeveeieeieeiieieeieeeeee e 88
4.6 Niederdeutsch in Brandenburg ......................coie. 89
4.6.1 Artikel 6 — INfOrmation ........cc.eeevviveiiiieiiee e 89
4.6.2 Artikel 7 — Ziele und GrundSatze.........c..eveveeiiiieiiiiiiieeiieeeeeeee. 89
4.62.1 Artikel 7 Absatz 1 1it. @)..cccoeeevieeiiiiiiecciecceeceeee e 89
4.6.2.2  Artikel 7 Absatz 1 Tit. B) c.ocveeeeeiiiieiieiciicieeeceeeeeeee e 89
4.6.2.3  Artikel 7 AbSatz 1 1it. €).ccveeevieiieiieiicieeeece e 89
4.6.2.4 Artikel 7 Absatz 1 1it. d) c..ccceeviieiieiieiecccecee e 89
4.6.2.5 Artikel 7 AbSatz 1 1it. €)..ccccvieiieiieiicieeieeeee e 90
4.6.2.6 Artikel 7 Absatz 1 1it. £) ..coooviiiiiiiiicc e 90
4.6.2.7 Artikel 7 Absatz 1 1it. @) cceevevvveiieieeieeiece e 90
4.6.2.8 Artikel 7 Absatz 1 1it. h) .c.cccoiviiiiiciiciicccecee e 90
4.6.2.9  ATtIKEL 7 ADSALZ 2 ..ot 90
4.6.2.10 ArtiKEl 7 ADSALZ 3 ...oooiiieeiiieeeeee e 90
4.6.2.11 ATtIKEL 7 ADSALZ 4 ... 91
4.7 Niederdeutsch in Nordrhein-Westfalen .......................cc........... 92
4.7.1 Artikel 7 — Ziele und GrundSatze.........cc.eveveeiiiieiiiiiiieeiieeeeeee. 92
4.7.1.1 Artikel 7 Absatz 1 1it. £) ..coooiiiiiiicce e 92
4.8 Niederdeutsch in Sachsen-Anhalt...............................cooel. 93
4.8.1 Artikel 6 — INfOrmation ........cc.eeeevveiiiiieeiieeeceee e 93
4.8.2 Artikel 7 — Ziele und GrundSatze.........cc.eeeveeeiiieiiiiiiieeiieeeeeee. 93
4.9 Niederdeutsch in der Freien Hansestadt Bremen ..................... 94
49.1 Artikel 6 — INfOrmation ........cc.eeeevveiiiiieeiieeeceee e 94
49.2 Artikel 7 — Ziele und GrundSatze.........cc.evvveeeiiieiiiiiiiieeiieeeeieeee. 94
4.9.2.1 Artikel 7 Absatz 1 1it. @)....cccvieiieiieiiciececece e 94
4.9.2.2  Artikel 7 Absatz 1 Tit. B) c.ocveeeeeiiiieiieicieieeecceeeeeeeeie e 96
4923 Artikel 7 AbsSatz 1 1it. €).eeevvreeeiieeiieeiie e 96
4924 Artikel 7 Absatz 1 1it. d) c..cccvieiieiieiiciecececeeee e 97
4.9.2.5 Artikel 7 AbSatz 1 1it. €)..ececvieiieiieiiciiciecece e 99
4.9.2.6 Artikel 7 Absatz 1 1it. £) .cooviiiiiiiciicececece e 100
4.9.2.7 Artikel 7 AbSatz 1 Tit. @) c.ocveeeeieiieiieieiecieeeeeete et 101

49.2.8 Artikel 7 Absatz 1 1it. h) oo 101



Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode -9- Drucksache 21/6400

Seite
4.9.2.9  Artikel 7 AbSatz 1 Tit. 1) coveeveeieieiieiieieieie ettt 101
4.9.2.10 Artikel 7 ADSALZ 2 .....ooveiiiieeieieieeieeeetee ettt 102
4.9.2.11 Artikel 7 ADSAtZ 3 .....ooiiiieieieeeeee e 102
4.9.2.12  Artikel 7 ADSAtZ 4 .....ocveiieeieieeeeeee e 102
49.3 Artikel 8 — Bildung .......c.oovveieieriiiieieicicceceee e 102
4.9.3.1 Artikel 8 Absatz 1 lit. @) 1V...ccvevieriieieieieciceeceeiese e 102
4.9.3.2  Artikel 8 Absatz 1 lit. B) Tl ..ceevverrieeieieiiriieieieieee et 102
4.9.3.3  Artikel 8 Absatz 1 1it. €) 1l ceeeveeieeiieiiciicie e 104
4.9.3.4 Artikel 8 Absatz 1 1it. €) 11 .cceevveeieeiieiiciiciecece e 104
4.9.3.5 Artikel 8 Absatz 1 Lit. £) i.eceeceerierieieieeeceeeeeee e 104
4.9.3.6  Artikel 8 Absatz 1 Tit. @) c.ocveeeeieiieiieieiecieeeeeee et 105
4.9.3.7 Artikel 8 Absatz 1 lit. h) .oceeveiiiieiieieieeccceeeeeee e 105
494 Artikel 9 — JustizbehOrden ...........coccvevienienienieieeeeee 106
4.9.4.1 Artikel 9 AbSatz 1 D) 1l .ceeeevieiieeiiciicieeie e 106
4.9.42  Artikel 9 ADSAtZ 1 C) Tll.iccuieiieiieieeiieiieie et 106
4.9.4.3  Artikel 9 ADSAtZ 2 @) ..cooouiivieeieieiieiieeeee e 106
4.9.5 Artikel 10 — Verwaltungsbehdrden und staatliche
DienstleiStUNZEN. ......oevieiieiieiieieeieeeeeee e 106
4.9.5.1 Artikel 10 AbSatz 1 1it. @) V..eoveoverrieieieieciecieieieseeeeeeie e 106
4.9.6 Artikel 11 — Medien......coouieeieieieriieieeie s 107
4.9.6.1  Artikel 11 Absatz 1 1it. ) 11 ceeevereeeeieieierieeieeeeeeeeee s 107
4.9.6.2  Artikel 11 AbSatz 1 lit. €) 11 veeevvereeeeieieieieeieeee e 109
4.9.6.3  Artikel 11 Absatz 1 1it. d) .c.eecveiereieieieieeceeeeeeee e 109
4.9.6.4 Artikel 11 Absatz 1 1it. €) 11 ceceeevervieeieieieiiieieieieseeeeeeie e 109
4.9.6.5 Artikel 11 Absatz 1 1it. ©) fi..cceeceriiieieiiiieiciceeeeeceee e 109
4.9.6.6  Artikel 11 AbSatz 1 lit. @) coveeeeieiieiieieiee e 109
4.9.6.7  Artikel 11 ADSAZ 2...ocveiieieeieieieeeeeee e 110
4.9.7 Artikel 12 — Kulturelle Aktivititen und Einrichtungen.................. 110
4.9.7.1  Artikel 12 AbSatz 1 1it. @)....eccveieriieiieieiiiicieeeieeeeeeeeie e 110
4.9.7.2  Artikel 12 Absatz 1 1it. D) ..ooveiiiieiieiciiececeeeeeeee e 110
4.9.7.3  Artikel 12 AbSatZ 1 Tit. C).ecveeevenieiieiieieieieceeeee e 111
4.9.74  Artikel 12 Absatz 1 1it. d) .oeeeeveeerieieieeeeeee e 111
4.9.7.5 Artikel 12 AbSatz 1 lit. €)..ccveeeeieeieeiieiieieciecee et 111
4.9.7.6  Artikel 12 Absatz 1 1it. ©) ..ceecveeiiiieiieieiieecceeeeeeee e 111
4.9.7.7 Artikel 12 AbSatz 1 1it. @) cveeeeieiieiieieiecieeeeee e 111
4.9.7.8  Artikel 12 ADSAtZ 3 ....ccoiiiiiieieieieetteeeee e 111
4.9.8 Artikel 13 — Wirtschafts- und Gesellschaftsleben.......................... 112
4.9.8.1 Artikel 13 Absatz 1 lit. @)..ccceeevieieeiieiieieeiecie e 112
4.9.8.2  Artikel 13 AbSAtZ 1 1it. C).ecveeeveieiieiieieieieeieeeeeeeeeeeie e 112

4.9.8.3  Artikel 13 Absatz 2 lit. C).c.ceevuinieieiiinienicicieerereeeeeeeee 112



Drucksache 21/6400 -10- Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode
Seite
4.10 Niederdeutsch in der Freien und Hansestadt Hamburg .......... 114
4.10.1  Artikel 6 — Information ...........eceveeeeiesieneeieiese e 114
4.10.2  Artikel 7 — Ziele und GrundSatze.........cccooeveeveneneneenieneneneenens 114
4.10.2.1 Artikel 7 Absatz 1 lit. D) ceoeeeiiiiiieeieee e 114
4.10.2.2 Artikel 7 AbSatz 1 Tt €)cveueeeireiieieieieeieee e 114
4.10.2.3 Artikel 7 AbSatz 1 1it. €)..ccccvieiieiieiicieeieceeeee e 114
4.10.2.4 Artikel 7 Absatz 1 1it. £) .coooviiiiiiiciicececceeee e 115
4.10.2.5 Artikel 7 AbSatz 1 lit. @) c.ocvveeeieiieieieiereeeeee e 116
4.10.2.6 Artikel 7 Absatz 1 1it. h) cocoeiiiiieeee e 116
4.10.2.7 Artikel 7 AbSatz 1 Tt 1) coveeeeiiiieieieeeeee e 116
4.10.2.8 Artikel 7 ADSAZ 2 ...ccuoiuiiiieiieiiieeeeee e 116
4.10.2.9 Artikel 7 ADSAZ 3 ...couoriiiiiiiiiieiceeene e 116
4.10.2.10 Artikel 7 ADSAtZ 4......ooviieieiiriiniiicieeneeteceere et 116
4.10.3  Artikel 8 = Bildung .......ccccoeeoivininieiinininiecnnece e 116
4.10.3.1 Artikel 8 Absatz 1 lit. @) 1V.eeeeererieieireree e 117
4.10.3.2 Artikel 8 Absatz 1 1it. D) 1l ce.eeuereereeieirereieeereeeceee e 117
4.10.3.3 Artikel 8 Absatz 1 1it. €) 1l ceeccveeieeiiiiieiecie e 118
4.10.3.4 Artikel 8 Absatz 1 lit. d) il .e.ceervereereeenenienieineresceeeeeseeceeene 119
4.10.3.5 Artikel 8 Absatz 1 lit. €) 11 eeeeeveruereeieiriieieeere e 119
4.10.3.6 Artikel 8 Absatz 1 1it. £) fi..ceeeererieieiceree e 119
4.10.3.7 Artikel 8 AbSatz 1 lit. @) cveoveeeriiiieieieieeree e 119
4.10.3.8 Artikel 8 Absatz 1 1it. h) c.cccecerininiiiiiiniccc e 120
4.10.3.9 Artikel 8 AbSAtZ 1 1. 1) cveveuerinieiciiineneiccnereceeeees e 120
4.10.4  Artikel 9 — JustizbehOrden .........cccooeeievinininiiinininicieeneeeene 120
4.10.4.1 Artikel 9 AbSAtZ 1 D) T cveveeieeirieieieieieree e 120
4.10.4.2 Artikel 9 ADSAtZ 1 €) Ti.eueeeeeeririeieieieiereieeee e 120
4.10.4.3 Artikel 9 ADSAtZ 2 @) ..ccveveuieuiriiniiiciceneee e 121
4.10.5  Artikel 10 — Verwaltungsbehorden und staatliche
DienstleiStUNZEN. ......ccuveieiieeieieieeieeeeee e 121
4.10.5.1 Artikel 10 AbSAtZ 4 1it. C).eoveeeeeneeiieeieieierie et 121
4.10.6  Artikel 11 — Medien.......ceoveueiirieieieiriereeeese e 121
4.10.6.1 Artikel 11 Absatz 1 lit. b) 1 c.coevvervecereninienicinererceceeseeeeeeene 121
4.10.6.2 Artikel 11 Absatz 1 lit. €) 11 c.eeervereeeeereieieceere e 122
4.10.6.3 Artikel 11 Absatz 1 lit. d) .oceeeereeieieieeee e 122
4.10.6.4 Artikel 11 Absatz 1 lit. €) 11 c.coevverveeeenenienicineresceceeeseeeeeeee 122
4.10.6.5 Artikel 11 Absatz 1 lit. £) fl.ccoerereeviriininiicnnenecneecceee 123
4.10.6.6 Artikel 11 AbSatz 1 lit. @) .veeeeieiieeieieieeeeeee e 123
4.10.6.7 Artikel 11 ADSALZ 2 ....oouiieieiiiiiieeeeeee e 123
4.10.7  Artikel 12 — Kulturelle Aktivitdten und Einrichtungen.................. 123
4.10.7.1 Artikel 12 Absatz 1 lit. @)...cccceevueriecerieninerieinenereeeeeeseeeeeeiee 123
4.10.7.2  Artikel 12 Absatz 1 lit. d) c.coceeevverierieinincicnenccceeeeceee 123



Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode —-11- Drucksache 21/6400
Seite
4.10.7.3 Artikel 12 AbSatz 1 1it. @) .veecveieiieieieieieceeeeeee e 123
4.10.7.4 Artikel 12 ADSAtZ 3 ...ocviiiiieieieieeteeete e 123
4.10.8  Artikel 13 — Wirtschafts- und Gesellschaftsleben.......................... 123
4.11 Niederdeutsch in Mecklenburg-Vorpommern .......................... 124
4.11.1  Artikel 7 — Ziele und GrundS&atze...........ccceeeveeeeeiencieeieeieeieeeeene 124
4.11.1.1 Artikel 7 Absatz 1 Tit. @)...ccueeeeieriieiieieiecieceeeete e 124
4.11.1.2 Artikel 7 Absatz 1 Tit. B) c.ocveeeeeiiiieiieieieieceeeeeeeeeeee e 124
4.11.1.3 Artikel 7 AbSatz 1 1it. €).cveeevieeiieiiiciecieeeeceee e 124
4.11.1.4 Artikel 7 Absatz 1 Lit. d) c.oceeeeieiieieieeeeeee e 124
4.11.1.5 Artikel 7 AbSatz 1 1it. €).cecevieiieiieiicieeiece e 124
4.11.1.6 Artikel 7 Absatz 1 it £) c.ooovieeeiiiieiieicee e 125
4.11.1.7 Artikel 7 AbSatz 1 Tit. @) c.ocveeeeeieiieiieieiecieeeeeee et 125
4.11.1.8 Artikel 7 Absatz 1 1it. h) c..occovviiiiieiiciiceceeeee e 126
4.11.1.9 Artikel 7 AbSatz 1 1it. 1) cccveeviiiieiicieciece e 126
4.11.1.10 Artikel 7 ADSALZ 2 .....ooveiiiieieieieeeeeee e 126
4.11.1.11 Artikel 7 ADSALZ 3 .....ooeeiiiiieeeieieeiteeeete et 126
4.11.1.12 Artikel 7 ADSALZ 4 ......cvoiiiieiieieieeeeeteete ettt 126
4112  Artikel 8 — BildUng ........ccoceeieiieiieieieeeeeee e 127
4.11.2.1 Artikel 8 Absatz 1 1it. @) 1V....ccceeiieciieiieiicieeeeee e 127
4.11.2.2 Artikel 8 Absatz 1 Lit. B) il .eeeevereeeeieieierieeieeeieseeeeeeee e 127
4.11.2.3 Artikel 8 Absatz 1 lit. €) 111 eecveverrierieieriiriieieieieee et 128
4.11.2.4 Artikel 8 Absatz 1 lit. d) i ..cceevverrieeeierieiiieieieieeeeeeeerie e 129
4.11.2.5 Artikel 8 Absatz 1 lit. €) 11 c.eeveveriieeieieieieeieieie e 129
4.11.2.6 Artikel 8 AbSatz 1 lit. ©) c.oovveeeieiieieieieeeeeee e 130
4.11.2.7 Artikel 8 Absatz 1 Lit. h) c.ocveeieieiieiieieeeceeeeeeee e 130
4.11.2.8 Artikel 8 Absatz 1 Tit. 1) cvecveeeeieiieiieieiesiceeeeere et 130
4.11.3  Artikel 9 — JustizbehOrden ..........ccoevevevieninieieeseeeee e 131
4.11.4  Artikel 10 — Verwaltungsbehorden und staatliche
DienstleiStUNZEN. ......oocvieiieiieiieieeteteeeee e 131
4.11.5  Artikel 11 — Medien......ccovuieeeieniieiieieiesie e 131
4.11.5.1 Artikel 11 AbSatz 1 1it. €) 11 ceceevverreerieieieiiieieieieseeeeeeeie e 131
4.11.5.2 Artikel 11 Absatz 1 1it. £) fl.eeceeeeerieieieieeceeeeee e 131
4.11.5.3 Artikel 11 ADSAZ 2...oouveiieieeieieieeeeeee e 132
4.11.6  Artikel 12 — Kulturelle Aktivititen und Einrichtungen.................. 132
4.11.6.1 Artikel 12 AbSatz 1 1it. @)....cccvevieriiieieieiiiieieieieeeeeeeere e 132
4.11.6.2 Artikel 12 Absatz 1 1it. D) ...eoveieiieiieieiiieeeceeeeeeeee e 132
4.11.6.3 Artikel 12 AbSatZ 1 lit. €).evvreeeeieiieiieieieieeeeee e 133
4.11.6.4 Artikel 12 Absatz 1 1it. d) .ceeeeeeeriieieieeeeeee e 133
4.11.6.5 Artikel 12 AbSatz 1 1it. €)..cveeeeieriieiieieieiieeceeieeeeeeeeve e 133
4.11.6.6 Artikel 12 Absatz 1 1it. ©) ..ceecveeiiiiiieieiieeeceeeeeeeee e 133
4.11.6.7 Artikel 12 Absatz 1 1it. h) ..oocveiiiiieieieicceeecee e 133



Drucksache 21/6400 —-12- Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode

4.11.6.8
4.11.7

4.12
4.12.1
4.12.2

4.12.2.1
4.12.2.2
41223

4.12.3

4.12.3.1
4.12.3.2
4.12.33

4.12.4
4.12.5

4.12.6

4.12.6.1
4.12.6.2
4.12.6.3
4.12.6.4
4.12.6.5
4.12.6.6

4.12.7

4.12.7.1
4.12.7.2
4.12.7.3

4.12.8
4.12.9

4.13
4.13.1
4.13.2

4.13.2.1
4.13.2.2
4.13.23
4.13.2.4
4.13.25
4.13.2.6
4.13.2.7
4.13.2.8

Seite
ArtiKel 12 ADSALZ 3 ....eoiiiiieieeeeee e 133
Artikel 13 — Wirtschafts- und Gesellschaftsleben.......................... 133
Niederdeutsch in Niedersachsen...........ccc.cocceveniininincnnecne 134
Artikel 6 — Information ..........ccceeeverienieniniiniieenceee e 134
Artikel 7 — Ziele und Grundsatze............coeeveceeerenieneecnenenencenens 134
Artikel 7 AbSatz 1 1it. €)...eevveecuiiiiieiieiieieeeceeeee e 134
Artikel 7 Absatz 1 Lit. £) .co.eoveceiininiieirinicccccrecccene 134
Artikel 7 AbSAtZ 1 1it. €) wovveeeeeeieieciieieeeeeeeee e 134
Artikel 8 — BildUung ......ccoevieiieieiiieieeeeeee e 134
Artikel 8 Absatz 1 1it. @) 1V...ccoueeeeviieeiiieiie e 134
Artikel 8 Absatz 1 1it. €) 11 ..cccvveeeiieeiieeiieccieccee e 136
Artikel 8 AbSatz 1 Tit. 1) .evvevveceeerinieieiririeecceeneeceeceeseeeeeaene 136
Artikel 9 — JustizbehOrden ........c.ccoeveevienininiienininicieeceene 137
Artikel 10 — Verwaltungsbehdrden und staatliche
DienstleiStUNZEN.......ccueeieiieiieieieeieeteee e 137
Artikel 11 — Medien.....coevviririeniininiiienicneeceeeeeeee e 137
Artikel 11 Absatz 1 1it. B) 11 .eeeeiirieieieiieeeeee e 137
Artikel 11 Absatz 1 lit. €©) 11 cecuveeeiieeiieeiie e e 138
Artikel 11 Absatz 1 1it. d) .oceeceeenineieirincececeeece 139
Artikel 11 AbSatz 1 Lit. €) 11 .eevveevveesiieriieriieiieciecieeceeeeee e 139
Artikel 11 Absatz 1 Lit. ) Tl..eecueeiieiieiieiecieceeeeceee e 139
ATtIKEl 11 ADSAZ 2 ..ttt 139
Artikel 12 — Kulturelle Aktivitdten und Einrichtungen.................. 140
Artikel 12 Absatz 1 it @)...ocovvveeeiiieiieeiie e 140
Artikel 12 Absatz 1 1it. B) .oeecveiriniiicininiiccecccencece 140
Artikel 12 AbSatz 1 Lit. C).eeveevieeieeieieeieesiieceeeee e 140
Artikel 13 — Wirtschafts- und Gesellschaftsleben.......................... 140
Artikel 14 — Grenziiberschreitender Austausch ...........cccceeeeeenene 140
Niederdeutsch in Schleswig-Holstein ....................cccccooeee 141
Artikel 6 — Information ........c.ccccoeveviecrininennincccnescecene 141
Artikel 7 — Ziele und GrundSatze...........coceveveevienenineeneneneeene 141
Artikel 7 Absatz 1 1it. @)...ccoveeiuiiiiieiieiieieieeeeeeceee e 141
Artikel 7 Absatz 1 it B) coveeeeeiiiieeeeee e 143
Artikel 7 AbSatz 1 1it. €).oeveeeeieieiieeiiecee et 143
Artikel 7 Absatz 1 Tit. d) c.eceeceeerinienieininiccenececceeeeeceane 144
Artikel 7 AbSatz 1 Lit. €).cc.eceeeeuerinieieininieicceeneeecceeseeeceiens 145
Artikel 7 Absatz 1 1it. £) cveovveeiiiiiieeeeeeee e 147
Artikel 7 AbSatz 1 1it. @) wevvevveeeeiiniiniiieieneeeeeeeeeeee e 147

Artikel 7 Absatz 1 lit. ) c..ooeeeveiiiiicicceeeee 147



Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode - 13- Drucksache 21/6400
Seite
4.13.2.9 Artikel 7 AbSatz 1 Tt 1) coveeeeieiieieieeeee e 147
4.13.2.10 Artikel 7 ADSAZ 2 ...ocuoiuiiiieiieiiieeeeee e 147
4.13.2.11 Artikel 7 ADSAZ 3 ...oouiiiiieieeieiieieieeeeiee et 147
4.13.2.12 Artikel 7 ADSALZ 4 ...ocvvvenieieiieiieieieeeeeie e 148
4.13.3  Artikel 8 = BildUung .......cceoveiiiiieieieeee e 148
4.13.3.1 Artikel 8 Absatz 1 lit. @) 1V.eeeeererieieireree e 148
4.13.3.2 Artikel 8 Absatz 1 1it. D) 1l ce.eevereeieieirireiececrese e 148
4.13.3.3 Artikel 8 Absatz 1 1it. €) 11 ceeeceeeieeiiiiiciicieciecee e 149
4.13.3.4 Artikel 8 Absatz 1 1it. €) 11 .ceevvieieeiiiiiciecie e 149
4.13.3.5 Artikel 8 Absatz 1 lit. £) fi..c.ccceiveiiiiiiiieiiciecece e 150
4.13.3.6 Artikel 8 AbSatz 1 lit. @) cveveeeiirieieieieeree e 150
4.13.3.7 Artikel 8 Absatz 1 1it. h) c.ocoeiiiiiiie e 150
4.13.3.8 Artikel 8 ADSAtZ 1 it 1) cveveeieirieieieieeieieceese e 151
4.13.3.9 Artikel 8 ADSAZ 2....cuvvviieeieeieiiieieieeeieeet e 151
4.13.4  Artikel 9 — JustizbehOrden .........cccoeevvveiieiiiiiiiiieeieeeeece e 151
4.13.4.1 Artikel 9 ADSAtZ 1 D) T ceeueeeeieirieieieieeeriee e 151
4.13.42 Artikel 9 ADSAtZ 1 €) Ti.eueeeeeiririeieieieierieeceese e 151
4.13.4.3 Artikel 9 ADSAZ 2 @) .ooveuieuieeiiiiieeee e 151
4.13.5  Artikel 10 — Verwaltungsbehorden und staatliche
DienstleiStUNZEN. ......ccuveieiieiieieie et 151
4.13.5.1 Artikel 10 Absatz 1 lit. @) V...oeoveeeeeeiieiieieciecie et 151
4.13.5.2 Artikel 10 AbSatz 1 lit. ©).eeeevreerieeieeeiieiieiecie et 152
4.13.5.3 Artikel 10 AbSatz 2 lit. @)...cceeecveereeiieiieieeie e 152
4.13.5.4 Artikel 10 Absatz 2 lit. D) c.coevuerieieieiiereeeeee e 152
4.13.5.5 Artikel 10 Absatz 2 lit. ) .cceeeeireieieiiiee e 153
4.13.5.6 Artikel 10 AbSatZ 2 lit. @) .veeeeieiieieieieeeeeeee e 153
4.13.5.7 Artikel 10 AbSAtZ 4 Tit. ©).veevvreerieeieeiiieieeiecie et 153
4.13.6  Artikel 11 — Medien......cccoeeueiinieieieieiereeeee e 153
4.13.6.1 Artikel 11 Absatz 1 lit. ) 11 c.ceeveereeieirireeceeree e 153
4.13.6.2 Artikel 11 Absatz 1 lit. €) Tl «.eeereereeieireieieceere e 155
4.13.6.3 Artikel 11 Absatz 1 lit. d) .ccooeeeveeieieireeeeeeeee e 155
4.13.6.4 Artikel 11 Absatz 1 lit. €) 11 ceeeeveereeeieiieieeieeieeie et 156
4.13.6.5 Artikel 11 Absatz 1 lit. £) fl.cceccvrerieeiecininieieieeceeeeee e 156
4.13.6.6 Artikel 11 ADSALZ 2 ....oouiieieiiciiieeeeee e 157
4.13.7  Artikel 12 — Kulturelle Aktivitdten und Einrichtungen.................. 157
4.13.7.1 Artikel 12 Absatz 1 lit. @)..ccceeerereeieirerieieceere e 157
4.13.7.2 Artikel 12 Absatz 1 1it. B) c.cccvevveeieieieiieieeecceeeeee s 158
4.13.7.3 Artikel 12 AbSatz 1 lit. ©).eeevvreerieeieeiieeieeiecie et 158
4.13.7.4 Artikel 12 Absatz 1 lit. d) ..coceeeverieiiieee e 158
4.13.7.5 Artikel 12 AbSatz 1 Lit. €).cceeeerierieieirieieeceee e 158
4.13.7.6 Artikel 12 Absatz 1 lit. ) .ccceceeiiiieiiiiee e 159



Drucksache 21/6400 - 14 - Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode
Seite
4.13.7.7 Artikel 12 AbSatz 1 1it. @) coveeveieiieiieieieieeeceeeeeeeeeie e 159
4.13.7.8 Artikel 12 ADSAtZ 3 ...ocviiiiieiieieieeieeeeee ettt 159
4.13.8  Artikel 13 — Wirtschafts- und Gesellschaftsleben.......................... 159
4.13.8.1 Artikel 13 Absatz 1 lit. @)...cceeeeieeieeiieiieiicie e 159
4.13.8.2 Artikel 13 AbSatz 1 lit. ©).vevevreeeieeieeiiieieciecie et 159
4.13.8.3 Artikel 13 Absatz 1 1it. d) ...oocveveriieiieieiiieeeceeeeeeeeee e 159
4.13.8.4 Artikel 13 ADSAtZ 2 Tit. C).ecveevvenieiieiieeieieieeeceee et 160
4.14 Romanes in HeSSen ............cccoooiiiiiiiiiiiniinieeceeeeeee e 161
4.14.1  Artikel 6 — Information...........ccceeueevieciieciieiicieee e 161
4.14.2  Artikel 7 — Ziele und GrundS&atze..........occceeeveeieeiencieeieeieeie e 161
4.14.2.1 Artikel 7 Absatz 1 1it. @)..c.cccvieiieiieiicieciece e 161
4.14.2.2 Artikel 7 Absatz 1 Tit. B) c.ocveeeeeiiiieiieieieieeeeeeeeeeeeie e 161
4.14.2.3 Artikel 7 AbSatz 1 Tit. €©)cvecveeereieiieiieiieieie ettt 162
4.14.2.4 Artikel 7 Absatz 1 lit. d) cooveveeirieieieieeeeeeeeeee s 162
4.14.2.5 Artikel 7 AbSatz 1 1it. €)..cccecvieiieiieiicieeiece e 162
4.14.2.6 Artikel 7 Absatz 1 1it. £) .cooviiiiiiiciiciecceee e 162
4.14.2.77 Artikel 7 AbSatz 1 Tit. @) cuocveeeeeieiieiieieieieeeeeee et 162
4.14.2.8 Artikel 7 Absatz 1 lit. h) c.oceeeeiiiieiieiciecceceeeeeeee e 163
4.14.2.9 Artikel 7 ADSAtZ 1 Tt 1) cveveieiieieieieieieeceesee s 163
4.14.2.10 Artikel 7 ADSAtZ 2 .....ccvieeieiieiieieeeeee et 163
4.14.2.11 Artikel 7 ADSAtZ 3 ....oocviiiiiicieceeeee e 163
4.14.2.12 Artikel 7 ADSALZ 4 ......cooviiieieieiieeeeeete ettt 164
4143  Artikel 8 — Bildung ........ccoccveieieiiiieieeeeeee e 164
4.14.3.1 Artikel 8 Absatz 1 lit. @) 111 ..ecvevverrieieieiiiiieieieieee e 164
4.14.3.2 Artikel 8 Absatz 1 1it. @) 1V.....cceeeiieciiiiieiicieceee e 165
4.14.3.3 Artikel 8 Absatz 1 1it. B) iV c..occvieiiiiiciiciecccece e 165
4.14.3.4 Artikel 8 Absatz 1 lit. €) 1V..eecvevieriieieieiecieeeeeeie et 165
4.14.3.5 Artikel 8 Absatz 1 lit. d) iV ..ccvevveviieieieiiiececeeee e 165
4.14.3.6 Artikel 8 Absatz 1 lit. €) 111 ..ecvevverrierieieiiriieieieieee e 166
4.14.3.7 Artikel 8 Absatz 1 lit. £) fil..cceeerrerieieiririeieieereseeeeee e 166
4.14.3.8 Artikel 8 AbSatz 1 lit. ©) c.evvveeeeieiieieieieieeeee e 166
4.14.3.9 Artikel 8 Absatz 1 1it. h) ...cccooviieiieiicieeie e 167
4.14.3.10 Artikel 8 Absatz 1 Tit. 1) cvecveeeeieriieiieieiesieeeee e 167
4.14.3.11 Artikel 8 ADSALZ 2 .....ooveiiiieiieieiieieceeiee et enaens 167
4.14.4  Artikel 9 — JustizbehOrden ..........ccoeevvveiieiiiiciiiiieeieceeeee e 167
4.14.4.1 Artikel 9 Absatz 1 Iit. b) i ..ceeveeuiereeieiiciieeeeceeeceee e 167
4.14.42 Artikel 9 Absatz 1 Lit. €) 11 .eeeervereereieieiesieeieiee e 168
4.14.43 Artikel 9 Absatz 2 Tit. @)...ccueeeeieriieiieieiericeeeeee et 168
4.14.5  Artikel 10 — Verwaltungsbehorden und staatliche
DienstleiStUNZEN. ......couveieiieeieieesieeteee e 168
4.14.5.1 Artikel 10 ADSAtZ 2 Tit. €).ccveeeeieiieiieeieieieeeeeeie et eenns 168



Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode - 15— Drucksache 21/6400
Seite
4.14.5.2 Artikel 10 Absatz 2 Tit. ©) .ocueeeeieriieieieieeeeeeeeeeeeee e 168
4.14.5.3 Artikel 10 ADSAtZ 3 Tit. C).ecveeeveieiieiieeieieieeeeeee et 169
4.14.5.4 Artikel 10 ADSAtZ 4 1it. C).evvveeeeneeiieiieieierie e 169
4.14.5.5 Artikel 10 ADSAZ S ...ooveiieieieeeeeeeee e 169
4.14.6  Artikel 11 — Medien......ccoouieieieiiieiieieieie et eenenaens 170
4.14.6.1 Artikel 11 Absatz 1 1it. D) 11 .eeevveviieeieieiiiiieicieeeeceeeee e 170
4.14.6.2 Artikel 11 Absatz 1 1it. ©) 1l voeevvevrierieieiiiiieieieieeeeeeeeie e 170
4.14.6.3 Artikel 11 Absatz 1 1it. d) .c.eeeveeerieieieeeeeee e 170
4.14.6.4 Artikel 11 Absatz 1 lit. €) ©ocveeeeeieeiieiieiecie et 170
4.14.6.5 Artikel 11 Absatz 1 lit. €) 11 ceeeeveereeeieiieieeieeieeie e 170
4.14.6.6 Artikel 11 Absatz 1 1it. ©) fi..cceevieriiieieiiiieiciciecececeee e 171
4.14.6.7 Artikel 11 AbSatz 1 1it. @) .veecveieiieiieieiiieceeeeeeeeeeeeve e 171
4.14.6.8 Artikel 11 ADSAZ 2...ocveiieieiieieieeeeeeieie e 171
4.14.7  Artikel 12 — Kulturelle Aktivitdten und Einrichtungen.................. 171
4.14.7.1 Artikel 12 Absatz 1 lit. @)...cceeeeieieeiieiieiecieeie et 171
4.14.7.2 Artikel 12 Absatz 1 1it. d) ...occveieviieieieiiiececceeeeeeeee e 172
4.14.7.3 Artikel 12 Absatz 1 1it. ©) .oceeeeeeiiiiieieicieececeeeeeeeee e 172
4.14.7.4 Artikel 12 AbSatz 1 1it. @) coveeveieiieiieicieieeeeeeeee e 172
4.14.7.5 Artikel 12 ADSAZ 2 ......ooevieeiieiieieeieee et 173
4.14.7.6 Artikel 12 ADSAtZ 3 ......oocvieiieiieieeeeeeee e 173
4.14.8  Artikel 13 — Wirtschafts- und Gesellschaftsleben.......................... 173
4.14.8.1 Artikel 13 AbSatz 1 lit. @)..c.cccvevveriiieieieiiiieieieieee e 173
4.14.8.2 Artikel 13 AbSatz 1 Tit. C).eoveeevenieiieiieieieieeeeeee et 173
4.14.8.3 Artikel 13 Absatz 1 lit. d) ..cceeevieieeiiciieieceeeee e 174
4.14.9  Artikel 14 — Grenziiberschreitender Austausch ............ccceevennnne. 174
4.14.9.1 Artikel 14 Tit. @) c.ooouieieiiiiciieieiesieeeet ettt enaens 174
4.15 Romanes im iibrigen Bundesgebiet .....................cooceniinnnnne 175
4.15.1  Artikel 6 — Information...........ccoeeueeeieecieecieeiiecie e 175
4.15.2  Artikel 7 — Ziele und GrundS&atze...........ccceeeveeieeiencieeieeieeee e 175
4.15.2.1 Artikel 7 Absatz 1 1it. @)....cccvieeieiieiicieeiece e 176
4.15.2.2 Artikel 7 Absatz 1 1it. B) c.ooovieiieiiciicieciecece e 178
4.15.2.3 Artikel 7 AbSatz 1 Tit. €©).vecveeereieiieiieiieiesieeeeeee et 178
4.15.2.4 Artikel 7 Absatz 1 it d) c.ocveeveieiieiieieieiceeecee e 179
4.15.2.5 Artikel 7 AbSatz 1 1it. €)..ccevieiieiieiicieeieceee e 180
4.15.2.6 Artikel 7 Absatz 1 1it. £) .cooviiiiiiiciieicececeeee e 181
4.15.2.7 Artikel 7 AbSatz 1 Lit. @) c.oeveeeeeieiieieieieeeeeee e 183
4.15.2.8 Artikel 7 Absatz 1 lit. h) c.ocveeveiiiiciieiciieeeeceeeeeee e 183
4.15.2.9 Artikel 7 AbSatz 1 Tit. 1) cveeveeieieiiieiieieiesie ettt 184
4.15.2.10 Artikel 7 ADSALZ 2 .....oocveiieeieieieieeeeee et 184

4.15.2.11 ArtiKel 7 ADSALZ 3 ..ot 185



Drucksache 21/6400 -16 - Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode

Seite
4.15.2.12 Artikel 7 ABSAtZ 4 .....ooviiiiiiiiiiiieeeeee e 187
5 Stellungnahme der Verbinde .............c.cccocoeviniiiiiniiniinienne 189
51 Stellungnahme der déinischen Minderheit................................. 189
5.2 Stellungnahme der Nordfriesen..................ccooooiiiiiiiiiiiiinn. 190
53 Stellungnahme des Nordfriisk Instituut.........................coccoee. 193
54 Stellungnahme der Saterfriesen..............c.c.coccoeviiiiiiiniiniennenn. 196
5.5 Stellungnahme des Bunnsraat for Nedderdiiiitsch .................. 198
5.6 Stellungnahme der Domowina — Bund Lausitzer Sorben e. V. 204
5.7 Stellungnahme des Zentralrates Deutscher Sinti und
ROMa €. V..ot 208
5.8 Stellungnahme der Sinti Allianz Deutschland e. V .................. 212
5.9 Stellungnahme der Bundesvereinigung der Sinti und
ROMa €. Voot 215

6 Schlussbemerkungen ...............cocccoiiiiiiiiiiiiiee e 218



Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode -17 - Drucksache 21/6400

1 Vorbemerkungen

Der Achte Staatenbericht der Bundesrepublik Deutschland gemiB3 Artikel 15 Absatz 1 der Européischen Charta
der Regional- oder Minderheitensprachen (Sprachencharta) wurde erstellt durch das Bundesministerium des In-
nern in Zusammenarbeit mit anderen Bundesressorts sowie den zustdndigen Behdrden der Lander und unter Be-
teiligung der Organisationen/Verbédnde der Sprecherinnen und Sprecher der durch die Sprachencharta geschiitzten
Sprachen.

Die Bundesverbéinde der Sprachgruppen erhielten Gelegenheit, ihre Sichtweise zum Stand der Implementierung
der Sprachencharta in der Bundesrepublik Deutschland, die sich nicht mit derjenigen der Behorden decken muss,
wiederzugeben. Die jeweiligen Stellungnahmen sind in Kapitel 5 des Berichts dargestellt.

Der Bericht schlie3t entsprechend dem Beschluss CM(2029)69 an den Siebten Staatenbericht der Bundesrepublik
Deutschland gemél Artikel 15 Absatz 1 (2021) und den Zwischenbericht iiber die Umsetzung der Empfehlungen
fiir sofortige MaBnahmen auf der Grundlage des Siebten Monitoringszyklus (2023) an und greift die Empfehlun-
gen des Ministerkomitees (CM(2018)142) sowie die Priifberichte und Empfehlungen des Sachverstidndigenaus-
schusses (CM/RecChL(2022)5; MIN-LANG (2024) 13) auf. Der Bericht bezieht sich auf den Zeitraum zwischen
April 2021 und Februar 2026. Uber die in den friiheren Berichten beschriebenen MaBnahmen wird nicht erneut
berichtet.

Grundlegende Informationen zu den in Deutschland geschiitzten Regional- und Minderheitensprachen sind im
Ersten Bericht der Bundesrepublik Deutschland gemal3 Artikel 15 Absatz 1 der Europdischen Charta der Regio-
nal- oder Minderheitensprachen auf den Seiten 3 bis 28 zu finden. Der Bericht ist auf der Internetseite des Bun-
desministeriums des Innern (https://www.bmi.bund.de/DE/startseite/startseite-node.html) und auf der Internet-
seite des Europarats (Fehler! Linkreferenz ungiiltig.) einsehbar.


https://www.bmi.bund.de/DE/startseite/startseite-node.html
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2 Aktualisierte geographische und demographische Angaben

In geographischer und demographischer Hinsicht gab es im Berichtszeitraum keine Anderungen.

Brandenburg

Das am 20. Juni 2024 vom Landtag Brandenburg verabschiedete Gesetz zum Schutz und zur Férderung der nie-
derdeutschen Sprache im Land Brandenburg (Brandenburgisches Niederdeutsch-Gesetz — BbgNdG), in Kraft seit
dem 10. Juli 2024, definiert in § 2 Absatz 1 erstmals ein niederdeutsches Sprachgebiet im Land Brandenburg und
damit den Anwendungsbereich der Rechte der niederdeutschen Sprachgruppe.
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3 Allgemeine Entwicklungen

Im Folgenden wird auf die allgemeinen Entwicklungen im Bereich des Schutzes und der Férderung der Regional-
und Minderheitensprachen in der Bundesrepublik Deutschland seit Erstellung des Siebten Staatenberichts, der
dem Generalsekretir des Europarates am 27. Juli 2021 iibersandt wurde, beziehungsweise des Zwischenberichts
iiber die Umsetzung der Empfehlungen fiir sofortige Maflnahmen auf der Grundlage des Siebten Monitoringszyk-
lus, der dem Generalsekretér des Europarates am 14. Dezember 2023 iibersandt wurde, eingegangen.

31 Veridnderte Rahmenbedingungen
3.11 Erweiterung der Sprachencharta in Brandenburg und im Freistaat Sachsen

Der Landtag Brandenburg beschloss am 22. September 2023 die Neuiibernahme von 13 Verpflichtungen fiir Nie-
dersorbisch und von 13 Verpflichtungen fiir die niederdeutsche Sprache (Drucksache 7/8437-B; Drucksache
7/7476). Mit Schreiben vom 18. Oktober 2023 bat das Land Brandenburg den Bund um bundesrechtliche Priifung
der angestrebten Neuverpflichtungen und Einleitung des Verfahrens zum Erlass der entsprechenden zustim-
mungsbediirftigen Rechtsverordnung der Bundesregierung.

Im Vorfeld der Einleitung der erforderlichen Verfahrensschritte fiihrte das Bundesministerium des Innern (BMI)
eine schriftliche Abfrage durch, ob seitens der Lénder weitere Erweiterungen der Verpflichtungen gemif der
Charta in die zu erlassende Rechtsverordnung einflieBen sollen. Der Freistaat Sachsen informierte das BMI da-
raufhin am 1. Februar 2024, dass das zustindige Sichsische Staatsministerium fiir Wissenschaft, Kultur und Tou-
rismus eine Priifung der Frage der Neuiibernahme von Verpflichtungen fiir Obersorbisch seitens des Freistaates
Sachsen eingeleitet habe. Noch vor Abschluss dieses Priifverfahrens hat der Freistaat Sachsen den Bund am
23. Januar 2026 dariiber informiert, dass in der Europastrategie des Freistaates Sachsen in der VIII. Legislaturpe-
riode des Séchsischen Landtages, die am 4. November 2025 vom Sédchsischen Kabinett beschlossen wurde, eine
MaBgabe zur Ubernahme weiterer Verpflichtungen gemiB der Sprachencharta enthalten ist. Diese MaBgabe wird
in das Priifverfahren einbezogen. Ein Ergebnis liegt noch nicht vor. Das Land Brandenburg hatte zunéchst zu-
gunsten eines schnellen Ratifikationsprozesses auf Bundesebene nach Abschluss des Priifverfahrens im Freistaat
Sachsen den Regelungsgehalt um vier urspriinglich angestrebte Verpflichtungen reduziert, zu denen die bundes-
rechtliche Priifung ergeben hatte, dass sie nicht mit geltendem Recht im Einklang stehen (Niedersorbisch Artikel 9
Absatz 1 lit. b) ii und c¢) ii sowie Niederdeutsch Artikel 9 Absatz 1 a) iii und Artikel 10 Absatz 5). Nach der
Mitteilung des Freistaates Sachsen im Januar 2026, dass dort das Priifverfahren erweitert wiirde, wird das Land
Brandenburg priifen, ob zum einen eine vom Bundesministerium der Justiz (BMJ) vorgeschlagene Gesetzesin-
derung im Sorben/Wenden-Gesetz anstrebt werden soll, um die urspriinglich angestrebten Neuverpflichtungen
fiir Niedersorbisch nach Artikel 9 Absatz 1 b) ii und c) ii wieder in den Regelungsgehalt aufzunehmen. Zum
anderen wird gepriift, ob angesichts des zwischenzeitlich in Kraft getretenen Brandenburgischen Niederdeutsch-
Gesetzes (siche 3.1.4) und des rbb-Staatsvertrages (siche auch 4.6.2.10) eine Neuiibernahme weiterer Verpflich-
tungen fiir die Regionalsprache Niederdeutsch angestrebt wird.

Seitens des Bundes wird der weitere Prozess zum Erlass einer Rechtsverordnung zunéchst zuriickgestellt und
wieder aufgegriffen, sobald endgiiltige Ergebnisse der Priifungen zur Neuiibernahme weiterer Verpflichtungen
nach der Sprachencharta aus beiden Bundessldandern vorliegen.

3.1.2 Gesetz zur Anderung des Ehenamens- und Geburtsnamensrechts und des Internati-
onalen Namensrechts

Das Bundesministerium der Justiz und fiir Verbraucherschutz (BMJV) berichtet, dass am 1. Mai 2025 das ,,Gesetz
zur Anderung des Ehenamens- und Geburtsnamensrechts und des Internationalen Namensrechts® vom 11. Juni
2024 in Kraft getreten ist. Die gesetzlichen Anderungen setzen unter anderem die besonderen namensrechtlichen
Anliegen der dénischen Minderheit, der friesischen Volksgruppe und des sorbischen Volkes um.

Angehorige der danischen Minderheit konnen fiir ihr Kind dann einen Geburtsnamen in Form eines Doppelna-
mens ohne Bindestrich wihlen, bestehend aus dem Familiennamen eines nahen Angehorigen — wie zum Beispiel
GroBeltern oder Paten — an erster Stelle und dem Familiennamen eines Elternteils an zweiter Stelle.

Menschen, die sich zur friesischen Volksgruppe bekennen, haben die Moglichkeit, ihrem Kind als Geburtsnamen
einen vom Vornamen des Vaters oder der Mutter abgeleiteten Namen — ein sogenanntes Patronym bzw. Matronym
— zu geben. Sie konnen sich auch fiir einen Doppelnamen ohne Bindestrich aus Patronym bzw. Matronym und
dem Familiennamen eines Elternteils (vorangestellt oder nachgestellt) als Geburtsnamen des Kindes entscheiden.
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Volljghrige Personen, die der friesischen Volksgruppe oder der dédnischen Minderheit angehdren und bislang kei-
nen ihrer Tradition entsprechenden Geburtsnamen erhalten haben, konnen ihren Geburtsnamen entsprechend neu
bestimmen.

Fiir Angehorige des sorbischen Volkes ist es nunmehr moglich, eine geschlechtsangepasste Form des Geburts-
und Ehenamens zu bestimmen, wie sie fiir Frauen der sorbischen Tradition entspricht (z. B. mit der Endung ,,-
owa“ oder ,,-ina“ fiir verheiratete Frauen bzw. ,,-ic, ,,0jc oder ,,-ec* fiir unverheiratete Frauen).

Im Rahmen einer Verfahrensvereinfachung konnen Vornamen jetzt aulerdem direkt in der Sprache der nationalen
Minderheit bestimmt werden. Damit konnen Vornamen etwa unmittelbar in der Schreibweise mit dénischen Son-
derbuchstaben (A, A&, @) beim Standesamt eingetragen werden, ohne dass dies wie zuvor nur im Wege einer
nachtriglichen Namensanpassung moglich ist.

313 Fiinftes Finanzierungsabkommen fiir die Stiftung fiir das sorbische Volk

Der Bund, der Freistaat Sachsen und das Land Brandenburg haben sich auf ein Fiinftes Abkommen iiber die
gemeinsame Finanzierung der Stiftung fiir das sorbische Volk verstidndigt. Nach Unterzeichnung durch die drei
Finanzierungsgeber soll das Abkommen riickwirkend zum 1. Januar 2026 in Kraft treten und bis Ende 2030 gel-
ten. Mit dem Fiinften Finanzierungabkommen wird eine auskdmmliche Finanzierung der Stiftung fiir das Sorbi-
sche Volk sichergestellt. Die Gesamtforderung der drei Finanzierungsgeber an die Stiftung erhoht sich entspre-
chend der gestiegenen Bedarfe der Stiftung. Die Finanzierungsanteile der drei Finanzierungsgeber werden ent-
sprechend dem Vierten Abkommen fortgefiihrt: im Verhéltnis drei Sechstel Bund, zwei Sechstel Freistaat Sachsen
und ein Sechstel Land Brandenburg. Zusétzlich ermoglicht das Finanzierungabkommen dem Bund und den Lén-
dern Brandenburg und Sachsen iiber die im Finanzierungsabkommen genannte Fordersumme hinausgehende
Leistungen zu erbringen.

314 Niederdeutschgesetz in Brandenburg

Am 10. Juli 2024 trat das Gesetz zum Schutz und zur Férderung der niederdeutschen Sprache im Land Branden-
burg (Brandenburgisches Niederdeutsch-Gesetz - BbgNdQG) in Kraft. In Ausgestaltung des Artikel 34 der Verfas-
sung des Landes Brandenburg definiert das Gesetz die niederdeutsche Sprachgruppe, ihre politischen Mitwir-
kungsmoglichkeiten sowie den Anwendungsbereich ihrer Sprachenrechte in einem festgelegten Sprachgebiet. Der
Schutz und die Férderung der niederdeutschen Sprache insbesondere im Bildungsbereich — in Kitas und Schulen
ebenso wie in der Erwachsenenbildung — sind damit gesetzlich verankert. Zudem ermdglicht das Gesetz die 6f-
fentliche Zweisprachigkeit, zum Beispiel bei Orts- und Weg-Beschilderungen sowie im amtlichen Sprachge-
brauch. Das Gesetz wurde auch in niederdeutscher Sprache im Gesetz- und Verordnungsblatt fiir das Land Bran-
denburg verdffentlicht.

Ergénzend wird auf die Ausfithrungen unter 4.6 verwiesen.

3.1.5 Saarlandische Rahmenvereinbarung mit dem Landesverband Deutscher Sinti und
Roma

Im Berichtszeitraum erfolgte eine interne Evaluation der am 13. April 2022 zwischen dem Landesverband Deut-
scher Sinti und Roma Saarland e. V. und der saarldndischen Landesregierung geschlossenen Rahmenvereinba-
rung, die unter anderem eine rechtlich verbindliche Struktur zur Umsetzung der Européischen Charta der Regio-
nal- oder Minderheitensprachen des Europarats fiir das Saarland implementiert. Der Schutz und Erhalt der Spra-
che Romanes als Ausdruck der Identitdt und des kulturellen Erbes ist liber Artikel 4 (,,Sprache, Bildung und
Kultur) der Rahmenvereinbarung verankert. So legt die saarlindische Landesregierung groen Wert auf den
Erhalt und den Schutz der Sprache der Sinti und Roma. Dementsprechend ist Romanes eine im Saarland ge-
schiitzte Sprache im Sinne der Européischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen des Europarats und
Ausdruck des kulturellen Reichtums. Die Evaluation sieht im Ergebnis die bestehende Rahmenvereinbarung als
geeignetes Mittel an, um die darin festgelegten Ziele, auch in Hinblick auf Schutz und Férderung des Romanes,
weiter gemeinschaftlich zu verfolgen.
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316 Vertrag der rheinland-pfalzischen Landesregierung mit dem Verband Deutscher Sinti
und Roma

Das Land Rheinland-Pfalz verfolgt das Ziel, die gleichberechtigte politische und gesellschaftliche Partizipation
der nationalen Minderheit der Sinti und Roma in Rheinland-Pfalz zu sichern und zu starken sowie strukturelle
Grundlagen zu schaffen und zu erhalten, die es Sinti und Roma in Rheinland-Pfalz erleichtern, sich zu ihrer eth-
nischen, kulturellen und sprachlichen Identitéit zu bekennen, diese zu pflegen und zu wahren.

Vor diesem Hintergrund wurde die am 25. Juli 2005 zwischen der rheinland-pféalzischen Landesregierung und
dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Rheinland-Pfalz e. V. geschlossene Rahmenvereinba-
rung zu einem Vertrag weiterentwickelt. Der Landtag von Rheinland-Pfalz hat mit Beschluss vom 12. Juni 2025
dem Landesgesetz zum Vertrag iiber die Zusammenarbeit des Landes Rheinland-Pfalz mit dem Verband Deut-
scher Sinti und Roma, Landesverband Rheinland-Pfalz e. V. zugestimmt. Der Vertrag ist seit 1. Juli 2025 in Kraft.
In ihm ist zudem die Etablierung des Amtes eines weisungsunabhéngigen Antiziganimusbeauftragten des Landes
Rheinland-Pfalz geregelt.

3.1.7 Rahmenvereinbarung des Landes Nordrhein-Westfalen mit dem Verband deutscher
Sinti und Roma e. V.

Die nordrhein-westféalische Landesregierung hat Ende 2024 eine Rahmenvereinbarung mit dem Verband deut-
scher Sinti und Roma e. V. (Landesverband Nordrhein-Westfalen) geschlossen. Die Rahmenvereinbarung wid-
met sich u. a. dem Geschichtsbewusstsein und der Erinnerungskultur, der schulischen und auBerschulischen Bil-
dung, dem Diskriminierungsschutz, dem Minderheitenschutz, der gesellschaftlichen Teilhabe, dem Friedhofswe-
sen sowie der Forderung des Romanes. Zu dem letztgenannten Gesichtspunkt heif3t es in Artikel 6 der Vereinba-
rung (Sprache):

,.In dem Bewusstsein, dass das von deutschen Sinti und Roma verwendete Romanes als Minderheitensprache im
Sinne von Teil II der Européischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen anerkannt ist, bekréftigt die
Landesregierung auch die mit dieser Charta eingegangenen Verpflichtungen. Auf dieser Grundlage schiitzt und
fordert die Landesregierung den Erhalt von Romanes als Teil unseres kulturellen Reichtums.*

Der Rahmenvereinbarung konnen weitere Verbiande und Vereine beitreten. Hiervon ist bereits Gebrauch gemacht
worden.

3.1.8 Bund-Lander-Kommission gegen Antiziganismus und fiir das Leben der Sinti und
Roma in Deutschland

Am 20. Juni 2024 wurde vom Bundeskanzler und den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Lander
einstimmig die Einrichtung der stindigen Bund-Lander-Kommission zur Bekdmpfung von Antiziganismus und
fiir das Leben der Sinti und Roma (BLK) beschlossen. Mitglieder der Kommission sind der Beauftragte der Bun-
desregierung gegen Antiziganismus und fiir das Leben der Sinti und Roma in Deutschland sowie die in den Lan-
dern mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe betrauten Personen bzw. die in den Léndern fachlich zustdndigen
Stellen. Das Gremium steht unter dem gemeinsamen Vorsitz des Bundesbeauftragten und einer oder einem jéhr-
lich wechselnden Co-Vorsitzenden der Lander. Die Kommission will eine wirksamere, besser abgestimmte Poli-
tik erreichen, die Sinti und Roma schiitzt und Hiirden zur gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
abbaut. Unter anderem wird sich die Kommission dem Thema Bildung widmen.

31.9 Mehrsprachigkeitskonzept in Brandenburg

Im Februar 2023 beschloss die Landesregierung Brandenburg das ,,Mehrsprachigkeitskonzept. Bestandsauf-
nahme und strategische Weiterentwicklung der Sprachenvielfalt im Bildungssystem im Land Brandenburg"
(Drucksache 7/3204-B). In ihm wird auf die Sprachencharta verwiesen, und es sind kurz-, mittel- und langfristige
Handlungsempfehlungen auch fiir die Minderheitensprache Niedersorbisch und die Regionalsprache Nieder-
deutsch formuliert.

Um den Ausbau der Mehrsprachigkeit in professioneller Qualitét konzeptionell und strategisch voranbringen zu
konnen, wurde am 31. Mai 2023 ein ehrenamtlich agierender Rat fiir Mehrsprachigkeit gegriindet, in dem Vertre-
terinnen und Vertreter aus Theorie und Praxis, akademischer Forschung und Lehre, Vereinen sowie Verbanden
der Regional-, Minderheiten- und Nachbarsprachen, der brandenburgischen Lehrkrifte und Erwachsenenbildung,
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des Landesintegrationsbeirats, der Industrie- und Handelskammer, des LIBRA und der beteiligten Ministerien
gemeinsam agieren.

Die Landesregierung erachtet Mehrsprachigkeit als wesentlichen Teil des Fundaments fiir gleichberechtigte Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben, fiir Anschlussfahigkeit innerhalb Europas und auf dem globalen Arbeitsmarkt
sowie fiir Wertschatzung kultureller und sprachlicher Vielfalt in der Gesellschaft. Besonderes Augenmerk legt sie
dabei auf weitere Anstrengungen zu Schutz, Pflege und Erhalt der Regional- und Minderheitensprachen.

Aufgrund der haushalterischen Situation erfolgt die Umsetzung gegenwartig zeitversetzt: zundchst werden die
kostenneutral umzusetzenden kurz- und mittelfristigen Handlungsempfehlungen Schritt fiir Schritt umgesetzt.

3.2 Entwicklungen zu weiteren Themen

3.21 EntschlieBung des Bundesrates zur Aufnahme einer Achtensklausel fiir nationale
Minderheiten in das Grundgesetz

Auf Initiative der Lander Schleswig-Holstein, Brandenburg und Sachsen hat der Bundesrat die Bundesregierung
am 26. September 2025 (Bundesratsdrucksache 519/25) in einer EntschlieBung aufgefordert, den Schutz der vier
nach dem Rahmeniibereinkommen des Europarats zum Schutz nationaler Minderheiten in Deutschland anerkann-
ten autochthonen Minderheiten und Volksgruppen in das Grundgesetz aufzunehmen.

In seiner EntschlieBung bittet der Bundesrat die Bundesregierung, eine Grundgesetzesidnderung vorzubereiten,
um in Artikel 3 des Grundgesetzes einen neuen Absatz einzufiigen. Der Wortlaut der vorgeschlagenen Achtens-
klausel lautet:

,,Der Staat achtet die Identitét der autochthonen Minderheiten und Volksgruppen, die nach dem Rahmeniiberein-
kommen zum Schutz nationaler Minderheiten des Europarats in Deutschland anerkannt sind.*

Ministerpréasident Giinther hat sich am 11. November 2025 in Schreiben an den Bundesminister des Innern, die
Bundesministerin der Justiz und fiir Verbraucherschutz sowie die Vorsitzenden der Fraktionen im Deutschen
Bundestag und den Bundestagsabgeordneten Stefan Seidler (SSW) gewandt, um fiir die Unterstiitzung dieser
EntschlieBung des Bundesrates durch Regierung und Parlament zu werben. Der Minderheitenbeauftragte des Mi-
nisterprasidenten hat diese Initiative mit Briefen an den Beauftragten der Bundesregierung fiir Aussiedlerfragen
und nationale Minderheiten und den Beauftragten der Bundesregierung gegen Antiziganismus und fiir das Leben
von Sinti und Roma in Deutschland sowie weiteren Gespréache auf politischer Ebene begleitet.

Als néchster Schritt wird eine Stellungnahme der Bundesregierung an den Bundesrat erwartet, in der dargelegt
wird, ob und in welcher Form die Bundesregierung die Initiative aufgreifen wird.

Aus iibergeordneten verfassungspolitischen Griinden hat sich das fiir das Thema im Ressortkreis federfithrende
Bundesministerium des Innern jedoch dafiir entschieden eine entsprechende Verfassungsénderung nicht vorzube-
reiten, da auch eine grundgesetzlich zu fiillende Schutzliicke im Hinblick auf die erfolgte Ratifikation des Rah-
meniibereinkommens zum Schutz nationaler Minderheiten und der Europiischen Charta der regional- oder Min-
derheitensprachen durch Deutschland nicht besteht.

3.2.2 Onlinezugangsgesetz

Das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz — OZG) — fiir
das im Berichtszeitraum innerhalb der Bundesregierung zunéchst das Bundesministerium des Innern (BMI) und
ab 6. Mai 2025 das Bundesministerium fiir Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) federfiihrend verant-
wortlich war — verpflichtet Bund, Lander und Kommunen, ihre Verwaltungsleistungen iiber Verwaltungsportale
auch digital anzubieten. Bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes besteht bei allen Beteiligten, auch auf
Seiten des Bundes, das Bewusstsein und das Verstindnis fiir die Belange der nationalen Minderheiten. Zwar
werden die Online-Angebote zunéchst lediglich auf Deutsch verfligbar gemacht. Langerfristig konnen dann aber
auch andere Sprachen hinzukommen. So ist die Implementierung von Minderheiten- und Regionalsprachen
grundsitzlich moglich. Nach dem foderalen Prinzip sind hier in erster Linie die Lander fiir die Umsetzung der
MaBnahmen zur Foérderung und Erhaltung der Sprachen von nationalen Minderheiten bzw. der Regionalsprachen
zustindig, mithin fiir die diesbeziigliche Beauftragung und Ubersetzung.

Brandenburg

Seit Juli 2025 stehen ausgewéhlte Verwaltungsleistungen auf dem zentralen Landesserviceportal service.bran-
denburg.de auch in niedesorbischer Sprache zu Verfiigung. Vergleiche weitere Ausfithrungen unter 4.3.5.3
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Niedersachsen

Im Siebten Staatenbericht unter D. I'V. hatte das Land Niedersachsen ausgefiihrt, bei der Umsetzung des Online-
zugangsgesetzes abhiingig von den technischen Voraussetzungen und vorliegenden Ubersetzungen perspektivisch
entsprechende Dienste in den Regional- und Minderheitensprachen einzurichten. Voraussichtlich im Jahr 2026
werden Informationen zu Verwaltungsleistungen im niederséchsischen Verwaltungsportal auch in der Sprachva-
riante Niederdeutsch zur Verfiigung stehen, um der Niederdeutsch sprechenden Bevolkerung Verwaltungsleis-
tungen in Niederdeutsch zu beschreiben und anzubieten. Es wurde ein entsprechendes Sprachmodell auf Basis
Kiinstlicher Intelligenz entwickelt. Diese befindet sich derzeit in der Qualitdtssicherung durch Sprachkundige. Da
Niederdeutsch aus einer Vielzahl regional abweichender Idiome besteht, wird nicht jede lokale Besonderheit be-
riicksichtigt werden kénnen, zum groBten Teil wird jedoch eine verstéindliche und angemessene Ubersetzung ge-
liefert. Die Kiinstliche Intelligenz kdnnte in einem weiteren Ansatz dann auch dazu dienen, Onlineformulare zu-
mindest bei Hilfetexten und allgemeinen Beschreibungen und Bedieninformationen zu unterstiitzen.

Schleswig-Holstein

Im Rahmen der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG) beriicksichtigt die schleswig-holsteinische Lan-
desregierung die Einbeziehung der Regional- und Minderheitensprachen. Deshalb wird die Mehrsprachigkeit der
online angebotenen Verwaltungsleistungen derzeit in den einzelnen Komponenten der iibergreifenden Onlineser-
vice-Infrastrukturen (OSI) umgesetzt. Dies ist die technische Grundlage fiir die Umsetzung der Mehrsprachigkeit
in allen Onlinediensten. In 2025 wurde die Mehrsprachigkeit im Rahmen eines gemeinsamen Pilotprojektes in
ersten Onlinediensten aus Schleswig-Holstein und Hamburg erprobt. Die Auswertung der Ergebnisse steht noch
aus.

Auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse des Piloten und nach technischer Umsetzung in den Komponenten
der OSI konnen zukiinftig Onlinedienste neben Deutsch in weiteren Sprachen angeboten werden, um die gesetz-
liche Pflicht aus § 82b LVwG auch in den online angebotenen Verwaltungsleistungen zu erfiillen.

3.23 Verwendung der Sprache vor Gericht

Aus der Charta ergibt sich keine Verpflichtung der Nationalstaaten, Minderheiten- und Regionalsprachen als Ge-
richtssprache vorzusehen. Durch § 184 Satz 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) ist das Recht der Sorben,
in den Heimatkreisen der sorbischen Bevolkerung vor Gericht sorbisch zu sprechen, gewéhrleistet. Aus Sicht des
Bundesministeriums der Justiz und fiir Verbraucherschutz (BMJV) soll mit Riicksicht auf die erheblichen zeit-
und kostenintensiven Herausforderungen, vor denen die Justiz derzeit steht, das Vorhaben zur Erweiterung des
§ 184 Satz 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) auf die weiteren in der Bundesrepublik Deutschland aner-
kannten Minderheiten- und Regionalsprachen derzeit nicht aufgegriffen werden, um die Gerichte nicht zu stark
zu belasten. Schon jetzt hat jede Person, die kein Deutsch spricht, vor Gericht Anspruch auf einen Dolmetscher.

Schleswig-Holstein

Aus Sicht von Schleswig-Holstein stellt sich die Rechtslage wie folgt dar: Im Rahmen der Erklarung der Bundes-
republik Deutschland zur Vorbereitung der Ratifizierung der Europdischen Charta der Regional- oder Minderhei-
tensprachen vom 23. Januar 1998 hat die Bundesrepublik Deutschland im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 der Spra-
chencharta von den Regelungen zu Justizbehorden in Artikel 9 der Sprachencharta fiir Dénisch, Nordfriesisch und
Niederdeutsch im Gebiet des Landes Schleswig-Holstein konkret Artikel 9 Absatz 1b iii; ¢ iii und Absatz 2a fiir
anwendbar erklart.

Diese ratifizierten Verpflichtungen werden durch die bestehende Rechtslage erfiillt: Die zivilprozessuale Verfah-
rensregel des § 142 Absatz 3 der Zivilprozessordnung (ZPO), die iiber die Verweisung in § 46 Absatz 2 Satz 1
des Arbeitsgerichtsgesetzes (ArbGQ) fiir das arbeitsgerichtliche Verfahren, iiber die Verweisung des § 173 Satz 1
der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) fiir das verwaltungsgerichtliche Verfahren, iiber die Verweisung des
§ 202 Satz 1 Sozialgerichtsgesetz (SGG) fiir das sozialgerichtliche Verfahren sowie iiber die Verweisung des
§ 155 Satz 1 der Finanzgerichtsordnung (FGO) fiir das finangerichtliche Verfahren gilt, ermdglicht es Beweis-
mittel in dénischer, nordfriesischer bzw. niederdeutscher Sprache in Gerichtsverfahren einzufiihren. Bei hinrei-
chender eigener Sachkunde des Gerichts kann eine prozessuale Verwertung der Beweismittel ohne weitere Uber-
setzung erfolgen. Sofern das Gericht oder einer der Verfahrensbeteiligten der Minderheiten- bzw. Regionalspra-
che nicht hinreichend méchtig sein sollte, besteht gemil3 § 142 Absatz 3 Satz 1, § 144 Absatz 1 Satz 1 Alterna-
tive 2 ZPO (fiir die Verfahren vor Gerichten fiir Arbeitssachen in Verbindung mit § 46 Absatz 2 Satz 1 ArbGG,
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fiir die Verfahren vor Gerichten fiir Verwaltungssachen in Verbindung mit § 173 Satz 1 VwGO, fiir die Verfahren
vor Sozialgerichten in Verbindung mit § 202 Satz 1 SGG oder fiir die Verfahren vor den Finanzgerichten i.V.m.
§ 155 Satz 1 FGO) die Moglichkeit zur Ubersetzung der Beweismittel im Prozess. Die Moglichkeit zur Verwen-
dung von Urkunden und Beweismitteln in den Regional- oder Minderheitensprachen vor Gericht besteht dabei
unabhéngig von den Kenntnissen der betreffenden Person in der Amtssprache. Fiir die nordfriesische Sprache
wird diese Rechtslage beziiglich des zivilgerichtlichen Verfahrens nochmals ausdriicklich durch § 1 Absatz 4 des
Friesisch-Gesetzes bekriftigend wiederholt. Auch weitere Beweismittel wie Zeugenaussagen oder Anhérungen
von Sachverstidndigen in der Regional- bzw. Minderheitensprache werden nach geltender Rechtslage bereits be-
rlicksichtigt. Insoweit wird auf den Zwischenbericht zum Siebten Bericht der Bundesrepublik Deutschland,
D.1. 1., S. 26 f. Bezug genommen.

Die Schaffung dariiberhinausgehender klarstellender Rechtsgrundlagen zur Verwendung von Urkunden und Be-
weismitteln in Regional- und Minderheitensprachen stellte lediglich eine weitere Explikation der bereits beste-
henden rechtlichen Situation dar, ohne die fiir die Beurteilung der Erfiillung der Verpflichtungen aus Artikel 9
Absatz 1b iii; ¢ iii; Absatz 2a der Sprachencharta maf3gebliche Rechtslage zu dndern.

Eine tiber Artikel 9 Absatz 1b iii; c iii; Absatz 2a der Sprachencharta hinausgehende Verwendung von Regional-
und Minderheitensprachen ist losgeldst von den Kenntnissen der betreffenden Person in der Amtssprache derzeit
nicht moglich, da gemil § 184 Satz 1 GVG die Gerichtssprache deutsch ist. Die Gesetzgebungskompetenz zur
Anderung/Ausdehnung der bestehenden Rechtsgrundlagen zur Verwendung des Dénischen, Nordfriesischen und
Niederdeutschen in zivil-, arbeits-, verwaltungs-, finanz- und sozialgerichtlichen Verfahren liegt im Ubrigen beim
Bund. Im Schleswig-Holsteinischen Landtag wird derzeit gepriift, ob die Landesregierung zu einer entsprechen-
den Initiative im Bundesrat zur Erweiterung des § 184 Satz 2 GVG (der ausdriicklich ,,das Recht der Sorben
[gewihrleistet], in den Heimatkreisen der sorbischen Bevolkerung vor Gericht sorbisch zu sprechen‘) auf alle
Minderheiten- und Regionalsprachen aufgefordert werden soll. Grundlage ist der Antrag der Fraktion des SSW
,,Gebrauch von Minderheiten- und Regionalsprachen auch vor den Gerichten — Bundesratsinitiative fiir eine Aus-
weitung des § 184 des Gerichtsverfassungsgesetzes, Drucksache 20/2464.

3.24 Zweisprachige Autobahnbeschilderung

Das Bundesministerium fiir Verkehr (BMV) berichtet, dass das technische Regelwerk eine mehrsprachige Be-
schilderung der wegweisenden Beschilderung nicht vorsieht. Die Anzahl der aufzunehmenden Ziele ist aus infor-
mations- und beschilderungstechnischen Griinden auf das unbedingt notwendige Mal} zu beschranken.

Die Bundesanstalt fiir Stralen- und Verkehrswesen (BASt) untersucht derzeit im Rahmen einer wissenschaftli-
chen Studie, inwieweit sich in der wegweisenden Beschilderung zweisprachige Ortsbezeichnungen auf die Infor-
mationsaufnahme und —verarbeitung auswirken. Das Minderheitensekretariat, das Niederdeutschsekretariat und
die DOMOWINA sind iiber den beratenden Betreuerkreis des Projekts beteiligt. Eine Entscheidung iiber eine
Aufnahme zweisprachiger Ortsbezeichnungen in das technische Regelwerk der wegweisenden Beschilderung soll
auf Basis der Ergebnisse dieser Untersuchung erfolgen, die fiir 2026 erwartet werden.

3.25 Markenrecht

In der Sitzung des Beratenden Ausschusses flir Fragen der friesischen Volksgruppe in Deutschland beim Bundes-
ministerium des Innern (BMI) am 27. September 2023 hatte ein Vertreter des Bundesministeriums der Justiz und
fiir Verbraucherschutz (BMJV) die Rechtslage zur Frage des Markenschutzes fiir friesischsprachige Worter und
Redewendungen erldutert. Anlass dafiir waren Fille, in denen ein Wort bzw. eine Redensart in nordfriesischer
Sprache als Marke eingetragen wurden, wobei es sich um ein — im Hinblick auf die geografische Herkunft —
lediglich beschreibendes Wort bzw. um eine allgemeine Redensart handelte.

Nach den Erlduterungen des BMJV in der Sitzung diirfen keine Bezeichnungen als Marke eingetragen werden,
die beschreibend sind — etwa in Bezug auf die geografische Herkunft — und im maBigeblichen Verkehrskreis als
beschreibend verstanden werden. Nordfriesland kann dabei — je nach Art der Waren — als maf3geblicher Verkehrs-
kreis angesehen werden. Soweit es um allgemeine Begriffe oder Redensarten geht, kommt es auf den genauen
Zusammenhang an. Dies gilt fiir minderheitensprachliche Bezeichnungen in gleicher Weise wie fiir deutsche Be-
zeichnungen. Voraussetzung flir die Eintragung einer Marke ist, dass sie fiir die betreffenden Waren unterschei-
dungskriftig ist. Sie ist nicht unterscheidungskriftig, wenn man den Begriff auch benutzen kann, um die Ware
allgemein zu beschreiben. Wird eine Ware mit einer Redewendung bezeichnet, ist die Bezeichnung unterschei-
dungskriftig und kann als Marke eingetragen werden, wenn diese Bezeichnung nichts mit dem Produkt als sol-
chem zu tun hat und von niemandem verwendet werden wiirde, um das Produkt als solches zu beschreiben.
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Das BMJV hat mit dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) und dem Amt der Europdischen Union fiir
geistiges Eigentum (EUIPO) intensive Gespriache gefiihrt und diese fiir die Problematik sensibilisiert. Das Vor-
liegen der Voraussetzungen fiir die Eintragungen einer Marke werden im jeweiligen Einzelfall vom DPMA un-
abhdngig und ohne Beteiligung des BMJV gepriift. Bereits vor der Eintragung einer Marke haben Dritte die Mog-
lichkeit, schriftliche Kommentare einzureichen und darzulegen, dass eine Marke, die eine Bezeichnung in einer
Regional- oder Minderheitensprache enthélt, aufgrund ihres beschreibenden Charakters nicht eingetragen werden
sollte. Derartiger Vortrag Dritter wird vom DPMA bei der Priifung der Eintragung beriicksichtigt. Gegen die
Entscheidungen des DPMA stehen zudem Rechtsschutzmoglichkeiten zur Verfligung.

Dartiiber hinaus findet der Schutz von Regional- und Minderheitensprachen nach dem Markengesetz bei der Ein-
tragung von Namen, Angaben oder Zeichen Beriicksichtigung, die als geographische Herkunftsangaben geschiitzt
werden sollen. § 130 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 des Markengetzes, der durch das am 16. Januar 2026 in Kraft
getretene Geoschutzreformgesetz neu gefasst wurde, sieht hierzu vor, dass das Deutsche Patent- und Markenamt
bei der Priifung eines Antrags auf Eintragung einer geographischen Herkunftsangabe Stellungnahmen der zustin-
digen Institutionen und Verbande von Sprachgemeinschaften einholt, sofern der Antrag eine geografische Angabe
in einer Regional- oder Minderheitensprache im Sinne der Européischen Charta der Regional- oder Minderhei-
tensprachen betrifft. Damit soll sichergestellt werden, dass geographische Angaben, die aus Begriffen der Min-
derheitensprachen bestehen, zugunsten der entsprechenden Erzeugergemeinschaften eingetragen werden.

Schleswig-Holstein

Der Minderheitenbeauftragte des Ministerprasidenten des Landes Schleswig-Holstein hatte in diesem Zusammen-
hang mehrfach Kontakt mit der Europédischen Kommission, um auf die bestehende Schutzliicke fiir kleine Regi-
onal- und Minderheitensprachen hinzuweisen und um die Ergénzung der Unionsmarkenrechtsverordnung um ei-
nen entsprechenden Passus, bzw. die Aussetzung der fiir kleine Sprachen kaum iiberwindliche Hiirde der ,,maf3-
geblichen Verkehrskreise™ gebeten. Wie Schleswig-Holstein bereits in der Sitzung des Beratenden Ausschusses
fiir die Friesische Volksgruppe am 27. September 2023 berichtet hatte, hat der Minderheitenbeauftragte zudem
im September 2023 einen Vortrag bei der Intergruppe fiir traditionelle Minderheiten, nationale Gemeinschaften
und Landessprachen des européischen Parlaments gehalten. Um dariiber hinaus Entscheidungstriger wie auch
potentiell betroffene Gruppen flir das Thema zu sensibilisieren und das Gespréch {iber mogliche Losungen zu
er6ftnen, hat auf Einladung des Minderheitenbeauftragten am 18. November 2025 eine Tagung in Briissel statt-
gefunden. In der Vertretung Schleswig-Holsteins in Briissel wurde gemeinsam mit Vertretern aus Politik und
Wissenschaft sowie der Minderheiten und Sprachgemeinschaften iiber die bestehende Schutzliicke informiert und
iiber mogliche Losungsansitze diskutiert. Auch Vertreterinnen und Vertreter des DPMA und des EUIPO haben
an der Veranstaltung teilgenommen.

3.3 InformationsmafRnahmen auf Bundesebene

Das Bundesministerium des Innern (BMI) informiert {iber die in der Sprachencharta festgelegten Rechte und
Pflichten durch verschiedene Formate. Auf der Webseite des BMI werden Berichte der Bundesrepublik Deutsch-
land gemif Artikel 15 Absatz 1 der Sprachencharta verdffentlicht (Fehler! Linkreferenz ungiiltig.). Zudem ist
dort die digitale Version der aktuellen Ausgabe der Broschiire: ,,Nationale Minderheiten in Deutschland - Min-
derheitensprachen und Regionalsprache Niederdeutsch* (siche auch unter 3.7) zu finden. Die fiir die breite Of-
fentlichkeit zur Verfiigung stehende Publikation, die auch als Printausgabe bestellbar ist, gibt einen Uberblick zur
Geschichte und den Regularien des Abkommens.

Das Amt des oder der Beauftragten der Bundesregierung fiir Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, fun-
giert als ein wichtiges Bindeglied zwischen der Bundesregierung und den nationalen Minderheiten in Deutschland
sowie der niederdeutschen Sprechergruppe. Die im Berichtszeitraum amtierenden Beauftragten, informierten zum
Abkommen ebenfalls auf ihrer eigenen Webseite (Fehler! Linkreferenz ungiiltig.). Im Berichtszeitraum fanden
jahrlich Beratende Ausschiisse fiir die Fragen der Minderheiten und der Sprecher der Regionalsprache Nieder-
deutsch statt, deren Vorsitz die bezichungsweise der jeweils amtierende Beauftragte fiihrten. Zudem erwahnten
beide Beauftragte den Schutz der Minderheiten- und Regionalsprachen bei zahlreichen 6ffentlichen Veranstaltun-
gen in Redebeitriagen und Schreiben. Die Beauftragte der 20. Legislaturperiode stellte in ihrem Tatigkeitsbericht
fiir den Zeitraum April 2022 bis Mai 2025 die Sprachencharta vor und berichtete unter anderem von der Bundes-
tagsdebatte am 2. Mérz 2023, die den 25. Jahrestag des Inkrafttretens der Europdischen Charta der Regional- und
Minderheitensprachen begleitete.
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Die Vermittlung des Wissens iiber nationale Minderheitensprachen und die Regionalsprache Niederdeutsch und
deren sich aus der Sprachencharta ergebenden Schutz erfolgt ebenfalls {iber die Bundesforderung von Mafnah-
men, die dieses Wissen in der Offentlichkeit verbreiten. Die vom BMI finanzierte interaktive Wanderausstellung
des Minderheitensekretariates ,,Was heift hier Minderheit?* (Vergleiche https://washeissthierminderheit.de/)
wird im gesamten Bundesgebiet gezeigt, auch in Regionen, in denen keine nationalen Minderheiten beheimatet
sind, womit die Wissensvermittlung in der Mehrheitsgesellschaft vorangetrieben wird. Die Wanderausstellung
wurde im Berichtszeitraum bereits in 13 Bundesldndern prisentiert. Es ist vorgesehen bis Ende des Jahres 2026
das gesamte Bundesgebiet abzudecken und eine Nachnutzung der Ausstellung zu konzipieren.

3.4 Empfehlung der KMK zur Wissensvermittlung liber die vier autochthonen nationalen
Minderheiten und Volksgruppen Deutschlands und die Sprechergruppe Nieder-
deutsch

Der Minderheitenrat der vier autochthonen nationalen Minderheiten und Volksgruppen Deutschlands und der
Bundesrat fiir Niederdeutsch wandten sich Ende des Jahres 2022 an die Landesregierung Schleswig-Holsteins mit
dem Anliegen, die Wissensvermittlung iiber die nationalen Minderheiten und die Sprechergruppe Niederdeutsch
in offentlichen Schulen zu stirken. Da in Schleswig-Holstein drei der vier in Deutschland gesetzlich geschiitzten
Minderheiten, die ddnische Minderheit, die friesische Volksgruppe, deutsche Sinti und Roma sowie die Sprecher-
gruppe Niederdeutsch vertreten sind, wurde angeregt, dass Schleswig-Holstein eine Vorreiterrolle bei der Ent-
wicklung von Modulen fiir die Lehrkréiftebildung und bei der Erstellung von Lehr- und Lernmaterialien fiir den
Unterricht ibernimmt. Parallel wandten sich der Minderheitenrat und der Bundesrat fiir Niederdeutsch auch an
die Prisidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) mit dem Anliegen, die Wissensvermittlung {iber die natio-
nalen Minderheiten und die Sprechergruppe Niederdeutsch in 6ffentlichen Schulen zu stirken.

Auf Landerebene wurde dazu ein Prozess angestoflen, an dem neben Vertreterinnen und Vertretern einiger Bil-
dungsministerien auch der Minderheitenrat und der Bundesrat fiir Niederdeutsch beteiligt waren. Daraus resul-
tierte eine Antragsbegriindung fiir eine gemeinsame Empfehlung zur Wissensvermittlung iiber die vier autoch-
thonen nationalen Minderheiten und Volksgruppen Deutschlands und die Sprechergruppe Niederdeutsch, die am
Ende des Jahres 2023 von der Amtschefskonferenz Bildung der KMK befiirwortet wurde. Fiir die Erarbeitung
einer gemeinsamen Empfehlung wurde eine Arbeitsgruppe bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der Bil-
dungsministerien der Lénder Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Schleswig-Holstein sowie der
Leiterin des Niederdeutschsekretariats, der Leitung des Minderheitensekretariats und Vertreterinnen und Vertre-
tern der Minderheiten gebildet.

Die 2. Bildungsministerkonferenz verabschiedete am 13. Dezember 2024 die ,,Gemeinsame Empfehlung der Kul-
tusministerkonferenz mit dem Bundesrat fiir Niederdeutsch und dem Minderheitenrat zur Wissensvermittlung
iiber die vier autochthonen nationalen Minderheiten und Volksgruppen Deutschlands und die Sprechergruppe
Niederdeutsch* und veroffentlichte sie mit einer gemeinsamen Presserkldarung der KMK, des Minderheitenrates
und des Bundesrats fiir Niederdeutsch

Seit Anfang 2025 berit die o. g. Arbeitsgruppe iiber die Umsetzung der gemeinsamen Empfehlung, {iber die Ein-
richtung einer gemeinsamen zentralen Internetplattform fiir Materialien und hat zur Vorstellung der Empfehlung
am 24. September 2025 unter Teilnahme des Beauftragten fiir Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten sowie
der Prisidentin der Bildungsministerkonferenz und Vertretern des Minderheitenrates und des Bundesrates fiir
Niederdeutsch eine Fachtagung in Berlin durchgefiihrt. Diese richtete sich neben den Vertretungen der Minder-
heiten und der Sprechergruppe Niederdeutsch insbesondere an die entsprechend zustindigen Referentinnen und
Referenten in den Bildungsministerien der Lénder, an Fachberatungen und Studienleitungen in den Studiensemi-
naren und Landesinstituten, die zusténdig sind fiir die Lehrkréfteaus- und -fortbildung sowie an Entscheidungs-
trager aus der Schulaufsicht. Auf der Fachkonferenz bestand die Mdglichkeit, alle vertretenen Gruppen kennen-
zulernen und mit ihnen in den Austausch zu treten. In zwei ,,Best-Practice-Workshop-Phasen® erhielten die Teil-
nehmenden weitere Einblicke in bereits bestehende Strukturen und Projekte, die bei der Umsetzung der KMK-
Empfehlung unterstiitzen sollen.

Ziel der Empfehlung ist es, das Wissen iiber diese Gruppen und ihre kulturellen und sprachlichen Besonderheiten
in den Schulen zu fordern und zu vertiefen. Dabei setzt sie auf die Implementierung im Unterricht durch Einbet-
tung in curriculare Rahmenvorgaben, auf die Lehrkréiftebildung, die Erstellung von Unterrichtsmaterialien und
Begegnungen mit Perspektiven und Lebenswelten der genannten Gruppen im Unterricht. Die Lander werden bei
zukiinftigen Uberarbeitungen die curricularen Rahmenvorgaben fiir Ficher mit Ankniipfungsméglichkeiten fiir
die Thematik und die Vermittlung von Kenntnissen iiber die fiinf genannten Gruppen verbindlich aufnehmen.
Besonders geeignet erscheinen Fécher aus dem gesellschaftswissenschaftlichen und sprachlich-literarisch-
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kiinstlerischen Bereich sowie Sachunterricht und Deutsch. Ziel ist es, dass Schiilerinnen und Schiiler in allen
Landern ein grundlegendes Wissen iiber die autochthonen nationalen Minderheiten und Volksgruppen sowie die
niederdeutsche Sprechergruppe erwerben. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Empfehlung ist die Schaffung von
Begegnungsmdglichkeiten mit Angehorigen der genannten Gruppen. Auch Besuche von auBlerschulischen Lern-
und Begegnungsorten, wie Dokumentationszentren, Archiven und kulturellen Veranstaltungen, sollen den Schii-
lerinnen und Schiilern helfen, ein tieferes Verstindnis fiir die Lebenswelten und Perspektiven der autochthonen
Minderheiten und Volksgruppen und der Sprechergruppe Niederdeutsch zu entwickeln.

Bei der Umsetzung der Empfehlung handelt es sich um einen mittel- bis langfristigen Prozess. Zum einen ist die
Ausgangslage in den einzelnen Landern sehr unterschiedlich; zum anderen sollen bereits vorhandene Informati-
onen und Materialien zunichst gesichtet und auf ihre Einsatzmdoglichkeiten gepriift werden. Vorhandene Lehr-
und Lernmaterialien, die bereits themenspezifische Inhalte zu den genannten Gruppen enthalten, sollen kontinu-
ierlich weiterentwickelt werden. Weiterhin sollen Materialien fiir die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehr-
kréften sukzessive erarbeitet werden. Zudem soll die Vermittlung von Kenntnissen {iber die vier autochthonen
nationalen Minderheiten und Volksgruppen Deutschlands und die Sprechergruppe Niederdeutsch in der Fortbil-
dung der Lehrkrifte verankert werden. Die Frage der Ressourcen fiir die Umsetzung der Empfehlung und die
Erarbeitung von Lehr- und Lernmaterialien muss fortlaufend weiter geklart werden. Die Arbeitsgruppe wird nach
derzeitigem Stand auch nach der Durchfiihrung der Fachtagung den weiteren Prozess mitsteuern und aktiv be-
gleiten, benétigt dafiir jedoch ebenfalls Ressourcen.

3.5 Jahrliche Implementierungskonferenz

Die Umsetzung des Rahmeniibereinkommens zum Schutz nationaler Minderheiten und der Sprachencharta wer-
den in Deutschland weiterhin durch jéhrliche Implementierungskonferenzen begleitet, die im Bundesministerium
des Innern stattfinden und an denen die mit dem Minderheitenschutz und den Minderheiten- und Regionalspra-
chen befassten Bundesministerien, die bei den Léndern federfiihrend zustéindigen Landesbehorden, die Verbande
und Organisationen der durch die Instrumente geschiitzten Minderheiten bzw. Sprachgruppen sowie deren wis-
senschaftliche Institutionen teilnehmen. Uber die Implementierungskonferenz 2022 wurde im Zwischenbericht
iiber die Umsetzung der Empfehlungen fiir sofortige Maflnahmen auf der Grundlage des Siebten Monitoringszyk-
lus berichtet. Im September 2023 fand eine Implementierungskonferenz zur Finalisierung des Zwischenberichts
statt. Auf der Implementierungskonferenz 2024 wurden u. a. die Empfehlung Nr. 19 des Sachverstindigenaus-
schusses zum Siebten Sprachenbericht zu dem nach Artikel 8 Absatz 1 lit. i der Charta verlangten Aufsichtsorgan
und dem entsprechenden Berichtswesen sowie die Empfehlungen Nr. 22 und 26 zur Stirkung des Gebrauchs der
Minderheitensprachen vor Gericht und in der Verwaltung diskutiert. An der Sitzung nahm ein Vertreter des Sek-
retariats der Européischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen als Gast teil. Zudem war eine Ver-
treterin des Sekretariates der Kultusministerkonferenz anwesend. Am 11. Februar 2026 fand die Implementie-
rungskonferenz zur Finalisierung des Achten Sprachenberichts statt.

3.6 Broschiire des Bundesministeriums des Innern

Um die nationalen Minderheiten in Deutschland und ihre Sprachen einer breiten Offentlichkeit néher zu bringen,
hat das Bundesministerium des Innern (BMI) im Jahr 2012 erstmals seine Broschiire mit dem Titel ,,Nationale
Minderheiten — Minderheiten- und Regionalsprachen in Deutschland* herausgebracht. Inzwischen wurde die Bro-
schiire im September 2024 aktualisiert und in der fiinften Auflage verdffentlicht. (Fehler! Linkreferenz ungiil-

tig.)

3.7 Finanzielle Forderung im Bereich der Regional- und Minderheitensprachen

Das Bundesministerium des Innern (BMI) fordert Verbidnde und Organisationen im Bereich der Minderheiten-
sprachen und der Regionalsprache Niederdeutsch in Form von Projektforderungen sowie institutionellen Forde-
rungen. Mit der finanziellen Férderung der nationalen Minderheiten und der Regionalsprache Niederdeutsch soll
die Bewahrung und Entwicklung der Sprachen sichergestellt werden.

Die Forderung des Minderheitensekretariates, das als eine Koordinierungsstelle der im Minderheitenrat zusam-
menarbeitenden Verbidnde der anerkannten nationalen Minderheiten fungiert, betrug im Jahr 2025 rund
350.000 Euro. Das Minderheitensekretariat betreibt unter anderem die Offentlichkeitsarbeit und Wissensvermitt-
lung zu Themen, welche die Belange der Minderheitensprachen betreffen. Die Wissensvermittlung erfolgt unter
anderem mittels der vom BMI finanzierten interaktiven Wanderausstellung iiber die nationalen Minderheiten in
Deutschland und die Regionalsprache Niederdeutsch (siche auch 3.3). Im Rahmen seiner minderheiten- und
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sprachgruppentibergreifenden Jugendarbeit sensibilisiert das Minderheitensekretariat zusammen mit dem Nieder-
deutschsekretariat den Nachwuchs fiir gesellschaftliche und politische Partizipationsstrukturen. Die Sekretariate
veranstalten jdhrlich ein Vernetzungstreffen fiir junge Angehorigen der nationalen Minderheiten und die Spre-
chergruppe Niederdeutsch mit dem Ziel, junge Erwachsene in die sprachpolitische Arbeit einzubeziehen. Die
Finanzierung des Niederdeutschsekretariats aus Mitteln des BMI betrug im Jahr 2025 189.000 Euro. Die Arbeit
des Niederdeutschsekretariates trigt zur Verbesserung der Arbeitsfihigkeit des Bunnesraats for Nedderdiiiitsch
bei, das als sprachpolitisches Gremium fungiert.

Die Forderung des Saterfriesischen erfolgt seit dem Jahr 2022 durch die Finanzierung der Tétigkeit des wissen-
schaftlichen Beauftragten fiir die saterfriesische Sprache durch den Bund. Mit 50.000 Euro beteiligt sich das BMI
an der urspriinglich vom Land Niedersachsen seit 2020 im Rahmen einer Projektforderung eingerichteten Stelle.
Mit der Bundesférderung wurde die Stelle im Rahmen der institutionellen Forderung verfestigt und wird vom
Bund und dem Land Niedersachsen gemeinsam finanziert (s.a. Zwischenbericht zum Siebten Bericht der Bundes-
republik Deutschland Abschnitt C. 1. 7).

Weiterhin unterstiitzt das BMI die Forschung zu Minderheitensprachen durch die institutionelle Forderung des
Europdischen Zentrums fiir Minderheitenfragen (ECMI) mit jéhrlich 442.000 Euro. Im Jahr 2025 wurde vom
ECMI beispielsweise eine Studie zur Sprachweitergabe in nordfriesischen Familien gestartet.

Die Forderung des BMI an die Stiftung fiir das sorbische Volk betrug im Jahr 2025 12.153.000 Euro. Neben
eigenen Projekten im Bereich der Férderung der ober- und niedersorbischen Sprache leitet die Stiftung Teile der
Zuwendung an sorbische Institutionen weiter. Im Bereich der Sprachforderung und Sprachforschung sind hierbei
insbesondere das WITAJ-Sprachzentrum und die Schule fiir niedersorbische Sprache und Kultur von besonderer
Bedeutung.

Weitere sprachbezogene Forderungen erfolgen im Rahmen der StrukturstidrkungsmafBnahmen geméf3 des Investi-
tionsgesetz Kohleregionen. Hervorzuheben sind das Projekt ,,ZORJA® im Bereich der Revitalisierung der nieder-
sorbischen Sprache, das im Jahr 2025 mit rd. 332.000 Euro gefordert wurde, sowie das Projekt ,,ZARI - Netzwerk
fiir regionale Identitdt und sorbische Sprache zur Revitalisierung der obersorbischen Sprache das im Jahr 2025
mit rd. 1.500.000 Euro gefordert wurde.

Zudem fordert das BMI Projekte der Foderalistischen Union Européischer Nationalitidten (FUEN) und der Jugend
Européischer Volksgruppen (JEV), mit dem Ziel durch die MaBnahmen direkt und indirekt die Minderheitenspra-
chen zu schiitzen und zu fordern. Mit den Fordermitteln hat die FUEN in den letzten Jahren Projekte zur Koordi-
nierung und Veranstaltung von Arbeitstreffen ihrer Arbeitsgemeinschaften sowie weitere Vernetzungsprojekte
umgesetzt. Die Finanzierung belief sich im Jahr 2025 auf 670.000 Euro.

Das Minderheiten-Kompetenz-Netzwerk Schleswig-Holstein / Siidddnemark e. V. (MKN) wird vom BMI im
Rahmen von ProjektmafBinahmen seit 2021 gefordert. Das MKN wurde im Juni 2020 gegriindet mit dem Zweck,
das Versténdnis fiir autochthone Minderheiten und Volksgruppen sowie ihre Sprache und Kultur zu férdern und
den Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen den Minderheiten im deutsch-dinischen Grenzland zu ver-
stirken. Im Mittelpunkt der Netzwerkarbeit steht die Koordination der Zusammenarbeit der Minderheitenver-
bande vor Ort sowie die Unterstlitzung von Projekten, Seminaren und MaBinahmen der Begegnung und des Aus-
tausches. Die Projektforderungen des BMI betrugen in 2025 rund 56.000 Euro, ab dem Jahr 2026 steigt die For-
derung auf 80.000 Euro.

Der Beauftragte der Bundesregierung fiir Kultur und Medien (BKM) forderte im Berichtszeitraum die nordfriesi-
sche Volksgruppe in Schleswig-Holstein mit Projektmitteln von bis zu 350.000 Euro jahrlich und die Saterfriesen
in Niedersachsen mit Projektmitteln von bis zu 20.000 Euro jéhrlich. Der Fokus der Forderung liegt dabei auf
Sprachforderung, Sprachvermittlung, Sprachberatung, Sprachforschung sowie auf DigitalisierungsmaBnahmen
und auf der Anwendung neuer Medien, um den Zugang zur friesischen Sprache einer breiten Offentlichkeit zu
ermoglichen. Gefordert wurden bei den Projekten u. a. Jugend- und Theaterarbeit, minderheitensprachliche Be-
schilderungen im 6ffentlichen Raum sowie eine Dokumentarfilmproduktion. Zur {iberregionalen Weiterbildung
wurden Akademieprojekte und zum interfriesischen Austausch der Interfriesische Kongress gefordert. Fiir die
iiberregionale Sprachverbreitung lag der Schwerpunkt auf der Férderung von Medienangeboten wie z. B. auf di-
gital abrufbaren Podcasts, die sich u. a. inhaltlich mit der Auswanderergeschichte und der damit einhergehenden
internationalen Verbreitung der friesischen Sprache beschéftigen. Zum Spracherhalt wurde die Auswertung und
Transkription muttersprachlicher Tonaufnahmen finanziert. Besonderen Fokus auf die 6ffentliche Zugénglichma-
chung dieses Wissens hatten geforderte Projekte zur Erweiterung von Sprachdatenbanken und Worterbuchfunk-
tionen im Internet. Hervorzuheben ist die Forderung des Friisk Funk als iiberregionales Medienangebot auf Frie-
sisch zu aktuellen Themen.
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Die niederdeutsche Sprachgruppe wurde im Berichtszeitraum durch den BKM mit 120.000 Euro jahrlich gefor-
dert. Es wurden regelmiBig Projekte des Niederdeutschsekretariats, des Landerzentrums fiir Niederdeutsch und
des Instituts fiir niederdeutsche Sprache finanziert. Dazu zdhlen z. B. Archivprojekte zum Spracherhalt, Projekte
und Konferenzen zur Sprachvermittlung, Podcastproduktionen sowie Sprachsammlungen. Das geforderte Projekt
Platbeatsfestival vermittelt den Zugang zum Niederdeutschen tiber Musik.

Die Kulturarbeit der deutschen Sinti und Roma wurde im Wege der institutionellen Férderung des Zentralrats
Deutscher Sinti und Roma (702.000 Euro jéhrlich) und des Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti
und Roma (1.549.000 Euro jéhrlich) im Berichtszeitraum durch BKM dauerhaft unterstiitzt. Die Mittel wurden
dabei auch im Hinblick auf die Umsetzungen der erginzenden Verpflichtungen des Bundes aus der Spra-
chencharta zur Verfiigung gestellt und bewilligt.

Die Zustandigkeit fiir die Kulturforderung der autochthonen Minderheiten in Deutschland und die Forderung des
Niederdeutschen ging am 1. November 2025 auf Grundlage eines Organisationserlasses innerhalb der Bundesre-
gierung von BKM auf das BMI iiber.

Das Amt des Beauftragten gegen Antiziganismus und fiir das Leben der Sinti und Roma in Deutschland hat im
Zeitraum von September bis Dezember 2024 mit einer Férdersumme in Hohe von 70.782,60 Euro sowie im Jahr
2025 mit einer Fordersumme in Héhe von 287.570,97 Euro ein Modellprojekt der Bundesvereinigung der Sinti
und Roma e.V. zur Konzeptentwicklung fiir den Aufbau einer bundesweiten Romanes-Akademie gefordert.

Die Forderung beruht auf dem Beschluss des Deutschen Bundestages vom 13. Dezember 2023 (Bundestagsdruck-
sache 20/9779), in dem ausdriicklich festgestellt wird, dass die Kultur und Sprache der Sinti und Roma Teil der
kulturellen Vielfalt in Deutschland und Europa sind. Zudem ist vorgesehen, das Romanes auf Grundlage der Eu-
ropéischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen zu schiitzen und zu férdern.

Baden-Wiirttemberg

In Baden-Wiirttemberg wird die Minderheit der Sinti und Roma im Rahmen eines Staatsvertrags zwischen der
Landesregierung und dem Verband deutscher Sinti und Roma, Landesverband Baden-Wiirttemberg e. V. institu-
tionell gefordert. In Artikel 1 (Rechte, gemeinsame Aufgaben und Pflichten) ist festgehalten, dass der ,,Ausbau
von Bildungs- und Kulturangeboten fiir Sinti und Roma durch den VDSR-BW zur Vermittlung ihrer Sprache und
Kultur* angestrebt wird. Der VDSR-BW hat 2018 aus Mitteln des Vertrags eine Romanes-Sprachenschule einge-
richtet. Dort werden Sprachkurse (auch im Online-Format) von der Minderheit fiir die Minderheit angeboten. Die
angebotenen Sprachkurse lehren die Alltagssprache, zugleich wird das (Wieder)Erlernen der Sprache als eine
Form des Empowerments verstanden, die Kultur und Tradition iiber die Sprache noch besser kennenzulernen.

Im Rahmen des Projektes ,,Romanes als Identititssprache, das von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung,
Zukunft (EVZ) gefordert wurde, wurde 2023 ein Rahmenplan fiir den Spracherwerb erarbeitet, der dem Gemein-
samen Europdischen Referenzrahmen fiir Sprache (GER) entspricht. Damit wurde eine Grundlage gelegt fiir eine
weitere Professionalisierung der Sprachvermittlung und des Spracherwerbs. Es bleibt dabei ausdriicklicher
Wunsch, die Sprache nur innerhalb der Minderheit zu lehren und zu lernen.

Berlin

Das Land Berlin fordert den Verein zum Erhalt der Kultur deutscher Sinti und Romae. V. mit jdhrlich
170.000 Euro. Ein zentrales Forderziel ist der Erhalt und die Férderung der Sprache.

Hamburg

Fiir Hamburg wird auf die Ausfiihrungen unter 4.10.2.1 und 4.10.2.3 (Ubersetzerpreis Plattdeutsch und Férderung
des Plattdeutschtags) verwiesen.

Hessen

Der Staatsvertrag, der im Mai 2022 zwischen dem Land Hessen und dem Landesverband der Sinti und Roma e. V.
geschlossen wurde, regelt unter anderem die finanziellen Zuwendungen des Landes Hessen an den Landesver-
band. Laut Artikel 7 verpflichtet sich das Land, in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 300.000 Euro bereitzustellen.
Ab dem Jahr 2025 erhoht sich dieser Betrag auf 500.000 Euro pro Jahr, und dies fiir die Gesamtlaufzeit des
Vertrages, der auf zehn Jahre angelegt ist.
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Zusitzlich wird ein jéhrlicher Betrag von bis zu 150.000 Euro fiir den Betrieb einer Dauerausstellung bereitge-
stellt, sobald die entsprechenden Kosten nachgewiesen und gepriift wurden.

Niedersachsen

Niedersachsen verweist auf die Ausfithrungen unter C.1.7 im Zwischenbericht zum Siebten Bericht der Bundes-
republik Deutschland gemif Artikel 15 Absatz 1 der Europdischen Charta der Regional- oder Minderheitenspra-
chen — Evaluierung Sachverstindigenausschuss. In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 hat es jeweils eine ge-
meinsame Forderung mit dem BKM der Gemeinde Saterland in Hohe von jeweils 30.000 Euro zum einen fiir die
Aktualisierung der Portal-Webseite und Vereinheitlichung der Rechtschreibung und zum anderen fiir eine weitere
Aktualisierung/Erweiterung der saterfriesischen Worterbuch-Portal-Website und der App sowie die Errichtung
eines Lehrpfads zur saterfriesischen Sprache am Maiglockchensee in Scharrel gegeben. Zudem wurden bei den
Landschaften und Landschaftsverbianden in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 Niederdeutschprojekte in Hohe
von jeweils 320.000 Euro gefordert. Die AG ,,Platt is cool” hat in den Jahren 2023 bis 2025 fiir den Druck von
drei verschiedenen Minibiichlein aus der ,,Lieselotte”-Reihe in vier verschiedenen Sprachversionen (Nordnieder-
sdchsisch, Ostfalisch, Ostfriesisch und Saterfriesisch) insgesamt 30.000 Euro erhalten.

Rheinland-Pfalz

Das Land Rheinland-Pfalz fordert den Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Rheinland-Pfalz e. V.
institutionell mit — seit 1. Juli 2025 — jahrlich 450.000 Euro. Dariiber hinaus besteht die im Jahr 2023 eingefiihrte
Moglichkeit der ,,Forderung der Kultur und der Sprache Romanes der deutschen Sinti und Roma“ (VV Forderung
Sinti und Roma) in Hohe von insgesamt 30.000 Euro weiter.

Sachsen-Anhalt

Auf die Ausfithrungen unter 4.8 (Projekt ,,Niederdeutsch in der Schule®) wird verwiesen.

Schleswig-Holstein

Das Land Schleswig-Holstein wendet rund 54 Mio. Euro spezifisch fiir die Forderung seiner nationalen Minder-
heiten und der Sprechergruppe Niederdeutsch in Schleswig-Holstein auf. Hinzu kommen weitere Aufwendungen
u. a. in den staatlichen Schulen (in Tragerschaft der Kommunen und mit vom Land finanzierten Lehrkréften), im
Institut fiir Qualitdtsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) sowie an den Hochschulen fiir For-
schung und Lehre sowie Lehrkrifteausbildung fiir Regional- und Minderheitensprachen. Im Einzelnen wird auf
die Berichterstattungen in den Abschnitten 4.1, 4.4, und 4.13 verwiesen.

3.8 Entwicklungen in Mecklenburg-Vorpommern

Das fiir Verkehr zustindige Ministerium fiir Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern hat am 12. Mai 2025 den Erlass ,,Zusatzzeichen mit dem niederdeutschen Namen einer
Gemeinde zur Ortstafel (Verkehrszeichen 310 StVO)* vom 25. Mirz 2021 aktualisiert.

Der von der Ministerin fiir Bildung und Kindertagesforderung gemeinsam mit der Ministerin fiir Wissenschaft,
Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten Mecklenburg-Vorpommern am 17. April 2023 berufene Beirat fiir
Niederdeutsch- und Heimatpflege hat bei seiner Sitzung am 24. November 2025 die Empfehlung fiir ein aktuali-
siertes Programm ,,Meine Heimat — Mein modernes Mecklenburg-Vorpommern® verabschiedet. Das weiterfiih-
rende Programm trégt den Titel ,,Hier biin ik Tauhus“ und wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2026 verab-
schiedet. Das Programm soll im Rahmen des vom Landtag Mecklenburg-Vorpommern beschlossenen Haushaltes
2026/2027 umgesetzt werden.
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4 Beurteilungen des Sachverstiandigenausschusses
4.1 Dénisch in Schleswig-Holstein
411 Artikel 6 — Information

Ergénzend zu der Informationsarbeit der Bundesregierung (Internetseite des BMI, Broschiire zu Nationalen Min-
derheiten (siche oben 3.6.), u. a.:

Der Beauftragte des Ministerprasidenten in Angelegenheiten nationaler Minderheiten und Volksgruppen, Grenz-
landarbeit, Niederdeutsch und (seit der 20. Wahlperiode) gegen Antiziganismus (Minderheitenbeauftragter) ar-
beitet seit Etablierung dieses Amtes im Jahr 1988 als Kontaktperson fiir die in Schleswig-Holstein lebenden Min-
derheiten, Volksgruppen und Sprechergruppen. Er berét den Ministerprisidenten in aktuellen Fragen der Minder-
heitenpolitik und vermittelt bei besonderen Anliegen der Minderheiten zwischen den Landesbehdrden und den
Organisationen der Minderheiten. Dies gilt fiir die ddnische Minderheit, die friesische Volksgruppe, die nationale
Minderheit der deutschen Sinti und Roma ebenso wie fiir die Sprechergruppe des Niederdeutschen.

RegelmiBige Gespriache des Minderheitenbeauftragten mit Vertreterinnen und Vertretern der Kommunalen Lan-
desverbédnde und bei Bedarf mit Landridtinnen und Landréten, Biirgermeisterinnen und Biirgermeistern oder Aus-
schiissen in Kreisen und Amtern sind ein weiterer Baustein fiir die Verbreitung von Information iiber die aus der
Sprachencharta erwachsenden Verpflichtungen.

In der Staatskanzlei des Landes Schleswig-Holstein fungiert dariiber hinaus auch das Referat fiir Nationale Min-
derheiten als Ansprechpartner fiir Belange der nationalen Minderheiten, Volksgruppen und die Sprechergruppe
der Niederdeutschen sowie in Einzelfragen fiir Behérden und Organisationen aus dem Lande.

Das Land Schleswig-Holstein informiert auf seinem Landesportal mit einer speziellen Themenseite {iber die im
Lande beheimateten Nationalen Minderheiten und die Regionalsprache Niederdeutsch. Neben der Verankerung
von Schutz und der Forderung dieser Minderheiten und des Niederdeutschen in der Landesverfassung ist auch die
Européische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen ein wichtiger Teil des Fundaments fiir die Minder-
heiten- und Sprachenpolitik im Lande. Die Umsetzung der Charta wird daher hervorgehoben auf dem Landespor-
tal adressiert. Fiir alle Interessenten sind die getroffenen Malnahmen durch Darstellungen im Handlungsplan
Sprachenpolitik im Kontext der Regional- und Minderheitensprachen fiir die 20. Legislaturperiode sowie speziell
aus dem Bericht der Landesregierung ,,Monitoringverfahren zum Zwischenbericht zum Siebten Bericht der Bun-
desrepublik Deutschland zur Charta der Regional- oder Minderheitensprachen* oder die vorherigen Spra-
chenchartaberichte der Landesregierung an den Schleswig-Holsteinischen Landtag nachvollziehbar. Die vorge-
nannten Berichte und Informationen sind direkt von der Themenseite schleswig-holstein.de - Minderheiten - Spra-
chenpolitik im Kontext der Regional- und Minderheitensprachen erreichbar und stehen dauerhaft auch auf dem
Transparenzportal Transparenz Schleswig-Holstein — https://transparenz.schleswig-holstein.de/dataset — zum Ab-
ruf bereit. Durch eine Verlinkung zur Seite des Europarates werden auch die Staatenberichte Deutschlands und
die zugehdrigen Empfehlungen und Stellungnahmen im Monitoringverfahren leicht erreichbar angeboten.

Es ist in Schleswig-Holstein langjdhrig geiibte Praxis, dass die Verbdnde und ggf. Organisationen und Einrich-
tungen der Minderheiten- oder Regionalsprachen von der Landesregierung in die Erarbeitung zu den sie thema-
tisch betreffenden Berichten an den Landtag sowie des Handlungsplans Sprachenpolitik eingebunden werden.
Dieses Vorgehen ermdglicht einen ggf. umfassenden und im Prozess durchgéngigen Informationsfluss zu den
Mitgliedern der Gruppe der Sprecherinnen und Sprecher.

Die Behorden des Landes Schleswig-Holstein und ihre Mitarbeitenden werden seit dem Jahr 2023 kontinuierlich
iiber den internen ,,Schleswig-Holstein Informationspool SHIP* auf der Themenseite ,,Danisch — Friesisch — Nie-
derdeutsch, Regional- und Minderheitensprachen in der Verwaltung in Schleswig-Holstein“ zu vielfaltigen Fa-
cetten des Themenkomplexes unterrichtet. Dazu gehort auch eine Rubrik mit einer Zusammenstellung der Rechts-
normen zu den in Schleswig-Holstein geschiitzten Sprachen einschlieSlich der von Schleswig-Holstein gezeich-
neten Verpflichtungen der Europdischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen. Auf diese Seite haben
alle Beschiftigten der Behorden des Landes und ihrer nachgeordneten Behdrden sowie der Kreise, kreisfreien
Stidte, Amter und Kommunen Zugriff. Weiterhin hat die Staatskanzlei fiir den Studiengang Allgemeine Verwal-
tung an der Fachhochschule fiir Verwaltung und Dienstleistung eine Lehreinheit (4 WS) entwickelt, mit der
Kenntnisse iiber die nationalen Minderheiten und Volksgruppen in Schleswig-Holstein, ihren Schutz und die ge-
setzlichen Bestimmungen an die Studierenden aus der Landes- und der kommunalen Ebene vermittelt werden.
Teil dieser Einheit sind auch die volkerrechtlichen Grundlagen des Minderheitenschutzes in Schleswig-Holstein
mit der Européischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen und dem Rahmeniibereinkommen zum
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Schutz nationaler Minderheiten. So sollen die Nachwuchskrifte des Landes friihzeitig fiir das Thema sensibilisiert
werden.

4.1.2 Artikel 7 — Ziele und Grundsatze
41.21  Artikel 7 Absatz 1 lit. a)

i

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Verfassung des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung vom 02. Dezember 2014 (GVOBI. Schl.-H.
S. 344), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 22.10.2024, GVOBI. Schl.-H. S. 749)

Kreisordnung fiir Schleswig-Holstein (Kreisordnung — KrO) in der Fassung vom 28. Februar 2003
(GVOBIL. S. 94), zuletzt gedndert durch Artikel 6 Ges. v. 05.02.2025, GVOBI. 2025 Nr. 27

Amtsordnung fiir Schleswig-Holstein (Amtsordnung — AO) in der Fassung vom 28. Februar 2003
(GVOBL. 2003, S. 112), zuletzt gedndert durch Artikel 3 Ges. v. 05.02.2025, GVOBIL. 2025 Nr. 27

Gemeindeordnung fiir Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung — GO) In der Fassung vom 28. Februar 2003
(GVOBL. S. 57), zuletzt gedndert durch Artikel 5 Ges. v. 05.02.2025, GVOBL. 2025 Nr. 27

Geschiftsordnung des Schleswig-Holsteinischen Landtages in der Fassung vom 8. Februar 1991 (GVOBL
Schl.-H. S. 85), zuletzt gedndert durch Beschluss des Landtages vom 31.01.2025, GVOBI. 2025 Nr. 33

Wabhlgesetz flir den Landtag von Schleswig-Holstein (Landeswahlgesetz — LwahlG) in der Fassung vom
7. Oktober 1991 (GVOBI. Schl.-H. S. 442, ber. S. 637), zuletzt gedndert durch Artikel 2 Gesetz vom
13.03.2024, GVOBL. S. 313

Gesetz iiber die Rechtsverhéltnisse der Mitglieder des Schleswig-Holsteinischen Landtages / Schleswig-
Holsteinisches Abgeordnetengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Februar 1991 (GVOBL.
1991, S. 100), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 10. Juli 2023 (GVOBI. Sch.-H. S. 299), Absatz 2 Nr. 4

Gesetz iiber die Rechtsstellung und Finanzierung der Fraktionen im Schleswig-Holsteinischen Landtag
(FraktionsG) vom 18. Dezember 1994 (GVOBI. 1995, S.4), zuletzt gedndert durch Gesetz vom
14.12.2023, GVOBL. S. 637)

Gesetz iiber die Beauftragte oder den Beauftragten fiir Fliichtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen vom
28. Oktober 1998 (GVOBI. 1998, S. 320), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 26.01.2024, GVOBI. S. 78

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (Schulgesetz — SchulG) in der Fassung vom 24. Januar 2007
(GVOBI. Schl.-H. S. 39, ber. S. 276), zuletzt gedndert durch Artikel 6 Ges. v. 29.01.2025, GVOBIL. 2025
Nr. 17

Lehrkriftebildungsgesetz Schleswig-Holstein (LehrBG) vom 15. Juli 2014 (GVOBI. 2014, 134), zuletzt
gedndert durch Artikel 7 Ges. v. 29.01.2025, GVOBI. Schl.-H. 2025 Nr.17)

Landesverordnung iiber die Ordnung des Vorbereitungsdienstes und die Staatspriifungen der Lehrkréfte
(Ausbildungs- und Priifungsverordnung Lehrkrifte — APVO Lehrkrifte) vom 9. Dezember 2023 (GVOBI.
S. 14)

Landesverordnung iiber die Einstellung in den Vorbereitungsdienst der Lehrerinnen und Lehrer
(Kapazititsverordnung Lehrkrifte — KapVO-LK) vom 8. Juli 2023 (GVOBI. S. 351.) § 5 (1) Nr. 7, (2) und
Anlage

Landesverordnung {iber die Zustindigkeiten der Schuldmter (Schulamtszustindigkeitsverordnung) vom
4. Juli 1994 (NB. MWFK/MFBWS 1994, 237), zuletzt gedndert durch den Artikel 63 der
Landesverordnung vom 27.10.2023 (GVOBI. S. 514)

Gesetz zur Forderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege
(Kindertagesforderungsgesetz - KiTaG) vom 12. Dezember 2019 verkiindet als Artikel 1 des Gesetzes zur
Starkung der Qualitdt in der Kindertagesbetreuung und zur finanziellen Entlastung von Familien und
Kommunen (KiTa-Reform-Gesetz) vom 12. Dezember 2019 (GVOBL. S. 759), in Kraft gemal Artikel 7
Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (GVOBL. S. 759), gedndert durch Artikel 25 Nr. 1
des Gesetzes vom 8. Mai 2020 (GVOBI. S. 220), am 1. Januar 2021; zuletzt geédndert durch Gesetz vom
13.12.2024, GVOBLI. S. 963
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ii.

Erstes Gesetz zur Ausfithrung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (Jugendforderungsgesetz — JuF6G) in
der Fassung vom 5. Februar 1992 (GVOBI. 1992, S. 158), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 29.04.2022, GVOBL. S. 616

Richtlinie des Landes Schleswig-Holstein zur Forderung von Regional- und Minderheitensprachen in
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege des Ministeriums fiir Soziales, Jugend, Familie, Senioren,
Integration und Gleichstellung vom 14. Dezember 2022, Amtsbl. Schl.-H. 2023, S. 184 — Geltungsdauer
01.01.2023 bis 31.12.2026

Gesetz zum Neunten Staatsvertrag zur Anderung medienrechtlicher Vorschriften in Hamburg und
Schleswig-Holstein (Neunter Medienéinderungsstaatsvertrag HSH - 9. MAStV HSH) vom 29. Mirz 2022,
GVOBI,, S. 320

Hinweis: Im Ubrigen wird zum Medienrecht verwiesen auf Abschnitt e.I. Nr. 2 a) i. des 7. Berichts.

Allgemeines Verwaltungsgesetz fiir das Land Schleswig-Holstein (Landesverwaltungsgesetz — LVwG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 1992 (GVOBIL. S. 243, 534), zuletzt gedndert durch Gesetz
zuletzt gedndert durch Gesetz vom 26.03.2025, GVOBI. 2025 Nr. 51

Gesetz fiir die Bibliotheken in Schleswig-Holstein (Bibliotheksgesetz — BiblG) verkiindet als Artikel 1 des
Gesetzes fiir die Bibliotheken in Schleswig-Holstein und zur Anderung des Landespressegesetzes vom

30. August 2016 (GVOBIL. S. 791), zuletzt gedndert durch Artikel 63 LVO vom 27.10.2023, GVOBL.
S.514

Gesetz iliber die Landesplanung (Landesplanungsgesetz — LaplaG) in der Fassung vom 27. Januar 2014,
GVOBIL. 8.8, zuletzt gedndert durch Gesetz vom 24.05.2024, GVOBI. S. 405

Handlungsplan Sprachenpolitik der schleswig-holsteinischen Landesregierung im Kontext von Regional-
oder Minderheitensprachen fiir die 20. Legislaturperiode — Identitdt und Mehrwert vom 23. Juli 2024

Malfinahmen in der Praxis

Auf die folgenden Ausfiihrungen unter 4.1.3, 4.1.5, 4.1.6 und 4.1.7 wird verwiesen.

4.1.2.2 Artikel 7 Absatz 1 lit. b)

ii.

Malfinahmen in der Praxis

Weiterhin Anwendung der bestehenden Gesetze.

Zum 1. Mirz 2023 wurden die Gemeinden Tastrup, Hiirup und Maasbiill zur neuen Gemeinde Hiirup zu-
sammengeschlossen. Zustindig war der Landrat des Kreises Schleswig-Flensburg. Dem Ministerium fiir In-
neres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein (MIKWS) liegen keine Informatio-
nen zur Beriicksichtigung der dinischen Minderheit vor.

4.1.2.3 Artikel 7 Absatz 1 lit. c)

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
Das Land Schleswig-Holstein verweist auf den Siebten Sprachenbericht E. 1. 2. c. i. MaBBnahme 2

Maflnahmen in der Praxis

Nach einer sehr groben Schitzung fordert das Land Schleswig-Holstein die dédnische Minderheit jahrlich mit
rund 50 Millionen Euro. Den weitaus grofiten Anteil an dieser Summe hat die Férderung der Schulen und
Kindertageseinrichtungen des Dénischen Schulvereins.

Das Modellschulprojekt ,,Freiwilliges Unterrichtsangebot Danisch in der Grundschule®, welches im Schul-
jahr 2020/21 mit sieben Grundschulen begann, ist iiber die Jahre kontinuierlich ausgebaut worden. Im Schul-
jahr 2023/24 wurde das Projekt ebenfalls auf die fiinfte Jahrgangsstufe einer Modellschule mit Sekundarstufe
I ausgebaut. Im Schuljahr 2024/25 wurde ein Unterrichtsangebot Dénisch in der Sekundarstufe I an einer
weiteren Schule eingerichtet und im Schuljahr 2025/26 an zwei weiteren Schulen.
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Im Schuljahr 2025/26 bieten zehn Grundschulen an insgesamt 13 Standorten ein freiwilliges Unterrichtsan-
gebot Danisch an. Weiterhin bieten vier Schulen mit Sekundarstufe I als Modellschule Dénischunterricht in
der 5. bzw. 5. und 6. Jahrgangsstufe an. Diese Schulen bieten zudem Dénisch als Wahlpflichtfach ab der
7. Jahrgangsstufe an, sodass der Ausbau des Dénischunterrichts an diesen Modellschulen einen wichtigen
Beitrag zur durchgéngigen Sprachbildung leistet.

Es wird auch auf 4.1.9.2 verwiesen.

4.1.2.4 Artikel 7 Absatz 1 lit. d)

ii.

MafBinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Das Land Schleswig-Holstein berichtet, dass neben der institutionellen Forderung fiir die Jugendarbeit im
Rahmen der Ziel- und Leistungsvereinbarung zwischen dem Land und dem Sydslesvigsk Forening (SSF) fiir
die Jahre 2019 — 2022 bzw. des mehrjéhrigen Zuwendungsbescheids fiir die Jahre 2023 — 2025 auch ein
Projekt von Sydslesvigsk danske Ungdomsforeninger e. V. (SdU) gefordert wurde. Ein zentraler Teil dieses
Projekts war der Gebrauch der dénischen Sprache in Alltags- und Freizeitsituationen, um die Minderheiten-
sprache Dénisch gerade in den jiingeren Generationen zu stirken und lebendig zu halten.

Im Jahr 2023 wurde vom Land Schleswig-Holstein das grenziibergreifende Projekt ,,Musikstarter Camp
Flensborg™ gefordert. Projekttrager war der Syldslesvigsk Forening e. V. (SSF), die kulturelle Hauptorgani-
sation der ddnischen Minderheit. Zielgruppe des Projekts waren dinischsprachige Jugendliche im Alter von
13 bis 18 Jahren aus der deutsch-dénischen Grenzregion. In dem Camp in der Duborg Schule Flensburg
erhielten die Jugendlichen die Gelegenheit, gemeinsam Musik zu machen, Neues auszuprobieren und Band-
projekte zu entwickeln. In verschiedenen Sparten wie Instrumental, Songwriting, Komposition und Gesang
erteilten professionelle Musikerinnen und Musiker aus der ddnischen Musikszene Unterricht. Den Abschluss
bildete ein Konzert im Volksbad Flensburg, bei dem die wihrend des Camps erarbeiteten Bandprojekte und
Einzelauftritte présentiert wurden.

Das Musikcamp forderte den musikalisch-kulturellen Austausch von dénischsprachigen Jugendlichen nérd-
lich und siidlich der Grenze. Es stirkte mit seiner Dauer von fiinf Tagen und dem Zusammenleben der Ju-
gendlichen aus unterschiedlichen Orten in der deutsch-dénischen Grenzregion das Gemeinschaftsgefiihl. Fiir
die Jugendlichen aus der dédnischen Minderheit in Schleswig-Holstein bedeutete dies auch eine Stirkung
ihrer Identitdt als Menschen mit zwei Sprachen und Kulturen.

Im Jahr 2021 wurde zur Erhaltung des Jugendzentrums Engelby-Centret in Flensburg eine Sanierungsmaf-
nahme vom Land Schleswig-Holstein gefordert. Das Land beteiligte sich mit 100.000 Euro an Maflnahmen
zur Entwiésserung und zum Brandschutz zum Zweck der Aufrechterhaltung der sicheren Nutzung des Ge-
baudes entsprechend der giiltigen brandschutzrechtlichen Vorschriften. Unter anderem wurden die Brand-
meldeanlage, das Abwassersystem, Heizung und Liiftungsanlage erneuert.

Das Engelsby-Centret wird seit November 1975 vom SdU, der dénischen Jugendorganisation in Siidschles-
wig, betrieben. Neben den Gebauden mit einer Gesamtfldche von 2.000 m? gehdren zum Center auch zwei
FuBballfelder. Der Sportverein der ddnischen Minderheit in Flensburg, IF Stjernen, mit rund 800 Mitgliedern
und einer groflen Jugendsparte hat hier sein Vereinslokal, dass auch die gastronomische Versorgung aller
Veranstaltungen leistet. Im Gebéude ist auerdem ein Hort untergebracht, in dem 185 Kinder betreut werden
und Jugendliche ihre Freizeit verbringen. Gemeinsam mit Sydslesvigsk Forening e. V. (SSF) werden hier
verschiedene kulturelle und soziale Veranstaltungen organisiert, z. B. Konzerte, Vortrige, Bingo-Abende,
Tanzveranstaltungen, Flohmarkte usw. Jahrlich kommen rund 200.000 Besucher und Besucherinnen ins En-
gelsby-Centret und nehmen an Veranstaltungen teil. Das Engelsby-Centret hat im Stadtteil eine zentrale
Rolle als Begegnungsort, der der ddnischen Minderheit ebenso offensteht wie Angehdrigen der Mehrheits-
gesellschaft, etwa iiber die Angebote des IF Stjernen oder der Kulturveranstaltungen des SSF.

Mafinahmen in der Praxis

In Finanzdmtern, in denen Beschéftigte tiber Danisch- Sprachkenntnisse verfligen, ermutigen diese im Kon-
takt mit Steuerpflichtigen durch das Tragen von Buttons zur Sprachanwendung des Déanischen.
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41.2.5 Artikel 7 Absatz 1 lit. e)

i

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

An die Ziel- und Leistungsvereinbarung zwischen dem Land Schleswig-Holstein und dem Sydselsvigsk Fo-
rening e. V. (SSF), die die Jahre 2019 bis 2022 umfasste, schloss sich die Bewilligung einer mehrjahrigen
institutionellen Forderung nahtlos an. Diese reichte von 2023 bis 2025, eine Verldngerung wird angestrebt.
Schleswig-Holstein fordert somit stetig die Arbeit von SSF und der ihm angeschlossenen Verbiande und
Einrichtungen. Gemeinsam setzen sich Land und SSF fiir den Erhalt und die Entwicklung der dinischen
Sprache und Kultur in Schleswig-Holstein ein. In der Wahrnehmung seiner Aufgaben sieht sich SSF auch
als Kulturbotschafter der dénischen Minderheit gegeniiber der deutschen Mehrheitsbevdlkerung. Die Zu-
sammenarbeit und das Zusammenwirken der Bevolkerungsgruppen miteinander sollen stetig gestérkt wer-
den. Die dinische Minderheit ist in eine Vielzahl selbststindiger Organisationen untergliedert, die nahezu
alle Lebensbereiche abdecken. Das Dénische Generalsekretariat (Dansk Generalsekretariat) in Flensburg ist
die zentrale Anlaufstelle in allgemeinen Minderheitenfragen iiber den 6rtlichen und regionalen Bereich hin-
aus und wird vom SSF geleitet. Eines der zentralen Ziele des SSF ist die Forderung und Verbreitung der
dénischen Sprache. 2023 erhielt der SSF mittels des o. g. Bescheides 739.000 Euro, 2024 und 2025 jeweils
829.000 Euro. Die Erh6hung der Mittel war vom Landtag fiir die Verstirkung des Bereichs Kommunikation
und Betreuung der Vereinsarbeit vorgesehen. 133.000 Euro sind davon jeweils fiir den Betrieb des Danevirke
Museums bestimmt. Die Zuwendungsmittel diirfen zur Erfiillung des Zuwendungszwecks an dem SSF an-
geschlossene Vereine weitergeleitet werden. Pro Haushaltsjahr sind 5.000 Euro an das Projekt ,,De unge i
slesvig* weiterzuleiten. Des Weiteren sind aus den Landesmitteln regelméfig Unterstiitzungen fiir folgende
angeschlossene Vereine vorgesehen:

¢ Den slesvigske Kvindeforening 12.850 Euro,

e  DSH - Foreningen af Aktive Kvinder 12.850 Euro,

e  Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling 5.010 Euro,
¢ Hejmdal Blasseorkester 500 Euro,

e Historisk Samfund, Sydslesvigs Amtskreds 500 Euro,
e Sydslesvigs danske Kunstforening 5.410 Euro,

e Sydslesvigs Museumsforening 4.280 Euro,

e Sonderjysk Arbejder Forening (SAF) 1.680 Euro.

Seit dem Jahr 2022 fordert der Bund (zunidchst BKM, ab dem 1. November 2025 BMI) die Umbau- und
Brandschutzmafnahmen zur Umnutzung des 1. Obergeschosses des Slesvighus fiir die Vereins- und Kultur-
arbeit bis einschlie8lich 2030 mit jéhrlich 150.000 Euro, im ersten Forderjahr mit 16.000 Euro. Eingeweiht
im Juli 2024 steht das Slesvighus nun ganzheitlich als modernes, multifunktionales Kulturhaus der ddnischen
Minderheit in Schleswig und Umgebung zur Verfiigung, nicht zuletzt mit dem Ziel, die Bildung und Lehre
innerhalb der dénischen Sprache zu stirken.

Mikkelberg, das Zentrum fiir Nordische Kunst und Cricket in Hattstedt, ist 2023 neu in die institutionelle
Forderung des Landes Schleswig-Holstein aufgenommen worden. Es befindet sich nahe Husum an der West-
kiiste von Schleswig-Holstein und beherbergt ein Kunstzentrum und einen Cricketverein. Ziel ist die Forde-
rung dénischer Lebensart, nordischer Kunst und Kultur sowie des Cricketsports. Mikkelberg ist eine selbst-
verwaltete Institution, die seit 1988 als Stiftung konstituiert und organisiert ist. Seit 2013 sind die Mikkel-
berg-Stiftung und der SSF iiber einen Vereinsvertrag verbunden. Vom Land Schleswig-Holstein erhélt Mik-
kelberg pro Jahr 41.000 Euro. Mikkelberg organisiert Ausstellungen, Veranstaltungen, betreibt Malkurse,
beherbergt Gruppen, betreibt einen kleinen Shop. An diesem Ort wird iiberwiegend Dénisch gesprochen,
auch der Newsletter erscheint neben Deutsch auf Dénisch.

Seit 2024 wird vom Land Schleswig-Holstein ein von dem Senderjysk Arbejderforening e. V. organisiertes
deutsch-ddnisches Arbeitergeschichtsfestival via Projektforderung unterstiitzt. Mit dem Fokus auf der Ge-
schichte der Arbeiterbewegung in der deutsch-ddnischen Grenzregion und der Rolle der danischen Minder-
heit in diesem Kontext wird eine Facette der regionalen Geschichte beleuchtet, die bis dato in der Fachof-
fentlichkeit und der medialen Offentlichkeit kaum Beriicksichtigung fand. Die gemeinsame Arbeit von his-
torischen Fachleuten und interessierten Laien und Laiinnen ldsst dieses Kapitel fiir ein breites Publikum
diesseits und jenseits der Grenze sichtbar werden. Bei den Veranstaltungen wird iiberwiegend Dénisch
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ii.

gesprochen bzw. referiert, auch die dazugehdrenden Festivalzeitungen werden grofitenteils auf Dénisch ver-
fasst.

Maflnahmen in der Praxis.

Das Land Schleswig-Holstein unterstiitzt und fordert Plattformen der nationalen Minderheiten, auf denen sie
sich austauschen konnen und gemeinsame Projekte entwickeln konnen. Eine dieser Plattformen ist das Min-
derheiten-Kompetenz-Netzwerk Schleswig-Holstein / Siidddnemark e. V. (MKN), welches das Land seit sei-
ner Griindung 2020 institutionell und mit Projektmitteln fordert. Das MKN wird von einem Verein getragen,
in dem alle autochthonen Minderheiten und Volksgruppen Schleswig-Holsteins sowie Einrichtungen mit
einem Bezug zur Minderheitenpolitik und kommunale Akteure aus Schleswig-Holstein und der Region
Stiddédnemark vertreten sind. (siche Abschnitt 4.1.9.2.ii).

1.2.6  Artikel 7 Absatz 1 lit. f)

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Das Land Schleswig-Holstein verweist auf seine Ausfithrungen im Abschnitt 4.1.3.

1.2.7  Artikel 7 Absatz 1 lit. g)

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Auf den Bericht im Abschnitt 4.1.3 wird verwiesen.

1.2.8  Artikel 7 Absatz 1 lit. h)

ii.

Malfinahmen in der Praxis

An der Professur fiir skandinavistische Sprachwissenschaft an der Christian-Albrechts-Universitéit zu Kiel
(CAU) wird laufend intensiv zur dénischen Sprache geforscht und publiziert, gerade auch mit Fokus auf
Daénisch in Schleswig-Holstein. Aktuelle Beispiele umfassen ein 2023 abgeschlossenes Promotionsprojekt
zur Grammatik des Siidschleswigdénischen sowie ein DFG-gefordertes Forschungsprojekt zu Gemeinsam-
keiten zwischen deutschen und skandinavischen Dialekten, in dem 2023 eine weitere Promotion abgeschlos-
sen werden konnte. Hinzu kommt ein an der CAU mit herausgegebenes Handbuch zu Nachbarsprachen in
den Grenzregionen Deutschlands, in dem auch das Dénische als Nachbarsprache ausfiihrlich behandelt wird.

Der Fachinformationsdienst Nordeuropa an der Universitétsbibliothek Kiel deckt auch Dédnemark sowie die
dénische Sprache und Kultur (seit Kurzem auch das Nordfriesische) inhaltlich mit ab und steht als infra-
struktureller Kooperationspartner fiir die Forschung zum Dénischen mit umfassenden bibliothekarischen und
digitalen Services zur Verfiigung. Fachlich kooperiert der Fachinformationsdienst dabei eng mit der Skan-
dinavistik an der CAU.

1.2.9  Artikel 7 Absatz 1 lit. i)

ii.

Malfinahmen in der Praxis

Zur Verbesserung der Betreuung der Steuerbiirgerinnen und -biirger der deutsch-dinischen Grenzregion mit
Wohnsitz in dem einen und Arbeitsstitte in dem anderen Staat (sog. Grenzpendler) gibt es in dem Finanzamt
Flensburg Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner fiir Grenzpendler, die teilweise iiber gute dénische
Sprachkenntnisse bzw. Grundkenntnisse der dénischen Sprache verfligen (vergleiche 7. Staatenbericht, Ab-
schnitt E.1.2.1).

Der in Niebiill stationierte Rettungshubschrauber Europa ist grenziiberschreitend titig, und es wird hier eine
zweisprachige Mannschaft vorgehalten. Seit dem 25. Mai 2024 wurde der Betrieb auf 24 Stunden an sieben
Tagen (24/7) erweitert.

.1.2.10 Artikel 7 Absatz 2

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Es wird auf die Ausfiihrungen im Siebten Sprachenbericht im Abschnitt E.1.2.j.i. verwiesen.
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ii.

Malfinahmen in der Praxis

Die Praxis der vorangegangenen Berichtszyklen wird fortgesetzt.

4.1.2.11 Artikel 7 Absatz 3

i

ii.

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Die Landesregierung in Schleswig-Holstein hat in ihrem Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2022 aufgenommen,
sich im Falle einer erneuten Novellierung des NDR-Staatsvertrages fiir eine Vertretung der Minderheiten-
verbiande im NDR-Rundfunkrat einzutreten.

Malfinahmen in der Praxis

Fachanforderungen (In Schleswig-Holstein ist das die Bezeichnung fiir Lehrpléne.)

Zum Schuljahr 2024/25 wurde im Zuge der Uberarbeitungen der Fachanforderungen fiir die Ficher Deutsch
und Mathematik an allgemeinbildenden Schulen auch der Allgemeine Teil der Fachanforderungen iiberar-
beitet. Wurde hier bislang bei den ,,Aufgabenfeldern von besonderer Bedeutung* nur auf Friesisch und Nie-
derdeutsch hingewiesen, so werden in der {iberarbeiteten Fassung alle Regional- und Minderheitensprachen
in Schleswig-Holstein ausdriicklich genannt. So heifit es nun: ,,Schleswig-Holstein ist ein Mehrsprachenland,
in dem Regional- und Minderheitensprachen als kultureller Mehrwert begriffen werden. Die Regionalspra-
che Niederdeutsch und die Minderheitensprachen Déanisch, Friesisch und Romanes stehen unter dem Schutz
der Européischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen. Fiir die Schulen und Bildungseinrich-
tungen des Landes erwichst daraus die Aufgabe, Dénisch, Friesisch, Niederdeutsch und Romanes zu férdern
und nachhaltig zu ihrem Erhalt und ihrer Weiterentwicklung beizutragen‘ (vergleiche Fehler! Linkreferenz
ungiiltig., dort S. 12).

Lehr- und Lernmaterialien

Die neu entwickelten Lehrwerke Varsgo! Det er dansk — bind 1 (2022) und Vi ses! Det er dansk — bind 2
(2022) fiir Dénisch als neu begonnene Fremdsprache in der gymnasialen Oberstufe sowie Velkommen til! 1
(2022) und Velkommen til! 2 (2023) fiir Danisch als neu begonnene Fremdsprache in der Sekundarstufe I
an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen vermitteln neben der danischen Sprache auch Kenntnisse zur Ge-
schichte und Kultur der Minderheiten- und Nachbarsprache Dénisch.

Auch ein Lehrwerk fiir Danisch als fortgefiihrte Fremdsprache in der gymnasialen Oberstufe mit dem Ar-
beitstitel ,,Ung i Danmark®, welches derzeit gemeinsam vom Institut fiir Qualitdtsentwicklung an Schulen
Schleswig-Holstein (IQSH) und dem Regionskontor entwickelt und auch finanziert wird, vermittelt neben
der Sprache solche Kenntnisse. Zielgruppe des neuen Materials sind Lernende von Dénisch als fortgefiihrte
Fremdsprache in der gymnasialen Oberstufe von allgemeinbildenden und beruflichen Gymnasien sowie Ge-
meinschaftsschulen mit Oberstufe des 11. bis 13. Jahrgangs. Vereinzelt wird es auch in guten 10. Jahrgangs-
stufen eingesetzt werden konnen.

Im Ubrigen wird auf die Ausfiihrungen im Siebten Sprachenbericht unter E.I.2 k. verwiesen.)

4.1.212 Artikel 7 Absatz 4

i

ii.

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Es wird auf die Ausfithrungen im Abschnitt E.I.2.1.i. des Siebten Sprachenberichts verwiesen.

Mafinahmen in der Praxis

Die Praxis der vorangegangenen Berichtszyklen wird fortgesetzt.

4.1.3 Artikel 8 — Bildung
41.3.1 Artikel 8 Absatz 1 lit. a) iv

i

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
Forderung der Kindertageseinrichtungen auf Grundlage des § 16a Absatz 3 KiTaG
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ii.

iii.

Richtlinie des Landes Schleswig-Holstein zur Forderung von Regional- und Minderheitensprachen in
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 2023-2026

Im Rahmen einer Forderrichtlinie zur Fachkriftegewinnung wird die Qualifizierung dénischer Zweitkrifte
(padagogische Assistenzkrifte) in den Einrichtungen des Danischen Schulvereins fiir Siidschleswig e. V. mit
bis zu 300.000 Euro pro Jahr bezuschusst.

Malfinahmen in der Praxis

Die dénische Minderheit verfiigt liber ein gut ausgebautes System von Schulen und Kindertageseinrichtun-
gen. Trager der Schul- und Kindergartenarbeit ist der Dansk Skoleforening for Sydslesvig e. V./ Danischer
Schulverein fiir Stidschleswig e. V., der zum 16. Juni 2025 insgesamt 54 Einrichtungen betrieb.

Als weiterer Tréager verfiigt der Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e. V. mit Stichtag zum 16. Juni 2025
iber insgesamt 11 Einrichtungen.

Dartiber hinaus forderte das Land Schleswig-Holstein 2023 mit insgesamt 612.910 Euro Angebote in Regi-
onal- und Minderheitensprachen fiir Kinder in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege. Dies um-
fasst eine Forderung fiir Dénisch, Friesisch und Niederdeutsch/Plattdeutsch. 367 Betreuungsgruppen in Kin-
dertageseinrichtungen und bei Kindertagespflegepersonen konnten im Jahr 2023 von der zusétzlichen For-
derung iiber die o. g. Richtlinie profitieren. Davon erhielten 45 Betreuungsgruppen, in denen dénische
Sprachangebote bereitgestellt wurden, Landesmittel in Hohe von insgesamt rund 81.000 Euro. 2024 wurden
insgesamt 397 Betreuungsgruppen im Rahmen der Richtlinie geférdert. Davon erhielten 52 Betreuungsgrup-
pen, in denen dénische Sprachangebote bereitgestellt wurden, Landesmittel in Hohe von insgesamt rund
102.000 Euro.

2025 konnten insgesamt 451 Betreuungsgruppen gefordert werden. Genaue Zahlen zur jeweiligen Gruppen-
anzahl und Forderh6he in den dénischen Sprachangeboten werden fiir das Jahr 2025 erst mit den Verwen-
dungsnachweisen fiir alle ortlichen Triger Mitte 2026 vorliegen.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Als Einrichtungstrager der ddnischen Minderheit stellt insbesondere der Dansk Skoleforening for Sydsles-
vig e. V. im Rahmen seiner padagogischen Konzeption sowie der bereitgestellten Bildungsangebote sicher,
dass sich der Prozess der kontinuierlichen Aneignung der dénischen Sprachfertigkeit iiber die gesamte Kin-
dergarten- und Schulzeit der Kinder entwickelt. So werden in den Kindertageseinrichtungen grundsétzlich
und speziell auch in der Vorschulstufe altersentsprechende, die Begriffslehre, sprachliche Aufmerksamkeit
sowie die Entwicklung der Schriftsprache fokussierende Mainahmen und Angebote durchgefiihrt. Der zeit-
liche Umfang der Bildungsangebote variiert hierbei je nach Art und Umsetzung des Angebots.

Zu dariiber hinausgehenden Mafinahmen zur Stirkung der dédnischen Sprachbildung liegen landesseitig keine
Daten vor. Triger von Kindertageseinrichtungen sind in eigener Verantwortung zur Beurteilung der Umset-
zung und Bereitstellung solcher Maflnahmen angehalten.

4.1.3.2 Artikel 8 Absatz 1 lit. b) iv

ii.

Mafinahmen in der Praxis

Im Schuljahr 2025/26 wird Danisch an 69 6ffentlichen Schulen, davon an 62 allgemeinbildenden und an acht
berufsbildenden Schulen unterrichtet. 4.946 Schiilerinnen und Schiiler nehmen am Déanischunterricht teil.

An den Modellschulen Dénisch (Grundschulen und 5./6. Jahrgangsstufe an einigen Gemeinschaftsschulen)
wird bis zu zwei Lehrerwochenstunden Dénisch pro Jahrgangsstufe angeboten. An Gemeinschaftsschulen
sind in den Jahrgangsstufen 7 bis 10 flir den Wahlpflichtunterricht Danisch vier Lehrerwochenstunden vor-
gesehen. An Gymnasien wird Dénisch als neu begonnene Fremdsprache in der 9. und 10. Jahrgangsstufe
vierstiindig unterrichtet. An Gymnasien und Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe wird Dénisch zudem als
fortgefiihrte Fremdsprache mit drei Lehrerwochenstunden in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 unterrichtet.
Weiterhin wird Dénisch an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe als neu begonnene Fremd-
sprache in der Oberstufe in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 mit vier Lehrerwochenstunden unterrichtet. Be-
rufliche Gymnasien verfahren entsprechend der allgemeinbildenden Gymnasien und bieten Dénisch als neu
begonnene Fremdsprache vierstiindig an und als fortgefithrte Fremdsprache dreistiindig. Im Schuljahr
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2025/26 gibt es auch ein Unterrichtsangebot Danisch an 39 Schulen der dénischen Minderheit. 5.903 Schii-
lerinnen und Schiiler besuchen diese Schulen.

2024 forderte das Ministerium fiir Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur
des Landes Schleswig-Holstein (MBWFK) den Nachdruck des Lehrwerks ,,Paul og Emma snakker dansk*
fiir den Dénischunterricht in den Modellgrundschulen.

Im Schuljahr 2024/25 initiierte das MBWFK in Kooperation mit dem IQSH eine Reihe von Fortbildungs-
veranstaltungen fiir Lehrkréifte der Regional- und Minderheitensprachen mit didaktisch-methodischem
Schwerpunkt, um neben der Fortbildung der Lehrkrifte auch die Vernetzung zwischen den Lehrkriften der
Regional- und Minderheitensprachen zu stirken. Eine Fortfiihrung ist im Schuljahr 2025/26 geplant.

1.3.3  Artikel 8 Absatz 1 lit. c) iii

ii.

Malfinahmen in der Praxis

Fiir Ausfiihrungen zum Ausbau der Modellschulen Dénisch in der Sekundarstufe I wird auf 4.1.3.2 ii ver-
wiesen.

1.3.4  Artikel 8 Absatz 1 lit. ¢) iv

ii.

Maflnahmen in der Praxis

Zu statistischen Angaben wird auf 4.1.3.2 ii verwiesen.

1.3.5 Artikel 8 Absatz 1 lit. d) iii

ii.

Malfinahmen in der Praxis

Zu statistischen Angaben wird auf 4.1.3.2 ii verwiesen.

4.1.3.6 Artikel 8 Absatz 1 lit. e) ii

ii.

Malfinahmen in der Praxis

Die CAU bietet einen Bachelor- und einen Masterstudiengang (Master of Education) im Fach Danisch im
Rahmen des Studiums mit dem Profil Lehramt an Gymnasien sowie im Profil Wirtschaftspadagogik an. In
diesen Studiengiingen werden vorrangig Lehrkrifte fiir die allgemein- und berufsbildenden Schulen im 6f-
fentlichen Schulwesen ausgebildet, Absolventinnen und Absolventen steht jedoch auch der Weg in die Schu-
len der nationalen Minderheiten beiderseits der Grenze offen. Das Danischstudium kann ohne sprachliche
Vorkenntnisse aufgenommen werden, allerdings miissen fehlende Sprachkenntnisse studienbegleitend er-
worben werden. Dénisch kann an der CAU auBlerdem als Wahlsprache im Bachelor- und im Masterstudien-
gang (Master of Arts) Skandinavistik im Profil Fachergéinzung auch ohne vorherige Danischkenntnisse stu-
diert werden. Studierenden aller Facher stehen Danischkurse etwa im Rahmen aulerfachlicher Wahlbereiche
offen.

An der CAU werden die Studierendenzahlen je Studienjahr erfasst. Im Sommersemester 2023 studierten
insgesamt etwa 55 Studierende Dénisch in einem lehramtsbezogenen Studiengang; hinzu kommen Studie-
rende mit Dénisch als Erweiterungsfach, Studierende der Skandinavistik mit Dénisch als Wahlsprache sowie
Promotionsstudierende.

An der Europa-Universitit Flensburg (EUF) kann Danisch fiir das Lehramt an Grundschulen (Dénisch als
Erst-, Zweit- und Fremdsprache), flir Sonderpddagogik, fiir das Lehramt an Gymnasien, fiir das Lehramt an
Gemeinschaftsschulen (ausschlielich Sekundarstufe IT) sowie fiir das Lehramt an Berufsbildenden Schulen
(in Kombination mit ,,Gesundheit und Erndhrung®) studiert werden. Es handelt sich um die lehramtsbezoge-
nen Studiengénge B.A. Bildungswissenschaften und Master of Education bzw. Master of Vocational Educa-
tion. Die am Institut fiir Dénisch in Flensburg ausgebildeten Lehrkréfte arbeiten nach Ende des Studiums fiir
das offentliche Schulwesen (Dénisch als Fremdsprache), aber auch an den Schulen der deutschen und déni-
schen Minderheiten (Dénisch als Erst- und Zweitsprache). Bei der Zulassung zum Studium miissen die Stu-
dienanfanger gute Danischkenntnisse nachweisen da die Lehre im Dénischstudium an der EUF ausschlieB3-
lich auf Dénisch stattfindet.
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¢ Im Rahmen der deutsch-dénischen Studiengénge (in Zusammenarbeit mit der Syddansk Universitet / SDU)
finden Danischkurse statt. Auch das Fremdsprachenzentrum der EUF bietet Sprachkurse fiir Dénisch auf
mehreren Niveaus an.

4.1.3.7 Artikel 8 Absatz 1 lit. f) ii

ii. Mafnahmen in der Praxis

e Die Volkshochschulen des Landes Schleswig-Holstein, die 1950 errichtete Jarplund Hejskole, die Heim-
volkshochschule der ddnischen Minderheit, sowie andere Tréger und Einrichtungen der Weiterbildung bieten
Sprachkurse in Dénisch an. Darunter sind auch anerkannte Kurse, die zur Bildungsfreistellung berechtigen.
Sprachkurse kdnnen tagesaktuell recherchiert werden unter www.sh.kursportal.info

4.1.3.8 Artikel 8 Absatz 1 lit. f) iii

i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Schleswig-Holstein verweist auf die Ausfithrungen unter E.I.3.g im Siebten Sprachenbericht.

ii. Mafnahmen in der Praxis

¢ Die Volkshochschulen und Bildungsstitten bieten landesweit Sprachangebote und -kurse auf Dénisch an.
Kursangebote konnen tagesaktuell unter www.sh.kursportal.info recherchiert werden. Auch Bildungsstitten
bieten Sprachangebote und -kurse auf Dénisch an.

e Vgl auch Ausfiihrungen unter E.I.3.g im Siebten Sprachenbericht.

41.3.9 Artikel 8 Absatz 1 lit. g)
ii. Mafnahmen in der Praxis

e Schleswig-Holstein verweist auf die Ausfiihrungen unter 4.1.2.11 dieses Berichts.

ili. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e In den kommenden Jahren ist in Schleswig-Holstein die sukzessive Umsetzung der KMK-Empfehlung zur
Wissensvermittlung iiber die vier autochthonen nationalen Minderheiten und Volksgruppen Deutschlands
und die Sprechergruppe Niederdeutsch geplant. Vorhandene Lehr- und Lernmaterialien, die bereits themen-
spezifische Inhalte zu den autochthonen nationalen Minderheiten und Volksgruppen und die Sprechergruppe
Niederdeutsch enthalten, werden auf Basis sich verdndernder Lehr- und Rahmenpléne kontinuierlich weiter-
entwickelt. Dariiber hinaus sollten Materialien fiir die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkréften suk-
zessive neu erarbeitet werden.

4.1.3.10 Artikel 8 Absatz 1 lit. h)
ii. Mafnahmen in der Praxis

e  Das Land Schleswig-Holstein berichtet, dass die MaBinahmen zur Aus- und Weiterbildung von Lehrkréften
im Fach Dénisch am IQSH (mit der zweiten Phase der Lehrerausbildung), von der CAU und der EUF fort-
gesetzt werden (vergleiche E 1.3. j Siebter Staatenbericht).

e Das IQSH-Fachportal Dénisch bietet umfangreiche Informationen zum Dénischunterricht an 6ffentlichen
Schulen: https://fachportal.lernnetz.de/sh/faecher/daenisch.html

4.1.3.11 Artikel 8 Absatz 1 lit. i)

ili. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e In seinem Priifbericht zum Siebten Sprachenbericht hatte der Sachverstidndigenausschuss die weitere Emp-
fehlung ausgesprochen, ,,ein Aufsichtsorgan einsetzen, das die Fortschritte beim Danischunterricht iiber-
wacht und dariiber regelmiBig Berichte verdffentlicht™. Dazu berichtet das Land Schleswig-Holstein fol-
gende MalBnahmen:
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Von 2017 bis 2023 wurde beim Institut fiir Qualititsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) die
Aufgabe der Koordination der Regional- und Minderheitensprachen in Schleswig-Holstein durch Teilabord-
nung einer Lehrkraft eingerichtet. Im September 2020 wurde im Bildungsministerium in Schleswig-Holstein
eine halbe Stelle fiir eine abgeordnete Lehrkraft fiir die Koordination der Regional- und Minderheitenspra-
chen geschaffen. Zum 1. August 2023 wurde die halbe Stelle auf eine ganze Stelle erhoht. Beim IQSH wurde
die Aufgabe der Koordination der Regional- und Minderheitensprachen zeitgleich eingestellt.

Im MBWFK ist die Stelle in dem Referat angesiedelt, welches auch fiir die finanzielle Minderheitenforde-
rung zustindig ist. Es handelt es sich bei der Stelle nicht um das geforderte Aufsichtsorgan, aber die Stelle-
ninhaberin ist u. a. im Bildungsministerium Ansprechperson fiir die Schulen und Lehrkrifte mit einem Un-
terrichtsangebot in den Regional- und Minderheitensprachen, sie begleitet den Aufbau des Nordfriisk Liirs-
kap beim Nordfriisk Instituut und wirkt mageblich an dem KMK-Prozess zur Wissensvermittlung iiber die
vier autochthonen nationalen Minderheiten und Volksgruppen Deutschlands und die Sprechergruppe Nie-
derdeutsch mit. Aufgrund derzeit fehlender IQSH-Landesfachberatungen fiir Friesisch und Niederdeutsch,
organisiert sie fachspezifische Angebote fiir Friesisch- und Niederdeutschlehrkrifte und initiiert ebenfalls
gemeinsame Fortbildungsangebote fiir Lehrkrifte der Regional- und Minderheitensprachen, um die Vernet-
zung zwischen den Sprachen zu starken.

4.1.3.12 Artikel 8 Absatz 2

ii.

Malfinahmen in der Praxis

Schleswig-Holstein ist das einzige Bundesland, in dem Schiilerinnen und Schiiler Dénisch im Sinne eines
schulischen Faches als Fremdsprache erlernen konnen: Das ist moglich an Gemeinschaftsschulen in den
Jahrgangsstufen 7 bis 10, an Gymnasien in den Jahrgangsstufen 9 bis 13 oder 11 bis 13 und an Beruflichen
Gymnasien in den Jahrgangsstufen 11 bis 13. Die Modellschulen bieten als freiwilliges Unterrichtsangebot
Diénisch als Minderheitensprache von der ersten bis zur vierten Jahrgangsstufe an. Seit dem Schuljahr
2023/24 gibt es zudem einige Modellschulen Danisch mit Sekundarstufe I, die Danischunterricht in der
5. und zum Teil 6. Jahrgangsstufe anbieten und einen wichtigen Beitrag zur durchgéngigen Sprachbildung
leisten. Je nach Schulstandort kann Dénisch damit fast durchgingig von der Grundschule bis zum Abitur
belegt werden. Im Schuljahr 2025/26 bieten 69 Schulen in Schleswig-Holstein Danischunterricht an; davon
handelt es sich bei knapp der Hélfte um Gemeinschaftsschulen, die andere Hélfte sind Grundschulen, Ge-
meinschaftsschulen mit Oberstufe, Gymnasien und berufsbildende Schulen. Gut zwei Drittel der Schulen
liegen im Landesteil Schleswig.

Vergleiche auch 4.1.3.1. zu statistischen Daten.

414 Artikel 9 — Justizbehorden
41.41 Artikel 9 Absatz 1 lit. b) iii

iii.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Schleswig-Holstein sieht die Verpflichtung durch die geltende Rechtslage als erfiillt, vergleiche § 142 Ab-
satz 3 Satz 1, § 144 Absatz 1 Satz 1 Alternative 2 ZPO. Die Schaffung einer dariiber hinausgehenden klar-
stellenden Rechtsgrundlage zur Verwendung von Urkunden und Beweismitteln in dénischer Sprache in zi-
vilgerichtlichen Verfahren stellte lediglich eine weitere Explikation der bereits bestehenden rechtlichen Si-
tuation dar, ohne die fiir die Beurteilung der Erfiillung der Verpflichtungen aus Artikel 9 Absatz 1 b iii der
Sprachencharta allein maBgebliche bestehende Rechtslage zu dndern.

Im Ubrigen wird auf die Ausfiihrungen unter 3.2.3 verwiesen.

41.4.2 Artikel 9 Absatz 1 lit. c) iii

iii.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Schleswig-Holstein teilt die Einschitzung des Beratenden Ausschusses nicht. Die Verpflichtung wird durch
die geltende Rechtslage erfiillt, vergleiche § 142 Absatz 3 Satz 1, § 144 Absatz 1 Satz 1 Alternative 2 ZPO
in Verbindung mit § 173 Satz 1 VwGO oder § 202 Satz 1 SGG oder § 155 Satz 1 FGO. Die Schaffung einer
dariiber hinausgehenden klarstellenden Rechtsgrundlage zur Verwendung von Urkunden und Beweismitteln
in dénischer Sprache im Verfahren vor Gerichten fiir Verwaltungssachen stellte lediglich eine weitere
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Explikation der bereits bestehenden rechtlichen Situation dar, ohne die fiir die Beurteilung der Erfiillung der
Verpflichtungen aus Artikel 9 Absatz 1 c iii der Sprachencharta allein maBgebliche bestehende Rechtslage
zu dndern.

«  Im Ubrigen wird auf die Ausfiihrungen unter 3.2.3 verwiesen.

41.4.3 Artikel 9 Absatz 2 lit. a)
i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

*  Schleswig-Holstein sieht die Verpflichtung durch die geltende Rechtslage in Deutschland erfillt an, soweit
in der Minderheitensprache abgefasste Urkunden in einer Form vorgelegt werden, die fiir die Ubersetzung
Missverstandnisse oder Irrtiimer ausschlief3t.

41.5 Artikel 10 — Verwaltungsbehorden und staatliche Dienstleistungen
4151 Artikel 10 Absatz 1 lit. a) v
ii. Mafnahmen in der Praxis

¢ Im Bereich des Finanzministeriums sind die Finanzédmter als unmittelbare Kontaktstelle der Biirgerinnen und
Biirger mit der Finanzverwaltung fiir den Handlungsplan Sprachenpolitik wichtig. In einigen Finanzimtern,
vor allem in dem Sprachgebiet der ddnischen Minderheit, gibt es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit déni-
schen Sprachkenntnissen. Steuerpflichtige konnen hier auch Unterlagen in der dénischen Sprache einreichen
(vergleiche 7. Staatenbericht Abschnitt E 1.5.a).

e Im Ubrigen wird auf den Siebten Staatenbericht E.I.5a verwiesen.

ili. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e Das Land Schleswig-Holstein verweist hinsichtlich der Umsetzung des OZG auf seine Ausfiihrungen
in3.2.1.

e Zuweiteren MaBnahmen, die dazu dienen sollen, die Verwendung der ddnischen Sprache in der Verwaltung
gemdf den gezeichneten Verpflichtungen zu stirken vergleiche 4.1.5.2 iii.

41.5.2 Artikel 10 Absatz 1 lit. c)
ii. Mafnahmen in der Praxis

e Hinsichtlich der Anwendung des Landesverwaltungsgesetzes wird auf den Siebten Sprachenbericht E.1.b
verwiesen.

e Das Land Schleswig-Holstein berichtet, dass zur Férderung der dénischen Sprache innerhalb der Landespo-
lizei (zum Beispiel im Bereich der Polizeidirektion Flensburg) regional begrenzt Malinahmen angeboten
werden. Zum einen kdnnen externe Sprachkurse in diesem Zusammenhang durch die Kolleginnen und Kol-
legen als Bildungsurlaub angemeldet werden. Zum anderen besteht partiell die Moglichkeit zur Teilnahme
an Sprachlehrgéngen, die durch die Bundespolizei initiiert werden. Hierbei stehen allerdings ausschlieBlich
Restplatze fiir die Landespolizei zur Verfiigung.

ili. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e Die Einschitzung des Beratenden Ausschusses im Priifbericht zum Siebten Sprachenbericht, dort Zif-
fer 2.1.1, die Verpflichtung werde nicht vollstindig erfiillt, wird von Schleswig-Holstein so nicht geteilt. Die
gezeichnete Verpflichtung zielt darauf, dass die Vertragspartner es unter den in Artikel 10 Absatz 1 genann-
ten Bedingungen sowie im Rahmen des Zumutbaren zulassen, dass die Verwaltungsbehdrden Schriftstiicke
in einer Regional- oder Minderheitensprache abfassen. Mit § 82b Absatz 1 Satz 3 LVWG ist in Schleswig-
Holstein die rechtliche Grundlage dafiir geschaffen, dass die Verwendung der jeweiligen Sprache gegeniiber
dem Biirger durch die Behorde bedingt durch die vorangegangene Verwendung der entsprechenden Sprache
durch den Biirger gegeniiber der Behorde zuléssig ist. Das Land fiihrt keine ,,Generalaufsicht™ {iber alle
schleswig-holsteinischen Landes-, Kreis-, Gemeinde-, Amts- und sonstigen Behorden, ob und wie sie das
LVwG anwenden. Da diese Moglichkeit in vielfdltigen Verwaltungen in Schleswig-Holstein besteht, werden
dazu keine aufwindigen Umfragen zu Informationszwecken durchgefiihrt. Die hdufigste Verwendung von
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Regional- oder Minderheitensprachen durch Nutzende offentlicher Verwaltungen findet in Schleswig-Hol-
stein in den Kommunalverwaltungen statt. So adressiert im Gegenzug die Stadt Flensburg z. B. ihre Einwoh-
nerinnen und Einwohner auf www.flensburg.de auch mit Seiten auf Dénisch. Auch der ,,Bericht zur Lage
der dinischen Minderheit in Flensburg 2021 wurde von der Stadt neben Hochdeutsch auch auf Danisch
erstellt und ist im Ratsinformationssystem verdffentlicht.

e Auf Landesebene werden folglich einzelne, ausgewihlte Informationen von hervorgehobener Bedeutung in
Regional- oder Minderheitensprachen bereitgestellt. Zu nennen sind da — seit 2018 fortlaufend — die Wahlin-
formationen des schleswig-holsteinischen Innenministeriums mit Informationen rund um alle bundes- bzw.
landesweiten Wahlen auch auf Niederdeutsch, Friesisch und Dénisch.

e Seit 2022 gibt es auch Gesundheitsinformationen in Regional- und Minderheitensprachen. Die Kassenérzt-
liche Vereinigung Schleswig-Holstein, die Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein e. V. sowie das Mi-
nisterium fiir Justiz und Gesundheit (MJG) geben wiederkehrend ein Informationsangebot fiir den richtigen
Weg zur medizinischen Hilfe heraus. Im Jahr 2022 wurde diese Information erstmals auch in die Regional-
und Minderheitensprachen Danisch, Friesisch und Niederdeutsch iibersetzt.

e Die im Siebten Sprachenbericht erwéhnte Evaluierung des Gesetzes zur Umsetzung des Verfassungsauftra-
ges zur Stirkung der nationalen Minderheiten in Schleswig-Holstein von 2021 ergab, dass die Verwendung
von Regional- und Minderheitensprachen im Kontakt mit den Behorden ausbaufihig ist. Sie gab daher eine
Reihe von Empfehlungen, die seither in der Umsetzung sind. Folgende Mallnahmen wurden seitdem getrof-
fen:

Die schleswig-holsteinische Landesregierung mochte die Grundlagen fiir die praktische Anwendung des
§ 82b LVWG im Kontakt zwischen den Landesbehorden und den Biirgerinnen und Biirgern verbessern und
die Sprachkompetenzen ihrer Mitarbeitenden in Regional- und Minderheitensprachen stirken.

Unter anderem ermutigt die Landesregierung ihre Mitarbeitenden, entsprechende Fortbildungen zur Stér-
kung der Sprachkenntnisse in Dénisch, Friesisch oder Niederdeutsch zu besuchen und solche Sprachkennt-
nisse im Biirgerkontakt zu verwenden. Zu diesem Zweck werden entsprechende Sprachkurse seit 2022 als
FortbildungsmafBnahmen anerkannt. Mit der Erwiderung oder der Ansprache der Biirgerinnen und Biirger in
ihrer Sprache wird die vom Land gewiinschte Wertschitzung der Regional- und Minderheitensprachen im
offentlichen Raum zum Ausdruck gebracht.

Das Land informiert zudem seit 2023 seine Mitarbeitenden kontinuierlich iiber diese Rahmenbedingungen
und Angebote auf einer Themenseite des Schleswig-Holstein Informationspool SHIP: ,,Déanisch — Friesisch
— Niederdeutsch, Regional- und Minderheitensprachen in der Verwaltung in Schleswig-Holstein“. Die
Kenntnisse der Mitarbeitenden zu landesgesetzlichen Regelungen, welche die Regional- und Minderheiten-
sprachen beriihren, sollen damit vertieft und verstetigt werden. Daher bietet die vorgenannte Themenseite
auch eine Rubrik mit einer Zusammenstellung der Rechtsnormen zu den in Schleswig-Holstein geschiitzten
Sprachen einschlieBlich der von Schleswig-Holstein gezeichneten Verpflichtungen der Europdischen Charta
der Regional- oder Minderheitensprachen, die bundesgesetzlich gelten.

Weiterhin hat die Staatskanzlei fiir den Studiengang Allgemeine Verwaltung an der Fachhochschule fiir Ver-
waltung und Dienstleistung eine Lehreinheit (4 Wochenstunden) entwickelt mit der Kenntnisse iiber die
nationalen Minderheiten und Volksgruppen in Schleswig-Holstein, ihren Schutz und die gesetzlichen Best-
immungen an die Studierenden aus der Landes- und der kommunalen Ebene vermittelt werden. Mehrere
Studierende haben inzwischen diese Thematik in ihren Bachelorarbeiten und in Projekten im Abschlusstri-
mester ihres Studiums aufgegriffen. Die Landesverwaltung ist bestrebt, Ergebnisse dieser Arbeiten aufzu-
greifen und kiinftig in die Praxis zu implementieren.

Die Erfassung von Sprachkompetenzen in Regional- und Minderheitensprachen in dem Personalverwal-
tungssystem KoPers der Landesverwaltung ist technisch mdglich. Sukzessive wird mit der Erhebung dieser
Sprachkenntnisse der Mitarbeitenden des Landes begonnen. Die Staatskanzlei hat als Pilot in 2024 mit der
Erhebung bei ihren Beschiftigten begonnen. Sobald eine hinreichende Datengrundlage vorhanden sein wird,
wird dazu im Personalstruktur- und Personalmanagementbericht des Landes berichtet werden.

Wertschitzung und Sichtbarmachung fiir die Regional- und Minderheitensprachen auch fiir die Mehrheits-
bevolkerung ist auch in der Kampagne des Landes zur Nachwuchskriftegewinnung als Teil von Diversitit
und Mehrsprachigkeit der Zielgruppe mitgedacht. Sie adressiert Personen mit unterschiedlichsten Sprach-
kenntnissen und kulturellen Biografien. So wurde ein Recruitingfilm erstellt, in dem Nachwuchskrifte der
Landesverwaltung mit unterschiedlichen Muttersprachen zu Wort kommen. Auch eine derzeit in Entstehung
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begriffene Reihe an Filmen iiber die Minderheiten macht die Sprachen der Minderheiten sichtbar und ver-
deutlicht die wertschétzende Haltung der Landesregierung.

4.1.5.3 Artikel 10 Absatz 2 lit. g)

i

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Es wird auf die Ausfiihrungen im Siebten Sprachenbericht unter E. I. 5. c. i. verwiesen.

41.54 Artikel 10 Absatz 4 lit. c)

iii.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Sofern eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter im Bereich der Landesverwaltung einen entsprechenden
Wunsch duBert, wird gepriift, inwieweit dem Anliegen Rechnung getragen werden kann. Wie bereits zuvor
im Siebten Staatenbericht dargelegt, sind weiterhin solche Wiinsche im Bereich der obersten Landesverwal-
tung allerdings noch nicht geduBlert worden. Dem Beratenden Ausschuss kann daher keine verdnderte Da-
tenlage zur Verfiigung gestellt werden.

4.1.5.5 Artikel 10 Absatz 5

ii.

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Am 1. Mai 2025 ist das ,,Gesetz zur Anderung des Ehenamens- und Geburtsnamensrechts und des Interna-
tionalen Namensrechts vom 14. Juni 2024 in Kraft getreten. Die gesetzlichen Anderungen setzen unter
anderem die besonderen namensrechtlichen Anliegen der danischen Minderheit, der friesischen Volksgruppe
und des sorbischen Volkes um. (Vergleiche 3.1.2)

Die nach didnischem Recht gewéhlten Namen sind in die Geburtenregister der Kinder einzutragen.

Malfinahmen in der Praxis

Die Standesédmter in Schleswig-Holstein wurden im Friithjahr 2025 umfangreich auf die zahlreichen neuen
Maoglichkeiten der Namenswahl nach den Traditionen nationaler Minderheiten geschult. Sie fiihren die Ein-
tragung in den Geburtenregistern fachkundig durch. Es sind keine Fille oder Beschwerden bekannt gewor-
den, dass die Standesédmter in Schleswig-Holstein Namenserklarungen zu danischen Geburtsdoppelnamen
ablehnen. Gleichwohl wurden die Standesdmter noch einmal auf die Problematik hingewiesen.

41.6 Artikel 11 — Medien
4.1.6.1 Artikel 11 Absatz 1 lit. b) ii

i

ii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Das Land Schleswig-Holstein verweist auf seine Ausfithrungen im Siebten Sprachenbericht unter E.1.6.a.
Ergidnzend wird darauf hingewiesen, dass auch die Landesregierung sich in ihrem Koalitionsvertrag aus dem
Jahr 2022 zum Ziel gesetzt hat, sich fiir eine stérkere Beriicksichtigung der Regional- und Minderheitenspra-
chen in den Medien einzusetzen.

Mafinahmen in der Praxis

Es wird auf die Ausfiihrungen unter 4.1.6.3 iii verwiesen.

Der NDR nimmt die vom Sachversténdigenausschuss formulierte Anforderung an ausreichende Dauer und
Héufigkeit der Angebote sehr ernst und nimmt durch sein breites und modernes Medienangebot eine wir-
kungsvolle Umsetzung vor. Zu beriicksichtigen ist dabei aber auch, dass der NDR bewusst einen Fokus auf
den non-linearen Bereich legt. So sollen verstirkt — entsprechend auch dem Wunsch der jeweiligen Sprach-
gruppen — jiingere Zielgruppen erreicht werden, um auch nachwachsende Generationen in den Kontakt mit
Regional- und Minderheitensprachen zu bringen. Auflerdem soll die non-lineare Verbreitung, die ndher am
Puls der Zeit ist, eine groBtmogliche Reichweite gewihrleisten.
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e Die MOIN Filmforderung Hamburg Schleswig-Holstein (MOIN FFHSH) fordert dokumentarische und fik-
tionale Filmwerke auf Grundlage von Satzung und Richtlinien nach filmkiinstlerischen Gesichtspunkten und
filmwirtschaftlicher Auswertungsprognose. Die Produktion von audiovisuellen Werken in dinischer Sprache
kann auch auf der Grundlage bestehender Regelung der MOIN FFHSH unterstiitzt werden.

ili. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e Das Land Schleswig-Holstein verweist auf die zuvor berichteten UmsetzungsmalBnahmen.

4.1.6.2 Artikel 11 Absatz 1 lit. c¢) ii
i. Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Eswird auf die Ausfithrungen unter 4.1.6.1. i. verwiesen.

ii. Mafnahmen in der Praxis

e Das Land Schleswig-Holstein verweist auf die Ausfithrungen unter 4.1.6.3 1ii.

4.1.6.3 Artikel 11 Absatz 1 lit. d)
i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Zuden in diesem Artikel eingegangenen Verpflichtung, wird auf die Ausfithrungen unter 4.1.6.1. i verwie-
sen.

ii. Mafnahmen in der Praxis

e Aufgrund des neuen NDR-Staatsvertrages hat der NDR zu den bereits bestehenden Angeboten zusétzliche
Formate fiir den non-linearen Bereich geschaffen. Zum bereits vorhandenen Angebot hinzugekommen ist
»Qranzenlos®, ein deutsch-dinisches Online-Magazin welches in Kooperation mit dem ddnischen Sender
TV Syd entsteht. In deutsch-danischer Doppelmoderation berichtet das Magazin alle zwei Monate in einer
25-miniitigen Sendung aus der Grenzregion. Weiterhin erscheint mit ,,Hyggepost* regelmifBlig eine Online-
Kolumne, welche den dénischen Lifestyle und die ddnische Kultur beleuchtet. Diese fiir den non-linearen
Bereich geschaffenen Formate werden auch in Varianten im Horfunk und Fernsehen ausgespielt.

ili. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e Zu der Empfehlung aus dem Priifbericht zum Siebten Sprachenbericht, die Produktion und Verbreitung von
Audio- und audiovisuellen Werken in dénischer Sprache zu erleichtern, verweist das Land Schleswig-Hol-
stein auf die berichteten Anstrengungen des NDR.

4.1.6.4 Artikel 11 Absatz 1 lit. e) ii

ii. Mafnahmen in der Praxis

e Laut Sachverstindigenausschuss (MIN-LANG (2022) 7) wird die Verpflichtung durch die dénischsprachige
Tageszeitung ,,Flensborg Avis* und den Pressedienst des SSF als erfiillt angesehen. Die Auflage von Flens-
borg Avis betrdgt rund 4.360 Exemplare (Stand 2024). Der von SSF getragene Pressedienst (”Sydslesvigsk
Pressetjeneste™) versorgt weiterhin die Medien in Deutschland und Dénemark mit Informationen {iber die
Minderheit in deutscher und dénischer Sprache.

4.1.6.5 Artikel 11 Absatz 1 lit. f) ii

ii. Mafnahmen in der Praxis

e Der offene Kanal Schleswig-Holstein hat per Landesgesetz (Gesetz iiber die Einrichtung einer Anstalt 6f-
fentlichen Rechts ,,Offener Kanal Schleswig-Holstein“(OK-Gesetz)) aus dem Jahr 2006 § 2 Absatz 1. ,,einen
Beitrag zur Forderung der Minderheitensprachen® zu leisten. In der AuB3enstelle Flensburg des Offenen Ka-
nals Schleswig-Holstein (OK SH) werden regelméBig dénische Sendungen produziert und ausgestrahlt, die
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von Angehdrigen der dédnischen Minderheit im Sendegebiet (Flensburg, Schleswig, Niebiill, Kappeln) emp-
fangen werden konnen.

Weitere Aktivititen in Bezug zu Dénisch waren im Berichtszeitraum (Auswahl):

¢ RegelmiBige Aufzeichnungen dénischsprachiger Vortridge und Lesungen in der Dansk Centralbibliotek
Flensborg

¢ Reportagen und Berichte iiber die Danischen Jahrestreffen ,,Arsmade”

e Das dénischsprachige Magazin ,,DKSyd* (ehemals Senderborg Lokal TV) sendet auch weiterhin regel-
méiBig und prasentiert immer mittwochs und sonntags um 20 Uhr je eine neue einstiindige Ausgabe

e 11/2021 bis 06/22 Jahresprojekt der FSJlerinnen von Offener Kanal Flensburg, Sydslesvigs danske un-
gdomsforeninger und Sydslesvig forening — Portraits von Flensburger Kultureinrichtungen der déni-
schen Minderheit und der deutschen Mehrheit. Dabei sollten ihre Videos in erster Linie junge Menschen
ansprechen und bei ihnen auf diesem Weg Interesse und Neugier auf die verschiedenen Angebote er-
wecken.

e 3/2023: Fotoausstellung ,,Kig pd Danmark — Blick auf Danemark®, Er6ffnung & Fiithrung durch die
Ausstellung im OKF mit der Kiinstlerin Stephanie Oeding und anschlieBender dt./ddn. Gesprachsrunde

e 4/2024: Im Rahmen seiner Medienwoche besuchte der Landtagsabgeordnete und damalige parlamen-
tarische Geschéftsfiihrer der SSW-Landtagsfraktion Christian Dirschauer den OK Flensburg, um sich
iber die Aufgaben des OK zu informieren und sich mit dem Team iiber die steigende Bedeutung der
Medienkompetenzvermittlung auszutauschen.

Im Zeitraum 2022 bis 2024 wurde von der MOIN Filmforderung Hamburg Schleswig-Holstein (MOIN
(FFHSH) u. a. der mit Deutschland, Danemark, Norwegen und Schweden koproduzierte Film ,,King‘s Land*
unterstiitzt, der in Dénisch und Deutsch gedreht wurde. Dieser hatte seine Urauffithrung im Jahr 2022 an-
lasslich der Filmfestspiele in Venedig und feierte beim Filmfest Hamburg seine Deutschlandpremiere. Wei-
tere MOIN FFHSH geforderte Projekte mit dénischer Beteiligung waren ,,Holy Spider, ,,No good Men*,
,»The Irrepressible®, ,,Haunted Healing®, ,,Duty Free* und ,,Sloborn — 3. Staffel”. Im Rahmen des Pitch Batt-
les fiir immersive Medienprojekte konnen sich Creator*innen aus ganz Europa bewerben. Im Jahr 2023
wurde ein ddnisches Projekt nominiert, das Projekt vor einer Jury und einem deutschen sowie internationalen
Publikum zu pitchen.

41.6.6 Artikel 11 Absatz 2

Bisher sind dem Land Schleswig-Holstein keine Storungen beim Empfang von Fernseh- und Horfunksendungen
aus Dénemark bekannt.

4.1.7 Artikel 12 — Kulturelle Aktivitaten und Einrichtungen
4.1.71 Artikel 12 Absatz 1 lit. a)

ii.

ii.

MafBinahmen in der Praxis
Theaterauffiihrungen von dénischen Kiinstlerinnen und Kiinstlern
Fiihrungen auf Dénisch fiir einzelne Ausstellungen der Schleswig-Holsteinischen Landesmuseen

Dariiber hinaus verweist Schleswig-Holstein auf E.I.7.a des Siebten Sprachenberichts.

A1.7.2  Artikel 12 Absatz 1 lit. b)

MafBinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
Hierzu siehe E.1.7.b des Siebten Sprachenberichts.

Mafinahmen in der Praxis

Zu der Unterstiitzung des SSF und der Dansk Centralbibliotek verweist das Land Schleswig-Holstein auf die
Ausfiihrungen in 4.1.2.5 ii.
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41.7.3 Artikel 12 Absatz 1 lit. c)

i

ii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Die Einrichtungen der dénischen Minderheit, wie der Sydslesvigsk Forening und die Dansk Centralbibliotek,
haben die Moglichkeit, Fordermittel des Landes Schleswig-Holstein fiir Ubersetzung, Synchronisation,
Nachsynchronisation und Untertitelung von Werken in die dénische Sprache einzusetzen.

Maflnahmen in der Praxis

Im Ubrigen wird die Dansk Centralbibliotek auf Mitteln des MBWFK jéhrlich inzwischen mit 200.000 Euro
(gegeniiber 172.000 Euro im vorherigen Berichtszeitraum) institutionell gefordert.

4.1.7.4 Artikel 12 Absatz 1 lit. d)

ii.

ii.

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Die dénische Minderheit in Schleswig-Holstein pflegt aus eigenem Antrieb ihre Sprache, ob dies nun im
beruflichen Kontext, in den Vereinen oder bei von der Minderheit getragenen Veranstaltungen ist. Mit For-
derungen aus Landesmitteln stellen Einrichtungen und Gremien der dénischen Minderheit zudem sicher,
dass die Kenntnis und der Gebrauch der jeweiligen Sprache und Kultur bei ihren kulturellen Tétigkeiten in
angemessener Weise berlicksichtigt werden.

Malfinahmen in der Praxis

Vertreter der Minderheiten werden zu gesellschaftlichen Veranstaltungen der Landesregierung, wie z. B.
dem Neujahrsempfang oder dem Empfang zur Kieler Woche, als Giste und Gespriachspartner immer einge-
laden.

Zudem konnten sich die Minderheiten im Rahmen der ,,75 Jahre Land Schleswig-Holstein Feier 2021 als
aktive Teilnehmer einbringen und sich der Mehrheitsbevolkerung mit ihren Sprachen und kulturellen Tradi-
tionen prisentieren.

Bei Besuchen hochrangiger internationaler Géste (z. B. Oktober 2024 das danische Konigspaar), des Bun-
desprisidenten oder von Mitgliedern der Bundesregierung werden von der Landesregierung regelméfig Be-
suche bei Einrichtungen der dinischen Minderheit eingeplant.

A1.7.5 Artikel 12 Absatz 1 lit. e)

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Das Land Schleswig-Holstein verweist auf seine Ausfiihrungen unter E.I.7. d.

1.7.6  Artikel 12 Absatz 1 lit. f)

Mafinahmen in der Praxis

Zum 70. Jahrestag der Unterzeichnung der Bonn-Kopenhagener-Erkldrungen am 29. Mérz 2025 haben der
Ministerpréisident des Landes Schleswig-Holstein, die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Déne-
mark, die Botschaft des Konigreichs Déanemark in Deutschland und das Dénische Generalkonsulat in Flens-
burg gemeinsam zu einem Festakt in Schloss Gottorf eingeladen. Die beiden Minderheiten, vertreten durch
SSF und den Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN), haben das Programm der Veranstaltung mitgestaltet
und sich mit kulturellen Beitrdgen in ihren jeweiligen Sprachen beteiligt.

Im Rahmen der laufenden Kulturvereinbarung Senderjylland-Schleswig (2025 bis 2028) sind neben den
kommunalen Gebietskorperschaften auf deutscher und dénischer Seite nach wie vor auch die Organisationen
der Minderheiten beteiligt.

Der Senderjysk Arbejderforening e. V. hat mit Landesférderung in den Jahren 2024 und 2025 ein Arbeiter-
geschichtsfestival organisiert und ausgerichtet, an dem Géste aus Deutschland und Danemark teilgenommen
haben. Mit dem Fokus auf der Geschichte der Arbeiterbewegung in der deutsch-danischen Grenzregion und
der Rolle der ddnischen Minderheit in diesem Kontext wird eine Facette der regionalen Geschichte beleuch-
tet, die bisher in der Fachoffentlichkeit und der medialen Offentlichkeit kaum Beriicksichtigung fand. Die
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Forschungseinrichtungen der dinischen Minderheit an der Dénischen Zentralbiicherei in Flensburg und der
Forschungsstelle der deutschen Minderheit am Deutschen Museum fiir Nordschleswig in Sonderburg/Sen-
derborg konnen ihre jeweilige Expertise sinnvoll in das Projekt einbringen. Thre Sichtbarkeit wird damit
gestirkt. Auch der Senderjysk Arbejderforening als Tréger des Projekts gewinnt Aufmerksamkeit fiir seine
Arbeit liber die Grenzen der Minderheit hinaus.

4.1.7.7 Artikel 12 Absatz 1 lit. g)

ii.

Malfinahmen in der Praxis

Das Land Schleswig-Holstein fordert die Dansk Centralbilbiothek for Syslesvik e. V. (DCB) fiir die Jahre
2023-2025 institutionell. Zu den Aufgaben der DCB gehoren das Bibliothekswesen an den Standorten Flens-
burg, Schleswig, und Husum sowie in zwei Fahrbiichereien, die Forschung in ,,Forskningsafdlingen®, die
das Archiv der ddnischen Minderheit im Landesteil Schleswig betreut, und ,,Den Slesvigske Samling®, die
wissenschaftlichen Sammlungen von Literatur Nord- und Siidschleswigs in den fiinf Sprachen Danisch,
Senderjysk, Hochdeutsch, Plattdeutsch und Friesisch.

Mit Férderung durch das Land Schleswig-Holstein wurde in den Jahren 2023 und 2024 unter Federfiihrung
des Forschungsleiters der Dénischen Zentralbibliothek fiir Siidschleswig das Projekt ,,Grenzland und Min-
derheiten im Fadenkreuz der Geheimdienste* umgesetzt. Ziel des Projektes war es, die nachrichtendienstli-
chen Aktivitdten in Schleswig-Holstein und Siidddnemark aufzuarbeiten und damit einen zentralen Beitrag
zur historischen Aufkldrung zu leisten. Als ein Ergebnis wurde ein Sammelband veroffentlicht, der diese
bisher wenig bekannte Facette der Geschichte der ddnischen Minderheit und der europdischen Nachkriegs-
geschichte einem breiteren Publikum zugénglich macht. Die Dokumentation ist unter dem Titel ,,Spionage
im Grenzland - Nachrichtendienste in Schleswig-Holstein und Siidddnemark® im Bebra Wissenschaft Verlag
mit der ISBN 978-3-95410-346-1 erschienen. Die Danische Zentralbiicherei hat das Projekt und die Doku-
mentation am 25. Mai 2025 in Kiel der Offentlichkeit prisentiert. Dies war auch eine Gelegenheit fiir die
Institution, ihre Arbeit auBerhalb des traditionellen Siedlungsgebiets der dénischen Minderheit der Offent-
lichkeit vorzustellen.

4.1.7.8 Artikel 12 Absatz 2

i

ii.

iii.

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

In der Bundesrepublik Deutschland unterliegen kulturelle Tatigkeiten, die sich im Rahmen der bestehenden
Gesetze halten, keinerlei Genehmigungsverfahren oder Beschrankungen.

Mafinahmen in der Praxis

Es wird auf den Siebten Sprachenbericht, E.I.7.h verwiesen.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Das Land Schleswig-Holstein verweist hierzu auf die Ausfithrungen im Abschnitt 4.4.7.10.

41.7.9 Artikel 12 Absatz 3

i

ii.

iii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Das Land Schleswig-Holstein verweist auf die Ausfiihrungen im Siebten Sprachenbericht unter E.I.7.1.

Malfinahmen in der Praxis

Mitglieder der Landesregierung nutzen grundsétzlich ihre internationalen Kontakte und Reisen, um bei pas-
senden Gelegenheiten die besondere kulturelle und sprachliche Vielfalt Schleswig-Holsteins, seine Minder-
heitenpolitik und seine Sprachenpolitik fiir Regional- und Minderheitensprachen zu présentieren.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Das Land Schleswig-Holstein verweist auf die Ausfithrungen im Siebten Sprachenbericht unter E.I.7.1.
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4.1.8 Artikel 13 — Wirtschafts- und Gesellschaftsleben
41.8.1 Artikel 13 Absatz 1 lit. a)

i

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Das Land Schleswig-Holstein verweist auf seine Ausfithrungen im Siebten Sprachenbericht unter E.I.8.a.

4.1.8.2 Artikel 13 Absatz 1 lit. c)

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Das Land Schleswig-Holstein verweist auf seine Ausfithrungen im Siebten Sprachenbericht unter E.I.8.b.

4.1.8.3 Artikel 13 Absatz 1 lit. d)

i

ii.

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Der Hinweis auf Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz aus dem Siebten Sprachenbericht ist nach wie vor zutref-
fend.

Mafinahmen in der Praxis

Das Land Schleswig-Holstein verweist hier auf seine Erlduterungen im Siebten Sprachenbericht unter
E.I8.c.

41.8.4 Artikel 13 Absatz 2 lit. c)

i

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Das Land Schleswig-Holstein verweist auf seine Ausfithrungen unter E. I. 8. d im Siebten Sprachenbericht.

419 Artikel 14 — Grenziiberschreitender Austausch
4.1.9.1 Artikel 14 lit. a)

ii.

Malfinahmen in der Praxis

Aus der Deutsch-Dinischen Freundschaftserkldrung von 2021 und dem daraus erwachsenen Gemeinsamen
Aktionsplan fiir die kiinftige deutsch-ddnische Zusammenarbeit, der im Jahr 2022 von der deutschen Bun-
desministerin des Auswértigen und dem dénischen AuBBenminister unterzeichnet wurde, ist im Jahr 2024 die
Vereinbarung erwachsen, eine Arbeitsgruppe zum Abbau von Mobilitdtsbarrieren dauerhaft unter der Koor-
dination der Landesregierung Schleswig-Holsteins gemeinsam mit dem Auswirtigen Amt und dem déni-
schen Auflenministerium zu bilden. Zu den Mobilitétsbarrieren konnen auch sprachbedingte Barrieren zéh-
len. Es ist eine elektronische Meldestelle fiir Mobilitdtsbarrieren beim Regionskontor und Infocenter in Pad-
borg eingerichtet worden: www.region.de/region/de/mobilitaetsbarrieren/.

Déanemark, Deutschland und das Bundesland Schleswig-Holstein haben im Jahr 2023 die ,,Arbeitsgruppe fiir
verstirkte Zusammenarbeit in der Grenzregion gegriindet. Im Rahmen der Arbeitsgruppe und ihren thema-
tischen Unterarbeitsgruppen wurden eine grolere Zahl von i.W. rechtlichen Hindernissen fiir das alltdgliche
Leben in der Grenzregion identifiziert, die i.d.R. mit dem Aufeinandertreffen der beiden unterschiedlichen
Rechts- und Verwaltungssysteme im Zusammenhang stehen. Zur Weiterfilhrung der Arbeit der Arbeits-
gruppe und der zukiinftigen Beseitigung der einzelnen Hindernisse sowie der Erfassung neuer Hindernisse
wurde im Spétherbst 2024 das dénisch-deutsche ,,Cross-Border Panel* gegriindet, das als Gremium zudem
als Diskussionsforum, zur Koordinierung und Information dienen soll. Teilnehmer sind die deutsche und
dénische Regierung sowie das Land Schleswig-Holstein, zu den circa halbjéhrigen Treffen werden anlass-
bezogen weitere Stakeholder (aus der Grenzregion) eingeladen.

Im Rahmen der ,,Kulturvereinbarung Senderjylland-Schleswig 2021-2024*, die im Dezember 2020 von Ver-
treterinnen und Vertretern der Region, sowie dem Dénischen Kulturministerium und dem Land Schleswig-
Holstein unterzeichnet wurde, wurden zahlreiche kulturelle Projekte in den Handlungsfeldern ,,Raum fiir
Gemeinschaft® und ,,Gemeinsames Kulturerbe* finanziell unterstiitzt. Vertreterinnen und Vertreter der


www.region.de/region/de/mobilitaetsbarrieren/

Drucksache 21/6400 -50 - Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode

deutschen bzw. ddnischen Minderheit zdhlen zu den Entscheidern in den entsprechenden Gremien der Kul-
turvereinbarung.

e Das Handlungsfeld ,,Raum fiir Gemeinschaft“ sollte dazu beitragen, dass insbesondere Kinder und Jugend-
liche der Grenzregion die Moglichkeit erhalten, sich in kulturellen, kreativen und biirgernahen Gemeinschaf-
ten zu begegnen.

¢ Das Handlungsfeld ,,Gemeinsames Kulturerbe* sollte die kulturelle Bildung und den Zusammenbhalt in der
Region durch Engagement und Wissen {iber die Geschichte und Kultur des Grenzlandes fordern.

e Im Rahmen der beiden Handlungsfelder wurden wihrend der vierjahrigen Kulturvereinbarung 2021 bis 2024
Mittel fiir die musikalische Talentforderung, die Talententwicklung fiir Kinder, Jugendliche und Bewegung,
Versuchsprojekte bei den einzelnen Partnern und die beiden Hauptprojekte der Kulturvereinbarung sowie
das Projekt Kulturboost bereitgestellt. In beiden Handlungsfeldern wurden mehrere Teilaktivititen und Pro-
jekte auf erfolgreich durchgefiihrt, die sowohl erwachsene Biirgerinnen und Biirger als auch Kindergarten-
kinder und Schulkinder als Zielgruppe hatten. Eine Teilaktivitit des Handlungsfeldes ,,Gemeinsames Kul-
turerbe* befasste sich mit ,, Wortern im 6ffentlichen Raum®. Das Ziel war es, das Bewusstsein der Biirgerin-
nen und Biirger fiir die einzigartige sprachliche Vielfalt des Grenzlandes mit fiinf historisch beheimateten
Sprachen zu stéirken. Uber einen Wortwettbewerb, bei dem alles Biirgerinnen und Biirger ihre Lieblingswor-
ter auf Friesisch, Senderjysk, Plattdeutsch, Deutsch oder Dénisch einreichen konnten, wurden acht Ge-
winnerworter ausgesucht, die in zwei Meter gro3e Installationen iiber vier Monate an verschiedenen Orten
in der Grenzregion zu sehen waren.

e Die aktuelle Kulturvereinbarung Senderjylland — Schleswig 2025 bis 2028 fiihrt diese Arbeit fort und legt
weiterhin einen Schwerpunkt auf die Schaffung eines Mehrwerts durch Wissensaustausch, gemeinsames
Lernen und ein gestdrktes Zusammengehdorigkeitsgefiihl.

4.1.9.2 Artikel 14 lit. b)
i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Der Ministerprésident des Landes Schleswig-Holstein und die damalige Regionsratsvorsitzende der Region
Stiddédnemark haben am 24. August 2021 die Erneuerung der ,,Gemeinsamen Erklirung zur regionalen Zu-
sammenarbeit zwischen dem Land Schleswig-Holstein und der Region Syddanmark* unterzeichnet. Diese
Erneuerung war notwendig geworden, da zuvor eine Kommunalreform im Kénigreich Danemark durchge-
fithrt und die Zustandigkeiten der verschiedenen politischen Ebenen gedndert worden waren. In dieser Ver-
einbarung wurde festgehalten, dass die Minderheiten beiderseits der Grenze wichtige Funktionen als ,,Brii-
ckenbauer* einnehmen und die Steigerung der gegenseitigen Kenntnisse der deutschen und dénischen Spra-
che angestrebt werde. Auch in den gemeinsamen Handlungsplan 2023-2024 fiir die Zusammenarbeit zwi-
schen der Region Siidddnemark und dem Land Schleswig-Holstein wurde verabredet, gemeinsam die Stér-
kung der Nachbarsprachen in der Grenzregion voranzubringen. Aufgrund einer erneuten Kommunalreform,
deren Umsetzung im Jahr 2027 abgeschlossen sein soll, wird kiinftig eine Anpassung der Vereinbarung not-
wendig werden.

¢ Im Rahmen der Fehmarnbelt Days 2023 in Radbyhavn (Lolland) wurde die gemeinsame Partnerschaftser-
klarung aus dem Jahr 2017 zwischen dem Land Schleswig-Holstein und der dénischen Region Sjelland
erneuert. Schleswig-Holsteins Europaminister und der Regionsratsvorsitzende unterzeichneten diese am
12. Juni 2023. In dieser Erklarung haben beide Seiten u. a. das Ziel beschrieben, die sprachliche Bildung in
der Nachbarsprache in der Fehmarnbeltregion stirken zu wollen, um das Zusammenwachsen der Region
nach der Fertigstellung der Festen Fehmarnbeltquerung zu befordern. Aufgrund einer erneuten Kommunal-
reform, deren Umsetzung in 2027 abgeschlossen sein soll, wird kiinftig eine Anpassung der Vereinbarung
notwendig werden. Zudem wird die Region Sjalland mit der Nachbarregion Region Hovedstaden fusionie-
ren und kiinftig gemeinsam die Region @stdanmark bilden.

e  Mit einer Laufzeit vom 1. Dezember 2024 bis zum 30. November 2027 und einem Gesamtbudget von
2,8 Mio. Euro, wovon 1,8 Mio. Euro durch Interreg finanziert werden, ist NETE (NEtvark / Netzwerke
Transversal / Empowering) ein ehrgeiziges grenziiberschreitendes Projekt. Ziel ist es, die Zusammenarbeit
zwischen Didnemark und Deutschland zu stirken, insbesondere im Bereich der ehrenamtlichen Arbeit, zwi-
schen offentlichen Verwaltungen und durch konkrete Initiativen. Die Partnerschaft ist geographisch breit
angelegt und umfasst das gesamte Interreg-Programmgebiet im siidlichen und &stlichen Teil Schleswig-
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Holsteins sowie in Syddanmark und Sjelland. NETE wird somit eine verstirkte Zusammenarbeit zwischen
der Region Senderjylland-Schleswig und dem Fehmarnbeltgebiet unterstiitzen.



Drucksache 21/6400 -52- Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode

4.2 Obersorbisch in Sachsen
4.21 Artikel 6 — Information

Mit Kabinettsbeschluss vom 15. April 2025 wurde im Freistaat Sachsen die Leiterin des Geschéftsbereiches Kul-
tur und Tourismus zur Beauftragten der Staatsregierung fiir Angelegenheiten der Sorben benannt. Sie ist zusténdig
fiir die ressortiibergreifende Koordinierung in allen die Angelegenheiten der Sorben betreffenden Fragen inner-
halb der Staatsregierung. Eine interministerielle Arbeitsgruppe fiir Angelegenheiten der Sorben unter Leitung der
Beauftragten gewihrleistet den regelméBigen Austausch und die Koordinierung. Hier wird u. a. regelméBig zu
den in der Charta festgelegten Rechte und Pflichten informiert.

4.2.2 Artikel 8 — Bildung

Die bisher umgesetzten Mafinahmen im Bereich Bildung, insbesondere betreffend Artikel 8 Absatz 1 lit a) bis f)
sowie Artikel 8 Absatz 1 h) sowie Artikel 8 Absatz 2, wie sie in den vorherigen Sprachenberichten beschrieben
wurden, werden weiterhin umgesetzt. Daher wird an dieser Stelle iiber diese Mallnahmen nicht erneut berichtet.

4221 Artikel 8 Absatz 1 lit. g)
ii. Mafnahmen in der Praxis

e  Erginzend zu den Veroffentlichungen in Lehrbiichern stehen seit Beginn des Schuljahres 2025/2026 ergén-
zende Materialien zur Wissensvermittlung iiber die Sorben zur Verfiigung und konnen in der Lehrplanda-
tenbank abgerufen werden.

4.2.2.2 Artikel 8 Absatz 1 lit. i)
ili. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e Das Konzept 2plus, auf dessen Grundlage der sorbische Sprachunterricht erteilt wird, wurde evaluiert. Das
Ziel der Evaluation bestand darin, die Qualitit der Umsetzung des Konzeptes zu erfassen, zu analysieren und
zu bewerten sowie Schlussfolgerungen fiir die weitere Arbeit aller Beteiligten abzuleiten. Die Evaluation
umfasste Befragungen sowie Sprachkompetenztests.

e Mit der Durchfiihrung der Befragungen wurde die Universitdt Leipzig beauftragt. Der Ergebnisbericht kann
abgerufen werden unter https://www.schule.sachsen.de/download/24 05 22 Evaluation_SorbSchulen IN-
TERAKTIV.pdf

e Mit der Durchfithrung der Sprachkompetenztests wurde das Sorbische Institut Bautzen e. V. beauftragt. Die
Sprachkompetenztests dienen der Uberpriifung von Lernergebnissen und Leistungsstinden der Schiiler der
Klassenstufe 8 bei der Beherrschung der obersorbischen Sprache in Bezug auf die Kompetenzbereiche ver-
stehendes Horen und Lesen, Sprachreflexion, Schreiben und Sprechen. Fiir die Schulen werden im Ergebnis
der Sprachkompetenztests von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Sorbischen Institutes e. V. Einzel-
berichte erstellt. Diese umfassen Handlungsempfehlungen und konkrete Ubungstypologien fiir den Unter-
richt.

4.2.3 Artikel 9 — Justizbehorden
4.2.31 Artikel 9 Absatz 1 a) ii

i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e In § 184 Satz 2 Gerichtsverfassungsgesetz und § 9 des Gesetzes iiber die Sorben im Freistaat Sachsen ist das
Recht der Sorbinnen und Sorben verbiirgt, sich in ihren Heimatkreisen vor Gericht der sorbischen Sprache
bedienen zu diirfen, ohne dass ihnen dadurch Kostenbelastungen oder sonstige Nachteile entstehen. Dies
umfasst auch Antrige, Urkunden und Beweismittel in sorbischer Sprache.

ii. Maflnahmen in der Pracxis

e In der Praxis wird dieses Recht uneingeschrinkt gewéhrleistet. Sorbische Biirgerinnen und Biirger kdnnen
ihre Anliegen, Antrage, Urkunden und Beweismittel gleichermafen in sorbischer wie in deutscher Sprache
vorbringen. Im Bedarfsfall erfolgt die Inanspruchnahme von Ubersetzungsleistungen, wodurch den
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Betroffenen keine zusétzlichen Kosten entstehen. Probleme oder Einschriankungen bei der Verwendung der
sorbischen Sprache sind nicht bekannt.

iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e  Die Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstdndigenausschusses wurden zur Kenntnis ge-
nommen und gepriift. Konkrete MaBnahmen waren derzeit nicht zu veranlassen.

Fiir weitere Verpflichtungen aus Artikel 9 wird auf die Ausfithrungen unter 4.2.4.1 verwiesen.

424 Artikel 10 — Verwaltungsbehorden und staatliche Dienstleistungen

In Artikel 10 Absatz 1 bis 4 gibt es keine Verdnderungen zu den Ausfithrungen des vorherigen Berichtszyklus.

4241 Artikel 10 Absatz 5
i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Hier haben sich Anderungen ergeben durch das ,,Gesetz zur Anderung des Ehenamens- und des Geburtsna-
mensrechts und des Internationalen Namensrechts* vom 11. Juni 2024 (In Kraft getreten am 1. Mai 2025).
§ 1617f BGB lésst nun geschlechtsangepasste Namen nach der sorbischen Tradition zu (Vergleiche 3.1.2).

ii. Mafnahmen in der Praxis

¢ Die Standesdmter wurden vor dem Inkrafttreten der Gesetzesdnderung durch den Landesfachverband der
Standesbeamtinnen und Standesbeamten des Freistaates Sachsen e. V. zum neuen Namensrecht geschult.

iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e Damit wurden die langjihrigen Forderungen nach einer diesbeziiglichen Regelung der Namenswahl umge-
setzt. Die Regelungsliicke des Minderheiten-Namensédnderungsgesetzes ist damit geschlossen.

e Das Kommunalprogramm des Freistaates Sachsen / Sichsischen Staatsministerium des Innern fiir Zuwei-
sungen an alle (42) Kommunen des sorbischen Siedlungsgebietes fiir Mehraufwendungen im Zusammen-
hang mit der Umsetzung der Zweisprachigkeit wird fortgesetzt. Aktuell erhédlt jede dieser Kommunen jihr-
lich circa 5.000 Euro; zudem wird eine zentrale Servicestelle mit zwei festangestellten Mitarbeitenden mit
Standort Hoyerswerda jahrlich mit {iber 100.000 Euro gefordert, die die Kommunen bei der praktischen
Umsetzung der Zweisprachigkeit und bei der aktiven Pflege der sorbischen Sprache im 6ffentlichen Leben
sowie bei weiteren sorbisch-kulturellen Angelegenheiten unterstiitzt.

»  Im Ubrigen wird auf die Ausfithrungen im Siebten Sprachenbericht verwiesen.

425 Artikel 11 — Medien
4251 Artikel 11 Absatz 1 lit. b) ii
i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e  Laut dem Siebten Evaluationsbericht des Sachversténdigenausschusses hat der Freistaat Sachsen die vorge-
nannte Verpflichtung bereits erfiillt. Eine Anderung der Rechtslage ist nicht zu verzeichnen.

e Die Veranstaltung privater sorbischsprachiger Horfunkprogramme ist medienrechtlich grundsitzlich zulés-
sig und kann gegebenenfalls durch die Séchsische Landesmedienanstalt unter denselben Voraussetzungen
wie fiir deutschsprachige Angebote zugelassen werden.

ii. Mafnahmen in der Praxis

¢  Laut dem Siebten Evaluationsbericht des Sachvertséndigenausschusses hat der Freistaat Sachsen die vorge-
nannte Verpflichtung bereits erfiillt. Eine Anderung der Sachlage ist nicht zu verzeichnen.

¢ Rein sorbischsprachige Programme wurden von der Sdchsischen Landesmedienanstalt bislang nicht lizen-
ziert. Derzeit werden im Programm von Radio Zett Zittau (nichtkommerzieller Horfunkveranstalter) sor-
bsichsprachige Progamminhalte verbreitet. Zum einen wird die Podcastreihe ,,Sorbisches Fenster ausge-
strahlt, die jahrlich rund zehn Folgen umfasst. Einzelne Episoden werden auch im reguldren Programm
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iii.

gesendet. Dazu gehdrt unter anderem die Reihe ,,Sorbische Lesereise mit fiinf bis sechs Folgen pro Jahr, in
der sorbische Autorinnen und Autoren ihre Werke vorstellen. Teilweise werden die Episoden in sorbischer
Sprache produziert. Andere Podcasts der Reihe greifen Themen auf, die die Sorben in der Lausitz unmittelbar
oder mittelbar betreffen.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Hinsichtlich der Empfehlung des Ministerkomitees, weitere Maflnahmen zu ergreifen, um das Angebot an
Medien in Regional- oder Minderheitensprachen zu stirken, wird auf die Ausfithrungen im Siebten Spra-
chenbericht unter E.I1.6. verwiesen.

Beziiglich der programmlichen Angebote des 6ffentlich-rechtlichen Rundfunks ist auf die Ausfithrungen im
Zwischenbericht zum Siebten Sprachenbericht unter D.II.1. zu verweisen. Dariiber hinaus stehen im Horfunk
das Horfunkprogramm des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) ,,MDR Sachsen* aus dem Studio Baut-
zen/Budysin in obersorbischer Sprache und das Hérfunkprogramm des RBB in niedersorbischer Sprache aus
dem Studio Cottbus/Chosebuz zur Verfiigung. Insofern sendet ,,MDR Sachsen- Serbski rozhtés* wochent-
lich insgesamt 25,5 Stunden in obersorbischer Sprache aus dem Regionalstudio Bautzen/Budysin. Eine ei-
gene Jugendsendung in der Muttersprache fiir eine Volksgruppe dieser Grofe ist europaweit einmalig. In der
App ,,MDR Serbja‘“ werden alle sorbischsprachigen Angebote des MDR fiir die mobile Nutzung gebiindelt.
Dasselbe gilt fiir den RBB und seine App ,,rbb serbski®. Tagesaktuelles und Interessantes wird vom MDR
taglich auch iiber eigene sorbische Facebook- und bzw. oder Instagram-Angebote mit der sorbischen Com-
munity geteilt.

Dem Rundfunkrat des MDR gehort seit Anfang Dezember 2021 ein Angehdriger des sorbischen Volkes an.
Die Séchsische Staatsregierung hat sich im Rahmen der Verhandlungen zur Novellierung des MDR-Staats-
vertrages mit Erfolg dafiir eingesetzt, dass Sachsen einen Sitz im MDR Rundfunkrat fiir die Interessenver-
tretung der Sorben nach § 5 des Sdchsischen Sorbengesetzes erhilt.

Erginzend sei erwéhnt, dass durch die Sachsische Landesmedienanstalt im Rahmen der ergénzenden kultu-
rellen Filmforderung in den letzten Jahren ebenfalls Projekte, die sich mit der Lebensrealitit der Sorben
beschiéftigen, gefordert worden sind. Die Filme sind teilweise in sorbischer Sprache, werden dann deutsch
untertitelt. Fiir die letzten Jahre betrifft das die Filme von Julius Giinzel und Maja Nagel ,,winterlieb — liba-
wka®, ,,blaubeeren — cerne jogody* und ,,kohle — wuhlo®. Aktuell liegt ein Antrag fiir einen weiteren Film
vor, der ebenfalls die Bedrohung der sorbischen Lebensrdume durch den Kohleabbau in den Blick nimmt.

4252 Artikel 11 Absatz 1 lit. c) ii

i

ii.

iii.

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Hinsichtlich der Veranstaltung privater sorbischsprachiger Fernsehprogramme ist auf die Ausfithrungen un-
ter 4.2.6.1.1. zu verweisen.

Malfinahmen in der Praxis

Rein sorbischsprachige Programme wurden von der Siachsischen Landesmedienanstalt bislang nicht lizen-
ziert. Derzeit werden im Programm der Lausitzwelle (SGS Rundfunkgesellschat mbH, Hoyerswerda) die
wochentlichen ,,Kommentiert“-Sendungen im Fernsehprogramm in unregelméfigen Abstinden auch in sor-
bischer Sprache gesendet. Zudem wird in der Sendung ,,Kulturfenster auch iiber sorbische Kiinstler und
Kulturveranstaltungen berichtet. Dariiber hinaus sind regelméfig Themen, welche mit der sorbischen Min-
derheit in der Lausitz in Zusammenhang stehen, Bestandteil der Berichterstattung.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Hinsichtlich der Empfehlung des Sachverstindigenausschusses, das Angebot an Fernsehprogrammen in
obersorbischer Sprache, insbesondere in Bezug auf Haufigkeit und Dauer zu erhdhen, ist auf die Ausfiihrun-
gen im Zwischenbericht zum Siebten Sprachenbericht unter D.II.1. zu verweisen.

Dartiber hinaus ist zu betonen, dass private sorbischsprachige Programme auch im Hinblick auf ihre Finan-
zierung denselben MalB3gaben unterliegen wie private deutschsprachige Programme. Das bedeutet vor allem,
dass eine Finanzierung der Programmerstellung aus Mitteln des Rundfunkbeitrags ausgeschlossen ist. Im
Rahmen der Lokaljournalismusforderung aus Haushaltsmitteln des Freistaats Sachsen ist eine Forderung
auch sorbischsprachiger Projekte mdglich. Diesbeziigliche Antrage hat es im Forderzeitraum 2023/2024 in
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keinem Forderbereich gegeben. Bislang liegt auch fiir den Forderzeitraum 2025/2026 kein solcher Antrag
vor. Ebenso ist grundsétzlich eine Férderung von sorbischsprachigen Projekten im Rahmen der Forderung
nichtkommerzieller Lokalrundfunkveranstalter durch die Séchsische Landesmedienanstalt denkbar. Fiir die-
sen Bereich sind bisher keine gesonderten FordermaB3nahmen vorgesehen worden.

e Dariiber hinaus ist hervorzuheben, dass gemif § 29 Absatz 1 des Sichsischen Privatrundfunkgesetzes auch
ein Mitglied der sorbischen Verbiande der Versammlung der Séchsischen Landesmedienanstalt angehort.
Dieses zentrale Aufsichtsgremium nimmt maf3geblichen Einfluss auf die vielfdltige Gestaltung des privaten
Rundfunks im Freistaat Sachsen.

4.25.3 Artikel 11 Absatz 1 lit. d) bis f)

Es gibt zu Artikel 11 Absatz 1 lit. d), e) i und f) ii keine Verdnderungen zu den Ausfithrungen des vorherigen
Berichtszyklus.

4254 Artikel 11 Absatz 2

i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Laut dem Siebten Evaluationsbericht des Sachvertséndigenausschusses hat der Freistaat Sachsen die vorge-
nannte Verpflichtung bereits erfiillt. Eine Anderung der Rechtslage ist nicht zu verzeichnen.

e Fiir etwaige Programme in obersorbischer Sprache aus Nachbarldndern gelten dieselben Regeln der Weiter-
verbreitung wie fiir alle Programme aus Nachbarlédndern.

ii. Mafnahmen in der Praxis

e  Laut dem Siebten Evaluationsbericht des Sachvertséndigenausschusses hat der Freistaat Sachsen die vorge-
nannte Verpflichtung bereits erfiillt. Eine Anderung der Sachlage ist nicht zu verzeichnen.

e Der Séchsischen Landesmedienanstalt sind vorgenannte Programme nicht bekannt, insofern besteht auch
nicht die Besorgnis von Verbreitungs- oder Weiterverbreitungshindernissen. Wenn solche bekannt wiirden,
konnte die Sachsische Landesmedienanstalt im Rahmen ihrer gesetzlichen Befugnisse titig werden.

4.2.6 Artikel 12 — Kulturelle Aktivitaten und Einrichtungen

Es gibt keine Verdnderungen zu den Ausfithrungen des vorherigen Berichtszyklus. Es wird auf die entsprechenden

Abschnitte im Siebten Staatenbericht verweisen.

4.2.7 Artikel 13 — Wirtschafts- und Gesellschaftsleben

Es gibt keine Verdnderungen zu den Ausfithrungen des vorherigen Berichtszyklus. Es wird auf die entsprechenden
Abschnitte im Siebten Staatenbericht verweisen.
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4.3 Niedersorbisch in Brandenburg
4.3.1 Artikel 6 — Information

Die in den vorherigen Berichtszyklen genannten Maflnahmen werden weiterhin umgesetzt. Der im Juni 2024

vorgelegte Zweite Bericht der Landesregierung zur Lage des sorbischen/wendischen Volkes im Land Branden-

burg stellt die Sprachencharta ausfiihrlich vor. Zudem wurde im Rahmen der Debatte um die Ubernahme von

neuen Verpflichtungen umfangreich iiber die Sprachencharta berichtet.

4.3.2 Artikel 7 — Ziele und Grundsitze

4.3.21 Artikel 7 Absatz 1 lit. a)

i. Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Die von Dezember 2024 bis Januar 2026 bestehende SPD-BSW-Regierung erwéhnte in ihrem Koalitions-
vertrag das sorbische/wendische Volk als Teil der lebendigen Kultur des Landes.

ii. Mafnahmen in der Praxis

e Die in den vorherigen Berichtszyklen genannten Maflnahmen werden weiterhin umgesetzt.

4.3.2.2 Artikel 7 Absatz 1 lit. b)
ii. Mafnahmen in der Praxis

¢ Die finale Festlegung des sorbischen/wendischen Siedlungsgebietes ist nach wie vor offen. Im Jahr 2023 gab
es zwar einige Entscheidungen des Verwaltungsgerichts Cottbus/Chdsebuz, zu denen der Rat fiir Angele-
genheiten der Sorben/Wenden und das Ministerium fiir Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes
jedoch Antrige auf Zulassung einer Berufung gestellt haben.

4.3.2.3 Artikel 7 Absatz 1 lit. c)

i. Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Die von Dezember 2024 bis Januar 2026 bestehende SPD-BSW-Regierung hatte sich in ihrem Koalitions-
vertrag verpflichtet, die sorbische/wendische Kultur zu férdern und intensiv am Erhalt der niedersorbischen
Sprache zu arbeiten.

ii. Mafnahmen in der Praxis

¢ Im Rahmen des § 17 Nummer 31 des Investitionsgesetzes Kohleregion (InvKG) setzt die Abteilung Regio-
nalentwicklung und Minderheitenschutz des Sorbischen Instituts das Pilotprojekt Masterplan zur Revitali-
sierung der niedersorbischen Sprache um, in deren Zusammenhang im Jahr 2025 eine aus zivilgesellschaft-
lichen Akteurinnen und Akteuren bestehende Steuerungsgruppe sowie ein aus Vertreterinnen und Vertretern
aus Gremien und Ministerien bestehender Beirat die Arbeit aufgenommen haben.

4.3.2.4 Artikel 7 Absatz 1 lit. d)
ii. Mafnahmen in der Praxis

e Die in den vorherigen Berichtszyklen genannten Mafinahmen werden weiterhin umgesetzt.

4.3.2.5 Artikel 7 Absatz 1 lit. e)
ii. Mafnahmen in der Praxis

e Neben den in den vorherigen Berichtszyklen genannten Mainahmen hat sich im Jahr 2025 ein regelmaBiges
Austauschformat zwischen dem Landesbeauftragten fiir Angelegenheiten der Sorben/Wenden des Landes
Brandenburg und der auf die neu geschaffene Position einer Beauftragten der Siachsischen Staatsregierung
fiir Angelegenheiten der Sorben berufenen Person etabliert.
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4.3.2.6 Artikel 7 Absatz 1 lit. f)
ii. Mafinahmen in der Praxis

e Die in den vorherigen Berichtszyklen genannten Mafinahmen werden weiterhin umgesetzt.

4.3.2.7 Artikel 7 Absatz 1 lit. g)
ii. Mafnahmen in der Praxis

e Die in den vorherigen Berichtszyklen genannten Maflnahmen werden weiterhin umgesetzt.

4.3.2.8 Artikel 7 Absatz 1 lit. h)
ii. Mafnahmen in der Praxis

¢ Das Land Brandenburg bereitet gegenwirtig gemeinsam mit der Brandenburgischen Technischen Universi-
tit Cottbus ein Studium des Faches Sorbisch/Wendisch im Rahmen des Studienganges Lehramt Primarstufe
am Universitdtsstandort Senftenberg/Zty Komorow vor. Die Ausbildung von Sorabistinnen und Sorabisten
sowie Lehrkriften filir die weiterfithrenden Schulen wird weiterhin an der Universitét Leipzig stattfinden und
durch das Land Brandenburg mit zwei halben Stellen fiir die niedersorbische Sprache unterstiitzt.

4.3.29 Artikel 7 Absatz 1 lit. i)

ii. Mafinahmen in der Praxis

e Die in den vorherigen Berichtszyklen genannten Mafinahmen werden weiterhin umgesetzt.

4.3.2.10 Artikel 7 Absatz 2

i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Im Landesrecht gibt es weiterhin keine diskriminierenden Vorschriften im Sinne von Artikel 7 Absatz 2 der
Sprachencharta.

4.3.2.11 Artikel 7 Absatz 3

ii. Mafnahmen in der Praxis

e Die in den vorherigen Berichtszyklen genannten Maflnahmen werden weiterhin umgesetzt. Die Mehrspra-
chigkeitkonzeption des Ministeriums fiir Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg (Mehrspra-
chigkeitskonzept. Bestandsaufnahme und strategische Weiterentwicklung der Sprachenvielfalt im Bildungs-
system im Land Brandenburg) stellt Niedersorbisch als Teil des kulturellen Erbes und der sprachlichen Viel-
falt des Landes vor.

4.3.2.12 Artikel 7 Absatz 4

ii. Mafnahmen in der Praxis

e Die in den vorherigen Berichtszyklen genannten Mafinahmen werden weiterhin umgesetzt.

43.3 Artikel 8 — Bildung
4.3.3.1  Artikel 8 Absatz 1 lit. a) iv
i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

¢  Die,Richtlinie des Ministeriums fiir Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg zur Férderung von
Kindertagesstétten mit sorbischen/wendischen Bildungsangeboten (RL SorbenWenden Kita 2026-2028)
wurde tiberarbeitet. Mit der neuen Fassung vom 24. September 2025 ist der Forderzeitraum von einem auf
drei Jahre ausgedehnt.
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ii. Mafnahmen in der Praxis

e Die in den bisherigen Berichtszyklen genannten Mafinahmen werden weiterhin umgesetzt. Mit der tiberar-
beiteten Richtlinie zum Landesprogramm zur Férderung von Kindertagesstitten mit sorbischen/wendischen
Bildungsangeboten soll die Integration der sorbischen/wendischen Sprache in den Alltag der Kinder gestérkt
und die Ausbildung und Qualifizierung von Fachkréften im Bereich der sorbischen/wendischen Sprachfor-
derung gezielt unterstiitzt werden — und zugleich biirokratieirmer gestaltet werden.

e Das Programm zur Férderung niedersorbischer Sprachlernangebote ist ausgebaut worden, um Erzieherinnen
und Erzieher die Teilnahme an Sprachkursen zu ermdglichen, um so die sorbischen/wendischen Bildungs-
angebote nachhaltig zu sichern und zu erweitern.

4.3.3.2 Artikel 8 Absatz 1 lit. b) iv

ii. Mafnahmen in der Praxis

¢ Die in den bisherigen Berichtszyklen genannten Malnahmen werden weiterhin umgesetzt.

4.3.3.3 Artikel 8 Absatz 1 lit. c) iv
ii. Maflnahmen in der Praxis

¢ Die in den bisherigen Berichtszyklen genannten Malnahmen werden weiterhin umgesetzt.

4.3.3.4 Artikel 8 Absatz 1 lit. e) iii
ii. Mafnahmen in der Praxis

e Die in den bisherigen Berichtszyklen genannten Maflnahmen werden weiterhin umgesetzt.

. Gegenwartig bereitet die Brandenburgische Technische Universitit Cottbus die Integration des Studienfa-
ches Sorbisch/Wendisch in den Studiengang ,,Lehramt Primarstufe* am Standort Senftenberg/Zty Komorow
zum Wintersemester 2026/27 vor, um so die Attraktivitidt der Ausbildung von Grundschullehrkréiften fiir
Sorbisch/Wendisch fiir die Klassen 1 bis 6 — in Ergénzung der Lehrkrifteausbildung an der Universitét
Leipzig — zu erhohen.

4.3.3.5 Artikel 8 Absatz 1 lit. f) iii

i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Die in den bisherigen Berichtszyklen genannten Maflnahmen werden weiterhin umgesetzt.

4.3.3.6 Artikel 8 Absatz 1 lit. g)
ii. Mafnahmen in der Praxis

e Die in den bisherigen Berichtszyklen genannten Malnahmen werden weiterhin umgesetzt.

4.3.3.7 Artikel 8 Absatz 1 lit. h)
i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Die in den bisherigen Berichtszyklen genannten Malnahmen werden weiterhin umgesetzt.

iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

*  Das Land Brandenburg betreibt Programme zur Nachqualifizierung (Intensivsprachkurse, Erweiterungsstu-
dium u. A.) vorhandenen Personals und bietet interessierten Lehrkréften und sonstigem padagogischem Per-
sonal WeiterbildungsmafBnahmen an.

e Weiterhin befordert das Land iiber Stipendienangebote und zielgruppenspezifische Werbemallnahmen die
Anwerbung neuer Lehrkréfte bzw. fordert die Gewinnung von Studierenden eines Lehramts Sorbisch/Wen-
disch zur Beschéftigung an Schulen im angestammten Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden, um die ausrei-
chende Anzahl an Lehrkriften fiir den Unterricht Sorbisch/Wendisch kiinftig abzusichern. Insbesondere zie-
len Werbeaktivititen auf die Absolventinnen und Absolventen des Niedersorbischen Gymnasiums
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Cottbus/Dolnoserbski gymnazium Chosebuz. So beteiligt sich das Staatliche Schulamt an der jahrlichen Bil-
dungsmesse des Gymnasiums. Der Landkreis Spree-Neifle/Wokrejs Sprjewja-Nysa und die kreisfreie Stadt
Cottbus/Chosebuz loben Stipendien fiir Lehramtsstudierende mit der Fachrichtung Sorbisch/Wendisch aus,
um eine entsprechende Studienwahl und damit die Lehrkrédftegewinnung zu unterstiitzen.

AuBerdem findet am Niedersorbischen Gymnasium Cottbus/Dolnoserbski gymnazium Choésebuz der Semi-
narkurs ,,Pddagogik® statt, um Interesse fiir die Lehramtsausbildung zu wecken.

4.3.3.8 Artikel 8 Absatz 1 lit. i)

ii.

Malfinahmen in der Praxis

RegelmiBig finden schuliibergreifende Fachkonferenzen der Sorbisch/Wendisch- und WITAJ-Lehrkrifte
unter Beteiligung der fiir Sorbisch/Wendisch zustindigen Fachaufsicht des Staatlichen Schulamtes Cott-
bus/Chosebuz statt.

Zwischen dem Rat fiir Angelegenheiten der Sorben/Wenden beim Landtag Brandenburg, dem Ministerium
fiir Bildung, Jugend und Sport sowie dem Staatlichen Schulamt Cottbus/Chésebuz finden regelméfig Moni-
toring-Gespréche statt.

4.3.4 Artikel 9 — Justizbehorden
4.3.41 Artikel 9 Absatz 1 a) ii

ii.

iii.

Maflnahmen in der Praxis

Das Recht der sorbischen/wendischen Minderheit zum Gebrauch ihrer Sprache bei Behérden und Gerichten
ist in Artikel 25 der Landesverfassung Brandenburgs sowie in § 8 des Gesetzes iiber die Ausgestaltung der
Rechte der Sorben/Wenden im Land Brandenburg (Sorben/Wenden-Gesetz) und in § 184 Satz 2 des Ge-
richtsverfassungsgesetzes verankert. Das heiB3t, dass miindliche und schriftliche Antrége bei den Gerichten
in dem angestammten Siedlungsgebiet in niedersorbischer Sprache gestellt werden konnen. Eventuelle Uber-
setzungs- und Dolmetscherkosten diirfen den Antragstellern nicht in Rechnung gestellt werden. Entspre-
chende Erlasse sind dem Geschiftsbereich zur Sensibilisierung iibermittelt worden (siehe Erlasse Ref. 1.3
vom 8. Juni 2018 und 17. Mai 2024, Az: 2000-E1.009/02).

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Soweit der Beratende Ausschuss in seinem Bericht vom 11. Juli 2022 beanstandet, dass in Artikel 8 des
Sorben/Wenden-Gesetzes nicht auf Gerichte Bezug genommen werde, wird auf die Ausfithrungen unter i.
verwiesen.

Zu der Empfehlung des Beratenden Ausschusses in seinem Bericht vom 11. Juli 2022, MaBnahmen zur For-
derung der Verwendung der niedersorbischen Sprache in der Praxis vor Gericht zu ergreifen, ist anzumerken:
Es sind keine Maflnahmen bekannt, die die Verwendung der niedersorbischen Sprache vor Gericht férdern,
abgesehen von der Auslage des Flyers ,,Sorbische/wendische Rechte im Land Brandenburg — Serbske pSawa
w kraju Bramborska“, die zum Gebrauch der niedersorbischen Sprache ermutigen.

4.3.4.2 Artikel 9 Absatz 1 a) iii

ii.

iii.

Malfinahmen in der Praxis

Die in den bisherigen Berichtszyklen genannten MaBnahmen werden weiterhin umgesetzt.

Die Ausfithrungen zu Artikel 9 Absatz 1 a) ii gelten entsprechend.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Die Ausfithrungen zu Artikel 9 Absatz 1 a) ii gelten entsprechend.

4.3.4.3 Artikel 9 Absatz 1 b) iii

ii.

Malfinahmen in der Praxis

Die in den bisherigen Berichtszyklen genannten Maflnahmen werden weiterhin umgesetzt.



Drucksache 21/6400 - 60 — Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode

e Die Ausfiihrungen zu Artikel 9 Absatz 1 a) ii gelten entsprechend.

ili. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

¢ Die Ausfiihrungen zu Artikel 9 Absatz 1 a) ii gelten entsprechend.

4.3.44 Artikel 9 Absatz 1 c) iii
ii. Mafnahmen in der Praxis

e Die in den bisherigen Berichtszyklen genannten Maflnahmen werden weiterhin umgesetzt.

¢ Die Ausfiihrungen zu Artikel 9 Absatz 1 a) ii gelten entsprechend.

iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e Die Ausfiihrungen zu Artikel 9 Absatz 1 a) ii gelten entsprechend.

4.3.45 Artikel 9 Absatz 2 a)
ii. Mafnahmen in der Praxis

e Die in den bisherigen Berichtszyklen genannten Malnahmen werden weiterhin umgesetzt.

4.3.5 Artikel 10 — Verwaltungsbehorden und staatliche Dienstleistungen
4.3.51 Artikel 10 Absatz 1 lit. a) iv
ii. Mafnahmen in der Praxis

e Die in den bisherigen Berichtszyklen genannten Maflnahmen werden weiterhin umgesetzt.

4.3.5.2 Artikel 10 Absatz 1 lit. a) v
ii. Mafnahmen in der Praxis

e Die in den bisherigen Berichtszyklen genannten Maflnahmen werden weiterhin umgesetzt.

4.3.5.3 Artikel 10 Absatz 2 lit. b)

ii. Mafnahmen in der Praxis

e In Fortfithrung der Malnahmen aus dem bisherigen Berichtszeitraum besteht seit Juli 2025 die Mdglichkeit,
ausgewihlte Verwaltungsleistungen auf dem zentralen Landesserviceportal service.brandenburg.de auch in
niedersorbischer Sprache zu nutzen. Dazu zdhlen die am haufigsten nachgefragten Leistungen wie z. B.
Forderung ehrenamtlicher Tétigkeit, Hilfe zur Pflege, Fahrerlaubnis oder Gewerbemeldungen. Die Umset-
zung erfolgt im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes (OZG). Das hierfiir genutzte Redaktionssystem ,,Biir-
ger- und Unternehmensservice Brandenburg (BUS-BB)* wurde entsprechend erweitert.

4.3.54 Artikel 10 Absatz 2 lit. g)
i. Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Der Landkreis Dahme-Spree/Wokrejs Dubja-Blota verwendet seinen zweisprachigen Kreisnamen gleichbe-
rechtigt in der nicht-amtlichen Kommunikation.

e Das Ministerium fiir Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg hat seine ,,Hinweise zur
wegweisenden Beschilderung des Radverkehrs grundlegend iiberarbeitet, die eine Hilfestellung bei der Pla-
nung, Installation und Pflege einer einheitlichen Radverkehrswegweisung im Land Brandenburg darstellen.
Neu aufgenommen ist darin ein Abschnitt zur zweisprachigen Beschriftung, der auf die Notwendigkeit der
Verwendung der amtlichen zweisprachigen Ortsbezeichnungen im Siedlungsgebiet und auf die Gleichran-
gigkeit der deutschen und niedersorbischen Sprache im Schriftbild verweist.
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ii. Mafnahmen in der Praxis

e Die in den bisherigen Berichtszyklen genannten Maflnahmen werden weiterhin umgesetzt.

4.3.5.5 Artikel 10 Absatz 3 lit. b)
ii. Mafnahmen in der Praxis

e Die in den bisherigen Berichtszyklen genannten Malnahmen werden weiterhin umgesetzt.

4.3.5.6 Artikel 10 Absatz 3 lit. c)
ii. Mafnahmen in der Praxis

e Die in den bisherigen Berichtszyklen genannten Maflnahmen werden weiterhin umgesetzt.

4.3.5.7 Artikel 10 Absatz 4 lit. a)
ii. Mafnahmen in der Praxis

e Die in den bisherigen Berichtszyklen genannten Maflnahmen werden weiterhin umgesetzt.

4.3.5.8 Artikel 10 Absatz 5
i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Vergleiche die Ausfiihrungen zum geénderten Namensrecht unter 3.1.2.

4.3.6 Artikel 11 — Medien
4.3.6.1 Artikel 11 Absatz 1 lit. b) ii
ii. Mafnahmen in der Praxis

e Die in den bisherigen Berichtszyklen genannten Maflnahmen werden weiterhin umgesetzt.
4.3.6.2 Artikel 11 Absatz 1 lit. c) ii

ii. Mafnahmen in der Praxis

e Die in den bisherigen Berichtszyklen genannten Maflnahmen werden weiterhin umgesetzt.

4.3.6.3 Artikel 11 Absatz 1 lit. d)
ii. Mafnahmen in der Praxis

e Zukiinftig sollen alle niedersorbischen Inhalte auf einer Plattform gebiindelt werden.

e Der rbb entwickelte 2025 das Interviewformat ,.f.uzyca im Gespriach®, das fiirs Web konzipiert wurde aber
auch im Radio ausgestrahlt wird. Ziel des Formats ist es, Stimmen und Erinnerungen bedeutender Zeitzeu-
ginnen und Zeitzeugen zu bewahren.

e In Fortfilhrung der Mafinahmen aus dem bisherigen Berichtszeitraum ist liber die Stirkung des sorbisch-
deutschen Filmnetzwerks ,,Luzycafilm* durch Strukturwandelmittel in Hohe von rund 420.000 Euro bis zum
Jahr 2031 zu berichten, dass sorbisch-deutsche Filmschaffende aus der Lausitz unterstiitzt und eine leistungs-
starke mittelstindige Filmwirtschaft aufbauen wird.

e Alle Forderungen iiber das Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH im Bereich Entwicklung, Produktion,
Vertrieb und Abspiel von Kino-, TV- und Serienformaten sowie Games und weitere interaktive audiovisuelle
Medien richten sich auch an niedersorbische Produktionen.

4.3.6.4 Artikel 11 Absatz 1 lit. e) i
ii. Maflnahmen in der Pracxis

e Die in den bisherigen Berichtszyklen genannten Maflnahmen werden weiterhin umgesetzt.
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4.3.6.5 Artikel 11 Absatz 2
ii. Mafnahmen in der Praxis

e Der rbb iibernimmt Sendungen des MDR in obersorbischer Sprache in sein Programm.

4.3.7 Artikel 12 — Kulturelle Aktivitaten und Einrichtungen
4.3.71 Artikel 12 Absatz 1 lit. a)
ii. Mafnahmen in der Praxis

e Die in den bisherigen Berichtszyklen genannten Maflnahmen werden weiterhin umgesetzt.

4.3.7.2 Artikel 12 Absatz 1 lit. b)
i. Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Die in den bisherigen Berichtszyklen genannten Maflnahmen werden weiterhin umgesetzt.

4.3.7.3 Artikel 12 Absatz 1 lit. c)
ii. Mafnahmen in der Praxis

e Hier gibt es keine Verdnderungen zu im Vergleich zum vorherigen Berichtszeitraum.

4.3.7.4 Artikel 12 Absatz 1 lit. d)
ii. Mafnahmen in der Praxis

e In Fortfiihrung der MaBnahmen aus dem bisherigen Berichtszeitraum ist hier vor allem die explizite Ermu-
tigung flir sorbische/wendische Akteurinnen und Akteure zu nennen, sich im Projektfonds Kulturplan Lau-
sitz um Projektmittel zu bewerben. Die Ausschreibung dazu wurde auch auf Niedersorbisch veroffentlicht.

4.3.7.5 Artikel 12 Absatz 1 lit. e)
ii. Mafnahmen in der Praxis

e In Fortfithrung der MaBBnahmen aus dem bisherigen Berichtszeitraum ist hier vor allem das iiber Struktur-
wandelmittel geforderte immersive Sprachlernprojekt ,,Zorja* zu nennen, dessen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer insbesondere Arbeits- bzw. Einsatzmoglichkeiten in sorbischen/wendischen Einrichtungen und Gre-
mien finden.

4.3.7.6 Artikel 12 Absatz 1 lit. f)
ii. Mafnahmen in der Praxis

e In Fortfiihrung der Mafinahmen aus dem bisherigen Berichtszeitraum ist die Domowina e. V. in der Werk-
statt 5 ,,Kunst, Kreativwirtschaft, Tourismus und Marketing* vertreten und somit Teil des zentralen Beteili-
gungsverfahren im Strukturwandel der brandenburgischen Lausitz.

4.3.7.7 Artikel 12 Absatz 1 lit. g)
ii. Mafnahmen in der Praxis

e Hier gibt es keine Verdnderungen im Vergleich zum vorherigen Berichtszyklus.

4.3.7.8 Artikel 12 Absatz 1 lit. h)
ii. Mafnahmen in der Praxis

e Hier gibt es keine Verdnderungen im Vergleich zum vorherigen Berichtszyklus.
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4.3.7.9 Artikel 12 Absatz 2

ii.

Maflnahmen in der Praxis

Hier gibt es keine Verdnderungen im Vergleich zum vorherigen Berichtszyklus.

4.3.7.10 Artikel 12 Absatz 3

ii.

Mafinahmen in der Praxis

Hier gibt es keine Verdanderungen im Vergleich zum vorherigen Berichtszyklus.

4.3.8 Artikel 13 — Wirtschafts- und Gesellschaftsleben
4.3.8.1 Artikel 13 Absatz 1 lit. a)

ii.

Malfinahmen in der Praxis

Hier gibt es keine Verdnderungen im Vergleich zum vorherigen Berichtszyklus.

4.3.8.2 Artikel 13 Absatz 1 lit. c)

ii.

Malfinahmen in der Praxis

Hier gibt es keine Verdnderungen im Vergleich zum vorherigen Berichtszyklus.

4.3.8.3 Artikel 13 Absatz 1 lit. d)

ii.

Maflnahmen in der Praxis

Die in den bisherigen Berichtszyklen genannten Maflnahmen werden weiterhin umgesetzt.

Im Rahmen des Strukturwandels wurde die Imagekampagne ,,Die Lausitz. Krasse Gegend* in enger Abstim-
mung mit der Domowina e.V. ins Niedersorbische iibertragen (,,Luzyca. Wjelicna krajina.*) und trigt so zur
Sichtbarkeit des Sorbischen/Wendischen im Strukturwandelprozess bei.

Zudem wurde am 11. November 2025 erstmal der Sorbische Wirtschaftspreis der Domowina verliechen, um
Unternehmen und Dienstleister fiir ihr herausgehobenes Engagement fiir den Erhalt und die Sichtbarkeit der
(nieder-)sorbischen Sprache auszuzeichnen. Der Dorfladen ,,Konsum JanSojce* in Jinschwalde/ Jan$ojce ist
einer der Preistrager in der Niederlausitz.

Zur Forderperiode 2021-2027 des Europédischen Fonds fiir regionale Entwicklung/Just-Transition-Fonds
(EFRE/JTF) hat das Ministerium fiir Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz des Landes Brandenburg
einen Informationsflyer auf Niedersorbisch erstellt. Zudem plant das MWAEK fiir 2026 die EFRE-/JTF-
Website mit niedersorbischen Erlduterungen zu erweitern.
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4.4 Nordfriesisch in Schleswig-Holstein
4.4.1 Artikel 6 — Information

Das Land Schleswig-Holstein verweist auf den Abschnitt 4.1.1.

4.4.2 Artikel 7 — Ziele und Grundsitze
44.21 Artikel 7 Absatz 1 lit. a)
i. Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Verfassung des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung vom 02. Dezember 2014 (GVOBI. Schl.-H.
S. 344), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 22.10.2024, GVOBI. Schl.-H. S. 749)

e Kreisordnung fiir Schleswig-Holstein (Kreisordnung — KrO) in der Fassung vom 28. Februar 2003
(GVOBL. S. 94), zuletzt gedndert durch Artikel 6 Ges. v. 05.02.2025, GVOBL. 2025 Nr. 27

e Amtsordnung fiir Schleswig-Holstein (Amtsordnung — AO) in der Fassung vom 28. Februar 2003
(GVOBIL. 2003, S. 112), zuletzt gedndert durch Artikel 3 Ges. v. 05.02.2025, GVOBIL. 2025 Nr. 27

e Gemeindeordnung fiir Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung — GO) In der Fassung vom 28. Februar 2003
(GVOBL. S. 57), zuletzt gedndert durch Artikel 5 Ges. v. 05.02.2025, GVOBL. 2025 Nr. 27

e Gesetz liber die Beauftragte oder den Beauftragten fiir Fliichtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen vom
28. Oktober 1998 (GVOBI. 1998, S. 320), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 26.01.2024, GVOBI. S. 78

¢ Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (Schulgesetz — SchulG) in der Fassung vom 24. Januar 2007
(GVOBI. Schl.-H. S. 39, ber. S. 276), zuletzt gedndert durch Artikel 6 Ges. v. 29.01.2025, GVOBL. 2025
Nr. 17

e Friesisch an Schulen im Kreis Nordfriesland und auf Helgoland, Erlass des Ministeriums fiir Allgemeine
und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur vom 1. August 2023 - 111 38 (NBl. MBWFK.
Schl.-H. 2023 S. 312-313) ,,Friesisch an Schulen im Kreis Nordfriesland und auf Helgoland*

e Lehrkriftebildungsgesetz Schleswig-Holstein (LehrBG) vom 15. Juli 2014 (GVOBI. 2014, 134), zuletzt
gedndert durch Artikel 7 Ges. v. 29.01.2025, GVOBI. Schl.-H. 2025 Nr.17)

e Landesverordnung iiber die Ordnung des Vorbereitungsdienstes und die Staatspriifungen der Lehrkrafte
(Ausbildungs- und Priifungsverordnung Lehrkrifte — APVO Lehrkrifte) vom 9. Dezember 2023 (GVOBL
S. 14)

e Gesetz zur Forderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege
(Kindertagesforderungsgesetz - KiTaG) vom 12. Dezember 2019 verkiindet als Artikel 1 des Gesetzes zur
Starkung der Qualitét in der Kindertagesbetreuung und zur finanziellen Entlastung von Familien und
Kommunen (KiTa-Reform-Gesetz) vom 12. Dezember 2019 (GVOBI. S. 759), in Kraft gemil3 Artikel 7
Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (GVOBL. S. 759), gedndert durch Artikel 25 Nr. 1
des Gesetzes vom 8. Mai 2020 (GVOBL. S. 220), am 1. Januar 2021; zuletzt gedndert durch Gesetz vom
13.12.2024, GVOBL. S. 963

¢ Richtlinie des Landes Schleswig-Holstein zur Forderung von Regional- und Minderheitensprachen in
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege des Ministeriums fiir Soziales, Jugend, Familie, Senioren,
Integration und Gleichstellung vom 14. Dezember 2022, Amtsbl. Schl.-H. 2023, S. 184 - Geltungsdauer
01.01.2023 - 31.12.2026

e Gesetz zum Neunten Staatsvertrag zur Anderung medienrechtlicher Vorschriften in Hamburg und
Schleswig-Holstein (Neunter Mediendnderungsstaatsvertrag HSH — 9. MAStV HSH) vom 29. Mérz 2022,
GVOBI,, S. 320

e Allgemeines Verwaltungsgesetz fiir das Land Schleswig-Holstein (Landesverwaltungsgesetz — LVwQ) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 1992 (GVOBI. S. 243, 534), zuletzt gedndert durch Gesetz
zuletzt gedndert durch Gesetz vom 26.03.2025, GVOBI. 2025 Nr. 51

e Radverkehrswegweisung in Schleswig-Holstein, Bekanntmachung des Ministeriums fiir Wirtschaft,
Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus vom 30. Mai 2023 — VII 339

*  Gesetz fir die Bibliotheken in Schleswig-Holstein (Bibliotheksgesetz — BiblG) verkiindet als Artikel 1 des
Gesetzes fiir die Bibliotheken in Schleswig-Holstein und zur Anderung des Landespressegesetzes vom
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ii.

30. August 2016 (GVOBIL. S. 791), zuletzt gedndert durch Artikel 63 LVO vom 27.10.2023, GVOBL.
S.514

Gesetz iiber die Landesplanung (Landesplanungsgesetz — LaplaG) in der Fassung vom 27. Januar 2014,
GVOBL. S.8, zuletzt gedndert durch Gesetz vom 24.05.2024, GVOBI. S. 405

Gesetz des Landes Schleswig-Holstein zur Ausfithrung des Staatsvertrages zur Neuregulierung des
Gliicksspielwesens in Deutschland (GliStV 2021 AG SH) vom 2. Februar 2022, GVOBI. S. 92, zuletzt
gedndert mit Gesetz vom 13.12.2024, GVOBL. S. 937, 942

Handlungsplan Sprachenpolitik der schleswig-holsteinischen Landesregierung im Kontext von Regional-
oder Minderheitensprachen fiir die 20. Legislaturperiode - Identitdt und Mehrwert vom 23. Juli 2024

Hinweis: Im Ubrigen wird zum Medienrecht und weiteren Rechtsnormen verwiesen auf Abschnitt
E.IV. Nr. 2 a) i. des Siebten Sprachenberichts.

Maflnahmen in der Praxis

Gesetz iiber die Errichtung einer Anstalt 6ffentlichen Rechts ,,Offener Kanal Schleswig-Holstein* vom
18. September 2006. Hier legt § 6 Absatz 4 fest, dass im Beirat je ein Vertreter vom
Minderheitenbeauftragten des Ministerprasidenten bestimmt wird.

Der Beirat des Offenen Kanals Schleswig-Holstein ist neben der OKSH-Leitung eines der beiden Gremien.
Er besteht aus fiinf Mitgliedern. Eine Position entsendet nach OKSH-Gesetz § 6 der
Minderheitenbeauftragte des Ministerpriasidenten des Landes Schleswig-Holstein. Sie ist z. Zt durch eine
Person vom Friesenrat besetzt. Dariiber hinaus hat eine vom Medienrat der Medienanstalt Hamburg-
Schleswig-Holstein (MA HSH) zu besetzende Beiratsposition ebenfalls eine Vertreterin der
Minderheitensprachen inne.

Im Zuge der Anderung des 17. Rundfunkiinderungsstaatsvertrages und der Neuregelungen zur Besetzung
des ZDF-Fernsehrates wurde ein Sitz in diesem Aufsichtsgremium von einem Vertreter oder einer
Vertreterin der Chartasprachen aus Schleswig-Holstein besetzt. Der gednderte ZDF-Staatsvertrag sieht vor,
dass der auf 60 Mitglieder verkleinerte Fernsehrat unter anderem aus 16 Vertreterinnen und Vertretern aus
unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppierungen besteht, welche die einzelnen Lander bestimmen. Die
Landesregierung hat diese Entwicklung genutzt, um die Prisenz der Regional- oder Minderheitensprachen
in den o6ffentlich-rechtlichen Medien weiter zu vergrofern.

4.4.2.2 Artikel 7 Absatz 1 lit. b)

i

ii.

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Es gibt keine Verdnderungen zu den Ausfithrungen des vorherigen Berichtszyklus.

Mafinahmen in der Praxis

Weiterhin Anwendung der bestehenden Gesetze; es wird kein Anlass fiir weitergehende Mallnahmen gese-
hen.

4423 Artikel 7 Absatz 1 lit. c)

i

ii.

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Die Forderung der friesischen Volksgruppe durch das Land Schleswig-Holstein wurde im Berichtszeitraum
stetig erhoht. Insbesondere wurde die institutionelle Forderung mehrerer Vereine und Einrichtungen erhoht,
um eine verldssliche Arbeit zum Erhalt und zur Pflege der friesischen Sprache zu ermdglichen.

Im Ubrigen verweist das Land Schleswig-Holstein auf die Ausfiihrungen in Abschnitt E.IV.2.c. des Siebten
Sprachenberichts.

Mafinahmen in der Praxis

Das Land Schleswig-Holstein fordert die friesische Volksgruppe jéhrlich mit rund 1,6 Millionen Euro. Dies
erfolgt durch Bereitstellung von Fordermitteln an die Friesenstiftung, sodass zum einen der Stiftungszweck
erfiillt und zum anderen eine Aufstockung des Stiftungsvermdgens erfolgen kann. Von den Fordermitteln
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sind 481.000 Euro zweckgebunden fiir eine Bildungsinstitution fiir friesische Lehrerbildung, die Erarbeitung
von Lehrmaterialien und den Ausbau des Friesischunterrichts zu nutzen. Grundsitzliche Aufwendungen fiir
den Friesischunterricht sowie fiir die Lehre von Friesisch an den Hochschulen sind in dem Beitrag nicht
enthalten. Ebenfalls gesondert zu betrachten sind die Fordermittel fiir Betreuungsangebote mit friesischem
Sprachangebot geméil der Richtlinie des Landes Schleswig-Holstein zur Férderung von Regional- und Min-
derheitensprachen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege, vergleiche 4.4.3.1.

Das Land Schleswig-Holstein verweist im Ubrigen auf den Abschnitt E.IV.2.c. des Siebten Sprachenbe-
richts.

44.24 Artikel 7 Absatz 1 lit. d)

i

ii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Das Land Schleswig-Holstein berichtet, dass 2021 eine Evaluierung des Gesetzes zur Umsetzung des Ver-
fassungsauftrags zur Starkung nationaler Minderheiten und Volksgruppen von 2016 durchgefiihrt wurde, die
sich insbesondere auch mit der Verwendung von Regional- und Minderheitensprachen im Kontakt mit Be-
horden befasst (Drucksache 19/3339). Die daraus resultierenden Empfehlungen werden im Rahmen ver-
schiedener Praxismafnahmen umgesetzt.

Maflnahmen in der Praxis

Das Land Schleswig-Holstein hat verschiedene Mallnahmen zur Stiarkung der Sprachkompetenzen in Regi-
onal- und Minderheitensprachen in Landesbehdrden und o6ffentlichen Einrichtungen ergriffen, vergleiche
Abschnitt 4.1.5.2.

Es wird auf die Ausfithrungen im Siebten Sprachenbericht unter E.IV.2.d. verwiesen. Die Mallnahmen wer-
den fortgefiihrt.

4425 Artikel 7 Absatz 1 lit. e)

i

ii.

MafBinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Das Land Schleswig-Holstein fordert den Kontakt und den Austausch der nordfriesischen Volksgruppe mit
Friesen im Land Niedersachsen, sowie in der niederldndischen Provinz Fryslan. Zudem fordert das Land den
Kontakt und Austausch zwischen den Minderheiten in Deutschland, sowie in Europa. So fordert das Land
beispielsweise das Minderheiten-Kompetenz-Netzwerk Schleswig-Holstein/Siiddédnemark e. V. seit seiner
Griindung 2020 institutionell und mit Projektmitteln. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht der Austausch der
Minderheiten in der deutsch-dénischen Grenzregion mit Minderheiten aus anderen européischen Regionen.
Im Rahmen der Kooperationsprojekte mit dem Bundesministerium fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung wurden in den vergangenen Jahren mehrfach die Erfahrungen der deutsch-dénischen Grenzre-
gion und der Minderheitenorganisationen vor Ort einbezogen und internationalen Delegationen in verschie-
denen Veranstaltungsformaten prasentiert. Zudem fordert das Land Projekte wie das interfriesische Frauen-
treffen oder das Friesentreffen auf Helgoland. Das Land fordert aulerdem den Austausch zwischen den wis-
senschaftlichen Einrichtungen, die sich mit den Minderheiten und ihren Sprachen befassen.

Malfinahmen in der Praxis

Die Friesen sind regional in Nordfriesland hauptsichlich auf dem Festland im nordlichen Kreisgebiet sowie
auf den Inseln Amrum, Féhr und Sylt anséssig, sprechen aber unterschiedliche Dialekte und haben teilweise
auch unterschiedliche Traditionen. Die meisten friesischen Vereine sind Mitglied im Frasche Rédj/Friesenrat
(Friesenrat), der als Dachverband die interfriesische Zusammenarbeit organisiert und auch politisch die In-
teressen der Friesen wahrnimmt. Viele friesische Vereine auf den Inseln und auf dem Festland sind zudem
Mitglieder im Nordfriesischen Verein und arbeiten hier zusammen. Der Fokus dieser Zusammenarbeit ist
mehr auf den Erhalt des kulturellen Erbes und auf die Spracharbeit gerichtet. So fiihrt der Nordfriesische
Verein u. a. Seminare zum Trachtentanz sowie zum Néhen der traditionellen Trachten der Nordfriesen durch.
Dariiber hinaus organisiert der Friesenrat auch die Zusammenarbeit mit den Friesen in Ostfriesland in Nie-
dersachsen sowie mit den Westfriesen aus den Niederlanden. Hier gibt es eine feste Zusammenarbeit im
Interfriesischen Rat, dessen Vorsitz zwischen den Vertretern der drei Frieslande alle drei Jahre wechselt.
Zudem haben die Friesen iiber die FUEN auch Kontakt zu anderen europdischen Minderheiten. Friisk
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Foriining ist Mitglied in der FUEN. SchlieBlich bestehen auch enge Kontakte zwischen dem Nordfriesischen
Intitut/Nordfriisk Instituut und dem westfriesischen Fryske Akademy in Leeuwarden.

Das Land Schleswig-Holstein hat iiber die Friesenstiftung die institutionelle Férderung der o. g. Vereine
erhoht. Diese betrdgt aktuell im Jahr 2025:

e Friesenrat: 127.900 Euro

e Nordfriisk Instituut: 976.995 Euro

e Nordfriesischer Verein: 64.000 Euro
e Friisk Foriining: 96.500 Euro

Die Friesenstiftung fordert aktuell die folgenden Projekte, die u. a. auch dem Austausch der Nordfriesen
untereinander dienen:

e Nordfriesischer Verein: Veranstaltung Lecker Sprachenbuffet (Vorstellung verschiedener Regional-
und Minderheitensprachen, die in Nordfriesland gesprochen werden) mit 1.805 Euro

e Nordfriesischer Verein: Trachtentanz 2025 (Trachtentanzseminare) mit 2.030 Euro

e Nordfriesischer Verein: Trachtentanz fiir Kinder und Jugendliche (dreitiigiges Seminar mit Ubernach-
tung zum Erlernen alter friesischer Ténze) mit 7.930 Euro

e Nordfriesischer Verein: Trachtenndhen (2 Seminare auf dem Festland und auf Fohr {iber insgesamt
8 Tage mit ca. 20 Teilnehmerinnen)

Die Friesenstiftung hat zudem das traditionelle Treffen von Vertreterinnen und Vertretern der drei Frieslan-
des (Nordfriesland, Ostfriesland und Westfriesland) auf Helgoland unterstiitzt. Das Treffen findet alle drei
Jahre statt.

Friesenrat: Interfriesiches Treffen auf Helgoland (Férderung mit 10.000 Euro)

4426 Artikel 7 Absatz 1 lit. f)

i

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Das Land Schleswig-Holstein berichtet, dass seit 2023 Férderung im Haushalt verankert werden konnte fiir
die Etablierung eines Instituts fiir die Erstellung friesischer Lehrmittel und Unterrichtskonzepte, sowie Zu-
satzmaterialen.

Im Ubrigen wird auf die Ausfiihrungen im Abschnitt 4.4.3 verwiesen.

4.4.2.7 Artikel 7 Absatz 1 lit. g)

ii.

Maflnahmen in der Praxis

Das Land Schleswig-Holstein fordert Sprachkurse, die durch die Vereine und Institutionen der Volksgruppe
angeboten werden. Unter anderem sind dies der Sprach- und Schnupperkurs des Nordfriesischen Vereins,
der seit vielen Jahren als Projekt gefordert wird. Seit 2024 bietet auch das Nordfriisk Instituut im Rahmen
seiner institutionellen Arbeit einen Sprachkurs an. Seit 2024 entwickelt das Nordfriisk Liirskap im Rahmen
seiner institutionellen Arbeit einen Online-Sprachkurs, der auf der Internetseite des Instituts als Demoversion
verfiigbar ist (https://moodle.nordfriiskinstituut.de/).

44.2.8 Artikel 7 Absatz 1 lit. h)

ii.

Mafinahmen in der Praxis

An der EUF umfasst die Forschung am Institut fiir Frisistik und Minderheitenforschung alle Themen der
Frisistik und der Minderheitenforschung, setzt aber gewisse Schwerpunkte auf sprachwissenschaftliche The-
men. Alle WissenschaftlerInnen am Institut sind Mitglieder des Flensburger Zentrums fiir kleine und regio-
nale Sprachen (KURS); dariiber hinaus bestehen enge Kontakte mit dem Nordfriisk Instituut in Bredstedt,
der Friesischen Philologie an der Christian-Albrechts-Universitét zu Kiel, der Friese taal- en letterkunde an
der Rijksuniversiteit Groningen, sowie dem Historical Sociolinguistics Network (HiSoN, Sitz derzeit in Salz-
burg, Briissel und Flensburg).
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Am Institut fiir Frisistik und Minderheitenforschung versammeln sich Personen und Projekte, die sich mit
Minderheitenproblematiken aus politologischer, historischer und soziolinguistischer Perspektive beschéfti-
gen. Die vom Institut angebotene Lehre fokussiert auf das Nordfriesische, in der Forschung werden auch
andere Themen behandelt. Zwei grofle, extern finanzierte, Projekte erforschen die historische Mehrsprachig-
keit im alten Friesisch-Danisch-Niederdeutschen Raum (mit Férderung DFG, 3 Jahre) und kognitive Effekte
von Mehrsprachigkeit bei Sprechern von Minderheitensprachen (mit Forderung der VW-Stiftung, 2 Jahre):
Dariiber hinaus beschiftigen sich aktuelle Promotionsprojekte mit der historischen Mehrsprachigkeit in
Friedrichsstadt (abgeschlossen Herbst 2025), der Diskrepanz zwischen Norm und Gebrauch unter friesischen
Muttersprachlern und der Ermittlung von effektiven Sprachrdumen im Sorbischen. Nihere Informationen zu
den aktuellen und abgeschlossenen Projekten finden sich auf der Internetseite des Instituts: https://www.uni-
flensburg.de/friesisch/forschung. Weiterhin besteht ein reger Austausch und Zusammenarbeit mit dem NFI
in verschiedenen Projekten.

An der CAU wird durchgehend auf dem Gebiet der Friesischen Sprach- und Literaturwissenschaft geforscht,
im Rahmen des forschungsorientierten Unterrichts stets auch in Zusammenarbeit mit den Studierenden. Re-
gelmiBig erscheinen in ,,Us Wurk® (der in Groningen herausgegebenen Zeitschrift fiir Frisistik), im ,,Nord-
friesischen Jahrbuch* sowie in internationalen Zeitschriften und Forschungsbénden Beitrége aus der Frisistik
in Kiel (siehe die Publikationsverzeichnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Homepage des
Fachs Frisistik https://www.isfas.uni-kiel.de/de/frisistik/publikationen). Im Jahr 2021 wurde eine Promotion
zur sprachlichen Kodierung absoluter Orientierung am Beispiel der Himmelsrichtungen und Richtungspar-
tikeln im Nordfriesischen abgeschlossen und 2023 unter dem Titel ,,Der Kompass der Nordfriesen* verdf-
fentlicht. Anfang 2025 erfolgte eine weitere Promotion iiber ,,Die Vierundzwanzig Landrechte. Aspekte des
mittelalterlichen friesischen Rechts und der altfriesischen Rechtssprache”. Gegenwartig entstehen am Fach
Frisistik drei Doktorarbeiten zu sprach- und literaturwissenschaftlichen Themen: zur literarischen Mehrspra-
chigkeit im nordfriesischen Theater, zur nordfriesischen Literatur in Nationalsozialismus und Nachkriegszeit
sowie zur heutigen Syntax des Fohrer Friesischen. Daneben wurde 2024 am ISFAS (im Fach Linguistik und
Phonetik) die Arbeit an einer Dissertation zur helgolédndischen Syntax aufgenommen. Dariiber hinaus war
von 2022 bis 2025 ein Postdoc-Projekt zur Grammatik des Wangeroogischen am Fach Frisistik angesiedelt.
Weiter wird seit 2023 im Rahmen eines Forschungsprojekts an der Tondokumentation des Karrharder Frie-
sischen gearbeitet. Seit 2025 gibt es auerdem mehrere relevante Projekte, die das Fach Frisistik gemeinsam
mit dem Fachinformationsdienst Nordeuropa der Universitétsbibliothek Kiel durchfiihrt — dazu gehdren bei-
spielsweise ein Pilotprojekt mit dem Ziel, einen Teil der Worterbuchzettel im Archiv der Nordfriesischen
Worterbuchstelle einzuscannen, und ein Projekt zur Bestandserhaltung durch Retrodigitalisierung sowie
freien Zuginglichmachung der von der Nordfriesischen Worterbuchstelle herausgegebenen Worterbiicher.
Die Homepage des Fachs Frisistik gibt (unter ,,Forschung und Projekte‘https://www.isfas.uni-kiel.de/de/fri-
sistik/forschung) einen Uberblick iiber laufende und geplante Projekte.

Das Land Schleswig-Holstein berichtet, dass das European Centre for Minority Issues (ECMI) seit 2022 ein
Forschungscluster zum deutsch-dénischen Grenzland etabliert hat, das sich aktuell unter anderem mit einem
Forschungsprojekt zur Sprachweitergabe des Friesischen in Familien in Nordfriesland befasst. Das Themen-
gebiet der Sprachrevitalisierung des Nordfriesischen gehort ebenfalls zu den Arbeitsbereichen dieses For-
schungsclusters.

4429 Artikel 7 Absatz 1 lit. i)

ii.

Malfinahmen in der Praxis

Das Land Schleswig-Holstein verweist auf die Ausfithrungen unter 4.4.9.1.

44210 Artikel 7 Absatz 2

i

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Der Minderheitenbeauftragte hat verschiedentlich die Initiative auf Ebene des Bundes wie der Europdischen
Union ergriffen, um einen verbesserten Schutz von Regional- und Minderheitensprachen im Markenrecht
der Europiischen Union zu erreichen, vergleiche 3.2.5.

Weiterhin verweist das Land Schleswig-Holstein auf die Ausfithrungen in E.IV.3.j des Siebten Staatenbe-
richts.


https://www.uni-flensburg.de/friesisch/forschung
https://www.uni-flensburg.de/friesisch/forschung
https://www.isfas.uni-kiel.de/de/frisistik/publikationen
https://www.isfas.uni-kiel.de/de/frisistik/forschung
https://www.isfas.uni-kiel.de/de/frisistik/forschung
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44211 Artikel 7 Absatz 3
i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Die Landesregierung bekennt sich zum Schutz und Foérderung der Regional- und Minderheitensprachen des
Landes, siehe hierzu die Angaben unter 4.4.2.1.

e Das Schulgesetz sieht in Umsetzung der Landesverfassung in § 4 Absatz 6 vor, dass die Schule die Sprache
der friesischen Volksgruppe schiitzt und fordert sowie Kenntnisse iiber deren Geschichte und Kultur vermit-
telt. Zudem regelt das SchulG in § 4 Absatz 6: ,,Die Schule fordert das Verstindnis fiir die Bedeutung der
Heimat, den Beitrag der nationalen Minderheiten und Volksgruppen zur kulturellen Vielfalt des Landes so-
wie den Respekt vor der Minderheit der Sinti und Roma. Sie pflegt die niederdeutsche Sprache.*

e Ebenso ist diese Forderung verwirklicht im Medienbereich durch den Staatsvertrag fiir Rundfunk und Tele-
medien (Rundfunkstaatsvertrag — RStV) Artikel 11d Absatz 3, § 25.

ii. Mafnahmen in der Praxis

e Das Land Schleswig-Holstein verweist auf seine Angaben im Siebten Sprachenbericht unter E.IV.2.k.

44212 Artikel 7 Absatz 4
i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Das Land Schleswig-Holstein verweis auf die Ausfithrungen im Siebten Sprachenbericht, Abschnitt E.IV.2.1

443 Artikel 8 — Bildung

4431 Artikel 8 Absatz 1 lit. a) iii

i. Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Forderung der Kindertageseinrichtungen auf Grundlage des § 16a Absatz 3 KiTaG.

¢ Richtlinie des Landes Schleswig-Holstein zur Férderung von Regional- und Minderheitensprachen in Kin-
dertageseinrichtungen und Kindertagespflege 2023 bis 2026.

ii. Mafnahmen in der Praxis

¢ In Nordfriesland wurden 2023 und 2024 insgesamt 55 Betreuungsgruppen, in denen friesische Sprachange-
bote bereitgestellt wurden, mit insgesamt 90.594 bzw. 98.200 Euro Landesmitteln ergdnzend iiber die o. g.
Richtlinie gefordert. Fiir 2025 konnte eine Forderung iiber diese Richtlinie ebenfalls fiir die beantragten
Betreuungsgruppen im Rahmen der verfiigbaren Gesamtmittel bereitgestellt werden. Fiir 2025 wird die An-
zahl der geforderten Betreuungsgruppen mit friesischem Sprachangeboten erst mit den Verwendungsnach-
weisen der oOrtlichen Trager Mitte 2026 vorliegen.

Zur Entwicklung der geforderten Angebote in Regional- und Minderheitensprachen fiir Kinder in Kinderta-
geseinrichtungen und in Kindertagespflege insgesamt vergleiche 4.1.3.1.

ili. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e Die vorschulische Sprachbildung wird grundsitzlich in Kindertageseinrichtungen in sowohl 6ffentlicher als
auch privater Trigerschaft angeboten. Mit insgesamt 55 Betreuungsgruppen, in denen friesische Sprachan-
gebote gefordert wurden, konnte ein verstirktes Angebot vorschulischer Sprachbildung in Nordfriesisch er-
reicht werden. So lassen sich geforderte Einrichtungstriger identifizieren, die spezielle Sprachprofile in Ein-
richtungen anbieten, um spielerisch die Sprache und das Brauchtum der Friesen kennenzulernen. Die sprach-
liche Forderung wird hierbei in den Alltag der Kinder in den Einrichtungen integriert, z. B. im Morgenkreis,
beim Singen oder bei Spielen. Sprachpuppen dienen dabei unterstiitzend als Sprachmedium. Der zeitliche
Umfang der Bildungsangebote variiert je nach Art und Umsetzung des Angebots.

e Zu dariiber hinausgehenden MafBinahmen, die dazu beitragen, dass die gesamte oder ein erheblicher Teil der
Vorschulerziehung auf Nordfriesisch bereitgestellt wird, liegen landesseitig keine Daten vor. Tréger von
Kindertageseinrichtungen sind in eigener Verantwortung zur Beurteilung der Umsetzung und Bereitstellung
solcher MafBnahmen angehalten.
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44.3.2 Artikel 8 Absatz 1 lit. a) iv

i

ii.

iii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Auf die Erlduterungen in 4.4.3.1 wird verwiesen.

Malfinahmen in der Praxis

Das Land Schleswig-Holstein forderte im Jahr 2023 mit insgesamt 612.909,98 Euro Angebote in Regional-
und Minderheitensprachen fiir Kinder in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege. Dies umfasst
eine Forderung fiir Dénisch, Friesisch und Niederdeutsch/Plattdeutsch. 367 Betreuungsgruppen in Kinderta-
geseinrichtungen und bei Kindertagespflegepersonen konnten im Jahr 2023 von der zusétzlichen Forderung
tiber die o.g. Richtlinie profitieren. 2024 wurden insgesamt 397 Betreuungsgruppen im Rahmen der Richt-
linie gefordert.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Ziel dieser zusitzlichen Forderung iiber die Richtlinie des Landes ist es, Kinder frithzeitig mit den Regional-
und Minderheitensprachen des Landes vertraut zu machen und sie am Erhalt und Erwerb dieser Sprachen
teilhaben zu lassen. Durch die Integration der geférderten Sprachen mittels der bereitgestellten Angebote in
die alltdglichen Aktivititen der Kinder in den Einrichtungen wird ihnen die Sprache vermittelt und die Kinder
werden in ihrer sprachlichen Entwicklung unterstiitzt und gefordert. Dies geschieht in Alltagssituationen wie
z. B. dem Morgenkreis, beim tdglichen Singen oder im Rahmen von Projekten. Der zeitliche Umfang der
Bildungsangebote variiert je nach Art und Umsetzung des Angebots.

4.43.3 Artikel 8 Absatz 1 lit. b) iv

i

ii.

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Erlass des Ministeriums fiir Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur vom
1. August 2023 (NBl. MBWFK. Schl.-H. 2023 S. 312-313) ,,Friesisch an Schulen im Kreis Nordfriesland
und auf Helgoland*

Maflnahmen in der Praxis

Das Land Schleswig-Holstein berichtet, dass im Schuljahr 2025/26 an 10 Schulen, davon an zwei Schulen
der dédnischen Minderheit, Friesischunterricht angeboten wird. 740 Schiilerinnen und Schiiler nehmen am
Friesischunterricht teil.

An den Grundschulen wird in der Regel bis zu zwei Lehrerwochenstunden Friesischunterricht pro Jahrgangs-
stufe erteilt. An einer Grund- und Gemeinschaftsschule und an einem Gymnasium wird Friesisch als Wahl-
pflichtunterricht vierstiindig erteilt. An dem Gymnasium wird Friesisch zudem als neu begonnene oder fort-
gefiihrte Fremdsprache vierstiindig unterrichtet.

2023 forderte das MBWFK die Ubersetzung und den Druck des Lehrwerks ,,Paul un Emma snackt platt-
diiiitsch* auf Sylter Friesisch (Solring) ,,Paul en Emma snaki Solring* und auf Amrumer Friesisch (O6m-
rang) ,,Paul 4an Emma sndéke 60mrang™ fiir den Friesischunterricht an den Grundschulen auf Sylt und Am-
rum. Weiterhin forderte das MBWFK in Kooperation mit dem IQSH die Erstellung des Arbeitsbuches ,,Paul
an Emma 66we fering® zu dem 2018 erschienenen Lehrwerk ,,Paul an Emma snaédke fering™ fiir den Frie-
schunterricht an den Grundschulen auf Fohr.

2024 forderte das MBWFK die Ubersetzung und Synchronisierung von 24 Folgen des ,,KiKaninchens* von
Fohrer Friesisch auf Festlandsfriesisch (Kikaninchen — Teooter).

Im Schuljahr 2024/25 initiierte das MBWFK in Kooperation mit dem IQSH eine Reihe von Fortbildungs-
veranstaltungen flir Lehrkréifte der Regional- und Minderheitensprachen mit didaktisch-methodischem
Schwerpunkt, um neben der Fortbildung der Lehrkrifte auch die Vernetzung zwischen den Lehrkriften der
Regional- und Minderheitensprachen zu stirken. Eine Fortfiihrung ist im Schuljahr 2025/26 geplant.

In Zusammenarbeit mit dem Nordfriisk Liirskap und der Ferring Stiftung organisierte das MBWFK 2025
einen Fachtag Friesisch fiir Lehrkréfte, u. a. fiir den Austausch iiber die beim Nordfriisk Liirskap und der
Ferring Stiftung entstandenen Lehr- und Lernmaterialien und die weiteren Planungen sowie flir den
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iii.

Austausch iiber Fortbildungsbedarfe. Auch 2026 ist ein Fachtag Friesisch geplant. Der Fachtag Friesisch und
die oben genannten Fortbildungsveranstaltungen werden vom IQSH finanziert.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Das Land Schleswig-Holstein berichtet, dass im November 2023 das Nordfriisk Instituut eine wissenschaft-
liche Mitarbeiterin zum Aufbau und zur Leitung der neuen Abteilung filir Spracharbeit, der ,,Nordfriisk Liirs-
kap®, einstellte. Im Jahr 2024 folgte die Einstellung von weiteren wissenschaftlichen Mitarbeitenden und
Hilfskréften fiir die Bereiche Didaktik, friesische Sprache und Verwaltung, sowie ab dem Schuljahr 2024/25
die Abordnung einer Friesischlehrkraft in Teilzeit an das Institut. So waren zum 31. Dezember 2024 fiir die
Abteilung Nordfriisk Liirskap insgesamt 4,13 Stellen besetzt.

Bei der Ferring Stiftung in Alkersum auf Fohr, dem zweiten wissenschaftlichen Institut fiir Friesisch mit
dem Schwerpunkt auf Fohringer und Amrumer Friesisch, wurde im Jahr 2024 ebenfalls eine personelle Res-
source in Hohe von einer 0,8 Stelle fiir die Erarbeitung von Lehr- und Lernmaterialien und den Ausbau des
Friesischunterrichts geschaffen. Im Laufe des Jahres wurden zwei Teilzeitkréfte eingestellt. Zudem erfolgte
ab dem 1. Februar 2024 die Abordnung einer Friesischlehrkraft in Teilzeit an die Ferring Stiftung.

Bei der Nordfriisk Liirskap in Bredstedt entstanden bislang folgende Materialien:

e fiir die Schuljahre 2024/25 und 2025/26 Stundenpline auf Friesisch in den einzelnen Varietiten sowie
eine Landkarte ,,Nordfriesland auf Friesisch*.

An folgenden Materialien und Projekten wird gearbeitet:

e an einem Poster mit dem Alphabet in den Varietiten Fering, Frasch, Odmrang und Sélring sowie der
Erstellung eines Grundschullehrwerks auf Grundlage der erarbeiteten Konzeption, welches der Unter-
richtssituationen aller Schulen gerecht wird. Es wird sich um eine Materialsammlung handeln, die on-
line auf einem Downloadportal verfligbar gemacht wird.

Sprachvitalisierung:
¢ Entwicklung eines Online-Sprachkurses auf Solring (Niveau A1-A2)

e  Eine Demoversion des 1. Kapitels (von 16) steht auf der Webseite des Nordfriisk Liirskap zur Verfii-
gung (vgl. Startseite | Lerne Friesisch online, vgl. Startseite | Lerne Friesisch online,
https://moodle.nordfriiskinstituut.de/).

Weitere Arbeitsfelder des Nordfriisk Liirskap in Bredstedt jenseits des Friesischunterrichts:

¢ Konzeption und Durchfiihrung von Schnupperkursen Friesisch fiir Schulklassen oder andere Gruppen
(Sprachbegegnung)

e Forschungsprojekt zur Sprachweitergabe durch GroBeltern (Kooperation mit dem European Centre for
Minority Issues (ECMI)), welches auf dem Forschungsprojekt des ECMI zur Weitergabe von Nordfrie-
sisch durch Eltern an Kinder vor dem Grundschulalter aufbaut

Offentlichkeitsarbeit:

e Erstellung eines Flyers mit Argumenten fiir den Friesischunterricht fiir die Eltern

e Social Media (Instagram: https://www.instagram.com/_nordfriisk instituut /)

Bei der Ferring Stiftung entstanden bislang folgende Materialien:

e Zwei Arbeitsbiicher fiir den Anfangsunterricht Friesisch (Fohrer Friesisch/Fering) in der Grundschule
e Ubersetzung der beiden Arbeitsbiicher fiir den Anfangsunterricht auf Oémrang

Ein Liederbuch mit Noten fiir den Friesischunterricht in der Grundschule — die Lieder kénnen frei zugédnglich
iiber die Homepage der Ferring Stiftung angehort werden (vergleiche https://ferring-stiftung.de/frsk/aktivi-
taeten/buken-an-cds/uus-letj-kaat-het-miine-fering-jongensliitjin/) In dem Buch befindet sich zudem ein
QR-Code, der gescannt werden kann und direkt zu den Liedern fiihrt.

e Die Ubersetzung eines hochdeutschen Bilderbuches zur Sprachférderung auf Fering in eine zweispra-
chige Version. Das Buch richtet sich an Vorschulgruppen in den Kindertagesstitten und an die ersten
beiden Jahrgangsstufen in der Grundschule


https://moodle.nordfriiskinstituut.de/
https://www.instagram.com/_nordfriisk_instituut_/
https://ferring-stiftung.de/frsk/aktivitaeten/buken-an-cds/uus-letj-kaat-het-miine-fering-jongensliitjin/
https://ferring-stiftung.de/frsk/aktivitaeten/buken-an-cds/uus-letj-kaat-het-miine-fering-jongensliitjin/
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An folgenden Projekten und Materialien wird gearbeitet:

»  Erstellung eines durchgiingigen didaktischen Konzepts und Lehrwerks fiir den Fering-Odmrang Unter-
richt in der Oberstufe

e  Erarbeitung eines Themenhefts fiir die Sekundarstufe I, das drei kiirzere Theaterstiicke auf Fering be-
handelt

*  Erarbeitung eines Kompaktkompendiums Grundwortschatz mit ca. 1.800 Wortern (deutsch-friesisch)
fiir den Schulunterricht im Format A4 auf Fering und O6mrang, das sich sowohl an Muttersprachler als
auch an Lernende richtet

e Ubersetzung und Programmierung des Online-Sprachkurses Solring vom Nordfriisk Instituut ins Fohrer
Friesisch

e Erstellung eines Lehrerhandbuchs fiir die beiden neuen Grundschullehrwerke

Offentlichkeitsarbeit

e Social media (Facebook https://www.facebook.com/ferringstiftung und Instagram https://www.insta-
gram.com/ferring_stiftung/) FriiskFunk

e Die Nordfriisk Liirskap beim Nordfriisk Instituut und die Ferring Stiftung arbeiten sehr eng zusammen.
So entstand ein gemeinsames Logo fiir die Nordfriisk Liirskap, welches fiir Verdffentlichungen genutzt
wird. Zudem besteht ein enger Austausch mit dem Ministerium fiir Allgemeine und Berufliche Bildung,
Wissenschaft und Kultur (MBWFK). Alle Institutionen stehen zudem im engen Austausch mit den
Friesischlehrkréften.

Das MBWFK forderte in den Jahren 2022, 2023 und 2024 jeweils den Druck bzw. den Druck und Honorare
fiir die Erstellung eines Arbeitshefts der Ferring Stiftung fiir den Friesischunterricht in den Grundschulen
auf Fohr.

e 2022: Diar sweemd en miis uun’t moolkkoon (Da schwimmt eine Maus in der Milchkanne),
e 2023: Dibe-dibe-dap! at kikanink snaaket fering (Dibe-dibe-dap! Das KiKaninchen spricht Fering),
e 2024: Uun a oterbaanker-berger (In den Hiigeln der Unterirdischen).

e Weiterhin forderte das MBWFK die Ubersetzung und den Druck der beiden Arbeitsbiicher auf Odm-
rang.

44.3.4 Artikel 8 Absatz 1 lit. c) iv

ii.

iii.

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Erlass des Ministeriums fiir Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur vom
1. August 2023 (NBl. MBWFK. Schl.-H. 2023 S. 312-313) ,,Friesisch an Schulen im Kreis Nordfriesland
und auf Helgoland*.

Malfinahmen in der Praxis

Zum bestehenden Unterrichtsangebot verweist das Land Schleswig-Holstein auf 4.4.3.3 ii.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Das Land Schleswig-Holstein berichtet zu den ergriffenen Maflnahmen unter 4.4.3.3 iii.

44.3.5 Artikel 8 Absatz 1 lit. e) ii

ii.

Mafinahmen in der Praxis

Nordfriesisch kann in Schleswig-Holstein an der CAU und an der EUF studiert werden. Die Kooperation
der CAU und EUF mit der Rijksuniversiteit Groningen, der Fryske Akademy in Leeuwarden, dem Nordfriisk
Instituut in Bredstedt und der Ferring Stiftung in Alkersum auf Fohr sichert die wissenschaftliche Erfor-
schung des Nordfriesischen.

Der Fachbereich Frisistik an der CAU ist ab dem 1. Oktober 2024 bis voraussichtlich zum 30. September
2030 mit einer Juniorprofessur fiir Frisistik ausgestattet, an der EUF mit einer W3-Professur fiir Minderhei-
tenforschung, Minderheitenpiddagogik und Nordfriesisch.


https://www.facebook.com/ferringstiftung
https://www.instagram.com/ferring_stiftung/
https://www.instagram.com/ferring_stiftung/
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An der CAU richtet sich der Zwei-Facher-Bachelorstudiengang mit dem Profil Fachergdnzung an Studie-
rende, die nach dem Bachelorabschluss den Einstieg in eine Berufstétigkeit oder die Fortsetzung der univer-
sitdren Ausbildung anstreben. Es werden neben umfassenden Kenntnissen zur historischen Entwicklung, der
geografischen Verbreitung und der heutigen Lage des Nordfriesischen auch schwerpunktméBig Grammatik,
Literatur und seine Stellung als Minderheitensprache in Schleswig-Holstein und Europa vermittelt. Das
Lehrangebot an der CAU konzentriert sich auf die nordfriesischen Mundarten Mooring bzw. Bokingharder
Friesisch (Festlandsnordfriesisch) und das Fering-Odmrang bzw. Féhr-Amrumer Friesisch (Inselnordfrie-
sisch). Der Zwei-Féacher-Masterstudiengang bereitet die Studierenden vor allem auf eine Karriere in wissen-
schaftlichen Einrichtungen vor. Vermittelt werden vertiefte fachliche Kenntnisse und spezielle Fachmetho-
den auf dem Gebiet der empirischen und theoretischen Erforschung des Friesischen und des wissenschaftli-
chen Arbeitens innerhalb der Frisistik sowie die Fahigkeit, diese Kenntnisse und Methoden auch in anderen
Bereichen (Unterricht, Medien, Kulturbetrieb, Politik) einzubringen. Die Ausbildung zum Lehramt Friesisch
erfolgt an der CAU im Rahmen eines Erginzungsstudiums fiir das Lehramt an Gymnasien bzw. im Profil
Wirtschaftspadagogik. Dieses Ergénzungsfach richtet sich an Studierende, die im Rahmen ihres Lehramts-
studiums die Moglichkeit erhalten, die Lehrbefugnis fiir ein drittes Schulfach zu erlangen.

An der EUF kann Friesisch und Frisistik im Rahmen eines Schwerpunkts im Teilstudiengang Deutsch
(16 SWS iiber 2 Semester), als Lernbereich (6 SWS iiber 2 Semester) im Master Grundschullehramt, und,
seit 2024 auch als Ergdnzungsfach (= kleines Drittfach) studiert werden. Das Ergénzungsfach umfasst 4 SWS
iiber sechs Semester.

Die EUF ist allgemein besonders fiir die Lehrkréftebildung profiliert und so werden die meisten der Frie-
sischstudierenden auch Lehrkréfte in Grund- und Gemeinschaftsschulen. Durch ihr Frisistikstudium sind sie
gut vorbereitet, auch friesische Sprache und Kultur zu vermitteln.

44.3.6 Artikel 8 Absatz 1 lit. f) iii

i

MafBinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Es wird auf die Ausfiihrungen im Siebten Staatenbericht unter E.IV.3.f. i verwiesen.

ii. Mafinahmen in der Praxis

Die Volkshochschulen und Bildungsstitten bieten Sprachangebote und -kurse auf Friesisch an (z. B. Fohr,
Husum, Amrum). Aktuelle Kursangebote konnen tagesaktuell unter http://www.sh.kursportal.info recher-
chiert werden. Auch Bildungsstitten bieten Sprachangebote und -kurse auf Friesisch an.

4.4.3.7 Artikel 8 Absatz 1 lit. g)

iii.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Das Land Schleswig-Holstein verweist auf seine Ausfiihrungen unter 4.1.3.9 iii.

4.4.3.8 Artikel 8 Absatz 1 lit. h)

iii.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Das Land Schleswig-Holstein verweist zu dieser Verpflichtung auf seine Ausfithrungen unter 4.4.3.5.

Zudem besteht an der EUF die Mdglichkeit, im Rahmen einer Weiterbildung (2 Module 4 4 SWS, norma-
lerweise in zwei Semestern abgeleistet) ein Zertifikat Friesisch an der Schule zu belegen. Das Kurrikulum
fiir dieses Zertifikat wurde in den letzten Jahren so angepasst, dass es den Anforderungen und Wiinschen
zukiinftiger Lehrkréfte besser entspricht. Ein Desiderat besteht allerdings weiterhin darin, das Flensburger
Zertifikat auch fiir die Referendariatszeit anteilig anerkennen zu lassen. Hierzu muss allerdings zuerst geklart
werden, ob Friesisch auch an Grund- und Gemeinschaftsschulen als Schulfach und nicht nur als optionale
AG angeboten werden kann. Die Weiterbildungsmoglichkeiten der EUF werden in der Regel von existieren-
den Lehrkréften nicht belegt, vor allem auch, weil Flensburg nicht im Teil des nordfriesischen Sprachgebie-
tes ist, so dass durch die Anreisewege die Attraktivitit des Angebots geschwicht ist.


http://www.sh.kursportal.info/
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4439 Artikel 8 Absatz 1 lit. i)

iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e Das Land Schleswig-Holstein berichtet zu der Einrichtung eines Aufsichtsorgans, das die Fortschritte beim
Unterricht in Regional- und Minderheitensprachen (auch fiir Nordfriesisch) iiberwacht und dariiber regelma-
Big Berichte verdffentlicht unter 4.1.3.11.

4.4.3.10 Artikel 8 Absatz 2

iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e Der Sachverstindigenausschuss stellt in seinem Priifbericht zum Siebten Staatenbericht fest:

,.Es gibt auch keinen Unterricht in oder fiir Nordfriesisch auBerhalb des Gebiets, in dem die Sprache traditi-
onell verwendet wird. Daher wird die Verpflichtung 8 Absatz 2 als nicht erfiillt angesehen.*

Das Land Schleswig-Holstein stellt dazu fest, dass es auBBerhalb des Siedlungsgebietes der friesischen Min-
derheiten keine Nachfrage nach Schulunterricht in Nordfriesisch gibt.

4.4.4 Artikel 9 — Justizbehoérden

4441 Artikel 9 Absatz 1 b) iii

i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Schleswig-Holstein legt dar, dass die Verpflichtung durch die geltende Rechtslage erfiillt wird, vergleiche
§ 142 Absatz 3 Satz 1, § 144 Absatz 1 Satz 1 Alternative 2 ZPO in Verbindung mit § 1 Absatz 4 Friesisch-
Gesetz.

iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e Schleswig-Holstein verweist auf die Ausfiihrungen unter 4.1.4.1.

44.4.2 Artikel 9 Absatz 1 c) iii
iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e Schleswig-Holstein verweist auf die Ausfiihrungen unter 4.1.4.2.

4.44.3 Artikel 9 Absatz 2 a)
iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e Schleswig-Holstein verweist auf die Ausfiihrungen unter 4.1.4.3.

445 Artikel 10 — Verwaltungsbehorden und staatliche Dienstleistungen
4451 Artikel 10 Absatz 1 lit. a) v
ii. Maflnahmen in der Praxis

¢ Im Bereich des Finanzministeriums sind die Finanzédmter als unmittelbare Kontaktstelle der Biirgerinnen und
Biirger mit der Finanzverwaltung fiir den Handlungsplan Sprachenpolitik wichtig. In einigen Finanzimtern,
vor allem in den jeweiligen nordfriesischen Sprachgebieten, gibt es Mitarbeitende mit nordfriesischen
Sprachkenntnissen. Steuerpflichtige konnen Unterlagen dort in den jeweiligen Sprachen einreichen, verglei-
che Siebten Sprachenbericht Abschnitt E. IV 5. a.

e In Finanzémtern, in denen Beschiftigte iiber Friesisch-Sprachkenntnisse verfiigen, ermutigen diese im Kon-
takt mit Steuerpflichtigen zudem durch das Tragen von Buttons zur Sprachanwendung des Friesischen.
iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e Das Land Schleswig-Holstein verweist hinsichtlich der Umsetzung des OZG auf seine Ausfiihrungen in
3.2.2.
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44.5.2 Artikel 10 Absatz 1 lit. c)
i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Seit dem Siebten Sprachenbericht wurden in diesem Bereich keine Neuerungen in Schleswig-Holstein vor-
genommen.

iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e Das Land Schleswig-Holstein ldsst die Veroffentlichung von Schriftstiicken in den Regional- und Minder-
heitensprachen durch Verwaltungsbehérden grundsdtzlich zu und wie bereits im Siebten Sprachenbericht
dargestellt, wird diese Mdglichkeit auch wahrgenommen. In vielen Verwaltungsbehorden fehlt Personal mit
entsprechenden Sprachkenntnissen, dies ist insbesondere fiir Nordfriesisch eine Herausforderung. Um dieser
und weiteren Herausforderungen zu begegnen, wurde 2022 im neuen Stellenveroffentlichungserlass des Lan-
des auf die Bedeutung von Regional- und Minderheitensprachen in der Verwaltung hingewiesen. In diesem
Zusammenhang wurden auch die zu verwendenden Vorlagen fiir Stellenausschreibungen dahingehend an-
gepasst, dass sie Bewerberinnen und Bewerber mit Kenntnissen in Regional- und Minderheitensprachen
dazu ermutigen, sich entsprechend zu bewerben. Im Ubrigen vergleiche auch 4.1.5.2.

e Zum Interesse von Mitarbeitenden, Sprachkompetenzen in Friesisch zu erwerben oder zu verbessern wird
hier exemplarisch fiir die Landespolizei berichtet: Kolleginnen und Kollegen der Landespolizei auf der Insel
Fohr haben privat Sprachkurse fiir Friesisch besucht. Ein grundsitzliches Interesse an Fortbildungen in dieser
Minderheitensprache ist erkennbar. Aufgrund der Regionalitit der Sprache muss immer auf ein regionales
Angebot der Fortbildung zuriickgegriffen werden. Dies ist zu dem unumgénglich, weil die friesischen Dia-
lekte, z. B. aus Bredstedt, Risum-Lindholm, Féhr und Sylt, sich sehr deutlich unterscheiden. Eine Kosten-
tibernahme wiirde im Einzelfall gepriift. Entsprechende Antrage lagen bisher nicht vor.

4453 Artikel 10 Absatz 2 lit. g)
i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Zur Sichtbarkeit der friesischen Minderheitensprachen fiir die Mehrheitsbevolkerung trégt in Nordfriesland
auch eine mehrsprachige Beschilderung in Hochdeutsch und Friesisch an allen Standorten des Finanzamtes
Nordfriesland bei.

e In Schleswig-Holstein wurde es mit dem Erlass des Ministeriums fiir Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Techno-
logie und Tourismus ,,Radverkehrswegweisung in Schleswig-Holstein“ vom 30. Mai 2023 (nichtamtliche
Beschilderung) ermdglicht, im Kreis Nordfriesland auch Radrouten und Zielangaben in deutscher und frie-
sischer Sprache auszuweisen.

e Zudem wird auf die Ausfiihrungen unter E.IV.5.c des Siebten Sprachenberichts verwiesen.

4454 Artikel 10 Absatz 4 lit. c)
ili. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e Sofern eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter im Bereich der Landesverwaltung einen entsprechenden
Wunsch duflert, wird gepriift, inwieweit dem Anliegen Rechnung getragen werden kann. Wie bereits zuvor
im Siebten Staatenbericht dargelegt, sind weiterhin solche Wiinsche im Bereich der obersten Landesverwal-
tung allerdings noch nicht geduBlert worden. Dem Beratenden Ausschuss kann daher keine verdnderte Da-
tenlage zur Verfiigung gestellt werden.

«  Im Ubrigen verweist das Land Schleswig-Holstein auf seine Ausfiihrungen im Siebten Staatenberichte unter
E. IV.

4455 Artikel 10 Absatz 5

i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Am 1. Mai 2025 ist das ,,Gesetz zur Anderung des Ehenamens- und Geburtsnamensrechts und des Interna-
tionalen Namensrechts* vom 14. Juni 2024 in Kraft getreten. Die gesetzlichen Anderungen setzen unter
anderem die besonderen namensrechtlichen Anliegen der dédnischen Minderheit, der friesischen Volksgruppe
und des sorbischen Volkes um. (Vergleiche 3.1.2)
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ii.

Malfinahmen in der Praxis

Die Standesdamter werden umfangreich auf die zahlreichen neuen Mdglichkeiten der Namenswahl nach den
Traditionen nationaler Minderheiten geschult und fiihren die Eintragung in den Geburtenregistern fachkun-
dig durch.

4.4.6 Artikel 11 — Medien
4.4.6.1 Artikel 11 Absatz 1 lit. b) ii

i

ii.

iii.

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Es wird auf die Ausfiihrungen unter 4.1.6.1 i. verwiesen.

Maflnahmen in der Praxis

Der NDR sendet auf seinem lokalen Sender NDR Welle Nord in auf Friesisch insbesondere:

e Friesisch fiir alle /Audio-Podcast mit Ausspielung im NDR1 Welle Nord Regionalfenster immer am
Mittwoch 20.15 Uhr, vergleiche https://www.ndr.de/wellenord/frasch-for-enarken-friesisch-fuer-
alle,podcast4978.html

o »Frasch for enarken® — Friesisch fiir alle | ndr.de
e Subregionale Stundensendungen in friesischer Sprache/2 bis 3 mal jahrlich

e Magazinsendung auf der Frequenz fiir die Region Schleswig-Flensburg mit Moderation und diversen
Beitrdgen in friesischer Sprache

Seit 15 Jahren unterstiitzen das Land Schleswig-Holstein bzw. nachfolgend die Friesenstiftung, das Projekt
,»Friisk Funk der Ferring Stiftung, welches ein privates Radioprogramm ist. Die Finanzierung liegt iiber-
wiegend bei der Ferring Stiftung und sie unterhilt auch ein eigenes Horfunkstudio in ihrem Gebéude in
Alkersum auf Fohr. Hier wird téglich eine zweistiindige Rundfunksendung in friesischer Sprache mit aktu-
ellen regionalen Nachrichten sowie Beitrdge produziert. Friisk Radio verwendet iberwiegend den Fohrer
Dialekt Fering, sendet aber auch einzelne Beitrdge auf Festlandsfriesisch. Die Sendung wird an jedem Werk-
tag liber den offenen Kanal Westkiiste am Vormittag gesendet und am Nachmittag nochmals wiederholt.
Damit ist das gesamte Siedlungsgebiet der Nordfriesen abgedeckt. Die Reichweite ist jedoch noch wesentlich
weiter, da die Beitrdge auch iiber das Internet abgerufen werden konnen. Hier erreichen die Ferring Stiftung
Zuschriften von Friesen aus der ganzen Welt, die sich auf diesem Weg in friesischer Sprache iiber Neuigkei-
ten in Nordfriesland informieren.

Das Projekt Friisk Radio wird aktuell mit 50.000 Euro gefordert.

Dartiiber hinaus wird auch die Veranstaltung zum 15jihrigen Jubildum von Friisk Funk mit 9.500 Euro ge-
fordert.

Die Friesenstiftung fordert seit vier Jahren die Erstellung eines monatlichen Podcast im festlandsfriesischen
Dialekt. Aktuell wird dieses Projekt von Friisk Foriining mit 14.325 Euro gefordert.

Dartiiber hinaus fordert die Ferring Stiftung regelméifig die Produktion von Werken zum Hoéren der friesi-
schen Sprache. Ein im Jahr 2024 mit 23.446 Euro geforderter Podcast durch die Friesenstiftung setzte sich
mit der Fohrer Auswanderergeschichte auseinander (Podcast Fohr — New York). Der Podcast in sowohl in
Deutsch als in friesischer Sprache erschienen.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Das Land Schleswig-Holstein verweist zu der Empfehlung fiir SofortmaBnahmen des Sachverstiandigenaus-
schusses in der Zwischenevaluierung zum Siebten Sprachenbericht, es sollten weitere Schritte unternommen
werden, um das Angebot an Sendungen auf Nordfriesisch in Rundfunkmedien mit ausreichender Haufigkeit
und Dauer zu erhohen, auf das Gebot der Staatsferne des Rundfunks nach Artikel 5 des Grundgesetzes sowie
die zuvor genannten, bestehenden Angebote.


https://www.ndr.de/wellenord/frasch-for-enarken-friesisch-fuer-alle,podcast4978.html
https://www.ndr.de/wellenord/frasch-for-enarken-friesisch-fuer-alle,podcast4978.html

Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode ~77 - Drucksache 21/6400

44.6.2 Artikel 11 Absatz 1 lit. c) ii

i

ii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Es wird auf die Ausfiihrungen unter 4.1.6.1 i. verwiesen.

Malfinahmen in der Praxis

Der offene Kanal Schleswig-Holstein hat per Landesgesetz (Gesetz iiber die Einrichtung einer Anstalt 6f-
fentlichen Rechts ,,Offener Kanal Schleswig-Holstein“(OK-Gesetz)) aus dem Jahr 2006 Paragraf 2 Abs 1.
»einen Beitrag zur Forderung der Minderheitensprachen zu leisten. Er tut dies umfangreich.

Im Berichtszeitraum erfolgt dies u. a. iiber folgende Mafinahmen (Auswahl):

e FriiskFunk — Vorhalten einer dreikdpfigen Horfunk-Redaktion zur Produktion einer tiglichen 2-stiin-
digen Sendung in friesischer Sprache als Partner der Ferringstiftung tiber WestkiisteFM

e  Seit Ende September 2010 sendet FriiskFunk aus einem Studio in Alkersum auf Fohr téglich ein iiber-
wiegend friesischsprachiges Programm auf den UKW- und DAB+-Frequenzen von WestkiisteFM ak-
tuell live von 8 bis 10 Uhr. Der Sendeblock wird von 14 bis 16 Uhr wiederholt. Als friesisches Lokal-
und Alltagsradio informiert der FriiskFunk iiber Aktuelles und Interessantes von Fohr und Amrum,
produziert und moderiert von RedakteurInnen, die selbst von den Inseln stammen.

e Vorhalten eines professionellen Produktions- und Sendestudios Horfunk in Alkersum/Féhr im Hause
und als Partner der Ferringstiftung durch den OK Westkiiste (OKWK).

e 11/2025: Podcastproduktion mit dem Friisk Foriining in der Jaruplund Hejskole

e 2/2025: Mobi-Aufzeichnung ,,Miteinander reden‘ — der Frasche Rédj / Friesenrat Sektion Nord hat zum
Biike-Empfang geladen.

4.4.6.3 Artikel 11 Absatz 1 lit. d)

i

ii.

iii.

MafBinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Es wird auf die Ausfithrungen unter 4.1.6.1 i. verwiesen

Maflnahmen in der Praxis

Der NDR begleitet in seinem neuen Format ,,Unerwais — Unterwegs mit Friesen* Friesinnen und Friesen in
ihrem Alltag. Die Beitrdge erscheinen in friesischer Sprache und werden hochdeutsch untertitelt. Weiterhin
produzierte der NDR in Kooperation mit der Ferring Stiftung und Honig & Gold den Podcast ,,Fohr nach
New York®, in dem die Migrationsgeschichte der friesischen Community in die USA und zuriick anhand
einer konkreten Familiengeschichte aufgezeigt wird. Dieses Format steht online in friesischer und hochdeut-
scher Sprache zur Verfligung. Diese Formate werden auch in Variationen im Horfunk und Fernsehen ausge-
spielt.

Die MOIN Filmforderung Hamburg Schleswig-Holstein fordert (MOIN FFHSH) dokumentarische und fik-
tionale Filmwerke auf Grundlage von Satzung und Richtlinien nach filmkiinstlerischen Gesichtspunkten und
filmwirtschaftlicher Auswertungsprognose. Die Produktion von audiovisuellen Werken in friesischer Spra-
che kann auch auf der Grundlage bestehender Regelungen der Filmférderung Hamburg — Schleswig-Holstein
unterstiitzt werden. Der Film ,,Amrum® von Fatih Akin, der im Mai 2025 in Cannes seine Premiere feierte
und seit Anfang Oktober 2025 in den deutschen Kinos gezeigt wurde, wurde liberwiegend in friesischer
Sprache/Odmrang gedreht. Er wird mit deutschen Untertiteln gezeigt.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Das Land Schleswig-Holstein verweist auf seine Berichterstattung im Siebten Sprachenbericht unter
E.IV6. ¢ und berichtet weiterhin, dass die Beitrdge von Friisk Funk sich iiber eine Mediathek ab dem Jahr
2017 abrufen lassen. https://www.oksh.de/mitmachen/senden/friiskfunk/.

Uber das Jubildum 15 Jahre Friisk Funk wurde im ,,Schleswig-Holstein Magazin® im NDR-Fernsehen be-
richtet, der Beitrag ist in der ARD-Mediathek abrufbar: https://www.ardmediathek.de/video/schleswig-


https://www.oksh.de/mitmachen/senden/friiskfunk/
https://www.ardmediathek.de/video/schleswig-holstein-magazin/15-jahre-friiskfunk-jubilaeumsfeier-auf-foehr/ndr/Y3JpZDovL25kci5kZS85YjA2MjA1ZC1kZmZhLTQwNDEtODA4Ni1jZTYyYjhiYjUzMGY
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holstein-magazin/15-jahre-friiskfunk-jubilacumsfeier-auf-
foehr/ndr/Y3JpZDovL25kciSkZS85YjA2MjA1ZC1kZmZhLTQWNDEtODAA4Ni1jZTYyYjhiYjUzMGY

4.46.4 Artikel 11 Absatz 1 lit. e) ii
i. Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Seit der Berichterstattung zum Siebten Sprachenbericht haben die in Nordfriesland erscheinenden Zeitungen
ihre Berichterstattung in friesischer Sprache eingestellt. Fehlendes Interesse seitens der Verlage sowie feh-
lende Ressourcen in der Volksgruppe haben zur Einstellung des Angebots gefiihrt. Aufgrund der Pressefrei-
heit sind die Handlungsmoglichkeiten der Landesregierung hier sehr beschrénkt.

ii. Mafnahmen in der Praxis

e Der Sachverstindigenausschuss regt unveréndert an, die regelméBige Verdffentlichung von Zeitungsartikeln,
einschlieflich online-Artikeln, in nordfriesischer Sprache zu erleichtern. Schleswig-Holstein verweist auf
die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung nach Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes.

e Die Vereinszeitung Di Maaringer Kriadjer wird weiterhin durch die Friesenstiftung in Schleswig-Holstein
gefordert, zudem werden aus der institutionellen Forderung an die friesischen Vereine und Verbinde auch
andere Vereinszeitschriften erstellt, die teilweise friesischsprachige Inhalte haben (Nordfriesland, Nordfrie-
sisches Jahrbuch, Zwischen Eider und Wiedau).

iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses
e Das Land Schleswig-Holstein steht weiterhin zu der gezeichneten Verpflichtung im bestehenden Rechtsrah-
men, siche die obenstehenden Ausfithrungen.

4.4.6.5 Artikel 11 Absatz 1 lit. f) ii

i. Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Die bestehende Praxis der vorangegangenen Monitoringzyklen wird fortgefiihrt. Das Land Schleswig-Hol-
stein verweist auf die Ausfiihrungen unter E.IV.6.c des Siebten Sprachenberichts.

ii. Mafnahmen in der Praxis

e In den Jahren 2024 und 2025 wurden durch die Friesenstiftung in Schleswig-Holstein zwei Projekte zur
Erstellung von Musikalben gefordert. Eine Musikproduktion beinhaltete zwei neu vertonte Folksongs in
Friesischer Sprache (Fering und Odmrang). Das andere in der Erstellung befindliche Musikalbum soll circa
14 Liedern auf Fohrer Friesisch umfassen. Hierbei handelt es sich um traditionelle sowie neue Lieder auf
Fering. Zusitzlich soll ein professionell gedrehtes Musikvideo die Mdglichkeiten aufzeigen, zu denen nord-
friesische Musik in der Lage ist und iiberregionale Reichweite generieren, wozu die Verbreitung auf Mu-
sikstreamingportalen ebenfalls beitrégt.

e Hinsichtlich der Férderung von Podcast-Projekten wird auf die Ausfiihrungen unter 4.4.6.1 ii verwiesen.

4.4.6.6 Artikel 11 Absatz 2

i.  MafBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

¢ Die Informationsfreiheit, einschlieBlich des freien Empfangs von Horfunk- und Fernsehsendungen, ist durch
das Grundgesetz garantiert.

447 Artikel 12 — Kulturelle Aktivitaten und Einrichtungen

4471 Artikel 12 Absatz 1 lit. a)

ii. MafBnahmen in der Praxis

e Das Land Schleswig-Holstein berichtet zu den erfolgten Férdermafinahmen:

e Der Verein Et Nordfriisk Teooter e. V. wird seit dem Jahr 2022 institutionell durch die Friesenstiftung
gefordert. Die aktuelle Fordersumme betrdgt 107.000 Euro und unterstiitzt den Verein in seiner


https://www.ardmediathek.de/video/schleswig-holstein-magazin/15-jahre-friiskfunk-jubilaeumsfeier-auf-foehr/ndr/Y3JpZDovL25kci5kZS85YjA2MjA1ZC1kZmZhLTQwNDEtODA4Ni1jZTYyYjhiYjUzMGY
https://www.ardmediathek.de/video/schleswig-holstein-magazin/15-jahre-friiskfunk-jubilaeumsfeier-auf-foehr/ndr/Y3JpZDovL25kci5kZS85YjA2MjA1ZC1kZmZhLTQwNDEtODA4Ni1jZTYyYjhiYjUzMGY
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kulturellen Arbeit als modernes friesisches Theater. Zeitgenossische Inszenierungen, friesische Lesun-
gen, Musicals und Angebote im Bereich Kinder- und Jugendtheater werden verwirklicht, aber auch
Experimentellem auf Friesisch wird Raum gegeben.

¢ Die Frauengesangsgruppe ,,Frasche Loosche (Friesische Lerchen)* und die ,,Frasch Kliiiis (Friesische
Theatergruppe) des Ostermooringer Friesenvereins werden ebenfalls jahrlich finanziell durch die Frie-
senstiftung mit Betrdgen im unteren vierstelligen Bereich gefordert.

e FEine regelmifige Forderung erhilt auch der Nordfriesische Verein e. V. zur Durchfiihrung seiner Se-
minare im Trachtentanz und im Ndhen von Insel- und Festlandstrachten.

*  Auch einmalige Projekte wie z.B. die Erstellung eines Dokumentarfilms iiber die nordfriesische Per-
sonlichkeit Hans Momsen oder filmische Begleitungen von friesischen Veranstaltungen im Bereich
Sport oder internationale Treffen werden gefordert.

e Erstmalig im Jahr 2025 hat die Friesenstiftung den neu gegriindeten Verein Hoftheater Fohr e. V. mit
23.100 Euro bei seinem Projekt ,,Friesische Theaterstiicke am Hoftheater Fohr* unterstiitzt. Eigene Stii-
cke zu friesischen Themen unter Einbeziehung der friesischen Sprache sollen hier zukiinftig das Haupt-
augenmerk sein. In 2025 wurden zunéchst das Monologstiick ,,Jonk Bradlep* als auch die Weihnachts-
marchenproduktion ,,Der gliickliche Matthias“ in friesischer Sprache und teilweise mit jugendlichen
Laienschauspielern aufgefiihrt. Zusitzlich findet durch das Land Schleswig-Holstein, aus der Theater-
forderung des Bildungsministeriums heraus, eine weitere finanzielle Forderung fiir die Theaterproduk-
tion ,,My Feer Lady* mit 11.000 Euro statt.

Zudem wird auf die Ausfithrungen im Siebten Sprachenbericht im Abschnitt E.IV.7 verwiesen.

4.4.7.2 Artikel 12 Absatz 1 lit. b)

i

ii.

MafBinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Forderung aus Bundes- und Landesmitteln im Hinblick auf die Umsetzung von Sprachenchartaverpflichtun-
gen.

Malfinahmen in der Praxis

Die Einrichtungen der friesischen Volksgruppe, insbesondere das NFI, haben die Moglichkeit, Fordermittel
des Landes auch fiir Ubersetzung, Synchronisation, Nachsynchronisation, und Untertitelung von Werken in
die friesische beziehunsweise in der friesischen Sprache einzusetzen. Das NFI gibt im eigenen Verlag und
in Zusammenarbeit mit anderen Verlagen Zeitschriften und Biicher in deutscher und friesischer Sprache
heraus. Im Zusammenwirken mit anderen friesischen Vereinen hat der Verein Nordfriesisches Institut die
verschiedenen Zugangsmdglichkeiten zu friesischsprachiger Literatur gefordert. Auch die Ubersetzung von
nordfriesischen Werken in andere Sprachen wurde in dieser Zusammenarbeit gefordert. Einige wenige Bii-
cher sind zweisprachig (deutsch-friesisch) erschienen. Friesischsprachige Radiobeitrage werden gelegentlich
synchronisiert oder ins Deutsche Ubertragen; Musik-CDs mit friesischen Liedern werden hochdeutsche
Ubersetzungen beigegeben. Um den Zugang zur nordfriesischen Sprache zu ermdglichen, enthalten friesi-
sche Worterbiicher, mit einer Ausnahme, nur die deutschen Entsprechungen.

Der Verein Et Nordfriisk Teooter, dessen Produktionen in friesischer Sprache aufgefiihrt werden, hat zeit-
gleich die Ubertitelung der Vorstellungen auf Deutsch eingefiihrt. Mit diesem Schritt wird die Reichweite
der Produktionen und damit der zeitgendssischen friesischsprachigen Theaterliteratur deutlich erweitert.
Auch Menschen mit wenigen oder gar keinen friesischen Sprachkenntnissen oder Menschen mit Horbeein-
trachtigungen konnen auf diese Weise an den Theaterauffiihrungen teilhaben.

Im Jahr 2022 hat das Land Schleswig-Holstein die Einrichtung eines friesischen Kulturzentrums in Risum-
Lindholm mit 100.000 Euro unterstiitzt. Das bisherige Versammlungshaus von Friisk Foriining e. V. konnte
aus baulichen Griinden und aufgrund des Auslaufens von Nutzungsrechten nicht weiter fiir Vereinsaktivita-
ten genutzt werden. Daher plante der Verein die Schaffung eines Kulturzentrums in den bis dahin leerste-
henden Réumlichkeiten der Risem Scholj. Die dortige ehemalige Wohnung der Schulleitung wurde baulich
einer Instandsetzung bzw. Modernisierung unterzogen. Mit der Mafinahme wurde die friesischsprachige Kin-
der- und Jugendarbeit zentralisiert und gestiarkt. Die Kinder- und Jugendkonsulentin bekam in Risum ein
Biiro. Zudem wurden an der Schule Kindergruppen und Krabbelgruppen eingerichtet. AuBerdem wird seither
der Standort fiir Theater, Sport und als Startpunkt fiir Ausflige genutzt. SchlieBlich dienen die
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Réumlichkeiten als Ort fiir Sitzungen und Sprachkurse. Das Kulturzentrum ist somit sowohl Raum fiir die
Vereinsaktivitéiten als auch Anlaufpunkt fiir das friesische Leben in der Umgebung.

44.7.3 Artikel 12 Absatz 1 lit. c)

i

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Es wird auf die Ausfiihrungen im Siebten Sprachenbericht unter E.IV.12 verwiesen.

4474 Artikel 12 Absatz 1 lit. d)

ii.

Maflnahmen in der Praxis

Schleswig-Holstein stellt mit Forderungen der friesischen Volksgruppe durch die Friesenstiftung sicher, dass
die Kenntnis und der Gebrauch der jeweiligen Sprache und Kultur bei ihren kulturellen Tétigkeiten in ange-
messener Weise beriicksichtigt werden. Sdmtliche kulturelle Veranstaltungen der Friesen werden von den
von der Friesenstiftung geforderten Vereinen und Institutionen durchgefiihrt. Die Verantwortlichen in den
Vereinen und in den Vereinsgremien sprechen alle die friesische Sprache.

44.7.5 Artikel 12 Absatz 1 lit. e)

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Das Land Schleswig-Holstein hat seit dem Siebten Sprachenbericht die institutionelle Férderung mehrerer
zentraler Vereine und Verbinde der nordfriesischen Volksgruppe deutlich erhdht. Eines der Ziele dieser
MaBnahme war die Sicherstellung einer ausreichenden personellen Ausstattung der Geschiftsstellen sowie
die Professionalisierung der Arbeit auf verschiedenen Feldern. Fiir die Einstellung ihres Personals sind im
Sinne der Selbstverwaltung die Vereine und Verbinde zustéindig, die ein zentrales Interesse daran haben,
Personal mit Friesischkenntnissen einzustellen. Siehe dazu auch 4.4.7.4.

44.7.6 Artikel 12 Absatz 1 lit. f)

i

ii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Die Friesische Volksgruppe und ihre Sprache und Kultur sind Teil der Identitdt und des kulturellen Erbes
Schleswig-Holsteins. Dies offentlich zu demonstrieren und wertzuschétzen ist der Landesregierung ein gro-
Bes Anliegen. Deshalb werden die Verbédnde der friesischen Volksgruppe in Schleswig-Holstein, gemeinsam
mit den anderen Minderheiten bei Veranstaltungen und Mafinahmen zur Priasentation des Landes regelméfig
mit einbezogen. So hatten die Minderheiten beispielsweise die Gelegenheit, sich selbst zu prisentieren im
Rahmen des Tages der offenen Tiir des Landtages 2025 sowie beim Biirgerfest zum 75jdhrigen Bestehen des
Landes Schleswig-Holstein 2021. Eine Reihe von Filmen iiber die Minderheiten und ihre Sprachen erstellt
die Landesregierung derzeit im Rahmen einer Imagekampagne.

Mafinahmen in der Praxis

Beim Biirgerfest anlésslich des 75jdhrigen Bestehens des Landes Schleswig-Holstein 2021 konnten die Min-
derheiten sich jeweils in eigenen Pavillons vorstellen, dabei waren sie an zentraler Stelle inmitten anderer
Akteure und Einrichtungen platziert. Beim Tag der offenen Tiir im Landtag 2025 konnten sich die Minder-
heiten ebenfalls selbst prasentieren mit jeweils einem Stand im Landeshaus.

Im Jahr 2025 erstellt die Landesregierung eine Reihe von kurzen Filmen iiber die Minderheiten und ihre
Sprachen und Kulturen, die iiber verschiedene Kommunikationskanéle des Landes ausgestrahlt werden sol-
len. Dabei wird insbesondere auch auf Aufnahmen in den Minderheitensprachen geachtet und die Minder-
heiten sind in die Untertitelung der Filme eingebunden.

4.4.7.7 Artikel 12 Absatz 1 lit. g)

i.
L)

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Es wird auf die Ausfiihrungen im Siebten Sprachenbericht in Abschnitt E.IV.e verwiesen.

Dartiiber hinaus sind in § 3 Absatz 1 des Gesetzes fiir die Bibliotheken in Schleswig-Holstein die Dansk
Centralbibliotek for Sydslesvig e. V. als 6ffentliche Bibliothek und in § 4 Absatz 1 die Bibliotheken der
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ii.

Ferring-Stiftung auf Fohr und des Nordfriisk Instituut in Bredstedt als wissenschaftliche Bibliotheken auf-
genommen.

Mafinahmen in der Praxis

Das Land Schleswig-Holstein verweist auf seine Ausfiihrungen im Siebten Sprachenbericht unter E.IV.7.g.

44.7.8 Artikel 12 Absatz 1 lit. h)

ii.

Mafinahmen in der Praxis

Die Implementierung dieser Bestimmung erfolgt mittelbar durch die Landesférderung des Nordfriesischen
Instituts Das NFI wird fiir Ubersetzungsauftrige angefragt und setzt diese im Rahmen und nach Méglichkeit
der bestehenden Ressourcen (bei umfangreicheren gegen Honorar, bei geringeren als Serviceleistung) um.
Dabei ggf. notwendige sprachschdopferische Sprachentwicklungen (,,Entwicklung geeigneter Terminologie®)
erfolgen in diesem Rahmen ad hoc und dem tatséchlichen Bedarf entsprechend.

Seitens der Ferring Stiftung in Alkersum auf Foéhr werden ebenfalls regelméBig Texte / Abschnitte / Sétze
ins Fering iibersetzt. Diese Ubersetzungen sind in der Regel fiir den privaten Gebrauch, fiir die Arbeit der
Stiftung oder auch im Rahmen von aus Mitteln der Friesenstiftung geforderten Projekten. Professionelle
Ubersetzungsdienstleistungen werden bei der Stiftung nicht angefragt. Die Ferring Stiftung hat jedoch das
Projekt ,,fering Auersaater* ins Leben gerufen, mit dem untersucht werden soll, wie zuverldssig maschinelles
Ubersetzen fiir das Friesische funktioniert und wie es genutzt wird (vergleiche die Projekthomepage
https://auersaater.de/). Fiir den ,,fering Auersaater” wurden zahlreiche ,,neuer” Worter eingefiihrt, gerade in
den Beispieliibersetzungen. Dabei handelte es sich jedoch nicht im eigentlichen Sinn um einen Sprachaus-
bau, da diese Worter in der Regel bereits im miindlichen Gebrauch waren und es sich {iberwiegend um or-
thographische Anpassungen von Lehnwortern und/oder Lehniibersetzungen handelte.

Fiir eine zweisprachige Beschilderung des Amtsgebdudes in Wyk (September 2024) waren in Teilen eine
Neuschopfung einiger Begriffe erforderlich; so wurde zum Beispiel ,,Nachhaltigkeit zu ,,efterhualighaid*.
Dieser neuer Begriff ist auf unterschiedliche Resonanz gestof3en. Eine weitere zweisprachige Beschilderung,
dann auf Amrum, soll noch folgen.

4479 Artikel 12 Absatz 2

ii.

Mafinahmen in der Praxis

Das Land Schleswig-Holstein verweist auf den Siebten Sprachenbericht E.IV.7.1.

4.4.7.10 Artikel 12 Absatz 3

i

ii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Der Landesregierung Schleswig-Holsteins ist es wichtig, die kulturelle und sprachliche Vielfalt des Landes
auch international zu représentieren. Der Koalitionsvertrag der regierungsbildenden Parteien zur aktuellen
Wabhlperiode enthélt deshalb auch einen Passus zum Ausbau der internationalen Vorreiterrolle Schleswig-
Holsteins im Minderheitenschutz.

Malfinahmen in der Praxis

Der Minderheitenbeauftragte des Ministerprasidenten setzt sich seit 2022 fiir die Etablierung einer européi-
schen Spracheninstitution ein, die dem Schutz und der Erforschung der Regional- und Minderheitensprachen
dienen soll. Hierzu hat sich der Minderheitenbeauftragte in mehreren Briefen 2023 und 2024 an die EU
Kommission (GD Innovation, Forschung, Bildung, Kultur und Jugend, Vertretung der Kommission in
Deutschland) gewandt und fiir die Einrichtung einer solchen Institution geworben.

Im Juni 2025 nahm eine Vertreterin der Staatskanzlei am Forum der Europdischen Minderheitenregionen
der FUEN in Novi Sad, Serbien teil und berichtete iiber den Mehrwert von Minderheiten im deutsch-dani-
schen Grenzland. Dabei berichtete sie auch tiber die sprachliche und kulturelle Vielfalt der Region.

Im November 2025 lud der Minderheitenbeauftragte zu einer Veranstaltung in die schleswig-holsteinische
Vertretung in Briissel ein, um iiber den fehlenden Schutz von Regional- und Minderheitensprachen im EU
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Markenrecht zu diskutieren, ausgehend von Fillen, die die Nordfriesische Sprache betreffen. Unter Beteili-
gung von Vertretenden aus Politik und Wissenschaft, verschiedener europdischer Minderheitenverbiande so-
wie des Deutschen Patent- und Markenamtes, des EU Intellectual Property Office wurde iiber das Ausmaf
der bestehenden Schutzliicke sowie liber mogliche weitere Schritte diskutiert. Seit 2021 setzt sich der Min-
derheitenbeauftragte fiir eine Verbesserung des Schutzes von Regional- und Minderheitensprachen in diesem
Zusammenhang ein und kommuniziert das Problem auch auf EU-Ebene. Im Ubrigen wird hierzu auf die
Ausfiihrungen im Abschnitt 3.2.5 verwiesen.

ili. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e Im Priifbericht zum Siebten Staatenbericht wird die ,,Beriicksichtigung des Nordfriesischen und seiner Kul-
tur in der Auslandskulturpolitik, insbesondere auf Bundesebene.” empfohlen; Schleswig-Holstein regt dazu
einen Beitrag des Bundes in eigener Zusténdigkeit an.

44.8 Artikel 13 — Wirtschafts- und Gesellschaftsleben
4.48.1 Artikel 13 Absatz 1 lit. a)
i. Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

¢ Die geltenden Gesetze der Bundesrepublik Deutschland stehen im Einklang mit dieser Verpflichtung. Die
Bestimmung wird damit bereits hinsichtlich aller Regional- oder Minderheitensprachen bundesweit erfiillt.

44.8.2 Artikel 13 Absatz 1 lit. c)
i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

¢ Die Rechtsordnung in Deutschland verbietet Behinderungen dieser Art. Die Bestimmung wird damit bereits
hinsichtlich aller Regional- oder Minderheitensprachen bundesweit erfiillt.

4.48.3 Artikel 13 Absatz 1 lit. d)
Das Land Schleswig-Holstein verweist auf den Siebten Sprachenbericht E.I.IV .8.c.

449 Artikel 14 — Grenziiberschreitender Austausch
4.49.1 Artikel 14 lit. a)
ii. Mafnahmen in der Praxis

e Das Institut fiir Skandinavistik, Frisistik und Allgemeine Sprachwissenschaften der CAU zu Kiel unterhélt
intensive Beziehungen zu den frisistisch tdtigen Personen an der Universitdt Groningen sowie zur Fryske
Akademy in Leeuwarden. So wird beispielsweise mit der Universitidt Groningen eine gemeinsame Schrif-
tenreihe (Estrikken / Alstrake) herausgegeben. AuBerdem ist das Fach Frisistik in der Redaktion der von der
Universitdt Groningen herausgegebenen frisistischen Zeitschrift ,,Us Wurk® vertreten. Weiter hat es 2022
kooperativ mit Vertretenden der niederldndischen Frisistik die Festschrift ,,From West to North Frisia. A
Journey along the North Sea Coast. Frisian studies in honour of Jarich Hoekstra® als Sonderband der Zeit-
schrift NOWELE herausgegeben. Gegenwiértig beteiligt sich das Fach Frisistik mit einem Kapitel am Buch-
projekt ,,Redbad, King of Which Frisians? The Frisian lands in the Early Middle Ages™ [Arbeitstitel], das
gemeinsam von Vertretenden deutscher und niederlédndischer Institutionen erarbeitet wird. Die Studierenden
der CAU absolvieren ihr Praktikum im Rahmen des Zwei-Féacher-Masterstudiengangs Frisistik hdufig an der
Fryske Akademy oder der Universitit Groningen, sodass auch auf Ebene der Studierenden ein reger Aus-
tausch stattfindet. Auch im Rahmen des Bachelorstudiums werden bereits Exkursionen in die Niederlande
angeboten, um den Austausch zu fordern. Regelméfig besuchen die Dozierenden des Fachs Frisistik wis-
senschaftliche Tagungen (,,Conference on Frisian Humanities®, ,,Dei fan de Fryske taalkunde®) und Vor-
tragsveranstaltungen in der Provinz Fryslan. Niederldndische Frisisten wiederum prisentieren ihre For-
schungsergebnisse regelméfig im Rahmen der Vortragsreihe ,,Frisistisches Forum* an der CAU (beispiels-
weise im WiSe 2023/2024, SoSe 2024 und WiSe 2024/2025).

e Mitarbeitende an der EUF werden regelmiBig eingeladen, iiber das Nordfriesische oder europdische Min-
derheitensprachen zu sprechen. Dies gilt auch fiir auslédndische Gruppen, z.B. im Rahmen von Fortbildungs-
reisen, die vom MKN organisiert werden. Die Zusammenarbeit und der Austausch mit Westfriesland ist
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logistisch und terminlich bedingt nicht ausgereift. Stirkere Kontakte bestehen zur deutschen Minderheit in
Dénemark sowie zu den Sorben in Brandenburg, zumal dort auch bessere Ankniipfungspunkte mit der sozi-
olinguistischen Situation der Nordfriesen bestehen (die Situation in Westfriesland ist doch sehr anders als in
Nordfriesland).

e Dariiber hinaus besuchten 2024 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des damals neu gegriindeten Instituts
DINGTIID aus Leeuwaarden die fachlich zustindigen Referate der Staatskanzlei und des MBWFK sowie
die Einrichtungen der nordfriesischen Volksgruppe.
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4.5 Saterfriesisch in Niedersachsen
451 Artikel 6 — Information

In Niedersachsen besteht die sog. Interfraktionelle und Interministerielle AG Niederdeutsch und Saterfriesisch
(InterAG). Die InterAG triftt sich regelméaBig unter Vorsitz des Niederséchsischen Heimatbundes (NHB) und der
Arbeitsgemeinschaft der Landschaften und Landschaftsverbinde in Niedersachsen (ALLviN) mehrmals im Jahr
mit den jeweiligen Vertretern der Fraktionen CDU, SPD, Biindnis 90/Die Griinen, (die FDP ist im aktuellen
Landtag nicht vertreten), der Universitdt Oldenburg, der Landerzentrum fiir Niederdeutsch gGmbH, der zustén-
digen niedersédchsischen Ministerien und ggf. Gésten. Ziel ist es, sich iiber das Thema Niederdeutsch und Sater-
friesisch regelméaBig auszutauschen und sich fiir die Férderung und den Erhalt der Sprachen einzusetzen.

Am 21. September 2017 haben auf Vorschlag der Interfraktionellen und Interministeriellen AG Niederdeutsch
und Saterfriesisch (InterAG) die Fraktionen von SPD, Biindnis 90/Die Griinen, CDU und FDP einstimmig den
interfraktionellen EntschlieBungsantrag ,,Forderung fiir Niederdeutsch und Saterfriesisch verstetigen und weiter
ausbauen® (Drucksache 17/8757) verabschiedet. Der niedersichsische Landtag richtete darin 14 Mafinahmenfor-
derungen an die Landesregierung. Das vorrangige Ziel dieser EntschlieBung ist, Mdglichkeiten zu bieten, die
Chartasprachen erlernen und vertiefen zu kdnnen. Die Ziele des EntschlieBungsantrages aus 2017 werden stetig
weiterverfolgt und weiterentwickelt.

4.5.2 Artikel 7 — Ziele und Grundsatze

Es gibt zu Artikel 7 Absatz 1 lit. b) und c¢) sowie den Absétzen 2 bis 4 keine Verdnderungen zu den Ausfithrungen
des vorherigen Berichtzyklus.

4521 Artikel 7 Absatz 1 lit. a)

i. Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

¢ Die Gemeinde Saterland hat die einsprachige Beschriftung im Rathaus durch eine zweisprachige ersetzt.

4.5.2.2 Artikel 7 Absatz 1 lit. d)
ii. Mafnahmen in der Praxis

e Das Seeltesk-Kontoor verteilt Aufkleber mit dem Text ,,Hier konnen Jie Seeltersk bale®, die zum Gebrauch
des Saterfriesischen anspornen sollen.

e Das vom Seeltesk-Kontoor durchgefiihrte LISTEN-Projekt ermutigt Vereine, Organisationen und Privatper-
sonen dazu, die eigenen Sprache zu verwenden.

4.5.2.3 Artikel 7 Absatz 1 lit. e)
ii. Mafnahmen in der Praxis

e Junge Saterlander haben an Austauschprogrammen mit Jugendlichen anderer Sprachminderheiten teilge-
nommen.

e  Beiinternationalen Konferenzen wie die ,,Conference on Frisian Humanities® (November 2025) wurde auch
die saterfriesische Sprache beriicksichtigt.

4524 Artikel 7 Absatz 1 lit. f)
ii. Mafnahmen in der Praxis

e Im Haushaltsjahr 2023 wurde im Rahmen der gemeinsamen Férderung zwischen dem Land Niedersachsen
(rund 7.500 Euro) und der BKM (rund 14.900 Euro) u. a. das bereits auf Niederdeutsch verfiigbare und
vielfach verwendete Memory-Spiel ,,Twee tosamen* ins Saterfriesische (,,Dubbeld Plezier) iibersetzt.

e  Seit dem letzten Bericht gab es 2024 eine gemeinsame Forderung der BKM (20.000 Euro) und des Landes
Niedersachsens (10.000 Euro) zur Aktualisierung und Vereinheitlichung der Rechtschreibung sowie Ergin-
zung von Wortern auf der Website und der App fiir die saterfriesische Sprache.
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e Im Haushaltsjahr 2025 erfolgte im Rahmen der gemeinsamen Forderung des Landes Niedersachsen
(10.000 Euro) mit dem BKM (20.000 Euro) die Aktualisierung/ Erweiterung der saterfriesischen Worter-
buch-Portal-Website und der App sowie die Errichtung eines Lehrpfads zur saterfriesischen Sprache am
Maiglockchensee in Scharrel (siehe auch Nr. 3.7).

e  Es werden im Rahmen der Kampagne ,,Platt is cool / Seeltersk moaket klouk* jedes Jahr Schulmaterialien
in saterfriesischer Sprache erstellt, darunter Lernkarten, Poster, ein Kinderbuch, Postkarten und Bastelmate-
rialien. Diese werden allen saterlindischen Schulen und Kindergérten kostenfrei zur Verfiigung gestellt.

4525 Artikel 7 Absatz 1 lit. g)
i. Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Seit dem letzten Bericht wurden vom Land Niedersachsen erneut Mittel in Hohe von 2.500 Euro fiir einen
weiteren Kurs zur Ausbildung von an Saterfriesisch interessierten Personen zur Unterstiitzung von Lehrkréf-
ten und Personal in Kindergérten und Schulen zur Verfiigung gestellt. Es konnte so eine Kursinfrastruktur
aufgebaut werden, die nunmehr ohne eine Landesforderung auskommt. Insgesamt haben in den vergangenen
vier Jahren rund 200 Personen im Rahmen dieser Forderungen an einem Saterfriesischkurs teilgenommen.

4.5.2.6 Artikel 7 Absatz 1 lit. h)
ii. Mafnahmen in der Praxis

e Die Carl von Ossietzky-Universitét in Oldenburg und die Universitit Miinster bieten jéhrlich einen intensi-
ven Saterfriesischkurs an. Das Seeltersk-Kontoor unterstiitzt sie dabei. Zudem fanden an der Universitit
Bremen, der Europa Universitit Flensburg und der NHL Stenden Hogeschool mit Unterstiitzung des
Seeltersk-Kontoor Lehrveranstaltungen z. T. auf Saterfriesisch statt.

4.5.2.7 Artikel 7 Absatz 1 lit. i)
ii. Mafnahmen in der Praxis

*  Die Fryske Akademie Leeuwarden (NL) wurde bei der Erstellung verschiedener saterfriesische Projekte
(z. B. Websites, Worterbuch-Portale) als Dienstleister fiir die Ubersetzung einbezogen.

. Es wurde 2025 ein interfriesischer akademischer Arbeitskreis von Forschenden aus Nordfriesland, der Pro-
vinz Fryslan und dem Saterland gegriindet.

453 Artikel 8 — Bildung
4.5.3.1 Artikel 8 Absatz 1 lit. a) iv
i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e  Seit 2011 wird die Umsetzung der im Rahmen der Europdischen Charta der Regional- oder Minderheiten-
sprachen eingegangenen Verpflichtungen Niedersachsens im Bildungsbereich durch ein Aufsichtsgremium
iiberpriift. Das Gremium setzt sich aus je einer Vertreterin bzw. eines Vertreters des Kultusministeriums, des
Ministeriums fiir Wissenschaft und Kultur, des Ministeriums fiir Bundes- und Europaangelegenheiten und
Regionale Entwicklung (seit 2025 in der Staatskanzlei), der Landschaften und Landschaftsverbénde sowie
des Niedersédchsischen Heimatbundes zusammen.

e Grundlage der Priifung bildet der jahrliche Bericht des Regionalen Landesamtes fiir Schule und Bildung
(RLSB). Dieser gibt Auskunft iiber die Tatigkeit der Beraterinnen und Berater fiir Saterfriesisch, iiber die
Verwendung des Stundenkontingents und iiber Maflnahmen zur Férderung der Regional- und Minderheiten-
sprache im Sinne der Sprachencharta im abgelaufenen Jahr.

e Das Aufsichtsgremium kann Vorschldge zur weiteren Umsetzung der von Niedersachsen in der Européi-
schen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen gezeichneten Artikel unterbreiten. Die Unabhéngig-
keit des Aufsichtsgremiums wird seit 2023 dadurch gestérkt, dass der Vorsitz und die Einladung nun den
Landschaften und Landschaftsverbénden obliegt und nicht mehr — wie auch vom Sachverstiandigenausschuss
kritisiert — dem Niedersidchsischen Kultusministerium (MK).
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ii. Mafnahmen in der Praxis

e Aufgrund der unterschiedlichen Trégerschaften von Kindertageseinrichtungen (s. hierzu auch den Siebten
Sprachenbericht) werden vom Land Niedersachsen auch weiterhin keine Daten iiber die Verwendung von
Saterfriesisch in den Einrichtungen des Saterlands erhoben. Insofern konnen keine belastbaren Aussagen
getroffen werden.

¢ Die Unterstiitzung der Schulen des Saterlands durch das Regionale Landesamt fiir Schule und Bildung
(RLSB) in Niedersachsen in Osnabriick und durch die Gewéhrung von Entlastungsstunden ist gestérkt wor-
den durch die Wiederbesetzung der Beratungsstelle fiir das Saterfriesische. Ein Stundenkontingent im Um-
fang von 35 Anrechnungsstunden fiir Programme und Projekte (Modellprojekt Friihe Mehrsprachigkeit/For-
derung Saterfriesisch) steht weiterhin zur Verfiigung

e Die Beratung unterstiitzt und berét die Schulen zu Fragen des Unterrichts und zu Maflnahmen zur Stirkung
der saterfriesischen Sprache sowie bei der Anschaffung und Erstellung weiterer Unterrichtsmaterialien. Ein
sich stetig in Erweiterung befindlicher Materialienpool steht allen Schulen auf dem neuen Bildungsportal
zur Verfligung.

¢ Grundlage des Sprachunterrichts ist das Lehrwerk ,,Seelters lopt“, dass den saterfriesischen Schulen seit
Beginn des Schuljahres 2022/2023 zur Verfiigung steht. Die Erarbeitung und Veroffentlichung des Schul-
buches wurde vom Niedersédchsischen Kultusministerium mit 42.000 Euro finanziell unterstiitzt.

e Schulen, die sich nachhaltig und in besonderer Weise nicht nur um die Sprachbegegnung, sondern auch um
die Forderung, d. h. den Erwerb des Saterfriesischen, verdient machen und dies z. B. auch als Teil des Schul-
profils sehen, kann weiterhin der Titel ,,Saterfriesische Schule* verliechen werden.

»  MaBnahmen im Ubergang Grundschule — Sekundarbereich:

Die Sprachbegegnung mit Saterfriesisch ist fiir alle Schulen und Schulformen des Primar- und Sekundarbe-
reichs I verbindlich. Hinweise hierzu finden sich u. a. in den derzeitig in der Weiterentwicklung befindlichen
Kerncurricula fiir das Fach Deutsch.

Um ein Anschluss- bzw. Weiterlernen sowie auch einen Einstieg zu ermoglichen, gelten die Regelungen fiir
die Grundschule (Sprachfortfiihrung bzw. Spracherwerb in geeigneten Pflichtfichern) auch fiir die Schulfor-
men des Sekundarbereichs 1. Sie kdnnen im Rahmen der personellen Méglichkeiten zusitzlich im Wahlun-
terricht, Wahlpflichtunterricht bzw. in Wahlpflichtfichern (mit Ausnahme der Fremdsprachen), in Projekten
und in auBerunterrichtlichen Angeboten der Ganztagsschule Anwendung finden. Insbesondere im Ganztag
kann auch auf die Unterstiitzung auBBerschulischer muttersprachlicher Kréfte zuriickgegriffen werden.

Der Erlass ,,Die Region und die Sprachen Niederdeutsch und Saterfriesisch im Unterricht (RdErl. d. MK v.
01.06.2019 - 32 - 82101/3-2 - VORIS 22410 -) wird derzeit in Zusammenarbeit u. a. mit den Landschafts-
verbinden weiterentwickelt.

454 Artikel 10 — Verwaltungsbehorden und staatliche Dienstleistungen
4.5.41 Artikel 10 Absatz 2 lit. a)

i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e  Die Gemeinde Saterland macht mit Mitteln vom MWK/ BKM die saterfriesische Sprache sichtbarer, z. B.
haben 2025 die Mitarbeitenden der Gemeinde am LISTEN-Projekt zum besseren Umgang mit Mehrspra-
chigkeit teilgenommen.

¢ Die Gemeinde Saterland hat die einsprachige Beschriftung im Rathaus durch eine zweisprachige ersetzt
(siehe auch Nr. 4.5.2.1).

45.5 Artikel 11 — Medien
4551 Artikel 11 Absatz 1 lit. b) ii
i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Wie bereits in friiheren Berichten dargestellt, ist aufgrund des in Deutschland verfassungsrechtlich veran-
kerten Grundsatzes der Staatsferne des Rundfunks und der Presseftreiheit eine staatliche Einflussnahme auf
Programminhalte und die Programmgestaltung der sowohl &ffentlich-rechtlichen als auch privaten Rund-
funkveranstalter unzuléssig.
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ii. Mafnahmen in der Praxis

¢ Im Sendegebiet der Ems-Vechte-Welle wird seit 2004 alle zwei Wochen die zweistiindige Radiosendung
»Middeeges™ auf Saterfriesisch ausgestrahlt. Die Sendung enthilt lokale Berichte, Interviews mit Vereinen
und Einzelpersonen aus dem Saterland, kulturelle Beitrdge, Musik sowie Beitrdge zur Sprachpflege. Der
gesamte redaktionelle Teil wird in Saterfriesisch moderiert.

iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e Zuden Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses wird von Niedersachsen
auf die zuvor genannten Ausfiihrungen dieses Artikels verwiesen.

4.55.2 Artikel 11 Absatz 1 lit. c) ii
i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

¢ Niedersachsen verweist auf die Ausfithrungen im Siebten Sprachenbericht zu diesem Artikel unter V.6.b.1.

ii. Mafnahmen in der Praxis

e Auf Nachfrage teilte der Norddeutsche Rundfunk (NDR), Landesfunkhaus Niedersachsen mit, in einzelnen
Posts auf Social Media-Plattformen immer wieder auch auf Aspekte der saterfriesischen Sprache einzugehen.

iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e Zu den Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstdndigenausschusses verweist Niedersachsen
auf die zuvor genannten Ausfiihrungen dieses Artikels.

4.5.5.3 Artikel 11 Absatz 1 lit. d)
i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

¢ Niedersachsen verweist auf die Ausfithrungen im Siebten Sprachenbericht zu diesem Artikel unter V.6.c.i.

ii. Mafnahmen in der Praxis

e Das Filmprojekt ,,Saterland* erhielt eine Entwicklungsférderung von der Filmfordergesellschaft der Lander
Niedersachsen und Bremen ,,nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH*. Der
im Saterland angesiedelte Filmstoff enthélt Dialoge auf Saterfriesisch.

ili. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e Zu den Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstdndigenausschusses verweist Niedersachsen
auf die zuvor genannten Ausfiihrungen dieses Artikels.

4554 Artikel 11 Absatz 1 lit. e) ii
i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

¢ Niedersachsen verweist auf die Ausfithrungen im Siebten Sprachenbericht zu diesem Artikel unter V.6.d.i.

ili. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e Zu den Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstdndigenausschusses verweist Niedersachsen
auf die zuvor genannten Ausfiihrungen dieses Artikels.

4.55.5 Artikel 11 Absatz 1 lit. f) ii
i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Niedersachsen verweist auf die Ausfithrungen im Siebten Sprachenbericht zu diesem Artikel unter V.6.e.i.
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ili. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e Zu den Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstdndigenausschusses verweist Niedersachsen
auf die zuvor genannten Ausfiihrungen dieses Artikels.

4556 Artikel 11 Absatz 2
ii. Mafnahmen in der Praxis

¢ Die Informationsfreiheit, einschlieBlich des freien Empfangs von Horfunk- und Fernsehsendungen aus Nach-
barlédndern, ist nach Mafigabe des Grundgesetzes garantiert. Diese Verpflichtung wird von Niedersachsen
daher als erfiillt betrachtet.

iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e Zu den Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstdndigenausschusses verweist Niedersachsen
auf die zuvor genannten Ausfithrungen dieses Artikels.

45.6 Artikel 12 — Kulturelle Aktivitaten und Einrichtungen
4.5.6.1 Artikel 12 Absatz 1 lit. a)
i. Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e  Seit dem letzten Bericht ist die Stelle des Saterfriesisch-Beauftragten bei der Oldenburgischen Landschaft
verstetigt und die Zuwendung des Landes Niedersachsen auf 50.000 Euro angehoben worden. Das BMI
fordert die Stelle zudem mit weiteren 50.000 Euro (siche Nr. 3.7).

e Ferner konnen in Niedersachsen aus den Mitteln der Regionalen Kulturférderung des Landes in Hohe von
3,15 Mio. Euro von den Landschaften und Landschaftsverbidnden regional bedeutende Kulturprojekte u. a.
der niederdeutschen Sprache sowie der Minderheitensprache Saterfriesisch unter 10.000 Euro gefordert wer-
den. Niedersachsen fordert dariiber hinaus Kulturprojekte, die die regionale Identitét stirken und Anreiz zum
aktiven Sprachgebrauch der Minderheitensprache Saterfriesisch geben.

ii. Mafnahmen in der Praxis

e Das Seeltersk-Kontoor hat im Rahmen der Forderung des MWK/ BKM im Haushaltsjahr 2023 gemeinsam
mit dem nordfriesischen Filmemacher Christoph Knorr eine Reihe saterfriesischer Videos gedreht und ver-
offentlicht (siche auch Nr. 4.5.2.6).

e Im Haushaltsjahr 2023 wurde im Rahmen der gemeinsamen Férderung zwischen dem Land Niedersachsen
(rund 7.500 Euro) und der BKM (rd. 14.900 Euro) unter anderem das bereits auf Niederdeutsch verfiigbare
und vielfach verwendete Memory-Spiel ,,Twee tosamen® ins Saterfriesische (,,Dubbeld Plezier) libersetzt
(siche auch Nr. 4.5.2.6).

e Das Seeltersk-Kontoor organisiert regelméBig saterfriesische Kneipen-Quiz sowie auch Saterfriesentage.

e Die AG ,,Platt is cool* hat gemeinsam mit den Regionalen Landesdmtern fiir Schule und Bildung die Aktion
,Frdidai is Seelterdai ins Leben gerufen. An den Freitagen im September sollen diejenigen, die die Sprache
noch nicht kénnen, sie ausprobieren und die, die sie beherrschen, sollen ermuntert werden, so viel Saterfrie-
sisch zu sprechen wie moglich — auch mit Personen, mit denen sie sonst auf Hochdeutsch verkehren.

4.5.6.2 Artikel 12 Absatz 1 lit. c)

ii. Mafnahmen in der Praxis

e Es wird auf die Ausfiihrungen zu den Mafinahmen in der Praxis in Ziffer 4.5.2.6 verwiesen.

e Die,,Lieselotte-Biicher” sind auch in die saterfriesische Sprache tibersetzt worden (siehe Nr. 3.7).

4.5.6.3 Artikel 12 Absatz 1 lit. d) bis g)

Es gibt zu Artikel 12 Absatz 1 lit. d) bis g) sowie Absatz 2 keine Verdnderungen zu den Ausfiihrungen des vor-
herigen Berichtszyklus.
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4.6

Niederdeutsch in Brandenburg

4.6.1 Artikel 6 — Information

Die in den bisherigen Berichtszyklen genannten Maflnahmen werden weiterhin umgesetzt.

4.6.2 Artikel 7 — Ziele und Grundsatze
4.6.2.1 Artikel 7 Absatz 1 lit. a)

i

ii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

In Ausgestaltung des in der Landesverfassung formulierten Ziels, die Pflege der niederdeutschen Sprache zu
schiitzen und zu férdern, wurde im Juni 2023 das Brandenburgische Niederdeutsch-Gesetz verabschiedet,
welches in § 6 die niederdeutsche Sprache und ihre Mundarten als Ausdruck des kulturellen Reichtums an-
erkennt.

Das im Januar 2023 von der Landesregierung beschlossene Mehrsprachigkeitskonzept wiirdigt die nieder-
deutsche Sprache als Teil des kulturellen Erbes und verweist als Referenzrahmen auf die Sprachencharta.

Mafinahmen in der Praxis

Die in den bisherigen Berichtszyklen genannten Maflnahmen werden weiterhin umgesetzt.

4.6.2.2 Artikel 7 Absatz 1 lit. b)

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Das Niederdeutsch-Gesetz definiert in § 2 Absatz 1 erstmals ein niederdeutsches Sprachgebiet im Land
Brandenburg und legt damit den Anwendungsbereich der gesetzlichen Regelungen zum Schutz und zur For-
derung der niederdeutschen Sprache fest.

4.6.2.3 Artikel 7 Absatz 1 lit. c)

i

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Mit dem verabschiedeten Niederdeutsch-Gesetz bekriftigt das Land Brandenburg sein Ziel, die seit Jahrhun-
derten im Land Brandenburg beheimatete niederdeutsche Sprache trotz vielféltiger Assimilierungsversuche
auch in Zukunft zu bewahren und zu starken.

Das Mehrsprachigkeitskonzept des Landes Brandenburg definiert kurz-, mittel- und langfristige MaBnahmen
zur Forderung der niederdeutschen Sprache.

4.6.2.4 Artikel 7 Absatz 1 lit. d)

i

ii.

MafBinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Das Niederdeutsch-Gesetz schafft die rechtlichen Grundlagen fiir eine zweisprachige oder einsprachig nie-
derdeutsche Beschriftung im Sprachgebiet.

Mit dem Niederdeutsch-Gesetz wird zudem die Anwendung der niederdeutschen Sprache in der Verwaltung
gestarkt, so wird ausdriicklich die Moglichkeit erwédhnt, Antrage auf Niederdeutsch stellen zu konnen.

Malfinahmen in der Praxis

Die in den bisherigen Berichtszyklen genannten Malnahmen werden weiterhin umgesetzt. Hervorzuheben
ist hierbei insbesondere das kommunale Engagement zur Aufstellung zweisprachiger Ortstafeln oder zwei-
sprachiger Willkommensschilder,

Gemeinsam mit dem Dachverband der niederdeutschen Sprachgruppe hat das Ministerium fiir Wissenschaft,
Forschung und Kultur des Landes Brandenburg am 27. Mai 2025 die erste Niederdeutsch-Botschafterin des
Landes Brandenburg ernannt. Damit ist die Hoffnung verbunden, insbesondere junge Menschen zum Ge-
brauch der niederdeutschen Sprache zu ermutigen und neue Formen, gerade auch in den Sozialen Medien,
fiir die Sprachmotivation und Sprachvermittlung zu erproben.
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4.6.2.5 Artikel 7 Absatz 1 lit. e)
ii. Mafnahmen in der Praxis

¢ Die in den bisherigen Berichtszyklen genannten Malnahmen werden weiterhin umgesetzt.

4.6.2.6 Artikel 7 Absatz 1 lit. f)
i. Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Das Niederdeutsch-Gesetz ermoglicht es Kindertagesstétten und Schulen, die niederdeutsche Sprache alters-
gerecht in die Spielgestaltung und Bildungsarbeit einzubeziehen bzw. sie zum Gegenstand begegnungs-
sprachlichen und fremdsprachlichen Unterrichts zu machen. Auch als Unterrichtssprache kann Nieder-
deutsch Verwendung finden.

ii. Mafnahmen in der Praxis

e Die in den bisherigen Berichtszyklen genannten Mafinahmen werden weiterhin umgesetzt. Mit dem Kom-
petenzzentrum fiir Niederdeutschdidaktik an der Universitit Greifswald wurde Kontakt zur Konzipierung
eines gemeinsamen Fortbildungsprojektes flir Lehrkréfte aufgenommen.

Seit dem Jahr 2023 findet ein Online-Sprachkurs fiir Kita-Erzieherinnen und Kita-Erzieher in Kooperation
mit Mecklenburg-Vorpommern statt.

4.6.2.7 Artikel 7 Absatz 1 lit. g)

i. Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Hier gibt es keine Verdnderungen im Vergleich zum vorherigen Berichtszyklus.

4.6.2.8 Artikel 7 Absatz 1 lit. h)
i. Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Hier gibt es keine Verdnderungen im Vergleich zum vorherigen Berichtszyklus.

4.6.29 Artikel 7 Absatz 2
i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Im Landesrecht gibt es weiterhin keine diskriminierenden Vorschriften im Sinne von Artikel 7 Absatz 2 der
Sprachencharta.

4.6.2.10 Artikel 7 Absatz 3
i. Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Das Niederdeutsch-Gesetz regelt in § 7 Absatz 6, dass die Geschichte der niederdeutschen Sprache und
Kenntnisse iiber die niederdeutsche Sprache in den Schulen des Landes Brandenburg angemessen vermittelt
sollen.

¢ Die Mehrsprachigkeitkonzeption des Ministeriums fiir Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg
(Mehrsprachigkeitskonzept. Bestandsaufnahme und strategische Weiterentwicklung der Sprachenvielfalt im
Bildungssystem im Land Brandenburg) stellt Niederdeutsch als Teil des kulturellen Erbes und der sprachli-
chen Vielfalt des Landes vor.

e Mit der Novellierung des rbb-Staatsvertrags zum 1. Januar 2024 wurde der gesetzliche Programmauftrag in
§ 3 Absatz 2 Satz 3 prézisiert. Demnach soll die niederdeutsche Sprache nun im angemessenen Umfang
Beriicksichtigung finden.

ii. Mafnahmen in der Praxis

e Die in den bisherigen Berichtszyklen genannten Maflnahmen werden weiterhin umgesetzt.

e Der rbb berichtet iiber die niederdeutsche Sprache und ihre Sprecherinnen und Sprecher. Dabei werden unter
anderem Initiativen zur Sprachpflege und -bildung sowie politische Vorhaben und Phdnomene der
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Sprachverbreitung behandelt. Um ein moglichst breites Publikum zu erreichen und dem Bildungsauftrag
gerecht zu werden, erfolgt diese Berichterstattung {iberwiegend in deutscher Sprache.

4.6.2.11 Artikel 7 Absatz 4

i

ii.

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Das Niederdeutsch-Gesetz regelt in § 3 die Anerkennung eines Dachverbands der niederdeutschen Verbande
und Vereine.

In § 4 des Niederdeutsch-Gesetzes wird die Einrichtung eines stindigen Beirats festgelegt, der mindestens
einmal jahrlich zusammenkommt und dem Austausch zwischen Sprachgruppe und Land dient.

Malfinahmen in der Praxis

Als erster Schritt zur Umsetzung des Gesetzes wurde der Verein fiir Niederdeutsch im Land Brandenburg
e. V. am 12. Oktober 2024 als Dachverband nach § 4 BbgNdG anerkannt.

Am 18. November 2025 konstituierte sich der Beirat fiir Niederdeutsch bei der Landesregierung und legte
einen halbjdhrlichen Sitzungsturnus sowie die ersten Schwerpunktthemen fest, zu denen vor allem Fragen
der Bildung und der 6ffentlichen Sichtbarkeit der niederdeutschen Sprache gehoren. Der Beirat 16st die seit
2015 bestehende Arbeitsgruppe Niederdeutsch beim Ministerium fiir Wissenschaft, Forschung und Kultur
des Landes Brandenburg ab.
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4.7 Niederdeutsch in Nordrhein-Westfalen
4.71 Artikel 7 — Ziele und Grundsitze
4711 Artikel 7 Absatz 1 lit. f)

ii. Mafnahmen in der Praxis

e In Nordrhein-Westfalen werden die im vorherigen Berichtszyklus genannten Mafnahmen weiterhin umge-
setzt. Das Schulprojekt in Kooperation mit der Abteilung der Sprachwissenschaft des Germanistischen In-
stituts der Universitit Miinster ,,Niederdeutsch an Schulen in Miinster und dem Minsterland* wurde im Jahr
2022 abgeschlossen. Die in dem Projekt erarbeiteten Materialien konnen weiterhin in Arbeitsgemeinschaften
an Grundschulen sowie an Schulen der Sekundarstufe I eingesetzt werden.

e In dem im Jahr 2021 in Kraft gesetzten Lehrplan fiir die Primarstufe in Nordrhein-Westfalen im Fach
Deutsch und in dem im Jahr 2023 in Kraft gesetzten Kernlehrplan fiir die Sekundarstufe I Gymnasium/Ge-
samtschule in Nordrhein-Westfalen im Fach Deutsch wurden explizite Beziige zur Regionalsprache Nieder-
deutsch aufgenommen.

e Verwiesen wird auBBerdem auf die Ausfithrungen unter 3.4.
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4.8 Niederdeutsch in Sachsen-Anhalt
4.8.1 Artikel 6 — Information

Auf die Ausfiihrungen fritherer Berichte, zuletzt Siebter Staatenbericht zur Sprachencharta unter E, VI, 1 wird
verwiesen.

4.8.2 Artikel 7 — Ziele und Grundsatze

Ergidnzend zu den Ausfiihrungen im Siebten Staatenbericht zur Sprachencharta unter D.I.5 und im Zwischenbe-
richt zum Siebten Staatenbericht zur Sprachencharta unter D. VIII ist zu aktualisieren, dass das Land Sachsen-
Anbhalt in den Schuljahren 2023/2024 bis 2025/2026 den Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V. mit insgesamt
180.000 Euro fiir das Projekt ,,Niederdeutsch in der Schule* fordert. Im Rahmen des Projekts werden regelmaBige
Niederdeutsch-Angebote an ausgewihlten Schulen durch ehrenamtliche Plattsprecherinnen und Plattsprecher
durchgefiihrt.

Die Landesregierung hat den Entwurf eines umfassenden Kulturfordergesetzes in den Landtag eingebracht
(Drucksache 8/5883 vom 2. September 2025), das als einen von vielen Bereichen der Kultur auch die Pflege der
niederdeutschen Sprache beinhaltet: ,,Das Land fordert Aktivititen zur Pflege der niederdeutschen Sprache® (§ 30
Satz 2).

Im Ubrigen sind die Ausfiihrungen der bisherigen Staatenberichte weiterhin aktuell.
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49

Niederdeutsch in der Freien Hansestadt Bremen

491 Artikel 6 — Information

Sobald im Zusammenhang mit der Umsetzung der Charta neue Entwicklungen oder Fragestellungen auftreten,
werden diese gezielt zwischen den einzelnen Fachressorts thematisiert und abgestimmt.

4.9.2 Artikel 7 — Ziele und Grundsatze
4.9.21 Artikel 7 Absatz 1 lit. a)

i

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Keinerlei Verdnderungen zum letzten Berichtszeitraum.

ii. Mafinahmen in der Praxis

Die Forderung der niederdeutschen Sprache ist von Beginn an nicht nur Pflichtaufgabe aus der Europdischen
Charta der Regional- oder Minderheitensprachen fiir die Freie Hansestadt Bremen gewesen, sondern wird
seitdem kontinuierlich verfolgt und weiter vorangetrieben. Unter Beweis gestellt hat Bremen dies nicht zu-
letzt mit der Griindung der Landerzentrum fiir Niederdeutsch gGmbH (LzN) am 6.Dezember 2017 (gemein-
sam mit den Léndern Schleswig-Holstein, der Freien- und Hansestadt Hamburg und Niedersachsen). Das
zentrale Ziel der Griindung des Landerzentrums fiir Niederdeutsch bestand von Anfang an darin, Bremen
(und den anderen drei Landern) maB3geblich bei der Unterstiitzung der mit der Europdischen Sprachencharta
eingegangenen Verpflichtungen zu helfen. Im Fokus der Arbeit stehen so der Schutz, der Erhalt und die
Weiterentwicklung des Niederdeutschen. Entsprechend des Gesellschaftszwecks der Férderung der Heimat-
pflege und Heimatkunde sowie die Férderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung hat das Landerzent-
rum fiir Niederdeutsch seit seiner Griindung — auch unter der neuen Geschéftsfithrung ab dem 1. September
2023 — folgende Aufgaben aktiv verfolgt:

e Erhalt, Férderung und Weiterentwicklung des Niederdeutschen
e Vermittlung von Wissen iiber das Niederdeutsche in die Praxis

e Beratung, Vernetzung und Unterstiitzung der in diesem Bereich titigen Gremien, Beiréte, Verbénde,
Vereine und Personen sowie staatlicher Stellen und politischer Organe mit dem Schwerpunkt der Un-
terstiitzung des ehrenamtlichen Engagements und der besseren Zusammenarbeit

e Initilerung und unterstiitzende Begleitung von Projekten der im Bereich des Niederdeutschen tétigen
Gremien, Beirdte, Verbinde, Vereine und Personen sowie Begleitung projektbezogener wissenschaft-
licher Arbeit

e Verbreitung von Informationen zum Niederdeutschen unter Beriicksichtigung aktueller wissenschaftli-
cher Erkenntnisse in Zusammenarbeit mit den im Bereich des Niederdeutschen titigen Gremien, Ver-
binden, Vereinen und Personen sowie den wissenschaftlichen Kompetenztragern in den Bundeslédndern
und in Kooperation mit den beteiligten Landern

¢ Entwicklung von zeitgemaBen Formaten zur Vermittlung des Niederdeutschen, im Verbund mit den im
Bereich des Niederdeutschen titigen Gremien, Verbdnden, Vereinen und Personen, vorrangig auch fiir
Kinder und Jugendliche

Alle vier involvierten Lander beauftragen das LzN kontinuierlich mit der Unterstiitzung bei den von ihnen
mit der Europdischen Sprachencharta eingegangenen Verpflichtungen. Im Fokus der Arbeit stechen — so wie
es im Gesellschaftszweck verankert ist — der Schutz, der Erhalt und die Weiterentwicklung des Niederdeut-
schen. Von hier aus werden diese Ziele landeriibergreifend koordiniert und Verbénde, Ehrenamtliche und
wissenschaftliche Institutionen in der Vergangenheit und auch in der Zukunft eng eingebunden.

Das LzN hat zur Aufgabe, das Wissen iiber das Niederdeutsche in die verschiedensten Bereiche zu vermit-
teln. Die Aufgabenfelder der in diesem Bereich titigen Gremien umfassen Bildung, Kirche, Pflege und Kul-
tur. Dariiber hinaus bilden die Unterstiitzung des ehrenamtlichen Engagements und die Nachwuchsférderung
weitere wichtige und zentrale Schwerpunkte. Das LzN ist mafigeblich in den Handlungsfeldern Bildung und
Kultur und einem anwendungsorientierteren Transfer aus der Wissenschaft titig. Das LzN trigt dabei zur
Verbreitung von Informationen auf dem Gebiet der niederdeutschen Sprach- und Literaturwissenschaft in
Kooperation mit den wissenschaftlichen Kompetenztragern bei und regt auch hier konstant einen regen
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Austausch an. Ebenso erfolgt eine enge Verzahnung mit den politischen Vertreterinnen und Vertretern in
Bund und Landern sowie den Mitgliedern des Bundesrats fiir Niederdeutsch und des Niederdeutschsekreta-
riats.

Das LzN, das seinen Sitz in Bremen an der zentral gelegenen Contrescarpe hat, bringt sich zudem in iiber-
greifende Themen und das 6ffentliche Leben ein und entwickelt in Abstimmung mit den regionalen Akteuren
zeitgeméle Kooperationen und Formate zur Vermittlung des Niederdeutschen. Das LzN setzt — auch unter
der neuen Leitung von Thorsten Bérnsen — neben einem umfangreichen Angebot an Flyern und Lern-Bro-
schiiren verstirkt auch moderne Technologien unter Einbezug neuer Medien zur Sprachférderung ein. Es
unterstiitzt beispielsweise die Entwicklung von Audioguides und digitalen Lernwelten und bietet ein thema-
tisch breit angelegtes Onlineseminar-Angebot an, das unterschiedliche Bevolkerungsgruppen anspricht. Ak-
tuell ist auch die Entwicklung eines Videospiels auf Niederdeutsch geplant. Somit triagt das LzN nach wie
vor wesentlich zur Verankerung und Sicherung des Niederdeutschen in der Fliche bei.

Im Jahr 2024 hat das Landerzentrum fiir Niederdeutsch mit dem ,,Jugendwarkkring einen Arbeitskreis aus
sechs jungen Erwachsenen im Alter von 20 bis 30 Jahren gegriindet, der das LzN zu jugendrelevanten As-
pekten der Niederdeutsch-Arbeit berét und die Einbindung dieser im Hinblick auf die Sicherung der nieder-
deutschen Sprache wichtigen Sprechergruppe gewahrleistet. Die Arbeitsgruppe strebt eine Sitzungsfrequenz
von vier Sitzungen im Jahr an. Gleichzeitig wurde im Berichtszeitraum die Sitzungsfrequenz des Beirats des
Landerzentrums fiir Niederdeutsch von einer auf zwei Beiratssitzungen im Jahr erhoht, um zusétzliche An-
regungen und Hinweise hinsichtlich der Bedarfe der Niederdeutschforderung, auch und insbesondere fiir
jlingere ,,Plattsnacker, aufnehmen zu kénnen. Zugleich wird mit diesem Schritt den Sprechergruppen in den
Regionen des Geltungsbereichs des Landerzentrums fiir Niederdeutsch mit ihren unterschiedlichen Bedarfen
groflere Bedeutung und mehr Raum eingerdumt.

Finanziert wird das Landerzentrum fiir Niederdeutsch von den Lindern Freie Hansestadt Bremen, Freie und
Hansestadt Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein seit 2018 mit jéhrlich insgesamt 271.000 Euro
(davon werden 80.000 Euro vom Sitzland Bremen iibernommen). Trotz herausfordernden Haushaltslagen
konnte fiir die Jahre ab 2024 sukzessive eine kontinuierliche Erhdhung der Forderung fest geregelt werden,
die Anfang 2024 in einem neuen Lénderfinanzierungsabkommen — wie folgt — festgehalten wurde:

Tabelle 1: Forderung des Linderzentrum fiir Niederdeutsch gGmbH (LzN)
gemil Linderfinanzierungsabkommen
Fordersumme Fordersumme Fordersumme
2018 bis 2023 2024 bis 2025 ab 2026
Gesamtforderung LzN: 271.000 Euro 291.000 Euro 328.500 Euro
davon Forderung Bremen: 80.000 Euro 86.000 Euro 97.000 Euro

Damit ist die auskdmmliche Finanzierung des Landerzentrums fiir Niederdeutsch auch in Zukunft mehr als
gesichert. Dies zeigt, dass der Bedeutung der Niederdeutschforderung in Bremen ein hoher Stellenwert ein-
gerdumt wird. Alle vier Lander halten dieselben Anteile an der Lénderzentrum fiir Niederdeutsch gGmbH
und nehmen ihre fachliche Verantwortung in einem Aufsichtsrat gemeinsam und gleichberechtigt wahr.

Diverse grof3ere, erfolgreich umgesetzte Projekte des Landerzentrums fiir Niederdeutsch konnten in den letz-
ten Jahren nicht nur durch die institutionellen Mittel der Lander und durch eine vom Kulturressort begriif3te
und politisch unterstiitze, erfolgreiche Drittmittelakquise, sondern auch durch Projektmittel der Beauftragten
der Bundesregierung fiir Kultur und Medien (BKM) bzw. des Bundesministeriums des Inneren (BMI) ge-
fordert werden.

e AuBerdem unterstiitzt das Bremer Kulturressort immer wieder vereinzelt auch einzelne Projektantrige im
Bereich Niederdeutsch wie z. B. das Festival Platt — Land — Fluss in den Jahren 2021 und 2023 (zusammen
mit 22.000 Euro), einen plattdeutschen Schnupper-Integrationskurs im Jahr 2021 (5.000 Euro) sowie den
Plattdeutschen Songcontest Plattbeats im Jahr 2024 (1.500 Euro), wenn diese von den Fachjurys fiir fachlich
gut und unterstiitzenswert befunden werden.
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49.2.2 Artikel 7 Absatz 1 lit. b)

i

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Keinerlei Anderungen zum letzten Berichtszeitraum.

49.2.3 Artikel 7 Absatz 1 lit. c)

i

ii.

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Keinerlei Anderungen zum letzten Berichtszeitraum.

Mafinahmen in der Praxis

Mit der Griindung der Lénderzentrum fiir Niederdeutsch gGmbH (LzN) im Jahr 2017 hat Bremen (gemein-
sam mit den anderen drei Landern Schleswig-Holstein, Freie und Hansestadt Hamburg und Niedersachsen)
ein entschlossenes Vorgehen in der Niederdeutschforderung an den Tag gelegt. Nach der Aufbauphase 2018
und der Konsolidierungsphase 2019 haben sich seit 2020 viele neue Projektformate, Vernetzungen und For-
derinstrumente, die das LzN initiiert, aufgebaut und entwickelt hat, fest etabliert und zeigen bis heute nach-
haltig Wirkung.

Auch mit dem Antritt eines neuen Geschiftsfiihrers zum 01. September 2023 wurden viele etablierte Projekte
und Forderprogramme erfolgreich weitergefiihrt sowie neue Akzente gesetzt. Zu nennen sind hier u. a

¢ Der Songwettbewerb Plattbeats, der 2024, erstmals in Bremen, im Zentrum fiir Kunst unter der Schirm-
herrschaft und in Anwesenheit des Biirgermeisters abgehalten worden ist. EIf Bands und Solokiinstler
aus ganz Norddeutschland traten am 23. November im Finale an. Am Ende wurde der Titel ,,Gina* des
Rockabilly-Trios ,,Stranger Cats“ aus Kiel/Hamburg von der Jury zum plattdeutschen Song 2024 ge-
kdirt.

e Durch die Herausgabe diverser Hefte und Broschiiren regt das LzN immer wieder neu zur Beschéfti-
gung mit der niederdeutschen Sprache an. Insbesondere die Broschiire ,,Waldtiere op Platt®, die 2025
in Kooperation zwischen dem LzN und dem Waldpadagogikzentrum (WPZ) Ostheide der Niedersdch-
sischen Landesforsten entstanden ist, hat sich als sehr erfolgreich erwiesen. In dem kleinformatigen
Hosentaschen-Bilderbuch finden sich die hochdeutschen und plattdeutschen Namen von rund 100 Tie-
ren zusammen mit vielen anschaulichen Abbildungen, die die Tiere in ihrem natiirlichen Lebensraum
zeigen. Die Broschiire bringt Plattdeutsch und Waldkenntnisse zusammen — ein Gewinn fiir beide Sei-
ten. Nachdem bundesweit in den Medien Uber die Broschiire berichtet worden ist, sind im LzN Bestel-
lungen aus ganz Deutschland eingegangen. Die Broschiire war so erfolgreich, dass innerhalb von nur
vier Wochen alle 5.000 Exemplare der Erstauflage vergriffen gewesen sind. Mittlerweile hat die Bro-
schiire eine Gesamtauflage von 15.000 Stiick.

e Unter dem Motto ,,0Op Platt — eenfach knackiger* ist das LzN in den Jahren 2024 und 2025 jeweils an
einem Termin mit einem eigenen Infostand zu Gast auf dem Wochenmarkt in Bremen-Findorff gewe-
sen. Neben Infomaterial {iber die Sprache und Quizspielen, die Passanten neugierig machen sollten,
konnten zudem die Marktverkdufer mit Schildern anzeigen, dass sie Platt verstehen oder selbst Platt
sprechen konnen.

e Seit 2025 bietet das LzN in Kooperation mit der Bremischen Biirgerschaft alle zwei Monate kostenlose
Parlamentsfithrungen auf Plattdeutsch an.

e Seit 2025 fanden erstmalig auch Weserstadion-Fiihrungen auf Plattdeutsch in Kooperation mit dem
LzN statt.

e 2025 war das LzN dariiber hinaus mit einem eigenen Stand beim Bremer Kindertag im Bremer Biirger-
park vertreten.

e Auch bei der erfolgreichen UNESCO-Bewerbung Bremens um den Titel ,,City of Literature™ hat das
Niederdeutsche eine wichtige Rolle eingenommen. Viel- und Mehrsprachigkeit floss schon alleine tiber
die international bekannten Bremer Stadtmusikanten als wichtiges Thema in die Bewerbung mit ein. So
mussten die vier Stadtmusikanten, schlie8lich vier unterschiedliche Tiere, mit vier unterschiedlichen
(Tier-)Sprachen, die sich allein {iber die Universalsprache Musik verstehen und schitzen lernen, ja
iiberhaupt erst als unschlagbares Team zusammenwachsen. Denn nur als vielsprachiges Team haben
sie es geschafft, gemeinsam musizierend, letztendlich das Bose zu besiegen und die Réuber endgiiltig
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in die Flucht zu schlagen. Neben Englisch und Franzosisch, den zwei UNESCO Universalsprachen,
Easy Read und leichter Sprache, die den Inklusionsstellenwert deutlich machen sollten, ist die UNE-
SCO-Bewerbung Bremens auch auf Niederdeutsch auf der offiziellen Bewerbungshomepage (ange-
dockt ans digitale Literaturmagazin Bremen) nachzulesen: https://www.literaturmagazin-bre-
men.de/city-of-literature/city-of-literature-niederdeutsch

e Vereinzelt spielt das Niederdeutsche auch im digitalen Literaturmagazin Bremen, das seit 2021 zusam-
men vom Bremer Literaturkontor e. V. und Virtuellen Literaturhaus e. V. herausgegeben wird, eine
Rolle.

e Nicht zuletzt beim UNESCO International Mother Language Day am 21. Februar wird zukiinftig die
Bedeutung des Niederdeutschen, aber auch von vielen Fremdsprachen, die in Bremen durch den konti-
nuierlichen Zuzug gesprochen werden, thematisiert werden.

e Eins der zentralen Projekte, mit denen sich Bremen erfolgreich bei der UNESCO um den City of Lite-
rature-Titel beworben hat, ist das Bremer Sprachmusikanten-Audioprojekt. Partizipativ und inklusiv
macht das Audio-Projekt das weltberithmte Grimm-Mérchen ,,Die Bremer Stadtmusikanten® in der Fas-
sung des wohl bekanntesten deutschen Kinderbuchautors und -zeichners Janosch in vielen unterschied-
lichen Sprachen (Deutsch, Franzdsisch, Englisch, Tiirkisch, Koreanisch etc. und in Gebérdensprache,
aber auch auf Niederdeutsch) online frei und kostenlos zugénglich (https:/www literaturhaus-bre-
men.de/sprachmusikanten-bremen). Die niederdeutsche Fassung wurde von Christine Glenewinkel ein-
gelesen, die teilweise auch bei den diversen Vorstellungen des Projektes live auf dem Marktplatz, in
der Stadtbibliothek oder in der Bremer Landesvertretung in Briissel ein Tier konsequent hat ,,Platt-
deutsch* performen/sprechen lassen.

e Auch fiir plattdeutsche Nachwuchsautoren sowie Musikschaffende 6ffnet das LzN immer wieder kon-
tinuierlich seine Tiiren. Am 13. April 2025 hat beispielsweise eine Lesung mit plattdeutschen Nach-
wuchsautorinnen und Autoren im LzN stattgefunden. Fiinf Schrieversliiiid prasentierten Gedichte von
groBer inhaltlicher und formaler Vielfalt — von Slamtexten bis zu hermetischer Lyrik. Die Autorinnen
und Autoren Miriam Buthmann, Gesche Gloystein, Arne Lentfohr, Nikos Saul und G.A. Beckmann
arbeiten bereits seit 2023 an einem Lyrikprojekt, dessen Ergebnisse sie erstmals gemeinsam der Offent-
lichkeit présentiert haben. Jeden Monat schreiben sie jeweils ein Gedicht zu gemeinsam festgelegten
Themen wie ,,Fliinken* (= Fliigel), ,,Marschland* oder ,,Akustik®.

49.24 Artikel 7 Absatz 1 lit. d)

ii.

Maflnahmen in der Praxis

Ende 2021 hat der Beirat Plattdeutsch der Bremischen Biirgerschaft mit Unterstiitzung des Landerzentrums
fiir Niederdeutsch den plattdeutschen Innovationswettbewerb ,,.Best op Platt* ausgerichtet. Ziel des Wettbe-
werbs war es, die plattdeutsche Sprache sichtbar zu machen und zu wiirdigen sowie auf kreative Weise zu
zeigen, dass ,,Platt™ auch heute noch zu Bremen gehdrt. Von Erklar-Videos iiber weihnachtliche Plakate im
Stadtbild, informative Internetauftritte, Musik-Songs, eine K16n-Runde bis hin zu einer Sprach-Kartographie
wurden ganz unterschiedliche Bewerbungen eingereicht. Gewinner des Wettbewerbs war die plattdeutsche
Hardrock-Band Rockwark mit dem Song ,,Bremen mien Bremen“. Aufgrund des groflen Erfolgs ist fiir 2026
eine Neuauflage des Wettbewerbs wieder unter Regie der Prisidentin der Biirgerschaft mit Hilfe des Lan-
derzentrums fiir Niederdeutsch geplant.

2018 wurde von der Landerzentrum fiir Niederdeutsch gGmbH das Projekt ,,Einfiihrung des E-Learnings*
durch den Beauftragten der Bundesregierung fiir Kultur und Medien (BKM) initial gefordert. Die Férderung
hat es dem LzN erlaubt, einen wichtigen Forderweg fiir die breite Fliche aufzubauen, der nach wie vor seine
Wirkung tut und stetig weiter ausgebaut worden ist — auch von dem neuen Geschiftsfiihrer. Das LzN hat mit
diesem Projekt Multiplikatoren aus allen Léndern zusammengefiihrt. Das Projekt ist beispielshaft fiir die
Erfiillung des Koordinationsauftrags. Mit dem Projekt ,,Einfiihrung des E-Learnings Niederdeutsch* hat das
LzN eine nachhaltige, dauerhafte und effektive Lernplattform fiir alle vier Lander eingerichtet und trigt
dadurch dauerhaft weit dariiber hinaus zur Vermittlung des Niederdeutschen bei.

Seit ihrer Einrichtung Anfang 2019 dient die Plattform der Wissensvermittlung durch Web-Seminare. Ziel
war der Aufbau eines Angebots von Online-Spracherwerbskursen zur Aktivierung von Sprachkompetenzen
und zur beruflichen und allgemeinen Fortbildung. Fiir eine optimale Férderung betreibt das LzN eine E-
Learning-Plattform, um sowohl Sprecher als auch Lernenden und Lehrenden der niederdeutschen Sprache
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eine Moglichkeit zu geben, landeriibergreifend Kurse zum Auf- und Ausbau der Sprachkompetenz sowie
Einheiten zu ausgewéhlten Themen der niederdeutschen Sprache, Literatur und Kultur zu besuchen und ihre
Kompetenzen zu erweitern. Zur Kostendeckung wird fiir das Kursangebot ein geringes Entgelt erhoben. Mit
Unterstilitzung der Carl-Toepfer-Stiftung kann das LzN die Kurse fiir Studierende kostenfrei anbieten. Dar-
iiber hinaus tibernimmt das LzN fiir den Kurs ,,Waak op, Snack Platt™ fiir Lehrkréfte aus allen vier am LzN
beteiligten Landern die Kursgebiihren.

e Das Angebot an Web-Seminarreihen konnte in den folgenden Jahren stetig weiter ausgebaut und erweitert
werden, darunter Spracherwerbskurse und die Ausbildung von E-Tutoren. Seit Einfiihrung des E-Learnings
2019 wurden bis Ende 2023 insgesamt 106 Kursreihen und Webinare mit 1.029 Stunden gegeben, davon
entfallen allein auf die regelméBigen Spracherwerbskurse 765 Kursstunden. Das Kursangebot in den Jahren
2024 und 2025 umfasste insgesamt 17 Kursreihen zuziiglich Lehrerfortbildungen sowie weiterer Sonderver-
anstaltungen wie dem ,,Weihnachtslesen* mit zusammen 312 Stunden und 139 Teilnehmenden. Insgesamt
konnten nunmehr {iber 1.100 angemeldete Teilnehmer und Teilnehmerinnen verzeichnet werden.

e Im Jahr 2023 wurde vom LzN zudem das Projekt ,,Plattdeutsch sammeln® gestartet, das initial aus BKM-
Mitteln finanziert wurde. ,,Plattdeutsch-sammeln.de* zielt auf die Erstellung einer gleichnamigen Internet-
Plattform ab, auf der jede und jeder Interessierte plattdeutsche Sprachzeugnisse der eigenen Region wie
Inschriften, Schriftstiicke, Fotos oder weitere Formen der Sprachdokumentation einpflegen kann. Ahnlich
wie bei der Plattform ,,Wikipedia“ konnen sich Interessierte registrieren und anschliefend niederdeutsche
Sprachzeugnisse Ihrer Umgebung hochladen. Auf diese Weise wird das Biirgerwissen in Bezug auf die platt-
deutsche Sprache gesammelt, dokumentiert, gesichert und allgemein zugénglich gemacht. Durch die entste-
hende Sammlung wird die Sprache mit ihren einzigartigen historischen und kulturellen Aspekten bewahrt
und kann auch von kiinftigen Generationen Wertschitzung erfahren bzw. neu fiir sich entdeckt werden. Die
Plattform ,,Plattdeutsch-sammeln.de* gibt Biirgerinnen und Biirgern die Méglichkeit, sich aktiv und partizi-
pativ am Erhalt des Niederdeutschen zu beteiligen. Auf Dauer wird die Plattform dazu beitragen konnen, die
Zusammenarbeit zwischen der Wissenschaft und der Offentlichkeit zu fordern. Da die Seite als ,,open
source* aufgebaut ist, kann sie unkompliziert auch von anderen Sprachgruppen adaptiert werden.

Ziele des Projektes:

1.  Es entsteht mit der Plattform ,,Plattdeutsch-sammeln.de” ein zeitgeméBer und fundierter Ort, an dem
sich Biirgerinnen und Biirger registrieren und niederdeutsche Sprachzeugnisse ihrer Region hochladen
konnen.

2. Der Quellcode der Seite steht frei zur Verfiigung, so dass auch andere Regional- und Minderheitenspra-
chen das Geriist der Seite unkompliziert iibernehmen und ebenfalls Sprachzeugnisse auf diese Weise
sammeln kdnnen.

3. Das Projekt wird mit umfangreichen MarketingmaBnahmen beworben, um es in Norddeutschland be-
kannt zu machen.

Die Plattform, die seit Dezember 2023 in Betrieb ist, erfreut sich groBer Beliebtheit. Mehrere hundert Ein-
trage sind von Nutzern und Nutzerinnen bereits vorgenommen worden.

Da, anders als erwartet, das Projekt jedoch neben einer Endredaktion fiir die Eintrdge auch weiterhin beglei-
tende technische Wartung erfordert, konnte im Rahmen eines ergénzenden Projekts mit finanzieller Unter-
stiitzung des BKM eine Nutzungserweiterung realisiert werden. Eine substanzielle qualitative Erweiterung
des Projektes bestand darin, dass nunmehr Videos auf der Website ,,Plattdeutsch sammeln* hinterlegt werden
konnen. Nutzer und Nutzerinnen haben so die Mdglichkeit, Projekte in ihrer zeitlichen Entwicklung filmisch
zu begleiten. Die Erweiterung eréffnet zudem die Moglichkeit, Interviews aufzuzeichnen und so regionale
Varietiten des Niederdeutschen zu dokumentieren. Auch kdnnen Sequenzen aus Theaterstiicken aufgezeich-
net werden und so zugleich das immaterielle Kulturgut ,,Niederdeutsches Theater™ gesichert werden.

In einem weiteren Erweiterungsschritt sollen Userprofile angelegt werden kdnnen. Nutzer und Nutzerinnen
konnen fiir ihr Profil einen Namen wihlen, ein Profilbild einfligen und Edit-Funktionen nutzen. Dariiber
hinaus entsteht so die Moglichkeit, zu anderen Usern Kontakt aufzunehmen und untereinander in Austausch
iiber Niederdeutsch zu treten. Diese Funktionen steigern die Attraktivitit der Seite erheblich, er6ffnen sie
den Nutzern und Nutzerinnen doch Handlungsspielrdume, die ihnen auch von anderen Seiten her bekannt
sind. Zugleich erhoht die Verwendung der personalisierten Nutzerprofile die Identifikation mit dem Projekt
,Plattdeutsch sammeln® und die Bindung an die Seite. Dariiber hinaus wurde speziell fiir die Verwendung
in Schulen in Kooperation mit Lehrkriften Unterrichtsmaterial in Bezug auf ,,Plattdeutsch sammeln® entwi-
ckelt.
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Ziele der Projekterweiterung:

1. Mit der Funktionserweiterung, Videos hinterlegen zu kénnen, kdnnen kulturelle AuBerungsformen wie
Interviews oder das immaterielle Kulturgut ,,Niederdeutsches Theater* erfasst und auf der Seite ,,Platt-
deutsch sammeln‘ dokumentiert werden.

2. Mit der Erstellung von Userprofilen und der Erweiterung um Edit-Funktionen soll die Kommunikation
zwischen den Nutzern ermoglicht und angeregt werden, sodass sich rund um ,,Plattdeutsch sammeln*
eine Community etablieren kann, was zugleich auch die Identifikation mit dem Projekt erhoht.

3. Die Entwicklung von Informationsmaterialien dient dazu, tiber die Gruppe der bisherigen Nutzer und
Nutzerinnen hinaus weitere Rezipientenkreise anzusprechen und fiir das Projekt zu gewinnen. Die Her-
stellung von Unterrichtsmaterial, speziell auf das Projekt bezogen, trigt ,,Plattdeutsch sammeln® auch
in die Schulen. Sie macht Plattdeutsch fiir die Schiiler und Schiilerinnen in ihrem unmittelbaren Leben-
sumfeld sicht- und erlebbar.

Im Jahr 2025 hat das LzN mit Mitteln des BKM ein Projekt zur Entwicklung eines niederdeutschen Video-
spiels, das im Sinne einer Erweiterung des niederdeutschen Freizeitangebotes fiir Kinder und Jugendliche zu
verstehen ist, umgesetzt. In diesem mittlerweile so wichtigen Bereich der Jugendkultur fehlen bis zum ge-
genwirtigen Zeitpunkt professionell gestaltete, attraktive Angebote. Ein Spiel mit Sprachlernelementen soll
helfen diese Liicke zu schlieBen. Ende 2025 wurde zunichst eine am Computer spielbare Version entwickelt,
die in einem spéteren Schritt um eine auf Smartphones und Tablets spielbare Version erweitert werden kann.
Die Zielgruppe sind Jugendliche ab 12 Jahren. Das niederdeutsche Videospiel ist seit Ende Dezember 2025
auf einer eigenen Homepage abrufbar und spielbar (https://derodeplanet.studiomonstrum.com).

Am 25. Oktober 2025 hat das LzN die internationale Konferenz ,,Vielstimmig! Kleine Sprachen gar nicht
leise!* zum Thema ,,Rolle von Musik fiir Regional- und Minderheitensprachen in Europa“ organisiert. An
der Konferenz, die im Bremer Zentrum fiir Kunst stattfand und mit einem Abendkonzert auf Westfriesisch
endete, haben rd. 30 Giste teilgenommen. Um die niederdeutsche Sprache langfristig zu erhalten, ist es be-
sonders wichtig, die Altersgruppe der 15- bis 40-Jahrigen flir das Plattdeutsche zu begeistern. Gerade fiir
diese Zielgruppe mangelt es jedoch an passenden kulturellen Angeboten. Musik als zentrales Medium dieser
Generation kann dabei einen unkomplizierten und ansprechenden Zugang zum Niederdeutschen bieten. Die
Konferenz und dem Austausch mit internationalen Akteuren brachte wertvolle neue Impulse fiir die weitere
Arbeit mit erfolgreichen Formaten wie dem ,,Plattbeats“-Contest. Zu den Gisten der Konferenz zéhlten in-
ternationale Veranstalter verschiedener Musikwettbewerbsformate in europdischen Regional- und Minder-
heitensprachen sowie Kiinstlerinnen und Kiinstler, die in diesen Sprachen singen. Dariiber hinaus stand die
Konferenz allen Interessierten offen. Die Konferenz war ausdriicklich vor allem auch als Austausch- und
Vernetzungstreffen fiir alle Platt-Aktiven mit innovativen Ideen angedacht.

Mit dem Projekt ,,Heimat un Spraak™ hat das LzN im Jahr 2024 ein neues Projekt gestartet, in dem platt-
deutschsprachige Personen, die nicht den gingigen Vorstellungen von Niederdeutschsprechern entsprechen,
in Videos zu ihrem Verhéltnis zur Sprache befragt werden. Fiir den Auftakt zu der Interviewreihe konnte der
Fernsehmoderator Yared Dibaba gewonnen werden. Filme wurden dariiber hinaus von den Gespriachen mit
dem Vorsitzenden des Verbandes Deutscher Sinti und Roma e.V., Landesverband Schleswig-Holstein, Mat-
thaus Weill und Fatma Nur, Gewinnerin aus dem Vorlesewettbewerb ,,Scholers leest Platt™, produziert.

4.9.2.5 Artikel 7 Absatz 1 lit. e)

i

ii.

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Keinerlei Anderungen im Berichtszeitraum.

Mafinahmen in der Praxis

Das LzN nimmt seit seiner Griindung im Dezember 2017 sowie auch unter der neuen Geschéftsfithrung seit
dem 1. September 2023 eine zentrale Bindegliedfunktion zwischen verschiedenen Akteuren der Nieder-
deutschforderung ein und beteiligt sich stark an deren effektiven Vernetzung. Darunter fallen staatliche Stel-
len, politische Organe, Gremien, Beiréte, Verbdnde, Vereine und Personen. Zudem umfasst die Bindeglied-
funktion die Vermittlung von Haupt- und Ehrenamt. Das LzN begleitet, berit, vernetzt und unterstiitzt in
dieser Funktion.
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Die Vernetzung schliefft dabei nicht nur die vier Geberldnder Freie Hansestadt Bremen, Niedersachsen, Freie
und Hansestadt Hamburg und Schleswig-Holstein mit ein, sondern es bestehen auch erste Kontakte und
Kooperationen zu anderen Landern, in denen Niederdeutsch gesprochen wird, bzw. zu anderen Minderhei-
ten-Vereinigungen wie z. B.:

e Mit Mecklenburg-Vorpommern besteht eine Kooperation in Bezug auf den plattdeutschen Songcontest
,,Plattbeats*.

e Dariiber hinaus arbeitet das LzN in Projekten immer wieder mit dem Kompetenzzentrum Nieder-
deutschdidaktik an der Universitit Greifswald zusammen.

. Eine Zusammenarbeit besteht mit dem Dréents Liedtiesfestival in der niederldndischen Provinz Dren-
the.

¢ Kontakte bestehen auch mit den Organisatoren des Suuns-Festival fiir Regional- und Minderheitenspra-
chen in Europa in der italienischen Provinz Friaul.

AuBlerdem hat mit der Unterstiitzung des Landerzentrums fiir Niederdeutsch die plattdeutsche Rockband
,,Rockwark® aus dem Bremer Umland im November 2024 am Finale des Musikwettbewerbs fiir Minderhei-
tensprachen ,,Liet international* in Korsika teilgenommen und die niederdeutsche Sprache auf internationa-
lem Parkett prominent vertreten.

Die Wanderausstellung ,,Was heif3t hier Minderheit“, initiiert vom Minderheitensekretariat der vier autoch-
thonen nationalen Minderheiten und Volksgruppen Deutschlands, wurde zudem auch in Bremen mit Vertre-
tern der jeweiligen Sprechergruppen feierlich in der Bremer Biirgerschaft 2025 eroffnet. Vom 27. August
bis zum 17. Oktober 2025 standen die vier anerkannten Minderheiten und Volksgruppen Deutschlands — die
dénische Minderheit, die deutschen Sinti und Roma, das sorbische Volk, die friesische Volksgruppe sowie
die Sprechergruppe der Regionalsprache Niederdeutsch — im Mittelpunkt der Ausstellung, die mitten im
Herzen von Bremen zu sehen war. Verschiedene Stationen der Ausstellung widmeten sich mit Erzahlungen
und Exponaten jeweils einer dieser Gruppen. Im Rahmen der Ausstellung fand ein vielféltiges Rahmenpro-
gramm statt, mit einer plattdeutschen Konzertlesung am 18. September 2025, einem multimedialen Vortrag
iber den plattdeutschen Schriftsteller Georg Droste am 23. September 2025 sowie einer Podiumsdiskussion
zu Perspektiven und Herausforderungen fiir die Sprachen Plattdeutsch und Romanes im Land Bremen am
30. September 2025.

Dartiiber hinaus hat es ein gemeinsames Treffen des Beirat Plattdeutsch der Bremischen Biirgerschaft mit
dem Beirat Niederdeutsch des Schleswig-Holsteinischen Landtags am 25. und 26. November 2024 in Bre-
men und eine Gegeneinladung am 10. und 11. Juni 2025 in Schleswig-Holstein gegeben. Eine gute Gelegen-
heit, um sich sowohl auf politischer als auch verwaltungstechnischer Ebene iiber gemeinsame Probleme,
Herausforderungen und Best Practice-Beispiele auszutauschen.

49.2.6 Artikel 7 Absatz 1 lit. f)

i

ii.

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Im Bereich der Bereitstellung des Bildungsressorts gab es im Berichtszeitraum keine Anderungen.

Malfinahmen in der Praxis

Ergénzt werden kann, dass 2025 das LzN in Kooperation mit dem Landesinstitut fiir Schule Bremen (LIS)
zwei Wahlpflichtkurse fiir Referendare und Referendarinnen erfolgreich durchgefiihrt hat. Die Fortbildungs-
veranstaltung setzt sich aus einem Kompaktsprachkurs, einem Modul zu Einsatzmoglichkeiten des Nieder-
deutschen im Unterricht sowie einem kulturellen Teil zusammen. Die angehenden Lehrkrifte absolvieren
dieses Format in einer entscheidenden Phase ihrer Ausbildung und werden so fiir die Regionalsprache Nie-
derdeutsch und deren Bedeutung sensibilisiert. Das Konzept und die Inhalte des Wahlpflichtkurses konnen
als Modell auch auf andere Bundeslidnder iibertragen und dort eingesetzt werden.

Des Weiteren ist eine stirkere Vernetzung der Lehrkrifte untereinander fiir das Schuljahr 2025/26 in Pla-
nung, dazu wird die bestehende und in Bremen etablierte Lernplattform ,,itslearning®, auf die jede Bremer
Lehrkraft zugreifen kann, um ein Niederdeutsch-Angebot ergénzt und erweitert. Ziel ist hierbei der barrie-
refreie und moglichst niederschwellige Austausch von Lern- und Unterrichtsmaterialien, Unterrichtsideen
und bereits erprobte Unterrichtskonzepte, welche von Bremer Lehrkriften entwickelt worden sind.
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49.2.7 Artikel 7 Absatz 1 lit. g)

i

ii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Keinerlei Anderungen im Berichtszeitraum.

Malfinahmen in der Praxis

Das oben geschilderte Web-Seminarprogramm des Landerzentrums fiir Niederdeutsch zielt u. a. auch auf
nicht Niederdeutsch sprechende Menschen ab. Es sollen dezidiert alle interessierten Menschen mit Internet-
anschluss mit dem Web-Seminarprogramm des Landerzentrums fiir Niederdeutsch angesprochen werden.
Es handelt sich dabei um ein niedrigschwellig nutzbares Angebot, das praxisnah ist und von iiberall fiir jeden
offensteht. Die Breitenwirkung zielt damit weit iiber das lokale Einzugsgebiet hinaus. Vor allem auch junge
Leute sollen damit angesprochen und fiir Niederdeutsch begeistert werden.

AuBerdem sei auf das Wahlpflichtprogramm in Kooperation mit dem LIS Bremen hingewiesen, das sich
ebenfalls hauptsdchlich an Anfanger richtet.

49.2.8 Artikel 7 Absatz 1 lit. h)

i

ii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

An der Universitdt Bremen wird im Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaften im Rahmen des Fach-
gebiets Germanistik/Deutsch weiterhin ein Modul ,,Niederdeutsche Sprache, Literatur und Kultur* angebo-
ten.

Die Landerzentrum fiir Niederdeutsch gGmbH (LzN) bietet Weiterbildungen fiir Referendare in Zusammen-
arbeit mit dem Landesinstitut fiir Schule an (Umfang: 2 Blockveranstaltungen/Jahr).

Malfinahmen in der Praxis

Am 28. April 2025 sind Vertreterinnen und Vertreter vom Bundesrat fiir Niederdeutsch/Niederdeutschsek-
retariat (BfN/NdS), Institut fiir niederdeutsche Sprache e. V. (INS) und die Landerzentrum fiir Niederdeutsch
gGmbH (LzN) mit dem Leibniz-Institut fiir Deutsche Sprache zusammengekommen, um sich iiber eine re-
prasentative Erhebung zum Stand des Niederdeutschen, voraussichtlich im Jahr 2026, auszutauschen. Erho-
bene Daten sind perspektivisch auch fiir die Forschung von Nutzen.

Die Landerzentrum fiir Niederdeutsch gGmbH (LzN) unterstiitzt bei der Durchfithrung von sprachwissen-
schaftlichen Arbeiten, indem es iiber laufende Erhebungen und Studienarbeiten informiert.

49.29 Artikel 7 Absatz 1 lit. i)

i

ii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Keinerlei Anderungen im Berichtszeitraum.

Malfinahmen in der Praxis

Zwischen dem LzN und dem Dréents Liedties-Festival in der niederlédndischen Provinz Drenthe besteht eine
Kooperation.

Zudem gibt es Kontakte zu den Veranstaltern des Suuns-Festivals fiir Regional- und Minderheitensprachen
in Europa, das in der italienischen Provinz Friaul stattfindet.

Seit Oktober 2023 gehort Bremen aullerdem zum illustren UNESCO Creative City of Literature-Netzwerk.
Mehr- und Vielsprachigkeit sowie Ubersetzungsproblematiken sind in dem Netzwerk hiufig aufgeworfene
und diskutierte Themen. Erste Kontakte zur Afuk Foundation, die die friesische Sprache und Kultur férdert
bestehen bereits und sollen perspektivisch weiter ausgebaut werden.

Im Jahr 2025 hat das LzN die internationale Konferenz ,,Vielstimmig! Kleine Sprachen gar nicht leise!* zum
Thema ,,Rolle von Musik fiir Regional- und Minderheitensprachen in Europa“ organisiert. Die Konferenz,
die am 25. Oktober 2025 im Bremer Zentrum fiir Kunst stattfand, zielte auf einen grenziiberschreitenden
Austausch zu Best-Pratice-Beispielen ab und brachte wertvolle neue Impulse fiir die weitere Arbeit mit er-
folgreichen Formaten wie dem ,,Plattbeats“-Contest.



Drucksache 21/6400 -102 - Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode

4.9.2.10 Artikel 7 Absatz 2

Keinerlei Anderungen wihrend des Berichtzeitraums.

4.9.2.11 Artikel 7 Absatz 3

Keinerlei Anderungen wihrend des Berichtzeitraums.

4.9.2.12 Artikel 7 Absatz 4

i

ii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Keinerlei Anderungen im Berichtszeitraum.

Maflnahmen in der Praxis

In der 4. Biirgerschaftssitzung im Oktober 2023 hat die Bremer Biirgerschaft (Landtag) erneut die Fortfiih-
rung des bereits in der 18., 19. und 20. Legislaturperiode bestehenden Beirats Plattdeutsch und die Zuord-
nung und Anbindung des Beirats Plattdeutsch bei der Présidentin der Bremischen Biirgerschaft beschlossen.
Dieser tagt mindestens einmal im Jahr. Hier wird ein konstanter Austausch zur Pflege des Niederdeutschen
partei-, ressort- und institutionsiibergreifend verfolgt, ebenso wie Anregungen zur Umsetzung der Spra-
chencharta gegeben.

493 Artikel 8 — Bildung
4.9.3.1 Artikel 8 Absatz 1 lit. a) iv

i

ii.

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Im Bereich der vorschulischen Erziehung gab es im Berichtszeitraum keine Anderungen.

Mafinahmen in der Praxis

In der vorschulischen Erziehung in der Freien Hansestadt Bremen liegt die Verwendung der niederdeutschen
Sprache in der Verantwortung der jeweiligen Institution Kita, Biicher-Kita, Stadtbibliothek. Hier kommen
Lieder, Biicher, Geschichten und Reime zum Einsatz, zum Teil durch das Engagement von Ehrenamtlichen.
In den Kitas der Stadt Bremen ist die Nachfrage nach diesen Angeboten erfahrungsgemal eher gering, wih-
rend in den Randgebieten oder Stadtteilen von Bremerhaven vereinzelt durchaus ein Interesse an der nieder-
deutschen Sprache festzustellen ist.

Hierfiir hilt das LzN ein breites Angebot vor, das spielerisch in den Kita-, Kindergarten- bzw. Grundschul-
Alltag eingebunden werden kann:

,»Riemel, riemel, riim*“: Mit Plattdeutsch durch den Tag fiir Kitas und Grundschiiler. Ab 2022 hat das LzN
sukzessive ein Angebot fiir Kindergérten und Kitas ausgebaut und wirbt damit fiir den Einsatz des Nieder-
deutschen in diesem Bereich. Erfahrungsgemaf erleichtert ein entsprechendes Angebot die Arbeit. Das LzN
hat 2021 dazu 16 illustrierte Rituale fiir Mahlzeiten und den Tagesablauf entwickelt. Durch das nied-
rigschwellig angelegte Angebot ist es weiterhin auch sprachlich ungeiibten Betreuern mdglich, Plattdeutsch
im Alltag der Kinder anzuwenden. Mit diesem Heft mochte das LzN dazu einladen, mehr Plattdeutsch in die
Alltagsablédufe in Kitas und Grundschulen zu bringen. Dafiir bieten sich tigliche Rituale an. Ob zur Begrii-
Bung, zum Essen, zum Geburtstag oder zur Verabschiedung, Platt passt immer und macht SpaB3! Die humor-
vollen Illustrationen sind wunderbare Malvorlagen und auf der Internetseite des Landerzentrums fiir Nieder-
deutsch konnen die ,,Riemels* auch angehdrt werden — eine ideale Unterstiitzung fiir weniger gelibte Platts-
nackerinnen und Plattsnacker (Link: https://xn--Inderzentrum-fr-niederdeutsch-Opc17e.de/service/bil-
dung/kita-und-kindergarten/).

4.9.3.2 Artikel 8 Absatz 1 lit. b) iii

i

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Im Bereich der vorschulischen Erziehung gab es im Berichtszeitraum keine Anderungen.
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ii.

Malfinahmen in der Praxis

Niederdeutsch ist in den Rahmenlehrpldanen Deutsch und Sachunterricht der Grundschulen nach wie vor
verankert. Alle Schulen haben aufgrund der Kontingentstundentafel die Moglichkeit, die {iber die Rahmen-
lehrplidne verpflichtenden Unterrichtsanteile in Niederdeutsch auch epochal oder im Rahmen einer Projekt-
woche anzubieten, um sich intensiv mit Niederdeutsch im Unterricht zu beschéftigen.

In Bremen wird Niederdeutsch vertieft an vier Profilschulen unterrichtet, in Bremerhaven gibt es aktuell eine
Grundschule, die in ihrem Unterrichts- und Schulalltag einen starken Fokus auf das Niederdeutsche legt.

Den Bremer Profilschulen stehen zusétzliche Stunden fiir einen systematischen und kontinuierlichen Unter-
richt zur Verfligung. Je nach Standort sind dies ein bis zwei Wochenstunden pro teilnehmender Klasse oder
Gruppe. Als curriculare Grundlage dient diesen Profilschulen eine Handreichung sowie ein gemeinsames
Lehrwerk, um einen systematischen Sprachaufbau zu gewéhrleisten.

Zudem stellen die in Kooperation mit dem Landesinstitut fiir Schule Bremen (LIS) (Bildungsbehorde Bre-
men) durchgefiihrten Wahlpflichtkurse fiir Bremer Referendare und Referendarinnen sicher, dass angehende
Pédagogen an einer entscheidenden Schwelle ihrer Ausbildung mit dem Niederdeutschen in Kontakt kom-
men und im besten Fall dauerhaft fiir die Regionalsprache sensibilisiert werden — und sie kiinftig auch im
Unterricht beriicksichtigen.

Zu erwéhnen sind auch Videotutorials fiir Grundschulkinder: Bereits seit Langerem bietet das LzN ein Bas-
telbuch fiir Kinder an, mit deren Hilfe in der Grundschule ein plattdeutscher Wortschatz aufgebaut werden
kann. Fiir die Lehrkréfte kommt damit eine pddagogische Handreichung. Da viele Lehrer und Lehrerinnen
iiber zu begrenzte niederdeutsche Sprechfahigkeiten verfiigen, um Niederdeutschstunden abhalten zu kon-
nen, wurden auf Basis des existenten Materials, das online auf der Seite des Linderzentrums fiir Nieder-
deutsch angeboten wird, vier Video-Tutorials angefertigt. Sie konnen direkt im Unterricht angewendet wer-
den, indem die Lehrkraft ein Eingangsvideo startet, nach dem Anschauen der zugehdrige Bastelbogen aus-
gegeben und bearbeitet wird und am Ende der Stunde ein Abschlussfilm gezeigt wird. Umgesetzt wurden
die Filme von dem Schauspieler Christian Richard Bauer aus Hamburg. Das Projekt wurde von der Carl-
Toepfer-Stiftung in Hamburg komplett finanziell getragen. Antragsteller waren das LIS (Bildungsbehorde
Bremen) in Kooperation mit dem LI (Bildungsbehdrde Hamburg) und die Schulleitungen der Grundschule
Schonebeck in Bremen. Das LzN hat dieses Projekt initiiert, die Materialien gestellt, den gesamten Prozess
koordiniert und begleitet und online gestellt. Die Kombination von Filmen und Materialien zum Ausdrucken
ermoglicht auch Lehrkréften, die kein oder wenig Plattdeutsch kénnen, die Sprache in den Unterricht zu
integrieren.

Lapbook ,,Mien Platt* Mien Platt!* So heifit das Lapbook — oder auf Plattdeutsch: Klappenbook — des Lén-

derzentrums fiir Niederdeutsch fiir die Grundschule. Bastelnd kdnnen die Kinder die Welt von Klaas und
Kiéthe Katteker entdecken und dabei mit der niederdeutschen Sprache durchs Jahr gehen. Entworfen wurde
dieses Klappenbook von der Grundschulpddagogin Jane Haeger. Die Zeichnungen stammen von der Illust-
ratorin Nicola Ashtarany. Damit das Klappenbook leicht im Unterricht angewendet werden kann, gibt es
eine ausfiihrliche piddagogische Handreichung dazu.

Die niederdeutsche Sprache hat bisher keinen umfangreichen Eingang in den Bereich Museumspédagogik
gefunden. Im Rahmen der LzN-Arbeit zum Bundesprojekt ,,Hanserouten.de (siche oben) wurde in Koope-
ration mit dem Hansemuseum Liibeck ein weiteres ,,Lapbook* entwickelt, mit dessen Hilfe Grundschulkin-
der einen Zugang zur niederdeutschen Sprache in Abgrenzung zum Hochdeutschen, Englischen und Schwe-
dischen bekommen konnen. Es werden zudem Einblicke in die Hansezeit vermittelt. Das Lapbook (,,Klap-
penbook®) zur Hanse wird mit einer paddagogischen Handreichung versehen fiir Kinder erarbeitet, die sich
sowohl spielerisch als auch kreativ sowohl der Hansezeit als auch dem Niederdeutschen nédhern kénnen. Es
handelt sich um ein museumspadagogisches Pilotprojekt mit der Hauptsprache Niederdeutsch. Den Kindern
wird u. a. vermittelt, dass Plattdeutsch, Hochdeutsch, Englisch und skandinavische Sprachen eng verwandt
sind und dass ,,Plattsnacker* leichter die genannten Sprachen lernen bzw. einen erleichterten Zugang bekom-
men. Das ,,Klappenbook* zur Hanse kann zur Vor- und Nachbereitung des Museumsbesuchs genutzt werden,
aber auch unabhéngig vom Museumsbesuch Anwendung finden. Auch der Einsatz im privaten Bereich ist
unabhdngig vom Museumsbesuch. Das Werk wird seit 2022 frei auf der Internetseite des Landerzentrums
fiir Niederdeutsch zum Download und Ausdrucken angeboten (Link: https://xn--Inderzentrum-fr-nieder-
deutsch-Opc17e.de/service/bildung/grundschule/). Auch beim Hansemuseum Liibeck kann es frei bezogen
werden.


https://l%C3%A4nderzentrum-f%C3%BCr-niederdeutsch.de/service/bildung/grundschule/
https://l%C3%A4nderzentrum-f%C3%BCr-niederdeutsch.de/service/bildung/grundschule/
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»Theaterstiicke fiir den Einsatz in Schulen“: Niederdeutsch findet am leichtesten Eingang in den Schulun-
terricht, wenn ein moglichst niedrigschwelliges Angebot vorliegt, das auch von Lehrkréiften mit geringen
Sprachkenntnissen genutzt werden kann. Ziel des Landerzentrums fiir Niederdeutsch ist das Schaffen eines
zeitgeméBen und niedrigschwelligen Angebots von Einaktern fiir den Einsatz in Schulen fiir sowohl Grund-
schiiler als auch fiir Schiiler und Schiilerinnen des Sekundarbereichs I. Das Angebot kann z. B. fiir Schulfei-
ern genutzt werden. Es wurden 8 Einakter von einem Schauspieler des Ohnsorg-Theaters geschrieben, der
Niederdeutsch studiert hat und als Lehrkraft an einer Hamburger Schule arbeitet. Das Angebot wird auf der
Internetseite des Landerzentrums fiir Niederdeutsch online fiir alle Schulen und Interessierten seit 2022 an-
geboten (https://xn--Inderzentrum-fr-niederdeutsch-Opc17e.de/service/bildung/sekundarstufe/).

4.9.3.3 Artikel 8 Absatz 1 lit. c) iii

i

ii.

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Im Bereich des Unterrichtes in der Sekundarstufe gab es im Berichtszeitraum keine Anderungen.

Malfinahmen in der Praxis

Um den Einsatz des vom LzN herausgegebenen Lehrwerks ,,Snacken-Proten-Koéren* noch niedrigschwelli-
ger moglich zu machen, sind seit 2021 Basistexte des Werks eingelesen worden und werden als Audiodatei
angeboten. Im Rahmen von fremdsprachlichem Unterricht ist solch ein Angebot heutzutage iiblich. Es soll
den Einsatz des Lehrwerks bei Schiilerinnen und Schiilern im Sekundarbereich I fordern. Das Angebot wurde
zudem durch Landesfachberater im Fach Niederdeutsch angefragt. Die Audiodateien werden auf der Inter-
netseite des Landerzentrums fiir Niederdeutsch fiir alle interessierten Lehrer und Schiiler angeboten (Link:
https://xn--Inderzentrum-fr-niederdeutsch-Opc17e.de/service/bildung/snacken-proten-koeren/). Somit bietet
es Lehrkriften ldnderiibergreifend und niedrigschwellig Ressourcen fiir einen multimedialen und modernen
Niederdeutschunterricht.

49.3.4 Artikel 8 Absatz 1 lit. e) ii

i

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
Siehe unter 4.9.2.8

4.9.3.5 Artikel 8 Absatz 1 lit. f) i

i

ii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Keinerlei Anderungen seit dem Siebten Monitoringzyklus.

Malfinahmen in der Praxis

Mit dem 2018 eingefiihrten Projekt ,,Einfiihrung des E-Learnings Niederdeutsch* hat das LzN eine dauer-
hafte, effektive und nachhaltige Lernplattform zur Vermittlung des Niederdeutschen eingerichtet, die nach
wie vor ihre Wirkung zeigt. Seit ihrer Einrichtung dient die Plattform der breiten Wissensvermittlung durch
diverse Web-Seminare. Ziel war der Aufbau eines Angebots von Online-Spracherwerbskursen zur Aktivie-
rung von Sprachkompetenzen und zur beruflichen und allgemeinen Fortbildung. Fiir eine optimale Forde-
rung betreibt das LzN eine E-Learning-Plattform, um sowohl Sprecherinnen und Sprecher als auch Lernen-
den und Lehrenden der niederdeutschen Sprache eine Mdglichkeit zu geben, ldnderiibergreifend Kurse zum
Auf-und Ausbau der Sprachkompetenz sowie Einheiten zu ausgewéhlten Themen der niederdeutschen Spra-
che und Literatur zu besuchen und ihre Kompetenzen zu erweitern. Zusétzlich dient die Plattform als Ver-
sammlungsort zum lédnderiibergreifenden Austausch. Das Angebot an Web-Seminarreihen konnte stetig wei-
ter ausgebaut werden, darunter Spracherwerbskurse und Ausbildung von E-Tutorinnen und -Tutoren. Seit-
dem werden iliberwiegend Sprachkurse auf drei verschiedenen Niveaustufen angeboten: ,,Anfinger*, ,,Fort-
geschrittene* und ,,Konversation“. Ergénzend dazu fanden plattdeutsche Lesekurse sowie Online-Fortbil-
dungen speziell flir Lehrkréfte statt.


https://l%C3%A4nderzentrum-f%C3%BCr-niederdeutsch.de/service/bildung/sekundarstufe/
https://l%C3%A4nderzentrum-f%C3%BCr-niederdeutsch.de/service/bildung/snacken-proten-koeren/
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49.3.6 Artikel 8 Absatz 1 lit. g)

ii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Es erfolgte im Schuljahr 2024/25 eine Uberarbeitung des Bildungsplanes der Sekundarstufe I fiir die Ober-
schulen und Gymnasien, der voraussichtlich im Schuljahr 2026/27 in Kraft treten wird. Hierbei ist ,,Nieder-
deutsch* im Bildungsplan des Faches Deutsch als eine Kompetenz hinsichtlich der Kultur, der Sprachbe-
trachtung und der Geschichte des Niederdeutschen in der Jahrgangsstufe 7/8 verankert.

Malfinahmen in der Praxis

Hervorzuheben ist als Best Pratice Projekt auch das ,,Hanse-Lapbook fiir den Einsatz in Schulen und Mu-
seen”. Da die niederdeutsche Sprache bisher keinen umfangreichen Eingang in den Bereich Museumspéda-
gogik gefunden hat, wurde im Rahmen der LzZN-Arbeit zum Bundesprojekt ,,Hanserouten.de* in Kooperation
mit dem Hansemuseum Liibeck ein weiteres ,,Lapbook* entwickelt, mit dessen Hilfe Grundschulkinder einen
Zugang zur niederdeutschen Sprache in Abgrenzung zum Hochdeutschen, Englischen und Schwedischen
bekommen konnen. Es werden zudem Einblicke in die Hansezeit vermittelt. Das Lapbook (,,Klappenbook®)
zur Hanse wird mit einer padagogischen Handreichung versehen fiir Kinder erarbeitet, die sich sowohl spie-
lerisch als auch kreativ sowohl der Hansezeit als auch dem Niederdeutschen ndhern wollen. Es handelt sich
um ein museumspadagogisches Pilotprojekt mit der Hauptsprache Niederdeutsch. Den Kindern wird u. a.
vermittelt, dass Plattdeutsch, Hochdeutsch, Englisch und skandinavische Sprachen eng verwandt sind und
dass ,,Plattsnacker* leichter die genannten Sprachen lernen bzw. einen erleichterten Zugang bekommen. Das
»Klappenbook* zur Hanse kann zur Vor- und Nachbereitung des Museumsbesuchs genutzt werden, aber
auch unabhingig vom Museumsbesuch Anwendung im Schulunterricht finden. Auch der Einsatz im privaten
Bereich ist unabhingig vom Museumsbesuch denkbar. Das Werk wird ab 2022 frei auf der Internetseite des
Landerzentrums fiir Niederdeutsch zum Download und Ausdrucken angeboten. Auch beim Hansemuseum
Liibeck kann es frei bezogen werden.

4.9.3.7 Artikel 8 Absatz 1 lit. h)

i

ii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Im Bereich der Aus- und Weiterbildung gab es im Berichtszeitraum keine Anderungen.

Malfinahmen in der Praxis

Die landeriibergreifenden Online-Lehrerfortbildungen konnen seit 2022 mittlerweile als etabliert betrachtet
werden. Jedes Bundesland bietet eine Fortbildung an, die von den anderen Bundesldndern anerkannt werden.
Alle Seiten gewinnen hierdurch ein breiteres und haufigeres Angebot.

2023 wurden Lehrerfortbildungen (LzN fiir Bremen und Hamburg (je 8 Einheiten a 90 Minuten Lange)) im
landeriibergreifenden Verbund angeboten.

Im Jahr 2025 filihrte das LzN in Kooperation mit dem Landesinstitut fiir Schule Bremen (LIS) erstmals zwei
Wabhlpflichtkurse fiir Referendare durch. Die Fortbildungsveranstaltung setzt sich aus einem Kompakt-
sprachkurs, einem Modul zu Einsatzmdglichkeiten des Niederdeutschen im Unterricht sowie einem kultu-
rellen Teil zusammen. Die angehenden Lehrkrifte absolvieren dieses Format in einer entscheidenden Phase
ihrer Ausbildung und werden so fiir die Regionalsprache Niederdeutsch und deren Bedeutung sensibilisiert.
Das Konzept und die Inhalte des Wahlpflichtkurses konnen als Modell auch auf andere Bundeslénder iiber-
tragen und dort eingesetzt werden.

Beim LzN startete 2025 zudem ein neues Web-Seminar mit dem Titel ,,Waak op, Snack Platt!*“. Das Angebot
richtete sich an Lehrkrifte, die frither schon Platt gehdrt, gesprochen oder gelesen haben, sich aber nicht
mehr trauen, die Sprache aktiv zu nutzen. Von September bis Dezember 2025 sollte das Plattdeutsche in
zehn Terminen wieder aktiviert werden. Ziel war es, das Selbstvertrauen in die eigenen Platt-Kenntnisse
zuriickzuerlangen und Platt auch in der Schule zu nutzen — das Motto: Ok du kannst ,,Plattdiilitsch {inner-
richten!*
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494 Artikel 9 — Justizbehorden
49.4.1 Artikel 9 Absatz 1 b) iii

i

ii.

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Die Freie Hansestadt Bremen hilt — sowie bereits im Siebten Sprachenbericht erldutert — an der Auffassung
fest, dass die Verpflichtung, sicherzustellen, dass Personen, die Regional- oder Minderheitensprachen ge-
brauchen, in diesen Sprachen abgefasste Urkunden rechtsgiiltig vorlegen kdnnen und als Beweismittel in
Gerichtsverfahren einfithren diirfen, keiner besonderen Verwaltungsvorschriften erfordert, da die Spra-
chencharta in Deutschland im Rang eines Bundesgesetzes gilt.

Die Verpflichtungen Deutschlands zum Niederdeutschen in Bremen werden in diesem Bereich weiterhin als
erfiillt angesehen.
Mafinahmen in der Praxis

Siehe unter 4.9.4.1

4.9.42 Artikel 9 Absatz 1 c) iii

i

ii.

MafBinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
Siehe unter 4.9.4.1

Mafinahmen in der Praxis

Siehe unter 4.9.4.1

49.4.3 Artikel 9 Absatz 2 a)

i
L]
ii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
Siehe unter 4.9.4.1

Malfinahmen in der Praxis

Siehe unter 4.9.4.1

49.5 Artikel 10 — Verwaltungsbehorden und staatliche Dienstleistungen
49.51 Artikel 10 Absatz 1 lit. a) v

iii.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Die Freie Hansestadt Bremen hélt an ihrer Auffassung fest, dass die Verpflichtung, sicherzustellen, dass
Personen, die Regional- oder Minderheitensprachen gebrauchen, in diesen Sprachen abgefasste Urkunden
rechtsgiiltig vorlegen konnen, keine besonderen Verwaltungsvorschriften erfordert, da die Sprachencharta in
Deutschland im Rang eines Bundesgesetzes gilt.

Der Senator flir Inneres der Freien Hansestadt Bremen hat dariiber hinaus im April 2011 die Behdrden und
samtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seines Geschiftsbereichs auf die sich aus der Charta fiir Regio-
nal- oder Minderheitensprachen des Europarates ergebenden Verpflichtungen hingewiesen und die Beschéf-
tigten aufgefordert, ihre Dienststellenleitung jeweils darauf aufmerksam zu machen, wenn Informations-
schriften oder andere Dokumente des jeweiligen Zustdndigkeitsbereichs geeignet erscheinen, auch in einer
niederdeutschen Version abgefasst zu werden. Dies gilt bis auf Weiteres.

Fiir weitere Verpflichtungen aus Artikel 10 ergibt sich zu den Ausfiihrungen aus dem Siebten Sprachenbericht
kein neuer Sachstand.
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4.9.6 Artikel 11 — Medien
49.6.1 Artikel 11 Absatz 1 lit. b) ii

i

ii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Die Freie Hansestadt Bremen berichtet, dass die Senatskanzlei, die politisch das Medienrecht in Bremen
verantwortet, bei den letzten Novellierungen der beiden Bremischen Mediengesetze — soweit es unter dem
Aspekt der Staatsferne und der Rundfunkfreiheit verfassungsrechtlich zuléssig ist — die niederdeutsche Spra-
che wie folgt im Fernseh- und Radioangebot verankert hat:

e Radio Bremen Gesetz (zuletzt geindert 13. Mirz 2024):

e §2 Absatz 3: (...) ,,]hr Angebot hat auch zur Erfiillung der Verpflichtungen aus Artikel 11 der
Européischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen in Bezug auf die Regionalsprache
Niederdeutsch zu dienen.*

*  § 3 Absatz 7: ,,Angebote in niederdeutscher Sprache miissen in angemessenem Umfang und
RegelméBigkeit im Programm und im Gesamtangebot vertreten sein.

e Bremisches Landesmediengesetz (zuletzt geéndert 28. Februar 2023):

e § 13 Absatz 3: ,,Sendungen in niederdeutscher Sprache sollen in privaten Programmen in
angemessenem Umfang und in RegelmaBigkeit vertreten sein.*

e § 31 Absatz 3: ,,Bei der Beurteilung der Angebotsvielfalt beriicksichtigt die Landesmedienanstalt
insbesondere folgende Kriterien: (...) den Beitrag zur Vielfalt des Gesamtangebots, insbesondere (...)
zur Erfiillung der Verpflichtungen des Landes Bremen aus Artikel 11 der Europdischen Charta der
Regional- oder Minderheitensprachen in Bezug auf die Regionalsprache Niederdeutsch, (...)“

. § 40 Absatz 1 Nummer 4: ,,zur Produktion und Verbreitung von Audio- und audiovisuellen Werken in
der Regionalsprache Niederdeutsch zu ermutigen und sie zu erleichtern.*

e §43 Nummer 3: ,,Die Biirgermedien férdern die Medienkompetenz der Biirgerinnen und Biirger
insbesondere durch (...) Hilfestellung bei der Produktion von Medien in der Regionalsprache
Niederdeutsch (...)“

. § 45 Absatz 2: ,,Die Landesmedienanstalt berichtet dem Senat alle zwei Jahre, erstmals zum
31. Dezember 2019, iiber die Erfiillung der Verpflichtungen Bremens aus Artikel 11 der Europdischen
Charta der Regional- oder Minderheitensprachen in Bezug auf die Regionalsprache Niederdeutsch,
soweit diese Verpflichtungen den Geltungsbereich oder Regelungen dieses Gesetzes betreffen. Der
Senat leitet den Bericht an die Biirgerschaft (Landtag) weiter.

In dem Bericht {iber die Erflillung der Verpflichtungen Bremens aus Artikel 11 der Europdischen Charta der
Regional- oder Minderheitensprachen der Landesmedienanstalt vom 18. Dezember 2023 wird folgendes Fa-
zit festgehalten:

,,Die vorstehenden Ausfiihrungen belegen, dass der Anteil der Programminhalte in niederdeutscher Sprache
in den letzten Jahren stabil geblieben ist, teilweise ist sogar eine Steigerung erkennbar. Die brema begriif3it
dies ausdriicklich und wird diese Entwicklung durch unregelméafige Monitorings auch weiterhin beobachten
und begleiten.*

Mafinahmen in der Praxis

Es wird auf die Ausfiihrungen unter 4.9.6.1.1 verwiesen.
Dariiber hinaus werden nachfolgende Punkte zum Programmangebot ergénzt:

Das Programm des Radiosenders Radio Bremen hilt ein umfassendes Programmangebot mit niederdeut-
schen Inhalten bereit:

¢  RegelmiBiges Programmangebot der ,,Plattdeutschen Nachrichten®:

e Von Montag bis Freitag werden auf Radio Bremen 1 um 10:30 Uhr regelméBig die aktuellen Nachrich-
ten auf Niederdeutsch gesendet.

¢ Hinzu kommen unregelmifBig ein- bis zweiwdchige Programmaktionen bei Radio Bremen 1:
¢ Die Bremen Eins Plattrundfahrt (12. Juli 2021 bis 30. Juli 2021)
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iii.

e Die Moderatoren Britta Uphoff und Ansgar Langhorst fuhren mit dem Bremen Eins - Bulli durch den
Nordwesten und machten téglich Station an zwei verschiedenen Orten, die es zu erraten galt. Dort trafen
die beiden im wochentlichen Wechsel auf Menschen, die platt schnackten und im kurzen Schnack ihren
Ort mit wenigen Sétzen op Platt beschreiben konnten.

. ,Vertell doch mal“ (23. Januar 2024 bis 26. Januar 2024)

e Ansgar Langhorst startete die viertidgige Tour ,,Vertell doch mal®, in der er mit dem Bremen Eins-Bulli
durch das Sendedreieck zwischen Bremen, Bremerhaven und Oldenburg fuhr und Horer und Hérerin-
nen besuchte, die mit ihm Platt schnackten. Geplant waren zwei Schalten pro Tag von zwei verschie-
denen Orten bzw. mit zwei verschiedenen Gespriachspartnern. Anlass war der Start der Bewerbungs-
phase fiir den gleichnamigen Schreibwettbewerb ,,Vertell doch mal®, der auch in diesem Jahr von Radio
Bremen und dem NDR organisiert wurde.

e Plattdiitsch to'n Fieravend (04. Mirz 2025 bis 17. Mérz 2025)

e Montags bis freitags um 17:20 Uhr wurde ein Beitrag von Markus Weise mit einer Minute ,,Plattdiitsch
to'n Fieravend* gesendet. Es wurden Worter und/oder Redensarten aus dem Plattdeutschen erléutert
und eingeladen, diese gemeinsam kennenzulernen.

Dariiber hinaus werden im Rahmen des Radioprogramms anlassbezogen aktuelle Themen mit Nieder-
deutsch-Bezug immer wieder tagesaktuell bzw. anlassbezogen aufgegriften.

Am 29. April 2022 wurde z.B. das Fussball-Nordderby zwischen Werder Bremen und Holstein Kiel live auf
bremeneins.de, in der Sportschau App und in der ARD Audiothek ,,op Platt iibertragen. Ludger Abeln kom-
mentierte das Nordderby live auf Plattdeutsch, unterstiitzt vom Radio Bremen-Sportreporter Mathias Arians.
Bereits das Hinspiel hatten Abeln und Arians ,,0p Platt* kommentiert. Die Ubertragung ,,op Platt* fand gro-
Ben Zuspruch und hat zu vielen positiven Riickmeldungen in der Redaktion gefiihrt.

Bei dem Sender Radio Bremen 2 wird zudem alle 14 Tage sonntags um 18 Uhr ein niederdeutsches Horspiel
gesendet. Die 14-tdgigen Sendungen werden auch auf den vier NDR- Landesfunkhauswellen ausgestrahilt.
Radio Bremen und der NDR sind im Niederdeutschen Horspiel Kooperationspartner, die federfiihrende Re-
daktion liegt bei Radio Bremen.

Tabelle 2: Niederdeutsche Horspiele 2021 bis 2026
Jahr Anzahl Sendungen davon Neuproduktionen
2021 26 8
2022 27 9
2023 28 7
2024 28 8
2025 26 4
2026 26 6 bis 7

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Mit den neuen Vorgaben in den §§ 40, 43 und 45 des Bremischen Landesmediengesetzes wird unmittelbar
die Sachverstindigungsempfehlung, dass zur ,,Produktion und Verbreitung von Audio- und audiovisuellen
Werken in der niederdeutschen Sprache ermutigt™ werden soll, umgesetzt. Da sich die Biirgermedien auch
der Ausbildung von Medienschaffenden widmen sollen, wird auch die Empfehlung umgesetzt, dass ,,die
Ausbildung von Journalisten und anderem Personal fiir Medien®, ,,die Niederdeutsch gebrauchen®, unter-
stiitzt wird.
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¢  Eine weitere Einflussnahme auf das Rundfunk- und Fernsehprogramm kann es nicht geben, da die Rund-
funkfreiheit aus Artikel 5 des Grundgesetzes jede Einflussnahme des Staates auf die Inhalte des Programms
verbietet. Noch weitergehende Vorgaben oder Einmischungen seitens des Staates in das Rundfunk- und
Fernsehprogramm sind in Deutschland nicht zuléssig, daher darf und wird die Landesregierung hier auch in
Zukunft nicht mehr tun.

4.9.6.2 Artikel 11 Absatz 1 lit. c) ii
i. Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Radio Bremen veranstaltet kein eigenstdndiges Fernsehprogramm in seinem 6ffentlich-rechtlichen Fernseh-
programm. Vielmehr wird das Dritte Fernsehprogramm im Sinne von § 28 Absatz 2 MStV gemeinsam von
NDR und Radio Bremen veranstaltet, wobei Radio Bremen als mit Abstand kleinste Landesrundfunkanstalt
nur einen sehr geringen Programmbeitrag beisteuert. Mit dem Inkrafttreten des Radio-Bremen-Gesetzes, das
nunmehr vorsieht, dass Minderheitensprachen regelméfig und angemessen zu beriicksichtigen sind, § 3 Ab-
satz 7, wurde eine entsprechende Regelung eingefiihrt, niederdeutsche Sprache ins Programm zu nehmen.
Dementsprechend wurde das Niederdeutsche im Dritten Fernsehprogramm ausgebaut. Die im Siebten Be-
richt des Beratenden Ausschusses fiir das Ministerkomitee zu Deutschland (StraB3burg, 11. Juli 2022, Seite
12 (Rz. 34) dargestellten Verbesserungen beziehen sich daher auch auf das Land Bremen.

ii. Mafnahmen in der Praxis

o Dariiber hinaus wird auf 4.9.6.1.1 verwiesen.

4.9.6.3 Artikel 11 Absatz 1 lit. d)

Es wird auf 4.9.6.1.1 verwiesen.

4.9.6.4 Artikel 11 Absatz 1 lit. e) ii

Es wird auf 4.9.6.1.1 verwiesen.

ii. Mafnahmen in der Praxis

e In der Freien Hansestadt Bremen ist der WESER-KURIER bei den Printmedien der Marktfiihrer. Der WE-
SER-KURIER veroffentlicht wochentlich aus freien Stiicken eine plattdeutsche Kolumne mit dem Titel ,,De
plattdiiiitsche Eck* und berichtet in regelmaBigen Abstinden iiber niederdeutsche Belange und Tétigkeiten.

e In der Seestadt Bremerhaven ist die Nordsee-Zeitung die einschligige lokale Tageszeitung. Auch hier er-
scheinen regelméBig Artikel/Kolumnen auf Platt bzw. iiber die niederdeutschen Aktivititen.

4.9.6.5 Artikel 11 Absatz 1 lit. f) ii

Es wird auf 4.9.6.1.1 verwiesen.

ii. Mafnahmen in der Praxis

¢ Nordmedia als zentrale Medien-Fordereinrichtung fiir Bremen und Niedersachsen, die seit 2001 den Aufbau
und die Entwicklung der Medienbranche in den beiden norddeutschen Landern fordert, hat immer wieder
auch audiovisuelle Produktionen auf Niederdeutsch in ihren unterschiedlichen Entwicklungsstadien finanzi-
ell unterstiitzt. Sehr erfolgreich war u. a. ,,Bremen ward bunt“, der von dem Bremer Filmemacher Daniel
Tilgner gemacht worden ist und im Rahmen von dem Festival Platt — Land — Fluss im Bremer Filmkunstthe-
ater am 13. September 2023 sowie spiter auch im Filmmuseum Bendestorf in der Reihe Plattdiiiitsch in’t
Kino op Platt gezeigt worden ist. Dariiber hinaus wurden von Nordmedia zwei Folgen von ,,Yared kommt
rum — Dibaba erzéhlt Dorfgeschichten* mit zusammen rund 169.000 Euro gefordert, die von einer bremi-
schen Produktionsfirma fiir den NDR hergestellt wurden und auch Dialoge auf Niederdeutsch beinhalten.

4.9.6.6 Artikel 11 Absatz 1 lit. g)

Es wird auf 4.9.6.1.1 verwiesen.
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ii. Mafnahmen in der Praxis

¢ Die Freie Hansestadt Bremen berichtet, dass die 6ffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten im Rahmen ihrer
Produktion auch die Aus- und Fortbildung von Journalisten und anderen Medienmitarbeiterinnen und -mit-
arbeitern gewdhrleisten. Da die Produktion von Beitrdgen in niederdeutscher Sprache zum gesetzlichen Auf-
trag Radio Bremens gehort, ist davon auszugehen, dass in diesem Rahmen die entsprechenden Kenntnisse
vermittelt werden. Eine gezielte Einflussnahme auf die Ausbildung des Personals ist der Landesregierung
aufgrund der Staatsferne des Rundfunks verwehrt.

4.9.6.7 Artikel 11 Absatz 2

Es wird auf 4.9.6.1.1 verwiesen.

4.9.7 Artikel 12 — Kulturelle Aktivitaten und Einrichtungen
49.7.1  Artikel 12 Absatz 1 lit. a)
i. Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Keinerlei Anderungen im Berichtszeitraum.

ii. Mafnahmen in der Praxis

e Das Kulturhaus Walle gehort zu den Bremer Institutionen, die in den letzten Jahren besonders intensiv zur
Verbreitung des Niederdeutschen mit sehr unterschiedlichen Kulturveranstaltungen beigetragen haben. Mo-
natliche Formate wie dem offenen Platt-Stammtisch ,,Dat Kloonwark®, regelmifBige Konzerte op Platt, Le-
sungen und Kabarett, Workshops und plattdeutsche Performances sind die Formate, mit denen ein breites
und auch junges Publikum angesprochen wird. Besonders innovativ ist das Format Poetry Slam op Platt. Bei
diesem Dichterwettstreit werden innerhalb einer kurzen, vorgegebenen Zeit selbst geschriebene Texte auf
Niederdeutsch vorgetragen. Wo sprachliche Hiirden bestehen, helfen die Veranstalter beim Ubersetzen. Auf-
grund einer umfassenden Brandschutzsanierung war das Programmangebot des Kulturhaus Walle, und somit
auch das Angebot an niederdeutschen Veranstaltungen, fiir 1,5 Jahre zuletzt stark eingeschrankt. Ende 2025
stehen die Raumlichkeiten wieder im vollen Umfang zur Verfiigung. Perspektivisch ist ein Ausbau des mo-
natlichen Klo6nwark-Stammtisches mit wechselndem monatlichem Programm und Vortrdgen geplant.

49.7.2 Artikel 12 Absatz 1 lit. b)
ii. Mafnahmen in der Praxis

¢ Generell werden die kulturellen Angebote und Formate, die das Kulturhaus Walle, das LzN oder auch das
Niederdeutsche Theater Waterkant in Bremerhaven anbieten, niedrigschwellig konzipiert, so dass die nie-
derdeutsche Sprache und Kultur fiir Gro3 und Klein, Platt-Schnacker und Nicht-Platt-Schnacker gleicher-
malen zugénglich ist.

e Vor allem das LzN hat in den letzten Jahren viele niedrigschwellige innovative Formate entwickelt und
angestofen, die sich an ein neues junges Publikum richten. Nicht zuletzt der Songcontest Plattbeats war und
ist ein erfolgreiches Projekt auf dem Gebiet. Daneben bietet das LzN regelmiBig plattdeutsche Fiithrungen
durch die Bremer Biirgerschaft an. Angestolen durch das LzN bietet Werder Bremen zudem plattdeutsche
Fithrungen durch das Weserstadion an.

e Neben der institutionellen Férderung des Lénderzentrums fiir Niederdeutsch besteht zudem beim Bremer
Kultursenator jéhrlich die Mdglichkeit, Projektmittelantrédge zu stellen, um fiir kleinere Kulturprojekte im
Bereich Niederdeutsch eine finanzielle Unterstiitzung zu erhalten. In den letzten Jahren sind fast alle Antrige
aus dem Bereich Niederdeutsch vom Kulturressort — solange sie die Forderrichtlinien erfiillt haben und von
der Fachjury fiir gut befunden worden sind — finanziell, wenn auch, wie ebenso in allen anderen Sparten der
Projektforderung der Fall, nicht in voller Hohe, so doch stets in der Hohe unterstiitzt worden, dass alle Pro-
jekte letztendlich umgesetzt und realisiert werden konnten. Folgende niederdeutsche Projekte sind in den
letzten Jahren z. B. gefordert worden: Das Plattdeutsch-Festival Platt — Land — Fluss (2021 und 2023), ein
plattdeutschen Schnupper-Integrationskurs (2021) sowie der plattdeutsche Songcontest Plattbeats (2024).
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49.7.3 Artikel 12 Absatz 1 lit. c)

ii. MafBnahmen in der Praxis

e Der Film ,,Bremen wird bunt* wurde mit entsprechenden Untertiteln versehen. Vergleich auch Unterpunkt
4.9.6.5 fii.

4.9.7.4 Artikel 12 Absatz 1 lit. d)

ii. Mafnahmen in der Praxis

¢ Das Kulturhaus Walle, das LzN, das Packhaustheater Bremen und das Niederdeutsche Theater Waterkant in
Bremerhaven sind in diesem Bereich besonders aktiv bzw. planen demnéchst in dem Bereich aktiver zu
werden.

49.7.5 Artikel 12 Absatz 1 lit. e)

ii. Mafnahmen in der Praxis

¢ Das Kulturhaus Walle, das LzN, das Packhaustheater Bremen sowie das Niederdeutsche Theater Waterkant
in Bremerhaven sind in diesem Bereich besonders aktiv bzw. planen demnéchst in dem Bereich aktiver zu
werden.

49.7.6 Artikel 12 Absatz 1 lit. f)
ii. Mafnahmen in der Praxis

e Die Zusammenarbeit mit dem LzN und dem Kulturhaus Walle bei deren Planungen von kulturellen Tétig-
keiten im Bereich Niederdeutsch ist nach wie vor sehr gut und vertrauensvoll.

4.9.7.7 Artikel 12 Absatz 1 lit. g)
ii. Mafnahmen in der Praxis

e Wihrend am Bremer Stadttheater die Nachfrage nach niederdeutschen Theaterstiicken in den letzten Jahren
immer geringer ausgefallen ist, werden in Bremerhaven auf der Niederdeutschen Biihne Waterkant weiterhin
regelméfig niederdeutsche Theaterstiicke inszeniert und gespielt. Fiir Niederdeutsch interessierte Theater-
géinger gibt es im Bremer Umland dariiber hinaus einige private und staatlich geforderte Theater, die Thea-
terstiicke in Niederdeutsch anbieten. Mit der Ubernahme des Packhaustheaters durch Jorn Meyer gibt es seit
kurzem auch in Bremen wieder einen Ort, wo in enger Kooperation mit Dirk Bohling perspektivisch auch
niederdeutsche Theaterabende angeboten werden sollen.

49.7.8  Artikel 12 Absatz 3
i. Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

»  Keinerlei Anderungen im Berichtszeitraum.

ii. Mafnahmen in der Praxis

e Seitseiner Griindung ist die Landerzentrum fiir Niederdeutsch gGmbH erfolgreich darin, das Niederdeutsche
in der Fldche (d.h. bundesldnderiibergreifend) durch ganz unterschiedliche Projekte und Formate (auch durch
inter/nationale Verbindungen) sichtbar zu machen. Damit sind die Bereiche der Sprechergruppen, der Kir-
che, der Bildung, des Kulturlebens, der Medien, des Tourismus, der Politik und Verwaltung sowie soziale
Einrichtungen gleichermafBen angesprochen. Pflege und Ausbau der Prisenz in Social-Media-Kanélen, pro-
fessionelle Pressearbeit und ausfiihrliche Informations- und Lehrbroschiiren tragen gleichermafen dazu bei,
das Niederdeutsche in der Fliche und bundesweit dauerhaft zu verankern.
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4.9.8 Artikel 13 — Wirtschafts- und Gesellschaftsleben
49.8.1 Artikel 13 Absatz 1 lit. a)

ii.

Malfinahmen in der Praxis

Es gibt keine Verdnderungen zu den Ausfithrungen der Freien Hansestadt Bremen der vorherigen Berichts-
zeitrdume.

49.8.2 Artikel 13 Absatz 1 lit. c)

i

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Keinerlei Anderungen im Berichtszeitraum.

49.8.3 Artikel 13 Absatz 2 lit. c)

ii.

Maflnahmen in der Praxis

Die Freie Hansestadt Bremen berichtet, dass man in der Generation, die jetzt in Pflegeheimen lebt, zu Hause
teilweise Niederdeutsch geredet hat. Leistungsanbieter von Pflegeeinrichtungen haben die sprachliche Her-
kunft ihrer Bewohner zu achten. Wie dies ausgestaltet wird, obliegt den Leistungsanbietern. Die Kenntnisse
des Niederdeutschen sind beim Personal der Pflege selten vorhanden, falls ja, wird ,,Platt™ gern den entspre-
chenden Bewohnern gegeniiber genutzt. Die haufiger werdende Herkunft des Pflegepersonals aus anderen
Landern wirkt sich auf die Kenntnisse des Niederdeutschen aus, Erwerb und Nutzung ausreichender
Deutschkenntnisse stehen hier eher im Fokus. Aber auch bei den Bewohnern nehmen Kenntnis des Nieder-
deutschen ab, berichten die Verbiande der Pflegeanbieter in Bremen. Bewohner mit Migrationsgeschichte
sind in den Pflegeheimen weitaus hdufiger, hier bestehen aktuell aus Sicht der Pflegeanbieter hauptséchlich
die kommunikativen Herausforderungen. In Betreuungsrunden in der Pflege sei frither gelegentlich Nieder-
deutsch gesprochen worden, aber viele der Betreuten verstiinden ihrerseits Niederdeutsch nicht mehr. Zu
Menschen mit Demenz konne ggf. Niederdeutsch ein ,, Tlir6ffner sein.

Mit dem Ziel, den Einsatz von Plattdeutsch in der Pflege zu unterstiitzen, wurde in der Vergangenheit bereits
in der Altenpflegeausbildung angesetzt, da durchaus erkannt wurde, dass das Erlernen der niederdeutschen
Sprache durchaus von Bedeutung ist, in Bremerhaven interessanterweise noch sehr viel mehr als in Bremen.
Das Angebot erfolgte im Umfang von 24 Schulstunden als zusétzlicher, freiwilliger Unterricht als Teil des
80-stiindigen Deutschunterrichts. Mit Auslaufen der Altenpflegeausbildung und Etablierung der generalisti-
schen Pflegeausbildung allerdings fehlt es zum einen an Stundenkontingenten in dieser im Vergleich zur
bisherigen Altenpflegeausbildung anspruchsvolleren Ausbildung, die keinen Deutschunterricht mehr vor-
siecht. Zum anderen berichten die Pflegeschulen, dass die Herausforderung, Auszubildende mit Deutsch als
Zweitsprache zu unterstiitzen in den letzten Jahren massiv gewachsen ist. Um in diesem Berufsfeld mit hohen
Bedarfen eine moglichst hohe Zahl an Personen hin zu einem erfolgreichen Abschluss zu unterstiitzen, kann
derzeit keine Prioritdt auf ein Angebot zum Erlernen der niederdeutschen Sprache gelegt werden.

Um éltere Bremer Biirgerinnen und Biirger auf die Bremer Senioren Vertretung und deren Arbeit aufmerk-
sam zu machen, plant die Senioren Vertretung die Neuauflage eines mehrsprachigen Flyers. Dieser soll ne-
ben anderen Sprachen auch erneut eine plattdeutsche Ubersetzung erfahren.

Die in Bremen anséssige Landerzentrum fiir Niederdeutsch (LzN) gGmbH hat im Jahr 2022 fiir seine mit
der Carl-Toepfer-Stiftung und der Katholischen Akademie Stapelfeld erstellte 64-seitige Broschiire ,,Platt in
de Pleeg™ den , Initiativpreis Deutsche Sprache* der Deutschen Akademie fiir Sprache und Dichtung erhal-
ten. Darin werden Menschen vorgestellt, die sich auf besondere Weise und erfolgreich fiir Niederdeutsch im
Pflegebereich einsetzen und somit Vorbildcharakter haben. Mit einem Kriterienkatalog fiir Einrichtungstra-
ger, der aus der Praxis fiir die Praxis entwickelt wurde, bietet das LzN eine neue Grundlage fiir Plattdeutsch
in der Pflege. Noch mehr Pflegeinrichtungen sollen fiir das Thema sensibilisiert werden und im Idealfall den
Kriterienkatalog anwenden. Als Anerkennung vergibt das LzN das Siegel ,Platt-Hart* mit dem Slogan ,,Hart
to Hart mit Platt”. Insgesamt haben 13 stationdre Pflegeeinrichtungen aus den norddeutschen Bundesldandern
die Auszeichnung ,,Platt Hart* erhalten. Zahlen fiir Bremen liegen nicht vor.
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iii.

Uber die Auszeichnung plattdeutscher Pflegeeinrichtungen hinaus hat das LzN zudem ein plattdeutsches
Beschiftigungsheft fiir die Seniorenarbeit herausgegeben. Die Beschiftigungsblatter stehen als Heft ge-
druckt und zum Download und Ausdruck auf der Internetseite des LzN frei fiir alle Interessierten zur Verfii-
gung (https:/xn--Inderzentrum-fr-niederdeutsch-Opc17e.de/download-area/beschaeftigungsheft/). Die On-
linefassung kann vor dem Ausdruck an die Varianten des Niederdeutschen angepasst werden.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Es wurden die zuvor beschriebenen Mafinahmen ergriffen, um deutliche Verbesserungen in diesem Bereich
herbei zu fiihren.


https://l%C3%A4nderzentrum-f%C3%BCr-niederdeutsch.de/download-area/beschaeftigungsheft/
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410 Niederdeutsch in der Freien und Hansestadt Hamburg
4101 Artikel 6 — Information

Seit 2023 findet vier Mal jahrlich ein Jour-Fixe-Termin verschiedener zustindiger Behorden (Schulbehdrde und
Landesinstitut fiir Lehrerentwicklung, Behorde fiir Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung und Behorde fiir
Kultur und Medien) zum Thema Niederdeutsch statt. Sobald im Zusammenhang mit der Umsetzung der Charta
neue Entwicklungen oder Fragestellungen auftreten, werden diese gezielt in die Sitzungen eingebracht, dort the-
matisiert und weitervermittelt.

4.10.2 Artikel 7 — Ziele und Grundsatze

Die Forderung der niederdeutschen Sprache ist und bleibt ein wichtiges Anliegen des Senats. Ein zentrales In-
strument der praktischen Umsetzung der Sprachencharta ist das Lénderzentrum fiir Niederdeutsch mit Sitz in
Bremen. Hier wird auch auf die Ausfithrungen unter E.VI.e.1 und die Ausfiihrungen der Hansestadt Bremen unter
E.VI.d.1 des Siebten Sprachenberichts verwiesen.

e Auf Ersuchen der Hamburgischen Biirgerschaft (Drucksache 22/14800) wurde ein Ubersetzungspreis fiir
Niederdeutsch geschaffen, der ab 2026 alle zwei Jahre verliechen werden soll und mit 5.000 Euro dotiert ist.
Ziel des Preises ist die Forderung und der Erhalt der Niederdeutschen Sprache. Die Verleihung des ersten
Preises wird im Rahmen des Plattdeutschtages im April 2026 erfolgen, um dem Preis und Werken in nieder-
deutscher Sprache mehr Sichtbarkeit zu verleihen.

4.10.2.1 Artikel 7 Absatz 1 lit. b)

Es wird auf die Ausfithrungen des Siebten Sprachenberichts unter E.VI.e.1.b verwiesen.

4.10.2.2 Artikel 7 Absatz 1 lit. c)
ii. Mafnahmen in der Praxis

e In der Behorde fiir Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung wurde zum 1. Mai 2025 ein Stellenanteil
von 30 Prozent VZA fiir das Thema Plattdeutsch geschaffen. Die Stelle nimmt vorrangig eine koordinierende
Funktion fiir das Thema Plattdeutsch und die Uberwachung und Umsetzung Sprachencharta innerhalb der
Hamburger Verwaltung ein und fordert den Austausch zwischen Verwaltung und Zivilgesellschaft.

e  Fiir die Unterrichtsentwicklung im Fach Niederdeutsch sowie zur Koordination schulischer und auB3erschu-
lischer Kooperationen wurde in der BSFB eine Fachreferentenstelle fiir Niederdeutsch eingerichtet.

e Im Landesinstitut fiir Qualifizierung und Qualititsentwicklung in Schulen (LI) werden Mallnahmen fiir die
Unterstiitzung des Niederdeutschen im Referat Sprachen durch die Referatsleitung sowie durch eine Mitar-
beiterin im Team Deutsch koordiniert. Maflnahmen werden auch durch Stiftungen, z. B. durch Mittel der
Alfred-Toepfer-Stiftung, umgesetzt.

e In den Jahren 2022 und 2024 hat die Freie und Hansestadt Hamburg den Plattdeutschtag, bei dem die zu-
stindige Senatorin und zweite Biirgermeisterin Schirmherrin war, mit 3.500 Euro gefordert. Der Platt-
deutschtag dient dazu die plattdeutsche Sprache in den Fokus der Offentlichkeit zu riicken. Um dieses Ziel
zu erreichen, finden eine Vielzahl von Veranstaltungen iiber die Stadt verteilt statt. Es werden Veranstal-
tungsformate angeboten, die sich an verschiedene Zielgruppen richten. So gibt es beispielsweise Rundginge
und Fiithrungen auf Plattdeutsch, Ausstellungen, Vortrége (z. B. iiber Plattdeutsche Geschichte), Lesungen
(auch Lesungen fiir Kinder) sowie Konzerte und eine Andacht auf Plattdeutsch.

4.10.2.3 Artikel 7 Absatz 1 lit. e)
ii. Mafnahmen in der Praxis

e 2023 wurde ein jahrliches stattfindendes Treffen zwischen zustdndigen Behorden und der Zivilgesellschaft
eingerichtet. Unter anderem nehmen dort der Plattdeutschrat, das Landeszentrum fiir Niederdeutsch sowie
Vertreter und Vertreterinnen aus Kultur, Medien und Schriftstellervereinigungen teil. Ziel des Treffens ist
der Austausch zu aktuellen Themen, Vernetzung und Schaffung von Sichtbarkeit fiir die verschiedenen Ini-
tiativen im Bereich Plattdeutsch. Das Treffen ermdglicht der Verwaltung zudem, die Zivilgesellschaft zu
wichtigen Themen wie zuletzt der Einrichtung des Ubersetzungspreises zu konsultieren und ihre Bediirfnisse
einzusammeln und zu beriicksichtigen.
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4.10.2.4 Artikel 7 Absatz 1 lit. f)

ii.

Maflnahmen in der Praxis

Unterrichtsmaterial und Lehrwerke

Hamburg setzt fiir den Unterricht im Fach Niederdeutsch in der Grundschule u. a. das landesintern entwi-
ckelte Lehrwerk ,,Fietje* ein, das von den Schulen bei der Behorde fiir Schule, Familie und Berufsbildung
(BSFB) bestellt werden kann. Die Handreichung des Lehrwerkes steht allen Lehrkréften digital zur Verfii-
gung. Zudem werden digitale Umsetzungshilfen bereitgestellt.

Das Landesinstitut fiir Qualifizierung und Qualitdtsentwicklung in Schulen (LI) bietet bei Fachfragen eine
eigene Funktionsmailadresse an (platt@li.hamburg.de) und schafft Vernetzung und Informationen iiber eine
eigene Taskcard Niederdeutsch. Ein Newsletter sorgt fiir regelméfBige Information.

Das Landerzentrum fiir Niederdeutsch (LzN) hat eine Vielzahl verschiedener Lehrmaterialien fiir den Nie-
derdeutschunterricht produziert, auf das die Hamburger Lehrerinnen und Lehrer regelhaft vom LI hingewie-
sen werden. Alle Angebote des LzN finden sich unter: https:/ldnderzentrum-fiir-niederdeutsch.de/ser-
vice/bildung/.

Das wichtigste Projekt fiir die Grundschule soll hier kurz vorgestellt werden. Das Projekt ,,Mien Platt - dat
Klappenbook® ist eine innovative Bildungsinitiative, die vom LzN entwickelt wurde, um Plattdeutsch in
Grundschulen zu fordern. Zielgruppe sind Grundschulkinder und Lehrkréfte, die selbst keine flieBenden
Plattdeutsch-Sprecherinnen und Sprecher sind. Das Konzept ist eine Kombination aus Bastelbogen und Lern-
videos, die erste plattdeutsche Worter und Sétze vermitteln. Zu dem Material gehdren unter anderem Bastel-
bogen zum Ausdrucken, Unterrichtsvideos mit einem plattdeutschen Schauspieler, Videotutorials und
schriftliche Handreichungen fiir Lehrkréfte, ein Pappordner, der schrittweise zu einem plattdeutschen
»Kunstwerk* gestaltet wird. Alle Materialien sind kostenlos auf der Website des LzN abrufbar. Das Projekt
ermOglicht einen niedrigschwelligen und unterhaltsamen Zugang zur plattdeutschen Sprache fiir Kinder und
erleichtert Lehrkréften ohne umfassende Plattdeutschkenntnisse den Einstieg in den Plattdeutschunterricht.
(https://xn--Inderzentrum-fr-niederdeutsch-Opc17e.de/service/bildung/grundschule/mien-platt-plattdeutsch-
lernen/mien-platt-plattdeutsch-lehren/)

Speziell fiir die Sekundarstufe I wurde vom LzN das Lehrwerk ,,Snacken, Proten, Kéren* herausgegeben.
Es handelt sich um ein praxisorientiertes Plattdeutsch-Lehrbuch. In zehn Kapiteln begleiten die Lernenden
zwei Familien, deren Kinder die weiterfithrende Schule besuchen und dabei sowohl im Schulalltag als auch
privat die Freuden und Herausforderungen des Lebens auf Plattdeutsch erleben. Das Lehrbuch kombiniert
humorvoll gestaltete Comicfiguren mit klar erklarter Grammatik und umfangreichen Wortlisten, wodurch es
sich besonders gut fiir Anfanger und Fortgeschrittene eignet. Begleitmaterialien, Audiodateien und Online-
Ubungen unterstiitzen den Unterricht und fordern den lebendigen Umgang mit der plattdeutschen Sprache
in der Schule.

Weiterhin finden sich auf dem Hamburger Lernmanagement System (LMS) verschiedene Kursrdume mit
Materialien:

e Im LMS-Kurs ,,Lyrische und epische Texte* finden sich niederdeutsche Texte und Audios. (Eine Zu-
sammenarbeit des LI und der Hansestadt Bremen).

¢ Im LMS-Kurs,,FR Deutsch* findet sich u. a. ein Niederdeutsch-Reader fiir den Einsatz im Deutschun-
terricht sowie Texte iiber die niederdeutsche Sprachgeschichte fiir die Studienstufe.

e Zudem gibt es fiir Hamburger Lehrkrifte eine Ubersicht iiber alle Angebote zum Niederdeutschen auf
der schon erwihnten Onlineplattform TaskCArds ,,Niederdeutsch® des LI.

Weitere Materialien sind derzeit in der Entwicklung:

e Das Fachreferat Niederdeutsch der BSFB entwickelt zurzeit in Zusammenarbeit mit dem LI und dem
LzN eine zweisprachige Rallye auf Hoch- und Niederdeutsch durch den Hamburger Hafen, die den
Schulen kostenlos zur Verfiigung gestellt werden soll.

. Das Fachreferat Niederdeutsch der BSFB unterstiitzt in Zusammenarbeit mit dem LzN zurzeit das Mu-
seum fiir Bergedorf und die Vierlande bei der Entwicklung einer Audioguide-Fiihrung fiir Schulklassen
in Niederdeutsch.


platt%40li.hamburg.de
https://l%C3%A4nderzentrum-f%C3%BCr-niederdeutsch.de/service/bildung/
https://l%C3%A4nderzentrum-f%C3%BCr-niederdeutsch.de/service/bildung/
https://l%C3%A4nderzentrum-f%C3%BCr-niederdeutsch.de/service/bildung/grundschule/mien-platt-plattdeutsch-lernen/mien-platt-plattdeutsch-lehren/
https://l%C3%A4nderzentrum-f%C3%BCr-niederdeutsch.de/service/bildung/grundschule/mien-platt-plattdeutsch-lernen/mien-platt-plattdeutsch-lehren/
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4.10.2.5 Artikel 7 Absatz 1 lit. g)

Es wird auf die Ausfithrungen des Siebten Sprachenberichts unter E.VI.e.1.d verwiesen.

ii. Mafnahmen in der Praxis

e Das LzN bietet ein umfassendes Online-Sprachlehrprogramm an, das sich an alle richtet, die die niederdeut-
sche Sprache erlernen oder vertiefen mochten. Das Programm kombiniert moderne digitale Lehrmethoden
mit fundierter sprachwissenschaftlicher Expertise und ermoglicht so einen flexiblen und ortsunabhingigen
Zugang zum Niederdeutschen. In interaktiven Kursen, Webinaren und durch multimediale Lernmaterialien
werden sowohl Sprachkenntnisse als auch kulturelle Hintergriinde vermittelt. Besonders hervorzuheben ist
die praxisnahe Ausrichtung des Programms, die es Lernenden erlaubt, das Niederdeutsche aktiv im Alltag
oder Beruf anzuwenden.

e Das LI bietet regelméBig Veranstaltungen zum Unterricht in der niederdeutschen Sprache an. Zwischen 2021
und 2024 umfasste das Angebot 37 Veranstaltungen, teilweise in Prasenz am LI, teilweise als Online-Semi-
nar in Kooperation mit dem Lénderzentrum fiir Niederdeutsch oder einem der Trigerldnder (Hansestadt Bre-
men, Schleswig-Holstein, Niedersachsen) mit insgesamt 370 Teilnahmen. Die Inhalte der Veranstaltungen
umfassten unter anderem praktische Anregungen zum Niederdeutschen im Unterricht der Grundschule, der
Sekundarstufe I sowie der VSK (,,Weihnachten®, ,,Essen und Trinken®, ,,Spiele®, ,,Bausteine fiir Plattdeutsch
im Unterricht der Sek I, Niederdeutsch-Unterricht mit Escape-Rooms*) sowie sprachpraktische Angebote
(,,Fit in Platt®, ,,Plattdeutsch lernen mit Videoclips®).

4.10.2.6 Artikel 7 Absatz 1 lit. h)

Es wird auf die Ausfiihrungen des Siebten Sprachenberichts unter E.VI1.e.1.e verwiesen.

4.10.2.7 Artikel 7 Absatz 1 lit. i)

Es wird auf die Ausfiihrungen des Siebten Sprachenberichts unter E.V1.e.1.f verwiesen.

4.10.2.8 Artikel 7 Absatz 2

Keinerlei Anderungen im Berichtszeitraum.

4.10.2.9 Artikel 7 Absatz 3
ii. Mafnahmen in der Praxis

In Erginzung der aus den Berichten der Bundesrepublik Deutschland hervorgehenden MaBBnahmen sind folgende
weitere Mafinahmen hervorzuheben:

e ImJahr 2023 wurde ein Jour fixe eingerichtet, in dem sich Vertretungen der fiir Gleichstellung, der fiir Kultur
und Medien und der fiir Bildung zustdndigen Behorden sowie des LI und des LzN iiber Mallnahmen zur
Forderung des Niederdeutschen austauschen. Der Jour fixe findet viermal jéhrlich statt.

e Weiterhin nimmt die Freie und Hansestadt Hamburg regelmafig an Bund-Lénder-Austauschtreffen zur For-
derung und zum Erhalt der niederdeutschen Sprache sowie am Beratenden Ausschuss fiir Fragen der nieder-
deutschen Sprachgruppe teil.

e Zuletzt wird iiber die Verpflichtung, Niederdeutsch im Deutschunterricht zu behandeln, sichergestellt, dass
sich alle Hamburger Schiilerinnen und Schiiler mit dem Niederdeutschen beschiftigen und Kenntnisse iiber
niederdeutsche Werke (v. a. Gedichte und Lieder) erhalten.

4.10.2.10 Artikel 7 Absatz 4

Keinerlei Anderungen im Berichtszeitraum.

4.10.3 Artikel 8 — Bildung

Die Entscheidung iiber die Einrichtung des Faches Niederdeutsch liegt bei den Schulen. Die Behorde fiir Schule,
Familie und Berufsbildung (BSFB) unterstiitzt Hamburgs Schulen durch die Zuweisung von Stellenanteilen bei
der Einrichtung oder Fortfithrung von unterrichtlichen oder auBerunterrichtlichen Niederdeutsch-Angeboten.
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Zur Sicherstellung einer bedarfsorientierten und zielgerichteten Verteilung der verfligbaren Ressourcen wurde
das Zuweisungsverfahren im Mai 2023 neu strukturiert. Seitdem konnen auch bisher nicht geforderte Schulen
eine Stellenzuweisung beantragen. Beriicksichtigungsfahig sind alle Angebote, die der Férderung der niederdeut-
schen Sprache und dem regionalkulturellen Lernen dienen, wie es die neuen Rahmenpline fiir das Fach Nieder-
deutsch vorsehen. Fiir das Schuljahr 2024/25 haben neun Schulen von dieser Moglichkeit Gebrauch gemacht und
auch fiir das kommende Schuljahr 2025/26 wurden neun Schulen Stellenanteile zugewiesen.

4.10.3.1 Artikel 8 Absatz 1 lit. a) iv
ii. Mafnahmen in der Praxis

e Im 2020 verdffentlichten Bildungsprogramms fiir Vorschulklassen (VSK-Bildungsprogramm) finden sich
Hinweise zur Umsetzung regionalsprachlicher Beziige im Kapitel ,,Sprache, Kommunikation und Literacy*.
Mittels verschiedener Materialen und der Zusammenarbeit mit Institutionen und aktiven Sprechern der nie-
derdeutschen Sprache wird eine kindgerechte Auseinandersetzung mit dem Niederdeutschen durch die Pa-
dagoginnen und Pddagogen angeregt.

e  Sprachforderung ist als durchgingiges Prinzip im padagogischen Alltag der Hamburger Kitas fest verankert.
Sie durchzieht alle Bildungsbereiche, die in vielfaltigster Art und Weise Lernanldsse und Lerngelegenheiten
fiir aktives und passives Sprachlernen bieten. In den 2024 verdffentlichten verbindlichen Bildungsleitlinien
fiir die padagogische Arbeit in Kitas wird im Bildungsbereich Kommunikation, Sprachen, Schriftkultur auf
die Bedeutung von Sprachen und Mehrsprachigkeit in der Lebenswelt der Kinder hingewiesen, sowie darauf,
dass diese von den Fachkriften wahrgenommen werden. Hier wird auch auf innersprachliche Mehrsprachig-
keit, Dialekte und Regiolekte eingegangen, es werden jedoch keine einzelnen Sprachen/Dialekte besonders
benannt. Die konzeptionelle Ausgestaltung und Umsetzung der padagogischen Arbeit in den Kitas liegt in
der Verantwortung der Kita-Tréger.

4.10.3.2 Artikel 8 Absatz 1 lit. b) iii
ii. Mafinahmen in der Praxis
Vorbemerkung fiir alle Schulformen:

e Das Niederdeutsche ist in den seit 2023 geltenden Fachrahmenplidnen fiir das Fach Deutsch fiir die Grund-
schule, fiir die Sekundarstufe I in der Stadtteilschule und am Gymnasium sowie fiir die Studienstufe fest
verankert. Durch Integration in den Deutschunterricht erwerben die Schiilerinnen und Schiiler sowohl in der
Grundschule als auch in den Sekundarstufen I und II Kompetenzen und Kenntnisse zur niederdeutschen
Sprache und Kultur. Dariiber hinaus umfassen die Bildungspline fiir die Grundschule, fiir die Sekundar-
stufe I des Gymnasiums sowie flir die Jahrgangsstufen 5 bis 11 der Stadtteilschule jeweils einen Rahmenplan
fiir das Fach Niederdeutsch.

e Die Erstellung der oben genannten Bildungspléne wurde genutzt, um die Vermittlung der niederdeutschen
Sprache, Kultur und Literatur zu stirken. So wurden die Rahmenpléne fiir die Facher Deutsch und Nieder-
deutsch aktualisiert und erginzt. Durch die Einfiihrung von Kerncurricula mit inhaltlichen Anforderungen
erhalten die Schulen eine bessere Orientierung als bisher. Die Kerncurricula weisen die verbindlich zu erar-
beitenden Themen, Inhalte und Lerngegenstinde aus. Damit sichern sie auch im Bereich der niederdeutschen
Sprache, Kultur und Literatur schuliibergreifend ein gemeinsames kulturelles Basiswissen, das fiir das Ver-
stehen von historischen, gesellschaftlichen sowie dsthetischen Phdnomenen und Zusammenhingen erforder-
lich ist, und foérdern so die Teilhabe der Schiilerinnen und Schiiler an der niederdeutschen Kultur.

Fiir die Grundschule:

Fachrahmenplan Niederdeutsch

e Der im Dezember 2022 verdffentlichte Fachrahmenplan Niederdeutsch Grundschule ist zum Schuljahr
2023/2024 in Kraft getreten. Diesbeziiglich wird auf die Ausfithrungen im Zwischenbericht zum Siebten
Bericht der Bundesrepublik Deutschland unter D.X.1. Artikel 8 verwiesen.
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Unterrichtsfach Niederdeutsch

e Die Entscheidung iiber die Einrichtung des Faches Niederdeutsch liegt bei den Schulen. Wie unter 4.10.2.3
Artikel 7.1 ¢) dargelegt konnen Hamburgs Schulen seit Mai 2023 eine Stellenzuweisung beantragen, die der
Einrichtung eines Unterrichtsangebots im Bereich Niederdeutsch dient. Im Ubrigen erfolgte die Stirkung
des Niederdeutschen fiir alle Schiilerinnen und Schiiler im Zusammenhang mit der Uberarbeitung der Rah-
menpléne fiir das Pflichtfach Deutsch.

Niederdeutsch im Deutschunterricht

e In dem im Dezember 2022 ver6ffentlichten und seit 2023/24 geltenden Fachrahmenplan fiir das Fach
Deutsch fiir die Grundschule ist die Auseinandersetzung mit der niederdeutschen Sprache, Literatur und
Kultur verankert. Diesbeziiglich wird auf die Ausfithrungen im Zwischenbericht zum Siebten Bericht der
Bundesrepublik Deutschland unter D.X.1. Artikel 8 verwiesen.

e Die darin erwdhnten Unterrichtshilfen sind fiir Lehrkréfte alle digital {iber das Hamburger Lernmanagement
System LMS abrufbar. Fiir Details sei auf die Ausfithrungen unter 4.10.2.6 Artikel 7 Absatz 1 lit. f verwie-
sen.

e Zudem enthalten seit 2024 alle Lesekisten fiir Grundschulen, die in Kooperation mit den Biicherhallen Ham-
burg flir nahezu alle Hamburger Grundschulen zusammengestellt werden, ein aktuelles Werk in niederdeut-
scher Sprache.

AuBerschulische Angebote und Malinahmen an Hamburgs Schulen

e Seit 1983 wird in Hamburg der plattdeutsche Vorlesewettbewerb ,,Jungs un Deerns leest Platt™ durchgefiihrt.
Er richtet sich an Schiilerinnen und Schiiler aller Jahrgangsstufen und Schulformen. In schuleigenen Veran-
staltungen werden zunéchst die besten Leserinnen und Leser auf Schulebene ermittelt. Auf Zwischenent-
scheiden werden die Bezirkssiegerinnen und Bezirkssieger ermittelt. Im Landesfinale treten sie dann in ihren
jeweiligen Klassenstufen gegeneinander an. Zu lesen sind kurze plattdeutsche Texte. Diese konnen frei ge-
wiahlt werden; die fiir Bildung zustdndige Behorde stellt eine geeignete Textsammlung zur Verfiigung. Nach-
dem der Wettbewerb jahrzehntelang alle zwei Jahre stattgefunden hat, wird er seit dem Schuljahr 2023/24
jéahrlich durchgefiihrt. 2024 berichtete auch NDR in einem Videobeitrag iiber den Wettbewerb ,,Jungs un
Deerns leest Platt!“. (https://www.ardmediathek.de/video/hamburg-journal/plattdeutscher-lesewettbewerb-
im-ohnsorg-theater/ndr/Y3JpZDovL25kci5SkZS8O0MGQwWMDNIZCImMTE2LTQOOGE-
tOTI4AMS0xZmM50TIkZTMwMDKk).

. Durch die digitale Sammlung von Hinweisen und Verlinkungen auf Angebote des Landerzentrums fiir Nie-
derdeutsch, der Biicherhallen Hamburg und anderer Kooperationspartner sollen die Schulen bei der Einrich-
tung bzw. Ausweitung unterrichtlicher wie auBBerunterrichtlicher Angebote unterstiitzt werden. Fiir Details
sei auf die Ausfiihrungen unter 4.10.2.6 Artikel 7 Absatz 1 lit. f verwiesen.

4.10.3.3 Artikel 8 Absatz 1 lit. c) iii

ii. Maflnahmen in der Praxis

Fiir die Sekundarstufe

Fachrahmenpldne Niederdeutsch

e Die 2023 ver6ffentlichten Fachrahmenplidne Niederdeutsch fiir die Sekundarstufe I des Gymnasiums sowie
fiir die Jahrgangsstufen 5 bis 11 der Stadtteilschule sind zum Schuljahr 2024/2025 in Kraft getreten. Dies-
beziiglich wird auf die Ausfiihrungen im Zwischenbericht zum Siebten Bericht der Bundesrepublik Deutsch-
land unter D.X.1. Artikel 8 verwiesen.

Unterrichtsfach Niederdeutsch

e Diesbeziiglich wird auf die Ausfithrungen unter 4.10.3.2 Artikel 8 Absatz 1 lit. b) iii verwiesen.


https://www.ardmediathek.de/video/hamburg-journal/plattdeutscher-lesewettbewerb-im-ohnsorg-theater/ndr/Y3JpZDovL25kci5kZS80MGQwMDNlZC1mMTE2LTQ0OGEtOTI4MS0xZmM5OTlkZTMwMDk
https://www.ardmediathek.de/video/hamburg-journal/plattdeutscher-lesewettbewerb-im-ohnsorg-theater/ndr/Y3JpZDovL25kci5kZS80MGQwMDNlZC1mMTE2LTQ0OGEtOTI4MS0xZmM5OTlkZTMwMDk
https://www.ardmediathek.de/video/hamburg-journal/plattdeutscher-lesewettbewerb-im-ohnsorg-theater/ndr/Y3JpZDovL25kci5kZS80MGQwMDNlZC1mMTE2LTQ0OGEtOTI4MS0xZmM5OTlkZTMwMDk
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Niederdeutsch im Deutschunterricht

In den im Dezember 2022 verdffentlichten und seit 2023/24 geltenden Fachrahmenplénen fiir das Fach
Deutsch fiir die Sekundarstufe I in der Stadtteilschule und am Gymnasium sowie fiir die Studienstufe ist die
Auseinandersetzung mit der niederdeutschen Sprache, Literatur und Kultur verankert. Diesbeziiglich wird
auf die Ausfiihrungen im Zwischenbericht zum Siebten Bericht der Bundesrepublik Deutschland unter
D.X.1. Artikel 8 verwiesen.

AuBlerschulische Angebote und Mafinahmen an Hamburgs Schulen

Diesbeziiglich wird auf die Ausfiihrungen unter 4.10.3.2 Artikel 8 Absatz 1 lit. b) iii verwiesen.

4.10.3.4 Artikel 8 Absatz 1 lit. d) iii

ii.

iii.

Mafinahmen in der Praxis

Die Kernaufgaben der berufsbildenden Schulen liegt in der Vermittlung berufsbezogener Kompetenzen.
Sprachbildung spielt dabei eine wichtige Rolle. An berufsbildenden Schulen in Hamburg werden dabei im
Unterricht auch Elemente der niederdeutschen Kultur und Sprache verwendet bzw. Beziige dazu hergestellt.
Die Bildungspléne der in Hamburg landesrechtlich geregelten Berufe orientieren sich an den beruflichen
Handlungsfeldern und dem Lernfeldkonzept, die niederdeutsche Sprache wird insofern nicht in allen Bil-
dungsplénen umfassend beriicksichtigt.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Es wird auf die zuvor beschriebenen Malinahmen in der Praxis verwiesen.

4.10.3.5 Artikel 8 Absatz 1 lit. e) ii

ii.
L]

Malfinahmen in der Praxis

Es wird auf die Ausfiihrungen im Siebten Sprachenbericht unter E.VI.e.2.e verweisen.

Erstmals im Sommersemester 2025 wird vom Fachbereich Erziehungswissenschaft, Fakultit Erziechungs-
wissenschaft, im Rahmen des Moduls ,,Fachdidaktik Deutsch fiir das Lehramt an Grundschulen® ein Seminar
»Niederdeutsch in der Grundschule® angeboten. Es ist geplant, dieses Angebot zu verstetigen.

4.10.3.6 Artikel 8 Absatz 1 lit. f) ii

ii.

Mafinahmen in der Praxis

Die Hamburger Volkshochschule bietet regelméBig sehr gut nachgefragte Kurse flir das Erlernen und Prak-
tizieren der plattdeutschen Sprache an. 2024 waren das 28 Kurse mit 180 Teilnehmerinnen und Teilnehmern,
die im Niveau von Anfinger bis Fortgeschrittene reichten, teilweise online und teilweise in Priasenz durch-
gefiihrt wurden und auch Konversationskurse und Literaturkurse umfassten. Zusitzlich wird die Anerken-
nung als Bildungsurlaub fiir Intensivkurse gepriift.

4.10.3.7 Artikel 8 Absatz 1 lit. g)

ii.

Malfinahmen in der Praxis

Zentrale Neuerung sind die Kerncurricula der neuen Fachrahmenplidne Niederdeutsch, die verbindliche In-
halte der Auseinandersetzung mit der Regionalkultur formulieren. Ein zentraler didaktischer Grundsatz ist
die Ermoglichung der Zweisprachigkeit des Unterrichts. Die Zweisprachigkeit ermoglicht auch die Thema-
tisierung komplexerer regionalkultureller Inhalte, die das Verstehen der Bedeutung von Geschichte und Ge-
genwart der niederdeutschen Sprache, auch in ihrer Interdependenz zur norddeutschen und nordeuropiischen
Kultur, erleichtert, z. B. Niederdeutsch und die Hanse, Hamburger Missingsch, Niederdeutsch innerhalb des
Hochdeutschen, Sprachvergleiche mit anderen nordeuropdischen Sprachen, etc. Ziel ist auch die Starkung
regionalkulturellen und insbesondere eines Hamburg-Bewusstseins. Diesbeziiglich sei auch auf 4.10.3.2 Ar-
tikel 8 Absatz 1 lit. b) iii verwiesen.
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4.10.3.8 Artikel 8 Absatz 1 lit. h)

ii.

Mafinahmen in der Praxis

Diesbeziiglich wird auf den Siebten Sprachenbericht unter E.VI.e.2 Artikel 8 Absatz 1lit i) verwiesen.

4.10.3.9 Artikel 8 Absatz 1 lit. i)

ii.

iii.

Malfinahmen in der Praxis

Wie bereits mehrfach dargelegt, obliegt die Entscheidung iiber die Einrichtung des Unterrichtsfaches Nie-
derdeutsch allen allgemeinbildenden Hamburger Schulen gleichermalen und unabhingig davon, ob sie in
Regionen mit einer hohen Zahl an Sprecherinnen und Sprechern des Niederdeutschen liegen. Dariiber hinaus
wird durch die verpflichtende Behandlung niederdeutscher Inhalte im Deutschunterricht sichergestellt, dass
alle Hamburger Schiilerinnen und Schiiler grundlegende Kenntnisse iiber die niederdeutsche Sprache und
Kultur erwerben und sich mit niederdeutschen Werken — insbesondere Gedichten und Liedern — auseinan-
dersetzen.

Im Ubrigen wird auf die Ausfiihrungen im Siebten Sprachenbericht V1.e.2.i Artikel 8 Absatz 1 lit i) verwie-
sen.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Es wird auf die zuvor beschriebenen Mallnahmen in der Praxis verwiesen.

4104 Artikel 9 — Justizbehorden
4.10.4.1 Artikel 9 Absatz 1 b) iii

i

ii.

iii.

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Die Verpflichtung wird fiir das Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg seit Ratifizierung der Spra-
chencharta, wie bereits mehrfach in den verschiedenen Sprachenberichten dargestellt, bereits erfiillt. § 142
Absatz 3 Satz 1, § 144 Absatz 1 Satz 1 Alternative 2 ZPO (in Verbindung mit den entsprechenden Verweis-
normen der anderen Verfahrensordnungen) stehen mit der Verpflichtung der Sprachencharta in Einklang.
Zusitzliche unter- oder landesgesetzliche Normen sind nicht erforderlich und nicht veranlasst.

Maflnahmen in der Praxis

Es gibt keine Verdnderungen der umgesetzten Maflnahmen im Vergleich zum vergangenen Berichtszeitraum
zu den nach diesem Artikel eingegangenen Verpflichtungen auf dem Gebiet der Freien und Hansestadt Ham-
burg.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Der Empfehlung konnte bundesgesetzlich moglicherweise durch einen deklaratorischen Verweis auf das
Zustimmungsgesetz zur Charta nachgekommen werden. Ein zusétzlicher Nutzen ist fraglich, da sich an der
bereits jetzt giiltigen Rechtslage nichts dndern wiirde. Die Charta-Verpflichtungen wiirden allerdings etwas
besser auffindbar und sichtbarer. Die Gesetzgebungskompetenz fiir die Anderung/Erweiterung der bestehen-
den Rechtsgrundlagen zur Vorlage von Urkunden und Beweismitteln in niederdeutscher Sprache in zivil-,
arbeits-, sozial-, finanz- und verwaltungsgerichtlichen Verfahren liegt beim Bund. Landesrechtlicher Hand-
lungsspielraum besteht nicht.

410.4.2 Artikel 9 Absatz 1 c) iii

i

ii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

In Bezug auf die MaBinahmen in der Politik und/oder Gesetzgebung wird auf die Ausfithrungen unter 4.10.4.1
verwiesen.

Mafinahmen in der Praxis

In Bezug auf die Mafinahmen in der Praxis wird auf die Ausfiihrungen unter 4.10.4.1 verwiesen.
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ili. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

¢ In Bezug auf die Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses
wird auf die Ausfithrungen unter 4.10.4.1 verwiesen.

4.10.4.3 Artikel 9 Absatz 2 a)
i. Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

¢ InBezug auf die MaBnahmen in der Politik und/oder Gesetzgebung wird auf die Ausfiihrungen unter 4.10.4.1
verwiesen.

ii. Mafnahmen in der Praxis

e In Bezug auf die MaBnahmen in der Praxis wird auf die Ausfiihrungen unter 4.10.4.1 verwiesen

4.10.5 Artikel 10 — Verwaltungsbehorden und staatliche Dienstleistungen

Es gab keine Verdnderungen der MaBBnahmen zu Artikel 10 zu den bisherigen Darstellungen des vergangenen
Berichtszeitraumes.

4.10.5.1 Artikel 10 Absatz 4 lit. c)
ii. Mafnahmen in der Praxis

e Diese Forderung ist fiir alle Beschiftigten der Freien und Hansestadt Hamburg erfiillt, da das gesamte Gebiet
der Freien und Hansestadt Hamburg zum iiberlieferten Sprachgebiet des Plattdeutschen/Niederdeutschen
gehort und daher alle entsprechenden Beschéftigten im Sprachgebiet eingesetzt werden. Besondere Umset-
zungsmaBnahmen sind daher nicht erforderlich

4.10.6 Artikel 11 — Medien
4.10.6.1 Artikel 11 Absatz 1 lit. b) ii
i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Es wird auf die Ausfiihrungen im Siebten Sprachbericht unter E.VI.e.5.a und E.VI.e.5.b verwiesen.

ii. Mafnahmen in der Praxis

¢ Im Radioprogramm des Landesfunkhauses Hamburg (NDR 90,3) werden regelmiBig plattdeutsche Radio-
sendungen und -beitrige ausgestrahlt. Im Wesentlichen sind es vier Formate, die ausschlieBlich in plattdeut-
scher Sprache verfasst sind: die ,,Narichten op Platt™, ,,Wi snackt Platt*, ,,H6r mal’n beten to“ und ,,Das
Niederdeutsche Horspiel“. Zusdtzlich beschéftigt sich das Kulturjournal bei NDR 90,3 mit ausgewéhlten
plattdeutschen Themen — sowohl vermittelnd in einem Mix auf Hochdeutsch und Plattdeutsch als auch ori-
ginir auf Plattdeutsch. Im Folgenden eine Ubersicht iiber die aktuellen Formate mit Stand 24. Juni 2025:

e Narichten op Platt / Montag — Sonnabend, 9.30 Uhr - Aktuelle Nachrichten aus Hamburg und der Welt
inkl. Wetter Lange: ~ 3:00 Minuten -Ausspielweg: Radio, Podcast, Aufbereitung des Textes fiir Online
(ndr.de/hamburg und ndr.de/platt)

e Wisnackt Platt Jeden Sonntag, 8.30 bis 9.00 Uhr - Magazin-Sendung mit Beitrédgen, Reportagen, Inter-
views, Geschichten und plattdeutscher Musik. - Lange: 30 Minuten -Ausspielweg: Radio, Podcast, aus-
fithrliche EPG-Sendungsseite op Platt + Themen-begleitende Artikel fiir Online (ndr.de/hamburg und
ndr.de/platt)

e Hor mal 'n beten to Montag — Freitag, 13.15 Uhr + Sonnabend, 16.40 Uhr - Pointiert erzéhlte Geschich-

ten und Alltagsbetrachtungen.- Lénge: ~ 1:40 Minuten - Ausspielweg: Radio, Podcast, Umsetzung aus-
gewihlter Texte fiir Online (ndr.de/hamburg und ndr.de/platt)

e Das Niederdeutsche Horspiel / alle 14 Tage mittwochs, 21.00 bis 22.00 Uhr - Koproduktion vom NDR
und Radio Bremen (neu-produzierte Horspiele und Horspiel-Klassiker). - Lange: ~ 55 Minuten - Aus-
spielweg: Radio, Podcast, Vorankiindigung online (ndr.de/hamburg, ndr.de/kultur und ndr.de/platt)
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e Kaulturjournal - Montag — Freitag, 19.05 Uhr Berichte und Kulturmeldungen (auf hochdeutsch, aber
immer wieder auch op Platt) tiber Premieren des Ohnsorg-Theaters und Auffiihrungen der plattdeut-
schen Amateurtheater in Hamburg, plattdeutsche Musik und plattdeutscher Kiinstlerinnen und Kiinstler.
Begleitung von plattdeutschen Grof3ereignissen wie dem ,,Plattdeutschen Tag™ in Hamburg. - Ausspiel-
weg: Radio, Bereitstellung des Audios flir Online, ggf. Umsetzung als Online-Artikel fiir ndr.de/ham-
burg, ndr.de/kultur und ndr.de/platt

Seit dem 16. Miarz 2024 sendet das Landesfunkhaus Hamburg sonnabends um 9.30 Uhr wieder aktuelle
Nachrichten auf Plattdeutsch. Diese ersetzen seit diesem Termin den bis dahin ausgestrahlten Wochenriick-
blick ,,Diisse Week op Platt™.

AuBerdem fand seit April 2021 eine Ausweitung des Podcast-Angebots der Sendung ,,Wi snackt Platt™ durch
ausgewdhlte Spezial-Ausgaben statt. So wurden u. a. Veranstaltungen wie die Erdffnung des Plattdeutschen
Tages, das Finale des Lesewettbewerbs der Hamburger Schulen ,,Jungs un Deerns leest Platt®, aber auch
Interviews mit prominenten Plattsnackerinnen und Plattsnackern, wie z.B. der Ohnsorg-Schauspielerinnen
Heidi Mahler und Ursula Hinrichs, der Offentlichkeit in ganzer Linge zuginglich gemacht.

4.10.6.2 Artikel 11 Absatz 1 lit. c) ii

ii.

iii.

Malfinahmen in der Praxis

Das Hamburg Journal des Landesfunkhauses Hamburg (Montag — Freitag, 18 Uhr und Montag — Sonntag
19.30 Uhr) berichtet regelméBig iiber plattdeutsche Kultur in der Stadt (z. B. tiber Premieren des Ohnsorg-
Theaters, Plattdeutsche Musikerinnen und Musiker in Hamburg, Hamburger Gewinnerinnen und Gewinner
des Plattdeutschen Schreibwettbewerbs ,,Vertell doch mal®, den plattdeutschen Lesewettbewerb der Ham-
burger Schulen ,,Jungs un Deerns leest Platt” und den Plattdeutschen Tag in Hamburg). In den meist auf
hochdeutsch erzéhlten Beitrdgen befinden sich auch Statements, Gesangseinlagen und Bithnen-O-T6ne auf
Plattdeutsch. Auflerdem liefert das Landesfunkhaus Hamburg der NDR-Fernsehsendung ,,De Noorden op
Platt™ einmal monatlich einen komplett auf Plattdeutsch verfassten Beitrag zu einem ausgewahlten Hambur-
ger Thema zu.

Seit Mai 2022 gibt es einmal monatlich die halbstiindige Fernsehsendung ,,De Noorden op Platt* (Sendeter-
min: jeden letzten Sonnabend im Monat um 11.30 Uhr), fiir die das Landesfunkhaus regelmiBig Beitrage
zuliefert.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Im NDR-Fernsehprogramm werden regelméfig Sendungen auf Niederdeutsch ausgestrahlt. Es wird auf die
im vorigen Absatz beschriebenen Mafinahmen verwiesen.

4.10.6.3 Artikel 11 Absatz 1 lit. d)

ii.

Mafinahmen in der Praxis

Insgesamt sind im NDR derzeit zwei festangestellte Redakteure im Landesfunkhaus in Sachen Plattdeutsch
aktiv. Sieben freie und feste Autorinnen und Autoren arbeiten im Wechsel fiir die Plattdeutschen Nachrich-
ten. Fiir das Sendungs- und Podcast-Format ,,Wi snackt Platt* sind ca. neun plattdeutsche Autorinnen und
Autoren im Einsatz.

Im Rahmen des eingerichteten Regionalvolontariats werden Bewerbungen von Menschen mit Kenntnissen
der plattdeutschen Sprache begriifit. Die Plattdeutsch-Redaktion des Landesfunkhauses Hamburg ist konti-
nuierlich auf der Suche nach neuen freien Autorinnen und Autoren fiir die plattdeutschen Programme von
NDR 90,3. So konnten seit 2021 diverse neue Autorinnen und Autoren fiir Beitrdge in den plattdeutschen
Sendungen des Landesfunkhauses Hamburg gewonnen werden.

Auch Bewerbungen von Praktikantinnen und Praktikanten nimmt die Plattdeutsch-Redaktion des Landes-
funkhauses Hamburg gerne entgegen. So durfte die Redaktion im Jahr 2024 zwei Monate lang von der Un-
terstiitzung durch eine Studentin der Digitalen Kommunikation an der HAW Hamburg profitieren.

4.10.6.4 Artikel 11 Absatz 1 lit. e) ii

Es gab hinsichtlich dieser Verpflichtung keine Verdnderungen der MaBBnahmen zu den bisherigen Darstellungen
der vorangegangenen Berichtszeitrdume.
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4.10.6.5 Artikel 11 Absatz 1 lit. f) ii

Es gab hinsichtlich dieser Verpflichtung keine Verdnderungen der MaBBnahmen zu den bisherigen Darstellungen
der vorangegangenen Berichtszeitrdume.

4.10.6.6 Artikel 11 Absatz 1 lit. g)

Es wird auf die Ausfithrungen im siebten Sprachenbericht unter E.VI1.e.5.f verwiesen.

4.10.6.7 Artikel 11 Absatz 2

Es gab hinsichtlich dieser Verpflichtung keine Verdnderungen der MaBBnahmen zu den bisherigen Darstellungen
der vorangegangenen Berichtszeitrdume.

4.10.7 Artikel 12 — Kulturelle Aktivitaten und Einrichtungen

4.10.7.1 Artikel 12 Absatz 1 lit. a)

ii. MafBnahmen in der Praxis

«  In den Hamburger Offentlichen Biicherhallen sind folgende Medienbestéinden in Niederdeutsch vorhanden

Segment Gesamt Zentralbibliothek
Biicher Erwachsene 350 206
CDs Erwachsene 114 25
Biicher Kinder 459 50
CDs Kinder 6 5
DVDs Kinder 1 1
Noten / Liederbiicher 23 21
Summe 953 308

4.10.7.2 Artikel 12 Absatz 1 lit. d)

Es gab hinsichtlich dieser Verpflichtung keine Verinderungen der MaBBnahmen zu den bisherigen Darstellungen
der vorangegangenen Berichtszeitrdume.

4.10.7.3 Artikel 12 Absatz 1 lit. g)

Es gab hinsichtlich dieser Verpflichtung keine Verinderungen der MaBBnahmen zu den bisherigen Darstellungen
der vorangegangenen Berichtszeitrdume.

4.10.7.4 Artikel 12 Absatz 3

Es gab hinsichtlich dieser Verpflichtung keine Verdnderungen der Malnahmen zu den bisherigen Darstellungen
der vorangegangenen Berichtszeitrdume.

4.10.8 Artikel 13 — Wirtschafts- und Gesellschaftsleben

Es gab hinsichtlich der Verpflichtungen nach Artikel 13 keine Verdnderungen der MaB3nahmen zu den bisherigen
Darstellungen des vorangegangenen Berichtszeitraumes.
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411
411
411
i

411

ii.

411
i

411
i

411
i

ii.

Niederdeutsch in Mecklenburg-Vorpommern
A Artikel 7 — Ziele und Grundsitze
1.1 Artikel 7 Absatz 1 lit. a)
Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Die Pflege der niederdeutschen Sprache hat in Mecklenburg-Vorpommern Verfassungsrang; vgl. Landes-
verfassung Mecklenburg-Vorpommern, Artikel 16 Absatz 2.

Die Koalitionsvereinbarung 2021 bis 2026 fiir die 8. Legislaturperiode in Mecklenburg-Vorpommern sieht
unter Punkt 282 eine Intensivierung der Férderung der niederdeutschen Sprache vor.

1.2 Artikel 7 Absatz 1 lit. b)

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Es wird auf die Stellungnahme im Siebten Staatenbericht verwiesen.

Mafinahmen in der Praxis

Es wird auf die folgenden Ausfithrungen verwiesen.

1.3 Artikel 7 Absatz 1 lit. ¢)
Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Es wird auf die Ausfiihrungen unter 3.8 sowie unter 4.11.2.1 verwiesen.

1.4 Artikel 7 Absatz 1 lit. d)
Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Es wird auf die Ausfiihrungen unter 3.8 sowie unter 4.11.2.1 verwiesen.

AuBerdem wird iiber einen Beschluss des Landtages Mecklenburg-Vorpommern vom 14. Mérz 2025 zu
Drucksache 8/4636 ,,Typisch MV — Vielfalt des immateriellen Kulturerbes im Land entdecken, sichtbarer
machen, bilden und fordern informiert, der vorsieht, eine Landesliste des immateriellen Kulturerbes in
Mecklenburg-Vorpommern einzufithren und ein Konzept zur besseren Sichtbarkeit und Férderung des im-
materiellen Kulturerbes in Mecklenburg-Vorpommern vorzulegen. Zum anerkannten immateriellen Kultur-
erbe in Mecklenburg-Vorpommern gehdrt auch das niederdeutsche Theaterspiel.

1.5 Artikel 7 Absatz 1 lit. e)
Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Es wird auf die Ausfithrungen im Siebten Staatenbericht verwiesen.

Malfinahmen in der Praxis

Es wird auf die Ausfiihrungen im Siebten Staatenbericht verwiesen.

Seit 2021 finden in Mecklenburg-Vorpommern auf Initiative des Heimatverbandes Mecklenburg-Vorpom-
mern e. V. die ,,Plattdeutschen Wochen® unter der Schirmherrschaft der Ministerprasidentin statt, an deren
inhaltlicher Gestaltung sich zahlreiche Akteure im gesamten Bundesland mit unterschiedlichen Angeboten
(zum Beispiel: Lesungen, Theaterspiel, Gespriache, Biihnenprogramme) beteiligen.

Auf Beschluss des Landtages Mecklenburg-Vorpommern (https://www.dokumentation.landtag-mv.de/parl-
dok/vorgang/40568) zur Wiirdigung des Wirkens von Fritz Reuter (1810-1874) wurde aus Anlass des
150. Todestages 2024 in Mecklenburg-Vorpommern als Fritz-Reuter-Erinnerungsjahr begangen. Zahlreiche
Projekte, beispielsweise ein Fritz-Reuter-Festjahr in der Reuterstadt Stavenhagen unter der Schirmherrschaft
der Ministerpréisidentin, die dem herausragenden niederdeutschen Autoren gewidmet waren, wurden mit
Haushaltsmitteln des Landes unterstiitzt.


https://www.dokumentation.landtag-mv.de/parldok/vorgang/40568
https://www.dokumentation.landtag-mv.de/parldok/vorgang/40568

Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode - 125 - Drucksache 21/6400

Die Vertretung des Landes Mecklenburg-Vorpommern beim Bund in Berlin prisentierte am 12. November
2024 anlisslich des Geburtstages von Fritz Reuter am 7. November ein plattdeutsches Programm der Fritz-
Reuter-Gesellschaft e. V. und des Heimatverbandes Mecklenburg-Vorpommern, das durch eine Ausstellung
der Staatsbibliothek zu Berlin in der Stiftung PreuBischer Kulturbesitz mit Originalen aus dem Nachlass Fritz
Reuters ergénzt wurde.

4.11.1.6 Artikel 7 Absatz 1 lit. f)

i

ii.

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Es wird auf die Ausfiihrungen im Siebten Staatenbericht sowie unter 3.8 und unter 4.11.2.1 verwiesen.

Mafinahmen in der Praxis

Es wird auf die nachfolgenden Ausfithrungen verwiesen.

Der Hochschulbereich in Mecklenburg-Vorpommern ist in den Verpflichtungen der Europdischen Charta
der Regional- oder Minderheitensprachen durch die Vermittlung von niederdeutscher Sprachkompetenz be-
troffen. Folgende konkrete Angebote werden an den Universititen in Mecklenburg-Vorpommern vorgehal-
ten und weiterentwickelt:

¢ An der Universitit Greifswald sind das Kompetenzzentrum fiir Niederdeutschdidaktik sowie die ent-
sprechenden Studienmdglichkeiten im Rahmen von Lehramtsstudiengdngen (Niederdeutsch als Bei-
fach im Lehramt Gymnasium und im Lehramt Regionale Schule; Niederdeutsch als 3. bzw. 4. Fach im
Lehramt fiir Grundschulen) angesiedelt. Das Zentrum und das Beifach bzw. der Lernbereich Nieder-
deutsch werden im Rahmen der laufenden Zielvereinbarungen des Landes mit der Universitdt Greifs-
wald finanziert. Dass das Fach Niederdeutsch auch weiterhin iiber das Kompetenzzentrum fiir Nieder-
deutschdidaktik auf dem bisherigen Niveau gestirkt wird, ist in den Eckwerten der Hochschulentwick-
lung 2026 bis 2030 sowie in den fiir die Zielvereinbarungen 2026 bis 2030 festgehalten.

e Das am 22. Januar 2025 an der Universitdt Rostock gegriindete Zentrum fiir Regionale Geschichte und
Kultur Mecklenburgs soll die universitire Forschung zur niederdeutschen Sprache, zu Literatur, Kultur
und Landesgeschichte mit den vielfdltigen Aktivititen in diesen Bereichen in Mecklenburg und Vor-
pommern verbinden. Dazu ist eine enge Zusammenarbeit mit regionalen Partnern wie dem Heimatver-
band Mecklenburg-Vorpommern, dem Runden Tisch Landesgeschichte, dem Beirat fiir Heimatpflege
und Niederdeutsch sowie dem Museumsverband vorgesehen. Den wissenschaftlichen Kern bilden die
Professur fiir Niederdeutsche Sprache und Literatur sowie die Professur fiir Regionale Kulturgeschichte
Mecklenburgs. Die Weiterentwicklung des Zentrums zu einer Forschungsplattform mit einem Schwer-
punkt Regionalsprache ist in den Zielvereinbarungen 2026 bis 2030 festgehalten.

e Das Kompetenzzentrum fiir Niederdeutschdidaktik an der Universitéit Greifswald bietet in Zusammen-
arbeit mit einem externen Partner ein Online-Wé&rterbuch auf der Grundlage der Niederdeutsch-Recht-
schreibung von Renate Herrmann-Winter: https://germanistik.uni-greifswald.de/institut/arbeitsberei-
che/kompetenzzentrum-fuer-niederdeutschdidaktik/online-woerterbuch-nach-herrmann-winter;.

4.11.1.7 Artikel 7 Absatz 1 lit. g)

i.
L)

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Es wird auf die Ausfiihrungen im Siebten Staatenbericht verwiesen.

Der Beirat flir Niederdeutsch- und Heimatpflege der Ministerinnen fiir Bildung und Kindertagesférderung
sowie fiir Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten Mecklenburg-Vorpommern bereitet
eine Empfehlung fiir eine Aktualisierung des Programms ,,Meine Heimat — Mein modernes Mecklenburg-
Vorpommern®, das ab 2026 mit dem neuen Titel ,,Hier biin ik Tauhus* umgesetzt werden soll, vor.


https://germanistik.uni-greifswald.de/institut/arbeitsbereiche/kompetenzzentrum-fuer-niederdeutschdidaktik/online-woerterbuch-nach-herrmann-winter/
https://germanistik.uni-greifswald.de/institut/arbeitsbereiche/kompetenzzentrum-fuer-niederdeutschdidaktik/online-woerterbuch-nach-herrmann-winter/
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4.11.1.8 Artikel 7 Absatz 1 lit. h)

i

ii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Die zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und den Universitdten Greifswald und Rostock fiir den
Zeitraum 2026-2030 als Grundlage der Finanzierung abgeschlossenen Zielvereinbarungen sehen die weitere
Finanzierung des Kompetenzzentrums fiir Niederdeutschdidaktik an der Universitdt Greifswald und die Aus-
bildung von Lehrkriften im Grundschulfach und im Beifach Niederdeutsch fiir die Sekundarstufe an der
Universitdt Greifswald sowie des Lehrstuhls flir niederdeutsche Sprache und Literatur an der Universitét
Rostock vor.

Malfinahmen in der Praxis

Am 1.0ktober 2024 hat an der Universitit Rostock eine Arbeitsstelle ,,Niederdeutsch in Mecklenburg-Vor-
pommern“ = Auflenstelle der Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur, die die regional-
sprachliche Variation im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern erforscht, die Arbeit aufgenommen. Deren
zentrale Aufgabe ist die Erarbeitung eines digitalen Kartenwerks zum Niederdeutschen. Das Vorhaben wird
im Rahmen des Akademienprogramms von der Union der Akademien und dem Land Mecklenburg-Vor-
pommern gefordert.

4.11.1.9 Artikel 7 Absatz 1 lit. i)

i

ii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Die Regelung grenziiberschreitenden Kulturaustauschs ist grundsitzlich dem Handlungsrahmen der Bundes-
lander entzogen.

Maflnahmen in der Praxis

Im Mérz 2025 fand ein Forschungsbesuch der Mitarbeiterinnen des Kompetenzzentrums fiir Niederdeutsch-
didaktik an der Universitét Greifswald in Brasilien auf den Spuren der Niederdeutschvermittlung in Brasilien
statt. Gegenstand war die Beobachtung der Vermittlung des Pomerano (Pommersch) in brasilianischen Schu-
len, einer Varietdt der niederdeutschen Sprache, die auf die Einwanderung von Familien aus Pommern im
19. Jahrhundert zuriickgeht und heute noch von etwa 250.000 Menschen gesprochen wird.

4.11.1.10 Artikel 7 Absatz 2

i

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Es wird auf die Ausfiihrungen unter 3.8 und unter 4.11.2.1 verwiesen.

4.11.1.11 Artikel 7 Absatz 3

i

ii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Hinsichtlich dieser Verpflichtung wird grundsétzlich auf die bisherigen sowie die nachfolgenden Ausfiih-
rungen verwiesen.

Mafinahmen in der Praxis

Es wird auf die bisherigen und nachfolgenden Ausfithrungen verwiesen.

4.11.1.12 Artikel 7 Absatz 4

i
.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Es wird auf die bisherigen und nachfolgenden Ausfithrungen verwiesen.

Wegen der in der 8. Legislaturperiode in Mecklenburg-Vorpommern (2021-2026) getrennten Zusténdigkei-
ten haben die Ministerin fiir Bildung und Kindertagesférderung und die Ministerin fiir Wissenschaft, Kultur,
Bundes- und Europaangelegenheiten gemeinsam einen neuen Beirat fiir Niederdeutsch- und Heimatpflege
berufen, in dem der Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern und Sprecherinnen des Bundesrats fiir Nie-
derdeutsch vertreten sind. Der Beirat tagt in der Regel zweimal jéhrlich.
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ii.

Malfinahmen in der Praxis

Es wird auf die bisherigen und nachfolgenden Ausfithrungen verwiesen.

Dem Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern wurde in Vorbereitung der Zuarbeit des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern zum 8. Staatenbericht Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

411.2  Artikel 8 — Bildung
4.11.21 Artikel 8 Absatz 1 lit. a) iv

i

ii.

iii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Das 2016 verabschiedete Landesprogramm ,,Meine Heimat — Mein modernes Mecklenburg-Vorpommern*
widmet sich der Férderung der niederdeutschen Sprache in allen Bildungsbereichen, in der Wissenschaft und
im Bereich des kulturellen Lebens. Mit dem Inkrafttreten des Landesprogramms ist die verbindliche Veran-
kerung der niederdeutschen Sprachférderung und Heimatpflege vom friithkindlichen Bereich iiber die ge-
samte schulische Bildung abgesichert. Die Fortschreibung und Aktualisierung ist derzeit in Planung.

2024 wurde eine Botschafterin fiir Niederdeutsch im Ehrenamt einberufen. Die Person, derzeit Lernende
einer Profilschule Niederdeutsch des Landes, iibernimmt ehrenamtliche und 6ffentlichkeitswirksame Aufga-
ben, um Niederdeutsch als Kultursprache zu unterstiitzen und zu férdern und fiir junge Menschen attraktiv
zu machen.

Malfinahmen in der Praxis

In Mecklenburg-Vorpommern werden 2025 erstmalig 40 Kindertageseinrichtungen in Form von Siegeln und
Urkunden ausgezeichnet, die regelmiBige Angebote zur Pflege und Forderung des Niederdeutschen bereit-
halten. Mit dieser MaBinahme sollen Niederdeutsch-Angebote in der Kindertagesférderung kontinuierlich
gestirkt werden.

Die Einrichtungen erhalten eine einmalige Forderung von insgesamt 15.000 Euro im Jahr 2025 fiir die Um-
setzung von Mallnahmen zur Pflege und Forderung des Niederdeutschen. Die Bewilligung erfolgt ausgaben-
basiert in Hohe von bis zu 1.500 Euro pro Einrichtung oder Kindertagespflegeperson. Die Verleihung der
Urkunden und Siegel erfolgt im Rahmen des Fachtages.

Mit dem Jahr 2025 wird ein einmal jéhrlich stattfindender Fachtag fiir Fach- und Lehrkrifte in Mecklenburg-
Vorpommern etabliert.

Alle Kindertageseinrichtungen sind 2026 erneut dazu eingeladen an den im Zweijahresrhythmus stattfinden-
den Plattdeutschwettbewerben teilzunehmen.

Das Kompetenzzentrum fiir Niederdeutschdidaktik arbeitet kontinuierlich an der digitalen Bereitstellung di-
daktisch aufbereiteter Lernmaterialien: https://germanistik.uni-greifswald.de/institut/arbeitsbereiche/kom-
petenzzentrum-fuer-niederdeutschdidaktik/

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Hinsichtlich der Umsetzung der Empfehlung des Sachverstindigenausschusses wird auf die zuvor darge-
stellten Mafinahmen verwiesen.

4.11.2.2 Artikel 8 Absatz 1 lit. b) iii

i.
L)

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Es wird auf die Ausfiihrung unter 4.11.3.1 i verwiesen.

Niederdeutsch ist fester Bestandteil der Rahmenpléne fiir die Grundschule sowie fester Bestandteil der Kon-
zeptionen fiir Grundschulen, die als Ganztagsschulen arbeiten.

Grundschulen, die als Ganztagsschulen eingerichtet sind, erhalten gem. Landesprogramm ,,Meine Heimat —
Mein modernes Mecklenburg-Vorpommern“ die Moglichkeiten zur Stirkung des Lernens mittels Exkursio-
nen, um das Land, seine Geografie, Kultur, Arbeitswelt, Museen u. a. zu erkunden.


https://germanistik.uni-greifswald.de/institut/arbeitsbereiche/kompetenzzentrum-fuer-niederdeutschdidaktik/
https://germanistik.uni-greifswald.de/institut/arbeitsbereiche/kompetenzzentrum-fuer-niederdeutschdidaktik/
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ii.

iii.

Malfinahmen in der Praxis

Es wird auf die Ausfiihrung unter 4.11.3.1 ii verwiesen.

In den seit 2019 {iberarbeiteten Rahmenplinen ist Niederdeutsch als Querschnittsthema fest im Unterricht
integriert und bildet sich seit dem Schuljahr 2023/24 in Form von landesspezifisch eingebetteten Abbildun-
gen auf den Deckbldttern der Rahmenpline visuell ab.

Niederdeutsch wird an Grundschulen mindestens einstiindig im Rahmen des Ganztagsangebots sowie als
Neigungsfach und als Ersatzunterricht erteilt.

An 34 Schulen in M-V wurden im Schuljahr 2024/25 1.302 Lernende im Fach Niederdeutsch unterrichtet.
Darunter finden sich 19 Grundschulen mit 648 Lernenden. In der Jahrgangsstufe 1 lernten 81, in der Jahr-
gangsstufe 2 160, in der Jahrgangsstufe 3 202 und in der Jahrgangsstufe 4 205 Lernende die niederdeutsche
Sprache.

Seit 2024 erfolgt die kostenlose Bereitstellung der BEO-APP zum Spracherwerb Niederdeutsch. Die App
wurde vom Kompetenzzentrum fiir Niederdeutschdidaktik entwickelt: https://germanistik.uni-greifs-
wald.de/institut/arbeitsbereiche/kompetenzzentrum-fuer-niederdeutschdidaktik/sprachlern-app-beo/

Das Kompetenzzentrum flir Niederdeutschdidaktik (KND) an der Universitdt Greifswald bietet mit
ALWINE (Lernplattform zur Wortschatzvermittlung im Niederdeutsch-Erwerb) ein Online-Lernprogramm
zum Lernen der niederdeutschen Sprache an: https://www.uni-greifswald.de/studium/ansprechpartner/qua-
litaet-in-studium-und-lehre/digitale-lehre/praxisbeispiele/softwaregestuetztes-plattdeutschlernen-mit-al-
wine-und-quizlet/

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Hinsichtlich der Umsetzung der Empfehlung des Sachverstindigenausschusses wird auf die zuvor darge-
stellten MaB3nahmen verwiesen.

4.11.2.3 Artikel 8 Absatz 1 lit. c) iii

i
.

ii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Es wird auf die Ausfiihrung unter 4.11.3.1 i verwiesen.

Niederdeutsch ist fester Bestandteil der Rahmenpline fiir den Sekundarbereich sowie fester Bestandteil der
Konzeptionen fiir Ganztagsschulen.

Fiir die Sekundarstufe I und II ist Niederdeutsch als Spracherwerbsunterricht durch den neuen Rahmenplan
»Niederdeutsch fiir die Sekundarstufe I/ 11 (2017) definiert. Dieser Rahmenplan entspricht dem Angebot,
Niederdeutsch an den Regionalen Schulen in den Jahrgangsstufen 7 bis 10 und fiir die gymnasiale Oberstufe
in Form des Wahlpflichtunterrichtes oder als Neigungsfach anzubieten.

An den vier etablierten Profilgymnasien Niederdeutsch wird Niederdeutsch als besonderes Profilfach entwi-
ckelt (ab Jahrgangsstufe 8, spitestens 9 bis zum Abitur nach der Sekundarstufe II).

Mafinahmen in der Praxis

Es wird auf die Ausfiihrung unter 4.11.3.2 ii verwiesen.

Niederdeutsch wird an Regionalschulen mindestens einstiindig im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts und
als Ersatzunterricht erteilt.

Niederdeutsch wird an Gymnasien als Wahlpflichtfach einstiindig, als Pflichtfach je nach Jahrgangsstufe
zwei- bis vierstlindig an den vier Profilschulen und als Neigungsfach und im Rahmen des Ersatzunterrichts
einstiindig unterrichtet.

Niederdeutsch ist fester Bestandteil im Rahmenplan des Faches Deutsch an Regionalschulen, in dem auf
Sprachvarietidten, Sprachgeschichte und regionale und niederdeutsche Literatur orientiert wird.

Der aktuelle Rahmenplan sieht vor, dass Niederdeutsch nicht nur als separates Unterrichtsfach betrachtet
wird, sondern auch fachiibergreifend und facherverbindend unterrichtet wird. Ferner ist dort verankert, dass
durch das Lernen an auBerschulischen Lernorten in Mecklenburg-Vorpommern Projekte, Schulfahrten sowie
die Teilnahme am Plattdeutschwettbewerb einen geeigneten Rahmen bieten, um die Ziele des Landespro-
gramms ,,Meine Heimat — Mein modernes Mecklenburg-Vorpommern* umzusetzen.


https://germanistik.uni-greifswald.de/institut/arbeitsbereiche/kompetenzzentrum-fuer-niederdeutschdidaktik/sprachlern-app-beo/
https://germanistik.uni-greifswald.de/institut/arbeitsbereiche/kompetenzzentrum-fuer-niederdeutschdidaktik/sprachlern-app-beo/
https://www.uni-greifswald.de/studium/ansprechpartner/qualitaet-in-studium-und-lehre/digitale-lehre/praxisbeispiele/softwaregestuetztes-plattdeutschlernen-mit-alwine-und-quizlet/
https://www.uni-greifswald.de/studium/ansprechpartner/qualitaet-in-studium-und-lehre/digitale-lehre/praxisbeispiele/softwaregestuetztes-plattdeutschlernen-mit-alwine-und-quizlet/
https://www.uni-greifswald.de/studium/ansprechpartner/qualitaet-in-studium-und-lehre/digitale-lehre/praxisbeispiele/softwaregestuetztes-plattdeutschlernen-mit-alwine-und-quizlet/
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iii.

Seit dem Schuljahr 2023/2024 hat Niederdeutsch innerhalb des Sprachbildungskonzepts M-V eine fachliche
Erweiterung {liber den gesamten Bildungsweg erfahren.

Im Schuljahr 2024/2025 erfasst die amtliche Schulstatistik des Landes fiir den Sekundarbereich konkret fol-
gende Daten:

¢ Sieben Regionale Schulen erteilten 222 Lernenden das Fach Niederdeutsch, davon in der Jahrgangs-
stufe 5 24, in der Jahrgangsstufe 6 32, in der Jahrgangsstufe 7 69, in der Jahrgangsstufe 8 64, in der
Jahrgangsstufe 9 18 sowie in der Jahrgangsstufe 10 15 Lernende. Der Unterricht fand im Rahmen des
Wabhlpflichtunterrichtes statt.

¢ Ansechs Gymnasien wurde 425 Lernenden Niederdeutschunterricht erteilt. Davon wurden in der Jahr-
gangsstufe 7 86, in der Jahrgangsstufe 8 15, in der Jahrgangsstufe 9 113, in der Jahrgangsstufe 10 193
sowie in der Jahrgangsstufe 11 9 Lernenden die Sprache Niederdeutsch vermittelt. In der Jahrgangsstufe
12 wurde kein Niederdeutsch erteilt. Fiir 381 Lernende fand der Niederdeutschunterricht im Rahmen
des Wahlpflichtunterrichtes, fiir 26 Lernende fand der Unterricht im Zusatzbedarf Halbtagsschule statt.
Neun Lernende besuchten den Grundkurs Niederdeutsch in der Sekundarstufe 2.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Hinsichtlich der Umsetzung der Empfehlung des Sachverstindigenausschusses wird auf die zuvor darge-
stellten Mafinahmen verwiesen.

4.11.2.4 Artikel 8 Absatz 1 lit. d) iii

i

ii.

iii.

MafBinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Die Rahmenpléne fiir die berufliche Bildung werden derzeit liberarbeitet und Niederdeutsch wird perspekti-
visch als Querschnittsthema integriert.

Mafinahmen in der Praxis

Das Kompetenzzentrum fiir Niederdeutschdidaktik bietet kontinuierlich Einzelveranstaltungen sowie einen
sog. Zertifikatskurs im Rahmen von Fort- und Weiterbildungen fiir Lehrkréifte und Erzieherinnen und Erzie-
her an, mit dem berufsbegleitend eine qualitative Unterrichtserlaubnis fiir das jeweilig studierte Lehramt
einhergeht.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Hinsichtlich der Umsetzung der Empfehlung des Sachverstindigenausschusses wird auf die zuvor darge-
stellten MaB3nahmen verwiesen.

4.11.2.5 Artikel 8 Absatz 1 lit. e) ii

i

ii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Durch die Einrichtung des Kompetenzzentrums fiir Niederdeutschdidaktik (KND) an der Universitét Greifs-
wald wird die Aus- und Weiterbildung in Niederdeutsch gestérkt.

Es wird auf die Ausfiihrung unter 4.11.3.2 i verwiesen.

Mafinahmen in der Praxis

Das KND sichert sowohl die berufsbegleitende Qualifizierung von Fachkréften aus Kindertageseinrichtun-
gen als auch die der Lehrkrifte im Bereich Niederdeutsch/ Heimatpflege ab.

Das Land hat geregelt, dass Lehrkrifte fiir den Schuldienst in Mecklenburg-Vorpommern bei gleicher Eig-
nung bevorzugt eingestellt werden, wenn sie die Lehrbefdhigung fiir Niederdeutsch vorweisen konnen. Dar-
iiber hinaus erfolgt eine bevorzugte Einstellung in den Vorbereitungsdienst fiir Lehramtsanwirter (Referen-
dariat), wenn eine Niederdeutsch-Qualifikation vorliegt.
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iii.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Hinsichtlich der Umsetzung der Empfehlung des Sachverstindigenausschusses wird auf die zuvor darge-
stellten MaB3nahmen verwiesen.

4.11.2.6 Artikel 8 Absatz 1 lit. g)

i

ii.

iii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Es wird auf die Ausfiihrung unter 4.11.3.1 i verwiesen.

Malfinahmen in der Praxis

Es wird auf die Ausfiihrung unter 4.11.3.1 ii sowie 4.11.3.2 ii verwiesen.

Das Land Mecklenburg-Vorpommern forderte 2022 das Fortbildungsangebot fiir ,,MOSAIK up Platt* in
Hohe von 45.763,90 Euro. ,,De Abrafaxe in de Hansetiet™ ist eine durch das Institut fiir Qualititsentwicklung
Mecklenburg-Vorpommern beauftragte Publikation flir den Zweck der Vermittlung des Niederdeutschen
und der norddeutschen Kultur und Geschichte im europédischen Kontext der Hansegeschichte. Die Auflage
umfasst 2 Sammelbdnde mit ca. 450 Seiten, bestehend aus insgesamt 26 Einzelheften (die gesamte Serie:
,»Die Hansezeit™). Zusitzlich entstand ein 48-seitiges Sonderheft exklusiv fiir die Nutzung im Rahmen der
Lehrkréftefortbildungen. Seit September 2022 finden regelmiBig Fortbildungsangebote statt.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Hinsichtlich der Umsetzung der Empfehlung des Sachverstindigenausschusses wird auf die zuvor darge-
stellten MaB3nahmen verwiesen.

4.11.2.7 Artikel 8 Absatz 1 lit. h)

i

ii.

iii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Es wird auf die Ausfiihrung unter 4.11.3.1 i verwiesen.

Malfinahmen in der Praxis

Es wird auf die Ausfiihrung unter Artikel 8 Absatz 1 lit. e) ii verwiesen.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Hinsichtlich der Umsetzung der Empfehlung des Sachverstindigenausschusses wird auf die zuvor darge-
stellten Mafinahmen verwiesen.

4.11.2.8 Artikel 8 Absatz 1 lit. i)

i

ii.

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Die Verpflichtung zur Pflege der niederdeutschen Sprache ist in der Landesverfassung Mecklenburg-Vor-
pommern, Artikel 16 Absatz 2 verankert.

Gemail der Koalitionsvereinbarung fiir die aktuelle achte Legislaturperiode in Mecklenburg-Vorpommern
bekennen sich die Koalitionspartner zu der Pflege und Férderung des Niederdeutschen (siche Ziffer 282).

Uberarbeitung des Landeskonzeptes zur Begabtenforderung mit dem Schwerpunkt Niederdeutsch / Profil-
schulen 2023.

Malfinahmen in der Praxis

In Mecklenburg-Vorpommern erfolgt kontinuierlich die Evaluation der Profilschulen Niederdeutsch einmal
jahrlich.

Die Umsetzung des Landeskonzepts erfolgt an der jeweiligen Schule durch ein Schulkonzept, das auch fach-
tibergreifende Aspekte darstellt. Der Profilschwerpunkt ist Teil des jeweiligen Schulprogramms. Das Profil
Niederdeutsch hat zum Ziel, die Regionalsprache Niederdeutsch nach einer Fremdsprachendidaktik gemaf
der Europdischen Charta der Regional- und Minderheitensprachen zu vermitteln. Der systematische
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Unterricht sichert eine geregelte Sprachweitergabe dieser Regionalsprache. Die Ausrichtung des Unterrichts
und der auBerunterrichtlichen Aktivititen befordert so einerseits eine Verbindung zu Heimat, personlicher
Identitét, Traditionsbewusstsein und Landesgeschichte und andererseits durch die bewusste Auseinanderset-
zung mit der eigenen kulturellen Pragung die Fahigkeit zur Begegnung mit anderen europiischen Kulturen
und Weltoffenheit.

e 2023 wurde der Beirat fiir Heimatpflege und Niederdeutsch als ministeriumsiibergreifendes Organ einberu-
fen. Die Mitglieder des Beirats fiir Heimatpflege und Niederdeutsch wurden durch Vertreterinnen und Ver-
treter des Ministeriums flir Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten (WKM) und des Mi-
nisteriums fiir Bildung und Kindertagesférderung (BM) benannt und einberufen und setzen sich aus Experten
und Expertinnen unterschiedlicher Verbande und Institutionen zusammen. Der Beirat Heimatpflege und Nie-
derdeutsch hat die zentrale Aufgabe, die Erfiillung der vom Land Mecklenburg-Vorpommern iibernomme-
nen Verpflichtungen aus der Europdischen Sprachencharta zu Regional- oder Minderheitensprachen und die
sich daraus ergebenden Aufgaben fachlich zu begleiten und Empfehlungen fiir konkrete Umsetzungsschritte
zu entwickeln.

iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e Hinsichtlich der Umsetzung der Empfehlung des Sachverstdndigenausschusses wird auf die zuvor darge-
stellten Mafinahmen verwiesen.

411.3 Artikel 9 — Justizbehorden

Es gibt keine Verdanderungen zu den Ausfiithrungen des vorherigen Berichtszyklus.

411.4 Artikel 10 — Verwaltungsbehorden und staatliche Dienstleistungen

Es gibt keine Veranderungen zu den Ausfiihrungen des vorherigen Berichtszyklus.

411.5 Artikel 11 — Medien

Betreffend Artikel 11 Absatz 1 lit. b) bis d) gibt es keine Verdnderungen zu den Ausfithrungen des vorherigen
Berichtszyklus.

4.11.5.1 Artikel 11 Absatz 1 lit. e) ii
ii. Mafinahmen in der Praxis

e Seit 2017 erscheinen zweimal jahrlich die Heimathefte Mecklenburg-Vorpommern ,,Stier und Greif*, die
jeweils zahlreiche Beitrdge in niederdeutscher Sprache enthalten, herausgegeben durch den Heimatverband
Mecklenburg-Vorpommern und die Stiftung Mecklenburg, gefordert durch das Land Mecklenburg-Vorpom-
mern.

4.11.5.2 Artikel 11 Absatz 1 lit. f) ii

i. Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Die Kulturforderrichtlinie des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 23.07.2023, insbesondere gemal3 Zif-
fer 3.4.f) ermdglicht grundsétzlich auch die Unterstiitzung nichtkommerzieller audiovisueller Produktionen
in niederdeutscher Sprache, vergleiche https://www.Ifi-mv.de/foerderfinder/kulturelle-projektfoerderung/.

ii. Mafnahmen in der Praxis

e Dariiber hinaus bietet das vom Land Mecklenburg-Vorpommern finanzierte Service Center Kultur Beratun-
gen zur Fordermittelakquise an, vergleiche https://foerderfinder.servicecenter-kultur.de/.

e Im Rahmen des Fritz-Reuter-Erinnerungsjahres 2024 erhielt die Fritz-Reuter-Gesellschaft e. V. im Rahmen
der kulturellen Projektforderung des Landes Mecklenburg-Vorpommern eine Zuwendung zur Finanzierung
des Projektes ,,Fritz Reuter zum Anhdren*.

e Auf die Ausfilhrungen zu Forderaktivititen des Heimatverbandes Mecklenburg-Vorpommern im Siebten
Staatenbericht wird verwiesen.


https://www.lfi-mv.de/foerderfinder/kulturelle-projektfoerderung/
https://foerderfinder.servicecenter-kultur.de/
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4.11.5.3 Artikel 11 Absatz 2

Es gibt keine Verdnderungen zu den Ausfithrungen des vorherigen Berichtszyklus.

4.11.6 Artikel 12 — Kulturelle Aktivitaten und Einrichtungen
4.11.6.1 Artikel 12 Absatz 1 lit. a)

i.
.

ii.

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Es wird auf die vorherigen Ausfiihrungen unter 4.11.2.1 sowie die nachfolgenden verwiesen.

Der Beirat fiir Niederdeutsch- und Heimatpflege der Ministerinnen fiir Bildung und Kindertagesférderung
sowie fir Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten Mecklenburg-Vorpommern bereitet
eine Empfehlung fiir eine Aktualisierung des Programms ,,Meine Heimat — Mein modernes Mecklenburg-
Vorpommern®, das ab 2026 umgesetzt werden soll, vor.

Fiir die niederdeutsche Sprache wird auf verschiedenen Internetseiten der Landesregierung, Ministerium fiir
Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten (vergleiche https://www.regierung-mv.de/Lan-
desregierung/wkm/Kultur/Sparten/Niederdeutsche-Sprache), Bildungsserver Mecklenburg-Vorpommern
(vergleiche https://www.bildung-mv.de/unterricht/rahmenplaene/rahmenplaene-fuer-die-allgemein-bilden-
den-faecher/niederdeutsch/) oder Kulturportal Mecklenburg-Vorpommern (vergleiche https://www.kultur-
mv.de/kunst-kultur/literatur-sprache-niederdeutsch/plattdeutsch-in-mv-die-serie-teil-8.html) geworben bzw.
iiber die Angebote zur Férderung der niederdeutschen Sprache informiert.

Die Kulturforderrichtlinie des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 24. Juli 2023 benennt unter Ziffer
3.4.1) die niederdeutsche Sprache ausdriicklich als Férderschwerpunkt.

Maflnahmen in der Praxis

Es wird auf die Ausfiihrungen im Siebten Staatenbericht und die Angaben unter Ziffer 4.11.2.5 verwiesen.

Im Rahmen der kulturellen Projektférderung erhalten niederdeutsche Biithnenvereine, im Berichtszeitraum
insbesondere die Niederdeutsche Bithnen Rostock und die Niederdeutsche Biihne Neubrandenburg sowie
die Theaterwerft Greifswald auf Antrag finanzielle Unterstiitzung fiir die Inszenierung niederdeutscher Stii-
cke und Theaterprogramme.

Der Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern hat 2024/2025 mit Férdermitteln des Landes Mecklenburg-
Vorpommern ein Projekt der Nachwuchsgewinnung fiir niederdeutsche Biithnen umgesetzt.

Das Land Mecklenburg-Vorpommern finanziert mit dem Mecklenburgischen Staatstheater auch die seit
1926 bestehende Fritz-Reuter-Biihne, als einziges beruflich gefiihrtes niederdeutsches Theater in Mecklen-
burg-Vorpommern.

Seit vielen Jahren wird die Fritz-Reuter-Gesellschaft e. V., auf Antrag jahrlich wiederkehrend bei der Ver-
mittlung der niederdeutschen Literatur, insbesondere Fritz-Reuters und seiner Zeitgenossen und der Verdf-
fentlichung der Ergebnisse in der Reihe ,,Beitrdge der Fritz-Reuter-Gesellschaft®.

4.11.6.2 Artikel 12 Absatz 1 lit. b)

i

ii.

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Eine Unterstiitzung ist sowohl im Rahmen der Kulturférderung, als auch der Filmforderung in Mecklenburg-
Vorpommern grundsitzlich moglich.

Malfinahmen in der Praxis

Die Reuterstadt Stavenhagen erhielt im Rahmen der Kulturférderung des Landes Mecklenburg-Vorpommern
2024 und 2025 jeweils Unterstiitzung bei der hochdeutschen Auffiihrung von Freilichttheaterstiicken nach
der urspriinglich von Fritz Reuter in niederdeutscher Sprache verfassten Erzdhlung ,,Kein Hiisung® und dem
Roman ,,Ut den Franzosentid*.


https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wkm/Kultur/Sparten/Niederdeutsche-Sprache
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wkm/Kultur/Sparten/Niederdeutsche-Sprache
https://www.bildung-mv.de/unterricht/rahmenplaene/rahmenplaene-fuer-die-allgemein-bildenden-faecher/niederdeutsch/
https://www.bildung-mv.de/unterricht/rahmenplaene/rahmenplaene-fuer-die-allgemein-bildenden-faecher/niederdeutsch/
https://www.kultur-mv.de/kunst-kultur/literatur-sprache-niederdeutsch/plattdeutsch-in-mv-die-serie-teil-8.html
https://www.kultur-mv.de/kunst-kultur/literatur-sprache-niederdeutsch/plattdeutsch-in-mv-die-serie-teil-8.html
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4.11.6.3 Artikel 12 Absatz 1 lit. c)

i

ii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Eine Unterstiitzung ist sowohl im Rahmen der Kulturférderung, als auch der Filmforderung in Mecklenburg-
Vorpommern grundsitzlich moglich.

Maflnahmen in der Praxis

Die Darf3-Festspiele Born/Darf3 werden wiederkehrend bei der plattdeutschen Neuinszenierung eines Thea-
terstiicks und dessen jahrlichen Freilichtauffiihrung, frei nach den in hochdeutscher Sprache verdffentlichten
Romanen von Ehm Welk, ,,Die Heiden von Kummerow* und ,,Die Gerechten von Kummerow* mit Forder-
mitteln des Landes Mecklenburg-Vorpommern unterstiitzt, vergleiche https://www.darss-festspiele.de/.

Der Kinofilm MITTAGSSTUNDE mit Charly Hiibner wurde mit Unterstiitzung der kulturellen Filmforde-
rung Mecklenburg-Vorpommern neben der hochdeutschen auch mit einer plattdeutschen Version produziert:
vergleiche https://www.mittagsstunde-film.de/.

Auf das im 7. Staatenbericht genannte, auch in niederdeutscher Sprache zugingliche Virtuelle Museum
Mecklenburg-Vorpommern wird erneut hingewiesen: https://www.landesmuseum-mv.de/pd/.

4.11.6.4 Artikel 12 Absatz 1 lit. d)

Es wird auf die Stellungnahme im Siebten Staatenbericht verwiesen.

4.11.6.5 Artikel 12 Absatz 1 lit. e)

Es wird auf die Stellungnahme im Siebten Staatenbericht verwiesen.

4.11.6.6 Artikel 12 Absatz 1 lit. f)

i

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Es wird auf die bisherigen Ausfiihrungen fiir das Land Mecklenburg-Vorpommern, insbesondere auf den
Beirat fiir Niederdeutsch- und Heimatpflege Mecklenburg-Vorpommern verwiesen.

4.11.6.7 Artikel 12 Absatz 1 lit. h)

Es wird auf die Ausfithrungen im Siebten Staatenbericht verwiesen.

4.11.6.8 Artikel 12 Absatz 3

i

ii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Es wird auf die Ausfiihrungen im Siebten Staatenbericht verwiesen.

Malfinahmen in der Praxis

Es wird auf die Ausfiihrungen im Siebten Staatenbericht verwiesen.

Ergidnzend wird auf die Ausfithrungen zu Ziffer 4.11.2.9 verwiesen.

4.11.7 Artikel 13 — Wirtschafts- und Gesellschaftsleben

Es gibt keine Verdnderungen zu den Ausfithrungen des vorherigen Berichtszyklus.


https://www.darss-festspiele.de/
https://www.mittagsstunde-film.de/
https://www.landesmuseum-mv.de/pd/
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412

Niederdeutsch in Niedersachsen

4121 Artikel 6 — Information
Siehe dazu die Ausfiihrungen unter Ziffer 4.5.1.

4.12.2 Artikel 7 — Ziele und Grundsatze

Es gibt zu Artikel 7 Absatz 1 lit a) bis d) und h) bis i) sowie Absatz 2 bis 4 keine Verdnderungen zu den Ausfiih-
rungen des vorherigen Berichtszyklus.

412.21 Artikel 7 Absatz 1 lit. e)

ii.

Maflnahmen in der Praxis

Zum 21. Oktober 2024 wurde vom LzN auf Initiative der Geschéftsfilhrung die beratende Arbeitsgruppe
junger Platt-Sprecher und -Sprecherinnen, der ,,Jugendwarkkring* gegriindet. Ziel der Arbeitsgruppe ist es,
die Geschiftsfithrung in jugendrelevanten Aspekten der Themen des LzN zu beraten und zu begleiten. Der
Jugendwarkkring® besteht zurzeit aus fiinf Mitgliedern zwischen 20 und 30 Jahren.

4.12.2.2 Artikel 7 Absatz 1 lit. f)

ii.

Maflnahmen in der Praxis

Seit dem letzten Bericht erfolgte eine Forderung einer Sprachlern-App (,,PlattinO -die Platterlern-App*) auf
dem Sprachniveau B 1 (nach dem gemeinsamen européischen Referenzrahmen fiir Sprachen) fiir das ostfrie-
sische Platt des Plattdiiiitskbiiro bei der Ostfriesischen Landschaft durch das Land Niedersachsen in Hohe
von insgesamt 41.000 Euro in den Jahren 2023 und 2024.

Seit dem letzten Bericht wurde das Projekt ,,Ubersetzung und Herausgabe von drei Minibiicher (zu je
24.000 Exemplaren) aus der Kinderbuchreihe ,,Lieselotte in vier Sprachversionen (Nordniedersichsisch,
Ostfriesisch, Ostfilisch und Saterfriesisch)“ der AG ,,Platt is cool” zur Verteilung an niederséchsische Schu-
len und Kindergérten in Hohe von insgesamt 30.000 Euro durch das Land Niedersachsen gefordert.

Seit dem letzten Bericht erfolgte die Forderung der Entwicklung einer plattdeutschen/ niederdeutschen
Sprachlern-App fiir Niedersachsen (BEO) von sieben Landschaften und Landschaftsverbdnden gemeinsam
mit der Universitdt Greifswald in Hohe von insgesamt 60.000 Euro in den Jahren 2021-2024 durch das Land
Niedersachsen. Da in Mecklenburg-Vorpommern eine andere Variante des Niederdeutschen gesprochen
wird, hat die App eine Weiche, mit der zu dieser Variante gewechselt kann. Die App wurde 2024 zeitgleich
auch in Mecklenburg-Vorpommern eingefiihrt.

412.2.3 Artikel 7 Absatz 1 lit. g)

i

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Erh6hung der Finanzierung der LzZN gGmbH um jeweils 8.500 Euro fiir die Jahre 2024 und 2025 auf insge-
samt 125.500 Euro (Anteil Niedersachsen). Ab 2026 (bis 2029) wird der Landesanteil um weitere
16.000 Euro auf 141.500 Euro erhoht.

412.3  Artikel 8 — Bildung
412.3.1 Artikel 8 Absatz 1 lit. a) iv

ii.

Malfinahmen in der Praxis

Aufgrund der unterschiedlichen Trigerschaften von Kindertageseinrichtungen (siehe hierzu auch den siebten
periodischen Bericht) werden vom Land Niedersachsen auch weiterhin keine Daten iiber die Verwendung
von Niederdeutsch in den Einrichtungen im Bundesland erhoben. Insofern konnen keine belastbaren Aussa-
gen getroffen werden.

Insgesamt gibt es an mehr als 300 Schulen in Niedersachsen regionalsprachliche Angebote. Besonders her-
vorzuheben ist, dass eine stetig steigende Anzahl von Schulen Plattdeutsch in ihr Schulprogramm aufgenom-
men haben und aktiv und kontinuierlich den Spracherwerb fordert, u. a. durch zielsprachlichen Fachunter-
richt.
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e Schulen, die sich nachhaltig und in besonderer Weise nicht nur um die Sprachbegegnung, sondern auch um
die Forderung, d. h. den Erwerb des Niederdeutschen verdient machen und dies z. B. auch als Teil des Schul-
profils sehen, Schulen, die sich auf den Weg machen, Plattdeutsch im Unterrichtsalltag zu implementieren,
konnen weiterhin fiir einen begrenzten Zeitraum als sogenannte Starter- und Projektschulen Entlastungen
erhalten.

e Die Unterstiitzung der Schulen durch die vier Regionalen Landesdmter fiir Schule und Bildung und durch
die Gewéhrung von Entlastungsstunden ist weiterhin gewéhrleistet. Dabei werden die Schulen durch Fach-
beratungen sowie durch Beraterinnen und Berater fiir Niederdeutsch u. a. bei der Anschaffung und Erstellung
von Unterrichtsmaterialien beraten und unterstiitzt. Ein sich stetig in Erweiterung befindlicher Materialien-
pool, der durch eine Task Card ergénzt wird, steht allen Schulen auf dem Bildungsportal Niedersachsen seit
2025 zur Verfiigung.

e 2021 wurde das mit Unterstiitzung des Landes Niedersachsen entwickelte Lehrwerk fiir den Sekundarbereich
I ,,Snacken, Proten, Kéren® verdffentlicht und steht den Schulen zur Unterstiitzung des Niederdeutschunter-
richts im Sekundarbereich I zur Verfligung. 2024 unterstiitzte das Niedersdchsische Kultusministerium die
Finanzierung einer zweiten Auflage fiir das ostfriesische Plattdeutsch.

o Primarbereich:

Den Grundschulen kommt beim Spracherwerb und bei der Sprachpflege von Niederdeutsch eine besondere
Bedeutung zu. Um auf die bereits vor der Einschulung erworbenen Sprachkompetenzen aufzubauen und
diese weiterzufithren, kann eine Grundschule in ausgewéhlten Fachern der Pflichtstundentafel, mit Aus-
nahme der Féacher Deutsch und Englisch, Unterricht in der Regionalsprache erteilen. Dies gilt entsprechend
auch fiir Schiilerinnen und Schiiler, die die Sprache erstmalig erwerben wollen. In der Regel wird der Unter-
richt flir Schiilerinnen und Schiiler zweisprachig angeboten oder z. B. nach der Immersionsmethode erteilt.
Dieser Spracherwerb ist grundsitzlich an allen Grundschulen méglich.

»  MaBnahmen im Ubergang Grundschule — Sekundarbereich I — Sekundarbereich II:

Die Sprachbegegnung mit Niederdeutsch ist fiir alle Schulen und Schulformen des Primar- und Sekundarbe-
reichs I verbindlich. Hinweise hierzu finden sich u. a. in den Kerncurricula fiir das Fach Deutsch. Nachhaltige
Erfolge zum Erhalt und zur Férderung einer Sprache im Sinne der Intentionen der Europdischen Charta der
Regional- oder Minderheitensprachen sind jedoch nur dann zu erzielen, wenn ein Erlernen der Sprache im
Unterricht moglich ist.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt derzeit auf dem Ausbau und der Weiterentwicklung des Modellprojekts
,.Niederdeutsch im Sekundarbereich 1. Das Modellprojekt fiihrt seit 2019 die in der Grundschule etablierten
MaBnahmen in den Schuljahrgidngen 5 bis 10 weiter — es wurde im Juni 2024 bis 2030 verléngert.

Die Schulen erprobten im bisherigen Projektzeitraum u. a.

¢ Niederdeutschunterricht in Wahlpflichtkursen (WPK),

e die Sprachbegegnung in verschiedenen Sachfachern,

e die Einbindung von ,,Sprachpatinnen und -paten* oder

e die Zusammenarbeit mit aullerschulischen Partnern aus den Regionen.

Zukiinftig muss ein besonderer Fokus auf der Entwicklung von bewerteten Unterrichtsangeboten im Sekund-
arbereich I liegen, da das einzufiihrende ordentliche Unterrichtsfach auf dieser Grundlage erteilt wird. Un-
terricht wird in der Regel als Wahlpflichtunterricht (zweite Fremdsprache nur auf Antrag mdglich) angebo-
ten. Er wird auf der Grundlage Curricularer Vorgaben erteilt, die auf dem Niedersédchsischen Bildungsportal
zum Download bereitgestellt sind.

Alle Modellschulen werden bereits jetzt u. a. im Rahmen von regelméBigen Dienstbesprechungen an der
Entwicklung des Unterrichtsfaches und der Erprobung geeigneter Unterrichtsmaterialien insbesondere fiir
die Schuljahrgénge 9 und 10 beteiligt, die eine Ergénzung des 2022 verdffentlichten Lehrwerks ,,Snacken,
Proten, Koren* fiir den Niederdeutschunterricht im Sekundarbereich I darstellen.

Die Schulen werden ebenfalls unter Beriicksichtigung bereits vorliegender schulinterner Arbeitspldne ge-
meinsam mit den Regionalen Landesdmtern fiir Schule und Bildung (RLSB) in die bis 2028 notwendige
Weiterentwicklung der Curricularen Vorgaben in ein Kerncurriculum fiir das Fach Niederdeutsch einbezo-
gen.
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Ein nédchster Schritt wird die Entwicklung von Unterrichtsangeboten im Sekundarbereich Il (gymnasiale
Oberstufe) sein. Im berufsbildenden Bereich setzen einige Schulen bereits Unterrichtsangebote mit Platt-
deutschbezug bzw. auf Plattdeutsch angebotenen Unterrichtssequenzen um.

Unterstiitzung der Lehrkrifteausbildung:

Seit 2023 ist die Ausbildung von Lehramtsstudierenden fiir das Fach Niederdeutsch an der Carl von Os-
sietzky-Universitdt Oldenburg moglich. Hierfiir werden an den Schulen bereits 2025 Praktikumsplétze ent-
sprechenden Zuschnitts bendtigt.

Die Modellschulen mit bewertetem Unterrichtsangebot stehen der Universitét als Ausbildungs- und Prakti-
kumsschulen zur Verfiigung. Der Geschéftsbereich des MK und die Universitit Oldenburg stehen hierzu
weiterhin in regelméfigem Kontakt.

Weiterentwicklung des Erlasses ,,Die Region und die Sprachen Niederdeutsch und Saterfriesisch im Unter-
richt*

Der Erlass ,,Die Region und die Sprachen Niederdeutsch und Saterfriesisch im Unterricht regelt die Forde-
rung von Niederdeutsch (Plattdeutsch) und Saterfriesisch im niedersdchsischen Schulwesen. Ziel ist es, die
regionale Vielfalt zu bewahren und Schiilerinnen und Schiilern die Moglichkeit zu geben, diese Sprachen zu
erlernen und zu erleben.

Hauptpunkte des Erlasses:
e Forderung der Regional- und Minderheitensprachen:
Niederdeutsch und Saterfriesisch sollen im Unterricht aller Schulformen beriicksichtigt werden.
e Regionale Beziige im Unterricht:
Der Erlass fordert, dass regionale Beziige im Unterricht sichtbar gemacht werden.
e Vielfiltige Umsetzungsmoglichkeiten:

Schulen kénnen Niederdeutsch und Saterfriesisch im Regelunterricht, im Wahlpflichtunterricht, in Ar-
beitsgemeinschaften oder Projekten anbieten.

e Unterstiitzung fiir Schulen:

Die RLSB stellen Beratungen zur Verfiigung, um Schulen bei der Umsetzung entsprechender Angebote
zu unterstiitzen.

e Auszeichnung von Schulen:

Schulen, die sich besonders fiir die Forderung der Sprachen einsetzen, konnen als ,,Plattdeutsche
Schule* oder ,,Saterfriesische Schule* ausgezeichnet werden.

Schwerpunkte der Weiterentwicklung des zum Ende des Jahres 2025 auslaufenden Erlasses sind die Stir-
kung der regionalen Beziige im Unterricht sowie eine Konkretisierung der Aufgaben der Beratungen der
RLSB. An der Weiterentwicklung sind die niedersdchsischen Landschaftsverbiande, der Niederséchsische
Heimatbund sowie die RLSB beteiligt.

4.12.3.2 Artikel 8 Absatz 1 lit. e) ii

Es gibt keine Verdnderungen zu den Ausfithrungen des vorherigen Berichtszyklus.

4.12.3.3 Artikel 8 Absatz 1 lit. i)

i

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Seit 2011 wird die Umsetzung der im Rahmen der Europdischen Charta der Regional- oder Minderheiten-
sprachen eingegangenen Verpflichtungen Niedersachsens im Bildungsbereich durch ein Aufsichtsgremium
iiberpriift. Das Gremium setzt sich aus je einer Vertreterin bzw. eines Vertreters des Kultusministeriums, des
Ministeriums fiir Wissenschaft und Kultur, des Ministeriums fiir Bundes- und Europaangelegenheiten (seit
2025 in der Staatskanzlei) und Regionale Entwicklung, der Landschaften und Landschaftsverbénde sowie
des Niedersédchsischen Heimatbundes zusammen.

Grundlage der Priifung bildet der jahrliche Bericht der RLSB. Dieser gibt Auskunft iiber die Tétigkeit der
Beraterinnen und Berater fiir Niederdeutsch, {iber die Verwendung des Stundenkontingents und iiber
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MaBnahmen zur Férderung der Regional- und Minderheitensprache im Sinne der Sprachencharta im abge-
laufenen Jahr.

Das Aufsichtsgremium kann Vorschlidge zur weiteren Umsetzung der von Niedersachsen in der Européi-
schen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen gezeichneten Artikel unterbreiten. Die Unabhéngig-
keit des Aufsichtsgremiums wird seit 2023 dadurch gestérkt, dass der Vorsitz und die Einladung nun den
Landschaften und Landschaftsverbénden obliegt und nicht mehr — wie auch vom Sachverstindigenausschuss
kritisiert - dem MK.

4124 Artikel 9 — Justizbehorden

Es gibt keine Veranderungen zu den Ausfiithrungen des vorherigen Berichtszyklus.

4.12.5 Artikel 10 — Verwaltungsbehorden und staatliche Dienstleistungen

Es gibt keine Veranderungen zu den Ausfiithrungen des vorherigen Berichtszyklus.

4.12.6 Artikel 11 — Medien

4.12.6.1 Artikel 11 Absatz 1 lit. b) ii

i

ii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Niedersachsen verweist auf die Ausfiihrungen im Siebten Sprachenbericht zu diesem Artikel unter VI.g.5.a.1.

Maflnahmen in der Praxis

Privatrechtlich organisierte ,,Biirgermedien* haben und hatten in den vergangenen Jahren niederdeutsche
Angebote in ithrem jeweiligen Angebot, z.B.

OS-Radio 104,8 e.V.: Bis Ende 2023 und Ende 2024 gab es zwei wochentliche Formate in Niederdeutsch
mit Geschichten und Liedern, aulerdem fortlaufend eine monatliche Sendung im Biirgerfunkprogramm:
,Meta Butendieck® (dreiminiitiger Beitrag zu einem aktuellen Wochenthema), ,,Hésse ahl hort™ (wochentli-
che Aufbereitung der Lokalnachrichten in Form einer Nachrichtenausgabe auf Niederdeutsch) und ,,Geplét-
tet Vertellses und Donkes™ (monatlich einstiindige Biirgerfunksendung). Die Nachrichten wurden auf der
Website www.osradio.de verdffentlicht.

Radio Weser.TV: Im Radioprogramm werden niederdeutsche Sendeelemente bzw. Sendungen wochentlich
gesendet, im TV—Programm regelméBig ohne festen Sendeplatz. Niederdeutsche Nachrichten werden in der
Regel wochentlich produziert und jeden Mittwoch stiindlich ausgestrahlt (Dauer: fiinf Minuten; auBer feier-
tags und in der redaktionellen Sommerpause). Wochentlich gibt es seit vielen Jahren die niederdeutsche
Kolumne ,,Meta Butendiek — Ansichten einer Landfrau aus der Wesermarsch® (Dauer ca. zwei bis drei Mi-
nuten; feste Termine: dienstags und mittwochs um 7:15 Uhr sowie innerhalb der Sendung ,,Radio Weser. TV
am Nachmittag® dienstags und mittwochs von 14 bis 15 Uhr). Eine zweite Kolumne ist 2024 hinzugekom-
men: ,,Wat ik immer all mol segen wull*“ (Dauer ca. zwei bis vier Minuten; mittwochs, Sendetag regelméBig
im Rahmenprogramm ohne festen Sendeplatz). Aullerdem gibt es mit ,,Versook dat mol“ eine wochentliche
Niederdeutsch-Lernreihe fiir Kinder (Dauer 30 Minuten, jeden Mittwoch 13:30 bis 14 Uhr). Einmal im Mo-
nat wird das niederdeutsche Magazin ,,Plattdiiiitsch to’n Koffie* ausgestrahlt (Geschichten und Gedichte,
auch als Talk mit Gésten; Dauer 55 Minuten, jeden dritten Mittwoch um 15:05 Uhr). Bis 2024 gab es die
regelméfige Reihe ,,Theatervorschau op Platt”, inzwischen gibt es gelegentlich Ersatz (Dauer ca. drei bis
vier Minuten, ohne festen Sendeplatz). Bei ,,ABC des Sendegebietes* handelt es sich um eine hochdeutsche
Sendereihe, die regelmaBig bis 2024 auf Hochdeutsch im Programm war und dann ins Niederdeutsche iiber-
setzt ins Programm genommen wurde. Die Reihe soll ohne festen Rhythmus wieder aufgenommen werden
(Dauer ca. ein bis zwei Minuten, regelméfig am Mittwoch, ohne festen Sendeplatz). RegelméBig im TV und
Radioprogramm ohne festen Sendeplatz ist ,,Fahrtalk op Platt™ — eine langjéhrige Talksendung mit einem
niederdeutschen Talkmaster im TV-Programm von Radio Weser.TV, die auch fiirs Radioprogramm aufbe-
reitet wird (Dauer: 30 Minuten). Aullerdem werden niederdeutsche Geschichten einer Autorin aus der We-
sermarsch mit der Kamera aufgezeichnet und bei Bedarf und Platz im TV-Programm von Radio Weser. TV
unregelmifBig ausgestrahlt (Dauer ca. fiinf Minuten). Dariiber hinaus hat eine junge Frau einige Ausgaben
,Platt for junge Luii“ fir das TV-Programm produziert. In der Sendung wurden plattdeutsche
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iii.

Begrifflichkeiten launig erkldrt (Dauer ca. fiinf Minuten, unregelméflige Ausstrahlung ohne festen Sende-
platz). Einige Sendungen (,,Fahrtalk op Platt* und ,,Meta Butendiek*) wurden auf Plattformen wie YouTube,
Facebook und Instagram weiterverbreitet.

radio aktiv e. V.: In der Sendung ,,Spétlese — das Seniorenmagazin® gibt es regelméaBige Beitrdge in ostpreu-
Bischem Dialekt. Ebenfalls kommen Niederdeutsch und das Tiindernsche Platt vor. Die Sendung wird jeden
Sonntag von 18 bis 19 Uhr iiber UKW und Streaming verbreitet. Die aktuelle Sendung befindet sich fiir
sieben Tage in der Mediathek. Dariiber hinaus berichtete die Lokalredaktion mehrere Male tiber plattdeut-
sche Themen, die in der Mediathek auffindbar sind.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Zu den Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses verweist Niedersachsen
auf die zuvor genannten Ausfiihrungen dieses Artikels.

4.12.6.2 Artikel 11 Absatz 1 lit. c) ii

i

ii.

iii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Niedersachsen verweist auf die Ausfithrungen im Siebten Sprachenbericht zu diesem Artikel unter VI.g.5.b.1.

Mafinahmen in der Praxis

Der Norddeutsche Rundfunk (NDR), Landesfunkhaus Niedersachsen, hat die Ausstrahlung folgender Bei-
trage im Offentlich-rechtlichen Rundfunk mit Bezug zur niederdeutschen Sprache angegeben:

,,De Noorden op platt (TV, einmal monatlich samstags 11:30 bis 12:00 Uhr)

Fiir den Rundfunk (NDR 1 Niedersachsen) werden verschiedene niederdeutsche deutsche Formate erstellt,
die anschlieBend als Podcast non-linear abrufbar sind:

,,Diit un dat op Platt™ (zweistiindiges Magazin, Sonntag, 18 bis 20 Uhr, Reportagen, Kurzbeitrdge und Inter-
views aus verschiedenen Regionen Niedersachsens, aktuelle Themen, ,,Land und Leute*, Kunst und Kultur,
Gesellschaft und Politik, Neuigkeiten rund um die niederdeutsche Sprache wie z. B. neue Online-Angebote)

,,Plattdeutsch* (Stundenformat, jeden zweiten Montag, 19 bis 20 Uhr, unterschiedliche Inhalte wie z. B. re-
gionale Besonderheiten und Attraktionen, Reiseziele in Niedersachsen, plattdeutsche Veranstaltungen, Wett-
bewerbe wie ,,Vertell doch mal“, Neuerscheinungen plattdeutscher Literatur und Musik, Themenschwer-
punktsendungen aus den Bereichen Natur, Umwelt, Gesundheit, Politik)

,,Platt-Schnack-Mucke* (zweistiindiges Talkformat, jeden dritten Sonntag des Monats von 10 bis 12 Uhr bei
NDR Schlager; am darauffolgenden Sonntagabend statt ,,Diit un dat” bei NDR 1 Niedersachsen, auch als
Podcast-Angebot in der Audiothek verfiigbar)

Landesfunkhausiibergreifend werden die Radiokolumne ,,Hor mal 'n beten to* (werktiglich um 11:45 Uhr),
das niederdeutsche Horspiel (jeden zweiten Montag im Monat 19 bis 20 Uhr) sowie die Platt-Post, ein nie-
derdeutscher Newsletter der Plattdeutschredaktionen (Niedersachsen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern
und Schleswig-Holstein, einmal monatlich mit aktuell 1.620 Abonnenten und Abonnentinnen), produziert.

Alle Angebote (NDR-weit) sind auf der NDR-Homepage zusammengefasst und abrufbar.

Auf Social Media-Plattformen geht der NDR immer wieder auf Aspekte der niederdeutschen Sprache ein;
im Einzelnen:

Vorstellung von einzelnen ,,Platt-Wortern® auf Facebook und Instagram (und Interaktion mit der Community
zu Lieblingswortern ,,op Platt®)

Vorstellung von Menschen, die die plattdeutsche Sprache beleben (Plattfluencer, Podcaster etc.)
Veranstaltungen (z. B. ,,Vertell doch mal®)
Brauchtum (Platt-Gedichte und -Lieder zu Martini und Weihnachten).

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Zu den Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses verweist Niedersachsen
auf die zuvor genannten Ausfithrungen zu den Mafinahmen in der Praxis.
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4.12.6.3 Artikel 11 Absatz 1 lit. d)

i

ii.

iii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Es wird auf die Ausfiihrungen im Siebten Sprachenbericht zu diesem Artikel unter VI1.g.5.c.i verwiesen.

Malfinahmen in der Praxis

Folgende Projekte in niederdeutscher Sprache wurden durch die nordmedia gefordert:

e Mittagsstunde®: Neben der hochdeutschen Fassung des Films wurde auch eine plattdeutsche Version
ins Kino gebracht (Forderentscheidung bereits am 4. November 2020, Kinostart am 22. September
2022).

e, Wild Wild Westfalen*: Ein plattdeutscher Western-Kurzfilm auf Grundlage eines plattdeutschen Ro-
mans verwendet Miinsterlédnder Platt. Die Dialoge sind durchgehend untertitelt.
Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Hinsichtlich der Umsetzung der Empfehlung des Sachverstindigenausschusses wird auf die vorherigen Aus-
fithrungen zu den Maflnahmen in der Praxis verwiesen.

4.12.6.4 Artikel 11 Absatz 1 lit. e) ii

i

ii.

iii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Niedersachsen verweist auf die Ausfithrungen im Siebten Sprachenbericht zu diesem Artikel unter V1.g.5.d.

Malfinahmen in der Praxis

Seit dem 1. Januar 2023 gibt es bei den ,,Grafschafter Nachrichten™ in Print die tdgliche Kolumne ,,Spreck-
woarde, Sprockies en wiese Prote”. Die Inhalte sind auch online zu finden.

Die ,,Nordwest-Zeitung* berichtet in regelméfBigen Kolumnen und in verschiedenen Lokalausgaben auf Nie-
derdeutsch. Es gibt eine Plattdeutschseite, die regelméBig aber nicht zu feststehenden Zeitpunkten veroffent-
licht wird.

Das Wochenblatt ,,Elbe-Jeetzel-Kiebitz* hat eine lose Serie ,,Up Platt™ (unregelmifBige Erscheinungsweise,
ca. einmal im Monat). Mehrere Leserinnen und Leser liefern dafiir auf etwa 40 Zeilen Anekdoten aus ihrer
Kindheit.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Zu den Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses verweist Niedersachsen
auf die zuvor genannten Ausfithrungen zu den Mafinahmen in der Praxis.

4.12.6.5 Artikel 11 Absatz 1 lit. f) ii

i

iii.

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Niedersachsen verweist auf die Ausfithrungen im Siebten Sprachenbericht zu diesem Artikel unter VI1.g.5.e.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Zu den Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses verweist Niedersachsen
auf die zuvor genannten Ausfithrungen dieses Artikels.

4.12.6.6 Artikel 11 Absatz 2

i

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Niedersachsen verweist auf die Ausfithrungen im Siebten Sprachenbericht zu diesem Artikel unter V1.g.5.1.
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ili. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e Zu den Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstdndigenausschusses verweist Niedersachsen
auf die zuvor genannten Ausfiihrungen dieses Artikels.

4.12.7 Artikel 12 — Kulturelle Aktivitaten und Einrichtungen
412.71 Artikel 12 Absatz 1 lit. a)
i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e In Niedersachsen wurden in den Jahren 2024 und 2025 erneut Haushaltsmittel in Héhe von 320.000 Euro
zur Forderung von Niederdeutsch fiir die Landschaften und Landschaftsverbande zur Verfiigung gestellt.

e Ferner konnen in Niedersachsen aus den Mitteln der Regionalen Kulturférderung des Landes in Hohe von
3,15 Mio. Euro von den Landschaften und Landschaftsverbidnden regional bedeutende Kulturprojekte u. a.
der niederdeutschen Sprache sowie der Minderheitensprache Saterfriesisch unter 10.000 Euro gefordert wer-
den. Niedersachsen fordert dariiber hinaus Kulturprojekte, die die regionale Identitét stirken und Anreiz zum
aktiven Sprachgebrauch der Regionalsprache Niederdeutsch geben.

ii. Mafnahmen in der Praxis

e Mit den Mitteln der Regionalen Kulturférderung der Landschaften und Landschaftsverbidnde bzw. den zu-
satzlichen Mitteln fiir Niederdeutschprojekte wurde u. a. der Wettbewerb ,,Plattsounds* gefordert. Junge
Bands und Solo-Kiinstler und -Kiinstlerinnen kdnnen sich mit selbstgeschriebenen Songs bewerben. Bei der
Ubersetzung ins Niederdeutsche werden diese gegebenenfalls u. a. von den Landschaften und Landschafts-
verbénden unterstiitzt.

e Die AG ,,Platt is cool hat gemeinsam mit den Regionalen Landesémtern fiir Schule und Bildung die Aktion
,Freedag is Plattdag® ins Leben gerufen. An den Freitagen im September sollen diejenigen, die die Sprache
noch nicht konnen, sie ausprobieren und die, die sie beherrschen, sollen ermuntert werden, so viel ,,Platt* zu
sprechen wie moglich — auch mit Personen, mit denen sie sonst auf Hochdeutsch verkehren.

4.12.7.2 Artikel 12 Absatz 1 lit. b)

i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Im Berichtszeitraum wurde an das Land Niedersachsen kein spezifischer Bedarf herangetragen.

4.12.7.3 Artikel 12 Absatz 1 lit. c)
ii. Mafnahmen in der Praxis

¢ Die AG ,,Platt is cool hat in den Jahren 2023 bis 2025 fiir den Druck von drei verschiedenen Minibiichlein
aus der ,,Lieselotte”-Reihe in vier verschiedenen Sprachversionen (Nordniedersichsisch, Ostfdlisch, Ostftie-
sisch und Saterfriesisch) insgesamt 30.000 Euro erhalten (s.a. Nr. 3.7).

e Das LzN hat gemeinsam mit den niederséchsischen Landesforsten eine Broschiire zum Thema ,,Waldtiere*
entwickelt und verdffentlicht diese auf Niederdeutsch. Das LzN hat dabei u. a. die Tiernamen ins Nieder-
deutsche tibersetzt.

Es gibt zu Artikel 12 Absatz 1 lit. d) bis g) und Absatz 2 keine Verdnderungen zu den Ausfithrungen des vorhe-
rigen Berichtszyklus.

4.12.8 Artikel 13 — Wirtschafts- und Gesellschaftsleben

Es gibt keine Verdnderungen zu den Ausfithrungen des vorherigen Berichtszyklus.

4129 Artikel 14 — Grenziiberschreitender Austausch

Es gibt keine Veranderungen zu den Ausfiithrungen des vorherigen Berichtszyklus.
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413 Niederdeutsch in Schleswig-Holstein
4131 Artikel 6 — Information

Das Land Schleswig-Holstein verweist auf den Abschnitt 4.1.1.

4.13.2 Artikel 7 — Ziele und Grundsatze
413.21 Artikel 7 Absatz 1 lit. a)

i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Verfassung des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung vom 2. Dezember 2014 (GVOBI. Schl.-H.
S. 344), zuletzt gedndert durch Gesetzes vom 22.10.2024, GVOBI. Schl.-H. S. 749)

¢ Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (Schulgesetz — SchulG) in der Fassung vom 24. Januar 2007
(GVOBI. Schl.-H. S. 39, ber. S. 276), zuletzt gedndert durch Artikel 6 Ges. v. 29.01.2025, GVOBIL. 2025
Nr. 17

e Lehrkriftebildungsgesetz Schleswig-Holstein (LehrBG) vom 15. Juli 2014 (GVOBI. 2014, 134), zuletzt
gedndert durch Artikel 7 Ges. v. 29.01.2025, GVOBI. Schl.-H. 2025 Nr.17)

e Landesverordnung iiber die Ordnung des Vorbereitungsdienstes und die Staatspriifungen der Lehrkréfte
(Ausbildungs- und Priifungsverordnung Lehrkriafte — APVO Lehrkréfte) vom 9. Dezember 2023
(GVOBL. S. 14)

e Landesverordnung iiber die Einstellung in den Vorbereitungsdienst der Lehrerinnen und Lehrer
(Kapazitatsverordnung Lehrkrifte — KapVO-LK) vom 8. Juli 2023 (GVOBI. S. 351.) § 5 (1) Nr. 7, (2)
und Anlage

e Gesetz zur Forderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege
(Kindertagesforderungsgesetz - KiTaG) vom 12. Dezember 2019 verkiindet als Artikel 1 des Gesetzes zur
Starkung der Qualitdt in der Kindertagesbetreuung und zur finanziellen Entlastung von Familien und
Kommunen (KiTa-Reform-Gesetz) vom 12. Dezember 2019 (GVOBI. S. 759), in Kraft gemil3 Artikel 7
Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (GVOBL. S. 759), gedndert durch Artikel 25 Nr. 1
des Gesetzes vom 8. Mai 2020 (GVOBI. S. 220), am 1. Januar 2021; zuletzt gedndert durch Gesetzes vom
13.12.2024, GVOBLI. S. 963

¢ Richtlinie des Landes Schleswig-Holstein zur Forderung von Regional- und Minderheitensprachen in
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege des Ministeriums fiir Soziales, Jugend, Familie, Senioren,
Integration und Gleichstellung vom 14. Dezember 2022, Amtsbl. Schl.-H. 2023, S. 184 - Geltungsdauer
01.01.2023 - 31.12.2026

»  Gesetz zum Neunten Staatsvertrag zur Anderung medienrechtlicher Vorschriften in Hamburg und
Schleswig-Holstein (Neunter Medienéinderungsstaatsvertrag HSH — 9. MAStV HSH) vom 29. Mirz 2022,
GVOBI, S. 320

¢ Allgemeines Verwaltungsgesetz fiir das Land Schleswig-Holstein (Landesverwaltungsgesetz — LVwWQG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 1992 (GVOBI. S. 243, 534), zuletzt gedndert durch Gesetz
zuletzt gedndert durch Gesetz vom 26.03.2025, GVOBI. 2025 Nr. 51

e Gesetz fiir die Bibliotheken in Schleswig-Holstein (Bibliotheksgesetz — BiblG) verkiindet als Artikel 1 des
Gesetzes fiir die Bibliotheken in Schleswig-Holstein und zur Anderung des Landespressegesetzes vom
30. August 2016 (GVOBIL. S. 791), zuletzt gedndert durch Artikel 63 LVO vom 27.10.2023, GVOBL
S.514

e Gesetz liber die Landesplanung (Landesplanungsgesetz — LaplaG) in der Fassung vom 27. Januar 2014,
GVOBL. S.8, zuletzt gedndert durch Gesetz vom 24.05.2024, GVOBI. S. 405

e Handlungsplan Sprachenpolitik der schleswig-holsteinischen Landesregierung im Kontext von Regional-
oder Minderheitensprachen fiir die 20. Legislaturperiode — Identitit und Mehrwert vom 23. Juli 2024

»  Hinweis: Im Ubrigen wird zu weiteren Rechtsnormen verwiesen auf Abschnitt E.VLh. Nr. 2 a) i. des
Siebten Sprachenberichts.
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ii.

Malfinahmen in der Praxis

Der Schutz und die Foérderung der Regionalsprache Niederdeutsch haben in Schleswig-Holstein einen hohen
Stellenwert. Neben den Verpflichtungen, die sich aus der Aufnahme des Niederdeutschen in die Europiische
Charta der Regional- und Minderheitensprachen ergeben, hat Schleswig-Holstein den Schutz und die Forde-
rung der niederdeutschen Sprache in der schleswig-holsteinischen Landesverfassung (Artikel 13 Absatz 2)
verankert.

Um die Regionalsprache Niederdeutsch in Schleswig-Holstein zu erhalten und ihren Gebrauch zu férdern,
hat das Land 1994 zwei regional arbeitende Einrichtungen gegriindet: die Zentren fiir Niederdeutsch in Leck
fiir den Landesteil Schleswig und in Mélln fiir den Landesteil Holstein (ZfN). Seit {iber 30 Jahren unterstiit-
zen die ZfN die Arbeit der im Lande aktiven Gruppen, Einrichtungen, Institutionen und Einzelpersonen und
entwickeln fiir die Vermittlung des Niederdeutschen zeitgeméaBie Konzepte.

Uberregional profitiert Schleswig-Holstein weiterhin von der gemeinsam mit den Lindern Freie Hansestadt
Bremen, Freie und Hansestadt Hamburg und Niedersachsen im Dezember 2017 gegriindeten ,,Lénderzent-
rum fiir Niederdeutsch gGmbH* (LzN) mit Sitz in Bremen.

Das LzN, das zur Verankerung und Sicherung des Niederdeutschen im norddeutschen Raum beitrégt, ver-
folgt seit seiner Griindung aktiv die im Gesellschaftsvertrag festgelegten Aufgaben - entsprechend des Ge-
sellschaftszwecks der Forderung der Heimatpflege und Heimatkunde sowie der Erziehung und Volks- und
Berufsbildung.

Das LzN koordiniert landeriibergreifend. berdt, vernetzt und unterstiitzt die im Niederdeutsch-Bereich titi-
gen Gremien, Beirédte, Verbdnde, Vereine und Personen sowie staatliche Stellen und politische Organe. Es
bringt sich zudem in {ibergreifende Themen und das 6ffentliche Leben ein und entwickelt in Abstimmung
mit regionalen Akteuren moderne Kooperationen und Formate zur Vermittlung des Niederdeutschen. Das
LzN initiiert und begleitet unterstiitzend Projekte sowie projektbezogene wissenschaftliche Arbeit. Gleich-
zeitig nimmt das LzN die Aufgabe war, moderne Lernkonzepte fiir die Sprache zu entwickeln und den engen
Kontakt zu politischen Vertretenden in Bund und Landern sowie Mitgliedern des ,,Bunnsraat fér Nedder-
diittsch* herzustellen.

In seinem Aufgabenspektrum veranschaulicht das LzN auch fiir Schleswig-Holstein seit 2017 nachdriicklich,
wie dabei Sprache auf allen Kanédlen den Weg zu den Menschen finden muss. Die Erstellung von Schulbii-
chern und die Angebote von niederdeutschen Materialien zur Aktivierung von (Sprach-)Erinnerung von zu
pflegenden Menschen stehen selbstverstdndlich neben YouTube-Erklarvideos, Webinaren oder dem Projekt
»Plattdeutsch-Sammeln®, mit dem die Menschen im Lande zur Wahrnehmung und dem digitalen Zusam-
mentragen von niederdeutschen Sprachzeugnissen aus ihrer Umgebung angeregt werden sollen.

Neben der wichtigen beratenden Tétigkeit fiir die Geschéftsfilhrung des LzN dienen die Sitzungen des Bei-
rats Niederdeutsch beim Schleswig-Holsteinischen Landtag auch der landeriibergreifenden Vernetzung der
Akteure untereinander. In besonderer Weise engagieren sich hier die beiden Beiratsmitglieder aus Schles-
wig-Holstein und bringen so die Perspektive sowie die aktuellen Bedarfe des Landes ein. Die Prasenz lan-
desspezifischer Themen und Anliegen beim LzN wird damit auch tiberregional verstirkt und dauerhaft ge-
sichert.

Die Geschiftsfithrung des LzN nimmt regelméfig an den Sitzungen des Beirates Niederdeutsch beim Schles-
wig-Holsteinischen Landtag teil und ist auch in den beiden Arbeitsgruppen ,,Bildung™ und ,,Medien* des
Beirates (Sitzungsfrequenz zweimal jahrlich) durch die Mitgliedschaft der Geschéftsfithrung eng eingebun-
den. Dies stellt einen kontinuierlichen und engmaschigen Austauschprozess zwischen den Institutionen des
Landes und dem LzN sicher.

Aus seiner Tétigkeit als Leiter des ZfN in M6lln brachte der seit September 2023 tétige Geschiftsfiithrer des
LzN enge Verbindungen zu schleswig-holsteinischen Institutionen mit ein, die auch in einer Kontinuitit der
Projekte ihren Ausdruck finden. So wurde das Projekt ,,Plattbeats — der plattdeutsche Songcontest™ 2018 im
ZfN Molln gegriindet und wird seit 2024 vom LzN in Bremen durchgefiihrt. Um die niederdeutsche Sprache
langfristig zu erhalten, ist es besonders wichtig, die Altersgruppe der 15- bis 40-Jahrigen fiir das Plattdeut-
sche zu begeistern. Von Anfang an nahmen die jungen Amateurmusikerinnen und Musiker aus Schleswig-
Holstein unter den Teilnehmenden einen besonderen Platz ein. Ein GrofBteil kommt aus dem nérdlichsten
Bundesland, und in jedem Jahr des Wettbewerbs zihlten Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holstei-
ner zu den ausgezeichneten Preistragerinnen und Preistragern. Insbesondere innovative und kreative Beitrige
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kamen immer wieder aus Schleswig-Holstein und setzten so MaBstéibe fiir eine plattdeutsche Jugendkultur
in ganz Norddeutschland.

Die Schirmherrschaft des Plattbeats-Finale (21. November 2025 in Liibeck) hat die Préasidentin des Schles-
wig-Holsteinischen Landtages {ibernommen.

Das Projekt ,,Hanserouten.de (www.hanserouten.de) des LzN ist ein digitales Angebot, das die historischen
Hanserouten mit dem Fokus auf die niederdeutsche Sprache und das kulturelle Erbe der Hansezeit darstellt.
Ziel ist es, die Bedeutung von Niederdeutsch als Handelssprache in der Hansezeit zu verdeutlichen und an
verschiedenen Hanseorten historische Routen sowie die dazugehdrige Sprache erlebbar zu machen.

Dieses Projekt wurde in enger Kooperation mit und unter Konsultation der Forschungsstelle fiir die Ge-
schichte der Hanse und des Ostseeraums (FGHO) sowie des Hansemuseums in Liibeck realisiert.

Im Rahmen der LzN-Arbeit zum Bundesprojekt ,,Hanse-Lapbook™ fiir den Einsatz in Schulen und Museen
wurde in Kooperation mit dem Hansemuseum Liibeck ein Lapbook entwickelt, mit dessen Hilfe Grundschul-
kinder einen Zugang zur niederdeutschen Sprache in Abgrenzung zum Hochdeutschen, Englischen und
Schwedischen erhalten kénnen. Das ,,Klappenbook* zur Hanse kann sowohl zur Vor- und Nachbereitung
des Museumsbesuchs als auch unabhingig davon im privaten Bereich genutzt werden. Das Werk steht seit
2022 kostenlos auf der Internetseite des LzN zum Herunterladen und Ausdrucken bereit und ist auch beim
Hansemuseum Liibeck kostenlos erhiltlich: https://www.hansemuseum.eu/educational offers/klappenbuch.

Der Initiativpreis Deutsche Sprache ging 2022 an das LzN fiir das Projekt ,,Platt in de Pleeg®. Hierzu zihlen
neben umfangreichen Materialien wie der Broschiire ,,Plattdeutsch — Sprache des Herzens* oder dem Be-
schiftigungsbuch ,,Maak wat mit Platt auch das Pflegesiegel ,,Dat PlattHart, mit dem Pflegeeinrichtungen
ausgezeichnet werden, in denen Niederdeutsch ein fester Bestandteil des Leitbilds und des téglichen Betriebs
ist.

Bei der Verleihung des Projekts ,,Platt in de Pleeg™ arbeitete das LzN eng mit dem Schleswig-Holsteinischen
Heimatbund sowie den ZfN in Leck und Mélln zusammen.

Ausgezeichnet wurden die folgenden vier Einrichtungen:
¢ Die Tabea-Einrichtung auf Fehmarn erhielt 2023 das Auszeichnungssiegel ,,PlattHart*.

e In Nordfriesland wurden 2022 drei Pflegeeinrichtungen ausgezeichnet: der Ambulante Pflegedienst Jo-
hannes Carstensen/Haaslund, die St. Christian Diakonie Eiderstedt/Gaarn und das Wilhelminen-Hospiz
in Niebill

Schleswig-Holstein fordert das LzN seit 2018 gemil des Landerfinanzierungsabkommens der vier Lander
mit einem jahrlichen Landerbeitrag in Hohe von 42.000 Euro, seit 2025 mit 45.000 Euro und ab 2026 mit
51.000 Euro. Die Gesamtforderung der vier Lander betrug: 2017 bis 2023: 271.000 Euro, 2024 bis 2025:
291.000 Euro und ab 2026: 328.500 Euro. Alle vier Lander halten dieselben Anteile an der Landerzentrum
fiir Niederdeutsch gGmbH und nehmen ihre fachliche Verantwortung in einem Aufsichtsrat gemeinsam und
gleichberechtigt wahr.

4.13.2.2 Artikel 7 Absatz 1 lit. b)

i

ii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
Schleswig-Holstein hat die Verpflichtungen fiir die Regionalsprache Niederdeutsch landesweit gezeichnet.

Malfinahmen in der Praxis

Aus Sicht des Landes Schleswig-Holstein besteht kein Anlass zu Maflnahmen.

4.13.2.3 Artikel 7 Absatz 1 lit. c)

i

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Es wird auf die MaBBnahmen unter 4.13.2.1 verwiesen.


www.hanserouten.de
https://www.hansemuseum.eu/educational_offers/klappenbuch
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ii.

ii.

Malfinahmen in der Praxis

Im Jahr 2025 wurden die beiden Zentren fiir Niederdeutsch mit insgesamt 107.500 Euro institutionell gefor-
dert. Zum Jahr 2026 wurden die Forderungen um jeweils 5.000 Euro erhoht. Das Zentrum fiir Niederdeutsch
in Holstein erhélt seither als institutionelle Férderung 100.000 Euro, um auch die Personalkosten fiir die
Leitung des Zentrums abzudecken, und der Vereen Plattdiiiitsch Zentrum Landsdeel Sleswige. V. erhélt
17.500 Euro.

Das Land Schleswig-Holstein unterstiitzt Einrichtungen und Organisationen zur Férderung von Sprache und
Kultur des Niederdeutschen im Landes mit rund 360.000 Euro.

Die Malinahmen aus den bisherigen Monitoringzyklen werden fortgefiihrt.

13.2.4 Artikel 7 Absatz 1 lit. d)

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Allgemeines Verwaltungsgesetz fiir das Land Schleswig-Holstein (Landesverwaltungsgesetz — LvwG —) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 1992 (GVOBI., S.243, 534), zuletzt gedndert durch Gesetz
vom 26.03.2025, GVOBI, 2025 Nr. 51

Erlass des Ministeriums fiir Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein vom
31. Mérz 2009 (VII 423 - 621.121.108) zur Zulassung mehrsprachiger Ortstafeln

(Artikel 13 Absatz 2) Landesverfassung

Handlungsplan Sprachenpolitik der schleswig-holsteinischen Landesregierung im Kontext von Regional-
oder Minderheitensprachen fiir die 20. Legislaturperiode vom Juli 2024

Artikel 12 Absatz 1 e) fiir Niederdeutsch: In Bezug auf kulturelle Einrichtungen und Tétigkeiten [...]: MaB-
nahmen zu fordern, um sicherzustellen, dass die fiir die Veranstaltung oder Unterstiitzung kultureller Tétig-
keiten verantwortlichen Gremien iiber Personal verfiigen, das die betreffende Regional- oder Minderheiten-
sprache sowie die Sprache(n) der {ibrigen Bevolkerung beherrscht.

Mafinahmen in der Praxis

Das Land Schleswig-Holstein fordert den Gebrauch des Niederdeutschen, indem es Projekte und Vereine
fordert, die zum Gebrauch des Niederdeutschen ermutigen (den Schleswig-Holsteinischen Heimatbund, die
Zentren flir Niederdeutsch in Leck und Moélln, das Landerzentrum fiir Niederdeutsch in Bremen).

Auf seiner Internetseite verweist das Landerzentrum fiir Niederdeutsch (LzN) in Bremen auf sdmtliche In-
stitutionen und Einrichtungen, die das Niederdeutsche fordern und bietet somit einen umfangreichen digita-
len Uberblick iiber die Foérderlandschaft der Linder Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Hol-
stein. (siche Startseite - Landerzentrum flir Niederdeutsch gGmbH: https://xn--Inderzentrum-fr-nieder-
deutsch-Opc17e.de/).

Das Projekt ,,Plattdeutsch sammeln“ des LzN in Bremen dokumentiert und bewahrt seit 2023 die vielfaltigen
Spuren der plattdeutschen Sprache im 6ffentlichen Raum Norddeutschlands, indem es Biirgerinnen und Biir-
ger dazu einlddt, plattdeutsche Fundstiicke wie Straennamen, Inschriften, Texte oder Lieder auf einer inter-
aktiven Online-Landkarte einzutragen. Ziel ist es, sowohl offen sichtbare als auch versteckte Zeugnisse des
Plattdeutschen zu archivieren, regionales sprachliches und kulturelles Wissen zu sichern und die Sichtbarkeit
sowie das Bewusstsein fiir die niederdeutsche Sprache zu stiarken. Die gesammelten Daten dienen nicht nur
der wissenschaftlichen Dokumentation, sondern konnen kiinftig auch fiir Projekte wie Ortsfithrungen, Audi-
owalks oder erkldrende Schilder genutzt werden.

Das Léanderzentrum fiir Niederdeutsch in Bremen hat 2025 in Zusammenarbeit mit dem Waldpadagogik-
zentrum Ostheide eine Broschiire mit dem Titel ,,Waldtiere op Platt — aus norddeutschen Wildern* verdf-
fentlicht. Diese Broschiire enthélt die hochdeutschen und plattdeutschen Namen von rund 100 Waldtieren
und soll die Artenkenntnis fordern und den plattdeutschen Wortschatz erweitern, besonders bei Kindern und
in Bildungseinrichtungen. Die Broschiire ist als handliches Bilderbuch konzipiert und sowohl beim Waldpa-
dagogikzentrum Ostheide als auch beim Landerzentrum fiir Niederdeutsch in Bremen erhiltlich (Neue Bro-
schiire erkldrt Namen von Waldtieren ,,op Platt“ | ndr.de) und erfreut sich groBer Beliebtheit.


https://l%C3%A4nderzentrum-f%C3%BCr-niederdeutsch.de/
https://l%C3%A4nderzentrum-f%C3%BCr-niederdeutsch.de/
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Jugendwarkkring: Im Hinblick auf die Sicherung der niederdeutschen Sprache in der Zukunft ist die Einbin-
dung junger Akteure der niederdeutschen Szene in die Arbeit des Landerzentrums fiir Niederdeutsch in Bre-
men unerlésslich. Der Jugendwarkkring des LzN besteht zurzeit aus fiinf Mitgliedern im Alter zwischen
20 und 30 Jahren aus dem Zustdndigkeitsgebiet des LzN. Er tagt mindestens zweimal jahrlich online. Der
Arbeitskreis hat die Aufgabe, die Geschéftsfithrung in allen jugendrelevanten Fragen der Arbeit des LzN
beratend zu unterstiitzen und zu begleiten. Die Geschéftsfiihrung wiederum verpflichtet sich, den Aufsichts-
rat regelmédfig liber die Ergebnisse der Sitzungen des Arbeitskreises zu unterrichten.

Das Zentrum fiir Niederdeutsch (ZfN) in Holstein arbeitet seit seiner Griindung 1994 sowohl in der Region
als auch in gréBeren Zusammenhédngen weit dariiber hinaus. Beides, sowohl die regionale als auch die iiber-
regionale und mittlerweile internationale Zusammenarbeit, sind Traditionen, denen das ZfN in Holstein folgt.
Bereits seit seinen Anfingen besteht ein wesentlicher Arbeitsschwerpunkt in der niederdeutschen Kulturar-
beit. Dieser Linie fiihlt sich das ZfN in M6lln unter besonderer Beriicksichtigung von Entwicklung und Aus-
bau einer niederdeutschen Jugendkultur weiterhin verpflichtet. Hierzu zahlen: Entwicklung und Durchfiih-
rung von regionalen und {iberregionalen Jugendkulturprojekten wie ,,Plattbeats®, der plattdeutsche Songcon-
test fiir den ganzen Norden. Seit 2024 wird der Plattbeats-Songcontest vom Lénderzentrum fiir Nieder-
deutsch in Bremen organisiert.

Zertifikat ,,PlattHart™ fiir Einrichtungen (z. B. Altenpflege, Tagespflege oder ambulante Pflegedienste und
Hospize), die einen Teil der Seelsorge Betreuung und Pflege auf Niederdeutsch erbringen.

Der schleswig-holsteinische Schulwettbewerb ,,Schoélers leest platt™ (alle zwei Jahre abwechselnd mit der
~Emmi for Plattdiilitsch® Auszeichnung).

~Emmi for Plattdiiiitsch in Sleswig-Holsteen*: Der Preis zur Forderung des Plattdeutschen in Kindertages-
einrichtungen, Schulen, Hochschulen und Jugendgruppen, ,,Emmi for Plattdiiiitsch in Sleswig-Holsteen*
wurde gemeinsam vom Schleswig-Holsteinischen Landtag, dem Ministerium fiir Allgemeine und Berufliche
Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur (MBWFK) sowie dem Schleswig-Holsteinischen Heimatbund
(SHHB) initiiert. Alle zwei Jahre verleiht die Prasidentin des Schleswig-Holsteinischen Landtages gemein-
sam mit der Ministerin fiir Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des
Landes Schleswig-Holstein und dem SHHB diesen Preis.

Fortbildungen fiir Erzieher und Erzieherinnen sowie Pflegekrifte in Niederdeutsch, um den Gebrauch in
Kitas und Pflegeeinrichtungen zu ermdglichen.

Die Kampagne des ZfN in Leck ,,Rut mit de Spraak®, die sich sowohl an Erst- als auch Neue Sprecher bzw.
Verstehende der Regionalsprache richtet, zur Stéarkung der Wahrnehmung und Weitergabe der Regionalspra-
che im Alltag und in der Offentlichkeit (https://www.platt.best/platt-leven/alldag/brottuetenkampagne-fuer-
mehr-platt-im-alltag).

Die ,,Plattdeutsche Woche* 2025 unter dem Motto ,,Rut mit de Spraak™ im Kreis Schleswig-Flensburg auf
Initiative des Zentrum fiir Niederdeutsch in Leck und ortlicher Heimatverbiande als Beteiligungsformat fiir
plattaktive Anbieter und Interessierte in der Region. Eine Ubertragung auf weitere Kreise/Regionen in den
Folgejahren ist geplant. Ziel der Woche ist es, die niederdeutsche Sprache im Alltag, in der Kultur, Bildung
und Gesellschaft sichtbar und horbar zu machen.

Seit 2022 findet jahrlich das ,,platt drift barcamp* statt, ein offenes Netzwerkformat als Kooperationsveran-
staltung des Zentrums fiir Niederdeutsch in Leck mit der Nordsee Akademie und dem Kulturknotenpunkt
Nordwest.

Seit 2021 wird jahrlich das ,,Lecker SprachenBiifett” angerichtet, ein Nachmittag zur Begegnung mit den in
Nordfriesland beheimateten Sprachen in Form von Vortrags- und Mitmachangeboten als Zusammenarbeit
des Nordfriesischen Vereins mit dem Zentrum fiir Niederdeutsch in Leck und der Nordsee Akademie.

4.13.2.5 Artikel 7 Absatz 1 lit. e)

i

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Forderung der Kontakte zwischen den Vertreterinnen und Vertretern der Sprechergruppen durch gemein-
same Beteiligungen an der Entstehung des Berichtswesens, Beispiel ,,Handlungsplan Sprachenpolitik der
schleswig-holsteinischen Landesregierung im Kontext von Regional- oder Minderheitensprachen fiir die 20.
Legislaturperiode — Identitdt und Mehrwert™ vom 23. Juli 2024


https://www.platt.best/platt-leven/alldag/brottuetenkampagne-fuer-mehr-platt-im-alltag
https://www.platt.best/platt-leven/alldag/brottuetenkampagne-fuer-mehr-platt-im-alltag
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ii.

Beteiligung der Vertreterinnen und Vertreter der Regionalsprache Niederdeutsch und der Vertreterinnen und
Vertreter der Minderheiten bei gemeinsamen Projekten, Beispiel: Tag der offenen Tiir 2025 des Schleswig-
Holsteinischen Landtages in Kiel

Einrichtung einer Referentenstelle fiir die Regional- und Minderheitensprachen im Ministerium fiir Allge-
meine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur.

Malfinahmen in der Praxis

Im Rahmen der kulturellen Veranstaltungen der Landesvertretung Schleswig-Holstein bietet die Landesre-
gierung auch dem Niederdeutschen regelmifig eine Plattform. So findet alljéhrlich in Kooperation mit dem
NDR und dem Schleswig-Holsteinischen Heimatbund und unter Schirmherrschaft des schleswig-holsteini-
schen Landtags ein Plattdiiiitsch-Abend statt. Dieses Format wird gestreamt und auch auf YouTube verdf-
fentlicht und so auch ,,Plattdiiiitsch allerbest® am 13. November 2025.

Im November 2024 und im Juni 2025 fanden jeweils gemeinsame Sitzungen des Beirates Niederdeutsch
beim schleswig-holsteinischen Landtag mit dem Beirat flir Niederdeutsch Bremen statt. Vertreterinnen und
Vertreter der Sprechergruppe aus beiden Bundeslédndern konnten sich hier untereinander austauschen und
Kontakte kniipfen.

Gemeinsame FortbildungsmaBnahmen fiir Lehrkrifte der Regional- und Minderheitensprachen zum Thema
Minderheitensprachen und ihre Didaktik durch das MBWFK.

Forderung des Nordfriesischen Sprachentages bzw. Lecker Sprachenbuffett, einer seit 2022 jéhrlich stattfin-
denden Veranstaltung in Nordfriesland, in der Vortrage und Lesungen in Nordfriesisch sowie Niederdeutsch
angeboten werden. Ausrichter der Veranstaltung sind der Nordfriesische Verein und das Zentrum fiir Nie-
derdeutsch in Leck.

Das Land Schleswig-Holstein fordert ausgewihlte Kulturinstitutionen, die einen wichtigen Beitrag fiir die
Entwicklung der Gesellschaft und ihrer kulturellen Identitit leisten:

e Das Landerzentrum fiir Niederdeutsch gGmbH mit dem schleswig-holsteinischen Landeranteil in Hohe
von jéhrlich 45.000 Euro.

e Den Schleswig-Holsteinischen Heimatbund: Niederdeutschprojekte, die den Erhalt und die Pflege der
niederdeutschen Sprache beinhalten, werden im Rahmen der jéhrlichen institutionellen Forderung
(262.000 Euro) gefordert. Aus diesen Fordermitteln werden unter anderem auch der Verein fiir nieder-
deutsche Sprachforderung unterstiitzt sowie die Bevensen Tagung fiir niederdeutsche Sprache und Li-
teratur.

¢ Der Schleswig-Holsteinische Heimatbund beheimatet zudem den Plattdeutschen Rat seit dessen Griin-
dung im Jahr 2000, der 2025 sein 25. Jubildum beging. Die damals im Zusammenhang mit der Ratifi-
zierung der Sprachencharta ins Leben gerufene Interessenvertretung der niederdeutschen Sprachgruppe
ist ein Erfolgsmodell, das die Niederdeutschen in allen einschldgigen Gremien des Landes vertritt. Der
Plattdeutsche Rat ist die politische Vertretung der Niederdeutsch-Sprecherinnen und -Sprecher in
Schleswig-Holstein und setzt sich fiir die sprachpolitische Arbeit auf Landes- und Bundesebene ein.
Diese fordert die Landesregierung seit 2016 mit einer an den Schleswig-Holsteinische Heimatbund ge-
koppelten institutionellen Férderung in Héhe von 5.000 Euro.

e Die Zentren fiir Niederdeutsch (ZfN) in Leck fiir den Landesteil Schleswig und Mélln fiir den Landes-
teil Holstein erhalten jeweils institutionelle Férderungen des Landes Schleswig-Holstein (vgl. 4.13.2.3
ii). Sie dienen als Informations-, Beratungs- und Koordinierungszentrum zur Férderung und Vermitt-
lung der niederdeutschen Sprache. Von hier aus werden die Aktivititen der Vereine, Gruppen und Ini-
tiativen, die die niederdeutsche Sprache pflegen und foérdern, koordiniert und Anregungen zur Sprache
und Kulturpflege entwickelt. Die Zentren fiir Niederdeutsch haben sich verpflichtet, analog zur Leis-
tung des Ministeriums fiir Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur
des Landes Schleswig-Holsteins, Synergien und Kooperationen zu fordern. Dariiber hinaus unterstiitzen
beide Zentren das Niederdeutsch-Modellschulprojekt an landesweit insgesamt 53 Modellschulen
(Schuljahr 2024/25), davon 41 Grundschulen und 12 Schulen der Sekundarstufe I, darunter sechs Gym-
nasien, die systematisch die Regionalsprache Niederdeutsch fordern.



Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode —147 - Drucksache 21/6400

4.13.2.6 Artikel 7 Absatz 1 lit. f)

iii.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Auf die Angaben unter 4.13.3.1 wird verwiesen.

4.13.2.7 Artikel 7 Absatz 1 lit. g)

ii.

Mafinahmen in der Praxis

Schleswig-Holstein berichtet dazu unter 4.13.3.5 ii.

4.13.2.8 Artikel 7 Absatz 1 lit. h)

ii.

Malfinahmen in der Praxis

Seit dem Februar 2022 wird an der EUF das intern und extern geforderte Projekt ,,Repertorium der mittel-
niederdeutschen Literatur” durchgefiihrt, das eine transparente digitale Présentation von Daten zur mittel-
niederdeutschen Literatur iiber eine weltweit erreichbare Datenbank leistet.

Seit dem Juli 2024 ist an der EUF die SASS-Redaktion installiert. In Kooperation mit externen Partnerinnen
und Partnern verantwortet die SASS-Redaktion die Bearbeitung und Fortfiihrung der etablierten SASS-Wor-
terbiicher fiir das Nordniederdeutsche und der zugehorigen SASS-Grammatik. Uber den Projektpartner
Fehrs-Gilde wird das Projekt vom Land Schleswig-Holstein gefordert.

Im April 2025 ist das an der EUF mit externen Partnerinnen und Partnern erarbeitete und mit schleswig-
holsteinischen Landesmitteln geforderte Schulbuch ,,Paul un Emma un ehr Friinnen. Mien Arbeitsbook* er-
schienen, das ein intensives Sprachstudium in der Ausgangsstufe der Grundschule und in der Unterstufe der
weiterfithrenden Schule ermoglicht.

In einem Projekt wurde an der CAU in Zusammenarbeit mit Kollegen von der Universitit Frankfurt/Oder
im Jahr 2022 der zweite Band des ,,Norddeutschen Sprachatlas® (NOSA) fertiggestellt, der anhand von kom-
mentierten Sprachkarten den Dialektwandel in Norddeutschland dokumentiert. (Zur Verdffentlichung ver-
gleiche https://www.uni-kiel.de/de/phil/institute/germanistik/forschen/sprachwissenschaft-niederdeutsch)

4.13.2.9 Artikel 7 Absatz 1 lit. i)

ii.

Malfinahmen in der Praxis

Es gibt keine Verdnderungen zu den Ausfithrungen der vorherigen Berichtszyklen.

4.13.2.10 Artikel 7 Absatz 2

i

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Niederdeutsch wird durch die Verfassung des Landes Schleswig-Holstein geschiitzt. Im Weiteren wird auf
die Ausfiihrungen unter Abschnitt 4.13.2.1. verwiesen. Zudem wird ndheres in den Bestimmungen fiir
Teil 111 geregelt.

4.13.2.11 Artikel 7 Absatz 3

i.
.

MafBinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Es wird auf die Ausfiihrungen im Siebten Sprachenbericht unter E.1.2.k. verwiesen.

Das Land Schleswig-Holstein unterstiitzt die Einrichtung und das Betreiben einer niederdeutschen Medien-
plattform in den Jahren 2025 bis 2027. Aus medienrechtlichen Griinden ist hier keine direkte Forderung
durch das Land moglich, daher hat die Medienanstalt Hamburg Schleswig-Holstein (MA HSH) die Forde-
rung erhalten. Die Medienanstalt hat das Projekt am 28. April 2025 ausgeschrieben. Insgesamt zwei Antrag-
stellende haben sich beworben. Am 23. Juli 2025 hat der Medienrat der MA HSH beschlossen, das Projekt
»Niederdeutsche Medienplattform* des Schleswig-Holsteinischen Heimatbundes e. V. (SHHB) zur Stir-
kung lokaler und regionaler Medienvielfalt und fiir den Erhalt von Minderheitensprachen in Rundfunk und
Telemedien in Schleswig-Holstein mit einer Summe in Héhe von 369.800 Euro iiber einen Zeitraum von
drei Jahren zu fordern. Bezweckt wird die Verbreitung der Sprachkultur auf innovativem digitalem Wege


https://www.uni-kiel.de/de/phil/institute/germanistik/forschen/sprachwissenschaft-niederdeutsch
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durch ein regelmiBiges Horfunk- und Telemedienangebot ,,op platt mit aktuellen Nachrichten und journa-
listischen Betragen.

Am 5. Januar 2026 ist das neue Sendeformat ,,PLATTform — Medien mit Wietsicht des SHHB gestartet.
Angeboten wird eine halbe Stunde Radiosendung mit Nachrichten von Montag — Sonnabend um 17 Uhr
sowie ein Online-Magazin und Social-Media-Beitrage. Informationen zu den Ausspielungswegen der Sen-
dung im Offenen Kanal sowie den weiteren Angeboten von PLATTform sind auf der Webseite des SHHB
https://www.heimatbund.de/plattform.html zu finden.

4.13.2.12 Artikel 7 Absatz 4

ii.

Mafinahmen in der Praxis

Der in E.VILb.1.1. des Siebte Sprachenbericht von Schleswig-Holstein geschilderte Sachverhalt ist weiterhin
zutreffend.

4133 Artikel 8 — Bildung

4.13.3.1 Artikel 8 Absatz 1 lit. a) iv

i

ii.

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
Vergleiche Ausfithrungen unter 4.1.3.1

Malfinahmen in der Praxis

Schleswig-Holstein berichtet, dass seit 2011 im Rahmen der Fortbildungsreihe ,,Platt for de Liitten* beim
Zentrum flir Niederdeutsch Leck iiber 250 piddagogische Fachkrifte und Ehrenamtliche umfinglich fortge-
bildet werden, um in Kindertageseinrichtungen Angebote zur Begegnung mit der plattdeutschen Sprache zu
ermoglichen. Mit Blick auf eine nachhaltige Wirkung der Fortbildung und die Diversitdt der bereits vorhan-
denen Kompetenzen wurde die Reihe um ein jéhrliches Auffrischungsangebot ,,Liitten-Opfrischer* zu wech-
selnden Schwerpunktthemen und einen begleitenden Online-Sprachkurs erweitert. Alle vorgenannten Maf3-
nahmen werden seit 2018 vom Ministerium fiir Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleich-
stellung im Rahmen einer anteiligen Projektforderung unterstiitzt. Inzwischen wurde das urspriinglich 5-
tigige Priasenzformat zeitgeméal weiterentwickelt zur Inhouse-Reihe ,,Platt for de Liitten — in’t Huus®. Hier-
fiir wurden Multiplikatoren-Teams ausgebildet, um Einrichtungen den Zugang zu plattdeutschen Fortbil-
dungsbausteinen zu erleichtern und in ihren eigenen Hausern und ganzen Teams anzubieten.

Dartiber hinaus forderte das Land Schleswig-Holstein 2023 mit insgesamt 612.910 Euro Angebote in Regi-
onal- und Minderheitensprachen fiir Kinder in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege. Dies um-
fasst eine Forderung fiir Dénisch, Friesisch und Niederdeutsch/Plattdeutsch. 367 Betreuungsgruppen in Kin-
dertageseinrichtungen und bei Kindertagespflegepersonen konnten im Jahr 2023 von der zusétzlichen For-
derung iiber die 0.g. Richtlinie profitieren. Davon erhielten 261 Betreuungsgruppen, in denen niederdeutsche
Sprachangebote bereitgestellt wurden, Landesmittel in Hohe von insgesamt rund 435.000 Euro. 2024 wurden
insgesamt 397 Betreuungsgruppen im Rahmen der Richtlinie gefordert. Davon erhielten 271 Betreuungs-
gruppen, in denen niederdeutsche Sprachangebote bereitgestellt wurden, Landesmittel in Héhe von insge-
samt rund 509.000 Euro. 2025 konnten {iber Minderheitensprachen hinweg insgesamt 451 Betreuungsgrup-
pen mit Landesmitteln in Héhe von 635.000 Euro gefordert werden. Genaue Zahlen zur jeweiligen Grup-
penanzahl und Forderhdhe in den niederdeutschen Sprachangeboten werden fiir das Jahr 2025 erst mit den
Verwendungsnachweisen fiir alle ortlichen Trager Mitte 2026 vorliegen.

4.13.3.2 Artikel 8 Absatz 1 lit. b) iii

i

MafBinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
Das Land Schleswig-Holstein verweist auf den Siebten Sprachenbericht E.VL.h.2.b.
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ii.

iii.

Malfinahmen in der Praxis

Im Schuljahr 2025/26 wird Niederdeutsch an 55 Modellschulen, davon an 43 Grundschulen, an 12 Schulen
mit Sekundarstufe I, darunter an sechs Gymnasien unterrichtet. Gut 4.000 Schiilerinnen und Schiiler nehmen
am Niederdeutschunterricht in den Modellschulen teil. Die Modellschulen erhalten bis zu zwei Lehrerwo-
chenstunden pro Jahrgangsstufe fiir ein Unterrichtsangebot.

Die Regionalsprache Niederdeutsch hat keinen Fachstatus.

Es gibt weitere Schulen im Land, die Niederdeutschunterricht in verschiedenen Formen von einer Arbeits-
gemeinschaft bis zum Wahlpflichtunterricht anbieten, aber nicht Modellschule Niederdeutsch sind. Auch an
berufsbildenden Schulen gibt es einzelne Angebote.

Im Dezember 2024 fand eine Abfrage zu Niederdeutschangeboten an allen allgemeinbildenden Schulen in
Schleswig-Holstein statt. Die Auswertungsergebnisse liegen noch nicht vor.

In 2024 forderte das MBWEFK den Druck der IQSH-Mérchenbroschiire ,,Steerndaler, Poggendeern un Wun-
nerbloom — Maéirken for Liitt un Groot* fiir den Niederdeutschuntericht in allen Schularten.

Im Schuljahr 2024/25 initiierte das MBWFK in Kooperation mit dem IQSH eine Reihe von Fortbildungs-
veranstaltungen fiir Lehrkréifte der Regional- und Minderheitensprachen mit didaktisch-methodischem
Schwerpunkt, um neben der Fortbildung der Lehrkrifte auch die Vernetzung zwischen den Lehrkriften der
Regional- und Minderheitensprachen zu stirken. Eine Fortfiihrung ist im Schuljahr 2025/26 geplant. Diese
und weitere Fortbildungsangebote fiir Niederdeutsch und in den anderen Regional- und Minderheitenspra-
chen werden vom IQSH finanziert.

Neben Fortbildungsangeboten fiir Niederdeutschlehrkréfte in verschiedenen Formaten, fand 2022 ein IQSH-
Landesfachtag Niederdeutsch statt. In den Jahren 2024 und 2025 fanden regionale Niederdeutsch-Messen
mit hohem Praxisbezug in den Kreisen Schleswig-Flensburg und der kreisfreien Stadt Liibeck jeweils an
einer Modellschule statt. Diese regionalen Angebote fiihrten zu einigen Antragen auf Modellschule Nieder-
deutsch. Auch 2026 ist eine Niederdeutsch-Messe an einer Modellschule geplant.

Im Jahr 2024 sind 75.000 Hefte fiir die Brandschutzerziehung auf Niederdeutsch - ,,Philipp un sien Rooken-
gel“ mit finanzieller Unterstiitzung des Innenministeriums (MIKWS) und des Bildungsministeriums
(MBWEFK) in Héhe von je 9.993 Euro finanziert worden.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Im Schuljahr 2021/22 gab es ein Niederdeutschangebot an 44 Modellschulen, davon an 34 Grundschulen
und an zehn Schulen mit Sekundarstufe 1. Die Zahl der Modellschulen ist seitdem kontinuierlich weiter ge-
stiegen auf 55 Modellschulen im Schuljahr 2025/26.

An den Modellschulen werden pro Jahrgangsstufe zwei Stunden Unterricht angeboten. Die Zuweisung ho-
herer Ressourcen ist nicht moglich.

An ausgewihlten Schulen mit Sekundarstufe I wird Niederdeutsch im Wahlpflichtbereich im Umfang von
drei bis vier Lehrerwochenstunden angeboten.

4.13.3.3 Artikel 8 Absatz 1 lit. c) iii

i

ii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
Das Land Schleswig-Holstein verweist auf den Siebten Sprachenbericht E.VI.h.2.b.

Malfinahmen in der Praxis

Zu den statistischen Angaben wir auf 4.13.3.2 verwiesen. Die Unterrichtsorganisation liegt bei den Schulen.
Auch das Ausschopfen der Moglichkeiten, nichtsprachliche Facher auf Niederdeutsch zu unterrichten, liegt
bei den Schulen.

4.13.3.4 Artikel 8 Absatz 1 lit. e) ii

i

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Hierzu wird auf den Siebten Sprachenbericht E.VI.h.2.e verwiesen.
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ii. Mafnahmen in der Praxis

¢ Niederdeutsch kann in Schleswig-Holstein am Germanistischen Seminar der Christian-Albrechts-Universitét
(CAU) als Ergénzungsfach zum Lehramtsstudiengang an Gymnasien belegt werden. Ein vergleichbares An-
gebot besteht am Seminar fiir Germanistik der Europa-Universitit Flensburg (EUF). Hinsichtlich des Studi-
enangebots wird auf den Siebten Sprachenbericht, E.VL.h.2.e verwiesen.

e Ergéinzend wird berichtet, dass zum Herbstsemester 2024/2025 an der Europa-Universitét Flensburg das Er-
ginzungsfach Niederdeutsch eingefiihrt wurde. Es ermdglicht Studierenden aller Facher das zusétzliche Stu-
dium der niederdeutschen Sprache und Literatur und ihrer Didaktik im Umfang von 30 Leistungspunkten.
Zudem wurde zum Herbstsemester 2024/2025 das bereits bestehende Angebot zusétzlicher Niederdeutsch-
zertifikate fiir Studierende des Teilfaches Deutsch erneuert und mit neuen Studiendokumenten versehen. Im
Bachelorstudiengang kann das Hochschulzertifikat Niederdeutsch I im Umfang von 20 Leistungspunkten
und darauf aufbauend in den Masterstudiengidngen das Hochschulzertifikat Niederdeutsch II im Umfang von
zehn Leistungspunkten studiert werden.

4.13.3.5 Artikel 8 Absatz 1 lit. f) iii
ii. Mafnahmen in der Praxis

e  Eine Reihe von Volkshochschulen und Bildungsstitten bieten Sprachangebote und — kurse auf Nieder-
deutsch an. Aktuelle Kursangebote konnen tagesaktuell unter www.sh.kursportal.info recherchiert werden.

4.13.3.6 Artikel 8 Absatz 1 lit. g)
ii. Mafnahmen in der Praxis

e Das Land Schleswig-Holstein verweist auf seine Ausfiihrungen zur Umsetzung der KMK-Empfehlung unter
4.1.3.9.

4.13.3.7 Artikel 8 Absatz 1 lit. h)
i. Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Handlungsplan Sprachenpolitik der schleswig-holsteinischen Landesregierung im Kontext von Regional-
oder Minderheitensprachen fiir die 20. Legislaturperiode — Identitdt und Mehrwert (vom 23. Juli 2024),
https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoer-
den/I/Presse/P1/2024/BM/240724 bm_handlungsplan_sprachenpolitik

¢ Die bestehenden MaBinahmen werden fortgesetzt, auf den Siebten Sprachenbericht, E.VL.h.2.h wird verwie-
sen.

ii. Mafnahmen in der Praxis

¢ Die bestehenden MaBinahmen werden fortgesetzt, auf den Siebten Sprachenbericht, E.VL.h.2.h wird verwie-
sen.

iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e Zur Umsetzung der Empfehlung fiir Sofortmafinahmen fiir eine ,,weitere Starkung des Angebots an Nieder-
deutsch im Unterricht der Primar- und Sekundarstufe, unter anderem durch Gewahrleistung einer angemes-
sene Lehrerausbildung® (Priifbericht zum Zwischenbericht) verweist das Land Schleswig-Holstein auf die
unter i und ii. sowie die nachfolgenden Maflnahmen.

e Die Zahl der Modellschulen ist weiter gestiegen von 50 Schulen im Schuljahr 2023/24 auf 55 Schulen im
Schuljahr 2025/26, davon 12 Schulen mit Sekundarstufe I, darunter 6 Gymnasien. Alle angehenden Deutsch-
lehrkrifte an allgemeinbildenden Schulen in Schleswig-Holstein belegen ein Modul Niederdeutsch im Rah-
men ihres Vorbereitungsdienstes fiir das Fach Deutsch.

e Zum Herbstsemester 2024/2025 wurde an der Europa-Universitit Flensburg das Ergdnzungsfach Nieder-
deutsch eingefiihrt. Es ermoglicht Studierenden aller Féacher das zusétzliche Studium der niederdeutschen
Sprache und Literatur und ihrer Didaktik im Umfang von 30 Leistungspunkten. Zudem wurde zum Herbst-
semester 2024/2025 das bereits bestehende Angebot zusétzlicher Niederdeutschzertifikate fiir Studierende
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des Teilfaches Deutsch erneuert und mit neuen Studiendokumenten versehen. Im Bachelorstudiengang kann
das Hochschulzertifikat Niederdeutsch I im Umfang von 20 Leistungspunkten und darauf aufbauend in den
Masterstudiengidngen das Hochschulzertifikat Niederdeutsch II im Umfang von zehn Leistungspunkten stu-
diert werden.

4.13.3.8 Artikel 8 Absatz 1 lit. i)

iii.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Das Land Schleswig-Holstein verweist zur Umsetzung der Empfehlung zur ,,Einrichtung eines Aufsichts-
gremiums, das fiir das Monitoring der Fortschritte im Niederdeutschunterricht zusténdig ist und in regelma-
Bigen Abstinden einen 6ffentlichen Bericht liber seine Ergebnisse erstellt” aus dem Priifbericht zum Siebten
Sprachenbericht auf seine getroffenen MafBnahmen, zu denen unter 4.1.3.11 berichtet wird.

4.13.3.9 Artikel 8 Absatz 2

ii.

Malfinahmen in der Praxis

Das Land Schleswig-Holstein berichtet, dass das Zentrum fiir Niederdeutsch Leck Fortbildungsangebote im
Bereich der Erwachsenenbildung anbietet. Diese umfassen sowohl Formate, die die Teilnehmenden befzhi-
gen selbst als Kursleitende titig zu werden, als auch Kurse fiir den ersten bzw. fortschreitenden Spracher-
werb. Letztere finden vielfach in wochentlich rhythmisierten Kursen und auch im Rahmen von Bildungsur-
laubsangeboten statt (an Volkshochschulen und bei weiteren Bildungstrigem).

In Schleswig- Holstein gibt es nach wie vor eine Vielzahl von Weiterbildungsmoglichkeiten fiir Menschen,
die die niederdeutsche Sprache pflegen bzw. erlernen mochten. Auller den Zentren fiir Niederdeutsch in Leck
und MolIn bieten eine Reihe von Volkshochschulen Kurse fiir die niederdeutsche Sprache an. Bei den An-
geboten handelt es sich neben reinen ,,Lernkursen® auch um Gesprichskreise, die der Pflege der Sprache
dienen. Auch Bildungsstitten bieten Angebote in Niederdeutsch an. Aktuelle Kursangebote kdnnen unter
www.sh.kursportal.info recherchiert werden.

4134 Artikel 9 — Justizbehorden
413.41 Artikel 9 Absatz 1 b) iii

iii.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Schleswig-Holstein verweist auf seine Ausfithrungen unter 3.2.2. und 4.1.4.1.

4.13.4.2 Artikel 9 Absatz 1 c) iii

iii.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Schleswig-Holstein verweist auf seine Ausfithrungen unter 3.2.2. und 4.1.4.2.

4.13.4.3 Artikel 9 Absatz 2 a)

iii.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Schleswig-Holstein verweist auf die Ausfithrungen unter 4.1.4.3.

4.13.5 Artikel 10 — Verwaltungsbehorden und staatliche Dienstleistungen
4.13.51 Artikel 10 Absatz 1 lit. a) v

ii.

Mafinahmen in der Praxis

In Finanzdmtern, in denen Beschiftigte iiber Sprachkenntnisse in Niederdeutsch verfiigen, ermutigen diese
im Kontakt mit Steuerpflichtigen durch das Tragen von Buttons zur Sprachanwendung des Niederdeutschen.


www.sh.kursportal.info
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ili. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e Hinsichtlich der getroffenen MaBinahmen zur Stiarkung der Sprachkompetenzen von Mitarbeitenden der Lan-
desverwaltung in Regional- und Minderheitensprachen sowie der Verankerung von Regional- und Minder-
heitensprachen in einschligigen Rechtsnormen verweist das Land Schleswig-Holstein auf die Ausfithrungen
in4.1.5.2.

e Das Land Schleswig-Holstein verweist hinsichtlich der Umsetzung des OZG auf seine Ausfiihrungen in
3.2.2.

4.13.5.2 Artikel 10 Absatz 1 lit. c)
ii. Mafnahmen in der Praxis

e Das Land Schleswig-Holstein verweist auf seine Ausfithrungen in Abschnitt 4.15.2.

iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e Zuden UmsetzungsmaBnamen wird auf E.VL.h.4.a. im Siebten Sprachenbericht verwiesen.

4.13.5.3 Artikel 10 Absatz 2 lit. a)
i. Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Es wird auf die Ausfithrungen im Siebten Sprachenbericht verwiesen im Abschnitt E.VI.h.4.a. Die Umset-
zung des §82 b Landesverwaltungsgesetzes wird weiter vorangetrieben.

iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e Seit 2024 erfassen die Behorden des Landes die Sprachkenntnisse ihrer Mitarbeitenden in den Regional- und
Minderheitensprachen auf freiwilliger Basis, um einen gezielten Einsatz der Mitarbeitenden in Féllen von
niederdeutschen Einreichungen oder Kontaktaufnahmen zu ermdéglichen. Sobald eine ausreichende Daten-
basis vorliegt wird hierzu im Personalstruktur- und Personalmanagementbericht der Landesregierung berich-
tet.

e Seit 2023 sind zwei Einheiten zum Thema Minderheiten und Regionalsprache Niederdeutsch im Rahmen
des Pflichtmoduls Internationale Kompetenz Teil der Ausbildung der Studierenden der Fachrichtung Allge-
meine Verwaltung an der Fachhochschule fiir Verwaltung und Dienstleistung in Schleswig-Holstein. In die-
sem Rahmen werden die Studierenden auch dazu ermutigt, ihren Dienststellen etwaige Kenntnisse der nie-
derdeutschen Sprache anzuzeigen und von diesen im dienstlichen Kontext Gebrauch zu machen.

4.13.5.4 Artikel 10 Absatz 2 lit. b)
ii. Mafnahmen in der Praxis

¢ Im Bereich des Finanzministeriums sind die Finanzédmter als unmittelbare Kontaktstelle der Biirgerinnen und
Biirger mit der Finanzverwaltung fiir den Handlungsplan Sprachenpolitik wichtig. In einigen Finanzdmtern
gibt es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit niederdeutschen Sprachkenntnissen. Steuerpflichtige kénnen
Unterlagen teilweise in den jeweiligen Sprache einreichen.

¢ In der Landespolizei sind Sprachkenntnisse der niederdeutschen Sprache bei einem Anteil der Kolleginnen
und Kollegen, zum Beispiel des Polizeireviers Niebiill, vorhanden. Der Button sowie auch die Schilder ,,Ick
snack Platt” sind bekannt. Es findet keine Erhebung zur Anwendungshéiufigkeit statt. Sprachkurse werden
von 6ffentlichen und privaten Einrichtungen (z. B. AVHS) vereinzelt angeboten und genutzt.

e  Essind keine Fille bekannt, in dem das Beherrschen der niederdeutschen Sprache Einfluss auf eine Verset-
zung in einen bestimmten Landesteil hatte.

e Es wird auf die Ausfiihrungen unter 4.13.5.3. verwiesen.
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4.13.5.5 Artikel 10 Absatz 2 lit. f)

ii.

Maflnahmen in der Praxis

In landlichen Gemeinden ist es nicht uniiblich, Sitzungen der Gemeindevertretung auf Niederdeutsch durch-
zufiihren. Das Land Schleswig-Holstein verweist auf seine Ausfithrungen im Siebten Sprachenbericht unter
E.VLh.4.e.

4.13.5.6 Artikel 10 Absatz 2 lit. g)

iii.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Im Ubrigen verweist das Land Schleswig-Holstein auf seine Ausfiihrungen im Siebten Staatenberichte unter
E.IV.h4.f

4.13.5.7 Artikel 10 Absatz 4 lit. c)

i

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

In Schleswig-Holstein wurden bisher keine derartigen Antrége gestellt. Diese sind auch nicht zu erwarten,
da im gesamten Land Niederdeutsch gesprochen wird.

4.13.6  Artikel 11 — Medien
4.13.6.1 Artikel 11 Absatz 1 lit. b) ii

i
.

ii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Es wird auf die Ausfiihrungen unter 4.1.6.1 i. verwiesen.

Zur Unterstiitzung des Landes Schleswig-Holstein, eine niederdeutsche Medienplattform zu ermoglichen,
vgl. 4.13.2.11.

Malfinahmen in der Praxis

Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) teilte auf Nachfrage mit, dass die Regional- und Minderheitensprachen
auch im Programm des NDR thematisiert werden.

Im Horfunkbereich sendet der NDR {iber seinen Lokalsender NDR 1 Welle Nord in Schleswig-Holstein:

¢ Moin! Schleswig-Holstein - Von Binnenland und Waterkant / Montag — Freitag, 19.00 bis 21.00 Uhr

¢ Feierabend-Magazin, regelméBig mit Themen aus der niederdeutschen Community und/oder auf Platt-
deutsch / montags von 20.00 bis 21.00 Uhr auf Plattdeutsch, Dazu Mo-Fr in B+W Plattdeutsch in lo-
ckerer Folge

e Gesegneter Abend op Platt / Montag, 19.04 Uhr
e Worte zum Tag, Lange: ~ 1:40, Ausspielweg: Radio, Podcast

e Das Niederdeutsche Horspiel / alle 14 Tage freitags, 21.00 — 22.00 Uhr Koproduktion von Radio Bre-
men und NDR (acht neue Horspiele p.a. und Horspiel-Klassiker), Lange: ~ 55 Minuten, Ausspielweg:
Radio, Podcast

e Hor mal 'n beten to / Montag — Sonnabend, 10.40 Uhr

e Pointiert erzéhlte Geschichten und Alltagsbetrachtungen, Lange: ~ 1:40, Ausspielweg: Radio, Podcast
e De Week op Platt / Sonnabend, 7.10 Uhr

e Pointiert erzahlte Geschichten und Alltagsbetrachtungen, Linge: ~ 2:30, Ausspielweg: Radio

Diese Formate werden zusétzlich auch beim Radiosender NDR Schlager als Wiederholungen gesendet.

Seit der Neuformulierung des NDR-Staatsvertrages sind zum bestehenden Programm zahlreiche Projekte
und Formate hinzugekommen. Im Horfunk insbesondere auf dem Sender NDR Schlager welche eine Viel-
zahl erfolgreicher Plattformate ausstrahlt. Insbesondere das Format ,,Platt Schnack Mucke* in welchem sich
in zwei stiindigen Sendungen mit norddeutschen Musikern auf Plattdeutsch unterhalten wird, sowie deren
Musik vorgestellt wird. Weiterhin begleitet der NDR crossmedial das Projekt ,,Pepper lernt platt™, in dem
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einem Roboter mittels kiinstlicher Intelligenz die plattdeutsche Sprache beigebracht wurde. Dazu kommt,
dass auch die primér fiir den non-linearen Bereich neu geschaffenen Formate (dazu siehe unten) in Varianten
der Formate im Horfunk ausgespielt werden.

Der offene Kanal Schleswig-Holstein hat per Landesgesetz (Gesetz iiber die Einrichtung einer Anstalt 6f-

fentlichen Rechts ,,Offener Kanal Schleswig-Holstein“(OK-Gesetz)) aus dem Jahr 2006 Paragraf 2 Absatz 1.
»einen Beitrag zur Forderung der Minderheitensprachen zu leisten. Er tut dies umfangreich. Im Berichts-
zeitraum erfolgt dies u. a. iiber folgende MaBnahmen (Auswahl fiir Niederdeutsch):

Ehrenamtliche Redaktion ,,Platt ut der Hansestadt* mit wochentlichem Horfunkmagazin in niederdeut-
scher Sprache auf LiibeckFM

PlattRadio — zwischenzeitliche Beherbergung, Betreuung und Ausstrahlung der Redaktion und des Sen-
deformats ,,PlattRadio* in den drei Monaten seiner Existenz auf KielFM, WestkiisteFM und LiibeckFM

vereinzelt: niederdeutsche Beitrdge in Fernseh-Magazinsendungen wie z.B. ,,Flensburg Aktuell* oder
»In Kiirze - Live auf FlensburgTV

1/2021 bis 10/2023 wochentlich eine Folge der TV-Sendereihe ,, Tein vor Acht - Plattdiiiitsch in'n OK
Flensburg® mit Lesungen niederdeutscher Gedichte und Kurzgeschichten

»Knietzsche ist der kleinste Philosoph der Welt - und eine Zeichentrickfigur. Er erklért in seinen zahl-
reichen Animationsfilmen komplexe Themen so, dass Kinder schnell einen Zugang finden. Die Folge
»Knietzsche und die Demenz wurde erstmals ins Niederdeutsche iibertragen. Die Sprachaufnahmen
fiir die Videovertonung fanden im OK Flensburg statt. Am 5. und 6. August kamen die Leiterin des
Zentrums fiir Niederdeutsch, Landesteil Schleswig und ein 8jdhriges Kind, der Knietzsche seine Platt-
deutsche Stimme leiht, in den OK um die Synchronisation einzusprechen. Verdffentlicht wurde das
fertige Video im Rahmen der Woche der Demenz ,,Verbunnen blieven — Demenz op Platt™ (19. bis 25.
September 2022) und kann hier angeschaut werden: https://www.demenz-sh.de/platt-
deutsch/wat2022/#knietzsche

feste Mobilstudiotermine in jedem Jahr:
Verleihung des Niederdeutschen Literaturpreises der Stadt Kappeln
Niederdeutsches Spielgruppentreffen auf dem Scheersberg

niederdeutsche Theaterstiicke oder Lesungen werden von wechselnden Teams mit einem mobilen Fern-
sehstudio aufgezeichnet

Auf WestkiistetFM werden niederdeutsche Beitrdge tiberwiegend unregelméfig ins Programm unter
dem Titel ,,.De plattdeutsche Moment* eingestreut und werden nicht innerhalb einer bestimmten Struk-
tur gesendet. Auch beim FriiskFunk gibt es zwar unregelméBige, aber doch substantielle Beitrdge auf
Niederdeutsch.

Die bekannte Hamburg Band ,,De Tiidelband* produziert jeden Monat die plattdeutsche Kolumne ,,Die
Tiidelband klénschnackt®, die auf WestkiisteFM ausgestrahlt wird.

Der OK Westkiiste zeichnet regelméBig plattdeutsche Geschichten von Hobby-Autor:innen im Studio
auf oder bei Veranstaltungen mit.

Plattsnacker Jiirgen Boe produziert jedes Jahr zum Schuljahresende mit seiner PlattAG an der Grund-
schule Liittenheid Horspiele mit seinen Schiilerinnen und Schiilern. Das im Jahr 2021 produzierte Hor-
spiel ,,De Katt is weg™ wurde mit dem ,,Emmi for Plattdiiiitsch in Sleswig — Holsteen™ des Landtags
ausgezeichnet.

3/2022 niederdeutscher Rap-Workshop mit dem Kieler Hip-Hopper LPP 143 alias Joachim Siidekum
in Kooperation mit dem plattdeutschen Zentrum Holstein statt — geférdert aus dem Kulturfond des Krei-
ses Dithmarschen.

2022 fand zweitdgiger plattdeutscher Horspiel-Workshop statt.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe ,,Kunstgriff findet jedes Jahr eine plattdeutsche Talkshow der
Friedrich Naumann Stiftung statt, die der OKWK aufzeichnet und sendet.

Seit 4/2025 Wissenschaftspodcast ,,klookluustert des Niederdeutsch-Sekretariats jeden Monat in den
Radioprogrammen des OKSH
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Der private Radiosender R.SH sendet vereinzelt Inhalte auf Niederdeutsch sowie iiber aktuelle Entwicklun-
gen beziiglich der niederdeutschen Sprache.

4.13.6.2 Artikel 11 Absatz 1 lit. c) ii

ii.

iii.

Malfinahmen in der Praxis

Auch im Fernsehen hat der NDR sein Angebot mit Riicksicht auf die Verpflichtung zur Beriicksichtigung
der Regional- und Minderheitensprachen erweitert indem er nun die Sendung ,,De Noorden op Platt* produ-
ziert und sendet. De Noorden op Platt ist eine 30 miniitige Sendung, die einmal im Monat im NDR-Fernsehen
erscheint in denen auf plattdeutsch plattdeutsche Themen aus ganz Norddeutschland behandelt werden.
Ebenso werden auch im Fernsehen Varianten der Formate welche primér fiir den non-linearen Bereich ge-
schaffen worden sind, ausgespielt.

Weiterhin sendet der NDR
e  Biittenwarder op Platt (neue Synchronisation)
e Ohnsorg-Theater (mehrmals im Jahr alte und neue Produktionen der Biihne)

Neben den wiederkehrenden Programmen kommen aber insbesondere auch einzelne Produktionen hinzu. So
etwa:

e Dinner For One op Platt (Silvester 2022)

e Dibaba in Amerika - 2000 Meilen durch den Mittleren Westen (drei Folgen) auf den Spuren friesischer
Auswanderer und deren Sprache in den USA (Niederdeutsch) (2022)

¢ Einzelne Mirchenfilme aus dem Kinderprogramm op platt (neue Synchronisation).

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Das Land Schleswig-Holstein verweist zu der Empfehlung aus dem Priifbericht zum Siebten Sprachenbe-
richt, weitere Mallnahmen zur Ausweitung der Dauer und Héufigkeit von Fernsehsendungen in niederdeut-
scher Sprache zu treffen, auf die das Gebot der Staatsferne des Rundfunks und das zuvor beschriebene An-
gebot.

4.13.6.3 Artikel 11 Absatz 1 lit. d)

i
L)

ii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
Artikel 13 Absatz 2 der Landesverfassung

Handlungsplan Sprachenpolitik der schleswig-holsteinischen Landesregierung im Kontext von Regional-
oder Minderheitensprachen fiir die 20. Legislaturperiode vom Juli 2024 mit den Schwerpunkten Identitét
und Mehrwert.

Mafinahmen in der Praxis

Durch das Format ,,Mit Drift* begleitet der NDR junge plattdeutsch sprechende Menschen die mitten im
Leben stehen und fiir die die plattdeutsche Sprache ein moderner und selbstverstindlicher Teil ihrer Alltags-
welt ist. Die Episoden erscheinen auf Plattdeutsch und werden hochdeutsch untertitelt.

Das Landerzentrum fiir Niederdeutsch (LzN) in Bremen setzt auch weiterhin neue Technologien unter Ein-
bezug neuer Medien zur Sprachfoérderung ein. Hierzu zahlt die Entwicklung der digitalen Karte ,,Plattdeutsch
sammeln®. Es unterstiitzt beispielsweise die Entwicklung von Audioguides, digitalen Lernwelten und bietet
ein breit angelegtes Online-Sprachlehrangebot-Angebot an. Somit trigt es wesentlich zur Verankerung und
Sicherung des Niederdeutschen in der Flache bei.

»Plattbeats, der plattdeutsche Songcontest fiir den ganzen Norden verbindet moderne Musikstile wie Pop,
Rock, Hip-Hop oder Metal mit der niederdeutschen Sprache. Der Wettbewerb fordert kreative Songs, die
zunéchst auch auf Hochdeutsch oder Englisch eingereicht werden diirfen und anschlieBend mit professionel-
ler Unterstiitzung ins Plattdeutsche iibertragen werden. In den jahrlichen Finalrunden prisentieren die Teil-
nehmenden ihre Songs live auf der Biihne - mit wachsender Resonanz und musikalischer Vielfalt. Plattbeats
belebt die plattdeutsche Sprache auf innovative Weise und macht sie fiir ein junges Publikum erlebbar.
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iii.

Diesen Wettbewerb fliir Amateurmusikerinnen und -musiker zwischen 15 und 35 Jahren richtete bis ein-
schlieBlich 2023 das Zentrum fiir Niederdeutsch (ZfN) in Mo6lln aus. Seit 2024 wird der Plattbeats-Songcon-
test vom Landerzentrum fiir Niederdeutsch in Bremen organisiert.

Bis einschlieBlich 2023 wurden in verschiedenen Druckerzeugnissen regelmifig Kolumnen und Artikel des
Leiters des ZfN in Molln verdffentlicht, der im September 2023 die Geschiftsfiihrer des Landerzentrums fiir
Niederdeutsch in Bremen iibernahm.

Bis 2023 veroffentlichte das ZfN in Molln eigene Medienbeitrdge unter der Rubrik ,,Podcast, Texte und
Videos* und baute damit eine kleine Platt-Mediathek auf. Diese wurde kontinuierlich mit neuen ZfN-Inhal-
ten ergénzt und enthélt unter dem Stichwort ,,Vun anner Liiiid* auch Verlinkungen zu ausgewihlten nieder-
deutschen Beitrdgen mit Holstein-Bezug. Dariiber hinaus produzierte das ZfN weiterhin den plattdeutsch-
hochdeutschen Podcast ,,Plattfunk®, der auch im Programm des Offenen Kanals Liibeck ausgestrahlt wurde.

Autorentreffen im ZfN in Molln: Bis einschlieBlich 2023 konnten in MélIn 17 niederdeutsche Autorentreffen
realisiert werden. Dabei wurden auch neue Formate erprobt, wie im Jahr 2023, als das Autorentreffen mit
einer experimentelle Theaterinszenierung von Othello auf Niederdeutsch kombiniert wurde. Mit der Neube-
setzung der Zentrumsleitung wurde das Autorentreffen im Jahr 2025 wieder aufgenommen.

Das Zentrum fiir Niederdeutsch (ZfN) in Leck hat in Zusammenarbeit mit filmkort e. V. und der Hochschule
Flensburg inzwischen vier Durchgénge von PLATTSPOTS durchgefiihrt, einem Kurzfilm-Wettbewerb, der
zur kreativen Beschéftigung mit der Sprache aufruft.

»Mien liitte Geschichtenbiidel — ik hoor un lees op Platt™ ist ein Kooperationsprojekt des ZfN in Leck mit
der Stadtbibliothek Husum und der Stiftung ,,Mien Moderspraak® in dem eine Auswahl an Bilderbiichern
inklusive Horfassung mittels Tonie als fiir Kinder bedeutendem zeitgemidflem Medium zur Ausleihe ange-
boten wird.

Beitriage auf der Homepage des ZfN in Leck sind durchgéngig in plattdeutscher Sprache verfasst und grund-
sdtzlich auch als Audio-Datei bereitgestellt.

Das ZfN in Leck unterstiitzt Eigeninitiative Plattakteure bei der Vorbereitung und Herausgabe von Arbeits-
materialien und Biichern. So konnte 2022 mit ,,Nie’e Leder for lutte Litid* ein weiterer Band mit Liedern
und einem Musical fiir die Grundschule herausgegeben werden.

2021 kam das Buch ,,Arlewatt und Olderup — Abenteuer in Nordfriesland* in Kooperation mit dem ZfN in
Leck in vier Ausgaben gleichzeitig, auf Hochdeutsch, Plattdeutsch, Friesisch und Dénisch, heraus. Der Nach-
folgeband erschien in einer hochdeutschen und einer plattdeutschen Version.

Projektpartner Zentrum fiir Niederdeutsch in Leck:
. des Netzwerks Junge Ohren (www.jungeohren.de), Pop op Platt.
e 2022 Facebook-Projekt des NDR ,,Wat soken wi? — Kinder erkliren Begriffe auf Platt.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Das Land Schleswig-Holstein verweist auf seine Ausfiihrungen im Siebten Sprachenbericht unter E VLh. 5¢
iii

4.13.6.4 Artikel 11 Absatz 1 lit. e) ii

i

MafBinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
Es wird auf die Ausfiihrungen in Abschnitt 4.4.6.4 verwiesen.

4.13.6.5 Artikel 11 Absatz 1 lit. f) ii

ii.

Mafinahmen in der Praxis

Die Filmforderung Hamburg Schleswig-Holstein fordert dokumentarische und fiktionale Filmwerke auf
Grundlage von Satzung und Richtlinien nach filmkiinstlerischen Gesichtspunkten und filmwirtschaftlicher
Auswertungsprognose. Die Produktion von audiovisuellen Werken auf Niederdeutsch kann auch auf der
Grundlage bestehender Regelung der Filmforderung Hamburg — Schleswig-Holstein unterstiitzt werden.

Unter Beteiligung der Filmforderung Hamburg Schleswig-Holstein ist folgender Film mit Niederdeutsch-
Bezug produziert worden: Mit ,,Mittagsstunde* verfilmte Regisseur und Produzent Lars Jessen als Regisseur


www.jungeohren.de
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den gleichnamigen Bestseller von Dorte Hansen im Jahr 2021 auf hoch- und niederdeutsch beziehungsweise
plattdeutsch.

4.13.6.6 Artikel 11 Absatz 2

i

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Die Informationsfreiheit, einschlielich des freien Empfangs von Horfunk- und Fernsehsendungen aus Nach-
barlédndern, ist durch das Grundgesetz garantiert. Der Beratende Ausschuss betrachtet diese Verpflichtung
als erfiillt.

4.13.7 Artikel 12 — Kulturelle Aktivitaten und Einrichtungen
4.13.7.1 Artikel 12 Absatz 1 lit. a)

i.
L)

ii.

MafBinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
Artikel 13 Absatz 2 der Landesverfassung

Handlungsplan Sprachenpolitik der schleswig-holsteinischen Landesregierung im Kontext von Regional-
oder Minderheitensprachen fiir die 20. Legislaturperiode vom Juli 2024 mit den Schwerpunkten Identitét
und Mehrwert.

Malfinahmen in der Praxis

Das Land Schleswig-Holstein fordert die Erstellung kultureller Werke durch zahlreiche Projekte finanziell
wie auch ideell. Der Ministerprésident des Landes Schleswig-Holstein hat in den Jahren 2024 und 2025 die
Schirmherrschaft des jahrlichen Theaterfestival op Platt iibernommen. Das fiir Niederdeutsch wichtige kul-
turelle Feld des Theaters wird auBerdem durch Forderung fiir die Plattdeutsch-Werkstétten auf dem Jugend-
hof Scheersberg gefordert.

Die ,,Plattdeutsche Theaterakademie* an der Internationalen Bildungsstitte Jugendhof (IBJ) Scheersberg als
Kooperationsprojekt von Institutionen mit regionalsprachlichem und/oder theaterdarstellerischem Schwer-
punkt vor dem Hintergrund des Niederdeutschen Theaterspiels als bundesweit anerkanntem Immateriellem
Kulturerbe. Das Format ist ein Kooperationsprojekt von der Internationalen Bildungsstitte Jugendhof
Scheersberg mit dem Zentrum fiir Niederdeutsch Leck, dem Niederdeutschen Biihnenbund Schleswig-Hol-
stein, dem Landesverband Amateurtheater SH, der LAG Speel, dem Schleswig-Holsteinischen Heimatbund
und der Kreiskulturstiftung Schleswig-Flensburg.

Das Ministerium fiir Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur férdert den
Niederdeutschen Bithnenbund (NBB) mit jéhrlich 52.800 Euro. Diese Forderung soll den NBB unter ande-
rem bei der Vermittlung der niederdeutschen Sprache und des niederdeutschen Theaterspiels unterstiitzen.
Dariiber hinaus ist vorgesehen, dass der NBB sich als sprachlicher Multiplikator auch dem Thema Jugend-
arbeit durch die Starkung der Theaterarbeit von Jugendlichen widmet sowie dem Bereich Erwachsenenbil-
dung/Weiterbildung, Seminare.

»Scholers leest Platt™: Mehr als 1.000 Schiilerinnen aus {iber 200 allgemeinbildenden Schulen haben 2023/24
an dem landesweiten Lesewettbewerb teilgenommen. Kinder aus der 3. bis 10. Klasse zeigten, wie gut sie
vor Publikum mit plattdeutschen Texten umgehen kdnnen. Gefordert von den Sparkassen und mit Unterstiit-
zung des Landesverbandes Bibliotheken SH e. V. fiihrt der (SHHB) in Zusammenarbeit mit den ZfN, dem
NDR sowie dem Institut fiir Qualititsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) alle zwei Jahre
den landesweiten Lesewettbewerb ,,Scholers leest Platt durch, um Kinder, Eltern und Schulen fiir die Regi-
onalsprache Niederdeutsch zu sensibilisieren und ein bedeutsames Stiick schleswig-holsteinischer Kultur
und Identitit zu vermitteln. Seit August 2023 ist die Stelle der Landesfachberatung Niederdeutsch beim
IQSH nicht besetzt. Die Zusammenarbeit findet seitdem fiir die Durchldufe in 2023/24 und 2025/26 mit der
Koordinatorin flir Regional- und Minderheitensprachen im MBWFK statt.

Dartiiber hinaus fordert das Land den Schleswig-Holsteinischen Heimatbund institutionell, der aus diesen
Mitteln z. B. Den Verein flir niederdeutsche Sprachforschung und die Bevensen Tagung fiir niederdeutsche
Sprache und Literatur unterstiitzt. Hier ist auch eine Referentenstelle fiir Niederdeutsch und Friesisch ange-
siedelt, die auch den groBen landesweiten Lesewettbewerb ,,Scholers leest Platt” sowie die Vergabe des
»Kappelner Literaturpreises* mit organisiert.
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4.13.7.2 Artikel 12 Absatz 1 lit. b)

i

ii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Das Land Schleswig-Holstein fordert sowohl institutionell als auch mit Projektmitteln verschiedene nieder-
deutsche Einrichtungen, wie die Zentren fiir Niederdeutsch, den SHHB, und das Landerzentrum fiir Nieder-
deutsch.

Malfinahmen in der Praxis

Im Jahr 2021 hat das Land Schleswig-Holstein die Produktion des Films ,,.Der Krug an der Wiedau* gefor-
dert, der in den drei Regional- und Minderheitensprachen des Landes (Dénisch, Niederdeutsch, Nordfrie-
sisch) sowie Deutsch gedreht und vollstindig in deutscher Sprache untertitelt wurde.

2024 wurde aus Literaturfordermitteln das Projekt von Frau Clivia Appeldorn ,,Eine Stimme fiir Sophie
Dethleffs* gefordert. Das Projekt wurde anlésslich des 160. Todestages der Heider Dichterin Sophie Dethl-
effs (1809-1864) in Form von drei Online-Workshops durchgefiihrt. Durch Vertonung der Gedichte Sophie
Dethleffs wurden ihre Werke als Teil des kulturellen Erbes der Region einem breiteren Publikum zugénglich
gemacht und erhielten neue Aufmerksambkeit. Es wurde an ihr Leben und ihre Werke erinnert. Zudem wurde
auch der Erhalt der plattdeutschen Sprache im Allgemeinen gefordert, da Sophie Dethleffs sowohl Werke
auf Hoch- als auch auf Plattdeutsch verfasst hat.

4.13.7.3 Artikel 12 Absatz 1 lit. c)

ii.

ii.

Malfinahmen in der Praxis

Das Land Schleswig-Holstein fordert den Niederdeutschen Bithnenbund Schleswig-Holstein e. V. (NBB)
und den Landesverband der Amateurtheater Schleswig-Holstein e.V. institutionell und unterstiitzt damit de-
ren Arbeit als Dachverband. Diese nehmen die Funktion einer Service- und Beratungsstelle fiir die Mitglieds-
biihnen wahr und bieten Workshops und Fortbildungen fiir die Mitglieder an. Zusétzlich werden Festivals
organisiert, die die Arbeit der Mitgliedsbiihnen présentieren. 2026 werden erstmals Mitgliedsbiihnen des
NBB gemeinsam eine niederdeutsche Produktion entwickeln und auf die Biithne bringen.

13.7.4 Artikel 12 Absatz 1 lit. d)

ii.

Malfinahmen in der Praxis

Das Land Schleswig-Holstein verweist auf die Ausfiihrungen im Siebten Sprachenbericht (E.VILh.d) sowie
Abschnitt 4.4.7.4 im vorliegenden Bericht.

In Schleswig-Holstein gibt es aulerdem eine Vielzahl niederdeutscher Theater, die sich gemeinsam mit ihren
Dachverbanden, dem Niederdeutschen Biihnenbund und dem Amateurtheaterverband fiir die Sicherung und
die Verbreitung der niederdeutschen Sprache und des niederdeutschen Theaters in Schleswig-Holstein ein-
setzen. Mit den geforderten Verbénden sind Ziele und MafBinahmen verabredet, die dazu beitragen sollen,
dem Niederdeutschen noch mehr Gewicht zu geben. Dazu gehoren insbesondere die Vermittlung der nieder-
deutschen Sprache und des niederdeutschen Theaterspiels an Jugendliche, die Durchfiihrung von Aus- und
Fortbildungen, um die Qualitdt der Theaterangebote zu steigern und die Vernetzung und Zusammenarbeit
aller Akteure im Bereich des Plattdeutschen Theaters {iber die Landesgrenzen hinaus.

Die Landesregierung unterstiitzt dariiber hinaus regelméBig das seit 2024 neu konzipierte ,, Theaterfestival
Op Platt des Niederdeutschen Bithnenbundes (NBB), welches mit einer groen Eroffnungsgala an wech-
selnden Orten in Schleswig-Holstein und dezentralen Theaterauffiihrungen stattfindet. Sie ermdglicht den
Einsatz von Gastregisseuren und -regisseurinnen fiir Urauffiihrungen des plattdeutschen Theaters. Fiir 2026
wird ein groBes ,,Bellmann-Projekt™ des NBB gefordert, welches verschiedene Mitgliedsbithnen zur Auffiih-
rung eines neuen niederdeutschen Stiickes vereint.

13.7.5 Artikel 12 Absatz 1 lit. e)

Mafinahmen in der Praxis

Das Land Schleswig-Holstein verweist auf seine Ausfithrungen unter E.1.6.a. im Siebten Sprachenbericht.
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4.13.7.6 Artikel 12 Absatz 1 lit. f)

i

ii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Die niederdeutsche Sprechergruppe ist Teil der Identitdt Schleswig-Holsteins. Dies auch in der AuBBenwir-
kung zu betonen ist der Landesregierung ein wichtiges Anliegen, wie auch die Betonung auf den Themen
Identitit und Mehrwert im Handlungsplan Sprachenpolitik der 20. Wahlperiode deutlich macht.

Maflnahmen in der Praxis

Es wird auf die Ausfiihrungen im Abschnitt 4.4.7.6 ii verwiesen.

13.7.7 Artikel 12 Absatz 1 lit. g)

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Das Land Schleswig-Holstein verweist hierzu auf seine Ausfiihrungen unter E. VL.h.6.g im Siebten Spra-
chenbericht.

Maflnahmen in der Praxis

Die im Siebten Sprachenbericht genannten Beispiele sind nach wie vor giiltig.

Im Bibliothekswesen in Schleswig-Holstein wird die niederdeutsche Sprache auf vielfaltige Weise u. a. auch
durch den Landesverband Bibliotheken SH e. V. gefordert. Dies geschieht durch Angebot und Vermittlung
von Literatur in niederdeutscher Sprache und iiber die niederdeutsche Sprache sowie durch Autorenlesungen
in Niederdeutsch. Dafiir ist ein spezielles Lektorat eingerichtet. Durch eine umfassende Marktsichtung in
Verlagsprospekten, Zeitschriften und durch Kontakt mit den Autorinnen und Autoren wird gewahrleistet,
dass auch Erscheinungen {iber den nicht professionellen Bereich beriicksichtigt werden. Diese Medien wer-
den vom Lektorat besprochen und iiber Empfehlungslisten zur Anschaffung durch die Bibliotheken vorge-
schlagen. Literatur iiber Niederdeutsch und in Niederdeutsch wird gesondert erschlossen, so dass die Nut-
zenden in den Bibliotheken schnell und direkt auf diese analogen und digitalen Angebote zuriickgreifen
konnen.

413.7.8 Artikel 12 Absatz 3

i

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Das Land Schleswig-Holstein verweist auf die Ausfithrungen im Siebten Sprachenbericht unter E.VILh.h
sowie im Sechsten Sprachenbericht unter E.I.12.a. Ferner verweist das Land hierzu auf die Ausfithrungen
im Abschnitt 4.4.7.10.

4.13.8 Artikel 13 — Wirtschafts- und Gesellschaftsleben
4.13.8.1 Artikel 13 Absatz 1 lit. a)

i

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Die geltenden Gesetze der Bundesrepublik Deutschland stehen im Einklang mit dieser Verpflichtung. Die
Bestimmung wird damit bereits hinsichtlich aller Regional- oder Minderheitensprachen bundesweit erfiillt.

4.13.8.2 Artikel 13 Absatz 1 lit. c)

i

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Die Rechtsordnung in Deutschland verbietet Behinderungen dieser Art. Die Bestimmung wird damit bereits
hinsichtlich aller Regional- oder Minderheitensprachen bundesweit erfiillt.

4.13.8.3 Artikel 13 Absatz 1 lit. d)

Es gibt keine Verdnderungen zu den vorherigen Berichtszeitraumen.
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4.13.8.4 Artikel 13 Absatz 2 lit. c)

iii.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Das Land Schleswig-Holstein berichtet, dass sich das Qualitétssiegel ,,PlattHart” etabliert hat, mit dem sich
Pflegeeinrichtungen wie Altenpflegeeinrichtungen, Krankenhiuser oder Hospize auszeichnen lassen kon-
nen. Voraussetzung hierfiir ist, dass die Einrichtungen nachweisen, dass sie das Niederdeutsche in ihren
Arbeitsalltag implementiert haben. Kooperationspartner bei Entwicklung und Vergabe des Siegels sind die
Carl-Toepfer-Stiftung (Hamburg), die Katholische Akademie Stapelfeld, der Bundesrat fiir Niederdeutsch
und das Niederdeutschsekretariat sowie die niederséchsischen Landschaftsverbénde, der Schleswig-Holstei-
nische Heimatbund und die beiden Zentren fiir Niederdeutsch in Leck und MoélIn. Bis Ende 2023 konnte das
Siegel an 13 Einrichtungen verliehen werden. Fiir das Angebot ,,Platt in de Pleeg!* wurde das Lénderzentrum
fiir Niederdeutsch in Bremen mit dem ,,Initiativpreis Deutsche Sprache 2022 ausgezeichnet. Auch weiterhin
konnen sich Pflegeeinrichtungen, die Niederdeutsch fest in ihrem Pflegeleitbild verankert haben und die
Sprache im Pflegealltag angemessen beriicksichtigen, bewerben, um als ,,Plattdeutsche Pflegeeinrichtung®
ausgezeichnet zu werden. In Kooperation mit dem Bundesraat for Nedderdiiiitsch (BfN) hat das Lénderzent-
rum fiir Niederdeutsch (LzN) einen Kriterienkatalog entwickelt, mit dem sich Altenpflegeeinrichtungen fiir
die Auszeichnung ,,PlattHart* bewerben konnen.

Plattdeutsch ist im Umgang mit &lteren Menschen ein Beziehungsangebot und oft ein Tiiréffner, der Ver-
trauen schafft. Es ist die sprachliche Basis, die den zwischenmenschlichen Zugang fordert und Erinnerungen
aktivieren kann. Menschen in Helfersituationen kann eine grundstidndige Sprachkompetenz bei der Bewalti-
gung ihrer Aufgaben unterstiitzen. RegelmaBig initiiert das Zentrum fiir Niederdeutsch in Leck im Rahmen
der Fortbildungsreihe ,,Platt holpt holpen* Angebote zum Spracherwerb, Sprachtraining und zur Biographie-
arbeit fiir Beschiftigte in helfenden Berufen.

Im Jahr 2022 initiierte das Kompetenzzentrum Demenz, ein Projekt der Alzheimer Gesellschaft Schleswig-
Holstein e. V., die Demenzwoche unter dem Motto ,,Verbunnen blieven — Demenz op Platt™. Im Rahmen
dieser Veranstaltung entstand die Synchronisation eines Knietzsche-Clips zur Demenz, der {iber
www.knietzsche.com/international abrufbar ist.

Im Nachgang zu der Veranstaltung ,,Nordfriesland pflegt Platt* ergab sich die Verfilmung des Textes einer
Schiilerin, der das Leben und Fiihlen des familidren Umfelds eines dementiellen GroB3vaters beschreibt (Op
dat Leven?! - Millas bewegende Reise mit ihrem Opa durch das Vergessen).
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414 Romanes in Hessen
4141 Artikel 6 — Information

Das Land Hessen steht auf Grundlage des beschlossenen Staatsvertrags vom 23. Mai 2022 in einem regelméfigen
Austausch mit dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesband Hessen. Es erfolgen auBerdem Austausch-
und InformationsmafBnahmen im Rahmen der fachlichen Zusténdigkeiten der jeweiligen Ressorts. Dariiber hinaus
wird auf 4.14.2. Artikel 7 verwiesen.

4.14.2 Artikel 7 — Ziele und Grundsatze

Das Land Hessen misst dem Erhalt und der Forderung der Sprache Romanes einen hohen Stellenwert bei. Ziel ist
es, die sprachliche und kulturelle Identitdt der deutschen Sinti und Roma zu bewahren und zugleich geeignete
Rahmenbedingungen fiir ihre Weitergabe an kommende Generationen zu schaffen. Hierfiir sind jedoch auch die
innergemeinschaftlichen Diskussionen i{iber den Umgang mit der Sprache, insbesondere hinsichtlich ihrer Off-
nung gegeniiber der Mehrheitsgesellschaft, zu beriicksichtigen.

Vor diesem Hintergrund wurde zwischen der Hessischen Landesregierung und dem Landesverband Deutscher
Sinti und Roma, Landesverband Hessen, ein Staatsvertrag geschlossen. Darin verpflichtet sich das Land, Bil-
dungsangebote fiir Angehorige der Minderheit weiter auszubauen. Der Landesverband erklirte im Gegenzug,
zusitzliche Mallnahmen zur Férderung des Romanes zu ergreifen.

Die praktische Umsetzung von Unterrichtsangeboten in Romanes gestaltet sich gleichwohl herausforderungsvoll.
Hintergrund ist die weiterhin bestehende Zuriickhaltung vieler Angehoriger der Minderheit, die den 6ffentlichen
Gebrauch ihrer Sprache, nicht zuletzt aufgrund historischer Erfahrungen, ablehnen. Der Prozess einer institutio-
nellen Offnung und Verankerung von Romanes im Bildungsbereich wird daher nur langfristig und in enger Ab-
stimmung miteinander moglich sein.

4.14.2.1 Artikel 7 Absatz 1 lit. a)
i. Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Der Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Landesverband Deutscher Sinti und Roma, der erst-
mals 2017 geschlossen wurde, wurde am 23. Mai 2022 um weitere zehn Jahre bis Ende 2032 verléngert. Der
Vertrag sichert die Forderung der Kultur, Tradition und Sprache der Sinti und Roma in Hessen und beinhaltet
eine Erhohung der finanziellen Unterstiitzung. Ziel ist die Starkung der gesellschaftlichen Teilhabe und die
Bekdmpfung von Antiziganismus.

ii. Mafnahmen in der Praxis

e Es wird auf die Ausfithrungen zu 4.14.7 Artikel 12 (Kulturelle Aktivititen und Einrichtungen) verwiesen.

iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e Eswird auf die Ausfithrungen zu 4.14.7 Artikel 12 (Kulturelle Aktivititen und Einrichtungen) verwiesen.

4.14.2.2 Artikel 7 Absatz 1 lit. b)
i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e  Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesband Hessen,
vom 23. Mai 2022.

ii. Mafnahmen in der Praxis

e Dem Land Hessen sind diesbeziiglich keine Problematiken bekannt.

ili. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e An dieser Stelle keine Stellungnahme des Landes Hessen; es ist keine diesbeziigliche Problematik bekannt.
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414.2.3 Artikel 7 Absatz 1 lit. c)
i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesband Hessen,
vom 23. Mai 2022, Artikel 4.

ii. Mafnahmen in der Praxis

e Eswird auf die Ausfithrungen zu 4.14.3 Artikel 8 (Bildung) verwiesen.

4.14.2.4 Artikel 7 Absatz 1 lit. d)
i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesband Hessen
, vom 23. Mai 2022, Artikel 4.

ii. Mafnahmen in der Praxis

e Eswird auf die Ausfithrungen zu 4.14.7.1 Artikel 12 (Kulturelle Aktivititen und Einrichtungen) verwiesen.

414.2.5 Artikel 7 Absatz 1 lit. e)
i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Es gibt keine Verdnderungen in diesem Bereich zu den vorherigen Berichtszeitraumen.

ii. Mafnahmen in der Praxis

¢ An dieser Stelle keine Stellungnahme des Landes Hessen.

iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

¢ An dieser Stelle keine Stellungnahme des Landes Hessen.

4.14.2.6 Artikel 7 Absatz 1 lit. f)

i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

. Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesband Hessen,
vom 23. Mai 2022, Artikel 4.

ii. Mafnahmen in der Praxis

o In der Praxis hat sich die Umsetzung bisher als sehr herausforderungsvoll erwiesen, da Romanes keine stan-
dardisierte Schriftsprache ist.

iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e  Mit dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Hessen, besteht seit Jahren ein sehr enger
Austausch beziiglich der Umsetzungsmdglichkeiten fiir Unterricht in Romanes im Land Hessen.

4.14.2.7 Artikel 7 Absatz 1 lit. g)

i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesband Hessen,
vom 23. Mai 2022, Artikel 4.

ii. Maflnahmen in der Praxis

e Es wird auf die Ausfiihrungen im Siebten Sprachenbericht unter E.ILNr. 11 zu Artikel 8 Absatz 1 lit f) iii
verwiesen. Die Herausforderungen der Umsetzung liegen weiterhin unter anderem im noch anhaltenden
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Diskurs der deutschen Sinti und Roma iiber die Vorgehensweise hinsichtlich der Offnung des Romanes.
Bisher ist der 6ffentliche Gebrauch des Romanes von vielen Angehdrigen der Minderheit — aus historischen
Griinden — abgelehnt worden.

ili. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e  Die Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstdndigenausschusses wurden zur Kenntnis ge-
nommen und gepriift.

4.14.2.8 Artikel 7 Absatz 1 lit. h)

i. Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e  Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesband Hessen,
vom 23. Mai 2022, Artikel 4.

ii. Mafnahmen in der Praxis

e An der Technischen Universitidt Darmstadt wurde im Jahre 2024 eine halbe Stelle zur Vermittlung der Ge-
schichte der Sinti und Roma sowie zur Antiziganismuspravention in der ersten Phase der Lehrkrifteausbil-
dung (Studium) geschaffen. Diese Stelle ist zundchst bis zum Jahre 2026 befristet. Eine mogliche Verldnge-
rung der Stelle wird derzeit im Hessischen Ministerium fiir Kultus, Bildung und Chancen (HMKB) gepriift.

iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e Eswird auf die Ausfithrungen unter 4.14.2.8 ii verwiesen.

4.14.2.9 Artikel 7 Absatz 1 lit. i)
i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Es gibt keine Verdnderungen in diesem Bereich zu den vorherigen Berichtszeitraumen.

ii. Mafnahmen in der Praxis

¢ An dieser Stelle erfolgt keine Stellungnahme des Landes Hessen.

iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e  Die Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstdndigenausschusses wurden zur Kenntnis ge-
nommen und gepriift.

4.14.2.10 Artikel 7 Absatz 2

i. Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesband Hessen
, vom 23. Mai 2022, Artikel 6.

ii. Mafnahmen in der Praxis

e Im Ministerium fiir Arbeit, Integration, Jugend und Soziales ist eine Antidiskriminierungsstelle angesiedelt.

iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e Es wird auf die Ausfiihrungen unter 4.14.2.10 ii verwiesen.

4.14.2.11 Artikel 7 Absatz 3
i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e  Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesband Hessen,
vom 23. Mai 2022.



Drucksache 21/6400 —164 - Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode

ii.

iii.

Malfinahmen in der Praxis

Die hessischen Kerncurricula insbesondere im geisteswissenschaftlichen Bereich sowie in den Fachern Re-
ligion und Ethik befassen sich grundsétzlich mit den Themen Migration, Pluralitit, Vielfalt und mithin Min-
derheiten. Im Kerncurriculum fiir die gymnasiale Oberstufe im Fach Geschichte ist der Vélkermord an den
Sinti und Roma im zweiten Halbjahr der Qualifikationsphase zudem verbindlich vorgeschrieben. Des Wei-
teren wurde zur Forderung des Bewusstseins fiir den Volkermord an den Sinti und Roma eine Handreichung
zur Ergénzung der Kerncurricula entwickelt.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Es wird auf die Ausfiihrungen unter 4.14.2.11 ii verwiesen.

4.14.2.12 Artikel 7 Absatz 4

i

ii.

iii.

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesband Hessen,
vom 23. Mai 2022, Artikel 2 und 3.

Malfinahmen in der Praxis

Im vorgenannten Staatsvertrag wurde die Einrichtung eines ,,Gemeinsamen Gremiums® vereinbart. Dieses
tagt einmal jéhrlich.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Es wird auf die Ausfiihrungen unter 4.14.2.12 ii verwiesen.

4.14.3 Artikel 8 — Bildung
4.14.31 Artikel 8 Absatz 1 lit. a) iii

i

ii.

iii.

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesband Hessen
, vom 23. Mai 2022, Artikel 4.

Malfinahmen in der Praxis

Im Bereich der Vorschulerziehung wird erneut auf die Kita Schaworalle in Frankfurt am Main hingewiesen.
Hier werden ausschlielich Roma-Kinder betreut. Das Projekt ist einzigartig in Deutschland. Die Kita Scha-
woralle gibt es seit 1996 und seit 2013 gibt es ganz in der Néhe eine Krippe des Trigers mit 10 Plitzen (,,Jek,
Dui, Trin, tibersetzt: eins, zwei, drei®).

Der Jahresbericht 2024 weist darauf hin, dass die sprachliche Bildung und Férderung ein wichtiges Hand-
lungsfeld der Einrichtung darstellt. Die pddagogische Arbeit ist zweisprachig organisiert. So ist gewéhrleis-
tet, dass Kinder auch die deutsche Sprache lernen. Die Muttersprache Romanes ist die Hauptsprache, die
Betreuung in Romanes, aber auch das Kldren von Konflikten und Problemen in der Muttersprache ist ein
unerldsslicher Baustein; zum einen, weil einige Kinder die deutsche Sprache unzureichend beherrschen,
hauptsichlich aber, weil Sprache Teil kultureller Identitét ist. Dies ist fiir das Gesamtkonzept von essentieller
Bedeutung. Muttersprachliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Vorbilder, schaffen Vertrauen und
Selbstbewusstsein, vermitteln Sicherheit und bieten die Mdglichkeit, Erfahrungen und Erlebnisse in der Mut-
tersprache zu artikulieren. Schaworalle arbeitet laut Satzung mit Roma und Nicht-Roma gleichberechtigt
zusammen.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Es wird auf die Ausfiihrungen zu 4.14.3 Artikel 8 Absatz 1 verwiesen.
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414.3.2 Artikel 8 Absatz 1 lit. a) iv

i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e  Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesband Hessen
, vom 23. Mai 2022, Artikel 4.

ii. MafBnahmen in der Praxis

e Eswird auf die Ausfithrungen zu 4.14.3.1 ii verwiesen.

ili. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e Es wird auf die Ausfiihrungen zu 4.14.3.1 ii verwiesen.

4.14.3.3 Artikel 8 Absatz 1 lit. b) iv

i. Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesband Hessen,
vom 23. Mai 2022, Artikel 4.

ii. Mafinahmen in der Praxis

¢ Unterrichtsangebote in Romanes an Schulen in Hessen anzubieten, ist in der Praxis weiterhin aufgrund des
noch anhaltenden Diskurses innerhalb der deutschen Sinti und Roma sehr schwierig umzusetzen. Dennoch
wurde im vorgenannten Staatsvertrag der besondere Stellenwert verdeutlicht, den das Land Hessen der Spra-
che der Sinti und Roma beimisst. So hat sich das Land verpflichtet, insbesondere die Bildungsangebote fiir
die Sinti und Roma auszubauen.

e Der Landesverband erklirte sich im Gegenzug dazu bereit, weitere Mainahmen zu unternehmen. Konkret
findet ein regelmaBiger Austausch zwischen dem HMKB und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Lan-
desverband Hessen, statt. Seitens der Angehorigen der Minderheit bestehen jedoch grofe Bedenken, Unter-
richtsangebote in Romanes an Schulen einzurichten, da vor dem Hintergrund pragender negativer Ereignisse
in der Vergangenheit die Sprache Romanes als ein individueller Schutzraum der Minderheit angesehen wird.

iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e Es wird auf die Ausfiihrungen zu Artikel 8 Absatz 1 lit. b) iv ii verwiesen.

414.3.4 Artikel 8 Absatz 1 lit. c) iv
i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesband Hessen,
vom 23. Mai 2022, Artikel 4.

ii. Mafnahmen in der Praxis

e Es wird auf die Ausfiihrungen zu 4.14.3.3 Artikel 8 Absatz 1 lit. b) iv verwiesen.

ili. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e Es wird auf die Ausfiihrungen zu 4.14.3.3 Artikel 8 Absatz 1 lit. b) iv verwiesen.

4.14.3.5 Artikel 8 Absatz 1 lit. d) iv
i. Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e  Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesband Hessen,
vom 23. Mai 2022, Artikel 4.
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ii.

iii.

Malfinahmen in der Praxis

Es wird auf die Ausfiihrungen zu 4.14.3.3 Artikel 8 Absatz 1 lit. b) iv verwiesen.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses
Es wird auf die Ausfithrungen zu 4.14.3.3 Artikel 8 Absatz 1 lit. b) iv verwiesen.

4.14.3.6 Artikel 8 Absatz 1 lit. e) iii

i

ii.

iii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesband Hessen,
vom 23. Mai 2022, Artikel 4.

Maflnahmen in der Praxis

Das Land Hessen hat im Jahr 2022 den Staatsvertrag mit dem Hessischen Landesverband Deutscher Sinti
und Roma neu unterzeichnet und damit um weitere zehn Jahre verldngert. Ziel des Vertrags ist es, die Kultur,
Tradition und Sprache der Sinti und Roma zu schiitzen und zu fordern. Zusétzlich wurde die finanzielle
Forderung ab dem Jahr 2025 um 200.000 Euro erhoht. Insgesamt gehen dem Landesverband damit
500.000 Euro jéhrlich zu. Der Staatsvertrag hélt ausdriicklich fest, dass das Land Hessen grolen Wert auf
den Erhalt und den Schutz der Sprache der Sinti und Roma legt.

Im Hinblick auf Romanes als mogliches Studienfach gibt es von Seiten des Landes Hessen keine Beschrin-
kungen. Die Hochschulen in Hessen stellen eigenverantwortlich ihre Entwicklungsplanung auf und entschei-
den dariiber, welche Studiengénge sie anbieten. Aktuell gibt es in Hessen kein Studienangebot fiir das Fach
Romanes.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Es wird auf die Ausfiihrungen zu 4.14.3.6 Artikel 8 Absatz 1 lit. e) ii. verwiesen.

4.14.3.7 Artikel 8 Absatz 1 lit. f) iii

i

ii.

iii.

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesband Hessen,
vom 23. Mai 2022, Artikel 4.

Mafinahmen in der Praxis

Versuche, Romanes-Kurse an Volkshochschulen anzubieten, konnten sich nicht etablieren. Romanes im
Rahmen der Erwachsenenbildung zu lehren, gestaltet sich in der Praxis daher weiterhin als herausforde-
rungsvoll.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Die Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstdndigenausschusses wurden zur Kenntnis ge-
nommen und gepriift.

4.14.3.8 Artikel 8 Absatz 1 lit. g)

i

ii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesband Hessen,
vom 23. Mai 2022, Artikel 4.

Mafinahmen in der Praxis

Es wird auf die Ausfiihrungen zu Artikel 7, Absatz 3 sowie Artikel 8 Absatz 1 lit. b) iv verwiesen.
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ili. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e Es wird auf die Ausfiihrungen zu Artikel 7, Absatz 3 sowie Artikel 8 Absatz 1 lit. b) iv verwiesen.

4.14.3.9 Artikel 8 Absatz 1 lit. h)

i. Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesband Hessen,
vom 23. Mai 2022, Artikel 4.

ii. Mafinahmen in der Praxis

e Es wird auf die Ausfiihrungen zu Artikel 8 Absatz 1 lit. b) iv verwiesen.

iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e Es wird auf die Ausfithrungen zu Artikel 8 Absatz 1 lit. b) iv verwiesen.

4.14.3.10 Artikel 8 Absatz 1 lit. i)

i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e  Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesband Hessen,
vom 23. Mai 2022, Artikel 4.

ii. Mafnahmen in der Praxis

e Das HMKB nimmt fiir das Land Hessen federfiihrend die Aufgabe, die Fortschritte beim Romanesunterricht
zu liberwachen, wahr. Die diesbeziigliche Entwicklung ist natiirlich auch abhéngig von den vorhandenen
Schiilerzahlen. Mit dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Hessen, ist man diesbeziiglich
fortlaufend im Austausch.

iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e Es wird auf die Ausfiihrungen unter 4.14.3.10 ii verwiesen.

4.14.3.11 Artikel 8 Absatz 2
i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesband Hessen,
vom 23. Mai 2022, Artikel 4.

ii. Mafnahmen in der Praxis

e Es wird auf die Ausfiihrungen zu Artikel 8 Absatz 1 lit. b) iv verwiesen .

ili. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e Es wird auf die Ausfiihrungen zu Artikel 8 Absatz 1 lit. b) iv verwiesen.

414.4 Artikel 9 — Justizbehérden
4.14.41 Artikel 9 Absatz 1 lit. b) iii
i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e  Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesband Hessen,
vom 23. Mai 2022
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ii.

iii.

Malfinahmen in der Praxis

Zum Entwurf des Achten Sprachenberichts wurde von Seiten des Landes Hessen die gerichtliche Praxis
beteiligt. Hiernach haben sich — wie bereits im Vorfeld des Siebten Staatenberichts — weiterhin keine Falle
in Bezug auf die Verwendung der Minderheitensprache Romanes sowohl bei den Beweismitteln als auch bei
der Inanspruchnahme von Dolmetschern und Ubersetzern ergeben.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Es wird auf die Ausfiihrungen unter 4.14.4.1 ii verwiesen.

4.14.4.2 Artikel 9 Absatz 1 lit. c) iii

i

ii.

iii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesband Hessen,
vom 23. Mai 2022.

Mafinahmen in der Praxis

Es wird auf die Ausfiihrungen zu 4.14.4.1 Artikel 9 Absatz 1. b) iii verwiesen.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Es wird auf die Ausfiihrungen unter 4.14.4.1 ii verwiesen.

4.14.4.3 Artikel 9 Absatz 2 lit. a)

i

ii.

iii.

MafBinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesband Hessen,
vom 23. Mai 2022

Mafnahmen in der Praxis

Es wird auf die Ausfiihrungen zu 4.14.4.1 Artikel 9 Absatz 1 lit. b) iii verwiesen.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Es wird auf die Ausfiihrungen zu 4.14.4.1 Artikel 9 Absatz 1 lit. b) iii verwiesen.

4.14.5 Artikel 10 — Verwaltungsbehorden und staatliche Dienstleistungen
414.51 Artikel 10 Absatz 2 lit. e)

i

ii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesband Hessen,
vom 23. Mai 2022, Artikel 6 (Das Land setzt sich zusammen mit dem Landesverband dafiir ein, Diskrimi-
nierung und Ausgrenzung durch geeignete Maflnahmen entgegenzuwirken.).

Malfinahmen in der Praxis

Dem zustidndigen Hessischen Ministerium des Innern, fiir Sicherheit und Heimatschutz liegen keine Infor-
mationen iiber die praktische Umsetzung der Minderheitensprache Romanes in Versammlungen der regio-
nalen Behdrden vor. Beschwerden iiber eine unzureichende Umsetzung sind nicht bekannt.

4.14.5.2 Artikel 10 Absatz 2 lit. f)

i

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesband Hessen,
vom 23. Mai 2022, Artikel 6.
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ii.

Malfinahmen in der Praxis

Dem zustidndigen Hessischen Ministerium des Innern, fiir Sicherheit und Heimatschutz liegen keine Infor-
mationen iiber die praktische Umsetzung der Minderheitensprache Romanes in Stadtverordnetenversamm-
lungen bzw. Gemeindevertretungen vor. Beschwerden iiber eine unzureichende Umsetzung sind nicht be-
kannt.

4.14.5.3 Artikel 10 Absatz 3 lit. c)

i

ii.

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesband Hessen,
vom 23. Mai 2022, Artikel 6.

Mafnahmen in der Praxis

Bisher ist dem Land Hessen kein Fall in der Praxis bekannt, dass Personen, die Romanes sprechen, bei 6f-
fentlichen Dienstleistern Antrdge auf Romanes eingereicht haben.

4.14.5.4 Artikel 10 Absatz 4 lit. c)

i

ii.

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesband Hessen,
vom 23. Mai 2022, Artikel 6.

Mafinahmen in der Praxis

Dem Land Hessen ist kein diesbeziiglicher Fall bekannt. Sollte in der Praxis ein Fall auftreten, besteht die
Maoglichkeit, etwaige Einsatzmoglichkeiten mit dem Land Hessen zu priifen.

4.14.5.5 Artikel 10 Absatz 5

i

ii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesband Hessen,
vom 23. Mai 2022, Artikel 6.

Maflnahmen in der Praxis

Das Minderheiten-Namensénderungsgesetz (beschlossen als Artikel 2 des Gesetzes zur Ausfithrung des Ar-
tikels 11 Absatz 1 des Rahmeniibereinkommens des Europarats vom 1. Februar 1995 zum Schutz nationaler
Minderheiten vom 22.7.1997 (BGBI. I S. 1406), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Juni
2024 (BGBI. 2024 I Nr. 185), ermoglicht es bereits jetzt Personen, auf die sowohl das Rahmeniibereinkom-
men zum Schutz nationaler Minderheiten als auch deutsches Namensrecht Anwendung finden, durch Erklé-
rung gegeniiber dem Standesamt 1. eine in die Sprache der nationalen Minderheit oder Volksgruppe iiber-
setzte Form ihres Namens anzunehmen, wenn ihr Name einer solchen Ubersetzung zuginglich ist (begrift-
liche Ubertragung), 2. einen durch Verinderung der Schreibweise ihres Namens an eine der Sprache der
Minderheit oder Volksgruppe entsprechende Lautung angeglichenen Namen anzunehmen (phonetische
Ubertragung) oder 3. einen friiher in der Sprache der nationalen Minderheit oder Volksgruppe gefiihrten
Namen anzunehmen, wenn dieser Name in eine deutsche Form iibertragen oder in einen anderen Namen
gedndert worden ist; dabei reicht es aus, dass die oder der Erklarende die frithere Namensfithrung glaubhaft
macht.

Erklarungen nach dem Minderheiten-Namensinderungsgesetz werden in Hessen gegeniiber dem Standesamt
abgegeben, in dessen Bezirk die oder der Erkldrende seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt hat.

Eine iiber das Minderheiten-Namensdnderungsgesetz hinausgehende hessische Regelung, den Gebrauch
oder die Annahme von Familiennamen in den Regional- oder Minderheitensprachen auf Antrag der Betroffe-
nen zuzulassen, ist nicht erfolgt und aus fachlicher Sicht nicht notwendig, da die Verpflichtung aus Artikel 10
Nummer 5 der Charta der Regional- oder Minderheitensprachen bereits durch das Bundesgesetz umgesetzt
wurde.
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4.14.6 Artikel 11 — Medien

4.14.6.1 Artikel 11 Absatz 1 lit. b) ii

i. Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesband Hessen,
vom 23. Mai 2022, Artikel 6.

ii. Mafnahmen in der Praxis

e Aufgrund des verfassungsrechtlichen Gebots der Staatsferne des Rundfunks darf der Staat Inhalte von Rund-
funkprogrammen nicht vorgeben. Das Land Hessen hat somit nicht die Moglichkeit, auf die Gestaltung oder
Auswahl von Programmen Einfluss zu nehmen. Vielmehr hatte das Land Hessen den Hessischen Rundfunk
iber die eingegangenen Verpflichtungen Deutschlands informiert und — unter Beachtung des verfassungs-
rechtlichen Gebots der Staatsferne des Rundfunks — einen Dialog zwischen dem Verband Deutscher Sinti
und Roma, Landesverband Hessen, und der Landesrundfunkanstalt Hessen angeregt. Nach den hier vorlie-
genden Informationen sind von Seiten der Vertreter der Sinti und Roma nach wie vor keine Wiinsche nach
Sendungen in Romanes an die Landesrundfunkanstalt herangetragen worden.

4.14.6.2 Artikel 11 Absatz 1 lit. c) ii

i.  Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e  Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesband Hessen,
vom 23. Mai 2022, Artikel 6.

ii. Mafnahmen in der Praxis

e Eswird auf die Ausfiihrungen zu 4.14.6.1 Artikel 11 Absatz 1 lit. b) ii verwiesen.

4.14.6.3 Artikel 11 Absatz 1 lit. d)

i. Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e  Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesband Hessen,
vom 23. Mai 2022, Artikel 8.

ii. Mafnahmen in der Praxis

e Das Land Hessen fordert Projekte zur Aufkliarung tiber die Geschichte, die Kultur und das Schicksal der Sinti
und Roma. Konkret hat der Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Hessen, auf seiner Home-
page https://sinti-roma-hessen.de/ in den Jahren 2020 bis 2024 , Nachrichten auf Romanes* veroffentlicht.

414.6.4 Artikel 11 Absatz 1 lit. ) i

i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e  Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesband Hessen,
vom 23. Mai 2022.

ii. Maflnahmen in der Praxis

e Nach unserem Kenntnisstand hat sich an dem Wunsch der Minderheit nichts geéndert, die Sprache nur in-
nerhalb der Gemeinschaft zu nutzen. Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass Romanes keine standar-
disierte Schriftsprache ist. Demzufolge wird die Forderung, eine Tages- oder Wochenzeitung in Romanes zu
schaffen, in der Praxis kaum umsetzbar sein.

4.14.6.5 Artikel 11 Absatz 1 lit. e) ii
i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e  Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesband Hessen,
vom 23. Mai 2022.


https://sinti-roma-hessen.de/
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ii. Mafnahmen in der Praxis

e Andieser Stelle erfolgt keine Stellungnahme des Landes Hessen, da es keine Verdnderungen zu den bishe-
rigen Berichtszeitrdumen gab.

iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e Andieser Stelle erfolgt keine Stellungnahme des Landes Hessen, da es keine Verdnderungen zu den bishe-
rigen Berichtszeitrdumen gab.

4.14.6.6 Artikel 11 Absatz 1 lit. f) ii

i. Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e  Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesband Hessen,
vom 23. Mai 2022.

ii. Mafnahmen in der Praxis

e Eswird auf die Ausfiihrungen zu 4.14.6.1 Artikel 11 Absatz 1 lit. b) ii verwiesen.

4.14.6.7 Artikel 11 Absatz 1 lit. g)

i. Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesband Hessen,
vom 23. Mai 2022.

ii. Mafinahmen in der Praxis

e Sofern vom Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Hessen, der Wunsch vorgetragen wird, die
Ausbildung von Journalisten und anderem Personal fiir Medien zu unterstiitzen, wird das Land Hessen ent-
sprechende Umsetzungsmoglichkeiten priifen.

4.14.6.8 Artikel 11 Absatz 2

i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesband Hessen,
vom 23. Mai 2022.

ii. Maflnahmen in der Praxis

e An dieser Stelle erfolgt keine Stellungnahme des Landes Hessen, da es keine Verdnderungen zu den bishe-
rigen Berichtszeitraumen gab.

ili. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

An dieser Stelle erfolgt keine Stellungnahme des Landes Hessen, da es keine Verdnderungen zu den bisherigen
Berichtszeitraumen gab.

4.14.7 Artikel 12 — Kulturelle Aktivitaten und Einrichtungen
4.14.7.1 Artikel 12 Absatz 1 lit. a)
i. Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

e  Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesband Hessen,
vom 23. Mai 2022 Artikel 3, 4 und 8.
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ii.

iii.

Malfinahmen in der Praxis

Die Forderung des kulturellen Lebens der Sinti und Roma ist ein Anliegen der Hessischen Landesregierung.
In Ergénzung zu den Ausfithrungen im Siebten Sprachenbericht (VIl.a 6 a ii) wird seit dem Jahr 2020 der
Philharmonische Verein der Sinti und Roma institutionell aus dem Haushalt des Hessischen Ministeriums
fiir Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur gefordert. Die derzeitige Fordersumme betrégt 20.700
Euro pro Jahr. Eine Fortsetzung der Fordermalinahme ist vorgesehen. Die Forderung hat das Ziel, das kiinst-
lerische Schaffen der Sinti und Roma identitétsstérkend sichtbar zu machen und zu unterstiitzen

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

An dieser Stelle erfolgt keine Stellungnahme des Landes Hessen, da es keine Verdnderungen zu den bishe-
rigen Berichtszeitraumen gab.

4.14.7.2 Artikel 12 Absatz 1 lit. d)

i

ii.

iii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesband Hessen,
vom 23. Mai 2022 Artikel 3, 4 und 8.

Mafinahmen in der Praxis

Es wird auf die Ausfithrungen zu 4.14.7.1 Artikel 12 Absatz 1 lit. a) ii ,,MaBnahmen in der Praxis* verwiesen.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Es wird auf die Ausfithrungen zu 4.14.7.1 Artikel 12 Absatz 1 lit. a) ii verwiesen.

4.14.7.3 Artikel 12 Absatz 1 lit. f)

i

ii.

iii.

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesband Hessen,
vom 23. Mai 2022 Artikel 3, 4 und 8.

Mafinahmen in der Praxis

Es findet zu diesem Aspekt ein fortwahrender Austausch mit dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Lan-
desverband Hessen, statt.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Es wird auf die Ausfiihrungen zu 4.14.7.1 Artikel 12 Absatz 1 lit. a) verwiesen.

4.14.7.4 Artikel 12 Absatz 1 lit. g)

i

ii.

iii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesband Hessen,
vom 23. Mai 2022.

Mafinahmen in der Praxis

An dieser Stelle erfolgt kein Beitrag des Landes Hessen, da es keine Verdnderungen zu den bisherigen Be-
richtszeitrdumen gab.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Der Sachverstéindigenausschuss erachtet diese Verpflichtung als erfiillt. An dieser Stelle erfolgt daher kein
Beitrag des Landes Hessen.
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4.14.7.5 Artikel 12 Absatz 2

i

ii.

iii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesband Hessen,
vom 23. Mai 2022 Artikel 3, 4 und 8.

Mafinahmen in der Praxis

Es wird auf die Ausfiihrungen auf Artikel 12 Absatz 1 lit. a) verwiesen.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Es wird auf die Ausfiihrungen auf 4.14.7.1 Artikel 12 Absatz 1 lit. a) verwiesen.

4.14.7.6 Artikel 12 Absatz 3

i

ii.

iii.

MafBinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesband Hessen,
vom 23. Mai 2022.

Malfinahmen in der Praxis

An dieser Stelle erfolgt kein Beitrag des Landes Hessen, da es keine Verdnderungen zu den bisherigen Be-
richtszeitraumen gab.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Es wird auf die Ausfiihrungen in diesem Bericht auf 4.14.7.1 Artikel 12 Absatz 1 lit. a) verwiesen.

4.14.8 Artikel 13 — Wirtschafts- und Gesellschaftsleben
4.14.8.1 Artikel 13 Absatz 1 lit. a)

i

ii.

iii.

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesband Hessen,
vom 23. Mai 2022.

Mafnahmen in der Praxis

An dieser Stelle erfolgt daher kein Beitrag des Landes Hessen, da es keine Verdnderungen zu den bisherigen
Berichtszeitrdumen gab.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Der Sachverstindigenausschuss erachtet diese Verpflichtung als erfiillt. An dieser Stelle erfolgt daher kein
Beitrag des Landes Hessen.

4.14.8.2 Artikel 13 Absatz 1 lit. c)

i

ii.

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesband Hessen,
vom 23. Mai 2022.

Mafnahmen in der Praxis

An dieser Stelle erfolgt daher kein Beitrag des Landes Hessen, da es keine Verdnderungen zu den bisherigen
Berichtszeitrdumen gab.
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4.14.8.3 Artikel 13 Absatz 1 lit. d)

i

ii.

L

ii.

Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesband Hessen,
vom 23. Mai 2022.

Mafinahmen in der Praxis

An dieser Stelle erfolgt daher kein Beitrag des Landes Hessen, da es keine Verédnderungen zu den bisherigen
Berichtszeitrdumen gab.

14.9 Artikel 14 — Grenziiberschreitender Austausch
14.9.1  Artikel 14 lit. a)

Mafinahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesband Hessen,
vom 23. Mai 2022.

Mafinahmen in der Praxis

An dieser Stelle erfolgt keine Stellungnahme des Landes Hessen, da es keine Verdnderungen zu den bishe-
rigen Berichtszeitraumen gab.
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4.15 Romanes im iibrigen Bundesgebiet
4.15.1 Artikel 6 — Information
Baden-Wiirttemberg

Fiir Baden-Wiirttemberg wird auf die Ausfiihrungen im Siebten Sprachenbericht verwiesen.

Niedersachsen

Wie bereits im Zwischenbericht zum Siebten Sprachenbericht unter Punkt XIV ausgefiihrt, wird im niedersich-
sischen Biirgerrundfunk das Musik- und Kulturmagazin ,,Latscho Dibes* als bisher einzige Sinti-Radiosendung
ausgestrahlt. Sie lauft jeden dritten Sonntag von 14 bis 15 Uhr zeitgleich bei Radio Tonkuhle (Hildesheim), dem
Stadtradio Gottingen, Radio Okerwelle in Braunschweig, Radio Wiiste Welle in Tiibingen und dem Webradio
Flora in Hannover.

Rheinland-Pfalz

Das Land Rheinland-Pfalz arbeitet seit Jahrzehnten in enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den Ver-
banden und Angehorigen der Minderheit der Sinti und Roma zusammen. Insbesondere wird die bestehende enge
Zusammenarbeit zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesver-
band Rheinland-Pfalz e. V., im Sinne von Geschichtsbewusstsein, Forderung gesellschaftlicher Vielfalt und de-
mokratischer Grundsétze und Werte und unter Achtung der ethnischen, kulturellen und sprachlichen Identitdt der
Minderheit stetig fortgesetzt und intensiviert.

Auf der Internetseite des Ministeriums des Innern und fiir Sport Rheinland-Pfalz ist zudem unter der Rubrik ,,Biir-
ger und Staat - Rechtliche Grundlagen des Minderheitenschutzes zur Zusammenarbeit mit der Minderheit der
deutschen Sinti und Roma“ die Charta der Regional- oder Minderheitensprachen verlinkt (https://mdi.rlp.de/the-
men/buerger-und-staat/nationale-minderheiten).

Das Land Rheinland-Pfalz verweist im Ubrigen auf seine Ausfiihrungen unter 3.1.6.

Saarland

Keine neuen InformationsmaBnahmen des Saarlandes seit dem Zwischenbericht zum Siebten Sprachenbericht.

Schleswig-Holstein

Das Land Schleswig-Holstein verweist auf seine Ausfithrungen in Abschnitt 4.1.1.

4.15.2 Artikel 7 — Ziele und Grundsatze
Bayern

Fiir Freistaat Bayern: Verweis auf Zwischenbericht zum Siebten Staatenbericht; kein neuer Sachstand seitdem.

Berlin

Die Forderung des Landesverbandes Deutscher Sinti und Roma Berlin-Brandenburg e. V. sowie des Vereins zum
Erhalt der Kultur deutscher Sinti und Roma im Land Berlin dient unter anderem dem Erhalt und der Stirkung der
Minderheitensprache. Grundlage dieser Forderung ist auch die Européische Charta der Regional- und Minderhei-
tensprachen. Die Férderung umfasst gezielte MaBnahmen zur Sprachforderung, Offentlichkeitsarbeit sowie die
Interessenvertretung der Gemeinschaft.

Sachsen

Die in Artikel 7 Absatz 1 bis 5 aufgestellten Grundsétze und Ziele der Europdischen Charta werden von der
Séchsischen Staatsregierung geteilt. Eine Stellungnahme zu Malinahmen in Politik oder Gesetzgebung im Einzel-
nen kann an dieser Stelle jedoch nicht abgegeben werden. Eine Implementation von Malnahmen zum Schutze
und zur Férderung der Minderheitensprache Romanes scheitert bereits an der geschitzten Kleinheit der Zahl der
Mitglieder der Nationalen Minderheit der Sinti und Roma im Freistaat Sachsen sowie am Unwissen iiber deren
Wohnsitzverteilung. Insofern bestehen fiir die Staatsregierung und die zustéindigen Behorden keine Moglichkei-
ten, die in Artikel 7 benannten Ziele und Grundsétze sinnvoll zu operationalisieren. Im Wesentlichen besteht hier
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die Problematik, dass sich Sinti und Roma immer noch davor scheuen, sich zu ihrer Zugehorigkeit zur Nationalen
Minderheit zu bekennen. Eine zielgerichtete Umsetzung staatlicher Maflnahmen zur Férderung und zum Schutz
der Minderheitensprache Romanes wird dadurch weitestgehend erschwert.

4.15.21 Artikel 7 Absatz 1 lit. a)
i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
Baden-Wiirttemberg

Im Land Baden-Wiirttemberg wurde in der Prdambel des Staatsvertrags zwischen der Landesregierung und
dem Verband deutscher Sinti und Roma, Landesverband Baden-Wiirttemberg e.V. festgehalten ,,In Wiirdi-
gung der sprachlichen und kulturellen Identitit der Minderheit wird der Vertrag durch den VDSR-BW in
Romanes iibersetzt®. Weiter heif3t es in Artikel 1 Satz 1:,,Die deutschen Sinti und Roma haben ein Recht auf
Anerkennung, Bewahrung und Foérderung ihrer Kultur und Sprache (...)* Insgesamt verweist das Land Ba-
den-Wiirttemberg im Hinblick auf die Minderheitensprache Romanes auf seine Ausfiihrungen unter 3.7.

Rheinland-Pfalz

¢ In dem Bewusstsein, dass das von den deutschen Sinti und Roma verwendete Romanes als Minderheiten-
sprache im Sinne von Teil II der Européischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen anerkannt
ist, bekriftigt das Land Rheinland-Pfalz auch die mit dieser Charta eingegangenen Verpflichtungen. Auf
dieser Grundlage unterstiitzt und fordert das Land Rheinland-Pfalz den Erhalt der Sprache Romanes.

e Das Land Rheinland-Pfalz verweist im Ubrigen auf seine Ausfiihrungen unter 3.7 sowie 3.1.6.

Saarland

e Der Schutz und Erhalt der Sprache Romanes und die Anerkennung von Romanes als Ausdruck der Identitét
und des kulturellen Erbes ist {iber Artikel 4 ,,Sprache, Bildung und Kultur* in der am 13. April 2022 unter-
zeichneten Rahmenvereinbarung zwischen der Landesregierung des Saarlandes und dem Landesverband
Deutscher Sinti und Roma Saarland e. V. verankert. In diesem Zusammenhang setzt sich die saarlandische
Landesregierung dafiir ein, das Bildungsangebot fiir jugendliche und erwachsene Sinti und Roma zu verbes-
sern, um Chancengleichheit fiir die Angehorigen auf allen Bildungsebenen (Kindertagesstétten, Schulen und
Hochschulen) herzustellen.

Schleswig-Holstein

e Inder Landesverfassung Schleswig-Holstein werden die kulturelle Eigenstindigkeit und die politische Mit-
wirkung der nationalen Minderheit der deutschen Sinti und Roma und der anderen in Schleswig-Holstein
geschiitzten nationalen Minderheiten und Volksgruppen garantiert. Dies wird explizit als Aufgabe des Lan-
des, der Gemeinden und Gemeindeverbinde definiert.

e Die Sinti Union Schleswig-Holstein e. V. hat ihren Hauptsitz in Neumiinster. Sie ist Mitglied des bundesweit
tatigen Dachverbands Bundesvereinigung der Sinti und Roma e. V., der 2021 als dritte Dachorganisation der
deutschen Sinti und Roma gegriindet wurde; neben dem Zentralrat Deutscher Sinti und Roma und der Sinti
Allianz. Die Sinti Union Schleswig Holstein e. V. wurde 2024 in das Gremium fiir Fragen der Minderheit
der deutschen Sinti und Roma im Land Schleswig-Holstein beim Landtag aufgenommen. Im selben Jahr hat
auch das DialogForumNorden, der zivilgesellschaftliche Zusammenschluss der nationalen autochthonen
Minderheiten und grenziibergreifend arbeitenden Einrichtungen in der deutsch-ddnischen Grenzregion, die
Sinti Union Schleswig Holstein e. V. eingeladen Mitglied zu werden. Seitdem nehmen ihre Vertreter und
Vertreterinnen regelméfig an den Sitzungen teil.

ii. Mafnahmen in der Praxis
Rheinland-Pfalz

¢ Durch den neu geschlossenen Vertrag zwischen dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband
Rheinland-Pfalz e. V. und dem Land Rheinland-Pfalz bekréftigt das Land Rheinland-Pfalz seinen Willen —
auch im Sinne des Rahmeniibereinkommens des Europarats zum Schutz nationaler Minderheiten — geeignete
MaBnahmen vorzusehen, die die Voraussetzungen fiir eine aktive Teilhabe der in Rheinland-Pfalz lebenden
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nationalen Minderheit der Sinti und Roma in allen Bereichen des kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen und
politischen Lebens sichern und fordern.

Das Land Rheinland-Pfalz stellt dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Rheinland-Pfalz
e.V., die zur Beschéftigung einer hauptamtlichen Sinti- und Roma- Kulturreferentin oder eines hauptamtli-
chen Sinti- und Roma - Kulturreferenten notwendigen Mittel im Rahmen der institutionellen Férderung be-
reit.

Im Ubrigen verweist das Land Rheinland-Pfalz auf seine Ausfiihrungen unter 3.1.6.

Saarland

Der Landesverband Deutscher Sinti und Roma Saarland e. V. wird durch das Ministerium fiir Arbeit, Sozi-
ales, Frauen und Gesundheit sowie durch das Ministerium fiir Bildung und Kultur geférdert. Die Forderung
aus Landesmitteln ermdglicht die Umsetzung von Bildungsangeboten fiir jugendliche und erwachsene Sinti
und Roma durch den Landesverband sowie die Erinnerungsarbeit des Landesverbandes, in deren Rahmen
Romanes als Bestandteil des kulturellen Erbes der Sinti und Roma verwendet und damit einer breiteren Of-
fentlichkeit bekannt gemacht wird. Vom Landesverband entwickelte ergénzende MaBinahmen und Projekte
werden im Rahmen der finanziellen Moglichkeiten zusétzlich gefordert.

Mit der Einweihung des Gedenkortes ,,Nachhall* fiir die verfolgten Sinti und Roma am 24. November 2024
in Saarbriicken besteht erstmals ein zentraler, der Minderheit der Sinti und Roma gewidmeter Gedenkort im
Saarland. Neben der Mahnung an Verfolgung und Unterdriickung der Minderheit stellt der Gedenkort auch
Ausdruck der Anerkennung der Kultur, Sprache und Traditionen der Sinti und Roma als Bereicherung fiir
die Gesellschaft dar.

Schleswig-Holstein

iii.

Mit dem Haushalt 2023 wurde die Sinti Union Schleswig Holstein e. V. erstmals mit 60.000 Euro fiir den
Aufbau und die Unterhaltung einer Geschiftsstelle institutionell gefordert. Mit der Einrichtung einer Ge-
schéftsstelle in Neumiinster und der Einstellung einer Geschiftsfithrerin sollte die Arbeit der Sinti Union
professionalisiert werden. Die Geschiftsstelle soll ein Begegnungsort und eine Informationsstelle zur Ge-
schichte und Kultur der Sinti und Roma sein. Mit dem Haushaltsbeschluss fiir 2024 wurde der Ansatz auf
80.000 Euro erhoht, insbesondere, um eine personelle Verstirkung der Geschiftsstelle zu ermoglichen und
der Ansatz im Jahr auf dieser Hohe verstetigt.

Das Ministerium fiir Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung (MSJFSIG) hat in
den Jahren 2022, 2023 und 2024 insgesamt vier Projekte der Sinti Union Schleswig-Holstein e.V. im Rah-
men der Richtlinie fiir Manahmen fiir Teilhabe und Zusammenhalt (MaTZ) gefordert. Bei den MaTZ-Pro-
jekten handelt es sich um freiwillige Leistungen des Landes, welche die gesellschaftliche Teilhabe von er-
wachsenen Migrantinnen und Migranten sowie das Zusammenleben und den Zusammenhalt vor Ort stirken
sollen. Insgesamt wurden die Projekte mit einer Summe von 132.178,78 Euro gefordert. Die Fokussierung
der Projekte lag auf dem Zusammenbringen von zugewanderten Sinti und Roma mit der Mehrheitsgesell-
schaft und dem Abbau von Vorurteilen innerhalb der Mehrheitsgesellschaft gegeniiber den Sinti und Roma.
Zu diesem Zweck wurden im Rahmen der Projekte unter anderem Workshops zu historischen Hintergriinden,
Kochveranstaltungen, Kunstausstellungen und Lesezirkel durchgefiihrt. Die Sinti Union Schleswig-Hol-
stein e. V. hat sich in diesen Projekten als Briickenbauer zwischen den zugewanderten Roma und anderen
Teilen der deutschen Gesellschaft engagiert.

Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Rheinland-Pfalz

Der Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Rheinland-Pfalz e.V., strebt die vollstindige rechts-
verbindliche Anerkennung der Minderheitensprache (mit Quorum) nach Teil III der Charta weiterhin an.

Saarland

Die Empfehlung, das Bewusstsein iiber den Beitrag der Romanes-Sprechenden Bevélkerung zur deutschen
Gesellschaft in der allgemeinen Offentlichkeit zu fordern, wird durch die Er6ffnung des ersten zentralen
Gedenkortes fiir die verfolgten Sinti und Roma im Saarland im Echelmeyer Park in Saarbriicken umgesetzt.
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e Das seit 2024 verpflichtende Modul fiir Lehrkréfte im Vorbereitungsdienst zum Thema Gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit wird unter anderem vom Landesverband Deutscher Sinti und Roma Saarland e. V.
mitgestaltet. Neben GMF-bezogenen Thematiken wird hierbei den angehenden Lehrkriften auch die Bedeu-
tung und der Beitrag von Sinti und Roma zur deutschen Gesellschaft verdeutlicht. Durch die Lehrkrifte wird
dieses Wissen im Unterricht an die Schiilerinnen und Schiiler weitergetragen.

4.15.2.2 Artikel 7 Absatz 1 lit. b)
i. Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
Rheinland-Pfalz

¢ Die Angehorigen der Minderheit der deutschen Sinti und Roma leben in allen Regionen von Rheinland-
Pfalz, vor allem in den Stidten Mainz, Ludwigshafen, Landau, Speyer, Koblenz, Ludwigshafen, Worms,
Kaiserslautern und Trier aber auch in ldndlichen Gemeinden in ganz Rheinland-Pfalz, wie zum Beispiel der
Westpfalz. Es gibt deshalb kein klar abzugrenzendes Siedlungsgebiet, das bei einer neuen Verwaltungsglie-
derung zu beriicksichtigen wire.

ii. Mafnahmen in der Praxis
Schleswig-Holstein

e Der Beitrag des Landes Schleswig-Holstein E.VILb.1.b. im Siebten Sprachenbericht ist weiterhin zutreffend.
4.15.2.3 Artikel 7 Absatz 1 lit. c)

i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
Rheinland-Pfalz

e Das Land Rheinland-Pfalz verweist auf seine Ausfiihrungen in unter 3.1.6.

ii. Mafnahmen in der Praxis
Berlin

¢ Im Rahmen eines Pilotprojekts zur Einfiihrung einer B1-Sprachfeststellungspriifung fiir Berliner Schiilerin-
nen und Schiiler wurde unter anderem auch eine Priifung in Romanes angeboten. Hierfiir wurde ein entspre-
chender Priifungssatz entwickelt.

Rheinland-Pfalz

e Mit der Forderung einer Reihe von Projekten iiber die Richtlinie ,,Férderung der Kultur und der Sprache
Romanes der deutschen Sinti und Roma“ konnte einerseits die Starkung der Identitét der Minderheit gefor-
dert und dariiber hinaus auch iiber Antiziganismus aufgekliart werden. Unter anderem unterstiitzte das Land
Rheinland-Pfalz 2024 das nicht kommerzielle ,,Projekt Neco Loritz, bei dem Songs gemeinsam mit einem
professionellen Songwriter in Romanes und Deutsch geschrieben und anschlieend in einem Musikstudio
aufgenommen und verdffentlicht wurden.

«  Im Ubrigen verweist das Land Rheinland-Pfalz auf seine Ausfiihrungen unter 3.1.6.

Saarland

¢  Der Landesverband Deutscher Sinti und Roma Saarland e. V. wird durch das Ministerium fiir Arbeit, Sozi-
ales, Frauen und Gesundheit sowie durch das Ministerium fiir Bildung und Kultur gefordert. Die Férderung
aus Landesmitteln ermoglicht die Umsetzung von Bildungsangeboten fiir Jugendliche und Erwachsene Sinti
und Roma sowie von Sprachlernangeboten in Romanes durch den Landesverband. Damit ist die Vermittlung
der Sprache Romanes im Sinne der Umsetzung der Europdischen Charta der Regional- oder Minderheiten-
sprachen impliziert. Vom Landesverband entwickelte ergiinzende Maflnahmen und Projekte werden im Rah-
men der finanziellen Mdoglichkeiten zusétzlich gefordert.
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Schleswig-Holstein

¢ Der Verband Deutscher Sinti und Roma e. V., Landesverband Schleswig-Holstein erhélt eine Projektforde-
rung in Hohe von 17.900 Euro zur Forderung der Kultur- und Spracharbeit. Fiir die Bildungsberatung in den
Schulen in Schleswig-Holstein erhélt der Landesverband jahrlich 375.000 Euro.

e Acht Bildungsberaterinnen und Bildungsberater sowie eine Mediatorin (aus einem ilteren dhnlichen Pro-
jekt), die der Minderheit angehdren, sind im Schuljahr 2024/25 an zehn Grund- und Gemeinschaftsschulen
in Kiel und Liibeck eingesetzt, um aktuell rd. 120 Schiilerinnen und Schiiler der Minderheit im Unterricht
zu unterstiitzen und ihre Bildungschancen zu verbessern. Der Landesverband ist Projekttriger und hat eine
eigene Koordinatorin als erste Ansprechpartnerin fiir das Projekt eingesetzt, die auch mit den unteren Schul-
aufsichten (Schuldmtern) vernetzt ist.

iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses
Saarland

¢ Die Empfehlung, in Zusammenarbeit mit Romanes-Sprechenden Moglichkeiten zur Férderung des Lernan-
gebotes der Sprache zu fordern, wird durch die Forderung des Landesverbandes Deutscher Sinti und Roma
Saarland e. V. und die durch den Landesverband in Eigenverantwortung umgesetzten Lernangebote fiir Ro-
manes-Sprechende als umgesetzt betrachtet.

4.15.2.4 Artikel 7 Absatz 1 lit. d)
i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
Rheinland-Pfalz

¢ Das Land Rheinland-Pfalz verweist auf seine Ausfiihrungen unter 3.1.6.

Saarland

e Hinsichtlich der Anwendung sowie der Vermittlung der Sprache Romanes auflerhalb der Minderheit ver-
weist das Saarland auf die grundsétzliche Position des Landesverbandes Deutscher Sinti und Roma Saar-
land e. V., die Sprache Romanes auBlerhalb der Minderheit weder zu vermitteln noch anzuwenden.

Schleswig-Holstein

e Zum Bereich des 6ffentlichen Gebrauchs des Romanes verweist das Land Schleswig-Holstein auf seine Aus-
fiihrungen unter D.1.4. im Siebten Sprachenbericht.

ii. Mafnahmen in der Praxis
Rheinland-Pfalz

e Der vom Land Rheinland-Pfalz gefoérderte Verband Deutscher Sinti und Roma - Landesverband Rheinland-
Pfalz e. V. veranstaltet jahrlich das Kulturfest Aven in Landau. Der Begriff ,,Aven* bedeutet im Romanes
»kommt®“. Das Ziel dieses Kulturfestes ist es, durch Begegnung und Austausch Vorurteilen und Ressenti-
ments entgegenzuwirken. Es bietet Besuchern die Moglichkeit sich in einem wertfreien Bedeutungskontext
kennenzulernen und miteinander ins Gesprach zu kommen. In diesem Zusammenhang werden die kulturellen
Leistungen von Sinti und Roma fiir die Offentlichkeit sichtbar gemacht und gleichzeitig die kulturelle Iden-
titdt der Minderheit gestérkt.

e  Eine weitere im Dienste der Charta stehende Veranstaltung des Verbandes Deutscher Sinti und Roma - Lan-
desverband Rheinland-Pfalz e. V., ist ,,Parmissi — Aven ketne basch i Jahk!* (,,Kommt zusammen an einem
guten Ort). Die Erzihlkultur der Sinti und Roma blickt auf eine lange Tradition zuriick. Uber Generationen
war das Lagerfeuer ein zentraler Ort des Zusammenkommens. In dieser besonderen Atmosphére entstand
Raum fiir den Austausch, fiir Sprache, Erinnerungen und kulturelles Wissen. In Zeiten von Ausgrenzung und
Verfolgung bot diese Form der Gemeinschaft Schutz, Zugehorigkeit und Identitit. Mit diesem Erzéhlabend-
Format kniipft der Landesverband Deutscher Sinti und Roma Rheinland-Pfalz an diese Tradition an. Er rich-
tet sich an alle Interessierten, eigene Geschichten oder Gedichte - auf Romanes oder Deutsch - zu erzahlen.

»  Das Land Rheinland-Pfalz verweist im Ubrigen auf seine Ausfithrungen unter 3.1.6.



Drucksache 21/6400 180 - Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode

Saarland

e Hinsichtlich der Anwendung sowie der Vermittlung der Sprache Romanes auflerhalb der Minderheit ver-
weist das Saarland auf die grundsétzliche Position des Landesverbandes Deutscher Sinti und Roma Saar-
land e. V., die Sprache Romanes auBerhalb der Minderheit weder zu vermitteln noch anzuwenden.

Schleswig-Holstein

e  Die Minderheit der Sinti und Roma wird seitens des Landes Schleswig-Holstein ermutigt, ihre Sprache zu
pflegen und zu gebrauchen. Beispielsweise wird seit vielen Jahren Musikunterricht bzw. ein Chor gefordert,
der von Angehorigen der Minderheit fiir Kinder der Angehorigen der Minderheit angeboten wird. Hier wer-
den Lieder in Romanes einstudiert und auch auf diesem Wege die Sprache an die nichste Generation wei-
tergetragen. Auch wird seitens des Landes immer wieder angeregt, die Sprache der Minderheit zu verschrift-
lichen zwecks Sicherung und Weitergabe. Dies wird zwar innerhalb der Minderheit diskutiert, bislang aber
mehrheitlich abgelehnt.

iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses
Schleswig-Holstein

e Das Land Schleswig-Holstein verweist zu der Empfehlung des Ministerkomitees, sofort MaBnahmen zu er-
greifen und ,,in Zusammenarbeit mit den Sprechern Wege zur Stirkung des Bildungsangebots fiir Romanes
finden* auf seine in den vergangenen Jahren mehrfach dargestellte Position. Es ist ausdriicklich nicht der
Wunsch des Verbandes Deutscher Sinti und Roma e. V. — Landesverband Schleswig-Holstein, dass das Ro-
manes an AuBlenstehende vermittelt oder es im 6ffentlichen Raum gesprochen wird. Das Thema der strikt
miindlichen Weitergabe des Romanes innerhalb der Minderheit und die Frage einer Kodifizierung der deut-
schen Variante des Romanes werden seit einigen Jahren innerhalb der Landesverbiande der Minderheit der
deutschen Sinti und Roma und im Zentralrat Deutscher Sinti und Roma diskutiert. Es gibt zum gegenwirti-
gen Zeitpunkt noch keine einheitliche Position aller Regionalverbdnde und des Zentralrats in dieser Frage.

4.15.2.5 Artikel 7 Absatz 1 lit. e)
i. Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
Rheinland-Pfalz

¢ Das Land Rheinland-Pfalz verweist auf seine Ausfiihrungen unter 3.1.6.

ii. Mafnahmen in der Praxis
Rheinland-Pfalz

e Am 08. September 2024 fand im Garten der Synagoge Trier die Veranstaltung ,,Begegnung und Austausch
bei Sinti- Jazz- und Klezmer-Tunes - Kldngen* statt. Die Jiidische Kultusgemeinde Trier und der Landes-
verband Deutscher Sinti und Roma Rheinland-Pfalz luden gemeinsam am Sonntagnachmittag in den Garten
der Synagoge zum friedvollen und geselligen Miteinander ein. Die Géste erwartete eine ganz besondere
musikalische Umrahmung, bei der sich zwei musikalische Kulturen begegnen: die traditionelle Klezmermu-
sik der osteuropdischen Juden, die eine breite Palette von Emotionen umfasst - und der Sinti-Jazz, der tradi-
tionelle Elemente mit moderner Jazzmusik a la ,,I lot Club de France® verbindet.

e Das Land Rheinland-Pfalz verweist dariiber hinaus auf seine Ausfiihrungen unter 4.15.2.1 Artikel 7 Absatz 1
lit. a), c. Artikel 7 Absatz 1 lit. ¢) und d. Artikel 7 Absatz 1 lit. d).

Saarland

e Die Forderung des Landesverbandes Deutscher Sinti und Roma Saarland e. V. aus Landesmitteln ermoglicht
es dem Landesverband, Gedenk- und Kulturveranstaltungen durchzufiihren, die sich neben den Angehdrigen
der eigenen Minderheit explizit auch an die Mehrheitsbevdlkerung richten. Im Rahmen der Gedenk- und
Kulturveranstaltungen werden Sprache, Kultur und Geschichte der Minderheit vermittelt und Raume fiir
Begegnung und Austausch zwischen Angehorigen der Minderheit und der Mehrheitsbevolkerung geschaf-
fen.
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e Zusitzlich veranstaltet die saarlédndische Landesregierung in Kooperation mit dem Landesverband Deutscher
Sinti und Roma Saarland e. V. punktuell eigene Kultur- und Gedenkveranstaltungen, die Raum fiir Begeg-
nung und Austausch bieten.

Schleswig-Holstein

e Fiirden Verband Deutscher Sinti und Roma e. V., Landesverband Schleswig-Holstein, sowie die Sinti Union
Schleswig-Holstein e. V. stellt das Land Schleswig-Holstein jahrlich Férdermittel in Hohe von 17.900 Euro
fiir die Kulturarbeit zur Verfiigung. Mit diesen Mitteln werden u. a. die Gedenkarbeit, Musik- und Schnei-
derkurse sowie wechselnde Veranstaltungen wie Lesungen und Vortrage gefordert. Daneben erhilt der Lan-
desverband pro Jahr Mittel aus der Lotteriezweckabgabe. Diese betragen pro Jahr rund 300.000 Euro. Damit
wird die soziale Arbeit und die Offentlichkeitsarbeit des Verbandes unterstiitzt. Darunter fallen Projekte wie
die Sozialrechtsberatung, eine niederschwellige Sozialberatung in Zusammenarbeit mit der Deutschen An-
gestellten-Akademie, die Presse- und Offentlichkeitsarbeit, Ferienfahrten fiir Kinder der Minderheit, der Be-
trieb des Kulturzentrums, ein regelméfiges von dem Verband ausgerichtetes Stadtteilfriihstiick und Bil-
dungsreisen zu Erinnerungsstitten. Schwerpunkt der genannten Projekte ist es, den Kontakt der Angehdrigen
der Minderheit untereinander und das Pflegen ihrer Kultur zu fordern. Dariiber hinaus adressiert insbeson-
dere die Gedenkarbeit auch die Mehrheitsbevolkerung.

4.15.2.6 Artikel 7 Absatz 1 lit. f)
i. Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
Berlin

e Durch die unter Punkt 4.15.2 genannten Férdermanahmen werden insbesondere Rdume geschaffen, in de-
nen der Erhalt der Kultur sowie Angebote zur gezielten Férderung der Sprache ermdglicht werden. Ein be-
sonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der jiingeren Generation.

¢ Ein konkretes Beispiel ist die Forderung eines Wohnwagenstellplatzes fiir durchreisende deutsche Sinti und
Roma. Diese Mafinahme unterstiitzt den Fortbestand und die Pflege der traditionellen Lebensweise und bietet
zugleich einen Rahmen, in dem sprachférdernde und sprachstirkende Angebote umgesetzt werden.

Rheinland-Pfalz

e Das Land Rheinland-Pfalz fordert die Mehrsprachigkeit und weill um die Bedeutung der Herkunftssprache
fiir die Lernbiografie und die Personlichkeitsentwicklung der Lernenden. Das Angebot des Herkunftsspra-
chenunterrichts wurde aktuell im Jahr 2025 auf inzwischen 20 Sprachen erweitert. Romanes gehort jedoch
nicht dazu. Dies wird vom Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Rheinland-Pfalz e. V., zum
gegenwirtigen Zeitpunkt nicht gewiinscht, da Romanes nicht an staatlichen Schulen gelehrt und gelernt wer-
den soll.

Saarland

e Hinsichtlich der Anwendung sowie der Vermittlung der Sprache Romanes auflerhalb der Minderheit ver-
weist das Saarland auf die grundsétzliche Position des Landesverbandes Deutscher Sinti und Roma Saar-
land e. V., die Sprache Romanes auBlerhalb der Minderheit weder zu vermitteln noch anzuwenden.

Schleswig-Holstein

e Das Land Schleswig-Holstein verweist auf 4.15.2.4. Die schriftliche Sicherung der Sprache, Ubersetzungen
oder zweisprachige Publikationen sind von der Minderheit bislang nicht erwiinscht. Eine weiterhin reine
miindliche Weitergabe von Angehoérigen der Minderheit an die nachste Generation wird bevorzugt. Folglich
ist derzeit die Bereitstellung geeigneter Formen und Mittel fiir das Lehren und Lernen von Romanes nicht
moglich.

ii. Maflnahmen in der Praxis

e Das Auswirtige Amt unterstiitzt seit 2018 das European Roma Institute for Art and Culture (ERIAC) im
Wege der Projektforderung. 2020 wurde das Programm Roma Cultural History Initiative mit Mitteln des
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Auswirtigen Amts unterstiitzt, dazu gehorte auch die Forderung eines Roma Sprachforums und Bildungsrats
(Themen internationale Romani Sprachreform, Férderung und Schutz der Sprache). Seit 2022 fordert das
Auswirtige Amt das aus den vorherigen Projekten entwickelte Outreachprogramm von ERIAC. Dieses be-
steht aus mehreren Kernkomponenten: eine davon ist die Romani-Sprachinitiative, die mit dem internatio-
nalen Sprachenrat und nach den Standards des Gemeinsamen Europdischen Referenzrahmens filir Sprachen
Lehrmaterialien fiir die Vermittlung von Romanes erstellt, zuletzt 2024 ein Lehrbuch fiir die Romani-Spra-
che auf B1-Niveau (Lehrwerke zu A1 und A2 sind bereits fertiggestellt) und 2024 auBerdem die 5. Konferenz
»Schutz unserer Romani-Sprache® in Zusammenarbeit mit Europarat organisierte. Im Outreach-Programm
2025 wird nun das Lehrwerk fiir das Niveau B2 erarbeitet.

Beziiglich der Forderung eines Modellprojekts der Bundesvereinigung der Sinti und Roma e.V. zur Konzep-
tentwicklung fiir den Aufbau einer bundesweiten Romanes-Akademie durch das Amt des Beauftragten gegen
Antiziganismus und fiir das Leben der Sinti und Roma in Deutschland wird auf die Ausfiihrungen unter 3.7
verwiesen.

Nordrhein-Westfalen

Fiir das Land Nordrhein-Westfalen hat die Férderung und die Wertschitzung der lebendigen Mehrsprachig-
keit eine besondere Bedeutung. Aus diesem Grund bietet das Land fiir Schiilerinnen und Schiiler, die zwei-
oder mehrsprachig in Deutsch und in einer oder mehreren anderen Sprachen aufwachsen, staatlich organi-
sierten Herkunftssprachlichen Unterricht (HSU) an. Im Jahr 2020 wurde HSU in 26 Sprachen angeboten.
Romanes gehort in Nordrhein-Westfalen auch zum Angebot des HSU. Da es sich beim HSU um ein nach-
frageorientiertes, freiwilliges staatliches Angebot handelt, wirbt das Land bei Migrantenselbstorganisatio-
nen, Verbanden und Familien aktiv fiir den HSU und fiir eine Ausweitung der Sprachen und Lerngruppen
im HSU. Dies gilt auch fiir die Sprache Romanes.

Unabhéngig davon ist im Runderlass ,,Begegnung mit Sprachen* des Ministeriums fiir Schule, Jugend und
Kinder, heute Ministerium fiir Schule und Bildung, vom 6. November 2003 Begegnung mit Sprachen in den
Grundschulen in Nordrhein-Westfalen als fester Bestandteil des Unterrichts verankert. Begegnungen mit
anderen Sprachen, auch Minderheitensprachen, vor allem, wenn diese Herkunftssprachen von Schiilerinnen
und Schiilern an der Grundschule sind, sollen in spielerischer Form in den Unterricht einbezogen werden.
Diese Begegnung soll allen Schiilerinnen und Schiilern der Grundschule in Nordrhein-Westfalen ermoglicht
werden. Die einzelnen Schulen entscheiden selbst, in welcher Weise Begegnung mit Sprachen in die schul-
eigenen Arbeitspline aufgenommen wird.

Das Land Nordrhein-Westfalen bietet staatlich organisierten Herkunftssprachlichen Unterricht (HSU) auch
in der Sprache Romanes an. Fiir alle angebotenen Sprachen im HSU gelten folgende Bestimmungen gleich-
ermaflen: Den Herkunftssprachlichen Unterricht erteilen grundsitzlich Lehrkrifte, die die entsprechende Be-
fahigung fiir ein Lehramt nach deutschem Recht in dem Fach des Herkunftssprachlichen Unterrichts besit-
zen. Es konnen auch Lehrkréfte mit einer Befdhigung fiir ein Lehramt nach deutschem Recht Herkunfts-
sprachlichen Unterricht erteilen, die statt der Lehrbefahigung flir das ausgeschriebene Fach des Herkunfts-
sprachlichen Unterrichts die geforderte Sprachqualifikation gemél der Kompetenzstufe C 1 nach dem Ge-
meinsamen Europdischen Referenzrahmen fiir Sprachen (GER) nachweisen und ihre Bereitschaft zur Teil-
nahme an einer didaktischen und methodischen Fortbildung ,,Herkunftssprachenlehrkrifte an Grundschulen
und Schulen der Sekundarstufe 1 schriftlich verbindlich erklart haben. Sofern Lehrkrifte nach diesen Kri-
terien nicht zur Verfiigung stehen, kénnen ausnahmsweise auch Lehrerinnen und Lehrer zugelassen werden,
die tiber eine auslédndische Lehramtspriifung fiir das Fach des Herkunftssprachlichen Unterrichts oder {iber
einen deutschen oder auslédndischen Hochschulabschluss im Fach des Herkunftssprachlichen Unterrichts
oder tiber eine auslidndische Lehramtspriifung verfiigen oder einen ausldndischen Hochschulabschluss eines
Landes der Herkunftssprache in einem anerkannten Lehrfach nachweisen. Hierbei miissen die Bewerberin-
nen und Bewerber die Sprachqualifikation gemiB der geforderten Kompetenzstufe C1 nach GER nachweisen
und den Ausfiihrungen im Lehrplan entsprechend iiber die funktionalen kommunikativen Kompetenzen hin-
aus auch iiber die ndtigen interkulturellen und methodischen Kompetenzen sowie iiber die sprachlichen Mit-
tel und Sprachbewusstheit verfiigen.
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Rheinland-Pfalz

e Das Land Rheinland-Pfalz erkldrt, dass es sich bei Romanes um eine Sprache handelt, die auf Wunsch der
Gemeinschaft nur innerhalb derselben genutzt und ausschlielich im Rahmen der Familie und Familienver-
bande gepflegt und weitergegeben wird.

ili. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Saarland

e Hinsichtlich der Anwendung sowie der Vermittlung der Sprache Romanes auflerhalb der Minderheit ver-
weist das Saarland auf die grundsétzliche Position des Landesverbandes Deutscher Sinti und Roma Saar-
land e. V., die Sprache Romanes auBlerhalb der Minderheit weder zu vermitteln noch anzuwenden.

4.15.2.7 Artikel 7 Absatz 1 lit. g)

i. Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Rheinland-Pfalz

e Das Land Rheinland-Pfalz verweist auf seine Ausfiihrungen unter 4.15.2.1 f. Artikel 7 Absatz 1 lit. ).

Schleswig-Holstein

e Das Land Schleswig-Holstein verweist auf die Ausfithrungen unter 4.15.2.6.

iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses
Saarland

e Hinsichtlich der Anwendung sowie der Vermittlung der Sprache Romanes auflerhalb der Minderheit ver-
weist das Saarland auf die grundsétzliche Position des Landesverbandes Deutscher Sinti und Roma Saar-
land e. V., die Sprache Romanes auBlerhalb der Minderheit weder zu vermitteln noch anzuwenden.

4.15.2.8 Artikel 7 Absatz 1 lit. h)
i. Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
Rheinland-Pfalz

e Das Land Rheinland-Pfalz begriifit und unterstiitzt die Intensivierung wissenschaftlicher Forschung auf uni-
versitarer Ebene zur Geschichte, Kultur und Lebenssituation von Sinti und Roma.

«  Im Ubrigen verweist das Land Rheinland-Pfalz auf seine Ausfithrungen unter 3.1.6 sowie 4.15.2.1 f. Arti-
kel 7 Absatz 1 lit. f), die auch fiir den universitiren Bereich gelten.

Schleswig-Holstein

o Hierzu wird auf 4.15.2.6 dieses Berichts verwiesen.

ii. Mafnahmen in der Praxis
Rheinland-Pfalz

e Das Land Rheinland-Pfalz fordert in den Jahren 2025 und 2026 ein innovatives Lehr-Lern-Forschungspro-
jekt zur Geschichte der Sinti und Roma am Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften der Johannes-
Gutenberg-Universitdt Mainz mit 100.000 Euro. Aufgrund des breiten historischen Facherspektrums und
aufgrund personlicher Netzwerke zum Verband Deutscher Sinti und Roma verfiigt der Fachbereich iiber die
geeigneten Voraussetzungen, um ein solches Projekt erfolgreich durchzufiihren. Die Forschungsstelle Anti-
ziganismus der Universitdt Heidelberg ist ebenfalls in das Projekt eingebunden. In einem Verbund aus Ar-
chivrecherchen und Lehr-Lern-Forschungsprojekten befassen sich die Studierenden unter Anleitung einer
Projektmitarbeiterin mit unterschiedlichen Epochen der Geschichte der Sinti und Roma sowie dem gesell-
schaftlichen Antiziganismus unter verschiedenen politischen Vorzeichen. Am 20. Januar 2026 wurde die
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Ausstellung ,,Sinti und Roma in Rheinland-Pfalz: Ermordet. Ausgegrenzt. Stigmatisiert im Beisein von
Ministerprasident Alexander Schweitzer als zentrales Ergebnis des geforderten Projekts erdffnet.

»  Im Ubrigen verweist das Land Rheinland-Pfalz auf seine Ausfithrungen in unter 4 15.2.1 f. Artikel 7 Absatz 1
lit. f), die auch fiir den universitdren Bereich gelten.

ili. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Saarland

e Hinsichtlich der Anwendung sowie der Vermittlung der Sprache Romanes auflerhalb der Minderheit ver-
weist das Saarland auf die grundsétzliche Position des Landesverbandes Deutscher Sinti und Roma Saar-
land e. V., die Sprache Romanes auBerhalb der Minderheit weder zu vermitteln noch anzuwenden.

4.15.2.9 Artikel 7 Absatz 1 lit. i)

i. MaBnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Rheinland-Pfalz

e  Das Land Rheinland-Pfalz verweist auf seine Ausfiihrungen unter 3.1.6 sowie 4.15.2.1 f. Artikel 7 Absatz 1
lit. f).

Schleswig-Holstein

e Das Land Schleswig-Holstein berichtete, dass der Verband Deutscher Sinti und Roma e. V. — Landesverband
Schleswig-Holstein nach wie vor institutionell vom Land Schleswig-Holstein geférdert wird.

e Dariiber hinaus wird auch die Sinti Union Schleswig-Holstein e. V. seit 2024 institutionell aus dem Landes-
haushalt gefordert (sieche 4.15.2.1).

ii. Mafnahmen in der Praxis

Auswirtige Amt

e Das Auswirtige Amt verweist auf seine Ausfithrungen unter 4.15.2.6. Artikel 7 Absatz 1 lit. f).

Saarland

e Durch seine Mitgliedschaft im Zentralrat Deutscher Sinti und Roma partizipiert der Landesverband Deut-
scher Sinti und Roma Saarland e. V. partiell an internationalen Austauschformaten.

Schleswig-Holstein

e  Zum nationalen und internationalen Engagement des Verbands Deutscher Sinti und Roma e. V. — Landes-
verband Schleswig-Holstein verweist das Land Schleswig-Holstein auf seine Ausfithrungen unter E.VILb.i
im Siebten Sprachenbericht.

e Die Sinti Union Schleswig-Holstein e. V. als zweiter Verband der Minderheit in Schleswig-Holstein ist bun-
desweit mit verschiedenen Kooperationspartnern wie der Hildegard Lagrenne Stiftung, dem Haus der Kul-
turen der Welt in Berlin oder der Antidiskriminierungsstelle des Bundes verbunden. Auflerdem ist der Ver-
band Mitglied in der Bundesvereinigung der Sinti und Roma.

4.15.2.10 Artikel 7 Absatz 2

i. Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

Rheinland-Pfalz

e  Das Land Rheinland-Pfalz verweist auf seine Ausfiihrungen unter 3.1.6 sowie 4.15.2.1 f. Artikel 7 Absatz 1
lit. f).

Saarland

e Das Saarland verweist auf seine Ausfilhrungen unter 4.15.2.1 1.
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Schleswig-Holstein

e Das Land Schleswig-Holstein verweist auf seine Ausfithrungen unter E.VIL.b.1.a des Siebten Sprachenbe-
richts.

ii. Mafnahmen in der Praxis
Rheinland-Pfalz

e Das Land Rheinland-Pfalz verweist auf seine Ausfiihrungen in unter 3.1.6 sowie 4.15.2.1 f. Artikel 7 Ab-
satz 1 lit. f).

Saarland

e Das Saarland verweist auf seine Ausfilhrungen unter 4.15.2.1 ii.

Schleswig-Holstein

e  Die Forderung des Landes Schleswig-Holstein fiir den Landesverband der deutschen Sinti und Romae. V.
sowie der Sinti Union Schleswig-Holstein e. V. wird in ihrer konkreten Ausgestaltung mit dem Verband
gemeinsam entwickelt. Die Unterschiede zwischen den in Schleswig-Holstein geschiitzten Regional- und
Minderheitensprachen basieren auf den jeweils unterschiedlichen Bedarfen der jeweiligen Sprechergruppen,
die von ihnen entsprechend artikuliert wurden und werden.

ili. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

e Das Saarland verweist auf seine Ausfithrungen unter 4.15.2.1 1iii.

4.15.2.11 Artikel 7 Absatz 3
i. Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
Brandenburg

e Die Mehrsprachigkeitkonzeption des Ministeriums fiir Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg
(Mehrsprachigkeitskonzept. Bestandsaufnahme und strategische Weiterentwicklung der Sprachenvielfalt im
Bildungssystem im Land Brandenburg) stellt Romanes als Teil des kulturellen Erbes und der sprachlichen
Vielfalt des Landes vor. Entgegen der Forderung des Landtags Brandenburg, in der Mehrsprachigkeitskon-
zeption auch MaBinahmen fiir Romanes zu formulieren, wurde jedoch auf Ausfilhrungen zur Vermittlung
von Romanes im Rahmen der Konzeption verzichtet — aus Riicksicht auf den Wunsch der deutschen Sinti
und Roma, Romanes als innere Angelegenheit zu behandeln, in die sich staatliches Handeln nicht einmischen
soll.

e Mit der Novellierung des rbb-Staatsvertrags zum 1. Januar 2024 wurde der gesetzliche Programmauftrag
konkretisiert, insbesondere mit Blick auf die Belange von Menschen mit Migrationsgeschichte und ethni-
schen Minderheiten, insbesondere der Kultur der Sinti und Roma (§ 3 Absatz 4 tbb-StV). Diese Regelung
fordert die Abbildung der gesellschaftlichen Diversitét, die auch bei der Zusammensetzung der Aufsichts-
gremien im &ffentlich-rechtlichen Rundfunk beriicksichtigt wird (hier insbesondere Regelungen zur Entsen-
dung in den Rundfunkrat, § 19 Absatz 1 rbb-StV). Zwar sind diese gesetzlichen Vorgaben nicht speziell auf
den Gebrauch des Romanes ausgerichtet, konnen aber als eine allgemeine Initiative zur Férderung der
sprachlichen und kulturellen Vielfalt verstanden werden. Der rbb berichtet derzeit jedoch nicht {iber einen
spezifischen Programmschwerpunkt zu Romanes.

Rheinland-Pfalz

e Das Land Rheinland-Pfalz verweist auf seine Ausfithrungen unter 3.1.6.

Schleswig-Holstein

. Es wird auf den Siebten Staatenbericht E.VIL.b.k. verwiesen.
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ii. Mafnahmen in der Praxis
Rheinland-Pfalz
Bildung

e Um die gleichberechtigte Teilhabe von in Rheinland-Pfalz lebenden Angehdrigen der nationalen Minderheit
der Sinti und Roma zu erreichen, regt das Land Rheinland- Pfalz gegeniiber den kommunalen Gebietskor-
perschaften an, in Einzelfdllen im Rahmen ihres Ermessens die aktive Foérderung von BildungsmafBinahmen
von in Rheinland-Pfalz lebenden Angehdrigen der nationalen Minderheit der Sinti und Roma zu unterstiit-
zen.

e Das Land Rheinland-Pfalz trigt dafiir Sorge, dass die Geschichte der Sinti und Roma und der gesellschaftli-
che Umgang mit der Minderheit Bestandteil der Lehrpléne staatlicher Schulen wird. Das Land Rheinland-
Pfalz fordert in diesem Zusammenhang die Ausarbeitung von qualifizierten Bildungs- und Unterrichtsmate-
rialien flir die unterschiedlichen Schulstufen.

e Das Land Rheinland-Pfalz stellt dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Rheinland-
Pfalze. V., die zur Beschiftigung einer hauptamtlichen Sinti- und Roma- Bildungsreferentin oder eines
hauptamtlichen Sinti- und Roma - Bildungsreferenten notwendigen Mittel im Rahmen der institutionellen
Forderung bereit.

e Das Land Rheinland-Pfalz begleitet ein Qualifizierungsprogramm fiir Bildungsberaterinnen und Bildungs-
berater von in Rheinland-Pfalz lebenden Angehdrigen der nationalen Minderheit der Sinti und Roma. Diese
haben die Aufgabe, Kinder der Sinti und Roma im Bereich der Schule zu férdern und stehen als Ansprech-
personen fiir Lehrkréfte und Eltern zur Verfiigung.

Medien

e Im Hinblick auf die Forderung, die Massenmedien zu ermutigen, durch geeignete MaBnahmen das gegen-
seitige Verstdndnis zwischen allen Sprachgruppen des Landes zu férdern, verweist das Land Rheinland-Pfalz
auf die Unabhéngigkeit der Medien und die aus der Rundfunkfreiheit resultierende Programmautonomie.

e Das Land Rheinland-Pfalz verweist im Ubrigen auf seine Ausfiihrungen unter 3.7 sowie 3.1.6.

Saarland

e Der Landesverband Deutscher Sinti und Roma Saarland e. V. wird in die Ausgestaltung und Umsetzung von
Aus- und Weiterbildungsmodulen der Polizei und von Lehrkriften allgemeinbildender Schulen einbezogen.
Das Wissen, das Verstdndnis und die Toleranz gegeniiber der Romanes-sprechenden Bevolkerung wird
dadurch gestérkt und die wechselseitige Achtung und Anerkennung gefordert.

Schleswig-Holstein

e Die vom Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Schleswig-Holstein e. V. im Jahr 2019 mit
Hilfe von Fordergeldern des Landes entwickelte Wanderausstellung ,,Der lange Weg. Aus Vergangenheit
lernen — Zukunft gestalten.” wird seither in Schulen, Kirchen und Rathdusern im ganzen Land gezeigt. Das
Land Schleswig-Holstein fordert stetig die Weiterentwicklung und Prasentation der Ausstellung mitsamt der
Logistik und padagogischen Begleitung. Im Jahr 2024 betrug die Férderung rund 14.000 Euro, in 2025 wird
sie sich auf 9.400 Euro belaufen.

ili. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses

Rheinland-Pfalz

e Bildung: Das Land Rheinland-Pfalz verweist auf seine Ausfiihrungen unter 4.15.2.1 f. Artikel 7 Absatz 1
lit. f).

Medien

e Mit Inkrafttreten des novellierten Staatsvertrags fiir den Stidwestrundfunk (SWR) (giiltig ab 1. September
2025) ist dieser verpflichtet, ein Gesamtprogramm fiir alle Bevolkerungsgruppen anzubieten. Dabei soll er
die durch die beitragsfinanzierte Rundfunkfreiheit eroffneten Gestaltungsspielraume aktiv nutzen und mit
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eigenen programmlichen Impulsen zur Vielfalt der Medienlandschaft beitragen, um allen Bevolkerungsgrup-
pen die Teilhabe an der Informationsgesellschaft zu ermoglichen.

e Private Rundfunkvollprogramme sind gem&l Medienstaatsvertrags dazu aufgerufen, mit einem angemesse-
nen Anteil an Information, Kultur und Bildung die sprachliche und kulturelle Vielfalt im deutschsprachigen
sowie im europdischen Raum abzubilden.

e  Mit Blick auf die Unabhéngigkeit der Medien und die aus der Rundfunkfreiheit resultierende Programmau-
tonomie ergeben sich keine konkreten Initiativen des Landes Rheinland-Pfalz zum Gebrauch des Romanes
in den Medien.

e  Indiesem Zusammenhang wird zudem auf die Ausfiihrungen unter 4.15.2.1 in Artikel 7 Absatz 4 verwiesen.

Schleswig-Holstein

e Zuder Ansicht des Sachverstindigenausschusses im Priifbericht zum Zwischenbericht, dass sich die Behor-
den stirker dafiir einsetzen sollten, in Zusammenarbeit mit den Sprechern zu priifen, wie Romanes in den
Medien, auch im &ffentlichen Rundfunk, genutzt werden kann, gibt das Land Schleswig-Holstein keine Stel-
lungnahme ab.

4.15.2.12 Artikel 7 Absatz 4
i. Mafnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
Rheinland-Pfalz

¢ In Rheinland-Pfalz wurde mit dem Vertrag zwischen der Landesregierung und dem Verband Deutscher Sinti
und Roma, Landesverband Rheinland-Pfalz e. V. ein Gremium berufen, das aus jeweils drei Vertreterinnen
und Vertretern jeder Vertragspartei besteht. Nach Bedarf konnen Giste und Expertinnen und Experten ein-
geladen werden. Hauptaufgaben sind die regelmiBige Evaluierung der Umsetzung der Vertragsziele, der
Austausch iiber aktuelle Fragestellungen beziiglich der Minderheit sowie die Einhaltung der in der Charta
festgelegten Rechte und Pflichten. Das Land Rheinland-Pfalz verweist im Ubrigen auf seine Ausfiihrungen
unter 3.1.8.

Schleswig-Holstein

e Das Land Schleswig-Holstein verweist hier auf seine Ausfithrungen unter 4.15.2.1.

ii. Mafnahmen in der Praxis
Berlin

¢ Im Land Berlin hat der in § 18 des Berliner Partizipationsgesetzes verankerte Beirat fiir Angelegenheiten
von Roma, Romnja, Sinti und Sintizze seine Arbeit aufgenommen. Dieser fungiert als beratendes Gremium
des Berliner Senats in Fragen der Partizipation und gleichberechtigten Teilhabe dieser Communities. Zur
wirksamen Wahrehmung seiner Aufgaben wird der Beirat bei Vorhaben, Maflnahmen, Strategien, Konzep-
ten und Programmen des Senats, die in diesem Themenfeld angesiedelt sind, friihzeitig einbezogen. Mehr
Informationen sind auf der Webseite https://www.berlin.de/sen/lads/schwerpunkte/rechtsextremismus-ras-
sismus-antisemitismus/beirat-fuer-angelegenheiten-von-rom-nja-und-sinti-zze/ zu finden.

Hamburg

¢ Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg hat im Mai 2024 die ,,Gesamtstrategie zur Bekdmpfung des
Antiziganismus und zur Férderung der gleichberechtigten Teilhabe der Sinti und Roma in Hamburg* (Druck-
sache 22/15436) beschlossen. Die Gesamtstrategie beabsichtigt, die titelgebenden Ziele in allen wesentlichen
Lebensbereichen zu verwirklichen, darunter auch Anséitze zum Themenbereich Romanes. Bei der Umset-
zung der Gesamtstrategie beteiligt der Senat Selbstorganisationen der Hamburger Sinti und Roma iiber ein
Partizipationsgremium, das federfithrend durch die Sozialbehdrde, Amt fiir Integration, koordiniert wird.


https://www.berlin.de/sen/lads/schwerpunkte/rechtsextremismus-rassismus-antisemitismus/beirat-fuer-angelegenheiten-von-rom-nja-und-sinti-zze/
https://www.berlin.de/sen/lads/schwerpunkte/rechtsextremismus-rassismus-antisemitismus/beirat-fuer-angelegenheiten-von-rom-nja-und-sinti-zze/
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Rheinland-Pfalz

e Das in ,Kapitel 4.15.2 Artikel 7 — Ziele und Grundsitze™ in Absatz 4 beschriebene Gremium trifft sich
mindestens einmal jéhrlich.

*  Das Land Rheinland-Pfalz verweist im Ubrigen auf seine Ausfiithrungen in 3.1.8.

Saarland

e Es bestehen vielfdltige Verbindungen zwischen Landesverband Deutscher Sinti und Roma Saarland e. V.
und der saarldndischen Landesregierung auf Leitungs- und Arbeitsebene, sodass Bediirfnisse in Bezug auf
die Regional- und Minderheitensprachpolitik vertrauensvoll gemeinsam erdrtert werden kdnnen.

Schleswig-Holstein

e Das Land Schleswig-Holstein verweist auf seine Ausfithrungen unter 4.15.2.11.

e Im Gremium fiir Fragen der Minderheit der deutschen Sinti und Roma in Schleswig-Holstein unter Vorsitz
der Landtagsprésidentin haben der Verband Deutscher Sinti und Roma sowie die Sinti Union Schleswig-
Holstein e. V. als zentrale Organisationen der Minderheit in Schleswig-Holstein die Gelegenheit, Wiinsche
und Initiativen unmittelbar der Politik, der Verwaltung und der kommunalen Ebene vorzustellen.

e Das DialogForumNorden (DFN) unter Vorsitz des Minderheitenbeauftragten des Ministerprésidenten ist
dariiber hinaus eine Plattform, auf der die Minderheit im Austausch mit den anderen Minderheiten und Spre-
chergruppen Unterstiitzung fiir ihre Anliegen bekommen kann. Ein wesentliches Ziel dieses zivilgesell-
schaftlichen Zusammenschlusses ist es, in minderheitenpolitischen Themen eine gemeinsame Position zu
entwickeln und mit einer gemeinsamen Stimme zu sprechen.

e Die Landesregierung Schleswig-Holsteins beteiligt die Verbdnde der Minderheiten bei allen ihren Berichten
mit Minderheitenbezug an den Landtag. In der Rubrik FORUM kénnen sie ihre Sicht auf die Landespolitik
in diesem Bereich darstellen, Erwartungen und Anregungen fiir die kiinftige Minderheitenpolitik des Landes
formulieren.

ili. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverstindigenausschusses
Rheinland-Pfalz

»  Medien: Fiir das Land Rheinland-Pfalz lisst sich feststellen, dass Belange der Sinti und Roma im Offentlich-
Rechtlichen Rundfunk Beriicksichtigung finden. Mit der Novelle des SWR-Staatsvertrages, die zum 1. Sep-
tember 2025 in Kraft tritt, werden kiinftig 7 Mitglieder des Rundfunkrates gemeinsam von Baden-Wiirttem-
berg (BW) und Rheinland-Pfalz (RP) entsandt (davon 1 Mitglied der Sinti und Roma). Somit haben Sinti
und Roma weiterhin einen Sitz im Rundfunkrat des SWR. Allerdings wird das Mitglied kiinftig gemeinsam
von BW und RP benannt, d.h. der Landesverband BW und der Landesverband RP miissen sich fiir die kiinf-
tige Entsendung ihrer Vertreterin/ihres Vertreters auf ein Mitglied verstdndigen. Bisher wurde das Mitglied
des Verbandes der Sinti und Roma ,,nur” vom Landesverband RP entsandt.

e Dariiber hinaus verweist das Land Rheinland-Pfalz auf seine Ausfithrungen in 4.15.2.1, Artikel 7 Absatz 4,
Mafnahme 2.



Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode — 189 — Drucksache 21/6400

5.1

Stellungnahme der Verbande

Stellungnahme der danischen Minderheit

P
3

SSF

Sydslesvigsk Forening

26. November 2025
Dansk Generalsekretariat / LR

Kontakt: Generalsekretédr Lasse Rodewald
lasse@syfo.de
0461 14408-110

Stellungnahme der déinischen Minderheit zu den sofortigen Empfehlungen des
Sachverstiindigenausschusses des Europarates

Sydslesvigsk Forening (SSF) bedankt sich im Namen der dénischen Minderheit fiir die Moglichkeit, zum
Bericht (2024) des Expertenausschusses zur Umsetzung der Europdischen Charta der Regional- oder
Minderheitensprachen in Schleswig-Holstein eine Stellungnahme abgeben zu kénnen.

Die dénische Minderheit unterstiitzt die Empfehlungen fiir SofortmaBnahmen:

Weitere Schritte zur Entwicklung des Angebots an Radio- und Fernsehprogrammen in dénischer Sprache,
insbesondere hinsichtlich der Dauer und Haufigkeit.

Die dénische Minderheit verweist auf frithere Stellungnahmen.

Schaffung einer klaren Rechtsgrundlage fiir die Verwendung des Dénischen in zivil- und
verwaltungsgerichtlichen Verfahren im Einklang mit den ratifizierten Verpflichtungserklarungen.

Die Bearbeitung der Forderung nach Ausweitung des §184 im Bundesjustizministerium erfolgt duferst
schleppend. Uber mehrere Jahre hinweg wurde die Angelegenheit verzogert, unter anderem mit dem
Hinweis auf begrenzte personelle Ressourcen. Dieses Vorgehen ist inakzeptabel und zeigt, dass das
Bundesjustizministerium seiner Verantwortung gegeniiber Regional- und Minderheitensprachen nicht
ausreichend gerecht wird. Fiir die ddnische Minderheit bleibt die Ausweitung des §184 ein zentrales
minderheitenpolitisches Ziel.

Die dénische Minderheit verweist in diesem Zusammenhang auch auf frithere Stellungnahmen.


mailto:lasse@syfo.de
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5.2 Stellungnahme der Nordfriesen

mardfriislon

Stellungnahme zum Priifbericht des Sachverstindigenausschusses zum Siebten Bericht der
Bundesrepublik Deutschland vorgelegt vom Frasche Rédj / Friesenrat Sektion Nord e. V

Stellungnahme des Frasche Rédj / Friesenrat Sektion Nord e. V. zum oben genannten Priifbericht

Der Bericht wurde vom Frasche Ridj / Friesenrat Sektion Nord als Dachorganisation in Absprache mit den
entsprechenden nordfriesischen Vereinen und Institutionen in Nordfriesland/Schleswig-Holstein erstellt.

S. 42 / Kap 8.1.h: Aus- und Weiterbildung von Lehrkriiften sicherstellen, die (auf) Nordfriesisch
unterrichten

Die Ausbildung der Friesisch-Lehrkréfte ist bedingt durch die Eigenarten des deutschen Schulsystems nach
Schularten getrennt: fiir Grund- und Gesamtschullehrkréfte in Flensburg und fiir Gymnasiallehrkréfte in Kiel.
Diese Arbeit wird durchaus koordiniert, was aber weder bezahlt noch systematisch als Aufgabe verankert ist.
Friesisch kann in Flensburg als Ergéinzungsfach studiert werden, neben zwei Vollfachern. Dies bedeutet
allerdings eine Mehrbelastung der Studierenden von ca. 4 SW. In Kiel kann es auch als Vollfach (im 2-Fécher
BA) studiert werden. Das Friesisch-Studium wird allerdings bei der Vergabe des Referendariats nicht
beriicksichtigt; ein Platz an einer Schule im Sprachgebiet wird also nicht gewéhrleistet. Da trotz der
ausdriicklichen Charta-Verpflichtung kein Friesisch-Unterricht au8erhalb des Sprachgebietes angeboten wird,
wird damit ein Teil der Ausbildung entwertet.

Zur Sprachvitalisierung ist ein Angebot flir Friesisch als Fremdsprache alternativlos. Auch wenn
Sprachlernkurse keine genuine Aufgabe der Universitdten sind, und sie auch schon im Rahmen des Friesisch-
Studiums in Flensburg angeboten werden, wire es wiinschenswert, wenn Bildungsministerium und
Universititen gemeinsam eine Losung fanden zusdtzliche Sprachkurse an der Universitit anzubieten.
Sprachkurse werden bisher im Wesentlichen nur von den Vereinen angeboten. Ein Angebot an der Universitét
wire gleichzeitig ein Qualitdtsmerkmal.

S. 42 / Kap 8.1.biv: Die gesamte oder einen erheblichen Teil der Grundschulerziehung auf Nordfriesisch
oder den Nordfriesisch-Unterricht als festen Bestandteil des Lehrplans bereitstellen, zumindest wenn es
ausreichend Schiilerinnen und Schiiler gibt und ihre Familien dies wiinschen

Friesisch-Unterricht wird nur an wenigen Schulen in Nordfriesland angeboten, mit fallenden Zahlen an Schulen,
Lehrkréiften und Schiilerinnen und Schiiler Uiber die letzten Jahre. Erschwerend ist hierbei, dass Friesisch bis auf
zwei Ausnahmen, nur als optionale Arbeitsgemeinschaft, also nicht als anerkanntes Schulfach angeboten wird,
so dass seine Attraktivitit gemindert ist. Zudem obliegt die Information der Eltern, damit diese ihre Kinder zum
Unterricht anmelden den Lehrkraften. Somit ist sowohl die Qualitdt wie auch die Intensitdt der Information
abhédngig vom Engagement der jeweiligen Lehrkraft.

Die Liirskap in Bredstedt und Alkersum erstellt derzeit Materialien fiir den Grundschulunterricht.

Die Stelle des Landesfachberaters Friesisch ist seit Jahren vakant. Die Landesregierung konnte die Stelle nicht
besetzen. Auch konnten die Fachanforderungen fiir die Schulen noch nicht vorgelegt werden.

Seit Jahren erfolgt weder eine vorschulische noch schulische Vermittlung des Helgoldndischen. Bemiihungen
zur Forderung des Helgoldndischen erfolgen damit ausschlieBlich in den Familien und auf ehrenamtlicher Basis.
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S. 41/ Kap. 8.1 a iii: Die gesamte oder einen erheblichen Teil der Vorschulerziehung auf Nordfriesisch
bereitstellen, zumindest wenn es ausreichend Schiilerinnen und Schiiler gibt und ihre Familien dies
wiinschen

S. 41 / Kap. 8.1.a iv: Bereitstellung der gesamten oder eines erheblichen Teils der Vorschulerziehung auf
Nordfriesisch fordern und / oder dazu ermutigen

Eine zertifizierte Ausbildung friesischer Vorschulpdadagoginnen und Pidagogen wird nicht angeboten; ebenso
wenig wie zertifizierte Weiterbildungsangebote. Einige Lehrkrifte leisten aus eigenem Antrieb gute Arbeit;
insgesamt ist die Situation der vorschulischen Vermittlung friesischer Sprache und Kultur aber unbefriedigend
und liickenhaft.

Die friesische Erwachsenenbildung sowohl fiir Neueinsteiger, Fortgeschrittene als auch fiir Wiedereinsteiger
obliegt den Vereinen. Wiinschenswert ist ein stabiles Angebot im gesamten Sprachgebiet.

S. 42 / Kap. 11.1.b ii: RegelméBige Ausstrahlung privater Radioprogramme auf Nordfriesisch erleichtern
und / oder dazu ermutigen

Die Beriicksichtigung der friesischen Sprache und Kultur im 6ffentlich-rechtlichen Angebot stagniert; die
regelméfige Ausstrahlung beschrinkt sich auf eine dreiminiitige Radiosendung einmal in der Woche (Frasch
vor en arken). Seit kurzem gibt es vereinzelt TV-Reportagen auf Friesisch (Unerwiis), jeweils zwischen 10-30
Minuten, ca. alle 3 Monate. Dies ist eine willkommene Neuerung, aber zu unregelmafig und in der Quantitét zu
wenig, um einen wirklichen Beitrag zur Sicht- und Hérbarmachung des Nordfriesischen zu leisten. Der
Norddeutsche Rundfunk (NDR) kommt seinen staatsvertraglichen Verpflichtungen nicht nach und bildet auch
keine friesischsprachigen Journalistinnen und Journalisten aus.

Bis auf die Tageszeitung der dinischen Minderheit ,,Flensborg Avis® gibt es keine Zeitung mit regelmaBigen
erscheinenden friesischen Artikeln.

Die Ferring Stiftung hat ein Ubersetzungstool fiir das Féhrer Friesisch entwickelt; fiir Helgolindisch wurde
ebenfalls ein Tool erstellt. Es liegen bislang keine Ergebnisse vor, inwieweit und wie diese Tools von den
Sprechern genutzt werden. Fiir das Festlandfriesisch ist ein entsprechendes Angebot nicht zu erwarten.

S. 42 / Kap. 12.1.a: Zur Produktion, Reproduktion und Verbreitung von kulturellen Werken auf
Nordfriesisch ermutigen

Die Forderung der friesischen Sprache und Kultur liegt weit {iberwiegend in der Hand des Ehrenamtes.
Unterstiitzende, professionelle Strukturen sind iiberwiegend nicht existenzsichernd finanziert, sondern bewegen
sich im Rahmen der so genannten geringfligigen Beschiftigung oder befristeter Projektstellen. Im Haushalt
2026 des Bundes werden Mittel zur Professionalisierung der Offentlichkeitsarbeit und der Gremienarbeit
eingestellt. Stetige Mittel fiir Jugendarbeit vom Kindergarten bis zum Teenager fehlen. Ebenso fehlen
nachhaltige Mittel fiir langfristige Forderung von Kulturprojekten wie Film, Theater, Podcast etc.

Die in der Charta verankerten Verpflichtungen fiihren nicht zu einer institutionellen Férderung seitens
staatlicher Organisationen. Die Vereine und Verbédnde sind weit {iberwiegend auf eine Projektfinanzierung
angewiesen, die nur den Vereinen zugénglich ist, denen entsprechende Kapazititen fiir Antragstellung und
Abrechnung zur Verfiigung stehen. Projektiibergreifende Aufgaben wie Koordinierung und (Sprach-) Planung
werden nicht finanziert.

S. 43 / Kap. 12.1.e: Sicherstellen, dass Gremien, die kulturelle Titigkeiten organisieren und unterstiitzen,
iiber Personal verfiigen, das die nordfriesische Sprache beherrscht

Die Vereine bieten auBlerschulische friesische Kulturarbeit fiir Jugendliche an, aber nur in sehr geringem
Umfang., z.B.1x wochentlich Freizeitgestaltung flir Kinder (Friisk Foriining). Andere Vereine, beispielsweise
Sportvereine, konnen nicht eingebunden werden, da entsprechendes Personal fehlt.
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S. 43 / Kap. 13.1.d: Gebrauch des Nordfriesischen im wirtschaftlichen und sozialen Leben erleichtern und
/ oder dazu ermutigen

Die Sichtbarkeit der friesischen Sprache ist dem Frasche Ré4dj / Friesenrat Sektion Nord ein zentrales Anliegen.
Die seitens der Landesregierung ermdglichte deutsch-friesische Beschilderung der Radwege in Nordfriesland
wurde aufgrund der erwarteten Mehrkosten vom Kreistag abgelehnt.

Fiir Beschiftigte in Amter und Beh&rden fehlen Sprachlernkurse, so dass Friesinnen und Friesen nur im
Einzelfall die friesische Sprache im Austausch mit Behorden nutzen konnen. Friesische Formulare oder
Vordrucke gibt es nicht! Friesischsprecherinnen und -sprecher werden nicht vorrangig in Behorden des
Sprachgebiets versetzt.

Sprachkurse fehlen auch bei Berufen mit personenbezogenen Dienstleistungen. Fiir Arztinnen und Arzte oder
Pflegekrifte in Heimen und Krankenhédusern gibt es keine Friesisch-Kurse.

Mit freundlichen Griilen

Ingwer Nommensen
Vorsitzender

Briist, Bredstedt, 27.11.2025

Fiir Riickfragen wenden Sie bitte sich
an den Frasche Rédj / Friesenrat Sektion Nord

Friisk Hiis

Siiderstrafle 6

25821 Briist / Bredstedt
04671 6024150
info@friesenrat.de


info%40friesenrat.de
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5.3 Stellungnahme des Nordfriisk Instituut

Nordfriisk Instituut
Siiderstrafie 30
25821 Briist / Bredstedt, NF

Stellungnahme zum achten Bericht der Bundesrepublik Deutschland zur Implementierung der
Europiischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen

Bréist / Bredstedt, di 28. 6nj e mistmoune 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank fiir die Einladung, zum oben genannten achten Bericht zur Implementierung der Europdischen
Sprachencharta Stellung zu nehmen. Im Folgenden beziehe ich mich auf die im Juni 2024 vom
Sachverstindigenausschuss vorgelegte Evaluierung, in welcher er die 2022 im siebten Implementierungsbericht
ausgesprochenen Empfehlungen fiir SofortmaBBnahmen aufgreift. In diesem Zwischenbericht bewertet der
Sachverstindigenausschuss in Bezug auf die friesische Sprache in Schleswig-Holstein / Nordfriesland den
Umsetzungsstand zweier empfohlener Sofortmafnahmen.

Es handelt sich zum einen um das Themenfeld Schulunterricht. Hier hat es, wie im Bericht auch korrekt
beschrieben wird, in den letzten Jahren positiv zu wertende Schritte gegeben. Die Einrichtung der Nordfriisk
Liirskap als neuer, dauerhaft bestehender Institution fiir Spracharbeit und zur Erstellung von Unterrichtsmaterial
bringt erste Ergebnisse; so wurden erstmals anhand des GER speziell auf die Situation der friesischen Sprache
in Nordfriesland zugeschnittene Konzepte fiir Unterrichtsmaterialien entwickelt, welche modernen,
fremdsprachendidaktischen Ansitzen folgen. Eine Uberarbeitung des derzeitigen Leitfadens fiir den
Friesischunterricht, der wiederum zu gegebener Zeit die Basis fiir Fachanforderungen fiir die Grundschule
bilden mag, ist fiir 2026 vorgesehen. Parallel hierzu laufen in Kooperation mit dem ECMI (Flensburg)
wissenschaftliche Untersuchungen zur Sprachweitergabe in Familien, und es wurden erste Materialien zur
Uberzeugungsarbeit, Kinder fiir den Friesischunterricht anzumelden, herausgegeben. Da die neue und zugleich
neuartige Einrichtung Nordfriisk Liirskap auf Dauer angelegt ist und eng mit den aktiven Friesischlehrkriften
zusammenarbeitet, versprechen wir uns hiervon nachhaltige Impulse.

Jedoch nimmt die Zahl der Schulen, an denen Friesisch iiberhaupt angeboten wird, wie im Zwischenbericht
vermerkt, weiterhin ab. Strategien oder gar konkrete Pldne von Seiten der Schultrdger oder des Landes, hieran
etwas zu dndern, sind nicht erkennbar. Vielmehr wird im Vergleich der letzten drei vorgelegten
,Handlungspldne Sprachenpolitik sogar das 2015 noch explizit erwédhnte Ziel, Friesisch auch auf dem Festland
in weiterfithrende Schulen bringen zu wollen und insbesondere analog zur Eilun Feer Skuul auch an einer
gymnasialen Oberstufe auf dem Festland als reguldres Fach zu verankern, sukzessive aufgeweicht und
anscheinend stillschweigend fallengelassen.

So wurde 2015 im Handlungsplan Sprachenpolitik fiir die 18. Legislaturperiode noch sehr konkret formuliert:
,Fur die Stirkung des Friesischen in der Sekundarstufe werden zwei Schwerpunktzentren — auf Fohr fiir die
Inseln und Halligen und in Niebiill fiir das Festland-sprachgebiet — aufgebaut. Dies ist ein wesentlicher
Bestandteil des Handlungsplans fiir den Bereich Friesisch. In diesen beiden Zentren werden in mehreren
Schritten die Ressourcen fiir einen durchgingigen Friesischunterricht von der Orientierungsstufe bis zur
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Oberstufe bereitgestellt. Ziel ist ein verléssliches Angebot fiir Friesisch fiir die gesamte Orientierungs- und
Sekundarstufe zu erreichen und sicherzustellen.*

2020, im Handlungsplan Sprachenpolitik fiir die 19. Legislaturperiode heifit es immerhin noch: ,,Fiir Schulen in
Nordfriesland soll ein dem Modellschulprojekt Niederdeutsch und dem Modellschulprojekt Dénisch
entsprechendes Projekt entstehen, dass analog hierzu auch fiir Nordfriesisch einen geschlossenen Bildungsgang
vom Kindergarten bis zur Hochschulreife ermoglicht. Der Verweis auf die anderen Modellschulprojekte ldsst
zwar Interpretationsspielraum gegeniiber den eindeutigeren Vorgaben von 2015, definiert aber immerhin einen
anzulegenden Mal3stab.

2024 schlieBlich, im Handlungsplan Sprachenpolitik fiir die 20. Legislaturperiode, steht nur mehr lapidar und
denkbar unscharf: ,,Ziel bleibt auch fiir Friesisch, einen geschlossenen Bildungsgang von der
Kindertageseinrichtung bis zur Hochschulreife zu ermoglichen.*

Wir bedauern diese Entwicklung und erwarten ein erneuertes Bekenntnis der Landesregierung zu den Zielen
von 2015 bzw. der 2020 angekiindigten Gleichstellung zu Modellschulen Dénisch und Niederdeutsch sowie
eine konkrete Strategie, wie dieses Ziel insbesondere in Hinblick auf weiterfiihrende Schulen mittelfristig
erreicht werden soll.

Als besondere Hiirde hierfiir wird immer wieder der Mangel an Friesischlehrkrédften und insbesondere an
akademischem Nachwuchs auf diesem Gebiet beklagt. Nach wie vor jedoch ist das Friesischstudium im
Rahmen der Lehrkréfteausbildung eine Zusatzbelastung, und nach wie vor diirfen Schulen in aller Regel nicht
offiziell, gezielt und vordringlich nach Friesischlehrkréften suchen bzw. Referendariatsplitze vorrangig nach
diesem Kriterium vergeben, da es sich fast durchweg um ein freiwilliges Zusatzangebot auflerhalb des reguléren
Curriculums handelt. An diesem Status des Friesischunterrichtes und des Friesischstudiums etwas zu dndern,
steht im Ermessen der Landespolitik und konnte sich als Schliissel erweisen, um die Studierendenzahlen
graduell auf das notwendige Mal} zu erhohen: Wenn Friesisch an den Universititen als vollwertiges Zweitfach
gewihlt werden konnte und zudem nach Studienabschluss entsprechende Stellen zuverldssig zur Verfiigung
stehen, diirfte die Attraktivitdt des Friesischstudiums deutlich steigen, insbesondere fiir L1-Sprecherinnen und
Sprecher, die gerne nach dem Studium in Nordfriesland bleiben und wirken mochten. Friesisch sollte schon von
daher fiir die Modellschulen als verpflichtend bereitzustellendes Angebot definiert werden, welches im
vormittaglichen Unterrichtsablauf eingebettet {iber alle Klassenstufen einen kontinuierlich aufbauenden
Spracherwerb ermdglicht, von den Grundschulen ausgehend in die Sekundarstufe 1 und mittelfristig auch in die
Sekundarstufe 2; und dies beides sowohl auf den Inseln als auch im nordlichen Festland. Fiir Modellschulen
Danisch gelten bereits solche Mindestverpflichtungen und gibt es entsprechende Planungen zur Fortsetzung des
Primarstufenunterrichtes an weiterfithrenden Schulen. Dieses Modell sollte uneingeschriankt auch fiir Friesisch
iibernommen werden, und zwar als Selbstverpflichtung der Modellschulen und nicht als rein reaktives Angebot,
welches bei wechselnder Nachfrage oder personellen Veranderungen jederzeit zur Disposition stehen kann und
so keine Verlésslichkeit flir fundierten Spracherwerb bietet. Da sich potentielle Friesischstudierende naturgeméf
vor allem von Gymnasien gewinnen lassen, wire insbesondere die baldmoglichste Prasenz der friesischen
Sprache als Unterrichts- und Priifungsfach an gymnasialen Oberstufen auch auBerhalb der Insel Fohr ein sehr
wesentlicher Aspekt.

Die in Absatz 53 des Zwischenberichtes formulierte Erinnerung daran, ,,dass weitere Schritte erforderlich sind,
um die Kontinuitit von der Vorschule bis zur Sekundarstufe sicherzustellen, die Unterrichtszeit fiir
Nordfriesisch zu erhéhen und die Sprache als integralen Bestandteil des Lehrplans zu unterrichten bringt die
geschilderte Situation treffend auf den Punkt. Hierfiir tragfahige Strategien und Perspektiven zu entwickeln, und
zwar unbedingt auch fiir das nordliche Festland, stellt das wohl dringlichste Anliegen fiir die nachsten Jahre in
Bezug auf Friesischunterricht an Schulen dar.

Es sei darauf hingewiesen, dass wir die in Absatz 50 vorgeschlagene stirkere regionale Ausrichtung des
Geschichts- und Geografieunterrichtes nicht nur in Nordfriesland, sondern im gesamten Landesteil Schleswig
zumindest an den Modellschulen Friesisch und Dénisch fiir sehr sinnvoll halten, um das Bewusstsein fiir die
Besonderheit dieses Landesteiles zu erhdhen, welche sich nicht zuletzt an der traditionellen Mehrsprachigkeit
mit den Minderheitensprachen Friesisch und Dénisch zeigt. Plakativ gesprochen: Hier hat Karl der Grofe
niemals regiert und auch keiner der mittelalterlichen Kaiser, dafiir jedoch Harald Blauzahn und K&nigin
Margarete 1., und das lésst sich bis heute erkennen.
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Als zweites Themenfeld setzt der Sachverstidndigenrat die Prisenz der friesischen Sprache in den Medien,
insbesondere im Rundfunk und hierbei namentlich in den Angeboten der 6ffentlich-rechtlichen,
gebiihrenfinanzierten Sender. Der Feststellung, dass hierfiir von behordlicher und politischer Seite so gut wie
nichts getan worden sei, ist nichts hinzuzufiigen.

Der friesischen Sprache muss im linearen Programm relevanten Raum gewéhrt werden, damit sich auch im
gesamtgesellschaftlichen Rahmen das Bewusstsein fiir die friesische Sprache als integralem Bestandteil der
regionalen Kultur manifestiert. Die neu etablierten, aber unregelmifig alle paar Monate erscheinenden und nur
online zu findenden Podcasts des NDR dndern am Gesamtbild duBerst wenig. Solche Nischenangebote auf
Abruf sind wenig hilfreich, da sie de facto nur ein Insider-Publikum erreichen. Dass es dem 6ftentlich-
rechtlichen Rundfunk mdglich ist, ein relevantes, deutlich sicht- und horbares Programmangebot in
Minderheitensprachen im linearen Sendebetrieb zu etablieren, zeigen sowohl der MDR als auch der rbb mit
ihren nieder- und obersorbischsprachigen Radio- und TV-Sendungen vergleichsweise mustergiiltig. Wie wir bei
einem personlichen Besuch im Studio des rbb erfahren haben, gibt es dort sogar professionell dotierte Etats, um
beispielsweise die Produktion sorbischssprachiger Musik in Auftrag zu geben, welche wiederum fiir
Rundfunksendungen genutzt werden kann. So etwas aufzubauen, wire ein sehr wiinschenswertes Ziel auch fiir
die friesische Sprache.

Der Sachverstindigenrat merkt freilich in den Absétzen 34 und 35 an, dass selbst dieses vergleichsweise
umfangreiche Programmangebot in sorbischer Sprache nicht den rechtlichen Anforderungen der Sprachencharta
geniige. Umso schérfer ist die Situation in Hinblick auf die friesische Sprache zu bewerten, und umso
dringlicher ist hier politisches Handeln geboten. Es sei noch einmal betont, dass gemél allgemeiner
Rechtsauffassung politische Vorgaben, Minderheitensprachen im linearen Programm angemessen Raum zu
geben, nicht der gebotenen Rundfunkfreiheit widersprechen, sondern zuléssig sind, da sie keine inhaltliche
Beeinflussung darstellen. Hier wiinschen wir uns seit langem eine wirkungsvollere Positionierung von Seiten
der Lénder.

Im Zwischenbericht wird die mangelnde Prisenz im 6ffentlich-rechtlichen Rundfunk ebenso fiir die
niederdeutsche Sprache und das Saterfriesische geriigt (Absétze 64 und 81). Vor diesem Hintergrund wiére es
zumindest eine Uberlegung wert, ob sich nicht im Rahmen des NDR ein terrestrisch empfangbarer
Spartensender etablieren liele, der ein Netz lokaler Redaktionen umfasst und stilistisch vielfiltig, aber
sprachlich durchgehend ausschlieflich auf Niederdeutsch und auf Friesisch sendet.

Uber diese Punkte hinaus begriiBen wir die vom Frasche Ridj / Friesenrat Sektion Nord vorgelegte
Stellungnahme und unterstiitzen sie in jeder Hinsicht.

Mit freundlichen Griilen

Dr. Christoph G. Schmidt,
Direktor
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5.4 Stellungnahme der Saterfriesen

Heimatverein Saterland
Seelter Buund

Allgemeines

Im Allgemeinen ist unsere Erfahrung, dass die deutschen Verwaltungsebenen den Gebrauch des Saterfriesischen
in angemessener Weise gesetzlich ermdglichen und in den vergangenen Jahren wesentlich zur Stirkung der
Vitalitdt der Sprache beigetragen haben. Die institutionelle Forderung des Seeltersk-Kontoor sowie
projektbezogene Fordermittel fiir die Gemeinde Saterland haben hierzu in erheblichem Maf3e beigetragen.

Was jedoch weiterhin fehlt, ist eine Politik, die darauf ausgerichtet ist, die Saterfriesen, wie es die Charta
formuliert, zum Gebrauch ihrer Sprache zu ermutigen und diesen zu erleichtern. Hierfiir sind sowohl eine
umfassendere sprachliche Infrastruktur als auch eine gezieltere Emanzipationspolitik mit
Offentlichkeitskampagnen und gelungenen Praxisbeispielen erforderlich. Sprachminderheiten in der
Bundesrepublik und in anderen europdischen Staaten, aber auch andere zu emanzipierende Gruppen kénnen
hierbei als Vorbilder dienen.

Artikel 7.1.c verpflichtet die Bundesrepublik zu einem entschlossenen Vorgehen zur Férderung des
Saterfriesischen. Der Begriff ,,Forderung™ setzt eine kontinuierliche Verbesserung der Vitalitdt der Sprache
voraus; eine solche ist bei den derzeitigen Anstrengungen jedoch nicht erkennbar.

Bildung

Im Bildungsbereich sind sowohl Verbesserungen als auch Verschlechterungen festzustellen.

Dank einer guten Zusammenarbeit mit der Gemeinde Saterland, dem Heimatverein Seelter Buund und dem
Seeltersk-Kontoor bieten drei der sechs Kindergirten im Saterland Saterfriesisch an. In den iibrigen drei
Einrichtungen besteht daran kein Interesse, und es gibt keine Mdglichkeiten, sie hierzu zu verpflichten. Hier
zeigt sich das Problem, dass die Politik fiir das Saterfriesische (ebenso wie die filir das Niederdeutsche) von
anderen politischen Aufgabenbereichen abgekoppelt ist. Im Orientierungsplan fiir Bildung und Erziehung des
Niedersédchsischen Kultusministeriums findet sich keine Vorgabe an Kindertagesstétten, bei der
Sprachentwicklung der Kinder auch die autochthonen Regional- und Minderheitensprachen einzubeziehen. Eine
stirkere Integration der Politikbereiche erscheint uns fiir die Umsetzung der Charta-Verpflichtungen
erforderlich.

Ein fortbestehendes Problem ist das Fehlen eines friesischsprachigen Studiengangs in Niedersachsen. Dringend
erforderlich ist ein Lehramtsstudium Saterfriesisch, um eine ausreichende Zahl an Lehrkriften fiir den Grund-
und Sekundarbereich sicherzustellen.

Positiv zu vermerken ist, dass nach Jahren geringer wissenschaftlicher Aktivitit zum Saterfriesischen
mittlerweile eine lebendige Forschungsgemeinschaft entstanden ist, an der sowohl erfahrene Forschende als
auch Studierende beteiligt sind. Die guten Kontakte unter anderem zwischen dem Seeltersk-Kontoor und der
Carl von Ossietzky Universitidt Oldenburg sowie zahlreichen weiteren Einrichtungen haben hierzu beigetragen.
Angesichts des bedrohten Status des Saterfriesischen besteht jedoch ein erhdhter Bedarf an Forschern, um die
Sprache zu dokumentieren und zu beschreiben, solange noch flieBend sprechende Personen vorhanden sind.
Eine strukturelle Férderung eines grenziiberschreitenden interuniversitéren frisistischen Studiengangs wiirde
sowohl zu einer erfolgreichen Bildungspolitik fiir das Saterfriesische beitragen als auch einen dauerhaften
internationalen Austausch zwischen den Friesen in Deutschland und den Niederlanden ermdglichen

(Artikel 7.1.1).
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Das Fehlen eines Aufsichtsorgans kdnnte dadurch behoben werden, dass dem Seeltersk-Kontoor Mittel fiir eine
regelmiBige Evaluierung bereitgestellt werden.

Der saterfriesischen Gemeinschaft ist die Stellung des Saterfriesischen an den Schulen von grofler Bedeutung.
Saterfriesische Organisationen haben in der Offentlichkeit und im Kontakt mit staatlichen Stellen wiederholt
ihre Besorgnis hinsichtlich des Lehrkraftemangels, der Probleme beim immersiven Unterricht in Scharrel sowie
der Schwierigkeiten, die saterfriesische Lehramtsstudenten haben, ihr Referendariat im Saterland abzuleisten,
geduBert. Im Rahmen von Artikel 7.4 wire es daher folgerichtig, dass Deutschland auch Verpflichtungen im
Bereich des Saterfriesischen in der Primar- und Sekundarbildung tibernimmt (Artikel 8.b und 8.c).

Justiz

Es trifft zu, dass Justizbehdrden derzeit keine saterfriesischsprachigen Beweisstiicke vorgelegt werden. An einer
entsprechenden Umsetzung wird ebenfalls nicht gearbeitet. Da sich im saterfriesischen Sprachgebiet keine
gerichtlichen Instanzen befinden, erscheint es uns gerechtfertigt, vorlaufig von einer Implementierung
abzusehen und die knappen Ressourcen anderweitig einzusetzen.

Verwaltung

Der Gebrauch des Saterfriesischen in der 6ffentlichen Verwaltung ist sehr begrenzt. Selbst ausgewiesene
Befiirworter der Sprache zogern, sie dort zu verwenden. Dies hingt mit soziologisch erklarbaren
Verhaltensmustern von Sprachminderheiten zusammen, die nur durch langfristige Kampagnen zur Einstellungs-
und Verhaltensdanderung zu durchbrechen sind, wobei die Behorden selbst mit gutem Beispiel vorangehen
miissen. Das im Jahr 2023 vom Seeltersk-Kontoor durchgefiihrte Listen-Projekt war ein erster Ansatz, doch eine
Politik der Ermutigung und Erleichterung miisste weitaus mehr derartige Kampagnen umfassen. Die
Emanzipation der Friesen in den Niederlanden konnte hierbei als Vorbild dienen.

Die Sichtbarkeit des Saterfriesischen im Rathaus der Gemeinde Saterland hat zugenommen; inzwischen sind
dort deutlich mehr saterfriesische Texte zu lesen. Andererseits ist die zuvor zweisprachige kommunale Website
aus praktischen Griinden nunmehr einsprachig auf Deutsch gestaltet.

Die Gemeinde Saterland stellt ihre eigene Sprache in der auswértigen Kulturpolitik sowohl auf nationaler als
auch auf internationaler Ebene stets heraus. Gemeinsam mit dem Seeltersk-Kontoor hat sie in den vergangenen
Jahren erheblich in die Sicht- und Horbarkeit des Saterfriesischen investiert.

Die Kommission bezieht sich in ihren Evaluierungen bislang auf die Gemeinde Saterland, die tatsdchlich den
groBten Teil des saterfriesischen Sprachgebiets umfasst. Die Ortschaften Idafehn (Gemeinde Ostrhauderfehn),
Schwaneburg (Friesoythe), Neuscharrel (Stadt Friesoythe) und Elisabethfehn (Gemeinde BarBel) gehoren
jedoch ebenfalls dazu. Insofern miissten eigentlich auch die jeweils zustindigen Gemeinden in eine
saterfriesische Sprachpolitik einbezogen werden.

Medien/Kultur

Das geringe saterfriesischsprachige Medienangebot hat sich kaum vergroBert. Eine aktive Politik der
Ermutigung fehlt. Das Seeltersk-Kontoor hat jedoch mit Forderung des Landes Niedersachsen eine Reihe
saterfriesischsprachiger Videoreportagen produziert, die kostenlos im Internet abrufbar sind.

Eine Produktionsfirma, die einen saterfriesischsprachigen Spielfilm realisieren wollte, hatte erhebliche
Schwierigkeiten, hierfiir Mittel zu beschaffen. Ein Forderfonds fiir friesischsprachige Filme wiirde einen
wirkungsvollen Beitrag zur Stimulierung der Minderheitensprachen in der Bundesrepublik leisten.

Saterland, 15.12.2025

Henk Wolf
(wissenschaftlicher Beauftragter fiir Saterfriesisch, Seeltersk-Kontoor)

Johanna Evers
(Vertreterin des Seelter Buundes bei der Implementierungskonferenz)

Karl-Peter Schramm
(fir den Vorstand des Seelter Buundes)
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5.5 Stellungnahme des Bunnsraat for Nedderdiiiitsch

>

Bunnsraat for Nedderdittsch

Stellungnahme der Sprechergruppe des Niederdeutschen

1. Zu den aktuellen Entwicklungen im Bereich des Schutzes der niederdeutschen Regionalsprache

Seit dem Zwischenbericht zum Siebenten Bericht der Bundesrepublik Deutschland 2023 haben sich die
bestehenden Strukturen zum Schutz der niederdeutschen Sprache auf Bundesebene und auf Ebene der acht
Lander, die die Europiische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen fiir Niederdeutsch gezeichnet
haben, im Wesentlichen stabilisiert. Die Sprechergruppen in den Landern konnen sich auf bewidhrte Strukturen
wie Niederdeutsch-zentren, Landschaftsverbiande und Heimatbiinde, die sich bereits vor vielen Jahren die Pflege
der niederdeutschen Sprache zur Aufgabe gemacht haben, sowie auf die sprachpolitische Vertretung durch den
Bunnsraat f6r Nedderdiiiitsch verlassen. Der Bunnsrat for Nedder-diiiitsch arbeitet mit den weiteren
iiberregional agierenden Einrichtungen Landerzentrum fiir Niederdeutsch gGmbH und Institut fiir
niederdeutsche Sprache e. V. projektbezogen zusammen, wie z. B. aktuell bei der Planung und Konzipierung
einer bundesweiten Erhebung zur Lage der niederdeutschen Sprache, welche 2026 realisiert werden soll. Als
unverzichtbar erweist sich nach wie vor die Unterstiitzung der sprachpolitischen Aktivititen der meist
ehrenamtlichen Akteure durch das Niederdeutschsekretariat mit Sitz in Hamburg. Seit 2024 liegt ein
Schwerpunkt auf der sprachplanerischen Arbeit fiir das Niederdeutsche. Mit dem vom Bunnsraat for
Nedderdiiiitsch und dem Niederdeutschsekretariat initiierten Projekt ,,Spraakplaan Nedderdiiiitsch 2050 wird
unter Einbeziehung der Sprechergruppe an der Erstellung eines Sprachplans fiir die Regionalsprache gearbeitet.
In diesem Zuge werden verschiedene Projekte durchgefiihrt, die u. a. zu einer Verbesserung der Sichtbarkeit der
Sprache im 6ffentlichen Raum und des Prestiges der Sprache beitragen sollen. Mit dem Podcast klookluustert,
in dem auf Niederdeutsch iiber aktuelle Themen aus Wissenschaft, Gesellschaft und Politik berichtet wird,
mochten der Bunnsraat for Nedderdiilitsch und das Niederdeutschsekretariat ebenfalls zur Steigerung des
Ansehens der Sprache sowie zum Ausbau des Wortschatzes beitragen.

Die Zusammenarbeit zwischen der niederdeutschen Sprechergruppe und den autochthonen Minderheiten in
Deutschland erfolgt strukturell vor allem tiber intensive Arbeitskontakte zwischen dem Niederdeutschsekretariat
und dem Minderheitensekretariat. Seit mehreren Jahren werden gemeinsam Vernetzungstreffen fiir junge
Erwachsene aller fiinf autochthoner Gruppen organisiert. Ein weiteres Zeugnis der Zusammenarbeit stellt die
interaktive Wanderausstellung ,,Was heif3t hier Minderheit?* dar, die die sprachliche und kulturelle Vielfalt in
Deutschland, die Geschichte und die Rolle der nationalen Minderheiten und der nieder-deutschen
Sprechergruppe présentiert. Die Ausstellung war bereits in fast allen Bundesldndern zu Gast. Im Diskurs
zwischen der Sprechergruppe und der Bundesregierung und -verwaltung sowie den Landesregierungen bzw. -
verwaltungen haben sich die jéhrliche Durchfiihrung des Beratenden Ausschusses fiir Fragen der
niederdeutschen Sprechergruppe unter Vorsitz des Beauftragten der Bundesregierung fiir Aussiedlerfragen und
nationale Minderheiten, Dr. Bernd Fabritius, und die ebenfalls jahrlichen Lander-Bund-Referenten-Treffen, an
denen der BfN als Gast teilnimmt, etabliert.

In den einzelnen Landern haben sich die politischen Bedingungen fiir den Sprachenschutz seit 2023
unterschiedlich entwickelt, wie folgende Ausfiihrungen beispielhaft zeigen.

Im Teil-1I-Land Brandenburg trat im Juli 2022 eine geinderte Verfassung in Kraft. Diese Anderung betrifft
auch die niederdeutsche Sprache. Im Artikel 34 (4) bekennt sich das Land dazu, die niederdeutsche Sprache zu
schiitzen und zu fordern. Weiterhin hat Brandenburg als erstes Bundesland auf Initiative der Sprechergruppe im
Juli 2024 ein Niederdeutschgesetz mit dem Ziel, die Regionalsprache zu schiitzen und zu fordern, verabschiedet.
Auf dieser Gesetzesgrundlage agiert der Verein fiir Niederdeutsch im Land Brandenburg e. V. seit Oktober
2024 als anerkannter Dachverband der niederdeutschen Sprechergruppe in Brandenburg. Ebenfalls aufgrund des
Gesetzes konstituierte sich im November 2025 ein stdndiger Beirat fiir Niederdeutsch bei der Landesregierung,
der dem Austausch zwischen Land, Stddte- und Gemeindebund und Landkreistag sowie der Sprechergruppe
dient, um den Gebrauch der Regionalsprache vor allem im 6ffentlichen Raum, im Bildungsbereich und in der



Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode —199 — Drucksache 21/6400

Verwaltung voranzutreiben. Der Bunnsraat for Nedderdiiiitsch fordert alle niederdeutschen Bundeslénder
nachdriicklich auf, die Moglichkeiten der Etablierung eines Niederdeutschgesetzes zu priifen.

Fiir die Freie Hansestadt Bremen stellt die Sprechergruppe fest, dass im Beirat Plattdeutsch der Bremischen
Biirgerschaft auch in der aktuellen Legislaturperiode weiterhin keine aktive Rolle der politischen Parteien und
deren Vertreter:innen zu verzeichnen ist. Die Sprechergruppe kritisiert zum wiederholten Mal die Passivitét
senatorischer Dienststellen in Bezug auf eigene Initiativen und Projekte. Der alleinige Hinweis auf die Existenz
und Aktivititen des Landerzentrums fiir Niederdeutsch kann die Handlungsnotwendigkeit der Landesregierung
und -verwaltung nicht ersetzen.

In der Freien und Hansestadt Hamburg begriifit die Sprechergruppe, dass bei der Behorde fiir Wissenschaft,
Forschung, Gleichstellung eine Personalstelle fiir Niederdeutsch eingerichtet und besetzt wurde. Die fiir
Niederdeutsch zustindigen Behorden laden Vertreter:innen der Niederdeutschakteure regelmifBig zu
Vernetzungstreffen ein.

In Niedersachsen hat sich in den vergangenen Jahren die interministerielle interfraktionelle Arbeitsgruppe als
ein wichtiges Gremium erwiesen, um im gemeinsamen Diskurs zwischen Politik, Verwaltung, Ministerien und
Sprechergruppe einen Handlungsplan zur Starkung, Forderung und zum Ausbau der Regionalsprache
Niederdeutsch und der Minderheitensprache Saterfriesisch zu entwickeln und umzusetzen. Der im Jahr 2017
von allen Fraktionen verabschiedete EntschlieBungsantrag hat u. a. bewirkt, dass Niederdeutsch an der
Universitdt Oldenburg als reguldres Studienfach etabliert werden konnte. In einem neuen erweiterten
EntschlieBungsantrag sollen nun die bisherigen Ergebnisse gefestigt und erweitert werden. Weiterhin strebt die
interministerielle interfraktionelle Arbeitsgruppe die Nachzeichnung weiterer Verpflichtungen des Artikels 8
Bildung der Sprachencharta an.

In Mecklenburg-Vorpommern sind nach Einschitzung der Sprechergruppe in den letzten Jahren im Bereich
der niederdeutschen Sprachforderung sichtbare Fortschritte erzielt worden, insbesondere in den Bereichen
Forschung und kulturelle Sichtbarkeit. Viele Projekte konnten mit Unterstiitzung verschiedener
Forderprogramme umgesetzt werden. Die Sprechergruppe kritisiert, dass die Niederdeutschforderung nach wie
vor stark projektbezogen und nicht dauerhaft abgesichert ist. Weiterhin bestehen erhebliche Defizite, da im
Bildungsbereich vorhandene Angebote in aufgebauten Strukturen zunehmend abnehmen und in der Verwaltung
nach wie vor keine verbindlichen Umsetzungsstrukturen existieren.

Im Teil II-Land Nordrhein-Westfalen wurde 2019 der Beirat fiir die niederdeutsche Sprache und Heimat bei
der Landesregierung eingerichtet. Das Gremium war beim Ministerium fiir Heimat, Kommunales, Bau und
Gleichstellung angelagert. Jedoch wurde der Beirat nach der Landtagswahl im Mai 2022 nicht wieder
konstituiert. Auf Nachfragen des Bunnsraat for Nedderdiiiitsch wurde mitgeteilt, dass alle Fraktionen informiert
seien und einen entsprechenden Antrag stellen miissten. Dies sei wohl noch nicht erfolgt. Die Sprechergruppe
sieht darin ein massives Desinteresse der Landesregierung und -verwaltung am Sprachenschutz und fordert das
Land auf, den Beirat zeitnah zu rekonstituieren.

Im Teil I1I-Land Sachsen-Anhalt haben sich die politischen Rahmenbedingungen fiir den Schutz der
niederdeutschen Regionalsprache nach Einschitzung der Sprechergruppe weiter stabilisiert. Nach wie vor stellt
die jahrliche Berichtspflicht der zustéindigen Ministerien (federfiihrend Ministerium fiir Kultur/Staatskanzlei)
vor dem Ausschuss fiir Europaangelegenheiten beim Landtag ein wirksames Instrument zur Kontrolle der
Umsetzung des Landtagsbeschlusses zur Forderung der niederdeutschen Sprache von 2019 sowie der
iibernommenen Chartaverpflichtungen dar. Die Sprechergruppe sieht die Weiterfithrung der bisherigen Ko-
operation des Landesheimatbundes Sachsen-Anhalt e. V. und der Otto-von-Guericke-Universitit Magdeburg in
Form der Arbeitsstelle Niederdeutsch als essentiell fiir den Schutz der niederdeutschen Sprache an und fordert
daher die beiden zustindigen Ministerien, ins-besondere das Ministerium fiir Wissenschaft, Energie,
Klimaschutz und Umwelt, auf, zeitnah entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen. Ungeachtet dessen
schétzt die Sprecher-gruppe das mehrjdhrige, vom Ministerium fiir Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und
Um-welt geforderte Projekt ,,NiSA — Niederdeutsch in Sachsen-Anhalt®, das an der Otto-von-Guericke-
Universitdt Magdeburg bis Mitte 2026 Untersuchungen zu Sprachstand und -kompetenz angesichts veranderter
demografischer Bedingungen durchfiihrt, als notwendige wissenschaftliche Forschung ein und wiirde eine
Fortfiihrung begriiflen.
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In Schleswig-Holstein hat die Landesregierung 2024 den neuen Handlungsplan Sprachenpolitik beschlossen,
der Sprachenvielfalt sichtbar machen und Wissen iiber die Regional- und Minderheitensprachen vermitteln will.
Hiermit setzt die Landesregierung auch zukiinftig den Rahmen fiir die weitere Stirkung der Regional- und
Minderheitensprachen in Schleswig-Holstein.

Allerdings sieht die Sprechergruppe im Handlungsplan keine zukunftsweisenden Aktivitdten, sondern an vielen
Stellen eine Riickschau bzw. eine Feststellung des Status Quo. Unbedingt erforderlich fiir eine verbindliche
Forderung der niederdeutschen Sprache im Lande ist da-her die Etablierung eines Niederdeutschgesetzes fiir
Schleswig-Holstein — in Anlehnung an das Gesetz zur Forderung der friesischen Sprache und, angepasst an die
Gegebenheiten in Schleswig-Holstein, an das Niederdeutschgesetz im Lande Brandenburg.

2. Zur Umsetzung der Empfehlung CM/RecChL(2022)5 des Ministerkomitees an die Mitgliedstaaten
iiber die Anwendung der Européischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen durch
Deutschland vom 23. November 2022 und der im siebten Evaluierungsbericht des Sachverstindigen-
ausschusses fiir DEUTSCHLAND enthaltenen Empfehlungen fiir Sofortmafinahmen vom 27. Juni
2024

Die Empfehlungen betreffen den Bildungsbereich (1. das Bildungsangebot fiir Niederdeutsch zu starken; 2.
sicherzustellen, dass eine ausreichende Anzahl angemessen ausgebildeter Lehrkrifte fiir den
Niederdeutschunterricht zur Verfligung steht), die Medien (3. weitere Maflnahmen zu ergreifen, um das
Angebot an Medien in Niederdeutsch zu stirken) und den Verwaltungsbereich (4. den Gebrauch von
Niederdeutsch in der Verwaltung in der Praxis zu stirken) und wurden durch die Empfehlungen fiir
SofortmafBnahmen des Sachverstindigen-ausschusses fiir die einzelnen Bundeslidnder konkretisiert und
aktualisiert. Um der unter-schiedlichen Situation des Niederdeutschen in den Bundesldndern zu entsprechen,
werden die Stellungnahmen der Sprechergruppen landerspezifisch genannt.

Zunichst sei jedoch darauf verwiesen, dass die Sprechergruppe aller Lander den Beschluss der
Kultusministerkonferenz {iber die Wissensvermittlung iiber die vier autochthonen nationalen Minderheiten und
Volksgruppen Deutschlands und die Sprechergruppe Niederdeutsch als gemeinsame Empfehlung der
Kultusministerkonferenz mit dem Bundesrat fiir Niederdeutsch und dem Minderheitenrat vom 13. Dezember
2024 als sehr positives Signal im Bildungsbereich wertet. Das Ziel des Beschlusses besteht darin, dass
Schiiler:innen in allen 16 Landern im Rahmen der Allgemeinbildung ein grundlegendes Wissen iiber diese
Gruppen und Sprachen erwerben sollen. Auf der implementierenden Fachtagung am 24. September 2025 wurde
iiber die Umsetzungsmdglichkeiten iiber Lehrpline, Fortbildungsangebote, neue Unterrichtsmaterialien und
aullerschulische Lernorte diskutiert. Die Sprechergruppe wiinscht eine zeitnahe Umsetzung der Empfehlung in
allen Bundesldndern, auch durch die Entwicklung neuer Unterrichtsmaterialien. Zudem schligt sie eine
Evaluierung der Umsetzung in einem angemessenen zeitlichen Rahmen vor.

Im Land Brandenburg unterstiitzt das Niederdeutschgesetz das Bildungsangebot in allen Stufen des
Bildungswesens — allerdings beinhaltet der § 7 Absatz 1 Bildung dazu lediglich eine Kann-Regelung. Die
niederdeutsche Sprechergruppe kritisiert, dass es aktuell keine Aussicht auf einen Rahmenlehrplan fiir das
Unterrichtsfach Niederdeutsch gibt. Ebenso fehlen Lehr-krifte, die das Unterrichtsfach Niederdeutsch
unterrichten kdnnen. Sdmtliche Angebote fiir den Erhalt und die Forderung der niederdeutschen Sprache in
Kita, Schule und Erwachsenenbildung basieren auf ehrenamtlichem Engagement. Ausnahme davon ist der
Unterricht in Prenzlau und weiteren Orten in der Uckermark. Diesen finanziert die Stadt Prenzlau, was
beispielhaft flir andere niederdeutsche Sprachregionen im Land sein sollte. Weiterhin wird kritisiert, dass die
Hochschulen und Universitdten in Brandenburg mit Forschung und Lehre kaum Interesse an Niederdeutsch
haben. Vom Verein flir Nieder-deutsch im Land Brandenburg e. V. angebahnte Kooperationsbeziehungen zur
Ausbildung von Lehrkriften an der Universitit Greifswald machen seit 2021 keine Fortschritte. So fehlt ein
Angebot, Niederdeutsch auf Lehramt zu studieren. Fiir die Fort- und Weiterbildung von Lehrkréften sind im
Bildungsministerium bis Ende 2026 keine Haushaltsmittel eingestellt. Ebenso fehlt das Thema Sprache im
Curriculum der Berufsausbildung fiir Pflegefachkréfte. Der 2023 etablierte Rat fiir Mehrsprachigkeit tagt
regelméBig beim Bildungsministerium. Fiir die Umsetzung von niederdeutschen Angeboten fiir Lehrkrifte als
eines der mittelfristigen Ziele des Rates fiir Mehrsprachigkeit fehlen jedoch Haushaltsmittel.
Fortbildungsangebote fiir ehrenamtliche Kita- und Lehrkrifte werden allein durch den Verein fiir Niederdeutsch
im Land Brandenburg e. V. organisiert und durchgefiihrt.

Im Zusammenhang mit den Empfehlungen des Sachverstindigenausschusses l4sst das Angebot der Medien in
Sachen Niederdeutsch in Brandenburg keine Fortschritte erkennen.
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Im Land Bremen ist aus Sicht der Sprechergruppe keine Stiarkung des Bildungsangebots fiir Niederdeutsch zu
erkennen. Dezidierte Angebote der staatlichen Stellen wurden in den zu-riickliegenden Jahren nach Auffassung
der Sprechergruppe nicht gemacht. Eine Ausbildung von Lehrkréften fiir den Unterricht in Niederdeutsch findet
als Regelangebot an Universitit und Hochschulen im Land Bremen nicht statt. Eine Kooperation der Universitit
Bremen und der Universitdt Oldenburg im Bereich der Lehramtsstudiengénge ist im Studienangebot der
Universitdt Bremen nicht zu finden. Das Landerzentrum fiir Niederdeutsch bietet Weiterbildungen fiir
Lehrkrifte an. Unterricht in niederdeutscher Sprache findet nur noch in einer Schule im gesamten Bundesland
im Primar- und Sekundarbereich statt. Ebenso sieht die Sprechergruppe keinen Fortschritt bei staatlichen
MaBnahmen oder Initiativen, um zumindest einen Teil der vorschulischen Bildung auf Niederdeutsch zu
vermitteln. Somit ist die Situation im Bildungsbereich auch vor dem Hintergrund der Empfehlungen fiir
SofortmafB-nahmen unverandert unbefriedigend geblieben.

Die Sprechergruppe kann keine staatlichen Initiativen fiir die Starkung medialer Angebote und fiir die Stirkung
des Gebrauchs der niederdeutschen Sprache in der (Verwaltungs)praxis erkennen.

Im Land Hamburg sollte der Niederdeutschunterricht aus Sicht der Sprechergruppe gestéarkt werden. Der
Sprechergruppe liegen trotz mehrfacher Nachfragen keine Informationen vor, an welchen Schulen
Niederdeutsch unterrichtet wird. Ebenso ist nicht bekannt, in welchem Umfang Lehrkréfte fiir den
Niederdeutschunterricht zur Verfiigung stehen. Im Vergleich zu anderen aktiven Bundeslédndern gibt es
offensichtlich kein Unterrichtsmaterial zum Sprach-erwerb. Im Rahmen des regionalspezifischen Unterrichts
soll Niederdeutsch als Regional-sprache behandelt werden. Auch hier ist der Sprechergruppe nicht bekannt, in
welchem Um-fang dies in der Praxis umgesetzt wird.

In Mecklenburg-Vorpommern wurden im Bildungsbereich in den vergangenen Jahren wichtige Impulse
gesetzt, darunter das Lehrnetzwerk Niederdeutsch (LeNie), der digitale Sprachatlas DiNA, digitale
Worterbuchangebote sowie die Lern-App ,,Platt mit Beo®. Mit einer Plattdeutschbotschafterin sowie dem
Modellprojekt ,,Niederdeutsch-Kitas M-V* wurden neue Wege der Sprachvermittlung erprobt. Ende 2025
wurde ein PlattSiegel fiir Kindertagesstétten und Schulen eingefiihrt. Gleichzeitig fiihrte die Vakanz der
Landesbeauftragten von 2024 bis 2025 zu einem deutlichen Stillstand, und die Zahl der Profilschulen hat sich
halbiert, sodass Niederdeutsch im schulischen Bereich spiirbar an Priasenz verloren hat. In der beruflichen und
Erwachsenenbildung bleiben die Sprache und der Spracherwerb weiterhin kaum vertreten; Hochschulangebote
bestehen nur punktuell und sind aulerhalb von Greifswald bislang ohne langfristige strukturelle Absicherung.
Auch systematische Evaluationen zur Qualitdt und Wirksamkeit der MaBnahmen fehlen.

Im Verwaltungs- und Justizbereich ist Niederdeutsch trotz einzelner sichtbarer Zeichen wie
Zusatzbezeichnungen an Ortsschildern weiterhin wenig verankert. Die Sprachencharta findet aus Sicht der
Sprechergruppe zu wenig Anwendung in Behdrden und die Verwendung des Niederdeutschen als Verwaltungs-
oder Gerichtssprache findet faktisch nicht statt.

Im Medienbereich zeigt das monatliche NDR-Magazin ,,De Noorden op Platt™ eine positive Entwicklung,
ebenso das Engagement bei den Plattdeutschen Wochen. Dennoch bleibt die mediale Priasenz insgesamt gering,
insbesondere im digitalen Raum und fiir jiingere Zielgruppen.

Die Sprechergruppe fordert eine verléssliche strukturelle Forderung anstelle projektbezogener Ansitze, eine
stirkere institutionelle Verankerung des Niederdeutschen in allen Bildungsstufen, den Ausbau von
Ausbildungs-, Studien- und Fachkréfteangeboten sowie eine deutlichere Sichtbarkeit der Sprache in
Verwaltung, Justiz und Medien.

In Niedersachsen begriifit die Sprechergruppe ausdriicklich die Weiterentwicklung des in 2025 auslaufenden
Erlasses ,,Die Region und ihre Sprachen im Unterricht®. Der Erlass soll besonders den Bereich Niederdeutsch in
der Schule stirken und ausbauen. Niedersachsen hat im Artikel 8 Bildung der Européischen Charta der
Regional- oder Minderheitensprachen bisher mehrere relevante Verpflichtungen nicht gezeichnet. Zur Starkung
des Bildungsangebotes wiinscht sich die Sprechergruppe eine Nachzeichnung weiterer Verpflichtungen, wie

z. B. Artikel 8 (1a 1); Artikel 8 (1 b i); Artikel 8 (1 ¢ 1); Artikel 8 (1 d ii); Artikel 8 (1 e ii); Artikel 8 (1 f1).
Durch das neu eingefiihrte Studienfach Niederdeutsch an der Universitdt Oldenburg hofft die Sprecher-gruppe
auf mittelfristige positive Effekte auf die Lehrkriftesituation.

Die mediale Prisenz des Niederdeutschen schétzt die Sprechergruppe als deutlich zu schwach ein. So gibt es im
Horfunk zwar einige tigliche Formate wie z. B. plattdeutsche Andachten, Dat kannst mi gléven, Hor maal 'n
beten to oder das wochentliche Magazin Diit un dat op Platt, aber keine taglichen Nachrichten in
niederdeutscher Sprache oder Sendungen mit aktueller plattdeutscher Musik. Eine Etablierung weiterer Formate
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(z. B. regelmidBiger Podcasts) in niederdeutscher Sprache wiirde die Akzeptanz fiir die Sprache fordern und ihr
Image stirken. Mit Sorge ist zudem zu beobachten, dass der Norddeutsche Rundfunk den Horfunk-Sonderkanal
NDR Schlager (mit niederdeutschem Programmanteil) zum 1. Januar 2027 einstellen wird.

In Nordrhein-Westfalen gibt es nach Kenntnis der Sprechergruppe das Unterrichtsfach Niederdeutsch nach
wie vor nicht, weshalb z. B. von Seiten der Bezirksregierung Miinster auch keine Lehrkréftefortbildungen
angeboten werden. Weiterhin existiert keine zentrale Erfassung eventuell bestehender Sprachangebote in
Arbeitsgemeinschaften sowie im offenen Ganztag. Das Projekt der Universitdt Miinster ,,Niederdeutsch in den
Schulen in Miinster und im Miinsterland®, das Unterrichtsmaterialien zur Erprobung erstellte, ist seit 2023
beendet. Im Anschluss wurde das Projekt evaluiert. Der Sprechergruppe ist jedoch nicht bekannt, dass die
Ergebnisse dieser Evaluation veroffentlicht wurden. Somit konnen die Erfahrungen aus dem Projekt nicht fiir
den Umgang mit Niederdeutsch an Schulen genutzt werden. Vereinzelt werden Veranstaltungen zum
Niederdeutschen, z. B. durch die Volkshochschule Detmold und die Universitit Paderborn, angeboten, die
jedoch eher zufillig erscheinen. Die Sprecher-gruppe schitzt ein, dass ein Erhalt oder eine Férderung des
Niederdeutschen ist mit diesen Gegebenheiten nicht gewdhrleistet sein kann.

In Sachsen-Anhalt wird bis 2026 das mehrjdhrige Projekt ,,Niederdeutsch in der Schule®, das durch
Landesmittel (Staatskanzlei / Ministerium fiir Kultur) finanziert wird, realisiert. Die Sprechergruppe schétzt ein,
dass dieses Projekt, durch das es inzwischen 11 Arbeitsgemeinschaften an 9 Schulen gibt, tatséchlich
erfolgreich zur Wiederbelebung von niederdeutschen Arbeitsgemeinschaften insbesondere an Grundschulen
gefiihrt hat und legt Wert darauf, dass es nach 2026 verstetigt wird. Hierbei vermisst die Sprechergruppe jedoch
die Umsetzung der ChartamaBnahmen durch das eigentlich zustindige Bildungsministerium, wie bereits in der
letzten Stellungnahme ausgefiihrt. So bleiben die Probleme durch den fehlenden institutionellen Anschluss an
weiterfiihrende Schulen sowie durch das Fehlen von nieder-deutschkompetenten Lehrkriften in allen
Schulformen auch gegenwdértig bestehen. Die bereits in der vorherigen Stellungnahme der Sprechergruppe
angemahnten dringend erforderlichen Spracherwerbskurse fiir Lehrkréfte sind bisher nicht realisiert worden.
Die im genannten Projekt verwendeten Lehrmaterialien konnten durch die Arbeitsstelle Niederdeutsch bis-lang
durch Landesforderung kostenlos zur Verfiigung gestellt werden. Dies ist jedoch nur durch eine langfristig
gesicherte Fortfithrung der Kooperation zwischen der Otto-von-Guericke-Universitdt Magdeburg und dem
Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e. V. in Form der Arbeitsstelle Niederdeutsch moglich.

Medien in der Regionalsprache Niederdeutsch sind in Sachsen-Anhalt eher die Ausnahme. Jedoch erkennt die
Sprechergruppe die Bemiihungen des institutionell geforderten Landesheimatbundes Sachsen-Anhalt e. V. an, in
dessen Publikationsreihe regelmiBig Artikel in niederdeutscher Sprache zu verdffentlichen. Die Arbeitsstelle
Niederdeutsch nutzt dafiir z. B. die sozialen Netzwerke. MaBBnahmen, um das Angebot an Medien in
niederdeutscher Sprache zu stirken, wurden durch die Landesregierung bisher nicht ergriffen.

In Schleswig-Holstein begriift die Sprechergruppe den weiteren Ausbau des Angebots an Niederdeutsch im
Unterricht an den Modellschulen im Land. Inzwischen wird Niederdeutsch auch an mehreren weiterfithrenden
Schulen unterrichtet. Jedoch kann eine Kontinuitét nicht sichergestellt werden: Viele Grundschiiler:innen haben
beim Ubergang in die Sekundarstufe keine Mdglichkeit, ein Niederdeutsch-Angebot wahrzunehmen. Es besteht
dringender Handlungsbedarf, einen durchgehenden Bildungsgang Niederdeutsch weiter auszubauen und da-her
weiterfithrende Modellschulen zu gewinnen. Immer noch fehlt ein Aufsichtsgremium, das die Niederdeutsch-
Angebote an den (Modell-)Schulen evaluiert. In diesem Zusammen-hang ist anzumerken, dass die fiir
Niederdeutsch zustéindige Koordinatorenstelle beim Institut fiir Qualititsentwicklung an Schulen Schleswig-
Holstein seit langerer Zeit vakant ist und daher auch weniger Fortbildungsangebote im Bereich Niederdeutsch
angeboten werden. Dringend erforderlich ist die Erstellung weiterer Lehrmaterialien fiir den
Sekundarschulbereich, insbesondere im Bereich der audiovisuellen Medien. Ferner ist weiterhin nicht sicher-
gestellt, dass Niederdeutsch-Studierende nach Abschluss der Ausbildung die Moglichkeit haben, als Lehrkraft
an einer Modellschule zu arbeiten.

Im Bereich Medien erkennt die Sprechergruppe eine Ausweitung des Niederdeutsch-Angebots des
Norddeutschen Rundfunks. Ebenfalls positiv zu vermerken ist ein Austausch der Sendeinhalte innerhalb der
norddeutschen Bundesliander. Das auf Initiative der Sprecher-gruppe entstandene Angebot einer
Medienplattform Niederdeutsch wird aus Landesmitteln als Projekt finanziert und derzeit in einem zweiten
Anlauf auf den Weg gebracht. Hier ist eine Verstetigung im Rahmen einer institutionellen Férderung unbedingt
erforderlich.



Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode ~203 - Drucksache 21/6400

Fiir den Verwaltungsbereich schitzt die Sprechergruppe ein, dass die Moglichkeit, sich in Amtern und
Behorden der niederdeutschen Sprache bedienen zu konnen, derzeit zufillig ist und nur von einzelnen Personen
abhingt. Hier fehlt eine klare Kommunikation nach auBlen, an welchen Stellen Biirger:innen die niederdeutsche
Sprache verwenden konnen.

3. Schlusshemerkung

Nach wie vor stellt aus Sicht der Sprechergruppe der Bildungsbereich das Haupthandlungs-feld zum Schutz des
Niederdeutschen dar. In allen acht Bundesldndern sieht die Sprecher-gruppe es als erforderlich an, die Nieder-
deutschangebote im Bildungsbereich auszubauen und abzusichern. Im Bereich Medien wiirde die Sprecher-
gruppe eine Verstetigung der Niederdeutschen Medienplattform aus Schleswig-Holstein als deutliche Verbesse-
rung des Niederdeutschangebotes ansehen. Auch in den anderen Bundesldndern wéren solche Projekte wiin-
schenswert. Insbesondere in den Teil-II-Landern ist der Aufbau eines verldsslichen Niederdeutschangebots in
den Medien dringend erforderlich fiir den Erhalt der Sprache.

Kontakt:

Bunnsraat for Nedderdiiiitsch:
Heinrich Siefer, heinsiefer@icloud.com

Niederdeutschsekretariat:
Christiane Ehlers, info@niederdeutschsekretariat.de


heinsiefer%40icloud.com
info%40niederdeutschsekretariat.de
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5.6 Stellungnahme der Domowina — Bund Lausitzer Sorben e. V.

DOMOWINA

ZWJAZK tUZISKICH SERBOW
ZWEZK tUZYSKICH SERBOW
Domowina, Péstowe namésto 2, 02625 BudySin/Postplatz 2, 02625 Bautzen BUND LAUSITZER SORBEN

Beitrag der Domowina zur Stellungnahme zum Achten Bericht der Bundesrepublik Deutschland zur
Europiischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen

1. Einleitung

Die Domowina — Zw¢ézk Luzyskich Serbow/Zwjazk Luziskich Serbow/Bund Lausitzer Sorben e. V. — begriifit
die Moglichkeit, sich im Rahmen des achten Berichts der Bundesrepublik Deutschland zur Umsetzung der
Européischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen einzubringen. Als anerkannte
Interessenvertretung des sorbischen Volkes und institutionalisierte Partnerin von Europarat, Bund, Landern und
Kommunen bringt die Domowina regelméfig Expertise zu den Themen Sprachférderung, Bildung, Kultur und
Minderheitenrechte ein.

Trotz spiirbarer Fortschritte bleibt die tatsdchliche Umsetzung der Charta auf Landes- und kommunaler Ebene
hinter den bestehenden Verpflichtungen zuriick. Vor allem im angestammten Siedlungsgebiet der Lausitzer
Sorben in Sachsen und Brandenburg besteht weiterhin erheblicher Handlungsbedarf, um die zugesagten Ziele
langfristig zu erreichen.

2. Umsetzung der Charta in Sachsen und Brandenburg

Die Domowina erkennt an, dass beide Lander in den vergangenen Jahren verschiedene strategische Ansétze
entwickelt haben, um den Schutz und die Forderung der beiden sorbischen Sprachen zu stirken. Dazu zéhlen in
Brandenburg insbesondere der Zweite Landesplan zur Férderung der niedersorbischen Sprache (2022) sowie
das Mehrsprachigkeitskonzept (2023), in Sachsen u. a. die Fortfithrung des Unterrichtes nach dem
schulartiibergreifenden Konzept 2plus und ergdnzende Programme wie z. B. ZARI und ZORJA, die auf das
Erlernen der sorbischen Sprache von Erwachsenen ausgerichtet sind.

Gleichwohl zeigt sich, dass viele Malnahmen bislang projektorientiert angelegt sind und nicht in dauerhafte
Strukturen iiberfiihrt werden. Im Bildungsbereich bleibt der Mangel an Lehrkriften weiterhin das grofite
strukturelle Hindernis, das auch die Wirksamkeit anderer Maflnahmen begrenzt. Zudem fehlt es in der
Verwaltung an flachendeckend zweisprachigen Dienstleistungen und in den Medien an einer stirkeren,
zeitgemalen, digitalen und sichtbaren Prisenz des Sorbischen.

3. Forderungen und Empfehlungen der Domowina
3.1. Bildung und Entwicklung pidagogischer Fach-/ Lehrkriifte

Der langfristige Erfolg der Spracherhaltung hangt entscheidend von einer frithen und kontinuierlichen
Sprachvermittlung ab. Sprachférderung muss bereits in den Kindertagesstitten beginnen und durch alle
Bildungsstufen fortgesetzt werden. Dazu bedarf es dauerhaft attraktiver, verlisslicher und erreichbarer
Strukturen, gut ausgebildeter sorbischer pddagogischer Fachkréfte und einer zielfiihrenden Vernetzung
zwischen den Bildungseinrichtungen. Der Domowina ist bewusst, dass der Aufbau eines nachhaltigen
Bildungssystems ein Entwicklungsziel iiber mindestens eine Generation ist. Derzeit bestehen weder
geniigend Ausbildungskapazititen noch ausreichende Unterrichtsstrukturen, um eine sprunghaft steigende
Nachfrage — etwa mehrere hundert neue Lernwillige pro Jahr — bedienen zu kénnen.
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Die Domowina fordert deshalb eine koordinierte Bildungsstrategie von Bund, Lindern und den
Ausbildungsstitten, die auf die Gewinnung von Lehrkréften zielt, (Aus)Bildungsangebote und Schulstrukturen
langfristig absichert und bestehende auBerschulische Projekte und Initiativen wie ZORJA und ZARI stirkt. Ein
zentraler Bestandteil muss darin die Stirkung des Instituts fiir Sorabistik an der Universitit Leipzig als
Ausbildungs- und Forschungseinrichtung sein. Neben dem Lehramtsstudiengang im Fach Sorbisch fiir alle
Schularten und sorbischer Qualifizierungsangebote an der Universitét Leipzig sind ergénzende
Studienangebote an weiteren Hochschulen in Sachsen und Brandenburg aufzubauen.

Positiv hervorzuheben ist, dass durch Programme wie ZORJA in Brandenburg und ZARI in Sachsen wichtige
Impulse fiir eine niederschwellige und praxisorientierte Sprachvermittlung gesetzt werden. Beide Angebote
ergidnzen das bestehende Bildungs- und Kursangebot und unterstiitzen dabei, einen regelméBigen Kontakt zur
sorbischen Sprache aufzubauen und langfristig zu halten. Damit wird nicht nur eine stabile Grundlage
geschaffen, auf der weiterfilhrende Bildungsangebote aufbauen kdnnen, sondern auch die Motivation von
Kindern und Jugendlichen gestirkt, die sorbische Sprache und Kultur im Alltag aktiv wahrzunehmen und
positiv zu erleben.

3.2.  Verwaltung und offentliche Sichtbarkeit

¢ Verbindliche Regelungen fiir die Nutzung der sorbischen Sprache in Behorden, Kommunen und
offentlichen Einrichtungen.

e weiterer Ausbau zweisprachiger Beschilderung und digitaler Verwaltungsangebote.

In der Praxis scheitert zweisprachige Kommunikation bislang héufig an Personal- oder Zeitressourcen. Oft
fehlen ausreichend qualifizierte Mitarbeitende, um eine konsequente sorbischsprachige Ansprache
sicherzustellen. Hier braucht es verbindliche Personal- und Fortbildungsstrategien, um die zweisprachige
Verwaltungspraxis nachhaltig zu verankern.

Konkret zeigen sich Defizite insbesondere bei der:

e durchgingigen zweisprachigen Beschilderung 6ffentlicher Einrichtungen,
e Verfiigbarkeit sorbischsprachiger Formulare und Online-Dienste,

e Moglichkeit, Verwaltungsverfahren vollstindig zweisprachig abzuwickeln.

Diese Liicken stehen der tatsdchlichen Gleichstellung beider Sprachen im Alltag entgegen und sollten im
Rahmen der Charta-Umsetzung prioritir adressiert werden.

3.3. Medien und Kultur

e Stirkere Forderung sorbischer Medien, insbesondere digitaler Formate (bspw. Streaming, Podcasts,
Online-Angebote).

e Barrierefreie Integration der sorbischen Kultur in das kulturelle Leben der Stidte BudySin/Bautzen
und Chésebuz/Cottbus und der gesamten Lausitz im ldndlichen Bereich: Sorbisch soll ein
selbstverstandlicher Bestandteil kultureller Veranstaltungen, Institutionen und Kooperationen sein — nicht
als Sonderthema, sondern als Ausdruck des regionalen Selbstverstindnisses.

Beispiele aus dem 6ffentlich-rechtlichen Rundfunk sowie aus kulturellen Einrichtungen der Region zeigen, dass
digitale Audio- und Videoformate zunehmend genutzt werden, um sorbische Sprache und Kultur zeitgemil zu
vermitteln und kulturelle Inhalte {iberregional verfligbar zu halten. Dazu gehdren Streaming- und Podcast-
Angebote, Social-Media-Formate und Online-Medien, die insbesondere jiingere Zielgruppen ansprechen.

Durch SparmaBnahmen und Programmreformen bei MDR und rbb besteht jedoch die Gefahr, dass
sorbischsprachige Formate reduziert oder in ihrer Reichweite eingeschriankt werden konnten. Dies betrifft
insbesondere digitale Ausbauvorhaben, die fiir jiingere Zielgruppen von zentraler Bedeutung sind. Eine
verléssliche finanzielle und organisatorische Absicherung der sorbischen Medienangebote ist daher dringend
erforderlich.

Dariiber hinaus sollte das sorbischsprachige und zweisprachige Medienangebot schrittweise ausgeweitet
werden, um die sprachliche Prisenz in Fernsehen, Radio, digitalen Plattformen und speziell in kindgerechten
Formaten wie Horspielen zu stirken.
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Langfristig braucht es gezielte Forderprogramme fiir digitale Medienproduktionen sowie Ausbildungsangebote
fiir junge Medienschaffende, um die Prisenz des Sorbischen im Netz nachhaltig zu stérken.

Die Domowina weist zudem darauf hin, dass Minderheitenmedien aufgrund der naturgeméif kleinen
Sprecherzahl nicht nach klassischen Abruf- oder Quotenmafistiiben bewertet werden diirfen. Ihre
Bedeutung liegt nicht in Reichweitenzahlen, sondern im gesetzlichen Auftrag zur Sicherung der Sprache,
Identitdt und kulturellen Vielfalt.

Dariiber hinaus tragen zentrale Kultureinrichtungen wie das Sorbische Nationalensemble (SNE) sowie das
Deutsch-Sorbische Volkstheater Bautzen mit ihren zweisprachigen Angeboten und Auffiihrungen wesentlich
dazu bei, die sorbische Sprache und Kultur im Alltag sichtbar zu machen. Auch Kooperationen regionaler
Kulturinstitutionen — etwa des Staatstheaters Cottbus mit sorbischen Kiinstlerinnen und Kiinstlern — zeigen, wie
kulturelle Teilhabe durch gemeinsame Produktionen gestirkt werden kann.

3.4. Strukturwandel und Nachhaltigkeit

Die Domowina begriif8t, dass in den Strukturwandelregionen umfangreiche Fordermittel iiber das
Investitionsgesetz Kohleregionen (InvKG) bereitgestellt werden. Zugleich betont sie, dass Forderprogramme
zeitlich befristet sind, die Strukturen jedoch dauerhaft erhalten werden miissen. Nur wenn die sorbische Sprache
und Kultur im Strukturwandel langfristig verankert werden, kann die Region Lausitz ihre kulturelle Vielfalt als
Standortfaktor nutzen.

In Brandenburg bietet beispielsweise das Projekt des Medizinischen Universititscampus Lausitz — Carl
Thiem (MUL-CT) die Chance, Mehrsprachigkeit und regionale kulturelle Kompetenzen systematisch in
Forschung, Lehre und Versorgung einzubinden. In diesem Zusammenhang kann beispielsweise gepriift werden,
wie sorbische Sprach- und Kulturkompetenz — etwa im Bereich der Patientenkommunikation, der
Gesundheitsforschung oder der Ausbildung von Fachpersonal — als regionaler und integrativer Beitrag zur
kulturellen Vielfalt eines modernen Wissenschafts- und Gesundheitsstandortes gestarkt werden kann.

In Sachsen wiederum kann das geplante Neubauprojekt des Sorbischen Instituts zusammen mit dem
Sorbischen Museum in Bautzen zu einem Leuchtturm fiir Forschung, Austausch und Begegnung werden und
so den Strukturwandel nachhaltig mitpragen.

3.5. Einbindung der Domowina

Die Domowina erwartet, dass sie regelmédfBig und verbindlich an allen Prozessen beteiligt wird, welche die
sorbische Sprache, Kultur und Identitét betreffen — auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene. Dies
entspricht auch dem Geist der Européischen Charta, die eine formelle Konsultation der
Minderheitenvertretungen vorsieht.

Dariiber hinaus sollte die Erweiterung der Verpflichtungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der
Européaischen Charta in enger Abstimmung mit der Domowina erfolgen. Wéhrend Brandenburg einen
breiteren Verpflichtungskatalog ratifiziert hat, besteht in Sachsen weiterhin Nachholbedarf bei der Umsetzung
einzelner Artikel. Die Domowina steht bereit, diesen Prozess konstruktiv zu begleiten, um die sorbische Sprache
und Kultur auch im sichsischen Teil der Lausitz gleichwertig zu sichern und zu fordern.

4. Ubergeordnete Perspektive

Die Domowina begriifit die aktuelle Diskussion iiber die Stirkung der nationalen Minderheiten in Deutschland
und betont, dass eine klare und nachhaltige rechtliche Verankerung ihrer Rechte wesentlich zur Wirksamkeit der
Europdischen Charta beitrdgt. Nur durch eine enge Verzahnung zwischen Bund, Landern und
Minderheitenvertretungen kann die Umsetzung langfristig gelingen.

Im Sinne einer gesamtstaatlichen Verantwortung unterstiitzt die Domowina zudem die Initiative, die
autochthonen nationalen Minderheiten und Volksgruppen in das Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland aufzunehmen. Eine solche Verfassungsinderung wiirde die Schutz- und Forderverpflichtungen
dauerhaft verankern und die politische Bedeutung der Minderheitenrechte auf Bundesebene stirken.

Damit erfiillt Deutschland zugleich eine wichtige Vorbildfunktion innerhalb Europas, indem es die kulturelle
Vielfalt als Fundament demokratischer Stabilitdt versteht und Minderheitenrechte als Teil seiner europdischen
Verantwortung wahrnimmt.
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5. Schlusshemerkung

Die Domowina dankt der Bundesregierung, den beteiligten Landesregierungen und den jeweiligen kommunalen
Regierungen fiir die Zusammenarbeit im Sinne der Européischen Charta und des sorbischen Volkes. Sie
erneuert ihre Bereitschaft, als konstruktiver Partner an der Weiterentwicklung der Minderheitenpolitik in
Deutschland mitzuwirken — mit dem Ziel, die sprachliche und kulturelle Vielfalt unseres Landes lebendig zu
erhalten und die Verantwortung gegeniiber den Minderheiten dauerhaft im europdischen Kontext zu verankern.
Die Verbindung zwischen der Umsetzung der Européischen Charta und der noch ausstehenden Aufnahme der
nationalen Minderheiten in das Grundgesetz unterstreicht die Bedeutung eines ganzheitlichen Ansatzes: Nur
wenn rechtliche, strukturelle und kulturelle MaBinahmen ineinandergreifen, konnen Minderheitenrechte in
Deutschland langfristig und wirksam gesichert werden.

Kontakt:

Domowina — Zweézk Luzyskich Serbow | — Zwjazk Luziskich Serbow | — Bund Lausitzer Sorben
Postowe namésto / Postplatz 2

02625 Budysin / Bautzen

GERMANY

www.domowina.de


www.domowina.de

Drucksache 21/6400 208 - Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode

5.7 Stellungnahme des Zentralrates Deutscher Sinti und Romae. V.
ZENTRAL [peutscher
RAT |Sinti & Roma

Heidelberg, 28. November 2025

Zentralrat Deutscher Sinti und Roma
Bremeneckgasse 2

69117 Heidelberg

Tel. 06221-981101
zentralrat@sintiundroma.de

www.sintiundroma.de

STELLUNGNAHME

im Rahmen des 8. Staatenberichtes der Bundesrepublik Deutschland zur Umsetzung der Europiischen
Charta fiir Regional- oder Minderheitensprachen

Teil IT der Charta — Romanes im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland

Die Sofortempfehlungen des Sachverstindigenausschusses im Rahmen der Evaluation des 7. Staatenberichtes
betreffen den Sprachunterricht in Romanes sowie die Verwendung des Romanes in den Medien'. Wir mochten
dazu auf unsere Stellungnahme zum 6. Staatenbericht, Punkt E. 1. 4. c. verweisen, in der auf den 6ffentlichen
Gebrauch des Romanes und den Sprachunterricht eingegangen wird. Unsere Feststellungen dazu haben nach
wie vor Giiltigkeit: Der Umgang mit dem Sinti-Romanes bedarf aufgrund der historischen Erfahrungen einer
hohen Sensibilitit. Die Mehrzahl der Sinti, vor allem aber die Uberlebenden des NS-Vélkermords sind
diesbeziiglich sehr zuriickhaltend und Iehnen eine offene Weitergabe ihrer Sprache ab. Diesem Wunsch kénnen
und wollen sich der Zentralrat und die ihm angeschlossenen Verbande nicht entziehen.

Gleichwohl ist die interne Vermittlung der Sprache und die Sprachpflege ein wichtiges Anliegen der deutschen
Sinti und sollte im Rahmen einer innerhalb der Minderheit geschaffenen Offentlichkeit praktiziert und auch
gefordert werden.

Das Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg und dessen Bildungsreferat
ist ein Ort, der sich der Bewahrung und Vermittlung der Sprache, Kultur und Geschichte dieser Minderheit
widmet.

Das Bildungsreferat weist ausdriicklich auf die Beriicksichtigung der Diversititen des Romanes der
verschiedenen Sinto und Romagruppen hin und spricht sich gegen jeden Versuch der Homogenisierung der
verschiedenen Sprachgruppen aus. So ist es nicht moglich, ein einheitliches Romanes der Sinti zu konstruieren.

Das Dokumentationszentrum hat zum Erhalt und zur Sprachpflege des Sinti Romanes 20 Folgen Kikaninchen
ins Romanes der Sinti iibersetzt und bei der Umsetzung der Synchronisation sogar mitgewirkt bzw.
eingesprochen. Zusammen mit weiteren Sinti Sprecher*innen und einem Sinti-Regisseur konnte die bekannte
Kindersendung von KIKA ins Romanes der Sinti iibersetzt werden.

! Committee of Experts of the European Charter for Regional or Minority Languages: SEVENTH EVALUATION REPORT ON GER-
MANY, adopted on 15 June 2022, Seite 73.
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Um die verschiedenen Dialekten Vielfalt abzubilden, waren Sinti aus verschiedenen Bundeslidndern in der
Ubersetzung und Synchronisation involviert.

Die Veroffentlichung der 20 Folgen tragt zur Sichtbarkeit, Akzeptanz und Wertschétzung der Sprache und
Kultur der Sinti bei und fiihrt pddagogisch zur Identitétsstarkung und Sprachpflege von Sinti Kindern und fiir
Wertschitzung deren in Deutschland seit Jahrhunderten verankerte Minderheitensprache in der
Mehrheitsgesellschaft.

Romanes ist somit eine bedeutende kulturelle Ressource der Minderheit im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 a. der
Sprachencharta. Die Sprache ist Teil der Identitét auch im Sinne der Empfehlung des Bundesrates von 26.09.
2025, den Schutz der anerkannten nationalen Minderheiten im Rahmen einer Achtensklausel in das Grundgesetz
aufzunehmen?.

Der Zentralrat fordert die Bundesregierung deshalb auf, den Beschluss des Bundesrates umzusetzen und die
Gesetzesinitiative aufzunehmen.

Insoweit begriifit der Zentralrat die Empfehlung des Ministerkomitees des Europarates, das Bildungsangebot in
Romanes fiir deutsche Sinti und Roma zu stirken?, soweit dies weiterhin mittels Tragerstrukturen und
Initiativen der Minderheit selbst bzw. in enger Kooperation mit diesen geschieht. Hierzu verweist der Zentralrat
auf die Vorgabe von Artikel 7.4 der Sprachencharta an die Unterzeichnerstaaten, bei der Festlegung ihrer Politik
in Bezug auf Regional- oder Minderheitensprachen die Wiinsche und Bediirfnisse der Minderheit zu
beriicksichtigen.

Einige Landesverbiande des Zentralrats haben sprachpolitische Ziele in den Staatsvertrdgen mit ihren Léndern
formuliert. Die Selbstorganisationen der Deutschen Sinti und Roma bieten insbesondere Jugendlichen Inhalte in
Romanes an. Auch FoérdermaBinahmen im Bildungsbereich, wie zum Beispiel Hausaufgabenhilfe aber auch
Vernetzungstreffen mit Jugendlichen finden oft Bi-Lingual statt. Haufig beruhen diese Maflnahmen auf
ehrenamtlichem Engagement.

In Artikel 7 Absatz 3 Sprachencharta verpflichten die Vertragsparteien sich, durch geeignete Mallnahmen das
gegenseitige Verstindnis zwischen allen Sprachgruppen des Landes zu fordern, indem sie insbesondere
Achtung, Verstindnis und Toleranz gegeniiber den Regional- oder Minderheitensprachen in die Ziele der in
ihren Landern vermittelten Bildung und Ausbildung einbeziehen. Der Zentralrat begriiit daher die weitere
Empfehlung des Beratenden Ausschusses im Evaluationsbericht zum 7. Staatenbericht Deutschlands, die breite
Offentlichkeit weiter fiir den Beitrag der Romanes-Sprecher zur deutschen Gesellschaft insgesamt zu
sensibilisieren. Des Weiteren wird auf die entsprechende Empfehlung des Beratenden Ausschusses zur
Sprachencharta im Factsheet vom 05.11. 2025 verwiesen, die Kulturgeschichte des Romanes in
Bildungsprogramme einzubeziehen und Respekt, Verstindnis und Bewusstsein fiir die Sprache als festen
Bestandteil des kulturellen Erbes eines Landes sowie fiir den gesellschaftlichen Beitrag ihrer Sprecher*innen zu
vermitteln.*

Wir begriiien, dass hinsichtlich der Umsetzung von Artikel 7 Absatz 3 seit dem letzten Berichtszeitraum etliche
Fortschritte erzielt, werden konnten.

Am 12.12.2022 wurde eine gemeinsame Empfehlung des Zentralrates, des Biindnisses fiir Solidaritit mit den
Sinti und Roma Europas und der Kultusministerkonferenz der Lander (KMK) zur Vermittlung von Geschichte
und Gegenwart der Sinti und Roma in Schulen verabschiedet mit dem Ziel, die Beschéftigung mit dem Thema
im Unterricht und in auBerunterrichtlichen Angeboten zu intensivieren. In besonderer Weise soll dabei fiir das
Thema Antiziganismus, aber auch den Beitrag von Sinti und Roma zum gesellschaftlichen und kulturellen Erbe
Deutschlands sensibilisiert werden. Zugéinge gibt es etwa in Fachern der historisch-politischen Bildung sowie
im Religions- und Ethikunterricht, aber auch in sprachlichen, literarischen und kiinstlerischen Féchern.

Ihre Zusammenarbeit fortgesetzt haben der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma und die
Kultusministerkonferenz bei der Erarbeitung einer ,,Gemeinsamen Empfehlung zum Umgang mit
Antiziganismus in der Schule®, die im Marz 2025 verabschiedet wurde. Diese Empfehlung beschreibt Ursachen,

2 https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2025/0501-0600/519-25.pdf? _blob=publicationFile&v=1

3 Empfehlung CM/RecChL(2022)5 des Ministerkomitees an die Mitgliedstaaten {iber die Anwendung der Européischen Charta der
Regional- oder Minderheitensprachen durch Deutschland (Angenommen vom Ministerkomitee am 23. November 2022 auf der
1449. Sitzung der Ministerbeauftragten).

https://rm.coe.int/factsheet-romani-and-the-ecrml-english/4880292c5a
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Erscheinungsformen und Auswirkungen von Antiziganismus. Sie richtet sich an Lehrkréfte aller Schularten,
Schulstufen und Fécher, an Schulleitungen und weiteres an Schulen beschéftigtes Personal, Einrichtungen der
Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkréften sowie an die zustdndigen Institutionen. Sie gibt eine
Orientierung zum Umgang mit den verschiedenen Formen des Antiziganismus und zeigt MalBnahmen der
Pravention und Intervention auf. Die 2. Bund-Linder-Konferenz am 5. Dezember 2025 beschiftigte sich
explizit mit Fragen der Umsetzung der Empfehlung.

Der Zentralrat begriifit in diesem Zusammenhang auch die Einrichtung einer stindigen Bund-Lénder-
Kommission zur Bekdmpfung von Antiziganismus und fiir das Leben der Sinti und Roma (BLK) durch die
Bundesregierung. Am 7. Oktober 2024 fand unter Vorsitz des Beauftragten der Bundesregierung gegen
Antiziganismus und fiir das Leben der Sinti und Roma in Deutschland die konstituierende Sitzung der
Kommission statt. Die Kommission will eine wirksamere, besser abgestimmte Politik erreichen, die Sinti und
Roma schiitzt und Hiirden zur gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben abbaut. Sie soll
Empfehlungen zur Pravention und Bekdmpfung von Antiziganismus, zum Schutz von Sinti und Roma, zu ihrer
Sichtbarmachung in Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft, zum Erhalt und zur Pflege ihres kulturellen Lebens
und zu ihrer chancengerechten Teilhabe aussprechen. Damit kommt sie einer Forderung der Unabhéngigen
Kommission Antiziganismus nach.

Bisher ist dem Zentralrat und seinen Landesverbianden nicht bekannt, dass seitens der Lander zusétzliche
MaBnahmen zur Implementierung der KMK-Empfehlung zu Geschichte und Gegenwart von Sinti und Roma
iiber die bereits bestehenden Unterrichtsangebote hinaus erfolgt sind. Der Zentralrat erwartet diesbeziiglich
deutliche Fortschritte bei der Umsetzung der Empfehlung durch die Lander.

Diese kann im Rahmen einer Kooperation von Selbstorganisationen der Minderheit unterstiitzt werden,
beispielsweise bei Bildungs- und Vermittlungsangeboten seitens des Dokumentations- und Kulturzentrums
Deutscher Sinti und Roma. Mit dem Projekt Bildungsbotschafter gegen Antiziganismus der Landesvertretung
Deutscher Sinti und Roma Baden-Wiirttemberg und der Evangelischen Akademie zu Berlin in Kooperation mit
dem Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma kann authentisches Wissen zu Sinti und
Roma in einer Peer-to-Peer Situation in Schulen vermittelt werden. In mehreren Landesverbénden findet eine
historisch-politische Bildungsarbeit statt, die sich an die Mehrheitsgesellschaft richtet.

In seinem EntschlieBungsantrag Bericht der Unabhdngigen Kommission Antiziganismus Perspektivwechsel —
Nachholende Gerechtigkeit — Partizipation vom 13. Dezember 2023 forderte auch der Deutsche Bundestag die
Bundesregierung explizit auf, ,,das gesellschaftliche Bewusstsein fiir unsere Geschichte in Bezug auf das Leben
von Sinti und Roma zu schérfen, ihre kulturellen Leistungen und ihre Zugehorigkeit zur deutschen Gesellschaft

anzuerkennen®.’

Der Zentralrat erwartet, dass die Forderungen der Unabhingigen Kommission Antiziganismus und die
EntschlieBung des Deutschen Bundestages Drucksache 20/9779 vom 13. Dezember 2023 auch in der 21.
Legislaturperiode weiterhin umgesetzt werden. Kiirzungen von 6ffentlichen Férdermitteln insbesondere fiir die
kulturelle und historisch-politische Bildungsarbeit von Mitgliedsverbéanden sind zuriickzunehmen.

Am 13. Dezember 2024 hat die Bildungsministerkonferenz (Bildungs-MK) eine gemeinsame Empfehlung zur
Wissensvermittlung iiber die vier autochthonen nationalen Minderheiten und Volksgruppen Deutschlands sowie
die Sprechergruppe Niederdeutsch verabschiedet.

Sie zielt darauf ab, das Wissen iiber diese Gruppen und ihre kulturellen und sprachlichen Besonderheiten in den
Schulen zu férdern und zu vertiefen.

Seit 2022 werden Geschichte, Gegenwart, Kultur und Sprache der Sinti und Roma der Offentlichkeit
bundesweit in der interaktiven Wanderausstellung ,,Was hei3t hier Minderheit?* als Teil der vier anerkannten
nationalen Minderheiten in Deutschland présentiert.® Die Erstellung des Moduls wurde seitens des Zentralrates
in Zusammenarbeit mit dem Minderheitenrat der vier autochthonen nationalen Minderheiten Deutschlands aktiv
mitgestaltet und wird seitens des Bundesministeriums des Innern gefordert. Teil der Ausstellung ist auch die
Vorstellung der zweisprachigen Gedichtanthologie Djiparmissa. Klassische deutsche Gedichte auf Romanes
von Reinhold Lagrene. Die Sprache Romanes wird damit einer interessierten Offentlichkeit vorgestellt und

Deutscher Bundestag Drucksache 20/9779 --- Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses fiir Inneres und Heimat

(4. Ausschuss) zu der Unterrichtung durch die Bundesregierung — Drucksachen 19/30310, 20/1207 Nr. 4 — Bericht der Unabhéngigen
Kommission Antiziganismus Perspektivwechsel — Nachholende Gerechtigkeit — Partizipation
https://washeissthierminderheit.de/begegnungsvideos
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gezeigt, dass es eine Sprache ist, deren Lebendigkeit und Vielfalt sich ebenso fiir den lyrischen Ausdruck eignet
wie die Sprache der {ibersetzten Werke.

Seit 2022 wird die Ausstellung stark nachgefragt und stellt ein wichtiges audio-visuelles Bildungsformat im
Rahmen der Wissensvermittlung zu Geschichte und Gegenwart von Sinti und Roma in Deutschland dar.

Der Zentralrat hilt es daher flir wichtig, dass die Ausstellung auch iiber den urspriinglich geplanten
Ausstellungszeitraum 2027 hinaus préasentiert wird und hierfiir weiterhin die notigen Fordermittel bereitgestellt
werden.
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5.8 Stellungnahme der Sinti Allianz Deutschland e. V

L] ALLIANZ DEUTSCHLAND E.V.

Stellungnahme zum Achten Bericht zur Implementierung der Europiischen Charta der Regional- oder
Minderheitensprachen der Sinti Allianz Deutschland e. V.

Die Sinti Allianz Deutschland e. V. dankt fiir die Mdglichkeit, im Rahmen des Achten Berichts der
Bundesrepublik Deutschland gemél Artikel 15 Absatz 1 der Europiischen Charta der Regional- oder
Minderheitensprachen eine eigenstindige Stellungnahme zur Situation von Romanes abzugeben.

Aus Sicht der Sinti Allianz ist die Lage der Sinti und Roma in Deutschland weiterhin von tiefgreifenden
sozialen Ungleichheiten, struktureller Diskriminierung und einer unzureichenden Beriicksichtigung unserer
Sprache und Kultur im Bildungswesen und in der 6ffentlichen Wahrnehmung geprigt.

Romanes bleibt in der gesamten Bundesrepublik {iberwiegend eine Familiensprache, deren Weitergabe fast
ausschlieBlich durch das Engagement der Gemeinschaft getragen wird und bislang nur punktuell durch
staatliche Strukturen unterstiitzt wird.

Aktuelle Rahmenbedingungen in Deutschland seit 2023

Seit 2023 wurden auf Bundesebene wichtige strukturelle Schritte unternommen, die die Lebensrealitit von Sinti
und Roma und damit mittelbar auch die Bedingungen fiir Romanes betreffen. Dazu gehdren insbesondere der
strategische Rahmen ,,Antiziganismus bekdmpfen, Teilhabe sichern!* im Kontext der EU-Roma-Strategie 2030,
die Arbeit der Unabhdngigen Kommission Antiziganismus, die Berufung des Beauftragten der Bundesregierung
gegen Antiziganismus sowie der Aufbau einer Bund-Lander-Koordination zur Antiziganismusprévention. Hinzu
treten Forderprogramme von Bund, Léndern und Stiftungen, die Selbstorganisationen, Bildungsprojekte und
Empowerment-Initiativen von Sinti und Roma unterstiitzen, etwa Programme zur Starkung von Sinti:ze und
Rom:nja, zur Verbesserung der Bildungsteilhabe und zur Bekdmpfung von Diskriminierung.

Gleichzeitig zeigen aktuelle Monitoringberichte und Studien, etwa der Meldestelle Antiziganismus (MIA) sowie
lokale Diskriminierungsberichte, dass Sinti- und Roma-Kinder in Schulen, Kitas und Ausbildungseinrichtungen
weiterhin von institutionellem Antiziganismus, Segregation und niedrigen Erwartungshaltungen betroffen sind.

Die strukturellen Bildungsungleichheiten, die bereits in fritheren Monitoringzyklen des Europarats und in der
Stellungnahme der Sinti Allianz im Sechsten Staatenbericht benannt wurden, haben sich trotz neuer
Strategiepapiere und SymbolmaBnahmen bislang kaum spiirbar verringert. Vor diesem Hintergrund sicht die
Sinti Allianz Deutschland e. V. die Verpflichtungen der Charta, Romanes als Ausdruck des kulturellen
Reichtums anzuerkennen und seinen Gebrauch in Bildung und Offentlichkeit zu erleichtern, nach wie vor nur
unzureichend umgesetzt.

Romanes als bedrohte Familiensprache in der gesamten Bundesrepublik

Romanes wird in den meisten Regionen Deutschlands primér innerhalb der Familien und der engeren
Sinti-Gemeinschaft verwendet, oft auch mit dem Ziel, Kinder vor Stigmatisierung, Ausgrenzung und
rassistischen Angriffen zu schiitzen. Der Riickzug der Sprache aus dem 6ffentlichen Raum ist eine direkte
Folge der historisch gewachsenen Angst vor Identifizierung, erneuter Verfolgung und alltdglichem
Antiziganismus, der durch aktuelle Studien zum Bildungsbereich und durch die Arbeit der Meldestellen erneut
bestatigt wird. Zugleich entstehen in verschiedenen Bundesldndern — etwa in Baden-Wiirttemberg, Hessen,
Berlin und anderen - vereinsgetragene Romanes-Kurse, kulturelle Veranstaltungen, literarische Projekte und
Online-Formate, die Romanes sichtbar machen, jedoch meist projektgebunden, zeitlich begrenzt und mit
unsicheren Finanzierungsgrundlagen.
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Diese punktuellen Initiativen zeigen das Potenzial der Sprache als identititsstiftende Ressource und als Medium
kultureller Produktion, werden jedoch von der Sinti Allianz nicht als Ersatz fiir eine systematische staatliche
Verantwortung gewertet.

Ohne verléssliche Forderlinien, institutionelle Verankerung im Bildungswesen und eine klare politische
Anerkennung von Romanes als schiitzenswerter Minderheitensprache bleibt die Last des Spracherhalts bei den
Familien und wenigen engagierten Organisationen, die oft selbst von Armut, Prekaritit und
Mehrfachdiskriminierung betroffen sind.

Bildung und Teilhabe: Lage in NRW und anderen Lindern

In Nordrhein-Westfalen, aber auch in anderen Landern mit groReren Sinti-Gemeinschaften, etwa in
Rheinland-Pfalz, Hessen, Berlin und Baden-Wiirttemberg, ist Romanes im formalen Bildungssystem praktisch
unsichtbar. In der friihkindlichen Bildung fehlen flachendeckende Konzepte, die Romanes als positive
Ressource anerkennen und in mehrsprachige Bildungsansitze integrieren; Erzieherinnen und Erzieher erhalten
in der Regel keine spezifische Fortbildung zu Minderheitensprachen oder antiziganismuskritischer Padagogik.

In den Schulen wird Romanes weder als Wahlfach noch als regulédres Zusatzangebot systematisch gefordert,
sondern allenfalls im Rahmen einzelner Projekte oder zivilgesellschaftlicher Kooperationen thematisiert, die
stark von individueller Initiative abhéngen.

Gleichzeitig dokumentieren Berichte iiber Antiziganismus im Bildungsbereich eine Kontinuitit von Vorurteilen,
pathologisierenden Zuschreibungen, ungerechtfertigten Uberweisungen in Forderschulen, Aussonderung in
leistungsschwache Klassen sowie eine hédufig defizitorientierte Sicht auf Sinti- und Roma-Kinder.

Diese strukturellen Diskriminierungserfahrungen tragen dazu bei, dass viele Familien Romanes im Schulsystem
verschweigen und Kinder selbst die eigene Sprache als Belastung statt als Stirke erleben. Zwar wurden
bundesweit Fortbildungen, Modelle von Schulentwicklungsprozessen und Mentoring-Ansatze entwickelt, um
antiziganismuskritische Kompetenzen zu starken, doch sind diese Angebote weder flichendeckend noch
verpflichtend und haben bislang kaum dazu gefiihrt, dass Romanes als legitime Bildungssprache anerkannt
wird.

Teilhabe, Reprisentation und Selbstorganisation

Die Beteiligung der Sinti-Gemeinschaft an Bildungs- und Minderheitenpolitik bleibt trotz einiger Fortschritte
fragmentarisch. Zwar wurden Rahmenvereinbarungen und Staatsvertrdge mit verschiedenen Landesverbanden
Deutscher Sinti und Roma abgeschlossen oder aktualisiert, und der Sechste Staatenbericht dokumentiert eine
verstarkte Einbindung von Verbanden in Konsultationsprozesse. Dennoch ist die Teilnahme von
Sinti-Selbstorganisationen - einschlieBlich der Sinti Allianz Deutschland e. V. - in zentralen
Entscheidungsprozessen zu Bildung, Antidiskriminierung, Jugendhilfe und Sprachpolitik hdufig unverbindlich,
projektbezogen oder auf symbolische Beteiligung beschrénkt.

Gleichzeitig haben sich seit 2023 bundesweite Netzwerke und Strukturen herausgebildet, die insbesondere junge
Sinti:ze und Rom:nja in Bildung und Engagement stérken, etwa Bundesjugendtreffen, Empowerment-Formate,
akademische Programme und kulturelle Plattformen. Diese Initiativen tragen zur Starkung der Stimme der
Minderheit bei und bieten Ankniipfungspunkte, Romanes als Teil eines modernen, selbstbewussten
Minderheitenlebens sichtbar zu machen; sie kdnnen aber nur dann nachhaltige Wirkung entfalten, wenn Bund
und Léander sie strukturell absichern und in eine kohédrente Minderheiten- und Sprachpolitik einbetten.

Bewertung der Umsetzung der Charta in Bezug auf Romanes

Aus Sicht der Sinti Allianz Deutschland e. V. werden die Zielsetzungen und Grundsétze der Charta (Artikel 7),
Romanes als Ausdruck des kulturellen Reichtums anzuerkennen, den Gebrauch der Sprache im 6ffentlichen
Leben zu erleichtern und Formen des Lehrens und Lernens auf allen geeigneten Stufen bereitzustellen, in
Deutschland bislang nur in Ansétzen erfiillt.

Die Verantwortung fiir sprachbezogene Aktivititen wird iiberwiegend auf die Gemeinschaft verlagert; staatliche
Akteure verweisen haufig auf die ,,Zuriickhaltung® der Sprecherinnen und Sprecher, ohne die historischen und
gegenwairtigen Griinde dieser Zuriickhaltung hinreichend zu adressieren oder aktive Vertrauensbildung und
Schutzmafinahmen zu entwickeln.
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Insbesondere im Bildungssektor bleiben die bestehenden positiven Projekte — Sprachkurse, Kulturprogramme,
online-basierte Angebote, individuelle Kooperationen mit Schulen - EinzelmaRnahmen, die weder durch
verbindliche Landerstrategien zu Romanes noch durch eine bundesweite Koordinierung der Bildungspolitik
gestltzt werden.

Die Sinti Allianz stellt fest, dass trotz Strategiepapiere, nationaler Rahmen und erhohter Aufmerksamkeit fiir
Antiziganismus, konkrete Umsetzungen im Bereich ,,Sprache und Bildung* oft ausbleiben oder stark hinter den
formulierten Empfehlungen des Sachverstdndigenausschusses zuriickbleiben.

Alle Mafinahmen zur Férderung von Romanes miissen die Selbstbestimmung der Sinti-Gemeinschaft achten
und diirfen weder auf eine Offnung der Sprache fiir Aulenstehende noch auf eine Nutzung gegen den Willen
der Sprecherinnen und Sprecher hinauslaufen.

Forderungen der Sinti Allianz Deutschland e. V.

Vor diesem Hintergrund richtet wir von der Sinti Allianz Deutschland e. V. folgende zentralen Forderungen an
Bund und Lénder fiir den Achten Bericht zur Européischen Sprachencharta:

Entwicklung und Implementierung verbindlicher Landerstrategien zur Anerkennung und Férderung von
Romanes in der friihkindlichen Bildung, in Schulen und in der Erwachsenenbildung, abgestimmt mit dem
Bundesrahmen ,,Antiziganismus bekdmpfen, Teilhabe sichern!* und der EU-Roma-Strategie.

Aufbau flachendeckender, dauerhaft finanzierter Angebote zu Romanes im Bildungssystem (z. B.
Arbeitsgemeinschaften, Projektkurse, Wahlpflichtangebote, auBerschulische Lernorte), insbesondere in
Regionen mit groBeren Sinti-Gemeinschaften, unter enger Beteiligung der Selbstorganisationen der Minderheit
bei Konzeptentwicklung und Durchfihrung.

Verpflichtende antiziganismuskritische Fortbildung flir Lehrkréfte, Schulleitungen, Schulverwaltungen und
Fachkrifte der friihkindlichen Bildung, verbunden mit Monitoring-Instrumenten, die
Diskriminierungserfahrungen erfassen und deren Abbau messen; diese Mafnahmen missen ausdriicklich auch
den Schutz und die Wertschatzung von Romanes umfassen.

Strukturelle Absicherung und langfristige Forderung von Selbstorganisationen der Sinti und Roma—
einschlieBlich uns der Sinti Allianz Deutschland e. V. — als gleichberechtigte Partner bei der Planung,
Umsetzung und Evaluation von Sprach- und Bildungsprogrammen, statt ausschlief$lich projektbezogener
Kurzzeitfinanzierungen.

Ausbau bundesweiter und landeriibergreifender Programme, die junge Sinti:ze und Rom:nja stirken (Mentoring,
Stipendien, Jugendtreffen, akademische Forderprogramme) und Romanes als Ressource in diesen Kontexten
sichtbar machen, etwa durch zweisprachige Inhalte, kulturelle Formate und die Einbindung von Vorbildern aus
der Gemeinschaft.

Die Sinti Allianz Deutschland e. V. ist bereit, an der Ausgestaltung dieser MaBBnahmen konstruktiv mitzuwirken
und erwartet, dass im Achten Bericht nicht nur allgemeine Antidiskriminierungsmafinahmen benannt werden,
sondern explizite, iiberpriifbare Schritte zur Stirkung von Romanes, zur Bildungsgerechtigkeit und zur
gleichberechtigten Teilhabe der Sinti in der gesamten Bundesrepublik Deutschland dargelegt werden.

SintiALLIANZ Deutschland e. V. | Handstrasse 33 | 51469 Bergisch Gladbach | sinti-allianz@web.de
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5.9 Stellungnahme der Bundesvereinigung der Sinti und Roma e.V.

BVSR

Bundesvereinigung
der Sinti und Roma

Stellungnahme zum Forderung Europiischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen in
Deutschland

Stand: 14. Januar 2026

Deutschland hat mit der Europdischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen einen klaren Schutz-
und Forderauftrag auch fiir die Sprache der Sinti und Roma, das Romanes, {ibernommen.

Im Vergleich zur Férderung anderer Minderheitensprachen wie des Sorbischen oder des Friesischen gelten fiir
die Minderheitensprache Romanes zwei Besonderheiten: Zum einen sind die Sprechenden in ganz Deutschland
und nicht nur in einer speziellen Region verortet, sodass eine bundesweite Férderung mit regionalen
Schwerpunkten nétig wére. Zum anderen vertritt ein groler Teil der Sprechenden die Auffassung, ihre Sprache
sei nur innerhalb der Gemeinschaft zu erhalten. Formale Regelungen oder die Beteiligung von Staatsseite
werden, historisch bedingt, in der Regel kritisch gesehen bis nicht gewliinscht. Ein Bedarf der Romanes-
Forderung im formalen Bildungswesen durch z. B. Sprachlernangebote in Schulen wurde entsprechend bislang
nicht angemeldet. Es gibt nach wie vor keine flichendeckenden Unterrichtsangebote, keine standardisierten
Lehrwerke und keine verankerte Verwendung in Verwaltung, Justiz oder den 6ffentlich-rechtlichen Medien fiir
Romanes.

Einstellungen innerhalb der Sprechergruppe wandeln sich

Die wachsende Zahl von Minderheitsangehdrigen, die Romanes gar nicht oder nur noch mangelhaft beherrschen
und Sprachunterricht nachfragen sowie Initiativen verschiedener Verbénde und — vor allem jiingerer — Sinti und
Roma, ihre Sprache auch in der Offentlichkeit zu sprechen und z. B. Podcasts auf Romanes anzubieten, zeigen,
dass ein zunehmender Forderbedarf und der Wunsch, die Sprache aktiv und selbstbewusst nach aullen zu tragen,
vorhanden ist. Die Sprache Romanes ist das verbindende kulturelle und identititsstiftende Element zwischen
den verschiedenen Gruppen innerhalb der Minderheit. Die Verbinde in der Community tragen dem Rechnung.

Einzelne Bundesldnder haben den Schutz der Sprache und Kultur und Staatsvertrigen und
Rahmenvereinbarungen mit den jeweiligen Landesverbianden festgeschrieben. Diese reagieren auf Nachfrage
und bieten in geschiitzten Raumen und nach vorheriger Anmeldung Sprachunterricht (online, aber hdufig auch
in Priasenz) an. Einige Selbstorganisationen wie der VDSR-BW haben erfolgreich begonnen, ihren
Sprachunterricht zu standardisieren und die Lehrwerke an den européischen Rahmenplan fiir Sprachunterricht
anzupassen. Noch gibt es hier aber keine fiir alle verbindlich festgelegten Qualitétsstandards fiir Lehrwerke oder
Lehrerausbildung, Austausch oder Biindelung von Initiativen zur Schaffung von Synergien.

Verantwortung fiir Umsetzung der Sprachencharta in den Bundeslindern

Aufgrund der dezentralen Verortung der Romanes-Sprechenden ist Umsetzung der Européischen Charta fiir
Regional- und Minderheitensprachen in Bezug auf das Romanes in der Verantwortung der Lander schwierig. Im
Unterschied zu den anderen anerkannten Minderheiten- und Regionalsprachen braucht es fiir die Férderung des
Romanes eine bundesweite Institution, die tibergeordnete Aufgaben wie die Herstellung von Qualitdtsstandards
usw. ibernimmt und die einzelnen Selbstorganisationen in der Durchfiihrung vor Ort oder online unterstiitzt,
denn gerade kleinere Landesverbénde oder Selbstorganisationen stof3en bei dem Thema Sprachférderung
schnell an ihre finanziellen und personellen Grenzen. Hier konnte die stindige Bund-Lander-Kommission gegen
Antiziganismus und fiir das Leben der Sinti und Roma einbezogen werden.
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Romanes Akademie auf Bundesebene

Die Bundesvereinigung der Sinti und Roma e. V. (BVSR) hat als Weiterentwicklung des im Verband Deutscher
Sinti und Roma, Landesverband Baden-Wiirttembergs e. V. (VDSR-BW) entstandenen Rahmenplans ,,Romanes
als Identitétssprache™ als Standardvarietit fiir Unterricht und Lehrwerke 2024 und 2025 mit Forderung des
Bundesbeauftragten gegen Antiziganismus und fiir das Leben der Sinti und Roma in Deutschland (im BMFSFJ)
den Aufbau einer Romanes-Akademie initiiert.

Dabei wurden sowohl Lehrmaterialien fiir die Lernniveaus A 1.1 und A 1.2 geméll des GER entwickelt wie
auch eine Ausbildung von Lehrkriften fiir das Niveau A.1 und der strukturelle Aufbau einer Akademie, die
nicht nur die Sprache Romanes an Minderheitsangehorige, sondern auch Kultur und Geschichte der Sinti und
Roma in Deutschland vermitteln soll.

Erstmals hat die Minderheit der deutschen Sinti und Roma mit der Romanes-Akademie die Sprachforderung in
eigene Hidnde genommen mit Unterstiitzung einer Bundes-Forderung. In der Laufzeit des Projekts wurden
einige strukturelle Herausforderungen deutlich, die auBerhalb des gesetzten Zeitrahmens zu losen sein werden,
aber auch Chancen, die die strukturelle Verwirklichung des Rechtsanspruchs auf Férderung der Sprache
Romanes in den Bereich des Moglichen riicken lieBen.

Eine digital-dezentrale Struktur, die der bundesweiten Verteilung der Zielgruppe und der Sensibilitdt der Inhalte
am besten entspricht (bundesweite Online-Kurse (LMS-gestiitzt) mit punktuellen Prasenzangeboten dort, wo
sich lokaler Zulauf und geeignete Lehrkrifte finden - ,,von der Community fiir die Community*), die
Qualifizierung muttersprachlicher Lehrkréfte, ein niedrigschwelliger Zugang ohne Gebiihren
(Fehlbedarfsfinanzierung) und die systematische Lehrwerksentwicklung konnten einhergehen mit der
Vermittlung und Pflege der eigenen Kultur. Eine Bedarfsanalyse verweist auf mehrere tausend potenzielle
Lernende bundesweit und begriindet, warum Romanes als Identitédtssprache in geschiitzten Raumen vermittelt
wird und eine langfristige Institutionalisierung notwendig ist.

Letztendlich wurde das Projekt aufgrund rechtlicher Probleme nach 15 Monaten nicht weitergefiihrt. Der
Forderung der Sprecher, die entwickelten Lehrmaterialien innerhalb der Minderheit zu belassen und nicht der
Offentlichkeit zur Verfiigung zu stellen, konnte das BMBSFSJ aus rechtlichen Griinden nicht nachkommen.
Hier ist zukiinftig eine klare Losung vonnéten, die die besondere historische Verantwortung des Staates im
Rahmen der gleichberechtigten Teilhabe der Minderheit der Deutschen Sinti und Roma auch in Bezug auf die
Sprachforderung berticksichtigt: Die Hoheit {iber die Sprachférderung muss vollstindig bei den Sprechenden
liegen.

Forderung eines Angebots auf Romanes in den 6ffentlich-rechtlichen Medien
(Rundfunkauftrag/Kooperationen)

Auch hier gibt es immer wieder Ansétze einzelner Selbstorganisationen oder von Einzelpersonen (Podcasts,
Social-Media-Kanile auf Romanes usw.).

Die Stimmen aus der Minderheit, die Romanes in der Offentlichkeit horen mochten, werden deutlich mehr — ein
Zeichen des wachsenden Bewusstseins fiir die eigene Identitit und des wachsenden Selbstbewusstseins.
Aufgrund der prekidren finanziellen Lage der meisten Vereine und der sehr beschrinkten Fordermoglichkeiten u.
a. auch fiir die technische Ausstattung und Professionalisierung der Aktiven ist ein kontinuierliches Angebot
kaum zu leisten. Der Bedarf ist da, wie die Abrufzahlen der vorhandenen Podcasts, Videos usw. zeigen.

Kooperationen mit dem 6ffentlich-rechtlichen Rundfunk kommen meist nicht zustande, da die Reichweiten zu
gering sind.

Ausblick

Die BVSR und ihre Partner haben in kurzer Zeit substanzielle Vorarbeiten geleistet—didaktisch, organisatorisch
und community-basiert. Eine langfristig zu etablierende Romanes-Akademie wiirde die von der Charta
identifizierte Forderliicke schliefen und setzt exakt an den Sofortempfehlungen des Europarats an (Unterricht
ausbauen, Lehrkrifte sichern, Medienprasenz stirken). Damit entsteht erstmals die Aussicht auf verléssliche,
bundesweite Strukturen fiir Romanes—niedrigschwellig, qualititsgesichert und identitéitsstirkend. Damit diese
Wirkung nachhaltig wird, braucht es nun:

1. Verldssliche Multi-Jahres-Finanzierung (Bund/Lander/Institutionen) fiir Betrieb, . Lehrwerksentwicklung
und Qualifizierung;
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2. Kooperationen mit dem 6ffentlich-rechtlichen Rundfunk zur regelméfigen Romanes-Prasenz (Formate mit
Community-Mitsprache);

3. Rechts- und Verwaltungspraxis, die Zugangsbeschrankungen flir identititssprachliche Kurse ermoglicht
und Datenschutz sensibel abbildet;

4. Monitoring & Evaluation (Teilnahme, Niveaustufen, Lehrkriftepipeline), anschlussfihig an die Charta-
Berichterstattung.

Diese Schritte sind kohdrent mit den Forderungen der BVSR (2023) und den Empfehlungen des Europarats und
konnen die sprachlich-kulturelle Kontinuitét der deutschen Sinti nachhaltig stérken.

Bundesvereinigung der Sinti und Roma e. V.
Novalisstr. 12 - D-10115 Berlin Email: info@bv-sr.de Website: www.bv-sr.de
IBAN: DES1 4306 0967 1303 4568 00 GLS Bank (BIC: GENODEMI1GLS)
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6 Schlussbemerkungen

Die zustdndigen Stellen des Bundes und der Lander werden sich mit den Anmerkungen der Vertreterinnen und
Vertreter der nationalen Minderheiten und der Sprechergruppe Niederdeutsch auseinandersetzen, diese auswerten
und in den nichsten Sprachenberichten liber weitere Entwicklungen berichten.
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	4.13.4.3 Artikel 9 Absatz 2 a)
	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses


	4.13.5 Artikel 10 – Verwaltungsbehörden und staatliche Dienstleistungen
	4.13.5.1 Artikel 10 Absatz 1 lit. a) v
	ii. Maßnahmen in der Praxis
	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses

	4.13.5.2 Artikel 10 Absatz 1 lit. c)
	ii. Maßnahmen in der Praxis
	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses

	4.13.5.3 Artikel 10 Absatz 2 lit. a)
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses

	4.13.5.4 Artikel 10 Absatz 2 lit. b)
	ii. Maßnahmen in der Praxis

	4.13.5.5 Artikel 10 Absatz 2 lit. f)
	ii. Maßnahmen in der Praxis

	4.13.5.6 Artikel 10 Absatz 2 lit. g)
	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses

	4.13.5.7 Artikel 10 Absatz 4 lit. c)
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung


	4.13.6 Artikel 11 – Medien
	4.13.6.1 Artikel 11 Absatz 1 lit. b) ii
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis

	4.13.6.2 Artikel 11 Absatz 1 lit. c) ii
	ii. Maßnahmen in der Praxis
	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses

	4.13.6.3 Artikel 11 Absatz 1 lit. d)
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis
	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses

	4.13.6.4 Artikel 11 Absatz 1 lit. e) ii
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

	4.13.6.5 Artikel 11 Absatz 1 lit. f) ii
	ii. Maßnahmen in der Praxis

	4.13.6.6 Artikel 11 Absatz 2
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung


	4.13.7 Artikel 12 – Kulturelle Aktivitäten und Einrichtungen
	4.13.7.1 Artikel 12 Absatz 1 lit. a)
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis

	4.13.7.2 Artikel 12 Absatz 1 lit. b)
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis

	4.13.7.3 Artikel 12 Absatz 1 lit. c)
	ii. Maßnahmen in der Praxis

	4.13.7.4 Artikel 12 Absatz 1 lit. d)
	ii. Maßnahmen in der Praxis

	4.13.7.5 Artikel 12 Absatz 1 lit. e)
	ii. Maßnahmen in der Praxis

	4.13.7.6 Artikel 12 Absatz 1 lit. f)
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis

	4.13.7.7 Artikel 12 Absatz 1 lit. g)
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis

	4.13.7.8 Artikel 12 Absatz 3
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung


	4.13.8 Artikel 13 – Wirtschafts- und Gesellschaftsleben
	4.13.8.1 Artikel 13 Absatz 1 lit. a)
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

	4.13.8.2 Artikel 13 Absatz 1 lit. c)
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung

	4.13.8.3 Artikel 13 Absatz 1 lit. d)
	4.13.8.4 Artikel 13 Absatz 2 lit. c)
	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses



	4.14 Romanes in Hessen
	4.14.1 Artikel 6 – Information
	4.14.2 Artikel 7 – Ziele und Grundsätze
	4.14.2.1 Artikel 7 Absatz 1 lit. a)
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis
	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses

	4.14.2.2 Artikel 7 Absatz 1 lit. b)
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis
	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses

	4.14.2.3 Artikel 7 Absatz 1 lit. c)
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis

	4.14.2.4 Artikel 7 Absatz 1 lit. d)
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis

	4.14.2.5 Artikel 7 Absatz 1 lit. e)
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis
	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses

	4.14.2.6 Artikel 7 Absatz 1 lit. f)
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis
	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses

	4.14.2.7 Artikel 7 Absatz 1 lit. g)
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis
	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses

	4.14.2.8 Artikel 7 Absatz 1 lit. h)
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis
	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses

	4.14.2.9 Artikel 7 Absatz 1 lit. i)
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis
	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses

	4.14.2.10 Artikel 7 Absatz 2
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis
	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses

	4.14.2.11 Artikel 7 Absatz 3
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis
	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses

	4.14.2.12 Artikel 7 Absatz 4
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis
	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses


	4.14.3 Artikel 8 – Bildung
	4.14.3.1 Artikel 8 Absatz 1 lit. a) iii
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis
	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses

	4.14.3.2 Artikel 8 Absatz 1 lit. a) iv
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis
	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses

	4.14.3.3 Artikel 8 Absatz 1 lit. b) iv
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis
	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses

	4.14.3.4 Artikel 8 Absatz 1 lit. c) iv
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis
	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses

	4.14.3.5 Artikel 8 Absatz 1 lit. d) iv
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis
	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses

	4.14.3.6 Artikel 8 Absatz 1 lit. e) iii
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis
	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses

	4.14.3.7 Artikel 8 Absatz 1 lit. f) iii
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis
	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses

	4.14.3.8 Artikel 8 Absatz 1 lit. g)
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis
	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses

	4.14.3.9 Artikel 8 Absatz 1 lit. h)
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis
	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses

	4.14.3.10 Artikel 8 Absatz 1 lit. i)
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis
	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses

	4.14.3.11 Artikel 8 Absatz 2
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis
	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses


	4.14.4 Artikel 9 – Justizbehörden
	4.14.4.1 Artikel 9 Absatz 1 lit. b) iii
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis
	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses

	4.14.4.2 Artikel 9 Absatz 1 lit. c) iii
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis
	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses

	4.14.4.3 Artikel 9 Absatz 2 lit. a)
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis
	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses


	4.14.5 Artikel 10 – Verwaltungsbehörden und staatliche Dienstleistungen
	4.14.5.1 Artikel 10 Absatz 2 lit. e)
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis

	4.14.5.2 Artikel 10 Absatz 2 lit. f)
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis

	4.14.5.3 Artikel 10 Absatz 3 lit. c)
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis

	4.14.5.4 Artikel 10 Absatz 4 lit. c)
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis

	4.14.5.5 Artikel 10 Absatz 5
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis


	4.14.6 Artikel 11 – Medien
	4.14.6.1 Artikel 11 Absatz 1 lit. b) ii
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis

	4.14.6.2 Artikel 11 Absatz 1 lit. c) ii
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis

	4.14.6.3 Artikel 11 Absatz 1 lit. d)
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis

	4.14.6.4 Artikel 11 Absatz 1 lit. e) i
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis

	4.14.6.5 Artikel 11 Absatz 1 lit. e) ii
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis
	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses

	4.14.6.6 Artikel 11 Absatz 1 lit. f) ii
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis

	4.14.6.7 Artikel 11 Absatz 1 lit. g)
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis

	4.14.6.8 Artikel 11 Absatz 2
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis
	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses


	4.14.7 Artikel 12 – Kulturelle Aktivitäten und Einrichtungen
	4.14.7.1 Artikel 12 Absatz 1 lit. a)
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis
	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses

	4.14.7.2 Artikel 12 Absatz 1 lit. d)
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis
	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses

	4.14.7.3 Artikel 12 Absatz 1 lit. f)
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis
	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses

	4.14.7.4 Artikel 12 Absatz 1 lit. g)
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis
	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses

	4.14.7.5 Artikel 12 Absatz 2
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis
	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses

	4.14.7.6 Artikel 12 Absatz 3
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis
	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses


	4.14.8 Artikel 13 – Wirtschafts- und Gesellschaftsleben
	4.14.8.1 Artikel 13 Absatz 1 lit. a)
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis
	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses

	4.14.8.2 Artikel 13 Absatz 1 lit. c)
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis

	4.14.8.3 Artikel 13 Absatz 1 lit. d)
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis


	4.14.9 Artikel 14 – Grenzüberschreitender Austausch
	4.14.9.1 Artikel 14 lit. a)
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	ii. Maßnahmen in der Praxis



	4.15 Romanes im übrigen Bundesgebiet
	4.15.1 Artikel 6 – Information
	Baden-Württemberg
	Niedersachsen
	Rheinland-Pfalz
	Saarland
	Schleswig-Holstein

	4.15.2 Artikel 7 – Ziele und Grundsätze
	Bayern
	Berlin
	Sachsen
	4.15.2.1 Artikel 7 Absatz 1 lit. a)
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	Baden-Württemberg
	Rheinland-Pfalz
	Saarland
	Schleswig-Holstein

	ii. Maßnahmen in der Praxis
	Rheinland-Pfalz
	Saarland
	Schleswig-Holstein

	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses
	Rheinland-Pfalz
	Saarland


	4.15.2.2 Artikel 7 Absatz 1 lit. b)
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	Rheinland-Pfalz

	ii. Maßnahmen in der Praxis
	Schleswig-Holstein


	4.15.2.3 Artikel 7 Absatz 1 lit. c)
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	Rheinland-Pfalz

	ii. Maßnahmen in der Praxis
	Berlin
	Rheinland-Pfalz

	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses
	Saarland


	4.15.2.4 Artikel 7 Absatz 1 lit. d)
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	Rheinland-Pfalz
	Saarland
	Schleswig-Holstein

	ii. Maßnahmen in der Praxis
	Rheinland-Pfalz
	Saarland
	Schleswig-Holstein

	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses
	Schleswig-Holstein


	4.15.2.5 Artikel 7 Absatz 1 lit. e)
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	Rheinland-Pfalz

	ii. Maßnahmen in der Praxis
	Rheinland-Pfalz
	Saarland
	Schleswig-Holstein


	4.15.2.6 Artikel 7 Absatz 1 lit. f)
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	Berlin
	Rheinland-Pfalz
	Saarland
	Schleswig-Holstein

	ii. Maßnahmen in der Praxis
	Nordrhein-Westfalen
	Rheinland-Pfalz

	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses
	Saarland


	4.15.2.7 Artikel 7 Absatz 1 lit. g)
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	Rheinland-Pfalz
	Schleswig-Holstein

	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses
	Saarland


	4.15.2.8 Artikel 7 Absatz 1 lit. h)
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	Rheinland-Pfalz
	Schleswig-Holstein

	ii. Maßnahmen in der Praxis
	Rheinland-Pfalz

	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses
	Saarland


	4.15.2.9 Artikel 7 Absatz 1 lit. i)
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	Rheinland-Pfalz
	Schleswig-Holstein

	ii. Maßnahmen in der Praxis
	Auswärtige Amt
	Saarland
	Schleswig-Holstein


	4.15.2.10 Artikel 7 Absatz 2
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	Rheinland-Pfalz
	Saarland
	Schleswig-Holstein

	ii. Maßnahmen in der Praxis
	Rheinland-Pfalz
	Saarland
	Schleswig-Holstein

	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses

	4.15.2.11 Artikel 7 Absatz 3
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	Brandenburg
	Rheinland-Pfalz
	Schleswig-Holstein

	ii. Maßnahmen in der Praxis
	Rheinland-Pfalz
	Saarland
	Schleswig-Holstein

	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses
	Rheinland-Pfalz
	Schleswig-Holstein


	4.15.2.12 Artikel 7 Absatz 4
	i. Maßnahmen in Politik und/oder Gesetzgebung
	Rheinland-Pfalz
	Schleswig-Holstein

	ii. Maßnahmen in der Praxis
	Berlin
	Hamburg
	Rheinland-Pfalz
	Saarland
	Schleswig-Holstein

	iii. Umsetzung der Empfehlungen des Ministerkomitees und des Sachverständigenausschusses
	Rheinland-Pfalz
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